
Reichs-Gesetzblatt.

Enthält

dieGesetze,Verordnungenu.s.w.vom4. Januar bis2.Dezember1885,
nebsteinemVertrage vom Jahre 1883, sowiezwei Verträgenund

mehrerenBekanntmachungenvomJahre 1884.

(Von Nr. 1576bis einschl.Nr. 1628.)

Nr. 1 bis einschl.Nr. 32.

Berlin,

zu habenim KaiserlichenPost=Zeitungsamt.





der im Reichs=Gesetzblatt

vomJahre 1885

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des Inhal t. des desGe⸗ Seiten.

Gesetzes⏑c.]Berlin. Stücks. setzes2c.

1883. 1885.
15. Mai. 8. Juni. Konvention zwischendemDeutschen Reich und 20. 1610.66-170.

demKönigreichMadagaskar. (mitAnl.)
1884.
9. Juli.28. Febr. Handels=und Schiffahrtsvertragzwischendem 9. 1590. 23-49.

Deutschen Reich und Griechenland. (mitAnl.)

8. Novbr.0. Juni. UebereinkunftzwischendemDeutschen Reich und 23.1 214
der Internationalen Gesellschaft des
Kongo.

27.Dezbr. 11.Febr. Aichordnung für das DeutscheReich. 5. Anlegen

28. — Nichgebührentage. 5. 14.
1584.

30. — 111. — Bekanntmachung,betreffenddie Zulassungs= 5.
fristen für ältere Maaße, Meßwerkzeuge,
Gewichte und Waagen.

30. — 8. Junr. Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt Groß= 1. 1576. 1.
britanniens, Serbiens und Rumäniens
zuderinternationalen Meterkonvention.

1885.
4. Janr. 8. — Bekanntmachung,betreffendeineAbänderung 1. 1577. 2.

des Verzeichnisses der gewerblichen An—
lagen, welcheeiner besonderenGenehmi—
gung bedürfen.



IV ChronologischeUebersichtdes Jahrganges 1885.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu des desGe. Seiten.

Gesetzes2c. Berlin. Stücks.setzes2c.

1885. 1885.
22. Janr. 11. Febr.Bekanntmachung, betreffenddieUnfallversiche= 5. 1583. 13.

rungspflicht von Arbeitern und Be=
triebsbeamten in Betrieben,welchesichauf
die Ausführung von Bauarbeiten erstrecken.

23. — 31. Junr. Gesetz, betreffenddie Feststellungeines Nach= 2. 1578. 3-4.
trags zum Reichshaushalts=Etat für (mitAnl.)
das Etatsjahr 1884/85.

26. — 4. Febr. Gesetz,betreffenddieKontrole desReichshaus= 3. 1580. 7.
halts und des Landeshaushalts von
Elsaß-Lothringen für das Etatsjahr
1884/85.

28. — 31. Janr.Gesetz, betreffenddie Abänderung des Gesetzes 2. 1579. 5.
vom 15. Juni 1883 über die Kranken=
versicherung der Arbeiter.

29. — 7. Febr. AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Einführung 4. 1582.9-12.
eines vereinfachtenLiquidationsverfahrens (mitAnl.)
hinsichtlichdes Servises für Kantonne=
ments= und Marschquartier.

31. — 4. — Bekanntmachung,betreffendeine Abänderung 3. 1581. 8.
des Verzeichnisses der gewerblichen An— .
lagen, welcheeiner besonderenGenehmi—
gung bedürfen.

8. Febr. 123. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von K. 1588. 19.
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

18. — 23. — Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtrags n. 15877-18.
zumReichshaushalts=Etat für das Etats= (mitAnl.)
jahr 1884/85. »

20. — 20. — Gesetz,betreffenddievorläufige Einführung 6. 1585.15-1.
von Aenderungen des Jolltarifs.

20. — 20. — Bekanntmachung, betreffenddie vorläufige 6. 1586. 16.
Einführung von Eingangszöllen auf
Weizen, Roggen, Buchweizen undGerste.



s

Datum UAusgegeben Nr. Nr.
des u Inhalt. desdes Ge.Seiten.

Gesetzes2c.Berlin. Stücks. setzes2c.

1885. 1885.
21. Fgebr.22. Febr.,Bekanntmachung, betreffend die vorläufige 8. 1589. 21.

Einführung von Eingangszöllen auf
Malz, Schaumweine und Mühlenfa—
brikate aus Getreide2c.

26. —?0.Juni.General=Akte der Berliner Konferenz. 23. 1617.15-246.

12.März. 7. April.] Bekanntmachung,betreffenddie Julassung als 11. 1596. 82.
Schiffer auf kleiner Fahrt mit Hochsee—
Fischereifahrzeugen.

13. — 120.März. JBekanntmachung,betreffenddas Gesetzgegenden 10. 1593. 78.
verbrecherischen und gemeingefährlichen
Gebrauch von Sprengstoffen.

14. — 15. Juni. Staatsvertrag zwischendem Deutschen Reich 22. 1615.198-209.
und Oesterreich=Ungarn wegenHerstellung
der Eisenbahnverbindungen vonMittel=
steine nach Ottendorf (Braunau), von
Hannsdorf über Lindewiesenach Ziegen=
hals, vonLindewieseüber Barzdorf(Heiners=
dorf) nach Ottmachau und von Ratibor
nachTroppau.

16. —20.März.]Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Reichs= 10. 159151-73.
haushalts-Etats fürdasEtatsjahr1885/86. (mitAnl.)

16. — 120. — Gesetz,betreffenddie Aufnahme einerAnleihe 10. 15924·77.
für Zwecke der Verwaltungen des Reichs= (mitAnl.)
heeres, der Marine und der Reichseisen=
bahnen.

30. —1.April. AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Aufnahme 12. 1599. 87.
einer Anleihe auf Grund der Gesetzevom
16.Februar 1882(Reichs=Gesetzbl.S. 39)
und vom 16. März 1885 (Reichs=Gesetzbl.
S. 74).

31. — 7. — Gesetz,betreffendden Beitrag des Reichs zu den 11. 1594,.79-80
Kosten des Anschlussesder freien Hansestadt
Bremen an das deutscheSollgebiet.



VI

Datum
des

Gesetzes2c.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
bes

Stücks.

Nr.
desGe=
setzes2c.

Seiten.

1885.
31. März.

5. April.

15.

24.

29.

10. Mai.

13.

18.

22.

1885.
7.April.

II.

18.

15. Mai.

29. Juni.

19.

15. Mai.

28.

28.

Gesetz,betreffendAenderungen des Reichs—
Militärgesetzes vom 2. Mai 1874.

Gesetz,betreffendAbänderung der §§.12, 16
und 19 des Gesetzes,betreffenddie Erhebung
der Tabacksteuer (Reichs=Gesetzbl.S. 245
von 1879).

Gesetz, betreffend Postdampfschiffsverbin=
dungen mit überseeischenLändern.

Gesetz,betreffenddie Befugniß von Seefahr=
zeugen, welcheder Gattung der Kauffahrtei=
schiffenicht angehören, zur Führung der
Reichsflagge.

Bekanntmachung, betreffendeine Abänderung
des Verzeichnisses der gewerblichen An=
lagen, welcheeinerbesonderenGenehmigung
bedürfen.

Vertrag zwischenDeutschland und Belgien,
betreffenddie Bestrafung der auf den beider=
seitigen GebietenbegangenenForst, Feld-=,
Fischerei= und Jagdfrevel.

Vertrag zwischendem Deutschen Reich und
Spanien, betreffendeinige Abänderungen
des Tarifs A des deutsch=spanischen Han=
dels= und Schiffahrtsvertrages vom
12. Juli 1883.

Gesetz, betreffend die Steuervergütung für
Jucker, sowie dieVerlängerung der Frist
für die Entrichtung der im Betriebsjahre
1884/85kreditirten Rübensteuer.

Bekanntmachung,betreffenddie Einlösung der
Banknoten der Kommerzbank in Lübeck.

Gesetz, betreffenddie Abänderung des Zoll=
tarifgesetzes vom 15. Juli 1879.

11.

12.

12.

13.

14.

26.

24.

14.

15.

15.

1595.

1597.

1598.
(mitAnl.)

1600.

1602.

1619.

1618.

1601.

1604.

1603.

81.

83—-4.

85-S86.

89.

92.

251-253.

247-249.

91.•92.

108.

93-107.
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VII

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. des desGe. Seiten.

Gesetzes2c]Berlin. Stücks, setzesrc. ,

1885. 1885.
23. Mai. 4. Juni. Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtrags 18. 1607.157-158

zum Reichshaushalts-Etat für das Etats= (mitAnl.)
jahr 1885/86.

24. — 5. — Bekanntmachung,betreffenddieRedaktion des 17. 1606.111-1569
Zolltarifgesetzes. (mitAnl.)

26. — 8. — Gesetz,betreffenddenSchutz deszur Anfertigung 20. 1609.65-166
von Reichskassenscheinen verwendeten
Papiers gegenunbefugteNachahmung.

27. — 28. Mai.Gesetz, betreffenddie — des Joll= 16. 1605. 109.
vereinigungsvertrages vom8. Juli 1867.

28. — 6. Juni.. Gesetzüber die Ausdehnung der Unfall- und 19 1608. 169-164.
Krankenversicherung.

29. — 111. — Gesetz, betreffendAbänderung des Gesetzes 21. 1611.71-17.3
wegenErhebung von Reichsstempelab= (mitAnl.)
gaben vom 1.Juli 1881.

3. Juni.11. — Bekanntmachung,betreffenddieRedaktion des 21. 1612.179-194.
Gesetzes wegenErhebung von Reichs= (mitAnl.)
stempelabgaben.

4. .15. — VerordnungwegenErgänzung der Verord= 22. 1613.495—-196
nung vom 16. August 1876, betreffenddie
Kautionen der bei der Militär= und der
Marineverwaltung angestelltenBeamten.

6. —15. — Verordnung zur Ergänzung der Ausfüh= 22. 1614. 197.
rungsbestimmungen zu demGesetzevom
13.Juni 1873 über dieKriegsleistungen,
vom I. April 1876 und 18.April 1882.

27.Juli.12. August. Bekanntmachung,betreffenddieäußerstenGrenzen 26. 1621. 263.-269.
der im öffentlichenVerkehr nochzu duldenden
Abweichungender Maaße,Meßwerkzeuge,
Gewichte und Waagen von der absoluten
Richtigkeit.

5. August.2 — Verordnung, betreffenddie Formen des Ver= 26. 1620.255-262
fahrens und den Geschäftsgang des
Reichs=Versicherungsamts.



VIII

Datum
des

Gesetzes⏑c.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhal t.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
desGe=
setzes2c.

Seiten.

1885.
25.Septör.

28.

27. Oktbr.

2. Novbr.

30.

2. Dezbr.

1885.
26.Septbr.

12. Oktbr.

28.

4. Nopbr.

18.

11.Dezbr.

11.

Verordnung,betreffenddie Inkraftsetzung des
Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli
1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 69) und die theil=
weise Inkraftsetzung des Gesetzes über
dieAusdehnung derUnfall- undKranken=
versicherung vom 28. Mai 1885 (Reichs=
Gesetzbl.S. 159).

Verordnung,betreffenddieUebertragunglandes=
herrlicher Befugnisse auf den Statt=
halter in Elsaß=Lothringen.

Verordnung, betreffenddie Einberufung des
Reichstags.

Verordnungüber das Verfahren vor denauf
Grund des Unfallversicherungsgesetzes
errichtetenSchiedsgerichten.

Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt Japans
zu der unterm 20.Mai 1875 abgeschlossenen
internationalen Meterkonvention.

Bekanntmachung, betreffenddas Bahnpolizei=
Reglement für dieEisenbahnen Deutsch=
lands.

Bekanntmachung,betreffendErgänzung der
Vorschriften über die Prüfung der See=
schiffer und Seesteuerleute auf deutschen
Kauffahrteischiffenvom 25. September1869.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

32.

1622.

1623.

1624.

1625.

1626.

1627.
(mit Anl.)

1628.

271-272.

273-276.

277.

279-285.

287.

289-318.

319.
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Reichs=Gesetzblatt.
MÆI.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffend den Beitritt Großbritanniens, Serbiens und Rumäniens zu der inter=
nationalen Meterkonvention.S. 1. — Bekanntmachung, betreffendeine Abänderung des Ver=
zeichnissesder gewerblichenAnlagen, welcheeiner besonderenGenehmigungbedürfen.S. 2.

(Nr. 1576.) Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt Großbritanniens,SerbiensundRumäniens
zu der unterm20.Mai 1875 abgeschlosseneninternationalenMeterkonvention.
Vom 30. Dezember1884.

9 Artikel11 der internationalenMeterkonventionvom20. Mai 1875 (Reichs=
esetzbl.von 1876 S. 191) ist jedemdrittenStaate dasRechtvorbehaltenworden,

jenerKonvention nachträglichbeizutreten. Dementsprechendhat, nachMittheilung
desinternationalenKomiteesfür Maaß undGewicht,dieKöniglichgroßbritannische
Regierungam 17. Septemberd. J. ihren Beitritt zu der internationalenMeter=
konventionvom 20. Mai 1875 erklärt.

Eine gleicheBeitrittserklärungist seitensderRegierungenvon Serbien und
von Rumänien am 21. September1879 beziehungsweiseam 28. Dezember
1882 erfolgt.

Berlin, den 30. Dezember1884.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Beoetticher.

Reichs=Gesetzbl.1885. 1

Ausgegebenzu Berlin den§. Januar 1885.
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(Nr. 1577.) Bekanntmachung,betreffendeineAbänderungdesVerzeichnissesder gewerblichen
Anlagen,welcheeinerbesonderenGenehmigungbedürfen.Vom4.Januar 1885.

D= Reichstag·hat in seinerPlenarsitzungvom 9. Dezemberv. J. beschlossen,
demBeschlussedesBundesraths,

betreffenddie Aufnahme der Fabriken, in welchenRöhren aus Blech
durchVernietenhergestelltwerden,sowieder Anlagen zur Erbauung
eisernerSchiffe, zur HerstellungeisernerBrücken oder sonstigereiserner
Baukonstruktionenin das VerzeichnißderjenigengewerblichenAnlagen,
welchenachBestimmungdes H. 16 der Gewerbeordnungfür das
DeutscheReich (Reichs-Gesetzbl.1883 S. 177) einerbesonderenGe—
nehmigungbedürfen(Bekanntmachungvom 12. Juli 1884, Reichs=
Gesetzbl.S. 118),

die verfassungsmäßigeGenehmigungzu ertheilen.

Berlin, den4. Januar 1885.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Boetticher.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Gesetz, betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür das Ctatsjahr 1884/85.

S. 3. — Gesetz, betreffenddie Krankenversicherungder Arbeiter. S. 5.

(Nr. 1578.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür
das Etatsjahr 1884/85. Vom 23. Januar 1885.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c. «

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

K 1.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteNachtragzumReichshaushalts=

Etat für das Etatsjahr1884/85wird
* in Ausgabe

auf180000MarkaneinmaligenAusgaben,
« und

in Einnahme
auf180000Mark

festgestelltund tritt demdurchdas Gesetzvom 2. Juli 1883 (Reichs=Gesetbl.
S. 125) festgestelltenReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr1884/85hinzu.

§. 2.
Die Mittel zur Bestreitungdes im §. 1 beziffertenBedarfs sind, soweit

dieselbennicht durchMehrerträgebei den außer den Matrikularbeiträgenzur
ReichskassefließendenregelmäßigenEinnahmenihre Deckungfinden,durchBei=
trägeder einzelnenBundesstaatennachMaßgabeihrerBevölkerungaufzubringen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. .

GegebenBerlin, den23. Januar 1885.

¶. S) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1885. 2

Ausgegebenzu Berlin den31. Januar 1885.
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Nachtrag
zum

Reichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr1884/85.
— — — — —

Für
2 dasEtatsjahr
— Ausgabe. 1884/5
* tretenhinzu.

Mark.

EinmaligeAusgaben.
* VI. Marineverwaltung . . . .. 180000

Summe der einmaligenAusgabenfür sich.

SummederAusgabe.. .. 180000

Einnahme.

24. XII. Matrihularbeiträge.
1/26. Nach MaßgabedesF. 2 desGesetzee 180000

SummeIXII für sich.

Summe der Einnahme.s0000
Die Ausgabebeträüt80 000

Balanzirt.

Berlin, den23.Januar 1885.

. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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(Nr. 1579.) Gesetz, betreffenddie Abänderung des Gesetzesvom 15. Juni 1883 über die
Krankenversicherungder Arbeiter. Vom 28.Januar 1885.

Wa Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Einziger Paragraph.
MitgliedernsolcherbestehendenHülfskassender im §. 75 des Kranken=

versicherungsgesetzesvom 15. Juni 1883 (Reichs=Gesetzbtl.S. 73) bezeichneten
Art, welcheam 1. Dezember1884 den daselbstfestgesetztenAnforderungennoch
nichtgenügt,aberbereitsvor diesemTage diezurErfüllungdieserAnforderungen
erforderlicheAbänderungihrer Statutenmit demAntrageauf fernereZulassung
oderGenehmigungbei der zuständigenStelle eingebrachthaben,ist, sofernsie
derKasseschonvor dem1. Dezember1884 angehörthaben,der Austritt aus
derjenigenOrts=,Betriebs=(Fabrik=),Bau=oderInnungs=Krankenkasse,welcher
sie auf Grund desKrankenversicherungsgesetzesvermögeihrer Beschäftigungan=
gehören,auchim Laufe des Rechnungsjahresund ohnedie §#§.19, 63, 72,
73 a.a. O. vorgeschriebeneKündigungzu gestatten,wenn

1. die Hülfskasse,welchersie angehören,die fernereZulassungoderGe=
nehmigungauf Grund abgeänderterStatuten, nach welchensie den
AnforderungendesF. 75 a. a.O. genügt,bis zum1. Juli 1885erwirkt,

2. der Austritt innerhalbvier Wochennach erfolgterfernererZulassung
oderGenehmigungderKassebei der zuständigenStelle angemeldetwird.

Der Austritt ist in diesemFalle mit demauf die Anmeldungfolgenden
Zahlungsterminefür dieKassenbeiträgezu gestatten.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den28. Januar 1885.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.





Reichs-Gesetzblatt
W3.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Kontrole desReichshaushaltsund desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringen
für das Etatsjahr1884/85. S. 7. — Bekanntmachung, betreffendeine Abänderungdes Ver=
zeichnissesdergewerblichenAnlagen, welcheeinerbesonderenGenehmigungbedürfen.S. 8.

(Nr. 1580.) Gesetz,betreffenddieKontrole desReichshaushaltsund desLandeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringenfür das Etatsjahr 1884/85. Vom 26. Januar 1885.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

Die Kontrole des gesammtenReichshaushalts,sowiedes Landeshaushalts
vonElsaß=Lothringenfür dasEtatsjahr 1884/85 wird von der preußischenOber=
Rechnungskammerunter der Benennung„Rechnungshofdes DeutschenReichs“
nachMaßgabeder im Gesetzevom 11.Februar1875 (Reichs=Gesetzb.S. 61),
betreffenddie Kontrole des Reichshaushaltsund desLandeshaushaltsvon Elsaß=
Lothringenfür das Jahr 1874, enthaltenenVorschriftengeführt.

Ebensohat die preußischeOber=Rechnungskammerin Bezug auf die Rech=
nungenderReichsbankfür das Jahr 1884 die gemäß§F.29 desBankgesetzes
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) demRechnungshofdesDeutschen
ReichsobliegendenGeschäftewahrzunehmen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den26.Januar 1885.

— Wilhelm.
Fürst von Bismarck:

Reichs=Gesetzbl.1885. 3

Ausgegebenzu Berlin den 4. Februar 1885.
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(Nr. 1581.) Bekanntmachung,betreffendeineAbänderungdesVerzeichnissesdergewerblichenAn=
lagen,welcheeinerbesonderenGenehmigungbedürfen.Vom 31. Januar 1885.

A## Grund des F. 16 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich (Reichs=
Gesetzbl.1883 S. 177) hat der Bundesrath, vorbehaltlichderGenehmigungdes
Reichstags,beschlossen,in dasVerzeichnißdergenehmigungspflichtigengewerblichen
Anlagen (F. 16 a. a. O.)

die Anlagenzur Destillationoderzur Verarbeitungvon Theerund
von Theerwasser

aufzunehmen.
Berlin, den31.Januar 1885

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



-.-9-.

Reichs-Gesetzblatt.
MÆA.

— — — —

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie EinführungeinesvereinfachtenLiquidationsverfahrenshinsichtlich
des Servises für Kantonnements=und Marschquartier. S. 9.

(Nr. 1582.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Einführung eines vereinfachtenLiquidations=
verfahrenshinsichtlichdesServisesfür Kantonnements-und Marschauartier.
Vom 29. Januar 1885.

A# Ihren Bericht vom 21. Januar d. J. genehmigeIch hierdurchim Namen
desReichs, daß der Servis für das denTruppenbei Kantonnirungenund auf
MärschengewährteNaturalquartiernichtnur, wie in demFJ.15 derInstruktion
vom 31. Dezember1868 (Bundes=Gesetzbl.von 1869 S. 1) zur Ausführung
desGesetzes,betreffenddieQuartierleistungfür die bewaffneteMacht während des
Friedenszustandes,vom 25. Juni 1868 bestimmtist, in Zeitabschnittenvon drei
Monaten,sondernauchin ein=oderzweimonatlichenZeitabschnittenliquidirtwerden
kann, und daß an Stelle der in der vorerwähntenInstruktion vorgeschriebenen
Musterzu Quartierbescheinigungen(lit. E) und zur Servisliquidation(lit. F) die
anliegendentreten.

5/ Der gegenwärtigeErlaß ist nebstden beidenAnlagen durchdas Reichs=
Gesetzblattzu veröffentlichen.

Berlin, den29. Januar 1885.

Wilhelm.
von Boetticher.

An denReichskanzler.

Reichs=Gesetzbl.1885. 4

Ausgegebenzu Berlin den7. Februar 1885.
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3 DervisvergütungCuartierbescheinigung. eos
— —F gewährtenQuartiere

Deß dieGemeindeS. der Bataillon,erechnetsich,wiefolgt
Jufanterie=RegimentsNr. —— in der Stärke von: (ServisklasseIII):

Anzahl Anzahllvon bis * % 7s #er
der derTag,Tag 2 des Personal⸗
Ein⸗ Charge. einge-⸗ des des * Bemerkungen. Personal⸗ S ..
quar⸗ stelltenEintref⸗ Ab. Ab= und zu
tierten Pferdes sens) ganges)*W*SJ Stallservise empfangen

6o Mark. Mf.]Mark. Pf.

1 Bataillons=Kommandeur,
Major M. .146. 21./5.20/80 35 1023 40

1 " “ 6“ 5 10 3 40
dessenPferde 1 r 7 14% W

1 Adjutant, Sekondlieute=
naut PKK.: . » » 21 30 14 20

dessenPferd 1 » 5 10 3 40
1 Hauptmann 5. . » 2130 14 20

dessenPfere l » 5 10 3 40
1 remierlieutenant » 21.0 14 20

1 Sekondlieutenant . „ » » 2130 14 20

1 Sekondlieutenant F. „ ? » 2130 14 20
1 SekondlieutenantW. “ » » 2130 14 20
1 Stabsarzt . #(6 ? ? » 21 30 14 20

1 Bahlmeister K. » » » »2130 14 20
2 HMWerwebef. » » » 1020 13 60

Seite... 161 80
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also MonatlicherEsist daher
Anzahl Anzah vom bis auf Betrag an
der der (Tag (Tag des Pesene
Ein= Tharge. einge= Et des des. Bemerkungen. ersonal= St servis
quar⸗ stelltenEintrß Ab.E Ab= und zu
tierten Perde fens) ganges)La= Stallservisesempfangen

"7 Mark. Mf.Mark. Df.

Uebertrag 161 80
1 Sahlmeister=Aspirant

(Feldwebell) .. 1./5.21185.920|30 10 20 6 80
1 Portepeefähnrich ? » » 6 60 4 40

2 setatsmäßigeVizefeld=
mböbelll. 1. ?7 » » 6 60 8 80

14 Unteroffizierre » » » 450 42——
145 Gemein.. 5 ? ? 2 40 232—

1 Bataillons=Tambour » » » 4 50 3—

Attachirt.
1 Major L. (karakterisirt) » » »Voml.Btl.,Jnf.-2130 1420

Rgts.Nr..·.
Pferd desselben 1 ? » » 5 10 3 40

Oberstabsarzt B. 1. Klasse 7 » » 35 10 23 40

etatsmäßigerHoboist » » » Vom Regiments= 4 50 3.

Gemeiner,außeretats= stab.
mäßigerHoboist. ... » » » 240 160

Summe... 504 40

Quartier in vorschriftsmäßigerAusdehnungundBeschaffenheitgegebenhat, sowie Ort. Datum.

Ort. Datum.

Anmerkung. Die vor=
stehendenSpalten werdenvon
denliquidirendenCivilbehörden
ausgefüllt.
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Beilage lit. F.

Sexvisliquidation
von denGemeindendeséKreises für denMonat 188

— Ô — — — — —è

An Servis istzuständig
— Bezeichnung Monat

der der » · Bemer=
der im im

Beläge. — — benehungwes eeinenen n kungen.
deseinquartiertenTruppentheils. 9.

Mark. Pf.] Mark. f.

Gemeinde 8.. (IIII.Servisklasse).
1.. Bataillon—., Infanterie=Regiments

a..... ————————29 504 40
2. — Po ier=Batailon Nr. ++A..4 Mai 34 05
3. Kürassier=Regiment sr.Ma Juni 15—
4. Füsilier=Bataillon—. Infanterie=Regimen

N—— — 2’- Juni 42 10

Summe . . . 595 55

Gemeinde 0 (V. Servisklasse).
5. — Bataillon —, FußArtillerie=Regiments

— — Mai
6. Husaren=Regiment r. Mai 540

Summe . . . 7135

GemeindeE.(V.Servisklasse).
7. »..Feld-Artillerie-RegimentNr.-..... Juni 60 55

Summe . . . 60 55

Zusammen . . . 72745

Ort. Datum. Unterschrift.

— — —

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs=Gesetzblatt
5.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Unfallversicherungspflichtvon Arbeitern und Betriebsbeamtenin
Betrieben, welchesich auf die Ausführung von Bauarbeiten erstrecken.S. 13. — Aichordnung.
S. 14. — Aichgebühren =Taze. S. 14. — Bekanntmachung, betreffenddie Julassungsfristen
für ältereMaaße und Gewichte2c. S. 14.

(Nr. 1583.) Bekanntmachung,betreffenddie Unfallversicherungspflichtvon Arbeitern und
Betriebsbeamtenin Betrieben,welchesichauf die Ausführung von Bau=
arbeitenerstrecken.Vom 22. Januar 1885.

A# Grund des F. 1 Absatz8 desUnfallversicherungsgesetzesvom6. Juli 1884
Reichs=Gesetztl.S. 69) hat der Bundesrathbeschlossen:

Arbeiter und Betriebsbeamte,welchevon einem Gewerbetreibenden,
dessenGewerbebetriebsichauf dieAusführungvonTüncher-,Verputzer=
(Weißbinder=),Gypser=,Stuckateur=,Maler= (Anstreicher=),Glaser=,
Klempner=und LackirerarbeitenbeiBauten, sowieauf dieAnbringung,
Abnahme,Verlegung und Reparatur von Blitzableiternerstreckt,in
diesemBetriebebeschäftigtwerden,für versicherungspflichtigzu erklären.

Berlin, den22. Januar 1885.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

von Boetticher.

Reichs=Gesetbl.1885. 5

Ausgegebenzu Berlin den 11.Februar 1885.
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(Nr.1584.) Der gegenwärtigenNummerdesReichs=Gesetzblattssindals besondere
Beilagen
1. dieAichordnungfür dasDentscheReichvom27.Dezember1884,
2. die Aichgebühren=Taxevom 28. Dezember1884,
3. die Bekanntmachung,betreffenddieZulassungsfristenfür ältere
Maaße, Meßwerkzeuge,Gewichteund Waagen,vom 30. De—
zember1884

beigefügt.

E

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



BesondereBeilage zu M 5des Reichs⸗-Gesetzblatts.

Aichordnungfür das DeutscheReich.
Vom 27. Dezember1884.

A Grund derMaaß=undGewichtsordnungvom 17. August1868 (Bundes=
Gesetzbl.S. 473) und desGesetzesvom 11. Juli 1884, betreffenddieAbänderung
derMaaß=undGewichtsordnungvom17.August1868 (Reichs=Gesetzbl.S. 115),
erläßt die KaiserlicheNormal=Aichungs=Kommission— unter Aufhebungder
Aichordnungvom16. Juli 1869 (Bundes=Gesetzbl.,Beilage zuNr. 32) undder
Bekanntmachungvom 23. Februar1870 (Bundes=Gesetzbl.,Beilagezu Nr. 29),
sowieder sämmtlichenErgänzungenund Nachträgezu jenerAichordnung,jedoch
mitAusschlußderaufMedizinalwaagenundMedizinalgewichtebezüglichenBekannt=
machungenvom 17. Juni 1875 und vom 24. Oktober1882 (Centralbl.für das
DeutscheReichvon 1875 S. 374 und von 1882 S. 418) —die nachstehende

ichordnung.

ErsterAbschnitt.
Material, Gestalt, Bezeichnung und sonstigeBeschaffenheit der zur
Aichung zuzulassenden Maaße und Meßwerkzeuge, Fässer, Ge=
wichte und Waagen; bei der Aichung innezuhaltendeFehlergrenzen

und Ausführung der Stempelung.

I. Längenmaaße.

1.,
ZulässigeMaaße.

ZuzulassensindMaaße von 0,1, von 0,2 und von 0,5 Meter, sowievon
1 Meter aufwärts bis zu 10 Meter in Abstufungenvon je 1 Meter, und von
10Meter aufwärtsbis zu 25 Meter einschließlichin Abstufungenvonje 5 Meter.

Eintheilungensind nachganzenund halbenMetern, sowienachZehnteln,
Hundertstelnund TausendstelndieserbeidenMaaßlängenzulässig.
Reichs=Gesetzbl.1885. 1. a



§.2.
Material, Gestaltund Einrichtung.

Die Maaße sollen aus Material von solcherStruktur sowiein solcher
Gestalt und Querschnittsgrößeausgeführtsein, daß ihre Länge beimGebrauch
keineSchwankungenerfahrenkann, welchedie im Verkehrzu duldendenFehler=
grenzenübersteigen.

ZulässigsindsowohlEnd=als Strichmaaße,und zwar:
1. aus einemStückebestehendeMaaßstäbe;
2. aus mehrerenStückenbestehendeMaaße, für derenZusammenfügung
in derjenigengegenseitigenLage der beweglichenTheile,welchedie nor=
male Längedes ganzenMaaßes ergiebt,einegenügendeStabilität
gescchertist

3. Bandmaaßeaus Stahl.
Für größereLängen als 10 Meter sind nur Bandmaaßezulässig;für

kleinereLängenals 1 Meter sindBandmaaßedagegennichtzulässig.Für kleinere
Längenals 0,5MetersindauchWerkmaaßstäbe,Langwaarenmaaßstäbeundzu=
sammenlegbarehölzerneMaaße nichtzulässig(siehe F.4).
Bei Endmaaßenaus Holz, Elfenbeinoder Materialvon ähnlicherOber=

flächenbeschaffenheitbis einschließlich0,5 Meter abwärts sind die Enden durch
metalleneBeschlägevon hinreichenderStärke zu schützen.

Die Eintheilungsmarkenauf denMaaßen dürfen durchStriche, Punkte,
Stifte und dergleichenhergestelltwerden. Alle Begrenzungenvon Theillängen
sowievon Gesammtlängensollenjedochso scharfund unzweideutigsein,daßaus
derArt der Markirung derLängenkeinein Betrachtder betreffendenFehlergrenze
merklichenUnsicherheitenbeim Gebrauchehervorgehenkönnen. Bandmaaßemit
End=Ringen, derenMittelpunkteoderderenBegrenzungsflächenin unzweideutig
bezeichneterWeisedieEndendesMaaßesbilden,sindzulässig.

Es ist gestattet,Maaße, welchedenobenausgestelltenAnforderungenent=
sprechen,auch dann zu aichen,wenn dieselbenTheile zusammengesetzterMeß=
werkzeugebilden.

li
Bezeichnung.

Jedes Maaß ist auf mindestenseinerseinerSeitenflächen,und zwar, wenn
es auf einer oder mehrerendieserFlächen Eintheilungen enthält, auf jeder der
eingetheiltenFlächenmit der deutlichenBezeichnungseinerLängenachMeter zu
versehen.

Die Bezeichnungsoll entwedermit demvollenWorteMeter odermit
demBuchstabenm ausgeführtwerden.

Statt 0,5 darf auch½ als Bruchbezeichnungzur Anwendungkommen.
Bei denBezeichnungen0,2 und0,1 darf nur die dezimaleForm zurAnwendung
kommen. -
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Die Bezifferung der auf einemLängenmaaßevorhandenenUnterabthei—
lungendesMeter darf nachCentimeter oderMillimeter ausgeführtwerden,
wobeidieHinzufügungderabgekürztenBezeichnungenem für Centimeter,min für
Millimeterzu denbezüglichenZiffern gestattetist.

g.4.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

A. Fehlergrenzen für die Gesammtlänge.
Die im Mehr oder im Minder zuzulassendenFehler dürfen höchstens

betragen:

1. bei metallenen Präzisionsmaaßstäben, welche sämmtlich nur
aus einem Stücke bestehendürfen:

beieinerLängevon 2 Meter 0,2 Millimeter
⸗ ⸗ —— ⸗

— 05,5, 0,2und0,1Meter.. 0,05 —
2. bei gewöhnlichen metallenen (aus einem oder aus mehreren

Stücken bestehenden)und von 0,5 Meter abwärts auch bei
den aus Elfenbein, hartem Holz u. s.w. hergestelltenMaaßen:

bei einerLänge von 10 bis einschließlich7Meter 3 Millimeter
⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 6 ⸗ 2 4 ⸗ ⸗

— —— ⸗ ⸗ 3 und 2 Meter — 3 1 ⸗
⸗ 2 ⸗ 1 Meter — — 1½

⸗ ⸗ 2⸗ 0,5, 0,2 und 0,1 Meter. " ½ "

3. bei Werkmaaßstäben aus Holz (Meßlatten), zu denen auchdie
usammenlegbaren hölzernen Maaße von mehr als 2 Meter
änge zu rechnen sind, sowie bei hölzernen Maaßstäben für
Langwaaren, welche letzteren nur aus einem Stücke bestehen
dürfen: '

bei einerLängevon 10 bis einschließlich7 Meter 6 Millimeter
.- - - 4·4 -
-- - -3und2Meter......... 2 -
⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 1 Meter .............. 1 ⸗
⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 0 5 —“““2 * 4

4. bei zusammenlegbaren hölzernen Maaßen von 2 Meter oder
kleinerer Länge:

beieinerLängevon 2 Meter 2 Millimeter
⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 1 4 k Dbrrn 1 ⸗

⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 0 5(5 -................ * ⸗
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5. bei Bandmaaßen aus Stahl:
bei einerLänge von 25 und 20 Meter 4 Millimeter
2 "ö 2 2 15 * 10 -........ 3 *

-- - -»9biseinschließlich7Meter2 -
- - - - 6 ⸗ - 4 2 2

⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 3 und 2 Meter *A1 — 1 ⸗

-- - -1Meter.............. 74 ·

B. Fehlergrenzen für die Eintheilung.
Der Fehler desAbstandesirgendeinerEintheilungsmarkevon demnächsten

Ende der Maaßlänge darf bei den Maaßen von mehr als 2 Meter Länge die
Hälfte des zulässigenFehlers der Gesammtlängenicht überschreiten.Bei den
Maaßen von 2 Meter oderkleinererLänge darf derFehler desAbstandesirgend
einerEintheilungsmarkevon demeinenwievon demanderenEnde derMaaßlänge
denzulässigenFehler derGesammtlängenichtüberschreiten.Außerdemdürfendie
LängenbenachbarterCentimeter

bei gewöhnlichenMaaßen nichtum mehr als 0,5 Millimeter,
bei Präzisionsmaaßennichtum mehr als 0,2 Millimeter,

unddieLängenbenachbarterMillimeter
bei gewöhnlichenMaaßen nichtum mehr als 0,2 Millimeter,
bei Präzisionsmaaßennichtum mehrals 0,1 Millimeter

von einanderverschiedensein.
. 5.

Stempelung.
1. Die Stempelungder gewöhnlichenLängenmaaße(S. 4 A Nr. 2 bis 5)

erfolgtdurchAufdrückenoderAufschlagen,beidengrößerenhölzernenMaaßstäben
auchdurchEinbrennendesStempels. Für jedeStempelunggewöhnlicherLängen=
maaße,welchegemäßdennachfolgendenVorschriftenauf r Eisen oderauf
einem anderenMaterial von ähnlicherHärte und Oberflächenbeschaffenheitzu er=
folgen habenwürde, soll ein Pfropf oder eine Matte von weichemMetall,
welcheszur deutlichenAusprägungdes Stempels geeignetist, angebrachtund in
untrennbarer,nöthigenfallsdurchStempelungunveränderlichzu machenderWeise
befestigtsein.

Die StempelungderPräzisionsmaaße(F.4 A Nr. 1) erfolgtdurchAuf=
ätzendes Präzisionsstempels(IF.79).

2. Die StempelungzurBeglaubigungderGesammtlängeerfolgtdichtan
denEndendesMaaßes. Bei denmitMetallkappenversehenenhölzernenEndmaaß=
stäbenist ein Stempel auf die EndflächejederKappe und ein zweiterentweder
halb auf die Kappe und halb auf das Holz oder,wenndies nichtthunlich,auf
das Holz unmittelbaran der Kappe zu setzen.

3. Bei den zusammenlegbarenMaaßen sind außerdenEndendesMaaßes
auch alle einzelnenin denGelenkenverbundenenTheile, und zwar womöglichso
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u stempeln,daß dadurchdieZusammengehörigkeitderTheillängenin der beider
PHafungvorgefundenenAnordnunggesichertwird. Bei zusammenlegbarenhölzernen
Maaßenvon 1 Meter und 0,5 Meter Länge ist dieStempelungderKappenauf
derEndflächenichterforderlich.

4. Falls die Enden von stählernenBandmaaßendurchdie Mittelpunkte
oderdurchdie Begrenzungsflächenvon beweglichenRingen gebildetwerden, ist
die Zugehörigkeitder RingezudenMaaßen und die Uwersnderlchkeitder be=
treffendenBegrenzungdes Maaßesdurch Stempelung der Verbindungsstellen
derRingemit demMaaßezu sichern.

5. Bei allen Maaßen, welchezwischenden Endstrichenoder Endflächen
irgendeineEintheilung enthalten,ist außerden obigenStempelungennocheine
Stempelungder Eintheilungsfläche,und zwar in der Mitte der Eintheilung,
möglichstnahe an der Reihe der Eintheilungsmarken,auszuführen. Diese
Stempelungist, wenn mehrereSeitenflächeneinesMaaßstabeseingetheiltsind,
auf jederdieserEintheilungsflächenauszuführen. s

Ist ein Maaß nichtdurchwegmit gleichartiger,sondernstellenweisemit
engererEintheilungversehen,so erfolgtdie Beglaubigungder Prüfung der Ein=
theilungendurchAnbringung je eines Stempels in der Nähe der = jeder
ununterbrochengleichartigenEintheilung.

6. Falls dieBezeichnungsichnichtauf demMaaße selbstbefindet,sondern
auf einemSchilde oderdergleichenan demMaaße angebrachtist, soll ihre Zu=
gehörigkeitzu demMaaßedurchStempelunggesichertwerden.

II. Flüssigkeitemaaße,Meßwerkzeugefür Slüssigkeitenund Meßflaschen.

A. Flüssigkeitsmaaße.

S. 6.
JulässigeMaaße.

ZuzulassensindMaaße von folgendenGrößen:
2* Liter

außerden
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S. 7.
« Material.
Zuzulassensind Maaße aus Zinn oder aus solchenZinnlegirungen,die

mindestensfünf Sechstel reinesZinn enthalten;sodannMaaße aus Messing,
Bronze oder Kupfer, sobalddieselbeninnen vollständigund gut verzinntsind,
ferneraus Weißblechsowieaus vernickeltemoder mit NickelplattirtemStahl=
oderEisenblech.Außerdemsind Maaße aus Glas zulässig.

S. S.
Gestalt.

Die Maaßevon 2 Liter abwärtssollendieForm einesCylindershaben.
Das Verhältniß desDurchmessersdes Cylinderszu seinerHöhe soll sein:

bei 2 Liter, 1 Liter * ½LiterRaumgehaltwie 1:2
"D 1 19

DieseBestimmungensollenals hinreichenderfüllt gelten,sobalddieDurch=
messerder Maaße wederim Mehr nochim Minder von dennach obigenVor=
schriftenberechnetenSollwerthenum mehrals 5 Prozent der letzterenabweichen.

Abweichungenvon der chlindrischenGestaltsindbis zu solchemBetrage
gestattet,daß bei dem oberenund dem unterenDurchmessereinesMaaßes die
zrößtenzulässigenAbweichungenvon denSollwerthennachentgegengesetztenSeiten
tattfindendürfen.

Hiernachergebensichfür die DimensionendieserMaaße folgendeWerthe
in Millimeter: «

NO

Raumgehalt ulässigeGrenzwerthedes
BerechneteWerthe

Maaßes. derHöhe. des Durchmessers. größter. kleinster.
2 Liter 216,8 108,4 114 103
1- 172,1 86,0 90 82

136,6 68,3 72 65
% 104,8 55,1 58 524

Bei denMaaßen von 0,2, 0,1, 0,05, 0,02 und 0,01 Liter Raumgehalt
soll der Durchmesserdes Cylindersgleichder Höhe sein.

BezüglichgeringerAbweichungenvon diesenBestimmungenund von der
cylindrischenGestaltgilt dasselbewie obenbei denMaaßen von 2 bis / Liter.

Hiernachergebensich für die DimensionendieserMaaße folgendeWerthe
in Millimeter:

Raumgehalt BerechneterWerth der JulässigeGrenzwerthedes
des Höheund desDurch= , Durchmessers:

Maaßes. messers. größter. kleinster.
0,2 Liter 63,4 67 60
0,! 50,3 53 48
0,05 39,9 42 38
0,02. 29,4 31 28
0,01 23,4 25 22



VII

Maaße von 5, 10 und 20 Liter Raumgehaltsind cylinder=odertonnen=
förmigmit engeremcylindrischenHalse anzufertigen.

Die Weite desHalsesdarf bei Maaßen
von 5 Liter Raumgehalt nicht mehr als 12 Centimeter,
von 10 und 20 Liter Raumgehaltnichtmehrals 15 Centimeter

betragen.
*).

Bezeichnung.

Die Bezeichnunghat durchdeutlicheAngabe desRaumgehaltsnachLiter
unterHinzufügungdesWortes Liter oderdesBuchstabens1 zu erfolgen. Die=
selbeist entwederauf demMaaße selbsteinzugravirenoderaufzuschlagen,was bei
Blechmaaßenauch auf eineraufgelöthetenZinnstellegeschehenkann, oderauf einem
aufgelöthetenSchilde anzubringen,dessenZugehörigkeitzu dem Maaße durch
einenzu stempelndenZinntropfenzu sichernist. Auf gläsernenMaaßen ist die
BezeichnungdurchAetzen,Schleifen und dergleichenauszuführen.

Für dieAbstufungenvon 0,2 bis 0,01 Liter ist diedezimaleBezeichnungs=
form, für das ¼Liter die gewöhnlicheBruchformanzuwenden;)für das 0,5 Liter
sind beideFormen zulässig.

S. 10.

SonstigeBeschaffenheit.

1. Die äußereBeschaffenheitund die Stärke der Wände sowie des
Bodens derMaaße soll derartigsein, daß die letzterendenbeimGebraucheun=
vermeidlichvorkommendenEinwirkungengenügendenWiderstandleistenund Ver=
letzungenals solcheleichterkennenlassen.

2. Für alle Maaßgrößensind solcheMaaße gestattet,bei denender
Flüssigkeitsspiegelder richtigenFüllung mit dem oberenRande in einerEbene
liegt, und solche,bei denener naheunterdemRande liegt.

3. Bei beidenArten von Maaßen sind Ausgüsse(Schnauzen)zulässig,
welchebei denMaaßen erstererArt zu demMaaßraum gehörensollenund bei
denMaaßen letztererArt in denMaaßraum hinabreichendürfen.

4. Bei denjenigenMaaßen, beiwelchenderFlüssigkeitsspiegelder richtigen
Füllung unter dem oberenRande des Maaßes liegt, darf der Raumgehalt
begrenztwerden:

a. durchzweieinandergegenüberliegendeAbflußöffnungen,
b. durcheineAbslußöffnungund einenderselbengegenüberliegendenStift
(Zäpfchen),

c. durcheineAbflußöffnungund zwei um je ein Drittel desUmfanges
von dieserOeffnungabstehendeStifte,



d. durch zweieinandergegenüberliegendeoderdurchdrei gleichmäßigauf
dem UmfangevertheilteStifte,

e. bei gläsernenMaaßen durch zwei einandergegenüberliegendeStrich=
marken,welchean der äußerenFlächeder durchsichtigenGlaswandan=
gebrachtsind, und derenjedesichmindestensauf ein Sechsteldes
Umfangeserstreckt.

Bei allen BegrenzungendurchStifte soll der untereRand der letzteren
maßgebendsein;demgemäßsollendieEndenderStifte nachuntenzugeschärftsein.

5. Alle metallenenMaaße, bei denendie Ebenedes oberenRandes die
BegrenzungdesMaaßraumes bildet, sollenam Rande äußerlichgenügendver=
stärktsein. Bei Blechmaaßendarf dies durchaufgelötheteBunde, welcheauch
aus Zinkblechbestehendürfen, oder durcheinenin denumgebogenenRand ein=
gelegtenDraht geschehen.

6. Die Einrichtungder Maaße, bei denendie EbenedesoberenRandes
die Begrenzungdes Maaßraumesbildet, soll die AnwendungeinerGlasplatte
behufs genauerPrüfung der Füllung gestatten.

7. AusgüsseoderSchnauzen,derenFassungsraumeinenTheil desMaaß=
raumesbildet,sollenbei metallenenMaaßen bis zur vorderenSpitzein derselben
Art wie der obereRand verstärktsein.

8. Bei Blechmaaßen,welchenicht aus einemStück getriebenodernicht
mittelstHartlöthunghergestelltsind, sollendie Böden nichtals bloßeScheiben
eingelöthet,sondernmit einemumgebogenenRande versehensein. Letzterersoll
entwederdie cylindrischeWandflächevon außenumschließen,odersichnachunten
gekehrtan die chlindrischeWandflächeinnenanschließen;in beidenFällen ist er
mit derWandflächezu verlöthen.

9. Die Böden sind bei allen metallenenMaaßen in ebenerFlächeher=
zustellenund bei metallenenMaaßen von mehr als 2 Liter Raumgehaltdurch
außenaufgelötheteStege zu verstärken.Die äußereBoden=beziehungsweisedie
untereRandflächejedesMaaßes soll jedenfallsso beschaffensein,daß dasMaaß
auf einer ebenenGrundlagefest aufgestelltwerdenkann, und soll außerdemzu
den oberenBegrenzungseinrichtungendes MaaßraumeseinesolcheLage haben,
daß die durch die letzterengelegtenEbenenoder Richtungenbei horizontaler
Lage der Aufstellungsebeneebenfallshorizontalsind.

10. Bei Stiften oder Zäpfchen,welcheaußenmit einemKopf versehen
sind, genügtdie bloßeEinlöthung, anderenfallssollendieselbeneingenietet,in
beidenFällen aberaußenmit einemZinntropfenfür dieStempelungversehensein.

11. Auf Zinnmaaßensoll der Name und Wohnort desVerfertigersan=
gegebensein.

12. Die Wandflächender gläsernenMaaße sollenso beschaffensein, daß
sie an denjenigenStellen, an welchendieStempelunganzubringenist, dieletztere
durchAufätzungdeutlichauszuführengestatten.



§.11.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Die im Mehr oder im Minder zuzulassendenFehler dürfen höchstens
betragen:

bei20 Liter% desSoll=Raumgehaltsoder— Kubikcentimeter
10 ½% •
5 5½0 ⸗ 12,5
2 ⸗ /65 ⸗ ⸗ ⸗ 5

1 1½½% ⸗ 2,5
½ 7“ 1 2,5 ⸗

. 1 ½% — 1,25
0,02 = ½% ⸗ 1
011 = ½% 1
0,05 - 1½n% 0,5
0,002 ½% - 0,4 ⸗
0)001= ½% ⸗ 0)2

K. 12.
Stempelung.

1. Die Stempelungerfolgtbei denjenigenmetallenenMaaßen,bei welchen
derFlüssigkeitsspiegelder richtigenFüllung mit demoberenRande in einerEbene
liegt, durchAufdrückenoderAufschlagenzweiereinandergegenüberauf oderdicht
unterdemRande anzubringenderStempel, bei denmetallenenMaaßen mit Aus=
flußöffnungenodermit Stiften in entsprechenderWeise dichtunter demunteren
Rande jeder solchenOeffnungbeziehungsweiseauf dem außenfür jedenStift
vorhandenenZinntropfen.Wenn eineder obigenStempelungennichtunmittelbar
auf oderdichtunter demRande oder auf den etwa vorhandenenverstärkenden
Ringen ausführbarist, darf dieselbeentwederauf demKopfe einesKupfer=oder
Messingnietesoder auf einemschwalbenschwanzförmigeingesetztenKupfer=oder
Messingplättchenoderauf einemZinntropfenoderauchauf einermit Zinn aus=
gegossenenHöhlung erfolgen.

2. Bei gläsernenMaaßen erfolgt die Stempelung ausschließlichdurch
Aufätzenje einesStempels, und zwar bei denRandmaaßenan zwei einander
gegenüberliegendenStellen dichtunter demRande, bei denStrichmaaßendicht
unterjederder beidenStrichmarken.

3. Bei Blechmaaßen,welchenicht aus einemStück getriebenodernicht
mittelstHartlöthunghergestelltsind, ist die an derWand herablaufendeLöthfuge
auf einemZinntropfenan derjenigenStelle zu stempeln,wo dieselbeauf dendie
Wandflächeaußen umschließendenoder sich innen anschließendenumgebogenen
Rand desBodens trifft. Bei einemmit demumgebogenenRande sichinnerlich
an dieWandflächeanschließendenBoden ist außerdeman einer,letzteremStempel
Reichs-Gesetzbl.1885. 1. b
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gegenüberliegendenStelle ein den Boden und die innereWandflächetreffender
Stempelauf einemZinntropfenanzubringen.

4. Bei Maaßen mit Verstärkungdes Randes durcheinenaufgelötheten
Bund soll dieLöthnahtdes letzterenso gelegtsein,daß sievon einemder beiden
nachNr. 1 am Rande desMaaßes anzubringendenStempel mitgetroffenwird.

5. Bei solchenMaaßen von 5 Literund größeremRaumgehalt,welche
aus mehrerendurch Löthung verbundenenTheilen bestehen,sind außerdemdie
auf denbetreffendenLöthfugenanzubringendenZinntropfenzu stempeln.

6. ZinnerneMaaße sind, außermit den vorgeschriebenenStempeln am
Rande, nochmit einemStempel auf der äußerenBodenflächezu versehen.

B. Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten.

S.13.
ZulässigeMeßwerkzeuge.

ZuzulassensindsolcheMeßwerkzeuge,welchezurAbmessungvon mindestens
zweiunmittelbaraufeinanderfolgendenMaaßgrößenaus einerderbeidenfolgenden
Reihenbestimmtsind:

2, 1, 0,5, 0)2, o,1, o,05, 0,02, 0,01Lieer,
2 l 1/6 Hirr.

Die MeßwerkzeugedürfensonsteinebeliebigeAnzahl derMaaßgrößenjeder
Reihe, abervon 0,5 Liter abwärtsentwedernur aus derDezimalreiheodernur
bis zu¼Liter abwärtsangeben.ZwischendengewähltenGrenzwerthenaus einer
der beidenobigenReihen darf keineder innerhalbderselbenzulässigeZwischen=
stufefehlen.

DiejenigenMeßwerkzeuge,derenAngabender dezimalenReiheangehören,
dürfenso eingerichtetsein, daß sie, wennsie nur Maaßgrößenvon 1 Liter ab=
wärts enthalten,auchZumessungenin Abstufungenvon je 0,1 Liter, und von
0,1 Liter abwärtsin Abstufungenvon 0,01 oder0,001Liter gestatten.

F. 14.
Material, Gestalt, sonstigeBeschaffenheitund Einrichtung.

* 1. Als Material ist nur durchsichtigesGlas zuzulassen(sieheauch§. 10
r. 12).

2. Die Meßwerkzeugesind in chlindrischeroderin konischer,nachunten
verjüngterGestaltmit einemAblaßhahnauszuführen.Sie dürfenetwabis zur
Hälfte desUmfangesmit Schutzhüllenaus Blech oderdergleichenumgebensein.

3. Die am Schluß des §. 13 zugelassenenDezimaleintheilungendürfen
nur zwischensolchenFlüssigkeitsstindenangegebensein, zwischendenenkeineVer=
jüngung des Durchmessersdes Gefäßesund dementsprechendkeineaugenfällige
Ungleichheitder Höhenabständefür gleicheMaaßabstufungenstattfindet.

4. Die Höhenund Durchmesser,sowjedie Verjüngungsverhältnisseder
letzterenbei Gefäßen,welcheeinegrößereRehee von Maaßstufenumfassen)be=
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stimmensichdadurch, daß die Angaben für die einzelnenMaaßgrößen nur an
solchenStellen des Gefäßeserfolgendürfen, an welcheneinerErhöhungoder
ErniedrigungdesFlüssigkeitsstandesum einCentimeterZuflüsseoderAbflüssevon
höchstensfolgendemRaumgehalt entsprechen:

bei 2 1 und 0,5 Liter 50 Kubikcentimeter
0)2 —

— 0,005 10
— *“ 5

außerdem
bei W.20

HiernachsollenzwischendenjenigenStellen des Gefäßes,an welchendie
Angabenfür die einzelnenMaaßgrößenabgelesenwerden,in lothrechterRichtung
mindestensfolgendeAbständestattfinden:

zwischen2 und 1 Litermindestens20 Centimeter
1 0,5 10
0,5 0,2 10
0,2 0,1 5 ⸗
0,1 0,05- - 4-
0,05-0,02- - 4 -
0,02-0,01- - 2 ⸗

außerdem
zaitichenim 24r ⸗

ZwischendenjenigenAngaben, welcheeine fortlaufendeEintheilung in
0,001 Liter einschließen,soll durchgehendseinemRaumgehaltsunterschiedevon
0,001Liter ein Abstandder zugehörigenStrichmarkenvon mindestens5 Milli=
meterentsprechen.

5. Die Begrenzungund Ablesungder Flüssigkeitsständesoll ausschließlich
durchaufgeätzteodereingeschliffeneoderin andererWeisedauerhaftangebrachte,
keinesfallsdurchblos aufgemalteStrichmarkenauf dendurchsichtigenGlaswänden
eschehen. » —

6. Alle Strichmarkensollenmindestens¼ desUmfangesder betreffenden
Glaswand umfassen,in ihrer ganzenLängesichtbarseinund in Ebenenliegen,
welchemit derAchsedesMeßgefäßeseinenrechtenWinkel bilden. Zur Sicherung
der lothrechtenLage der AchsedesGefäßessoll, wenn der äußereDurchmesser
desselbenan irgendeinerStelle 30 Millimeter übersteigt,ein Pendelzeigervor=
handensein,dessenEinrichtungund Anbringung,nachdemseineVerbindungmit
demMeßgefäßdurchStempelung(F. 15) gesichertist, leichtund schnellhervor=
zubringendeund ebensowiederzu beseitigendeVeränderungenausschließenmuß.

7. Im Uebrigensoll die EinrichtungderMeßwerkzeugederartigsein, daß
das Meßgefäßbis zu der betreffendenAblesungsmarkemit der zuzumessenden
Flüssigkeitangefüllt und alsdann mittelstdes am unterenEnde des Gefäßes an=
gebrachtenHahnes jedesMal vollständigentleertwird; nur bei solchenMeß=

b-
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werkzeugen,welchebis zu0,01 Liter odernochweiterabwärtsAngabenenthalten,
darf die Einrichtungauchderartigsein, daß die Flüssigkeitnicht bis zur voll=
ständigenEntleerungdesGefäßes,sondernnurbis zu einerNullpunktmarkeab=
gelassenwird, derenEinrichtungganz derjenigender anderenAblesungsmarken
entsprechensoll, mit der Maßgabe, daß in ihrer Nähe einerErhöhungoderEr=
niedrigungdesFlüssigkeitsspiegelsum 5 Millimeter höchstenseinZu=oderAbfluß
von 0,001 Liter entsprechendarf, und daß demgemäßihr AbstandvonderMarke
für 0)01Liter mindestens5 Centimeterbeträgt.

8. Die Unveränderlichkeitder messendenRäume sowieder Beziehungen
zwischenden letzterenund denAngabender Ablesungsmarkensoll entwederdurch
die Einrichtungselbstgesichertseimnoder durchStempelung so gesichertwerden
können, daß absichtlicheoder unabsichtlicheVerfälschungender Angaben des
Apparates nicht leicht und schnellausgeführtund nicht ebensowiederbeseitigt
werdenkönnen.

Ein festerVerschlußderMeßgefäßebrauchtjedochnur dann durchdieEin=
richtunggesichertzu seinodersoll nur dann durchStempelunggesichertwerden
können,)wenndie Verschlußeinrichtungmit einemZuflußrohr,welcheseinenTheil
desMeßraumeseinnimmt,festverbundenist; anderenfallssind loseDeckelund
dergleichenzulässig.

18
Bezeichnung,innezuhaltendeFehlergrenzenund Stempelung.

Die Bezeichnungder Ablesungsmarkenfür die im erstenAbsatzdes§. 13
zugelassenenMaaßgrößensoll mit dendaselbstaufgeführtenZahlenausdrückenunter
Hinzufügung des Wortes Liter oder der Abkürzung1 in der Nähe der Ab=
lesungsmarkenauf der Glasflächeaugenfälligund deutlichausgeführtsein.

Die nachF. 13 außerdemzulässigenEintheilungenin 0,1 undin 0,01 Liter
sollenkeineBezeichnungempfangen.Die Eintheilungenin 0,001 Liter dürfen
dagegenbesondersbeziffertund nachKubikcentimeter mit der Abkürzungcem
bezeichnetsein.

Bezüglichder im Mehr oderim Minder zuzulassendenFehlergeltenbeiden
einzelnenMaaßgrößendie entsprechendenBestimmungendes F. 11.

Bei fortlaufenderDezimaleintheilung(siehe§. 13 am Schlusse)mit Ein=
schlußder in derselbenenthalteneneinzelnenaichfähigenMaaßgrößensollenda=
gegenfolgendeBestimmungenbezüglichder Fehlergrenzengelten:

Die im Mehr oderim Minder zuzulassendenFehlerdürfenhöchstensbetragen:
bei denAngabenvon 0),9Liter bis einschließlich0,5 Liter 2,5 Kubikcentimeter

* * 0,1 * 1,0

0,09 * * “b“ 0,05 — 0,5

0,04 b 2 * 0,01 * 0,2

falls dagegeneine von 0)1 Liter abwärts zulässigefortlaufendeEintheilungin
0,001Liter vorhandenist, dürfensie bei allen Angabenvon 0),1Liter abwärts
höchstens0,1 Kubikcentimeterbetragen.
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Außerdemdürfenbei allen fortlaufendenEintheilungendie Fehler zweier
benachbarterMarken sichvon einandernicht um mehr als dieHälfte der für die
kleinereder beidenAngaben noch zulässigenFehlergrenzeunterscheiden.

Die StempelungerfolgtdurchAufätzenvon Stempelnauf derGlasfläche
mööglichstdichtan denAblesungsmarken.Hierbeierhaltendiemit Raumgehalts=
bezeichnungnachLiter versehenenAblesungsmarkenje einenStempel.

Die Prüfung der zueinerfortlaufendendezimalenEintheilunggehörigen
Strichmarkenwird nur 2 Anbringungje einesStempels nahe der Mitte
einerzwischenzweigestempeltenMaaßgrößenbefindlichenEintheilungbeglaubigt.
Die Unveränderlichkeitdes Bodens (beziehungsweisedesNullpunktes)und der

Abflußeinrichtung, auch der Zuflußeinrichtung, wenn dieselbeeinen Theil des
Meßraumeseinnimmt,sowiedie AnbringungdesPendelzeigersund seinerEin=
stellungsmarkesinddurchStempelungzu sichern.

C. Meßflaschen.

S.16.
JulässigeMeßflaschen.

ZuzulassensindMeßflaschenvon 1 Liter und von 0)5Liter Raumgehalt.

G.17.
Material, Gestalt,Bezeichnung,sonstigeBeschaffenheitund innezuhaltendeFehlergrenzen.

Die Meßflaschensollen aus Glas, welchesin der Höhe der richtigen
Füllung hinreichenddurchsichtigseinmuß (sieheauch §. 10 Nr. 12)),in der ihrem
NamenentsprechendenGestaltmit einemengerencylindrischenHalsevonhöchstens
40 Millimeter inneremDurchmesserausgeführt und an ersichtlicherStelle mit
derBezeichnung1 1 beziehungsweise0,5 L oder½1 versehensein.

Die BegrenzungdesRaumgehaltssoll durcheinenäußerlichauf demHalse
angebrachtenunveränderlichenStrich, welchermindestensdie Hälfte des Halses
uNmfaßt,oderdurchzweiin einerEbeneeinandergegenüberliegendeStriche, deren
jedersichmindestensauf densechstenTheil desUmfangeserstreckt,erfolgen.

Die im Mehr oder im Minder zuzulassendenFehler dürfen bei beiden
Maaßgrößen höchstens2,5 Kubikcentimeterbetragen.

*
Stempelung.

Die Stempelung erfolgt durch Aufätzeneines Stempels dicht unter dem
Füllungsstrichbeziehungsweisedichtunter einemder beidenFüllungsstriche.



III. Sässer.

S. 19.
JulässigeFässer.

Nur solcheFässersollenzur Ermittelungund BeglaubigungdesRaum=
gehaltsund der trockenenodernassenTara zugelassenwerden,welchehinsichtlich
ihrerHaltbarkeitund ihrersonstigenBeschaffenheitzuBedenkenkeinenAnlaß geben.

S. 20.

Fehlergrenzen,Bezeichnungund Stempelung.

Die Fehler der Ermittelungendes jeweiligenRaumgehaltsoder der je=
weiligenTara von Fässerndürfen

bei Fässernbis zu 30 Liter Raumgehalthöchstens0,1 Liter,
bei Fässernbis zu 30 KilogrammGewichthöchstens0,1Kilogramm,
bei größerenFässernhöchstens½0 des Raumgehaltsbeziehungsweise

der Tara
im Mehr oderim Minder betragen.

Das Ergebnißder ErmittelungdesRaumgehaltsoderderTara ist nach
Liter mitHinzufügung der Bezeichnung1 beziehungsweisenachKilogrammmit
Hinzufügung derBezeichnungkg und unter Vorsetzungder BezeichnungN I
(NasseTara), wenn die Tarabestimmungnach vorgängigergehörigerinnerer
NässungdesFasseserfolgtist, oderderBezeichnungI I (TrockeneTara), wenn
die TarabestimmungohnevorgängigeinnereNässungdesFasseserfolgtist, auf
demFasseanzugeben.Bei hölzernenFässerngeschiehtdies in derRegel durch
Einbrennenauf dem Boden, nur bei kleinerenhölzernenFässernist es auch
zulässig,dieseAngabenauf demUmfangean solchenStellen einzubrennen,an
welchendie Angaben vor BeschädigungenbeimTransportu. s.w. hinreichend
gesicherterscheinen.Bei Fässernaus Metall sinddie obigenAngabenauf einer
aufgelöthetenoderaufgenietetenMetallplatteaufzuschlagen,welchean einersolchen
Stelle des Umfanges oder des Bodens angebrachtist, daß die aufzuschlagenden
BezeichnungenbeimTransport desFassesu. s.w. keineBeschädigungenerleiden
können,und daß die Verbindungder Platte mit demFassedurchStempelung
gesichertwerdenkann.

Bei Fässernunter 300 Liter Raumgehaltist die Angabedes ermittelten
Raumgehaltsauf Zehntel des Liter, bei größerenFässernauf ganze Liter
abzurunden;die AngabederermitteltenTara iststetsaufZehntel desKilogramm
abzurunden.

Die Stempelung erfolgt in der Nähe der vorerwähntenAngabendes
Raumgehaltsbeziehungsweiseder Tara. Außer demAichungsstempelwird die
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Jahreszahlder Aichungund, wenn es verlangtwird, die Nummer des Aich=
registerseingebranntoder beimetallenenFässernauf der obenerwähntenMatte
aufgeschlagen.

Der Aichungsstempelist zwischendie Jahreszahl und die Angabe des
RaumgehaltsbeziehungsweisederTara zu setzen.

IV. Johlmaaße und Meßwerkzeugefür trockeneGegenstände.

A. Maaße von 100 Liter abwärts für alle Arten
von trockenenGegenständen.

K. 21.
ZulässigeMaaße.

ZuzulassensindMaaße von folgendenGrößen:
100 Liter
50
20
10
5
2
1
0,5-
0,2-
0,1-
0,05-

außerdem¼Hektoliterund ¼Liter.

E.22.
Material.

Als Material istSchwarz=,Weiß=oderverzinktesEisenblech,sowieMessing,
Bronze, Kupfer oderHolz, fernervernickeltesodermit NickelplattirtesStahl=
oder Eisenblechzulässig.

g.23.
Gestalt.

Die Maaßevon 100 bis zu¼LiterabwärtssollendieForm einesCylinders
haben,beiwelchemderDurchmesserdasAnderthalbfachederHöhebeträgt.Diese
Bestimmung soll bei den Maaßen von 100 Liter bis zu 1 Liter abwärts als
hinreichenderfüllt gelten,sobalddie DurchmesserdieserMaaße wederim Mehr
noch im Minder von dennach obigerVorschrift berechnetenSollwerthen um mehr
als 3 Prozentder letzterenabweichen.Bei den kleinerenMaaßen dürfendiese
Abweichungenbis zu 5 Prozentbetragen. «
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Abweichungenvon der cylindrischenGestalt sind bis zu solchemBetrage
gestattet,daß bei dem oberenund demunterenDurchmessereinesMaaßes die
größtenzulässigenAbweichungennach entgegengesetztenSeiten stattfindendürfen.

Es ergebensichhierausfür die verschiedenenMaaßgrößenfolgendeDimen=
sionenin Millimeter:

— —— BerechneteWerthe ——— des
Maaßes. derHöhe. des Durchmessers. größter. kleinster.
100 Liter 383,9 575,9 593 559
50 304,7 457,1 471 443
25 241,9 362,8 · 374 352
20 224,5 336,8 347 227
10..„ 178,2 267,3 275 259
5 ’# 141,5 212,2 219 206
2= 104,2 156,3 161 152
1. 82,7 124,1 128 120
1½6.4 65,7 98,5 103 94
½ 52,1 78,2 82 74

Für dieFormenundDimensionenderMaaße von 0,2, 0,1 und 0,05Liter
geltendie im F. 8 für FlüssigkeitsmaaßedesselbenRaumgehaltserlassenenVor=
schriften.

**
Bezeichnung.

1. Die Bezeichnunghat bei den Maaßen von 20 Liter abwärtsdurch
deutlicheAngabe des Raumgehalts in Liter unter Hinzufügungdes Wortes
Liter oderdesBuchstabens1 zu erfolgen.

2. Für die Abstufungenvon 0),2bis 0,05 Liter ist die dezimaleBezeich=
nungsform,für das Liter die gewöhnlicheBruchformanzuwenden;für das
0,5 Liter sind beideFormenzulässig.

3. Die Maaße zu 100, 50 und 25 Liter sindbeziehungsweiseals 1, ½
und ¼Hektoliter oderals 1, ½ und ¼hl zu bezeichnen.

4. SämmtlicheBezeichnungensollenin solcherWeiseausgeführtwerden,
daß ihre Zugehörigkeitzu dem Maaße gesichertist oder nöthigenfalls durch
Stempelunggesichertwerdenkann (sieheauch die entsprechendenVorschriften
des F. 9).

K. 25.
SonstigeBeschaffenheit.

1. Die äußereBeschaffenheit,die Stärke derWändeund desBodensder
Maaße, sowiedie VerbindungdesBodens und derWände sollenderartigsein,
daß dieMaaße den beimGebraucheunvermeidlichenEinwirkungengenügenden
Widerstandleistenund Verletzungenals solcheleichterkennenlassen.
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2. Die obereBegrenzungdes Maaßraumessoll ausschließlichdurchdie
EbenedesRandeserfolgen.Der Rand soll ebenund zurErhaltungdesebenen
Verlaufessowieder Gestalt des Maaßes in gehörigerStärke ausgeführtoder
angemessenverstärktsein.

3. Alle Maaße zu 100 Liter und 50 Liter sollenmit Handhabenversehen
sein (sieheNr. 13).

4. Ein dünner Anstrich der InnenflächeneinesMaaßes mit Anwendung
von Oel, Theerund dergleichenist zulässig.

5. Für BlechmaaßegeltenhinsichtlichdesBodens die Bestimmungendes
§. 10 Nr. 8 und 9 mit der Maßgabe, daß bei größeremRaumgehalt als
2 Liter auchandereArten dauerhafterVerbindung als die dort angegebenenzu=
lässigsind.

6. HölzerneMaaße sollengut ausgetrocknetsein.
7. Wenn bei hölzernenHohlmaaßen der Boden nicht aus einemeinzigen

Stückebesteht,so soll er aus zweimit gekreuztemFaserlaufübereinanderliegenden
Theilenzusammengesetztund die VerbindungdieserTheile durchZusammenleimen
oder in einer anderendauerhaftenWeise ausgeführtsein.

§. HölzerneMaaße dürfenfür alle Maaßgrößenals Spanmaaße,ferner
bis einschließlich0,5 Liter abwärts als Dauben=(oderStab=)Maaße und von
1 Liter abwärts auch aus massivemHolze hergestelltsein.

9. Bei Spanmaaßensoll der Boden, dessenStärke bei denMaaßen von
20 Liter und größeremRaumgehaltnichtunter 18, bei Maaßen von 10 Liter
abwärts nicht unter 10 Millimeter betragendarf, etwa mit einemDrittel seiner
StärkeüberdenunterenRand desSpans derartigbis zur äußerenWandfläche
hervortreten,daß sichdie Spanwandauf denBoden desMaaßes aufsetzt.

10. Spanmaaßebis einschließlich10 Liter abwärtssind zur Verstärkung
der Verbindung des Bodens und der Wandflächesowie der beidenEnden des
Spans mit Beschlägenaus Bandeisenzu versehen.

11. Bei Spanmaaßenvon 100 Liter, 50 Liter und ¼Hektolitersoll der
Bandeisenbeschlagdes Bodens und der Wandfläche aus drei Bandeisenschienen
gebildetsein, welchesichunter demBoden kreuzen,an derWandflächebis in die
Nähe des oberenRandes aufsteigenund dort mit einer diesenRand umgebenden
Bandeisenschienefest verbundensind.

Eine der aufsteigendenBandeisenschienensoll auf derVerbindungsstelledes
Spans angebrachtsein. In demjenigenDurchmesserdes Randes, welcherdie
Verbindungsstelletrifft, isteineisernerSteg anzubringen,dessenobereebeneFläche
mit demoberenRande desMaaßes in einerEbeneliegt, dessenbreitereSeiten=
flächenlothrechtstehen,und dessenMitte durcheine eiserneStützemit demBoden
verbundenist. .

12. Bei denSpanmaaßenvon 20 und 10 Liter genügenzwei sicham
Boden kreuzendeSchienen,von deneneinedieVerbindungsstelledesSpans trifft,
und welchebeidemit einer den oberenRand umgebendenBandeisenschienefest
verbundensind. Ein Steg ist bei denMaaßen von 20 und 10 Liter nichter=
Reichs=Gesetzbl.1885. 1. c
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forderlich,aber zulässig. Bei allen Maaßen, welchekleinersind als 10 Liter, ist
derselbeausgeschlossen.

« 13. Die in Nr. 3 vorgeschriebenenHandhabensind bei Spanmaaßenso
anzubringen,daß die flachenEnden,mit denensiebefestigtwerden,nachentgegen=
gesetztenSeiten liegen und somit nicht einen und denselbenFaserlauf treffen.
Falls keineder Handhabenüber der VerbindungsstelledesSpans angebrachtist,
ist die Verbindungsstelleetwa in der halbenHöhe des Maaßes noch durch
einenNiet zu sichern.

14. Der Beschlagdes unterenRandes von Spanmaaßen(sieheNr. 10
bis 12) soll so beschaffensein, daß er die im F. 27 vorgeschriebeneStempelung
von Boden=und Wandflächeentwederin Aussparungenan den betreffenden
Stellen oderauf denKöpfenvon Kupfer=oderMessingschraubenzuläßt.

15. Bei denDauben=(oderStab=)MaaßensinddieDaubeneinzelnmit
denumgelegteneisernenBänderndurchNieteoderNägel zu verbinden.Bis zu
5 Liter aufwärtsdürfenjedochauchDaubenmaaße,bei denendie Daubenstatt
mit Eisenringenmit mehrerenhölzernenReifenumlegtund verbundensind, zu=
gelassenwerden.

g.26.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Die im Mehr oderim MinderzuzulassendenFehlerdürfenhöchstensbetragen:
bei 100 Liter 5½%des Soll=Raumgehaltsoder400 Kubikrentimeter
* 50 * E 200 *

⸗ 20 ⸗ ½% - - ⸗ 100 *

“"ê 10 ⸗ ½0% ⸗ ⸗ ⸗ 50 I I

- 5 1½% : - - 25 ⸗
⸗ 2 ½ - - ⸗ 10

* 1 ½0 “"“ “b“ ⸗ 5 2

54½ 5 -
- 0,2 1½%- 2 ⸗
— s11nt 2
* 0,05 * * 1 28

außerdem
beih Hektoliter - -125
- 74 Liter 10 * — 2,5

S. 27.
Stempelung.

1. Die StempelungerfolgtdurchAufdrücken,AufschlagenoderEinbrennen.
Für die StempelungderMaaße aus Blech geltendie entsprechendenVorschriften
des F. 12.
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2. Alle hölzernenHohlmaaße sind an drei gleichweit von einanderab=
stehendenStellen entwederauf oder dicht unter dem oberenRande, ferner auf
der innerenBoden=und auf der äußerenWandflächezu stempeln.Sind Hand=
habenan denselbenvorhanden,so ist je einerdersiebefestigendenNiete zu stempeln.

3. Bei hölzernenSpanmaaßen sind außerdemdrei von einandergleich
weit entfernteStempelam unterenRande der äußerenWandflächeso aufzusetzen,
daß jeder auf Boden und Wand zu stehenkommt. In denjenigenFällen, in
welchendieseStempelung auf kupfernenodermessingenenSchraubenköpfen(siehe
§. 25 Nr. 14) erfolgt,genügtdieStempelungzweierSchraubenköpfe,welchesich
auf demUmfangedesMaaßes einandergegenüberbefinden.

4. Bei Daubenmaaßensinddrei voneinandergleichweitentfernteStempel
auf die inneren Seiten der vorstehendenDaubenenden,möglichstnahe an der
unterenBodenflächezu setzen.

B. Maaße und Meßwerkzeuge von 0,5 Hektoliter aufwärts für Brenn=
materialien, sowie für Kalk und andere Mineralprodukte.

28.
JulässigeMaaße und Meßwerkzeuge.

ZumZumessenvonBrennmaterialien,sowievonKalk undanderenMineral=
produktenwerdendie nachfolgendaufgeführtenMaaße und Meßwerkzeugezur
Aichungzugelassen:

I. Kastenmaaße,derenRaungehalt 0)5Hektoliter,1 Hektoliteroder ein
ganzesVielfachevon einemHektoliter beträgt;

II. Kummtmaaße,derenRaumgehalteinganzesVielfachevoneinemhalben
Kubikmeterbeträgt;

III. Lösch=undLadegefäße(imGroßverkehr),derenRaumgehalt1 Hektoliter
oderein ganzesVielfachevon einemHektoliterbeträgt;

IV. Fördergefäße(aufBergwerken),derenRaumgehalt0,5 Hektoliteroder
ein ganzesVielfachevon einemhalbenHektoliterbeträgt)

V. Rahmen=oder Aufsetzmaaße,derenRaumgehaltzwischenden beiden
offenenRandebenen2 Hektoliteroder ein anderesganzesVielfachevon
einemHektoliterbeträgt.

§. 29.
Material, Gestalt, sonstigeBeschaffenheitund Einrichtung.

I. Kastenmaaße.

1. Die KastenmaaßesollenausHolz oderaus Eisen in parallelepipedischer
Gestalthergestelltsein.

r
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2. Die Kastenmaßezu0,5, 1 und2 Hektolitersollen,im Lichtengemessen,
folgendein Millimeter ausgedrückteDimensionenhaben:

Länge. Breite. Tiefe.
das Kastenmaaßzu 0,5 Hektoliter 500 400 250
- - -1 «- 625 500 320

**5*5 " 625 625 512
Abweichungender Mittelwerthe der an derRandflächeund an derBoden=

flüchegemessenenLängen und Breiten sowie der Tiefen von vorstehendenSoll=
werthenkönnenbis zu 2 Prozent unter derVoraussetzungzugelassenwerden, daß
der Raumgehalt die Fehlergrenze(F. 31) einhält.

Für dieMaaßevongrößeremRaumgehaltals 2 Hektoliterwerdenbestimmte
Dimensionennichtvorgeschrieben,dochsolldieGestaltihrerBodenflächeeinRechteck
sein,beiwelchemdasVerhältnißderLängezurBreitezwischen1:1 und2: liegt.

Die Seitenwändeder Kastenmaaßesollennahezurechtwinkliggegenden
Boden stehen. UnterschiedezwischendenLängen und denBreiten derBodenfläche
und den entsprechendenDimensionender Randflächesind nur bis zu 10 Prozent
der Maaßtiefe zulässig.

3. HölzerneKastenmaaßemüsseneinenBeschlag von Bandeisenerhalten,
welcherdenoberenRand unddieVerbindungderSeitenwändesowohluntereinander
als mit demBoden sichert.VerbindungsstangenzwischendenSeitenwändenoder,
wie bei derVerbindungderKastenmaaßemit Karren, zwischendenTragschenkeln,
dürfen nicht durchden Maaßraum gehen. HötlzerneKastenmaaßedürfen im
Innern mit Eisenblechausgeschlagensein; dieserBeschlag soll aber mit dem
äußerenBandeisenbeschlagedurchNietbolzenverbundensein, von deneneinige
eine Stempelung von außen zulassenmüssen. 7

4. Bei eisernenKastenmaaßensollen die Seitenwändevon einer zur
Sicherung gegenVerbiegungengenügendenStärke sein. Die Bodenplatteist
durchanzubringendeRippen zu verstärken.

II. Kummtmaaße.

1. Kummtmaaßesind aus Holz oderEisen mit rechteckigerBodenfläche
und Randflächeund mit geneigtenSeitenwändenbei rechtwinkligzurBodenfläche
gestellterVorder=und Hinterwandauszuführen.Es ist jedochauchzulässig,die
Seitenwänderechtwinkligzur Bodenflächeund alsdann die Vorder=und Hinter=
wand entwederebenfallsrechtwinkligodergeneigtzuderBodenflächeauszuführen.
Vorder=und Hinterwand sowie die etwa vorhandenenScheidewändeeinzelner
AbschnittedesMaaßes dürfen nach Art von Schützen,welchein Nuthen zwischen
denSeitenwändenbeweglichsind, hergestelltsein, die Vorder=und Hinterwand
auch in Form von Thüren oder Klappen. Außerdemdürfen Aufsatzbrettervor=
handen sein, durch welchemittelst Erhöhung der Seiten= sowie der End= und
Scheidewändeder Fassungsraumnach Bedürfniß um ein ganzesVielfache von
halbenKubikmeternvergrößertwerdenkann.
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Der Raumgehaltder Kummtmaaßesoll im Allgemeinendurchdie Rand=
flächebegrenztsein; dochsind unter besonderenlokalenVerkehrsverhältnissenauch
Einrichtungenzulässig, bei welchender Raumgehalt unterhalb der Randfläche
durchgeeigneteEinrichtungen,wie Leisten,Reihen von Löchernund dergleichen,
begrenztwird.

2. Die näherenBestimmungen,betreffend die Dimensionen und Einrich=
tungender Kummtmaaße,habendie Ausfsichtsbehördenfür ihre Aufsichtsbezirke
unterBerücksichtigungder lokalenVerhältnissezu erlassen,wobei darauf zu halten
ist, daß durcheiserneBeschläge,Ueberwurfsketten,Stangen oderdergleichen,die
ErhaltungdesMaaßraumesthunlichstgesichert,und daßdiePrüfung desRaum=
gehaltsmit alleiniger Anwendung des Längenmaaßstabesausführbar ist.

III. Lösch=und Ladegefäße.

Lösch=undLadegefäßesind ausHolz oderEisenin Cylinder=oderTonnen=
form herzustellen.Beträgt ihr Raumgehaltnichtmehrals 2 Hektoliter,so soll
das VerhältnißdesMittelwerthesder DurchmesserderQuerschnittezu der Höhe
der Gefäße zwischen1:1 und 2: 3 liegen; bei größeremRaumgehalt sind
andereVerhältnisse,welchefür die besonderenUmstände am geeignetstensind,
zulässig.

Bezüglichder sonstigenBeschaffenheitund Einrichtungsind die unter1
Nr. 3 und 4 für die KastenmaaßegegebenenSicherungsvorschriftenzum Anhalt
zu nehmen. ·

IV.sördergefä"ße.
Fördergefäßesind aus Holz oder Eisen in solchenKörperformenherzustellen,

wie siefür die besonderentechnischenZweckeam geeignetstensind, wobei darauf
zu haltenist, daß die Prüfung desRaumgehaltssichlediglichunterAnwendung
desLängenmaaßstabesundsonstigereinfacherHülfsmittelderLinearmessungdurch
einfacheRechnunggenügendsicherausführenläßt. Im Uebrigengeltendie ent=
sprechendenfür KastenmaaßegegebenenVorschriften. .

V. Nahmen= oder Aufsetzmaaße.

RahmenmaaßesollenrechteckigbegrenzteRandebenenhabenund im Uebrigen
denfür KastenmaaßegegebenenentsprechendenVorschriftengenügen;dochdürfen
UnterschiedezwischendenLängenund Breiten der einenRandflächeund denent=
sprechendenDimensionen der anderenRandfläche bis zu 20 Prozent der Maaß=
tiefezugelassenwerden.

K.30.
Bezeichnung.

Die Bezeichnungensollendeutlichund in einersolchenWeise ausgeführt
sein, daß die Zugehörigkeitderselbenzu dem Maaße gesichertist oder durch
Stempelunggesichertwerdenkann. «

DieBezeichnungderMaaßeu.s.w.imZ.29unterI,III,IV,Verfolgt
nachHektoliterunterHinzufügungdesWortesHektoliter oderderAbkürzunghl.
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Die Bezeichnungder Kummtmaaße(II) erfolgt nach Kubikmeter oder
nachHektoliter unter AnwendungdieserWorte oder der Abkürzungenchm
beziehungsweisehl.

. 31.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Die im Mehr oder im Minder zuzulassendenFehler dürfen bei Kasten=
maaßen,Lösch=und Ladegefäßen,Fördergefäßenund Rahmenmaaßenhöchstens
1 ProzentdesRaumgehaltsbetragen.

Bei Kummtmaaßendürfen die einzelnenHauptdimensionen,welcheden
Raumgehaltbestimmen,vondenfür dieselbenvorzuschreibendenWerthen(§.29 II
Nr. 2) im Mehr oderim Minder nichtum mehrals 1 Prozentabweichen;doch
sindKummtmaaßeschondannals unzulässigzuerachten,wenndieseAbweichungen
sämmtlich die Fehlergrenzenahezu erreichenund zugleichentwedersämmtlichim
Sinne des Mehr odersämmtlichim Sinne desMinder stattfinden.

g.32.
Stempelung.

Die Stempelunggeschieht
bei denKastenmaaßen,denLösch-undLadegefäßen,denFördergefäßenund

den Rahmenmaaßennach den im H. 27 gegebenenentsprechendenVorschriften,
jedochmit derMaßgabe, daß dieStempelungenauf oderdichtunterdemoberen
Rande auchbei denhölzernenMaaßen nur an zweieinandergegenüberliegenden
Stellen zu erfolgenbrauchen,fernerbei hölzernenMaaßen mit inneremEisen=
beschlag(§. 29 1 Nr. 3) auch von außen auf einigen der die Verbindung des
letzterenmit demäußerenBandeisenbeschlagherstellendenNietbolzen,

bei denKummtmaaßendurchEinbrennenje einesStempelsan jederKante
desKastensund derAufsatzbretter,sowiedichtan denLeisten,welchedieNuthen
für die Schützenbilden. 1

C. Meßrahmen für Brennholz.

K. 33.
ZulässigeMeßrahmen,Material,GestaltundEinrichtung.

1. Zur Ausmessungsowiezur Erleichterungund Sicherungrechtwinkliger
Aufschichtungenvon Brennholz werden lothrechtaufzustellendeMeßrahmen zur
Aichungzugelassen,derenlichteRahmenflächen¼, ½) 1 Quadratmeteroderein
ganzesVielfachevon 1 Quadratmeter,und dereneinzelneSeiten, zwischenEnd=
flächenoderEndmarkenoderim LichtenderRahmengemessen,ein halbesMeter
oderein ganzesVielfachevon einemhalbenMeter betragen.

2. Die EinrichtungderMeßrahmendarf sowohlderartigsein, daß siezur
vollständigenAusmessungdes Raumgehaltsder Aufschichtung,als auchderartig,
daß sie nur zur Ausmessungeiner der Begrenzungsflächender Aufschichtung
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dienen,während die Tiefendimensionder letzterenmit einemgeaichtenMaaßstab
ermitteltwird.

3. Die Meßrahmen dürfen aus hölzernenoder aus eisernen,rechtwinklig
mit einanderzu verbindendenStäben oderaus rechtwinkligmit einanderver=
bundenenBrettern bestehen.Sie dürfen sowohl zu festerAufstellung, als auch
zum Zusammensetzenund Auseinandernehmeneingerichtetsein.

4. An Meßrahmenmit festenStäben oderBrettern ist die Anbringung
irgend einer anderenals einer Eintheilung in halbe Meter auf Rahmenstücken
nichtzulässig.Bei Meßrahmenmit beweglichenStäben darf einer der Stäbe
mit Centimetereintheilungversehensein.

S. 34.
Bezeichnung,innezuhaltendeFehlergrenzenund Stempelung.

Die Bezeichnungder Meßrahmengeschiehtauf jedemRahmenstücke,ent=
sprechendden für LängenmaaßegegebenenVorschriften(F. 3).

Die im Mehr oderim MinderzuzulassendenFehlerderRahmenstückedürfen
bei Längenvon 1 Meter und mehrhöchstens1 Centimeter,
bei Längenvon 0,5 Meter höchstens0,5 Centimeter

betragen.
Die Stempelungerfolgt dicht an den Verbindungsstellender einzelnen

Rahmenstückeund an jedemEnd=und Theilpunkteder Längen der einzelnen
Rahmenstücke,und zwar bei hölzernenRahmendurchEinbrennen,bei eisernen
durch Aufschlagenauf Pfropfe oder Matten von weicheremMetall, welchein
unveränderlicherodernöthigenfallsdurchStempelungzu sichernderWeiseauf den
Rahmenstückenangebrachtseinmüssen.

V. Gewichte.

A. Handelsgewichte.

S.35.
ZulässigeGewichte.

Handelsgewichtesindzuzulassenin Gewichtsgrößen
von 50, 20, 10, 5, 2, 1Kilogramm
und500,200,100,50,20,10,5,2, 1Gramm.

S. 36.
Material.

Als Material dürfenEisen,Messing,Bronze, Argentansowiealle anderen
MetalleundMetallmischungen,welchedenvorstehendgenanntenMetallenanHärte
und anBeständigkeitgegenLufteinflüssenichtnachstehen,und zwarmit oderohne
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Ueberzugsschichtaus einem anderen genügendfesthaftendenund luftbeständigen
Material angewendetwerden. Für Gewichtsstückeunter 100 Gramm sind jedoch
Eisen sowieandereMetalle oderMetallmischungen,welchein ihremVerhalten
gegenLufteinflüssedemEisennahestehen,nichtzulässig.

S.37.
Gestalt.

Die Gewichtsstückevon 50 Kilogramm bis 1 Gramm einschließlichsollen
einecylindrischeGestalthaben,jedochmit derMaßgabe,daß zwischendemoberen
und unterenDurchmesserUnterschiede,welche5 Prozent des letzterennicht über=
steigen,zulässigsind.

Die Stückevon 50 Kilogrammund 20 Kilogrammsollenmit einerHand=
habe,die Stückevon 10 Kilogrammmit HandhabeoderKnopf, dieStückevon
5 Kilogramm bis 1 Gramm einschließlichmit einem Knopf versehensein, mit
Ausnahmeder eisernenGewichtsstückevon 200 und 100Gramm, welcheohne
Knopf herzustellensind.

Die cylindrischenKörper sowohl der eisernenals auch der aus anderem
Material hergestelltenGewichtsstückesollen, abgesehenvon derHandhabeoderdem
Knopf, folgendeDimensioneneinhalten:

Gewichtsgröße. Zulässigegrößte Höhe. Zulässige kleinsteHöhe.
50 Kilogramm 250 Ziets 220 Millimeter
20 - 175 150
10 - 135 114 -
5 - 109 - 92
2 — 78 - 65
1 60 51
0,5 47 - 39 ⸗

Gewichtsgröße. ZulässigergrößterDurchmesser.ZulässigerkleinsterDurchmesser.
200 Gramm 42 Millimeter 39 Millimeter
100 34 32 ⸗
50 O 28 — 26
20 23 22
10 20 19
5 17 16
2 14 13
1 10 9

besteht;
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2. einEinsatzvon 500GrammGesammtgewicht,welcheraus 11 Stücken,
nämlich200,100,100,50,20,10,10,5, 2, 2 und1Gramm
besteht;

3. einEinsatzvon 200 Gramm Gesammtgewicht,welcheraus 9 Stücken,
nämlich100, 50, 20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm besteht.

Das EingrammstückeinesEinsatzesdarf für sich, jedesandereEinsatz=
gewichtnur mit demvollständigenEinsatzzur Aichungzugelassenwerden.

5. 38.
Bezeichnung. n

Die BezeichnungderGewichtsstückegeschiehtin folgenderWeise:

Gewichtsgröße. Bezeichnung.

50Kilogramm 50 k#g
20 "O 20 kg
10 10 kg
5 - 5kg
2· 2 19
1 " 1 kag

500 Gramm 0,5 kg oder500 9
200 r ko 200 9
100 0,1 kg. 100 9

20 1½6n 209
10M 109
5 ⸗ 5 9

2. 29
1 . 1 9

Die Bezeichnungsoll in gehörigerGröße und Deutlichkeitan augenfälliger
Stelle angebrachtsein. Bei gußeisernenStückensoll dieBezeichnungin erhabener
Schrift, aus einemGuß mit demStück hergestelltsein,dochsindBezeichnungen
in vertiefterSchrift bei abgedrehtengußeisernenGewichtenzulässig. Bei allen
Stückenaus anderemMetall darf die Bezeichnungaufgeschlagenoder ein=
gravirtsein.

Das GesammtgewichteinesEinsatzeseinschließlichdesGehäuses(siehe§. 37
Nr. 1, 2 und 3) soll auf der äußerenFlächedesDeckelsangegebensein, und
die einzelnenEinsatzgewichtesollendie vorgeschriebeneBezeichnungauf der oberen
Vodenlächeoder auf dem oberenRande haben.
Reichs=Gesetzbl.1885. 1. d
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83—
SonstigeBeschaffenheitund Einrichtung.

1. Die OberflächeeinesGewichtsstückessoll derartigbeschaffensein und
derartigregelmäßigverlaufen,daß sie unter den beimGebrauchvorkommenden
EinwirkungengenügendeUnveränderlichkeitdesGewichteserwartenläßt, und daß
etwaigeVerletzungenleichtals solcheerkennbarsind.

2. Die HandhabengußeisernerGewichtesollenaus Schmiedeeisenbestehen
und direkt,ohnefremdesBindemittel,wieBlei und dergleichen,eingegossensein.
Knöpfedürfenkeinesfallsangeschraubtsein, dagegensind schmiedeeiserneKnöpfe
zulässig,welcheebensowie die Handhabeneingegossensind.
3. Die eisernenStücke(nämlich dieStücke aus Gußeisen,Gußstahl, Hart=

guß u. dergl.)von 50 Kilogrammbis 100 Gramm einschließlichsollenmit einer
zur Aufnahme des Justirmaterials bestimmtenJustirhöhlung versehensein,welche
auf der oberenFläche des Gewichtsstückesin einer Oeffnung (demJustirloch)
ausmündet und durch einenAichpfropf zu schließenist. Diese Ausmündung der
Justirhöhlung soll jedenfallsso beschaffensein, daß der in dieselbeeinzuschlagende
Aichpfropfdarin einenfestenHalt hat.

Ein unterhalbdes Knopfes gelegenesJustirloch darf nichtzu nahe am
Rande, aberauchnichtderartigangebrachtsein,daß dieZugänglichkeitdesselben
durchdenKnopf beeinträchtigtwird.

4. Der Aichpfropfsoll ausKupfer oderaus einerLegirungvon Blei und
Zinn bestehen,welcheeinenfür dieErhaltungdesauf demselbeneinzuschlagenden
StempelzeichensgenügendenHärtegradhat.

5. Gewichtsstückeaus anderemMetall als Eisen(sieheNr. 3) sollenmassiv
aus einem Stück hergestelltseinund dürfenJustirvorrichtungennichtenthalten.

Zulässigist es jedoch,daß zumZweckder Beseitigungvon kleinenUeber=
schreitungender Fehlergrenzenbei zu leichtenGewichtsstückendieserArt kleineEin=
bohrungengemachtund mit schwereremMaterial ausgefülltwerden,vorausgesetzt,
daß dieselbenalsdann, unter sorgfältigerWiederherstellungund Glättung der
Oberfläche,mit einemPfropf aus demMaterial des Stückes dauerhaftver=
schlossenwerden.

S. 40.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Die im Mehr oder im Minder zuzulassendenFehler dürfenhöchstensbe=
tragenbei Gewichtsstückenzu

50Kilogramm7/000%desSoll=Gewichtesoder 5 Gramm
20 - 4-
10.- 74M- - -»2,5
5 s “ - -1,25-
2 ⸗ 2 ⸗ 2⸗ 0,60 2⸗

1 - — - -0,40-
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500 Gramm #2%desSoll=Gewichtesoder250Milligramm
200 ⸗ ½0 ⸗ 100 ⸗
100 ⸗ /811= ⸗ ⸗ 60 ⸗

50 « 71000 ⸗ ⸗ 50 ⸗
20 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 30 ⸗
10 — 20

5 T 16 ⸗
2. 1½nn " ⸗ 12 "D
1 ⸗ ⸗ ⸗ 10 ⸗

G.41.
Stempelung.

Die Stempelung erfolgt ausschließlichdurchAufschlagenoder Aufdrücken.
Die eisernenGewichtsstückeerhaltendenStempelauf demAichpfropf,dieGewichts=
stückeaus Messing,Bronzeund dergleichenauf ihrer oberenFlächeund auf der
Bodenfläche,sowieauf solchenPfropfen, mit welchennachF. 39 die etwazum
IweckderBerichtigunggemachtenkleinenEinbohrungenverschlossenwordensind.

Die einzelnenStückederEinsatzgewichtesind auf der innerenund auf der
äußerenBodenflächezu stempeln.

Zulässigist dieAnbringungder Jahreszahlder Aichungauf denGewichts=
7½stücken

B Präzisionsgewichte.

d. 42.
ZulässigeGewichte.

Außer denim §. 35 für HandelsgewichtezugelassenenGewichtsgrößensind
bei PräzisionsgewichtennochGewichtsgrößen

von 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Milligramm zuzulassen.

S.43.
Material.

Die Bestimmungendes F. 36 geltenauchhier, dochmit derAbweichung,
daß Eisenbei Präzisionsgewichtennur bis einschließlich5 Kilogramm abwärts
zuzulassenist. «

Außer denim H.36 zugelassenenMetallenund Metallmischungenist auch
Platin, von 50 Milligramm abwärts auchAluminium, für die Stücke von 5,
2 und 1 Milligramm jedochnur Aluminium zulässig. Bei den Stückenvon
500Milligramm abwärtsist Silber ausgeschlossen.

5.
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. 44.

Gestalt,sonstigeBeschaffenheitund Einrichtung.

Für die Stückebis 1 Gramm abwärts geltenbezüglichder Gestalt die
Bestimmungendes F. 37, dochsind Einsatzgewichteausgeschlossen.

Die Gewichtsstückevon 500Milligramm abwärtssindals Blechplättchen
mit eineraufgebogenenSeite auszuführen,und zwar:

die Stückezu 500, 50 und 5 Milligramm in derGestalteinesregel=
mäßigenSechsecks,

die Stückezu 200, 20 und 2 Milligramm in derGestalteinesregel=
mäßigenVierecks,

die Stückezu 100, 10 und 1 Milligramm in derGestalteinesgleich=
seitigenDreiecks.

Die Bestimmungendes §. 39 geltenauch entsprechendfür Präzisions=
gewichte,jedochmit derWasabe, daß an denregelmäßigenVerlauf und an die
zur Erhaltung genügender UnveränderlichkeiterforderlichesonstigeBeschaffenheit
derOberflächenvonPräzisionsgewichtsstückenbesondersstrengeAnsprüchezustellen
sind, und daß derAichpfropfnur aus Messingbestehendarf.

45.
Bezeichnung.

In Betreff der Bezeichnunggelten für die Präzisionsgewichtebis zu
1 Gramm abwärts die Vorschriftendes F. 38.

Die BezeichnungderkleinerenPräzisionsgewichtegeschiehtin folgenderWeise:

Gewichtsgröße. Bezeichnung.

500 Milligramm 0,5 g oder500 mg
200 ⸗ 0,029 200 mg
100 - 0,lg-100mg
50 - 50 ung
20 - 20 mg
10 ⸗ 10 mg
5 - 5 mg
2 ⸗ 2 mg
1 " Img

Diese Bezeichnungensind deutlichaufzuschlagenoder einzupressen;von
50 Milligramm abwärtsdarf derZusatzmg weggelassenwerden.



§.46.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Die im Mehr oder im Minder zuzulassendenFehler dürfen höchstens
betragenbeiGewichtsstückenzu

50 Kilogramm *0000desSoll=Gewichtesoder2.5 Gramm
20 1 - -2,0 .
10 - Ionoi -1,2«5-
5- 1-M—»- . .0,625.

— 50,8300
1 — —

beiGewichtsstückenzu.
500 Gramm ½000desSoll=Gewichtesoder125Milligramm
200 1# " — 650
100 à8 7 —
50 3 . .
20- — .15 .
10. 7W. . .-10 .
5. .6 .
2 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 3 I

1 ⸗ ½% ⸗ ⸗ ⸗ 2 I

0,5. 1,M· " % 1 "
½2 ½ "„ . "
1I —/ 3 .1 .

50Milligramm1jwi - - 0,5 ⸗
20 tu# Q„ "
10 ⸗ 0,5-
5 “ - .0,25.
2 *8 *
1 . .0,1.

s.47.
Stempelung.

Die Stempelungder Präzisionsgewichteerfolgtmit demPräzisionsstempel
(§.79), im Uebrigennach den Vorschriftendes F. 41. Die Gewichtsstückein
Form von MlättchenempfangeneinenStempel auf der die Bezeichnungent=
haltendenFläche. "



C. Goldmünzgewichte.

*
Zulässige Gewichte.

Für denGebrauchbei AbwägungderReichsgoldmünzenwerdenfolgende
Gewichtsstückezur Aichungzugelassen:

I. Gemichtsstückein denBeträgenderNormalgewichte dereinzelnenGold=
münzen,und zwar:

für das Zwanzigmarkstückmit demGewichtvon 7,9650Gramm
2 ⸗ Zehnmarkstück ⸗ 2⸗ - - 3,9825 ⸗

⸗ 2 Fünfmarkstück ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 1,99 1 2 ⸗

II. Gewichtsstückein den Beträgen der Passirgewichte der einzelnen
Goldmünzen,und zwar: «

für das Zwanzigmarkstückmit demGewichtvon 7,9251Gramm
Zehnmarkstück -- - -3,9626-
I I Fünfmarkstück ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 1,975 3 ⸗

III. Gewichtsstückein denBeträgengewisserVielfachen der Normal=
gewichteder Goldmünzen,und zwar:

für 50X mit demGewichtvon 19,912Gramm
-100-----39,825-
-200-----79,650-
.500-----199,124-
-1000-----398,248-
-2000-----796,495-

§.49.
Material, Gestalt,Bezeichnungund sonstigeBeschaffenheit.

Die Goldmünzgewichtesollenaus einer zinnhaltigenKupferlegirungbestehen.
Es wird fernervorgeschriebenfür die —

unterF.48 I: die GestalteinerkreisrundenScheibemit Knopf;
unterF. 48 II; dieGestalteinesflachensechsseitigenPrisma mitKnopf;
unterF. 48 III: dieGestalteinesCylinders,dessenDurchmessergrößer

ist als die Höhe, mit Knopf.
Die Gewichtsstückeunter§.481 und §F.48III sollenmit N,diejenigen

unterF. 48 II mit P, nebstder betreffendenMarkzahlund demMarkzeichen,z. B.
N 10 A P 20 N 100 AK

bezeichnetsein. ,
Betreffs der sonstigenBeschaffenheitwerdenan die Goldmünzgewichtedie=
Anforderungengestellt,wie an die nicht aus Eisen bestehendenPräzisions=

gewichte.



XXXI

g.50.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Die im Mehr oder im Minder zuzulassendenFehler dürfen höchstens
betragen .

beiGewichtsstückenfür5-Æ...... 2 Milligramm
⸗ ⸗ ⸗ 10 -....... 2 #

O O= 3 -
- ⸗ ⸗ 50%t. J— 15

199.. 20
200 . "" 25
500 Sfl. . 50 ⸗

⸗ 1000-........ 90 ⸗
2000 160

g.51.
Stempelung.

Die Stempelungist wie bei den nicht aus Eisen bestehendenPräzisions=
gewichtenauszuführen(vergl. jedochF. 79).

D. Postgewichte.

§. 52.

ZulässigeGewichte.

Für denGebrauchder PostbehördenwerdenbesondereGewichtsstückevon
40 Gramm und von 15 Gramm zugelassen.

8.
Material, Gestalt,Bezeichnüngund sonstigeBeschaffenheit.

Die Postgewichtesollenaus Messingoderaus einerFehte Kupfer=
legirung,in Form von rechtwinkligenPrismen mit etwasabgeschliffenenKanten
und Eckenund mit einemKnopfehergestellt,sowiemit der Bezeichnung

Postgewicht 40 g beziehungsweisePostgewicht 159
versehensein.

In Betreff der sonstigenBeschaffenheitgeltendieselbenVorschriften,wie
für dienichtaus EisenbestehendenHandelsgewichte.



s.54.
InnezuhaltendeFehlergrenzenund Stempelung.

Die im Mehr oderim MinderzuzulassendenFehlerdürfenhöchstensbetragen
beiGewichtsstückenzu 40 Gramm. 40 Milligramm
I - - 15 * — 25 *

Die Stempelungist wie bei den nicht aus Eisen bestehendenHandels=
gewichtenauszuführen(F. 41).

VI. Waagen.
A. Handelswaagen.

g. 55.
ZulässigeWaagen.

Zuzulassensindnur solcheGattungenvonWaagen,welchenachderTheorie
und Erfahrung eineBürgschaftgewähren,daß sie für diejenigenZweckedes
Verkehrs,denensie dienensollen, einedemGrade und der Dauer nach hin=
reichendeZuverlässigkeitbesitzen.

Hiernachwerdenals gewöhnlicheHandelswaagennur solcheHebelwaagen
mit Gewichtswirkungzur Aichungzugelassen,mit welchendas Gewichtder Last
lediglichin einereinzigen,unzweideutigerkennbargemachtenStellung desHebel=
systems,der sogenanntenEinspielungsstellung (sieheauchNr. 4), ermittelt
wird, und derenEinrichtungenaußerdemfolgendenallgemeinenBestimmungen
genügen: « "

1. Die sichberührendenTheile derjenigenEinrichtungen,durchwelchedie
DrehungsbewegungenderHebelermoͤglichtwerden,nämlichderSchneiden
und der Pfannen, sollenaus genuͤgendgehärtetemStahl hergestellt
sein. Die SchneidenundPfannen sollenfernerso eingerichtetund an
denHebelnund Stangenso angebrachtsein,daß dieDrehungenohne
bemerklicheHemmungenerfolgen,und daß alle Längen,derensichere
und unveränderlicheBegrenzungfür die EinhaltungderRichtigkeitder
Waagewesentlichist, nur durchSchneiden,welchemit denbezüglichen
Theilenfestverbundensind, begrenztwerden.

2. Die an einemund demselbenHebelbefestigtenSchneidensollenparallel
zu einanderangebracht,und zugleichsoll durch die Stellung der
Schneidenzu einanderdafür gesorgtsein, daß die Gleichgewichtslagen
der Waage innerhalbihrer Belastungs-und Bewegungsgrenzenstets
stabilesind.

Jede zuzulassendeWaage soll also, sobaldsievon einerGleich=
gewichtslageausgehendin Schwingungenversetztwordenist, in dieselbe
agewiederzurückkehren.
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3. Jede zuzulassendeWaage soll entwederdie deutlicheund untrennbare
Angabeder größtenLast, zu derenAbwägungsiebestimmtund aus=
reichendist, enthalten,odersiesoll dieerforderlichenEinrichtungendar=
bieten, um von der Aichungsstellevorschriftsmäßig(F. 60) mit der
AngabediesergrößtenzulässigenLast (größtenTragfähigkeitauf der
Lastseite)versehenwerdenzu können.

4. Jede Waage, bei welcheres nicht entwederdurchihre Aufhängung
beziehungsweisedurch die Unveränderlichkeitihrer Aufstellung gesichert
oder durchdieFormenund DimensionenihresGestellsund ihrer Zeiger=
einrichtung(Zungeoder dergl.)für die Beobachtungmit demkoßen
Augeerkennbarist, daßdiesogenannte— ihresZeigers
mit ausreichenderGenauigkeitstetsin einerund derselbenLagezurLoth=
richtungstattfindet,muß mit einemLoth (Pendelzeiger)oder einer
Wasserwaageunddergleichenversehensein,ausderenEinspielenjedesmal
erkanntwerdenkann, daß dieWaage sichbei der Anwendungin der=
selbenStellung zurLothrichtungbefindet,in welcherdiePrüfung ihrer
Richtigkeitstattgesundenhat. Brückenwaagen(siehe§.56)sollenunbedingt
mit einemPendelzeigerversehensein.

5. Die Längender Hebelarmeoder die LagedesSchwerpunkteseiner
Waage dürfenkeinesfallsdurchVorrichtungenkorrigirbarsein,welche
es ermöglichen,unachtsamoder absichtlichVeränderungendes vor=
schriftsmäßigenZustandesder Waage leichtund schnellauszuführen
und ebensowiederzu beseitigen.

S. 56.
ZulässigeKonstruktionssystemefür Handelswaagen. -

Die zur AichungzuzulassendenGattungen von Handelswaagen sind
die folgenden:

I. GleicharmigeWaagen.
a. Gleicharmige Balkenwaagen (mit Gehängen),d. h. solchegleich=

armigeWaagen, beiwelchensichdieBelastungenhängend unterhalb derEnd=
achsenbefinden,so daßwährendder SchwingungenderWaage derSchwerpunkt
der Belastung immer lothrechtunter der bezüglichenEndachseverbleibt.

b. Gleicharmige oberschaligeoder Tafelwaagen, d. h. solchegleich=
armigeWaagen,bei denender Schwerpunktder Belastungensichoberhalb der
Endachsenbefindet,und bei denendaher,im Gegensatzzu derEinrichtungder
gleicharmigenBalkenwaagenmit Gehängen,Parallelführungender Belastungen
erforderlichsind, um demSchwerpunktder letztereneinelothrechteBewegungzu
sichern,welchederjenigender bezüglichenEndachsestetsgleichist.

II. UngleicharmigeWaagen,
und zwar mit solcheneinfachenoder zusammengesetztenVerhältnissender Hebel=
längen, daß die Last durch den zehntenoder durch den hundertstenTheil ihres
Gewichtesaufgewogenwird (Dezimal=und Centesimalwaagen).
Reichs-Gesetzbl.1885. 1. e
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a. Ungleicharmige Balkenwaagen (mitGehängen),d.h. solcheungleich=
armigeWaagen, beiwelchensichdieBelastungenunterhalb dertragendenAchsen,
und zwar hängend befinden,so daßwährendderSchwingungenderWaageder
Schwerpunktder Belastungimmer lothrechtunterder tragendenAchseverbleibt.

b. Brückenwaagen, d. h. solcheungleicharmigeWaagen, bei welchen
sichderSchwerpunktder abzuwägendenLast oberhalb tragenderAchsenbefindet,
und beidenendahereineParallelführungdesLastträgers(derBrücke,desTisches,
derSchale u. s.w.) erforderlichist, um demSchwerpunktderLast einelothrechte
Bewegungzu sichern,welchederjenigender bezüglichenEndachsestetsgleichist.

III. Laufgewichtswaagen,

d. h. Waagen, beiwelchenauf der LastseiteähnlicheEinrichtungen,wie bei den
unterI undII aufgeführtenGattungenvorhandensind, bei welchenaberdieLast
durchein unveränderlichesGewichtan veränderlichemHebelarmaufgewogenund
ihr Betragan derLängeneintheilung(derSkale) diesesHebelarmesabgelesenwird.

a. Einfache Balkenwaagen mit Laufgewicht und Skale (Schnell=
waagen,römischeWaagenu. s.w.). ·

b. ZusammengesetzteBalkenwaagen mit Laufgewicht und Skale,
sowieBrückenwaagen mit Laufgewicht und Skale.

Bei denunterII und IUIb aufgeführtenWaagengattungensind auchge=
mischteEinrichtungenzulässig,bei welcheneinTheil derLast durchGewichtsstücke,
die an einemnicht veränderlichenHebelarmwirken, und der andereTheil der
LastdurcheineLaufgewichtseinrichtungaufgewogenund ermitteltwird (siehe§. 59
Nr. 15).

WaagendieserArt sind bezüglichderFehlergrenzen(§.60)und derunteren
Grenzwertheder größtenzulässigenLast, sowiehinsichtlichderGebührenerhebung
entwederals ungleicharmigeWaagen(II) oderals Laufgewichtswaagen(III) zu
behandeln,je nachdemderjenigeTheil der größtenzulässigenLast, welchervon
denLaufgewichtsskalenangegebenwerdenkann, kleinerodergrößerist, als der
übrig bleibendeTheil der größten zulässigenLast, und sie sind demgemäßim
ersterenFalle als „ungleicharmige Waagen(ungleicharmigeBalkenwaagenbezie=
bungsweiseBrückenwaagen)mit Hülfs=Laufgewichtund Skale“, im letzteren
Falle als „Brücken=“beziehungsweise„zusammengesetzteBalkenwaagenmit Lauf=
gewichtund Skale nebstHülfs=Gewichtsschale“zu bezeichnen.

Die Aufhängungder Belastungendarf niemals unmittelbaran der be=
treffendenPfanneerfolgen,sondernnur mittelsteinesJwischengehängesmitRingen
und Haken oder dergleichenso ausgeführt sein, daß einestheils diebeim Auf=
bringender BelastungunvermeidlichenstärkerenSchwingungender Gehängesich
nur in vermindertemGrade auf die Bfannen übertragenkönnen,anderentheils
überhaupt veränderteStellungen der Pfannen thunlichstvermiedenwerden) wie
siesonstdurchetwasseitlicheStellungenderBelastungeneintretenkönnen.
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JedeBrückenwaage(IIb und IIIb) sollmit einerArretirvorrichtungan
demHaupthebelund jedefestfundamentirteBrückenwaage,sowieüberhauptjede
Brückenwaage,welchefür einegrößtezulässigeLastvonmehrals 2 000 Kilogramm
bestimmtist, soll außerdemmit einerAbstellvorrichtungversehensein,durchwelche
das HebelsystemderWaage vor den beimAufbringender Lastenstattfindenden
Stößen bewahrtwird.

. 57.
GleicharmigeWaagen.

1. Die beidenArme einergleicharmigenBalkenwaage(§J.56 la) dürfen
ersichtlicheVerschiedenheitender Gestaltnicht zeigen,und der Waagebalkensoll
in derEinspielungslagefür sichim Gleichgewichtsein.

2. Falls dieBalken(F. 56 la) sichan denEndenbogen=odergabelförmig
verzweigen,darf die LängederMittelschneidedesBalkensnichtwenigerbetragen
als 0,6 des Abstandeszwischenden von jenenZweigengetragenen,zu einander
gehörigenTheilenjederEndachse.Außerdemsoll bei einersolchenEinrichtungdes
Balkens eineSchutzeinrichtungan der Aufhängung der Schalen angebrachtsein,
welcheeineAnlehnungder zu wägendenGegenständean dieZweigedesWaage=
balkensunterallen bei der AnwendungdenkbarenUmständenverhindert.

3. Alle gleicharmigeWaagen (§. 56Ia und b) dürfen an denSchalen
mit Tarirvorrichtungenversehensein,durchwelchesichdas unterUmständenver=
änderlicheGewicht der Schalen oderGehängesoausgleichenläßt, daß dadurchdie
Waage im unbelastetenZustandezum Einspielengebrachtwerdenkann; dochsollen
dieseEinrichtungenin regelmäßigerund geordneterWeise, demZweckeineroffen=
kundigenAusgleichungentsprechend,ausgeführtsein. An den Hebelarmen
gleicharmigerWaagen dürfen sichjedochkeinerleiderartigeAusgleichungsmittel
befinden.

g. 58.
UngleicharmigeWaagen.

(Dezimal- und Centesimalwaagen.)
1. Zulässigsindnur solcheDezimalwaagen,welchefür einegrößteLast(§.55

Nr. 3) von nicht wenigerals 20 Kilogramm, und nur solcheCentesimalwaagen,
welchefür einegrößte Lastvon nichtwenigerals 200 Kilogramm bestimmtsind.

2. Alle Centesimalwaagensollen als solchean augenfälligerStelle be=
zeichnetsein. .

3. Die ungleicharmigenWaagen dürfennicht nur an den Schalenmit
Tarirvorrichtungen,sondernauchan denHebelarmenmit Regulatorvorrichtungen
(LaufgewichtohneSkale) versehensein, durchwelchedas Gewichtsämmtlicher
Theile sichso ausgleichenläßt, daß dadurchdie Waage im unbelastetenZustande
zum Einspielengebrachtwerdenkann.

Brückenwaagensollen unbedingtmit derartigenRegulatorvorrichtungen
versehensein.

e“



XXXVI

Alle dieseEinrichtungensollen jedochin regelmäßigerund geordneter
Weise,demZweckeineroffenkundigenAusgleichungentsprechend,ausgeführtsein.

g.59.
Laufgewichtswaagen.

1. Für dieEinrichtungenauf derLastseiteeinerLaufgewichtswaagegelten,je
nachdemdieselbeeineBalken- odereineBrückenwaagemit Laufgewichtist, diefür
Balkenwaagenoderfür BrückenwaagengetroffenenentsprechendenBestimmungen.

2. Die Eintheilung der Skalen dieserWaagen darf sichnur auf die
Kilogramm=Einheitbeziehenund soll nachDezimaltheilender letzterenohneer=
sichtlicheEintheilungsfehlereingravirt oder aufgeschlagen,überhauptin unveränder=
licherWeiseausgeführtsein. Der kleinsteAbstandzweierbenachbarterTheilungs=
markendarf nicht unter 2 Millimeter betragen. Daß die Angabender Skale
sichauf dieKilogramm=Einheitbeziehen,solldurchBeisetzungderBezeichnungkg
zu einerder Zahlenangabender Skale an eineraugenfälligenStelle ersichtlich
gemachtsein.

3. Die zur Ablesungder Skale vorhandeneEinrichtung(Ablesungsmarke)
soll so beschaffensein, daß die AblesungderGewichtsangabenichtdurchNeben=
umstände,insbesonderenicht durcheineVerschiedenheitder Stellung desAuges,
beeinflußtwerdenkann.

4. Bei denLaufgewichtswaagendürfenje nachderLängeundEinrichtung
der LasthebelsystemeverschiedeneSkalen vorhandensein, doch dürfen verschiedene
Skalen für ein und dasselbeLaufgewichtkeinesfallsunmittelbarneben=oder
übereinanderauf einer und derselbenSeitenflächedes Hebels angebrachtsein.

5. Die Unveränderlichkeitder Laufgewichtseinrichtungund der Massen=
vertheilung innerhalb der letzterenmuß durch Form, Material und sonstige
Beschaffenheitderselbengenügendverbürgtsein,dochsind beidenjenigenWaagen,
beiwelchenüberhauptmehrereLaufgewichteundSkalen zulässigsind, auchsolche
Laufgewichtseinrichtungennicht ausgeschlossen,bei welchendas Laufgewichtselbst
der Träger eineskleinerenLaufgewichtesmit Skale oder blos einerbeweglichen
Skale und dergleichenist, derenVerschiebungdie letzteGewichtsausgleichungund
die Ablesungderselbenermöglicht.VorhandeneKlemmschraubenund dergleichen
dürfenkeinesfallsabnehmbarsein.

a. Einfache Balkenwaagen mit Laufgewicht und Skale.
6. Bei dieserGattung von Laufgewichtswaagenbefindetsich die Last in

einem Gehänge unterhalb der Endachsedes LastarmeseinesHebels, dessen
andererArm die Skale enthält und das Laufgewichtträgt. Waagen dieser
Art dürfennur ein Laufgewichthaben,welchesmittelsteinesGehängesauf einer
Stahlschneideruht, die auf beidenSeiten einer entlang der Skale zu ver=
schiebendenHülse vorsteht. Von dieserHülse darf das Laufgewichtnichtab=
nehmbarsein. Die Stahlschneidesoll in der durchdieMittelschneidederWaage
und durchdie Endschneidedes LasthebelsgehendenEbene liegen.
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7. Ist die Hülseselbstabnehmbar,so soll ihr Gewichtmit Einschlußdes
Gehängesund desLaufgewichtesnachKilogrammunterBeisetzungvon kg auf
derHuͤlse oderauf demLaufgewichtdeutlichund untrennbarangegebensein.

8. Die Hülse darf für jedeSeite des veränderlichenHebelarmesnur eine
Ablesungsmarkeenthalten.Ist sieabnehmbar,sodarf sieüberhaupt nur eine
Marke, welchefür beideSkalen dient,enthalten.

9. Ist eineabnehmbareWaageschaleodereineandereabnehmbareAnhänge=
vorrichtungfür die Last vorhanden,so soll das Gewichtderselbenmit Einschluß
der Ketten, Oesenund GehängenachKilogramm unterBeisetzungvon kg an
geeigneterStelle der Vorrichtungdeutlichund untrennbarangegebensein. Ab=
nehmbareVorrichtungendieserArt dürfennur aus Metall hergestelltsein.

10. Die VerschiebbarkeitderdasLaufgewichttragendenHülsean derSkale
desHebelarmessoll einestetigesein. KerbförmigeEinschnittedesletzterenund der=
gleichensinddaherbei deneinfachenBalkenwaagenmit Laufgewichtnichtzulässig.

b. ZusammengesetzteBalkenwaagen mit Laufgewicht und Skale,
sowieBrückenwaagen mit Laufgewicht und Skale.

11. Zuzulassensindnur solcheWaagendieserArten, welchefür einegrößte
Last von nichtwenigerals 200 Kilogramm bestimmtsind.

12. Bei diesenLaufgewichtswaagenbefindetsichdieLast entwederin einem
GehängeunterhalbderEndachseeinesHebelarmes,welchererstmittelbardurcheine
Hebelverbindungauf den die LaufgewichtseinrichtungentragendenHebel wirkt,
oderdieLast liegtauf einerBrückemit Parallelführung,währenddieLaufgewichte
und Skalen sichan denersichtlichstenStellen desHebels oder des Hebelsystems
befinden,an welchemsonstbei den gewöhnlichenBrückenwaagendie Gewichts=
schaleangebrachtist.

13. Außer den unterNr. 5 erwähntenEinrichtungensind hier zweioder
mehrereverschiedeneSkalen mit verschiedenenLaufgewichtenneben=oderüber=
einanderzulässig.

14. Bei denunterNr. 13 aufgeführtenEinrichtungenist es zulässig,daß
dieEinstellungdesgrößtenLaufgewichtesauf die einerganzenAnzahlvongrößeren
GewichtseinheitenentsprechendenHebellängendurch kerbförmigeEinschnitteund
dergleichenerleichtertund gesichertwird, dochsoll jedenfallsaußer diesenAb=
stufungender Hebeleintheilungauch eine Skale, an welcherdie jedesmalige
Stellung desselbenLaufgewichtesmittelst einergeeigneten,an demselbenange=
brachtenMarke abgelesenwird, vorhandensein.

15. Die Laufgewichtebrauchenbei zusammengesetztenBalkenwaagenund
beiBrückenwaagennichtunbedingtsobeschaffenzu sein, daß sie mit einerGehänge=
einrichtung auf einer fest mit der verschiebbarenHülse verbundenenSchneide
ruhen, vielmehrsind hier statt der GehängeeinrichtungenandereFormen und
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AnbringungsartenderLaufgewichtezulässig,sobalddieselbendieBedingungerfüllen,
daß der Schwerpunktdesansgenschte in möglichstgeringemAbstandevon der
durchdie MittelschneidederWaage und die EndschneidedesLasthebelsgehenden
Ebeneliegt, und sichkeinesfallsum einenin die AugenfallendenBetrag tiefer
unterdieserEbenebefindet,als dieMittellinie desArmes, an welchemdasLauf=
gewichtsichbewegt.

16. Die VorschriftenunterNr. 2 bis 5 und12 bis 15 findenentsprechende
Anwendungauf Laufgewichteund Skalen, welchenur als Hülfseinrichtungen
bei anderenWaagengattungendienen(siehe§. 56). Bei Einrichtungenletzterer
Art darf jedochan der zurAblesungderkleinstenGewichtstheilebestimmtenSkale
diejenigeAenderungder Gewichtsangabe,welcheeinerVerschiebungdes Lauf=
ewichtesum einenSkalentheilentspricht,den Betrag der nachF. 60 bei der
rüfung der Richtigkeitund EmpfindlichkeitanzuwendendengrößtenGewichts=

zulagenichtübersteigen.
. 60.

InnezuhaltendeFehlergrenzen.
Beim AicheneinernachdenvorstehendenBestimmungenzugelassenenWaage

ist nach den näherenAnweisungenderInstruktion zu untersuchen,ob dieselbehin=
reichendeEmpfindlichkeitbesitzt,und obihreHebelverhältnissehinreichendrichtigsind.

Als dasEmpfindlichkeitsmaaßgilt dasVerhältniß,welchesdiejenigekleinste
VermehrungoderVerminderungder Last, die nocheinedeutlicherkennbareVer=
änderungder Gleichgewichtslageder Waage (einenAusschlag)hervorbringt,zu
der Last selberhat.

Zur Stempelungdarf eineWaagenur dann zugelassenwerden,
1. wenn nachAufbringung der größtenzulässigenLast die für letztereund
für die betreffendeWaagengattungin der nachfolgendenZusammen=
stellungaufgeführteZulagenocheinendeutlichenAusschlagbewirkt;

2. wennnachAufbringungdeszehntenTheils der größtenzulässigenLast
der fünfteTheil der nachNr. 1 für die größtezulässigeLast berechneten
ZulagenocheinendeutlichenAusschlagderWaage bewirkt;

3. wenn dieAbweichungdesHebelverhältnissesderWaage von dem ihrem
System zukommendenWerthe,nämlich
a. bei dengleicharmigenWaagenvon der Gleichheit,
b. bei denDezimalwaagenvon demVerhältniß1: 10,
. bei denCentesimalwaagenvon demVerhältniß1: 100,
d. bei denLaufgewichtswaagenvon derAngabederSkale

bei derAbwägungsowohldergrößtenLastals ihreszehntenTheilesdurch
einenGewichtsbetragausgeglichenwerdenkann, welchernichtgrößerist,
als die unterNr. 1 beziehungsweiseunterNr.2 aufgeführte,dasEm=
pfindlichkeitsmaaßbeijederdieserBelastungenbestimmendeGewichtszulage;
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4. wennbei denWaagenmit Parallelführungder Last (oberschaligeund
Brückenwaagen),sowiebei den gleicharmigenBalkenwaagenmit Ver—
zweigungder Hebel=Endendie vorstehendenBedingungenauchin den
verschiedenenbeiderAmwendungderWaagevorkommendenStellungen
der Belastungauf denSchalen oderBrückeneingehaltenwerden.

Größte zulässigeGewichtszulage bei der Prüfung der Empfindlichkeit und
der Richtigkeit der Zandelswaagen.

I. Gleicharmige Waagen.
½½%oder0,2Gramm für je 100GrammdergrößtenzulässigenLast,wenndie=

selbe200Grammoderwenigerbeträgt.
½%%%1,00 für jedesKilogramm der größtenzulässigenLast, wenn

dieselbemehr als 200 Gramm, aber nicht mehr als
5 Kilogramm beträgt.

½%½%0,5 frlr jedesKilogrammder größtenzulässigenLast, wenn
dieselbemehr als 5 Kilogramm beträgt.
II. Ungleicharmige Waagen.

i(#eonoder0,6Grammfür jedesKilogrammdergrößtenzulässigenLast.
III. Laufgewichtswaagen.

'sro oder1,0Gramm für jedesKilogrammder größtenzulässigenLast, wenn
dieselbewenigerals 200 Kilogramm beträgt.

/2% 06 für jedesKilogramm der größtenzulässigenLast, wenn
dieselbe200Kilogrammodermehrbeträgt.

B. Waagen für besondereZwecke.
I. PDrazisionswaagen.

S. 61.
ZulässigeKonstruktionssystemeund sonstigeEinrichtungen.

SolcheWaagen,welchenachihrerKonstruktionundKonstruktionsausführung
Wägungenvon einernochgrößerenZuverlässigkeiterwartenlassen,als für den
Verkehrim Allgemeinenerforderlichist, dürfen auch auf eine größereals die
obigeGenauigkeitgeprüftund, wennsieeinesolchebesitzen,mit demPräzisions=
stempelversehenwerden.

Die ZulassungzurPräzisionsaichungwird auf gleicharmigeBalkenwaagen,
und zwar auf solcheWaagendieserGattung eingeschränkt,welchenachMaterial
und Güte derKonstruktionsausführungeineZuverlässigkeitvon besonderemGrade
und von besondersgesicherterDauer erwartenlassen.Vorzugsweisekommthierbei
diemöglichstvollkommeneAusführungderDrehungseinrichtungenund diegrößt=
möglicheSicherungder SchwingungenderWaage vor allenReibungenund
Klemmungenin Betracht.



§.62.
Innezuhaltende Fehlergrenzen.

Die Anforderungenan denEmpfindlichkeits=undRichtigkeitsgradderPrä=
zisionswaagensind unter entsprechenderAnwendungder oben für gewöhnliche
HandelswaagengegebenenVorschriften(§.60 Nr. 1 bis 4) diefolgenden:

Größte zulässigeGewichtezulage bei der Prüfung der Empfindlichkeitund
der Nichtigkeit der Dräzisionswaagen.

½%oder2)0Milligramm für jedesGramm der größtenzulässigenLast, wenn
dieselbe20 Grammoderwenigerbeträgt.

1½. 10 - für jedesGramm der größtenzulässigenLast, wenn
dieselbemehr als 20 Gramm, aber nichtmehr als
200 Gramm beträgt.

— für jedesGrammder größtenzulässigenLast, wenn
dieselbemehr als 200 Gramm,aber nichtmehr als
2 Kilogrammbeträgt.

½%%. 0,2 Gramm für jedesKilogramm dergrößtenzulässigenLast, wenn
dieselbemehr als 2 Kilogramm, abernichtmehr als
5 Kilogrammbeträgt.

1#. 50,1 für jedesKilogrammdergrößtenzulässigenLast,wenn
dieselbemehr als 5 Kilogramm beträgt.

II. Selbstthärige Registrirwaagen.

- §.63.
Anwendungsgebietund Beschaffenheitder zuzulassendenselbstthätigenRegistrirwaagen.
Zur Abwägungund RegistrirungdesGewichtes:
a. von pulver=undsandförmigenMaterialien,und zwar bis aufWeiteres
von Mehl, Gries undGrütze,sowievon Cement,trockenempulver=
förmigenkünstlichenDüngerundähnlichentrockenenmineralischenKörpern
in Pulverform,

b. von kleinkörnigenFrüchtenund daraus hergestelltenkörnigenFabrikaten,
und zwarbis aufWeiteresvonWeizen,Roggen, Gerste,Hafer, Mais,
Hülsenfüchten,geputztemMalz, Reis, Buchweizen,Hirse,Graupen,
Raps, Rüb=und Leinsamen,sowievon Palmkernen,

und zwarim Eingangs=und Ausgangsverkehrdes Großhandelsund Fabrik=
betriebes,sowiebeisteuer=undzollamtlichenErmittelungen,werdensolcheWägungs=
einrichtungenzugelassen,beiwelcheneinegleicharmigeBalkenwaagedieFüllung
ihrer Lastschalemit bestimmten,demGesammtbetrageder geaichtenGewichtsstücke
auf ihrer GewichtsschaleentsprechendenGewichtsmengeneines ihr von obenzu=
geführtenMaterials, und sodanndie jedesmaligeEntleerungder Lastschaleent=
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weder völlig selbstthätigoder durch selbstthätigeAuslösung und Hemmung einer
besonderenBetriebseinrichtungregeltund zugleichdie fortlaufendeRegistrirungder
einzelnenFüllungen an einemZählwerk vermittelt.
Weägungseinrichtungen solcherArt sollen außerdem folgendenVorschriften

genügen:
1. Die eigentlicheWaage soll denauf gleicharmigeBalkenwaagenbezüg=
lichenBestimmungenentsprechen,mit der Einschränkung,daß es genügt,
wennsienachAufbringungder größtenzulässigenLast in Bezug auf
Empfindlichkeitund Richtigkeitdie Anforderungendes§. 60 erfüllt.

Zum Zweck der Prüfungen soll dafür gesorgtsein, daß die
eigentlicheWaage durch bloße Umschaltungeines dafür vorgesehenen
Mechanismusaus derVerbindungmit denanderweitigenEinrichtungen
gelöstund alsdann sowohl unbelastetauf richtigesEinspielen, als auch
bei der größten zulässigenBelastung auf ihre Empfindlichkeit und
Richtigkeit, beziehungsweisenach jederdurchdieWaage selbstregelrecht
zuStande gekommenenFüllung derLastschaleauf dieUebereinstimmung
desGewichtesderFüllung mit ihremSollgewicht, unterAufbringung der
erforderlichengeaichtenGewichtsstückeundkleinenZulagegewichte,geprüft
werdenkann. Die bezüglichenUmschaltungseinrichtungendürfenjedoch
keinesfallssobeschaffensein,daß bei ihrerAnwendungdieBewegungen
und VerrichtungenderjenigenKonstruktionstheile,von derenWirkungs=
weisedieBemessungderFüllungen abhängig ist, in andererWeisestatt=
finden,und in Folge dessenFüllungenvon anderemGewichtzuStande
kommenkönnen,als bei gewöhnlichem,nichtunterbrochenemBetriebe.

Die selbstthätigenRegistrirwaagensollenmit einemPendelzeiger
versehensein. «

2. Die Registrireinrichtungensollenin derRegel unmittelbardieGewichts=
angabeliefern,und zwar in derKilogramm=Einheitausgedrückt,was
durchaugenfälligeBeisetzungder BezeichnungKilogramm oderkg
erkennbargemachtseinsoll. Es sollenjedoch,z. B. zur Anwendung
beim Sacken verschiedenerMaterialien, WaagendieserArt auchmit
solchenRegistrireinrichtungenzulässigsein, welchenicht das Gewicht,
sondernlediglichdie Anzahl der ausgeschüttetenFüllungen registriren,
was dadurch augenfällig erkennbargemachtsein soll, daß unter oder
überdemZahlenausdruckderRegistrirungnichtdieKilogrammbezeichnung,
sonderndie Angabe angebrachtist: Füllungen, deren Einzel=
gewicht dem aufgesetztenGegengewicht entspricht.

3. Die auf demWaagebalkenanzugebendegrößtezulässigeLast darf nicht
wenigerals 5 Kilogrammbetragenund nur einerderfolgendenStufen
entsprechen:

5), 10, 20, 25, 50, 75, 100 Kilogrammund von 100Kilo=
grammaufwärtsweiterenAbstufungenvon je 50 Kilogramm.

Reichs=Gesetzbl.1885.1. f
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Bis auf Weitereswerdenjedochfür Hafer auchsolcheselbst—
thätigeRegistrirwaagenzugelassen,bei denendasGewichteinerFüllung
37,5Kilogrammbeträgt.

Die Waagenmit Füllungsregistrirung(sieheNr. 2) dürfennur
für einegrößtezulässigeLast von 100Kilogrammbestimmtsein.

Bei denWaagenmit Gewichtsregistrirungsoll das Gewichtder
einzelnenFüllung stetsder auf dem Balken angegebenengrößtenzu=
lässigenLast entsprechen.Die Waagen mit Füllungsregistrirungdürfen
dagegenauchmit Füllungsgewichtenarbeiten,welchekleinerals die
größtezulässigeLast, abernichtkleinerals die Hälfte derselbensind.

lediglichwährenddes Verlaufes der, der VollendungjederFüllung
vorangehenden,letztenZuflüsse des Materials je nach der besonderen
Beschaffenheitdes letzterenentstehenkönnen,eineregelmäßigeund ge=
ordneteAusgleichungbeim Beginn der Abwägungenzu ermöglichen,
soll eineRegulireinrichtungvorhandensein, durchwelchedas Gewicht
der einzelnenFüllungen in Uebereinstimmungmit ihremSollgewichte
gehaltenwerdenkann (sieheauchNr. 9). DieseRegulireinrichtungsoll
als solcheleichterkennbargemacht,jedochnichtam Waagebalkenan=
gebrachtsein. Sie darf keinesfallseinen größerenSpielraum haben,
als erforderlichist, um AusgleichungenobigerArt bis zu½%der
größtenLast vollziehenzu können. Damit dieserSpielraum für die
verschiedenenMaterialien, für welcheeinesolcheWaagezugelassenist,
und auch für jede bei diesenMaterialien vorkommendebesondereBe=
schaffenheitausreicht, müssendie Dimensionen der Oeffnungen, von
welchendie Stärke der letztenZuflüsseabhängt,entsprechendbemessen
sein. Die BegrenzungswändedieserOeffnungensollenderartigbeschaffen
sein, daß AbänderungenderQuerschnitteder letzterenwederleichtund
schnellausführbarsind, noch in Folge von Abnutzungin einemin
Betrachtder FehlergrenzeerheblichenGrade von selbsteintretenkönnen.

mäßigenZustandekommender Füllungen und Entleerungenund zur
Registrirung dienendenEinrichtungensollendurchdas Umschlußgehäuse,
welches bei jeder dieserWaagen vorhanden sein soll, derartig vor
störendenEingriffen gesichertsein, oder sie sollen, soweit ihnen das
UmschlußgehäusekeinenausreichendenSchutz gewährenkann, von einer
derartigenBeschaffenheitund Anordnung sein, daß es nichtmöglich ist,
unachtsamoder absichtlichVeränderungenihres vorschriftsmäßigenund
normalen Zustandesund ihrer Wirkung leichtund schnellauszuführen
und ebensowiederzu beseitigen.Fernersollenwederdurchzufällige
Verrückungender zu diesenEinrichtungengehörigenTheile,nochdurch
die bei der AufschüttungdesMaterials vorkommendenUnmregelmäßig=

—
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keiten,Stauungenund DruckschwankungensolcheFehlerderWägungs=
ergebnisseentstehenkönnen, welcheeinen erheblichenBruchtheil der zu=
lässigenAbweichungderselbenvon der Richtigkeitdarstellen.
Ebenso wie dieDrehungsbewegungender eigentlichenWaagesollenauch
alle Kippungs=undDrehungsbewegungenderjenigenMechanismen,bei
denenStörungen derBeweglichkeitdie RichtigkeitdesWägungsergeb=
nissesin Frage stellenkönnten,mittelstgehärteterSchneidenund Pfannen
erfolgen. Mechanismen, welcheeine Schmierung mit Oel oder Fett
erfordern,dürfennur dann an der Waage angebrachtodermit ihr
verbundensein,wenn sie lediglichzur Zuführungdes zu verwägenden
Materials dienen.

. Das Zählwerk soll derartig beschaffensein, daß die Richtigkeitseiner
Zählungsergebnisseauf Grund genauerBesichtigungundPrüfung seiner
Einrichtungenhinreichendverbürgtwerdenkann. Es sindnur sogenannte
springendeZählwerkezulässig, bei denendie Zahlen der Ziffernscheiben
sprungweisenacheinanderhintereinerReihe entsprechenderOeffnungen
sichtbarwerden,so daß das GewichtdesüberdieWaagegegangenen
Materialsbeziehungsweise— beidenWaagenmitFüllungsregistrirung—
dieAnzahldervonderWaageausgeschüttetenFüllungensofortziffermäßig
ersichtlichist.

Nebenzählwerkemit anderenAngaben sind nicht gestattet,dochist
es bei diesenWägungseinrichtungenzulässig,sogenannteAbstellvorrich=
tungenmit einemGangwerke,welchesder aichamtlichenPrüfung nicht
unterliegt,derartigin Verbindungzu bringen,daß durchZusammen=
wirkenbeiderdie Waage nach einer gewünschtenvorhereingestellten
Anzahl von Ausschüttungenselbstthätigaußer Betrieb gesetztwird.
Die zur Abwägungvon pulver=und sandförmigenMaterialien be=
stimmtenselbstthätigenRegistrirwaagensollennur zulässigsein, wenn
die Zuführung des zu verwägendenMaterials mittelsteiner besonderen
mechanischenZuführungseinrichtung)z.B. einerTransportschneckeerfolgt,
welchedas Material in einen über der Waage angebrachtenEinlauf=
trichter gleichmäßigund stetig einschüttet.Sowohl dieseZuführungs=
einrichtungals auchder Einlauftrichtersollenmit denübrigenTheilen
derWaage derartigverbundensein, daß sie gegenLösungoderVer=
änderungdieserihrer VerbindungdurchStempelungodergestempelte
Mombirung gesichertwerdenkönnen. Die Zuführungseinrichtungsoll
an ersichtlicherStelle und in deutlicherSchrift die Angabe derjenigen
beidenGrenzwertheihrer Betriebsgeschwindigkeitenthalten, bei welchen
dieWaageauchohnevölligeAusnutzungdesfür dieRegulireinrichtung
(Nr. 4) gewährtenSpielraumes nochinnerhalb derFehlergrenzerichtige
Angabenmacht,z. B. bei einerTransportschneckein derForm: Die
Waage ist nur gebrauchsfähig bei . . bis . . .. Touren der

*
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Schneckein der Minute, mit Eintragungder größtenund kleinsten
UmdrehungszahlderSchneckein derMinute, beiwelchendievorstehende
Bedingungnocherfüllt ist.

Die selbstthätigenRegistrirwaagensollen an ersichtlicherStelle und auf
derselbenSeite, auf welchersich die Registrireinrichtungbefindet,ein
Schild tragen, auf welchemin deutlicherSchrift außer dem Namen
und Wohnort desVerfertigersund einerlaufendenFabriknummerdie
Angabe enthaltenist: «

Waagefür..........

mit EintragungdesMaterials oderder Gruppevon Materialien,für
welchedie Waage bestimmtist, und für welchedemgemäßihre cich=
amtlicheBeglaubigung ausschließlicherfolgt.

Mit Rücksichtauf die VorschriftunterNr. 4 soll außerdemauf
dem Schilde der Waage zu den obigen Angaben ausdrücklichhinzu=
gefügtsein:„Eine Regulireinrichtung" dientzurRichtigstellungder
FüllungenvorderVerwägungjedesbesonderenMaterialsvorstehenderArt.

Die AngabedesSchildes, betreffenddasMaterial oderdieGruppe
vonMaterialien,für welchedie einzelneWaagezulässigseinsoll, wird
hiernachnur in demSinne durchdie Stempelungmitbeglaubigt,daß
erfahrungsmäßigmit hinreichenderSicherheit anzunehmenist, die Ein=
richtungder Waage, insbesonderedie Regulireinrichtung,werdeaus=
reichen,um für sämmtlichein der bezüglichenAngabe des Schildes
enthaltenenMaterialiendieRichtigstellungderAngabenzu ermöglichen.

Auf den Schildern der für eines oder mehrereder im Eingange
genanntenpulver=odersandförmigenMaterialienbestimmtenWaagen
dürfen keinerleikleinkörnigeFrüchte oder daraus hergestelltekörnige
Fabrikategenanntseinund umgekehrt.

Unter denjenigenWaagen, auf derenSchild nur ein einzelnes
der im EingangediesesParagraphengenanntenMaterialiengenannt
ist, dürfen diejenigenfür Hafer und diejenigenfür Palmkernenur für
einegrößtezulässigeLast von 37,5 beziehungsweisevon 50 Kilogramm
und mehrbestimmtsein. ·

Bezüglichder Zulässigkeitvon Kollektivangaben auf demSchilde
gilt Folgendes:

a. auf demSchilde einerWaage von 5 KilogrammFüllungsgewicht
darf sicheineder folgendenKollektivangabenvorfinden: «
Waage für Grütze und Gries;
Waagefür Gersteund geputztesMalz;
Waagefür Weizenund Roggen)



Waage für Raps, Rüb=und Leinsamen;
Waage für trockenemineralischeKörper in Pulverform;

b. auf demSchilde einerWaage von 10 KilogrammFüllungsgewicht
darf sicheineder vorstehendunter a aufgeführtenKollektivangaben
odereineder folgendenvorfinden:
Waage für Mais und Hülsenfrüchte;
Waage für Mehl, Grützeund Gries;

. auf demSchildeeinerWaage von 20 oder25 KilogrammFüllungs=
ewicht darf sich eine der vorstehendunter a und b aufgeführten

Kollektvangubenodereineder folgendenvorfinden:
Waagefür Weizen,Roggen,Reis, Raps, Rüb=undLeinsamen;
Waagefür Weizen,Roggen,Gerste,Reis, Mais, Hirse, Buch=
weizenund Graupen;

d. auf dem Schilde einer Waage von 50 Kilogramm und mehr
Füllungsgewichtdürfenentwedersämmtlicheim Eingangedieses
Paragraphenunter b genanntenkleinkörnigenFrüchteund daraus
hergestelltenkörnigenFabrikategenanntsein, oderes darf sichauf
ihremSchilde eine der vorstehendunter a, b und c aufgeführten
Angabenoderdie folgendeAngabevorfinden:
Waage für Weizen,Roggen,Gerste,geputztesMalz, Mais,
Reis, Hülsenfrüchte,Raps, Rüb=und Leinsamen.

S. 64.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

In Bezug auf die bei gehörigerEinstellungder Regulireinrichtungzu
erreichendeGenauigkeitin denLeistungender selbstthätigenRegistrirwaagen,sowie
in Bezug auf die Gleichmäßigkeitder einzelnenFüllungen derselbensoll bei der
AichungmindestensfolgendenAnforderungengenügtwerden:

NachdemuntersuccessiverEinstellungderRegulireinrichtungauf ihrebeiden
äußerstenGrenzendie Ermittelungdes Gewichtesvon je zehneinzelnenregelrecht
zuStandegekommenenFüllungenerfolgt,undausdenbeidenGesammtergebnissen
des GewichtesdieserGruppen von Füllungen diejenigeStellung der Regulir=
einrichtungbestimmtwordenist, bei welcherfür das zu der Prüfung verwendete
Material dieUebereinstimmungzwischendemwirklichenGewichtederFüllungen
und ihremregistrirtenSollgewichteerreichtseinmüßte, darf das alsdannbeidieser
letzterenStellungderRegulireinrichtungermittelteGesammtgewichtvon wiederum
zehneinzelnenregelrechtzu Stande gekommenenFüllungen von dem registrirten
Sollgewichteim Mehr oderim Minder nichtum mehrals einGramm für jedes
Kilogramm des letzterenabweichen.

Jugleich darf bei keinereinzigender vorstehendenErmittelungendes Ge=
wichteseinzelnerFüllungeneineAbweichungvon demDurchschnittsergebnisseder

*i
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zehnbei derselbenStellung der RegulireinrichtunggemachtenErmittelungenge—
fundenwerden,welchemehrbeträgtals

25 Gramm bei einemFüllungsgewichtvon . . . . . . . . .. 5 Kilogramm
30 11 -- - -.......... 10
40 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ — — ⸗

45..- . -.......... 37,5.
50 "D " ⸗ ⸗ — — 50 ⸗
60 * * ⸗ ⸗ — ——— 75 *

70 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ .5 — 100 ⸗

bei nochgrößeremFüllungsgewichtefür je 50 Kilogramm mehr ein Zuschlag
von 35 Gramm.

Als Füllungsgewichtder Waagen mit bloßerFüllungsregistrirung(siehe
§. 63 unterNr. 2) ist hierbeider Betrag von 75 Kilogramm anzunehmen.

III. GeringereWaagen.

. 65. ·
III-s«WangenfürEisenbahnpassagiergepäckundWaagenfürPostpäckereienohue

angegebenenWerth.
Zum Abwägenvon Eisenbahnpassagiergepäckund von Postpäckereienohne

angegebenenWerth sind solche,im Allgemeinenwenigergenaue,aberschnelleres
ArbeitengestattendeWägungseinrichtungenzuzulassen,bei welchendas Gewicht
der verschiedenenLastennichtdurchdieGegenwirkungentsprechenderGewichtsstücke
oderverschiebbarerLaufgewichte,unter jedesmaligerZurückführungderWaage in
dieNähe einerundderselbenGleichgewichtslage,ermitteltwird, sondernbeiwelchen
dieGewichtsermittelunglediglichdurchdieunmittelbareodermittelbareBeobachtung
desjedesmaligenNeigungswinkelseinesHebelsystemsgeschieht.Die Veränderungen
dieserNeigungswinkel,welchevon demVerhältnißderjedesmaligenLastzueinem
und demselbenfestenGegengewichteoderzu derElastizitäteinerFederabhängigsind,
werdenhierbeiauf Kreisbogeneintheilungenoderauf Zifferblätternablesbargemacht.

WaagensolcherArt sindzuzulassen,wennsiefolgendenVorschriftengenügen:
1. Sie sollen an ersichtlicherStelle, etwa in der Nähe der Ablesungs=

einrichtung,ein Schild tragen,auf welchemin deutlicherSchrift die
Bezeichnung:Waage für Eisenbahnpassagiergepäckbeziehungs=
weiseWaage für Postpäckereien ohne angegebenenWerth ent=
haltenist.

2. Ihre EinrichtungensollendenallgemeinenVorschriftendes F. 55 unter
Nr. 1 bis 3 genügen,undsiesollenmit einemPendelzeigerversehensein.

3. Die GewichtsangabenderAblesungseinrichtungdürfennur in derKilo=
gramm=Einheitausgedrücktsein,was durchBeisemg derBezeichnung
kg zu einerderJahlenangabenaugenfälligerkennbargemachtseinsoll.
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DassenigeEintheilungs=Intervall,welcheseinemBelastungsunterschiede
von 1 Kilogrammentspricht,darf nichtkleinerseinals 5 Millimeter.
Es sollen geeigneteRegulir=und Tarirvorrichtungenvorhandensein,
um die Gewichtsangabenjederzeitmittelst geaichterGewichterichtig
stellenzu können.
Die Empfindlichkeitsoll eine derartigesein, daß sowohl bei der größten
zulässigenBelastung, welchevon der Ablesungseinrichtungangegeben
wird, als bei einerBelastungmit demzehntenTheil diesesBetrages
einean der AblesungseinrichtungdeutlicherkennbareVeränderungder
Gleichgewichtslageder Waage eintritt, sobald auf der Lastseiteeine
Julage gemachtwird, welche

beiWaagenfür Eisenbahnpassagiergepäck200 Gramm,
beiWaagenfür PostpäckereienohneangegebenenWerth100Gramm

betragensoll.
Die Abweichungender Angaben von der Richtigkeit sollen bei allen
Belastungenzwischender größtenzulässigenLast und demzehntenTheil
ihres BetrageseineFehlergrenzeeinhalten,welche

beiWaagenfür Eisenbahnpassagiergepäck200 Gramm,
beiWaagenfür PostpäckereienohneangegebenenWerth100Gramm

betragensoll.
Jede Waage soll mit einerAbstellvorrichtungversehensein, durchwelche
ihr Hebelsystemvor den beim Aufbringen der Lasten stattfindenden
Stößen bewahrtwird.

g.66.
IIIb. Hökerwaagen.

den im F. 55 sowieim §. 57 aufgestelltenZulassungsbedingungen
genügen;
für einegrößteeinseitigeBelastungvon nichtmehrals 2 Kilogramm
bestimmtsind
an jedemArm einen angelöthetenoder angenietetenStreifen mit der
aufgeschlagenenBezeichnungII W tragen;und wenn

lastung erforderlichist, um die Waage entweder, bei merklicherAb=
weichungvon derRichtigkeit,zumEinspielenzurückzuführenoderwenn
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eine solcheAbweichung nicht vorhanden ist, vom Einspielen merklich
abzulenken,das Vierfachedes entsprechendenBetragesnichtübersteigt,
welcher im §. 60 bei den gleicharmigenHandelswaagenfür dieselbe
größteBelastungzugelassenist.

S. 67.
Stempelung.

1. Die StempelungderHandelswaagengeschieht,soweitnichtim Folgenden
AbweichendesoderZusätzlichesbestimmtist, durchAufschlagenoderAufdrückeneines
Stempels auf einemder beidenArme desBalkens, beziehungsweisebei Waagen
* mehrerenverbundenenHebelnauf einemArme des dieGewichtetragenden
ebels.

2. Bei festfundamentirtenBrückenwaagensowiebeiallenWaagen,welche
für einegrößtezulässigeLast von mehr als 2 000 Kilogramm bestimmtsind,
ist die Stempelung so auszuführen,daß sie nebendem Aichungsstempelauch die
Jahreszahlder Aichungenthält. «

3. Bei denjenigenBrückenwaagen,bei welchendas Traghebelsystemnicht
frei liegt, soll eineStempelungauchauf einemderTraghebelerfolgen.

4. Bei denLaufgewichtswaagenwird je ein Stempel dichthinterdemletzten
TheilstrichjederSkale und je ein andererStempel dichtnebender Ablesungs=
markejedesLaufgewichtesaufgeschlagenoderaufgedrückt.

5. Die Stempelung der gleicharmigenoberschaligenoder Tafelwaagen
(S. 56 Ib) geschiehtausschließlichdurch AufätzeneinesStempels auf einenArm
des die GewichtsschalentragendenBalkens.

6. Zur Aufnahme der aufzudrückendenoder außzuschlagendenStempel soll
in allen Fällen, in welchendieselbenach den Vorschriftenunter Nr. 1 bis 4 auf
Stahl, Eisen oder auf einemanderenMaterial von ähnlicherHärte und Ober=
flächenbeschaffenheiterfolgenmüßte, ein Pfropf oder eine Platte aus weichem
Metall, welcheszur deutlichenAusprägungdesStempelsgeeignetist, angebracht
und in unveränderlicher,nöthigenfallsauchdurchStempelungzu sichernderWeise
befestigtsein.

7. In entsprechenderWeiseist bei dengleicharmigenoberschaligenWaagen
an einer augenfälligenStelle des Balkens beziehungsweiseauf demvorerwähnten
Pfropf oderderPlatte aus weichemMetall ein genügendgroßesundregelmäßig
begrenztesFlächenstückin ausreichender,metallischreinerundglatterBeschaffenheit
für die Aufnahmeder Aetzstempelungherzurichten.

8. Falls dieZugehörigkeitderAngabeder größtenzulässigenLast zueiner
Waagenichtdurchdie Art der Anbringungselbstgesichertist, muß dies durch
geeigneteStempelungbewirktwerden. Erfolgt die AufschlagungoderAufätzung
der Angabeder größtenzulässigenLast erst durchdas Aichamt,so soll hierfür,
ebensowie für die vorgeschriebeneStempelung, einegeeigneteFläche, unter den
entsprechendenUmständenalso ein untrennbaran derWaage angebrachterPfropf
oderdergleichen(sieheNr. 6 und 7) dargebotensein.
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9. Die Stempelungder PräzisionswaagenerfolgtausschließlichdurchAuf=
ätzungdes Präzisionsstempelsauf denBalken. Hierfür soll auf letzteremin der=
selbenWeiseVorkehrunggetroffensein,wiesolcheunterNr. 7 für dieTafelwaagen
vorgeschriebenist.

10. Die Stempelung der selbstthätigenRegistrirwaagenerfolgt zunächst
in der für BalkenwaagenvorgeschriebenenWeise(Nr. 1 und 6), sodannist das
ZählwerkdurchStempelungodergestempeltePlombirung seinesVerschlußgehäuses
zu beglaubigenundgegenVeränderungennachderPrüfung, sowiegegenLösung
oder VeränderungseinerVerbindungmit dem Gestell der Waage zu sichern.
Das Letzterehat bei denWaagen für pulver=und sandförmigeMaterialien auch
mit der mechanischenZuführungseinrichtung(I. 63 Nr. 8), sowienöthigenfalls
mit derauf dieselbebezüglichenAufschriftund mit demEinlauftrichterzu geschehen.
Endlichist an einergeeignetenStelle desSchildes, zugleichzur Befestigungdes=
selben, eine Stempelung auszuführen,welchenebendem Aichungsstempeldie
Jahreszahlder Stempelungenthält.

11. Die Stempelungder Waagen für Eisenbahnpassagiergepäckund der
Waagen für Postpäckereienohne angegebenenWerth geschiehtdurchAufschlagen
oderAufdrückeneinesStempelsmindestensan einer Befestigungsstelledesjenigen
Schildes, welchesdie besondereBezeichnungder betreffendenWaage enthält,und
zwar auf den zu diesemZweckin geeignetenDimensionenherzustellendenKöpfen
von kupfernenodermessingenenSchraubennachBeseitigungdesEinschnittesder=
selben.Außerdemist an einergeeignetenStelle desSchildes oderderBefestigung
desselben,etwaauf einenZinntropfen,eineStempelungauszuführen,welcheneben
demAichungsstempeldie Jahreszahl der Aichung enthält.

12. Die StempelungderHökerwaagenerfolgtdurchAufschlagenoderAuf=
drückeneinesStempels auf die LöthnahtoderdenNietkopf,durchwelcheder die
BezeichnungII W enthaltendeBlechstreifenmit demWaagebalkenverbundenist,
oder auf dem daselbstanzubringendenJinntropfen. Diese Stempelungensind
jedenfallsso zu bewirken,daß die BlechstreifenohneVerletzungdes Stempels
nicht entferntwerdenkönnen.

g. 68.
Gültigkeitsdauerder Stempelungbei gewissenWaagengattungen.

1. FestfundamentirteBrückenwaagen,sowiealle solcheWaagen,welchefür
einegrößtezulässigeLastvonmehrals 2 000 Kilogrammbestimmtsind, dürfenim
öffentlichenVerkehrnur bis zumAblaufe von dreiJahren nachSchluß desjenigen
Kalenderjahresangewendetwerden,in welchemdieAichungodereineWiederholung
derAichunglaut der aufgestempeltenAngabederJahreszahlderselben(sieheF. 67
Nr. 2) erfolgtist. DieseBestimmungtritt vom I1.Januar 1888 an in Kraft.

2. SelbstthätigeRegistrirwaagendürfen im öffentlichenVerkehr nur bis
zumAblaufe von einemJahre nachSchluß desjenigenKalenderjahresangewendet
werden,in welchemdie Aichung oder eineWiederholungder Aichung laut der
aufgestempeltenAngabe der Jahreszahl derselben(siehe§. 67 Nr. 10) erfolgtist.
Reichs=Gesetzbl.1885. 1. 9



3. Waagen für Eisenbahnpassagiergepäckund Waagenfür Postpäckereien
ohne angegebenenWerth dürfen im Verkehr nach Schluß desjenigenKalender—
jahres, in welchemdie AichungodereineWiederholungder Aichunglaut der
aufgestempeltenAngabe der Jahreszahl derselben(siehe§. 67 Nr. 11) erfolgt ist,
nur bis zum Ablauf einerFrist angewendetwerden,welchebei ersterenWaagen
ein Jahr, bei letzterenWaagenzweiJahre beträgt.

VII. Meßwerkzeugezur Bestimmungdes Stärkegrades weingeistiger
Slüssigkeiten.

Alkoholometer und Thermometer.

§. 69.
Julässige Meßwerkzeuge.

Zur Ermittelung des AlkoholgehaltesweingeistigerFlüssigkeitenwerden
zugelassen

solcheAlkoholometer,welchedenAlkoholgehaltin Volumen=Prozenten
nachTralles angeben,und

solcheThermometer,welchedie Temperaturin GradennachRéaumur
angeben.

K.70.
Material) Gestaltund sonstigeBeschaffenheit.

1. Zulässig sind nur gläserneAlkoholometerund Quecksilber=Thermometer.
2. Das Alkoholometerund das Thermometersollenderartigmit einander

verbundensein, daß das Quecksilbergefäßdes letzterenzugleichals die erforderliche
und ausreichendeBeschwerungdesAlkoholometersdient,und daß beidezusammen
äußerlichein Instrument, das Thermo=Alkoholometer, bilden.

3. Die äußerenFlächensowohldesunterenGlaskörpersals derSpindel
einesThermo=Alkoholometerssolleneinengleichmäßigen,zu der Achsedes In=
strumentessymmetrischenVerlauf haben,und dieMassenvertheilunginnerhalbdes
ganzenInstrumentessoll so angeordnetsein, daß die Spindel beimEintauchen
in eineweingeistigeFlüssigkeitsichlothrechteinstellt.

4. In denGlaswändendürfenkeinedieAblesungderSkalenverfälschenden
oder erschwerendenKnötchen, Schlieren und dergleichenvorhandensein.

5. Die obereAbschlußflächeder Spindel (Spindelkuppe)soll ebenfalls
einen gleichmäßigen,durch keine gröberenUnebenheitenunterbrochenenVerlauf
haben,so daß siezurAufnahmeeinesAetzstempelsgeeignetist; auchdarfsievon
dem anschließendenTheil der Spindel durch keinerleisolcheEinbuchtungenoder
Erhöhungen geschiedensein, welche die Aufbringung eines Stempels an dieser
Stelle (siehe§. 73 Nr. 1) verhindernwürden. Von dem Ende der Alkoholo=
meterskalesoll die Kuppe wenigstens15 Millimeter entferntsein.
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6. Der größteäußereDurchmesserdesunterenGlaskörpersdarf28 Milli—
meternichtübersteigen.

7. Die zur letztenBerichtigung eines Thermo=Alkoholometersauf der
Innenseite der Lhammntterstile etwa angebrachtenBeschwerungen(Tarirungs=
mittel) sollen entsprechenddem Zweck einer letztenAusgleichung in geordneter
Weise derartig befestigtsein, daß sie wederdurch Einwirkungenvon außen ver=
rückbarsind, nochsichvon selbstloslösenkönnen.

8. Die beidenauf Papier aufzutragendenSkalen einesThermo=Alkoholo=
meterssindan denGlaswändenunveränderlichzu befestigen,keinesfallsalsomit
solchenBindemitteln,welchevon außen,z. B. durchErwärmung,gelöstwerden
können.

9. Die sämmtlichenTheilstricheder Alkoholometer=und derThermometer=
skalesind in Schwarz auszuführen. Es ist zulässig,dieTheilstrichefür dievollen
PrczenteundbeiTheilungderAlkoholometerskalein Zehntel=Prozente(sieheNr. 15)
auch für die halbenProzente etwas länger als die übrigen Striche zu machen,
dochsollenauchdie kürzestenStriche sichbis auf mindestens38desUmfangesder
Spindel erstrecken.Die Striche derThermometerskalesollenin nichtunterbrochenem
Juge verlaufenund zu beidenSeiten der Thermometerröhresichtbarwerden.

10. Die Alkoholometerskalesoll in dieErweiterungdesunterenEndesder
Glasspindel hineinreichen,dochdürfen nur so weit Skalenstricheaufgetragensein,
als die Spindel nochvollständigcylindrischist.

Ebensodürfen Skalenstrichenicht mehr auf den unterenTheil derThermo=
meterskaleaufgetragensein, sobalddieseüber das untereumgebogeneEnde der
sonstgeradenThermometerröhrehinausreicht.

Der obereTheil derThermometerskaledarf in dieGlasspindelnichthinein=
reichen.

11. Die Alkoholometer=und dieThermometerskalesollen ohneaugenfällige
Eintheilungsfehlerausgeführtsein, insbesonderedürfen benachbarteIntervalle
höchstensum den viertenTheil ihrer Länge von einanderabweichen.

12. Die Thermometerskaleder gewöhnlichenThermo=Alkoholometer(siehe
. 71 und 72) soll in ganze oder in halbe Grade eingetheiltsein und von
mindestens10 Grad unter Null bis mindestens25 Grad über Null reichen.
Die LängedesIntervallesvon 1 Grad darf nichtkleinerals 1 Millimeter sein.

13. Die Alkoholometerskaleder gewöhnlichenThermo=Alkoholometersoll in
halbeProzenteeingetheiltseinund darf nichtmehr als 60 Prozent=Intervalleum=
fassen.Die LängedesIntervallesvon 1 Prozentdarffür Alkoholgehaltsangaben
von mehr als 40 Prozent an keinerStelle wenigerals 1,5Millimeter, für
Alkoholgehaltsangabenvon wenigerals 40 Prozentan keinerStelle wenigerals
3 Millimeter betragen.

14. Die Thermometerskaleder sogenanntenNormal=Thermo=Alkoholometer
(sieheH. 71 und 72) soll in halbe oder in Fünftel=Gradeeingetheiltseinund den=
selbenUmfang wie bei den gewöhnlichenThermo=Alkoholometernhaben. Die
LängedesIntervallesvon 1 Grad darf nichtkleinerals 2 Millimeter sein.

g
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15. Die Alkoholometerskaleder Normal=Thermo=Alkoholometersoll in
Fünftel- oder in Zehntel=Prozenteeingetheiltsein und darf Alkoholgehalteunter
40 Prozentnichtangeben.Eine in Fünftel=ProzenteeingetheilteSkale darf nicht
mehrals 40 Prozent=Intervalle,einein Zehntel=ProzenteeingetheilteSkale nicht
mehr als 25 Prozent=Intervalle umfassen. Die Länge des Intervalles von
1 Prozent darf bei einer in Fünftel=ProzenteeingetheiltenSkale an keinerStelle
wenigerals 3 Millimeter, bei einer in Zehntel=ProzenteeingetheiltenSkale an
keinerStelle wenigerals 5 Millimeter betragen.

16. Nebeneintheilungen,die sichauf andereAkkoholgehalts=beziehungsweise
Temperaturangabenbeziehenals im §F.69 vorgeschriebenwerden,sind auf den
Skalen unzulässig.

S. 71.
Bezeichnung.

Die Thermometerskalesoll die deutlicheBezeichnungTemperatur nach
Réaumur enthalten.Die Alkoholometerskalesoll, falls dieselbenur in halbePro=
zenteeingetheiltist (siehe§. 70 Nr. 13), die Bezeichnung:Thermo=Alkoholo=
meter, falls dieselbein Fünftel=oderZehntel=Prozenteeingetheiltist (siehe§. 70
Nr. 15), dieBezeichnung:Normal=Thermo=Alkoholometer enthalten.Außer=
demsolldieAlkoholometerskaledieAngabe:Volumen=Prozente nachTralles,
die laufendeFabriknummer, sowie den Namen und Wohnort des Verfertigers
und dieJahreszahl derAnfertigung desInstrumentesenthalten. Die Numerirung
der Grad=und Prozentstrichesoll in deutlicherund übersichtlicherWeiseausge=
führt sein; solcheBezeichnungender Theilstriche,welchesichauf andereAngaben
als die im F. 69 aufgeführtenbeziehen,sindunzulässig.

nt#
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Die imMehr oderimMinder zuzulassendenFehlerdürfenhöchstensbetragen:
bei Normal= bei gewöhnlichen
Thermo⸗ Thermo⸗

Alkoholometern: Alkoholometern:

am Alkoholometer 0,1 Prozent 0,25 Prozent
. Thermometer 0,15 Grad K. 0)3 Grad R.

Die Ermittelung der Fehler der Alkoholometerskalebeziehtsich auf die=
jenigenAngaben derselben,welchean derDurchschnittsliniedesFlüssigkeitsspiegels
mit derEintheilungsflächederSpindel von einemunterhalbderEbenedesersteren
befindlichenAuge abgelesenwerden.

K. 73.
Stempelung.

1. Die StempelungerfolgtdurchAufätzeneinesStempels auf die Spindel=
kuppe (C.70 Nr. 5) und eineszweitenStempelsmöglichstnahean derKuppe
auf das oberhalbdes Endesder Skale liegendeSpindel=Ende.



LIII

DieNormal-Thermo-AlkoholometererhaltendabeidenPräzisionsstempel
(siehe§. 79).
9 2. Auf die Spindel wird oberhalbdes oberenRandes derAlkoholometer—
skaleeine breiteMarke aufgeätzt,welchesich mindestensüber die Hälfte des
Spindelumfangeserstrecken,und deren der Skale zugekehrteGrenzlinie, wenn
mandasAuge in dieEbenedes betreffendenSkalenrandeshält, mit dem letzteren
zusammenfallensoll.

3. Auf denGlaskörperwird die AngabedesGewichtesdesInstrumentes
in Milligrammaufgeätzt.

4. Die jedemgeaichtenInstrument beizugebendeReduktionstafel,welche
zur Berechnungdes wahren Alkoholgehaltsaus den Angaben des Thermo=
Alkoholometersdienensoll, wird durchStempelungbeglaubigt.

VIII. Gaemesser.

S. 74.
Julässige Gasmesser.

Zulässigsindnur solcheGasmesser,welchediehindurchgehendeGasmengenach
metrischemMaaß angeben.

. 75. „
Beschaffenheitund Einrichtungder Gasmesser.

Zuzulassensind:
A. Nasse Gasmesser,

d. h. solche,bei denendie MessungdesGases durcheine rotirende,zum Theil
in Wasseroderin eineandereFlüssigkeiteintauchendeVorrichtungerfolgt,

wenndieselbendenfolgendennäherenBestimmungenentsprechen:
1. Das als FlüssigkeitsbehälterdienendeGehäuse, welcheszugleichdie gas=

führenden Räume umschließt, soll vollkommen gasdicht und derart
zusammengesetztsein, daß ohne Verletzung der auf den Verbindungs=
stellender einzelnenTheile anzubringendenStempel die in demGehäuse
sich befindende,um eine horizontale Achse drehbare Meßvorrichtung
(Trommel),sowiedie übrigenfür die Gasmessungwesentlicheninneren
Konstruktionstheilenichtwillkürlichabgeändertwerdenkönnen.

2. Jedes zum Zuführen oder Abführen von FlüssigkeitbestimmteRohr
sollmiteinemgasdichtenhydraulischenAbschlussevonmindestens40 Milli=
meterHöhe versehensein.

3. Die zur Regulirung oderzurKontrole desFlüssigkeitsstandesdienenden
Theile der Einrichtungen (Flüssigkeitsstandrohr,Abschlußventil, Flüssig=
keitsstandzeigeru. dergl.) sollen entwederderartig beschaffensein, daß
beiAufstellungdesGasmessersauf einerwaagerechtenEbenederFlüssig=
keitsstandgegenden bei der Aichung eingehaltenennormalenStand

—
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solcheVeränderungen, durch welchedie Angaben des Gasmessers
über den doppeltenBetrag der Fehlergrenzehinaus (F. 77) verfälscht
werdenwürden, nicht erfahrenkann, ohnedaß die Gefahr einerAb—
sperrungdes Gases eintritt, oder es sollenunter entsprechendenAuf—
stellungsverhältnissendie bezüglichenVeränderungendes Flüssigkeits=
standesin der Trommel gegenden bei der Aichung eingehaltenen
normalenStand an einemäußeren,mit den messendenRaͤumen in
sichererKommunikationstehendenFlüssigkeitsstandrohrleichtund sicher
erkennbarsein.

Absperrvorrichtungender vorerwähntenArt sollenunbedingtbei
allen Gasmessernfür wenigerals 100 Flammen(I. 76 Nr. 4b) vor=
handensein. Bei größerenGasmessern,beiwelchenAbsperrvorrichtungen
fehlen dürfen, ist der normale Flüssigkeitsstanddurch eine Marke
(Zeiger,Visir oderdergl.)in deutlicherWeisezukennzeichnen(siehe§.78).
Die zur Einhaltung des normalenFlüssigkeitsstandesdienendenTheile
sollenderartigeingerichtetund angebrachtsein, daß es nichtmöglich
ist, Abänderungenderselbenleicht und schnellauszuführenoder zu
beseitigen,ohnedie Stempelung(F. 78) zu verletzen.
Das Zählwerksoll so angebrachtsein, daß es ohneVerletzungder die
Verbindungdesselbenmit demGasmessersicherndenStempelungnicht
zugänglichist.

Nur bei denjenigenGasmessernfür 100 oder mehr Flammen
(#.76 Nr. 4b), welchein gußeisernenGehäuseneingeschlossensind
(Stationsgasmesser),soll es zulässigsein, das Jählwerk abnehmbar
anzubringen,falls dasselbesoeingerichtetist, daßwenigstensdasRäder=
werkohneVerletzungeinerin geeigneterWeiseauszuführendenStem=
pelung(§. 78) einerAbänderungnichtzugänglichist.

B. Trockene Gasmesser,

Die messendenKammern und die Ventile sollenvon einemgasdichten
Gehäuseumschlossensein.
Die messendenKammernsollengasdichteScheidewändehabenundder=
artig eingerichtetsein, daß nach Erfahrungen oderVersuchen,welchein
Betreff der Leistungenvon Gasmessernvon entsprechenderEinrichtung
und von derselbenVerfertigungsstellevorliegen,solcheVeränderungen
dermessendenRäume, durchwelchedie AngabendesGasmessersüber
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dasDoppeltederFehlergrenzehinaus (§. 77) verfälschtwerdenwürden,
bei der Anwendung nicht eintretenund auch nicht durch willkürliche
Eingriffe ohne Verletzung der Stempelung des Gasmessers hervor=
gerufenwerdenkönnen.

3. HinsichtlichdesZählwerksgilt dasselbewie unterA Nr. 5.

S. 76.
Bezeichnung.

Auf jedemGasmessersoll untrennbarvon demselbenangegebensein:
1. derName und Wohnort desVerfertigers,
2. die laufendeFabriknummerund die Jahreszahlder Anfertigung,
3. der Inhalt desmessendenRaumesnachLiter in der Form:

— 1
4. der größtestündlicheGasverbrauch,und zwar:

a. nachdemGasvolumen,welchesder Gasmesserin einerStunde
durchlassensoll, in der Form:

WSebhm

b. nach der Anzahl der sogenanntenFlammen, welchederGasmesser
zu speisenbestimmtist.

Beide Angaben sollen ein solchesVerhältniß zu einander
einhalten,daß auf eineFlamme mindestensein stündlicherVer=
brauchvon 142 Litern gerechnetist,

5. eineKennzeichnungdes Konstruktionssystems,welchemder Gasmesser
angehört. 6

Das Zählwerk soll die Angabe enthalten, daß es nach metrischemMaaß
registrirt,außerdemsoll derBetrag derIntervalle jederZählscheibe,auchder die
kleinstenEinheiten enthaltenden(Literscheibe,Literzifferblatt), entweder deutlich
erkennbaroderausdrücklichangegebensein.

Die Bezifferungenauf den Zählscheibensollen nur nach Kubikmeter oder
Liter beziehungsweiseihrenZehnfachen,Hundertfachenu. s.w. fortschreiten.

ei Stationsmessern(§. 75 A Nr. 5) sollen auch auf dem Zählwerkeder
Nameund WohnortdesVerfertigersund die laufendeFabriknummerdesGas=
messersnebstder Jahreszahl der Anfertigung angegebensein.

Auf jedemGasmesser,welcherwiederzur Aichung gelangt, nachdemer
einermit Oeffnung desGehäusesund demgemäßmit BeseitigungderStempelung
verbundenenReparatur unterzogenworden ist, sollen außer den Angaben unter
Nr. 1 bis 5 auchderName und Wohnort desjenigenFabrikanten,welcherdie
Reparaturausgeführthat, und die JahreszahlderReparaturangegebensein.
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In dennachNr. 3 und 4 anzubringendenAngabendürfenauchdievollen
Bezeichnungen:Liter undKubikmeterzur Anwendungkommen.

§S.77.
InnezuhaltendeFehlergrenzen.

Der im Mehr oderim Minder zuzulassendeFehlereinesGasmessersdarf
höchstenszweiProzentdes bei der aichamtlichenRichtigkeitsprüfungan seinem
ZählwerkabgelesenenMessungsergebnissesbetragen.

8 768
Stempelung.

Die StempelunggeschiehtdurchAufschlagenoderAufdrückendesStempels
auf Zinntropfen,welchein solcherWeiseangebrachtseinsollen,daßeineTrennung
derTheile, aus denendas umschließendeGehäusebesteht,eineOeffnungdesZähl=
werkesoder eineAbtrennungder gesondertenSchilder, auf denenetwa die im
§. 76 vorgeschriebenenBezeichnungenaufgetragensind, nichtohneVerletzungder
Stempel erfolgenkann. Statt auf Zinntropfenist auchdie Stempelungauf
Siegellackzulässig.

Alle Einrichtungen,welchezur EinhaltungdesnormalenFlüssigkeitsstandes
bei nassenGasmesserndienen,sollen,sofernsienichtso beschaffensind, daß will=
kürlicheVeränderungendieserBegrenzungnach der Aichung ausgeschlossensind,
durchLöthungund StempelungoderdurchgestempelteMombirunggegender=
artigeVeränderungenbesondersgesichertwerden.

Bei Stationsgasmessernist auchdieVerbindungderHauptwellendesGas=
messersund des Zählwerkesmit den auf dieselbenaufgestecktenUebertragungs=
mechanismendurchStempelungzu sichern.

ZSweiterAbschnitt.
Stempelzeichen.

*
AllgemeineBestimmungen.

Als das übereinstimmendeStempelzeichen,welcheszur Beglaubigungder
geaichtenGegenständeanzuwendenist, wird ein gewundenesBand mit der In=
schriftD. R. in der nachstehendentypischenAusführungbestimmt:

Für die Beglaubigung von Präzisions=Maaßenund Meßwerkzeugen,
.Gewichtenund Waagen erhältdas Stempelzeichenaußerdeminnerhalbdes ge=
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wundenenBandes zwischendenBuchstabenD. R. einensechsstrahligenStern in
nachstehenderAusführung:

Für die Beglaubigungder im F. 48 unterI undII aufgeführtenGold=
münzgewichteerhält das Stempelzeichenje einensechsstrahligenStern an den
beidenAußenseitender BuchstabengruppeD. R. in folgenderAusführung:

"
. 80.

BesondereBestimmungen.

1. Stempel der Kaiserlichen Normal=Aichungs=Kommission.
Der Stempel der KaiserlichenNormal=Aichungs=Kommissionenthältüber

und unter demgewundenenBande einensechsstrahligenStern in nachstehender
Ausführung:

*

en
2. Stempel der Aichungs=Aufsichtsbehörden.

Der Stempel jederAichungs=Aufsichtsbehördeenthältüberdemgewundenen
Bande die derselbenzugetheilteOrdnungszahl,unterdemBandedensechsstrahligen
Stern in nachstehenderbeispielsweiserAusführung:

n

3. Stempel der Aichungsstellen.
Der StempelderAichungsstelleenthältüberdemgewundenenBandedie

OrdnungszahlderAichungs=Aufsichtsbehörde,zuderenAufsichtsbezirkdieAichungs=
stellegehört,unterdemselbendieOrdnungszahl,welchederAichungsstelleinner=
balb des betreffendenAusfsichtsbezirkszugetheiltwordenist, in nachstehenderbei=
spielsweiserAusführung:

Reichs-Gesetbl.1885.1. 3 h
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Die bei der schriftlichenAusfertigungder ErgebnisseaichamtlicherArbeiten
vonderKaiserlichenNormal=Aichungs=Kommission,denAichungs=Aufsichtsbehörden
und denAichungsstellenanzuwendenden enthaltenaußerden
obigenStempelzeicheneineUmschrift,durchwelcheNameund Ort derBehörde
beziehungsweisederAichungsstelleangegebenwerden.

Berlin, den27.Dezember1884.

KaiserlicheNormal=Aichungs=Kommission.

Foerster.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei=



BesondereBeilagequIIödesReichssGesetzblatts.

Aichgebühren-Taxe.
Vom 28. Dezember1884.

A## Grund derMaaß=undGewichtsordnungvom 17.August1868 (Bundes=
Gesetzbl.S. 473)unddesGesetzesvom11.Juli 1884,betreffenddieAbänderung
derMaaß- undGewichtsordnungvom17.August1868(Reichs=Gesetzbl.S. 115),
erläßtdie KaiserlicheNormal=Aichungs=Kommission— unterAufhebungderAich=
gebühren=Taxevom 12.Dezember1869 (Bundes=Gesetzbl.,Beilage zu Nr. 40),
sowiealler Nachträgezu derselben— die nachstehende

Aichgebühren- Taxe.
AllgemeineBestimmungen.

1. Die in derSpalte A aufgeführtenGebührensätzewerdenjedesmaldann
berechnet,wenneineaichamtlichePrüfung und Stempelungstattgefundenhat.

2. Die in der Spalte B aufgeführtenGebührensätzewerdenaußerden in
SpalteA aufgeführtenfür diejenigenMühewaltungenundAufwendungenerhoben,
welchedurchdie VerpflichtungderAichämterzur Ausführung vonBerichtigungen
erfordertwerden.

Wo den Aichämterneine Verpflichtungzu Berichtigungennicht auferlegt
ist, sind Ansätzein der Spalte B unterblieben.

3. Die in der Spalte C aufgeführtenGebührensätzesind unterBerücksich=
tigungderbeieinzelnenAbschnittenderTaxenäherbezeichnetenbesonderenUmstände
anzuwenden,wenneinePrüfung ohnedarauffolgendeStempelungstattgefundenhat.
Reichs=Gesetzbl.1885.2. a
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4. Für Aichungsgeschäfteaußerhalbder Amtsstelle,mögendieselbenauf
dienstlicheAnordnungoderauf VerlangenderBetheiligtenvorgenommenwerden,
sindnebendentaxmäßigenGebührendurchdieAichungsbeamtenzu berechnen:

a. an Diäten je nach der auf das Geschäfteinschließlichder Hin= und
RückreiseverwendetenZeit:

für einenhalbenTag (5 Stundenundwenigerr) 3,50M.
bei längererZeitdauerfür jedenTa 700.

b. die durcheinedenUmständenangemesseneArt der Hin= und Rück=
beförderungerwachsenenKosten —-

c. die Auslagen für den Transport der zu dem Geschäfteerforderlichen
technischenHülfsmittel, sowiefür die durchdenAichungsbeamtenetwa
beschaffteArbeitshülfe.

Auf die Prüfungs= und Beglaubigungsgeschäfteder Aichungs=Ausfsichts=
beamtenfindendie vorstehendenBestimmungenunter a und b keineAnwendung.

5. Die bei einzelnenAbschnittender Taxe in AnsatzgebrachtenGebühren
für Arbeitshülfeund verwendetesMaterial, sowiefür Nebenarbeitenbleibenfür
Aichungenaußerhalbder Amtsstelle außer Ansatz, sofernfür die betreffenden
MühewaltungenundAufwendungenseitensderBetheiligtenausreichendeFürsorge
getroffenist.

6. Die AichungsstellenhabensichjeglicherBewilligung von unmittelbaren
odermittelbarenErmäßigungender vorgeschriebenenGebühren,insbesondereauch
jeglicherVergünstigung,welchein einervollständigenodertheilweisenUebernahme
der Transportkostenfür die zu aichendenGegenstände,in einerStundung der
Aichgebühremund dergleichenbestehenkönnte,unbedingtzu enthalten,sowieüber=
haupt alle überpünktlicheFörderungund solideAusführungderAichungsarbeiten
hinausgehendenMaßnahmen, welchedie Erweiterungdes Geschäftskreiseseiner
Aichungsstellezu Ungunstenanderer zur Folge haben könnten, gänzlich zu
vermeiden.
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MetallenePräzisionsmaaßstäbe
GewöhnlicheMaaßstäbeaus Me=
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beieinerLängevon10mund9m
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derRichtigkeitderEintheilung, undzwarin solcherArt, daßdieletzterenaußer
dem Ansatz unter a oder

bei denPräzisionsmaaßen(Nr. 1) für die Prüfung je einesHundertvon
EintheilungsmarkenbeliebigenAbstandes,

bei den gewöhnlichenLängenmaaßen(Nr. 2 bis 5) nur dann für die
Prüfung jeeinesHundertvonEintheilungsmarkenin Anrechnunggebrachtwerden,
wenn die letzterenum je ein Centimeterodermehr von einanderabstehen.

Bei Eintheilungenin halbeCentimeterund in Millimeter, sowiebeinoch
engerenEintheilungenwird zwar auch für jedes HundertderjenigenMarken,
welcheum ganzeCentimetervon denEndendesMaaßesabstehen,dervolleAnsatz
unterb oderd berechnet,dagegenwird bei denUntereintheilungender Centimeter
für die Prüfung je einesHundertvon Eintheilungsmarkenbei denMaaßstäben
unter Nr. 2 nur die Hälfte, bei den MaaßstäbenunterNr. 3 bis 5 nur ein
Fünftel der unter b und d aufgeführtenBeträge in Anrechnunggebracht. Wenn
jedochdieGesammtzahlaller Eintheilungsmarken,welcheauf einemMaaße vor=
handensind, ein volles Hundertnichtübersteigt,so fällt die vorstehendeUnter=
scheidungzwischender Prüfung von solchenMarken,welcheum ganzeCentimeter
von den Enden des Maaßes abstehen,und den außerdemPohease Unter=
eintheilungender Centimeterweg, und es wird lediglichderGebührensatzunter
Ab besihunzswesseCd für ein vollesHunderterhoben.

In denjenigenFällen, in welchensichbei den so berechnetenEinheitssätzen
Bruchtheilevon Pennigen ergeben,sind dieseSätzeauf dienächstgrößereganze
Zahl abzurunden.

Jede Anzahl von Eintheilungsmarken,welchekleinerist als ein volles
Hundert,gilt bei obigerGebührenberechnunggleicheinemvollenHundert.

DiejenigePrüfung gewisserHaupttheilpunkteeinesMaaßes, welchezur
Ermittelung der ZulässigkeitseinerGesammtlängeerforderlichist, wenn die letztere
ein VielfachesderGesammtlängedesGebrauchsnormalsbeträgt, giltlediglichals
eineStufe der Prüfung der Gesammtlänge,so daß dieselbekeineGebühren=
erhebungnachb oderd bedingenkann.

In allenFällen, in welchenan einemMaaßemehrereBegrenzungender
Gesammtlängeund mehrereEintheilungengesondertgeprüftwordensind,werden
die Gebührenfür jededer Prüfungen der Gesammtlänge,sowieunterBerück=
sichtigungder obigenUnterscheidungenfür weitereoder engereEintheilungen für
sovielvolle oderangefangeneHundertevon Eintheilungsmarkenerhoben,als die
Gesammtzahl der auf allen SeitenflächendesMaaßes enthaltenenund in ge=
sonderter WeisegeprüftenEintheilungsmarkenbeträgt.

Bei denjenigenMaaßen,bei welchendie sämmtlichenauf einerund derselben
SeitenflächeenthaltenenEintheilungsmarken,gleichvielob sie sichin der Mitte
oderan denKanten derFlächebefinden,oderob sie sichvon einerKante bis
zur anderenerstrecken,instruktionsmäßignur als eineeinzigeEintheilungzu be=
trachtenund zu prüfen sind, werdendie Gebühren lediglich für Prüfung einer
Gesammtlängeund einer Eintheilungerhoben.
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Sind beimVorhandenseinmehrererBegrenzungenderGesammtlängeund
mehrerergesonderterEintheilungsreihenauf einemMaaß instruktionsmäßigbe=
sonderezusätzlicheStempelungenfür jedeGesammtlängeund jedeEintheilungs=
reiheerforderlichgeworden,so sindauchdie Gebührenfür die zusätzlichenStem=
pelungenvon mehr als einerGesammtlängeund Eintheilungsreihezu erheben,
d. h. es ist der Unterschiedzwischenden Ansätzenunter A# und Ce für jede
zusätzlicheStempelungeinerGesammtlängeund Eintheilungsreihenochin Ansatz
zu bringen,gleichvielob es sichdabeinur um dieBeglaubigungeinergesonderten
BegrenzungderGesammtlängeoder einergesondertenEintheilungsreiheoderum
dieBeglaubigungeinersolchenGesammtlängemit zugehörigerEintheilunghandelt.

ur beidenBandmaaßenvonmehrals 2 MeterLänge, beiwelchenallein
mit der Prüfung derjenigenTheillängen,aus denensichdie Gesammtlängedes
Maaßeszusammensetzt,auchdiesofortigePrüfung dersämmtlichenin deneinzelnen
AbschnittenvorhandenenEintheilungsmarkenzu verbindenist, darf beieinerwegen
unzulässigerGesammtlängeerfolgendenRückgabeeineAnsetzungvon Gebühren
für die Prüfung von Eintheilungsmarkeneintreten.

Für das Einbrennenoder Aufschlagender Längenbezeichnungwird eine
Juschlagsgebührvon 20 Pfennig erhoben.

II. Flüssigkeitsmaaße, Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten
und Moßflaschen.

A B ·
fürde fürieBe.ürBräfung
Aichung. ichtigung. Stempelung.

Mark. Pf. Mark.] Pf.] Mark.] Af.

A. Flüssigkeitsmaaße.
Maaßevon 20 1 Raumgehalt. 11— 82o#
⸗ i0s -........... ——so———2o—so
- ·5- -........... ——4o—15——20
⸗ =2 u. 1. -........... ——30——10——15
- — — — —2o

jedeskleinereMa. 5 — —lo —
B. Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten.

Für jedeeinzelnevollständigbezeichneteMaaßgröße
Fernerfür eineZwischeneintheilung
den W##Ichntel=Littrr.

"0),11 in Hundertstel=Littr —
jie0,0 1 1 in Tausendstel=Liter

Außerdemfür dieAichungdesganzenApparates
C. Meßflaschen. -

Meßflaschenvon1Lund7,l-Raumgehalt»

10 10

20

20

20

20

20

20

30 llll HII llll

l l 10I 20
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III. Fässer.
S=='='u—==...

A B □

ür für für
· CrmittelungArbeitshülfeEnncttelung

Raumgehalts-Ermittelung. desRaum· und desRaum=
gehaltsund verwendetes!pgehaltsohne
Stempelung.]Material. Stempelung.

Mark. Pf.] Mark.] f. Mark.]M.

Für einFaß von 1051 undwenigerRaumgehalt — 20 — 10 — 10
mehr als 1051 bis zu 205.

Ranmizhst ###V # — s2— 2—0
für einFaßvonmehrals 2051 bis zu 4101
Ramzehalt #Mb . — 5 — zs5

für einFaß vonmehrals 410 1 bis zu 6101
Ranirüheheitemene7 rre . t o. — oo— 320—

für ein Faß von mehr als 610 1 bis zu 810 0
Raumgehalttt::..- — 70— "65%685

für einFaß von mehrals 810 1 Raumgehalt
für jedevolle oder angefangeneStufe von
200 1 mehreinMehransatz po0ov. ——W—%% 10

— JZrr
für für für

» ErmittelungArbeitshülfeErmittelung
Tara=Ermittelung. derTara= und derTara

und verwendetes ohne
Stempelung.Material.Stempelung.

Mark.] Pf.] Mark.! Pf.] Mark.] MM.

1. Mase ssssee.d —#o [—2%%
2. S.rkeit . . — —— i0l

Die Gebührensätzeder Spalte C sind dann zu erheben,wenn bereitsim
VerkehrgewesenegestempelteFässerbei der Untersuchungauf Abweichungdes
Raumgehaltsoder der Tara von der aufgestempeltenAngabeinnerhalbder bei
der bezüglichenaichamtlichenErmittelungzulässigenFehlergrenzerichtig befunden
wordensind,und demnachohneneueStempelungzurückgegebenwerden.

Die GebührensätzederSpalteB könnenauf Grun besonderer,denlokalen
VerhältnissenRechnungtragenderBeschlüssederjenigenStaats= oderGemeinde=
behörde,für derenRechnungdie Aichungsstelleverwaltetwird, ermäßigtoder
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gänzlicherlassenwerden,sobalddazu die Genehmigungder Aichungs-Aufsichts—
behördeerfolgtund der bezüglicheBeschluß,mit Genehmigungsvermerkderletzteren
versehen,durchAnschlagin demAichlokalezurKenntnißdesPublikumsgebrachtist.

ErweisensichFässer
a. beidereinerErmittelungdesRaumgehaltsoderdernassenTara vorher=
gehendenNässung,

b. währendder Ausführungder ErmittelungdesRaumgehalts
als undichtoderüberhauptals nicht genügendhaltbar, so sind dieselbenunter
ErhebungeinerGebühr zurückzugeben,welchesich

für dieFälle untera auf dieHälftederzugehörigenobigenSätzederSpalte B,
für dieFälle unterb auf denvollenBetrag derzugehörigenobigenSätze
unterSpalte B und dieHälfte derzugehörigenobigenSätze derSpalte C
zusammengenommen

beläuft.
In denjenigenFällen, in welchensichbei denso berechnetenEinheitssätzen

Bruchtheilevon Pennigenergeben,sind dieseSätze auf die nächstgrößereganze
Zahl der Pfennigeabzurunden.

WegenderGebührenerhebungbei AichungenaußerhalbderAmtsstellesiehe
dieallgemeinenBestimmungenunterNr. 5. «

IV. Hohlmaaße und Meßwerkzeuge für trockeneGegenstände.

2
fürdie fürdieBe.fürPrüfung
Aichung.richtigung. ohneStempelung.
Mark. Mf.] Mark.] Pf. Mark.]f.

A. Maaße von 100 Liter abwärts für
alle Arten von trockenenGegenständen.
Maaßevon ... . . ... 1001 Raumgehalt?—H—|

⸗ -........ ⸗ Iso————75
- -1,4h1-und20- ⸗ — s80 — — —
⸗ -........ 10- ⸗ — 560 — — — 30
⸗ -........ 5 ⸗ ⸗ — 50 — — — 25
⸗ -........ 2s - —- 30 — — — 15
⸗ -........ I- ⸗ —20|(L10

jebs eee — i—— — — 5
Für das EinbrennenoderAufschlagender

Raumgehaltsangabe20 Pfennig.
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A B C

für die für die Be. fürPrüfungtt=
Mark. Pf. WMark.Pf. VWart.Pf.

B. Maaße undMeßwerkzeugevon½Hekto=
liter aufwärts für Brennmaterialien, so=
wie für Kalk und andereMineralprodukte.

I. Kastemmagße. #.=¾. — so— 30
II. Kummtmaaßebis einschließlich2 Kubikmeter

Ranmacöbt 1.—.——73
bei größeremRaumgehalt für jedes

halbeKubikmetermehr einMehransatzvon — 267

III. Lösch=und Ladegefäßebis einschließlich
2 HektoliterRaumgehalt. —5 SFS5
bei größeremRaumgehalt für jedes

HektolitermehreinMehransatzvon. . — 20 — — —
1 [ “"“.———— ⏑ — — —— ss

V. Rahmen=oderAufsetzmaaße . ... ssool9%
Für das EinbrennenoderAufschlagender

Raumgehaltsangabe20 Pfennig.

C. Meßrahmen für Brennholz.

Für jedeseinzelneRahmenstückbis zu 2 Meter
Länge —* . — ——. – 10.. 5

Bei längerenRahmenstückenfür jedevolle oder
angefangeneStufe von 2 Meter mehr ein
Mehransatzvbrt. . 4 —-—
Für das EinbrennenoderAufschlagender

Längenbezeichnung20 Pennig.

Ist bei beweglichenMeßrahmeneiner der Stäbe als Längenmaaßstabin
Centimetergetheilt,so kommtfür diesender für gewöhnlicheMaaßstäbedieser
Art bestimmteGebührensatzzur Anwendung(sieheunter 1 Nr. 3).



A B D

-. für Prüfung
fürdieAichung fürdie ohne fürAichpfropfen

A. Handels= Berichtigung Stempelung
gewichte. aus aus aus aus

es anderem ¾im anderem citen anderem s*= Blei=
„Metall. Mietall. etall.Kupfer. legirung.

Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.Mark. Pf. Mark. Pf.] Mark. Pf. Mark. Df.

—.— —%%%%—O„„O
20 H... —0 SOS - 235—10
10 kg und 5 Kkg. — 20 —40 — —i15 — 10 —20 —30 — 5
2 kg bis 500 9—o—2—%%HLHE — 5
200g und1009.——%J —–ilI F
m * 1101%T)
jedeskleinereStük—— P—— S PTN—

Stückeund das
— —

Reichs=Gesetzbl.1885. 2. b

A B □ D
ür Prüfun

für dieAichung 5 — für
- »» , gung StempelungAich⸗
B. Präzisionsgewichte. pfropfen

gus — E S E
Eisen.Metall.Eisen.Metall.Eisen.Metall.Messing.

Mark. Pf. Mark. Pf.]Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.

ua. —. 4 1—2— — I104% =S4(1|[——
2ä. %%0%%OSGCO—
10 kg und 5 tg — 30 — so —io — 20 — is — 30 —30
2 k9 und1 tgg..„ —%3%0 ——HHSH-
500)0 fr. . ———330— — au — ——u— —
200 g und 1000.. *———..““ ——
5090 .. .. J1 ——lo——— il
jedeskleinereStück ——% — ———
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fürdie fürdieBe.fürPrüfung
. .. ohne

Aichung. Jrichtigung.Stempelung.
Mark. Pf. Mark. Pf. Pf.

C. Goldmünzgewichte.
a) Für einNormalgewichtsstückzu 5 K4, 10=K
N#er20 —20—„ 1ie

b) Für ein Passirgewichtsstückzu 5M, 10MA.
2“. —2%

c) Für Vielfache von — ——
undzwarfur............... Js—5—5—5

. 100 + und 2n. —WKK
-...·......... 500-—2o———10-——10
-1000-Ø.und..»2000-—30—15—15
D. Postgewichte.

409und509........................ —Io——5—5
Bei Gewichtenaus anderemMetall als Eisen beziehensichin allen vor—

leichtbefundenenStückennicht verpflichtet.

Zuschlagvon 5 Pennig zu erheben.

A B. □

fürdie fürdieBe.fürPrüfung
. .. ohne

Aichung.richtigung. Stempelung.

Mark.] Pf. Mark.] Pf. Mark.] f.

Waagenfür einegrößtezulässigeLast
von §00h uoderWeniger.. — 25 %% i1s

mehr als 500 g bis zu 5Kg. . . . .. — 5 — 20 — 30
-- 5kg-20-...... —75—Zo-—50

-20---50...... 1——40——75
-50---100-...... Ies—50——90

--100-fur1edevolleoderan
gefangeneStufe von 50kg mehreinMehr=
amsatven1114141. . . — 2— 10 20
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Für dieHerstellunggleichenGewichtesderetwamit zur Aichunggebrachten
Schalen sind

Fn , derengrößte Last 20 kg oderwenigerbeträgt,15 Pfemig,
. 20 üÜböbersteigt, 30

außerdenetwaigensonstigenGebührenfür dieBerichtigungderWaageinAnsat
u bringen.
— Lb. Gleicharmige oberschaligeoder Tafelwaagen.

Wie unterLa, jedochmit Wegfall aichamtlicherBerichtigungenund Be—
richtigungsgebühren.

Nur für die HerstellunggleichenGewichtesleicht und schnellumsetzbarer
Schalen bei Tafelwaagen,welchezur wiederholtenAichung gelangen,sind die
entsprechendenBeträgewie vorstehendunterLa anzusetzen.

II a. UngleicharmigeBalkenwaagen.
(Dezimal- und Centesimalwaagen.)

A B ·
fürdie fürdieBe.für Prüfung
Aichung.sichtigung.Eb.
Mark.! Mf.] Mark.] Mf. Mark. f.

Waagenfür einegrößtezulässigeLast
von 20 kg bis zu 50 kg — 60 —a0 —6o
é"mehr als 350 200 11 —— 5 S0
- -- 200---500-.... 150—60 110
- -- 500---750 2———7o 140
⸗ 750---1000 250—-—80 170
---1000---1500-.... 3 — 1— 2.—

#": „ 1500 - 200 — 3 50 1% 28
für jedevolle oder angefangeneStufe von
1000 kg mehrein Mehransatzooo 1 —— 460%— 60
(Siehe außerdemdieZusatzbestimmungenam SchlussediesesAbschnittes.)
Sind Laufgewichteund Skalen als Hülfseinrichtungvorhanden,so ist für

jededieserSkalen ein Zuschlagvon
75Pfennig Prüfung und Stempelungodervon
50 — ohneStempelung

IIb. Brückenwaagen.
(Dezimal=und Centesimalwaagen.)

Wie unter IIa, jedochmit Wegfall aichamtlicherBerichtigungenund
Berichtigungsgebühren.

(Siehe außerdemdie Zusatzbestimmungenam — diesesAbschnittes.)

in Ansatzzu bringen



XII

III a. #infacheBalkenwaagenmit Laufgewicht und Skale.

A B C

fürdie fürdieBe. fürPrüfung
ohne

Aichung. sichtigung.Stempelung.
Mark.Pf. Mark.Pf. Mart.]f.

Waagenfür einegrößtezulässigeLast
von 500 g oderwenirger —7 —io5
é"mehr als 5009 bis zu 5 kck 1——— 20— so
⸗ -- 5kg--20-..... 125——30—90
⸗ — HLEIE 1 10
— ⸗ e⸗ 50 si##sildo s 1 —— solIl
⸗ ⸗ — 200 . 2 1# 1 50

Bei Waagen, welchefür einegrößtezulässigeos. von mehrals 200 kg
bestimmtsind, erfolgtdie Gebührenerhebungwie unterIII b.

Obige Gebührensätzegeltenfür die Fälle, in welchenbeide Seiten des
Balkens eine Eintheilung enthalten,welchezu prüfen ist. Ist nur eine Ein=
theilungvorhanden,so ermäßigensichdieSätze unterA und C um 20 Prozent
ihres Betrages.

IIIb. zusammengesetzteBalken=undBrückenwaagenmitLaufgewichtundSkale.
ü A B C

für die für dieBe. fürPrüfung· «» one
Aichung. Jrichtigung.

Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.

Waagen für einegrößtezulässigeLast
von 200 kg bis zu 500 9htg. 25 — 60116o
é mehrals 500 750 2—%%% v0
⸗ — F. FS. t
⸗ „ 100 1500 35½
⸗ „ 1500 2000 „ „ J1 1 NF
für jedevolle oder an Sshs Stufe von
1000 kg mehr einMahpamsa vge. —— 104 60
(Siehe außerdemdie Zusatzbestimmungenam SchlussediesesAbschnittes.)
Die vorstehendenSätze in Spalte A und C findenauf Waagenmit nicht

mehr als 2 Skalen Anwendung;für jedeweitereSkale ist ein Zuschlagvon
50 Fu#s * Prüfung und Stempelungodervon
30 ohneStempelung

anzusetzen.
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Ist bei einerder obigenWaagenals HülfseinrichtungeineGewichtsschale
an nichtveränderlichemHebelarm vorhanden, so ist für die Prüfung derRichtigkeit
desbezüglichenHebelverhältnisseseineZuschlagsgebührvon 50 Pfennig zuerheben.

Bei Brückenwaagenmit Laufgewichtund Skale fallen aichamtlicheBe=
richtigungenund Berichtigungsgebührenfort. «

Bei derFestsetzungder größtenzulässigenLast, für welcheeineLaufgewichts=
waagemit mehrerenSkalen bestimmtist, kommt,wenn die größtenAngaben
der Nebenskalenzusammennicht mehr als 5 Prozent der größten Angabe der
Hauptskalebetragen,nur die letztereAngabein Betracht, bei größeremUmfange
derNebenskalendagegendie Summe der größtenAngabenaller Skalen.

Jusatzbestimmungen.
Bei allen Waagen, welchefür eine größte zulässigeLast von mehr als

2 000 kg bestimmtsind, ermäßigen sich die bezüglichenGebührenzuschlägefür
jedevolle oder angefangeneStufe von 1000 kg mehr bis zu einer größten
zulässigenLast von 10000 kg auf dieHälfte, und von 10000 kg ab gerechnet,
auf ein Fünftel der unterIIa, IIb und Illb angegebenenBeträge in allen
solchenFällen, in denenvon Seiten der BetheiligtensogenannteGewichtsgeräth=
schaftennebstZubehörvon ausreichendgenaubekanntemundgehörigbeglaubigtem
Gewichtsbetragebereitgestelltsind, mit Hülfe deren die Prüfung der Waage
sowohl mit der größten zulässigenLast, als mit dem zehntenTheil der letzteren
ohneHinzunahmeanderweitigenGewichts=oder Taramaterials oder anderweitiger
Hülfsmittel erfolgenkann. Dasselbegilt bei der Bereitstellungeinesgehörig
geprüftenund beglaubigtenHebelsystemsunter den entsprechendeninstruktions=
mäßigenBedingungen. -

Bei allenWaagen,welchefür einegrößtezulässigeLastvonmehrals 500 kg
bestimmtsind, ist für denFall, daß eineVorprüfungmit demzehntenTheil der
größtenzulässigenLast bereitsdieUnzulässigkeitderWaage ergiebt,nur dieHälfte
der Gebühr für Prüfung ohneStempelungbei der Rückgabezu erheben.

B. Waagen für besondereZwecke.
I. Präzisionswaagen.

A B □
. r die Be⸗fürPrüfungfür die für dieBe *

Aichung. sichtigung.Stempelung.
Mark.] Pf.] Mark. Pf. Mark.] f.

Waagenfür einegrößtezulässigeLast
von 500 g oderweniger — 50— 22— 830

mehrals 500g bis zu 5 11 — — 5— 60
--- 5kg--20-...... 150—75 1—-—

--20---50-...... 2—1-—150
für jedevolle oder angefangeneStufe von
50 kg mehrein Mehransatzvon .. . .. . — so— 25 0
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—

mehrals
——— 96 G
ELELIL—

Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.

1. für die vollständigePrüfung und
StempelungeinerselbstthätigenRe=
gistrirwaagemitAusschlußderGe=
bührenfür etwaerforderlicheBe=
richtigungsarbeieen 6 —88—110 —

und zwar im Einzelnen:
a. für dieallgemeinePrüfung, ein=
schließlichder Nachmessungder
Zuflußöffnungen 1—T I1lHS

b. für die Prüfung desZählwerkes — H 2 „U.J„.nd
. für diePrüfung dereigentlichen
— —— 120180230—50

d. für die Prüfung der Genauig-
«keitderregistrirtenAngaben 1202103———60
furdieStempelung........ 1601802——30

2.u die Berichtigungder eigent=
lichenW#sga... — 81 11,1ö0co11% 2zo

3. fürArbenshüf= und verwendetes
Mats#i. . . 2— 2 860 4.-— %
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* ¾r C
für die fürdieBe. für—

.. ohne
Aichung.J richtigung.Stempelung.

Mark.Pf. Mark.Pf. Mark.Pf.

Waagenfür einegrößtezulässigeLast
von 250kg oderweniger 1 — — — S80

mehr l 250 fH. A. 1| o– — 11

b. Hökerwaagen.
— 32J. = — — — — —

A B □

für die fürdieBe. für üsint
. .. ohne

Aichung.J richtigung.Stempelung.

Wart. Pf. VWark.Pf. Wark Pf.

Waagenfür jedegrößtezulässigeLast —0 4%

A B □ D

für die für die für die
fürde PrüfungPrüfung ermittelung
n jeeinerStelle"je einerStelle des
Aichung. derThermo-DerAlkoholo=Gewichtes

meterskale.meterskale. -·
Mart.st.Makt.IPf.Make.1Pf·Makk.s«-pf.

GewöhnlicheThermo=Alkoholo=
mete ... Ss 1 —— 553— il— 10

2 — — 10 2½— 1
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Für dieAichungeinesInstrumentes,welchediePrüfung derAlkoholometer—
und der Thermometerskalean je 5 Stellen, die ErmittelungdesGewichtesund
dieStempelungumfaßt, sind lediglichdieSätzederSpalte A zu erheben.Wenn
jedochdie Prüfung auf mehr als 5 Stellen einerSkale hat ausgedehntwerden
müssen,so tritt für jedezusätzlichePrüfung eineZuschlagsgebührhinzu)welche
nachSpalte B beziehungsweiseC zu berechnenist.

Sobald derPrüfung desInstrumenteseineStempelungdesselbennichtfolgt,
sind ausschließlichdie Säze. der Spalte B, C und D in Ansatzzu bringen.

Für VerabfolgungeinergestempeltenReduktionstafelsind 15 Pfennig zu
berechnen.

VIII. Gasmesser.
— — — —

A B C□

fürdie für Neben-fürPrüfung
ohneAichung.Arbeiten. Stempelung.

Mark.] Mf.] Mark.! Pf. Mark. ff.

A. Nasse Gasmesser.
Bei einemBetragedesgrößtenGasvolumens,
welchesder Gasmesserpro Stunde durch=
zulassenbestimmtist,
von 0,3 chm oderweniger 1— — s6so— 80
mehrals *v.“ biszu 0, etm. 1 8 L— J 11
⸗ .J( 1/ -. 2——-80 1 60
I I I 1 " I I 2 I 3 — 1 — 2 40

⸗ ⸗ ⸗ 2 ⸗ *1 ⸗ 4— 1 20 3 20

⸗ ⸗ ⸗ 4 ⸗ I- 6 ⸗ 5 1— 1 40 4

— ——“ ---8-.. 6—160 480
⸗ — : 5. 10 -.. 7— Iso 5 60
⸗ 10 --15 8— 2—64o
- 15-fur jedevolle oder
angefangeneStufe von 5 chm mehrein
Mehransatzven... — 500%— 20— 10

B. Trockene Gasmesser. —

Die Gebührenin Spalte A und C sind im anderthalbfachenBetrage in
Ansatzzu bringen. Die Spalte B bleibtunverändert.

ErweisensichGasmesser
a. währenddes Vorverfahrens,
b. währendder eigentlichenAichungsoperation

als undicht,sosinddieselbenunterErhebungeinerGebührzurückzugeben,welchesich
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für denFall untera auf die Hälfte der zugehörigenobigenSätze der
Spalte B,

für denFall unterb auf denvollenBetrag der zugehörigenSätze der
Spalte B und die Hälfte der zugehörigenobigenSätze der Spalte C
zusammengenommen «

beläuft.
WegenderGebührenerhebungbeiAichungenaußerhalbderAmtsstellesiehe

dievorgedrucktenallgemeinenBestimmungenunterNr. 5.

Anhang.
Für die Prüfung, Berichtigungund Beglaubigungvon solchenHülfs=

mittelnderMessungundWägung, für welchedieBestimmungenderAichgebühren=
Taxe keinenunmittelbarenAnhalt bieten,sowiefür die Prüfung, Berichtigung
und Beglaubigungvon solchenMaaßen und Meßwerkzeugen,Gewichtenund
Waagen(Normalenund Normalapparaten),bei welcheneinehöhereGenauigkeit
als bei denentsprechendenVerkehrsgegenständengefordertwird, gelten,wenndie
betreffendenArbeitenim Interesseund auf Antrag von anderenals Aichungs=
behördenoderfür Private ausgeführtwerden,bezüglichderGebührensätzefolgende
Bestimmungen:

1. Bei den zur Prüfung der Richtigkeitvon Handels=oderPräzisions=
gewichtendienendenFehlergewichten,und bei den zur Prüfung der Richtigkeit
und EmpfindlichkeitvonHandelswaagenoderPräzisionswaagendienendenZulage=
gewichtensind dieselbenGebührenanzusetzen,wie bei den entsprechendenoder
nachihrerGewichtsgrößeam nächstenstehendenHandels=beziehungsweisePrci=
sionsgewichten.

2. Bei denBürettenund Fehlergläserngeltensowohlfür jedevollständig
bezeichneteMaaßgröße,als auchfür dieZwischeneintheilungendiejenigenSätzeder
Aichgebühren=Tare,welchebei denMeßwerkzeugenfür Flüssigkeitenvorgeschrieben
sind (siehejedochunterNr. 3) falls dieseEintheilungendenIweckeneinerNor=
malbürettedienensollen).

3. Bei allen Maaßen und Gewichten,bei welchendie für Gebrauchsnor=
male vorgeschriebenenFehlergrenzeneingehaltenwerdensollen, einschließlichder zur
Prüfung von Flüssigkeitsmaaßenu. s. w. dienendenAichkolbenund Normal=
büretten,sowieder zurPrüfung vonWaagendienendenAnhängegewichtegilt das
Doppelteder für die entsprechenden,odernachMaaß beziehungsweiseGewichts=
größe am nächstenstehendenVerkehrsgegenständevorgeschriebenenGebührensätze.
Die Gebührenfür diePrüfung der auf AichkolbenangebrachtenMarken für die
Fehlergrenzensind,wie vorstehendunterNr. 2 für Fehlergläseru. s.w. angegeben,
zu berechnen.
Reichs=Gesetzbl.1885. 2. ¾rlv
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Die Gebührenfürdie Prüfung derjenigengrößerenAichkolbenzu 10, 20,
50, 100 Liter, welcheals Hülfsmittel bei der Prüfung von Kubizir=Apparaten
für Gasmesserund für Fässerdienen,sollendas DoppeltederjenigenSätze be=
tragen,welchefür die entsprechendenMaaßgrößenim AbschnittIV derTaxe in
Spalte A aufgeführtsind.

4. Für die Prüfung von Waagen, welchedie für Aichamtswaagenvor=
geschriebeneGenauigkeiteinhaltensollen,sowiefür Kontrolgasmessergilt dasVier=
facheder für VerkehrsgegenständeentsprechenderArt vorgeschriebenenGebührensätze.

5. Bei Kubizir=Apparatenfür Gasmesserund für Fässersind die nachfol=
gendenGebührenzu erheben:

A. ·
für für

Yrüfung für Prüfung
undBe. Neben-ohneBe=
glaubi= . glaubi=gung. arbeiten. gung.

Mark. Mark. Mark.

für einenApparat. bis zu 1001 Raumgehalt 6 3 4
⸗ ⸗ ⸗ über 100 1 400. - 12 6 9

" ⸗ 100 600 = ⸗ 16 8 12
⸗ — „ 800 - 20 10 15

-- 800"---1000- - 24 12 18
und für jedesvolle oder angefangeneHundert Liter
Raumgehaltmehrein Mehransatzvon . . . . . . . . .. 2 1

In Betreffder Ermäßigungder Gebührenfür Nebenarbeitengeltenbezie=
hungsweisedie unterIII SeiteVI undVII hinsichtlichderGebührenin SpalteB
getroffenenBestimmungen.

ErweisensichKubizir=ApparatewährendderAusführungderPrüfung als
undichtoderals nichtgenügendhaltbar, so sind dieselbenunterErhebungeiner
Gebühr, welchesichauf den vollenBetrag der zugehörigenSätzeder Spalte B
und die Hälfte der zugehörigenSätze der Spalte C zusammengenommenbeläuft,
zurückzugeben.

WegenderGebührenerhebungbeiPrüfungenaußerhalbderAmtsstellesiehe
die allgemeinenBestimmungenunterNr. 5.

6. Für die Prüfung und Beglaubigungeiner der in den Zusatzbestim=
mungenzum AbschnittVI erwähntenGewichtsgeräthschaftenoderHebelsystemeist
das AnderthalbfachederjenigenunverkürztenGebühren(Spalte A) zu erheben,
welchenach der Taxe für die Aichungder bei dieserPrüfung benutztenWaage
anzusetzenwären.

7. Für die vollständigeKonstruktionsprüfungallerTheile einesGasmessers
mit Oeffnung des Gehäusesist der dreifacheBetrag der seinerLeistungent=
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sprechenden,im AbschnittVIII angesetztenGebühr für Prüfung ohneStempelung
(SpalteC) zu erheben.

8. In den obigenFällen Nr. 1 bis 4 sind die der AichgebührenspalteA
entsprechendenbeziehungsweisedas Doppelte oder Vierfache derselbenbetragenden
Gebührennicht nur dann zu erheben,wenn eine Stempelungder betreffenden
GegenständenachdenBestimmungender Aichordnungund Instruktionzulässig
gewesenund wirklich erfolgt ist, sondernauch dann, wenn dieBeglaubigung der
mit der entsprechendenGenauigkeiterfolgtenaichamtlichenPrüfung lediglichdurch
die AusfertigungeinesBeglaubigungsscheinesund dieAufbringungeinermit der
NummerodersonstigenBezeichnungdesBeglaubigungsscheineskorrespondirenden
NummeroderMarkeauf demgeprüftenGegenstandeausgeführtist. In besonderen
Fällen, in welchenes sichum die wiederholtePrüfung einesin solcherWeise
beglaubigtenGegenstandeshandelt,ist es zulässig,stattderAnsätzeder Spalte A
diejenigender Spalte C zu Grundezu legen.

9. Für die Prüfung und Beglaubigungvon Maaßen und Gewichten,
welchedie Genauigkeitder Kontrolnormaleeinhaltensollen, oder für welchedie
FehlerbestimmungunddieAusfertigungeinesFehlerverzeichnissesmit derGenauigkeit
derHauptnormaleodermit der Genauigkeitvon KopiendesUrmaaßesund des
Urgewichteserfolgt, sowiefür die Prüfung und Beglaubigung von feineren
Waagen,z. B. solchen,welchezurVergleichungderKontrolnormalederGewichte
mit den Hauptnormalendienensollen, ist ein Gebührenbetragvon zweiMark
für jedeStunde der auf die betreffendenMessungenbeziehungsweiseWägungen
n die zugehörigenBerechnungenundAusfertigungenverwendetenZeit in Ansatz
zu bringen.

Berlin, den28.Dezember1884.

KaiserlicheNormal=Aichungs=Kommission.

Foerster.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



BesondereBeilagezuMädesReichs-Gesetzblatts.

Bekanntmachung,
betreffenddie

Julassungsfristenfür altereMaaße)Meßwerkzeuge:GewichteundWaagen.

Vom 30.Dezember1884.

W Grund desArtikels18 derMaaß=undGewichtsordnungvom 17. August
1868 (Bundes=Gesetztl.S. 473) und der Bekanntmachungdes Reichskanzlers
vom 30. Oktober1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 215) erläßtdie KaiserlicheNormal=
Aichungs=KommissionfolgendeVorschriften:

Artikel 1.
Bis zum31.Dezember1886 werdenzur Aichungund Stempelung,bis

zum31.Dezember1896 zur Wiederholungder Aichungund Stempelungalle
Maaßeund Meßwerkzeuge,Gewichteund Waagenzugelassen,welchenur die
folgendenAbweichungenvondengeltendenVorschriftenerkennenlassen,im Uebrigen
aberdenletzterenvollständigentsprechen:

I. Längenmaaße.
a. Längenmaaße,welchein der Angabe der Gesammtlängemit einerder

folgendenBezeichnungenversehensind: Demmeter, Dezimeterund Centimeter.
Längenmaaßevon 10 Meter Länge, welcheaußer der metrischenBe=

zeichnungdenNamen„Kette“ enthalten.
c. Längenmaaße,welcheaußer der metrischenBezeichnungden Namen

„Stab“ enthalten.
II. Slüssigkeitemaaße.

a. CylindrischeFlüssigkeitsmaaßevon ½) 1/16)2 LiterRaumgehalt,wenn
die DurchmesserderselbenfolgendeGrenzwertheeinhalten:

bei½ LiterRaumgehalt47 bis 42 Millimeter,
u" " S
* - 31.28 .

Reichs.G-sktzhi.1885.a. a
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und wenndieAbweichungendesRaumgehaltsdieserMaaße vondemSollbetrage
im Mehr oderim Minder nichtgrößersind als /% des letzteren.Der obere
und der untereDurchmesserdürfen bei einemund demselbenMaaße höchstens
soweitvon einanderabweichen,daß keinerderselbeneinenderbeidenobigenGrenz=
wertheüberschreitet.

b. Flüssigkeitsmaaße,welcheaußer der BezeichnungnachLiter einender
Namen„Kanne“ oder„Schoppen“enthalten.

c. Flüssigkeitsmaaße,welchemit derabgekürztenBezeichnungL versehensind.
d. Flüssigkeitsmaaßevon mehr als 2 Liter Raumgehalt, bei welchender

Boden nicht durcheinenaufgelöthetenSteg verstärktist (siehe§. 10 Nr. 9 der
Aichordnungvom 27.Dezember1884).

III. Meßwerkzeugefür Slüssigkeiten.

a. Meßwerkzeuge,welcheRaumgehaltevon ½%/) ½/2Liter angeben,
wenndie AbweichungendieserRaumgehaltevon demSollbetrageim Mehr oder
im Minder nichtgrößersind als ½ des letzteren.

b. Meßwerkzeuge,welchemit metallenenMeßgefäßenversehensind und
die Ablesungder Flüssigkeitsständein demMeßgefäßeentwederdadurchermög=
lichen,daß in der Wandung desMeßgefäßesselbstein durchsichtigerGlasstreifen
mit Eintheilungsmarkenbefestigtist, oderdaßmit demMeßgefäßekommunizirende
gläserneRöhren die Eintheilungsmarkenenthalten,oder daß in derWand des
MeßgefäßesAusflußöffnungenderartigangebrachtsind, daß mittelstzugehöriger
Röhren und Hähne sowohldie Füllung desMeßgefäßesbis zu einemgewissen
Flüssigkeitsstandeals auch,von diesemausgehend,die Ablassungeinerbestimmten
Quantität regulirt wird.

c. Meßwerkzeugeder vorerwähntenEinrichtung,welchedie Bestimmungen
im 9. 14 derAichordnungunterNr. 4 und Nr. 6 nichtvollständigerfüllen,aber
folgendenDimensionsbestimmungengenügen:

Die Angabender Maaßgrößevon ½ und von 0)1Liter ist nur an
solchenStellen oderbei der Einrichtungmit kommunizirenderRöhre nur in
derHöhe von solchenStellen derGefäßwandzulässig,an welchender äußere
DurchmesserdesMaaßgefäßes,dessenhorizontalerQuerschnittnahekreisförmig
vorausgesetztwird, nichtüber 65 Millimeter beträgt.

DieAblesungsmarkenfür dienochkleinerenMaaßgrößenbiszu0)01Liter
abwärtsdürfennur an solchenStellen oderin derHöhe von solchenStellen
der Gefäßwändeangebrachtsein, an welchender äußereDurchmesserdes
GefäßesfolgendeWerthenicht überschreitet:

für dieMaaßgrößenvon0,05Literundvon½%Liter 45Millimeter,
*“ " W–’“’““y=.. 6465——

# Wmoll.. 20
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Der DurchmessereinerdieAblesungsmarkenenthaltendenkommunizirenden
Glasröhre darf nicht größer als 15, nicht kleinerals 10 Millimeter sein.
d. Meßwerkzeuge,welchemit der abgekürztenBezeichnungL versehensind.

IV. Zohlmaaße und Meßwerkzeugefür trockeneGegenstände.

a. Hohlmaaßefür trockeneGegenständevon und /8 Liter Raumgehalt,
wenndie DurchmesserderselbenfolgendeGrenzwertheeinhalten:

bei ½Liter Raumgehalt65 bis 59 Millimeter)
145 OD 52 47 3

undwenndieAbweichungenderRaumgehaltedieserMaaße von demSollbetrage
im Mehr oderim Minder nichtgrößersind als ½ des letzteren.

b. Hohlmaaßeund Meßwerkzeugefür trockeneGegenstände,welcheneben
derBezeichnungnachLiter oderHektoliterdenNamen „Faß“ oder „Scheffel““
enthalten.

c. Hohlmaaßeund Meßwerkzeugefür trockeneGegenstände,welchemit
der abgekürztenBezeichnungL oderH oderKub.-Met. versehensind.

V. Gewichte.

a. Gewichtsstückezu 50 Pfund und zu½Pfund, wenndieselbenim Mehr
oderim Minder eineFehlergrenzenichtüberschreiten,welchebeiHandelsgewichten
zu50Mund auf 4 Gramm, zu½Pund auf 125Milligramm undbeiPrezisions=
gewichtenzu 50 Pfund auf 2 Gramm, zu ½Mund auf 62)5Milligramm fest=
gesetztist.

b. Gewichtsstückein Bombenformzu 50 Kilogrammund zu 50 Pfund.
c. Gewichtsstücke,bei welchenzwar den Vorschriftenim F. 37 der Aich=

ordnungvom 27. Dezember1884 bezüglichder Grenzwertheder Höhe oderdes
Durchmessersnichtgenügtist, aber die folgendenBeziehungenzwischendemDurch=
messerund derHöhe des cylindrischenKörpers, abgesehenvon derHandhabeoder
von demKnopf, eingehaltenwerden,nämlich:

Gewichtsstückezu 50, 20, 10, 5, 1 Kilogramm,500 Grammund½Mund,
beiwelchendie Höhe desCylindersdenDurchmesserübersteigt;

Gewichtsstückezu 2 Kilogramm, beiwelchendie Höhe des Cylinderskleiner
ist als der Durchmesser;

Gewichtsstückevon 200 Gramm bis 1 Gramm, bei welchendie Höhe des
Cylindersdie Hälfte desDurchmessersnichtübersteigt. »
d. Gewichtsstücke,welchemit eineroderzweiender folgendenBezeichnungen

versehensind: Centner, Zentner, Ctr., C, Ztr., Z, Pfund, , Pf., P, K, G.,
D, C, M, NL, Dekagramm.

#
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e. Gewichtsstücke,auf denennebeneinerder zulässigenBezeichnungendas
Zehn⸗ oder Hundertfacheihres Gewichtesangegebenist.

f. Handelsgewichtsstückezu 50 Gramm aus Eisen in GestalteinesCylinders,
dessenHöhe dieHälfte desDurchmessersnichtübersteigt,und ohneJustirhöhlung.

g. Handelsgewichte,welchein Form von EinsatzgewichtenzumGesammt—
gewichtevon 500 Gramm,aber in derStückelungvon ½Pfund, 100, 50, 50,
20, 10, 10, 5, 2, 2 und 1 Gramm ausgeführtsind.

h. Präzisionsgewichtsstückezu 2, 1 und 0,5 Kilogrammund ½ Mund
aus Eisen.
« i. Präzisionsgewichtsstückezu 500 bis 1 Milligramm aus Silber.

k. Präzisionsgewichtsstückezu 5, 2 und 1Milligramm ausMessing,Bronze
Argentanund Mlatin.

1. Präzisionsgewichtsstückezu 500, 200 und 100 Milligramm in Form
rechtwinkligerBlechplättchenmit aufgebogenemRande; ebensozu 50, 20, 10, 5,
2 und 1 Milligramm in der vorerwähntenForm mit aufgebogenerEcke.

VI. Waagen.

a. Waagen, welchein der Angabeder größtenzulässigenLast eine der
folgendenBezeichnungenenthalten:Ctr., # Pf., K. G.

b. Festfundamentirteoder überhauptfür eine größtezulässigeLast von
mehr als 2000 Kilogramm bestimmteBrückenwaagen,welchemit einervoll=
ständigenEntlastungsvorrichtungder Schneidennochnichtversehensind.

Sind dieselbenfest fundamentirt, so soll bei ihnen jedochschonjetzt in
ErmangelungeinervollständigenEntlastungseinrichtungdurchgeeignete,in jeder
horizontalenRichtung wirksameSchutzvorrichtungen(Verriegelungen,Gehänge
u. dergl.)Vorsorgedafür getroffensein,daßVerschiebungender sich berührenden
Pfannen und Schneiden,wie sie beimFehlenjederSchutzvorrichtungdurchdie
beimAufbringender Last auf die BrückestattfindendenStöße entstehenwürden,
thunlichstausgeschlossenbeziehungsweiseeingeschränktwerden.

VII. Gaemesser.

a. Gasmesser,bei denendie Angabender BählscheibendengeltendenVor=
schriftennicht vollständig entsprechen,sobald sie nur eine unzweideutigeAblesung
derRaumgehaltsangabendesdurchgelassenenGasesin metrischemMaaßedarbieten.

b. Gasmesser,auf denendieBezeichnungendenVorschriftendes §. 76 der
Aichordnungvom 27. Dezember1884 nochnicht vollständigentsprechen,auf
denenaberderName undWohnort desVerfertigers,die laufendeFabriknummer,
derInhalt des messendenRaumes und das größtestündlicheGasvolumen deutlich
und untrennbarangegebenist.



V

Bezeichnungennachder Flammenzahl,bei welchendie Vorschriftder Aich—
ordnungim F. 76 unterNr. 4 bezüglichdesVerhältnisseszwischenFlammenzahlund
stündlichemGasvolumennichteingehaltenist, sind jedochüber den 1. Juli 1885
hinausnichtzu dulden.

Artikel 2.

Nicht mehrzur erstenAichungund Stempelung, aber bis zum 31. De—
zember1896 zur Wiederholungder Aichung und Stempelung sind alle solche
Waagen und Meßwerkzeugezuzulassen,welche,währendsie im Uebrigenden
geltendenVorschriftenvollständigoderbis auf dienachArtikel1 nochzu duldenden
Abweichungenentsprechen,eineder folgendenVorschriftswidrigkeitenerkennenlassen:

I. Waagen.

a. Dezimalwaagen,welchefür einegrößtezulässigeLast von wenigerals
20 Kilogramm bestimmtsind; ebensoCentesimalwaagen,welchefür einegrößte
zulässigeLastvonwenigerals 200Kilogrammbestimmtsind.

b. Laufgewichtswaagen,derenSkalenangabeneine der folgendenBezeich=
nungen enthalten:Ctr., A,Pf., K, G.

c. Waagen,welcheauchdie Angabeder geringstenzulässigenLast und in
dieserAngabeeineder BezeichnungenCtr., A, Pf., K. G enthalten.

d. GleicharmigeoberschaligeWaagen, beiwelchendieDimensionendereinen
Schale (Gewichtsschale)den geltendenVorschriftennicht völlig genügen,sobald
dieseDimensionenwenigstenshinreichen,um denBetrag der größtenzulässigen
Last in nebeneinanderstehendenGewichtsstückenso aufzusetzen,daß derRand der=
selbennirgendsüber denRand der Schale hinausragt.

II. Thermo=Alkoholometer.

a. Normal=Thermo=Alkoholometer,derenAlkoholometerskalenAngabenunter
40 Prozententhalten.

b. Thermo=Alkoholometer,an derenThermometerskaledie Größe der ein=
zelnenGradezwar wenigerals 1 Millimeter, abernichtwenigerals 0,5 Millimeter
beträgt.

c. Thermo=Alkoholometer,bei welchendie Größe der einzelnenProzent=
Intervalle zwar wenigerals 1,5 Millimeter, aber an keinerStelle wenigerals
0,7Millimeterbeträgt.

d. Normal=Thermo=Alkoholometer,an derenThermometerskaledie Größe
der einzelnenGradezwarwenigerals 2 Millimeter, abernichtwenigerals 1 Milli=
meterbeträgt.

ee.Normal=Thermo=Alkoholometer,bei welchendie Größe der einzelnen
Prozent=Intervallezwarwenigerals 3 Millimeter,aberan keinerStelle weniger
als 2 Millimeter beträgt.
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f. Thermo=Alkoholometerund Normal=Thermo=Alkoholometer,bei welchen
der größteDurchmesserdes unterenGlaskörpers28 Millimeter übersteigt,be=
ziehungsweisebei welchendas Ende der Alkoholometerskalenäherals 15Milli=
meteran der Kuppe liegt, oder bei welchendie Alkoholometerskalenichtbis in
die Erweiterungder Glasspindelhineinreicht.

g. Thermo=AlkoholometerundNormal=Thermo=Alkoholometer,beiwelchen
dieauf denSkalen vorhandenenAngabendengeltendenBestimmungennichtvoll=
ständigund genauentsprechen,indessenjedenfallsdenNamenund Wohnort des
Verfertigers,die laufendeNummer und die Jahreszahl der Anfertigung,sowie
dieZugehörigkeitderThermometerangabenzu demSystemvon Réaumurund
derAlkoholometerangabenzu demSystemvon Volumen=ProzentennachTralles
erkennenlassen.

III. Gaemesser.

NasseGasmessermit zwei Flüssigkeitsstandrohren,derenobereBegrenzungen
nichtin einemund demselbenNiveau liegen,und mit zweizugehörigenAbfluß=
rohren, sobald dieseGasmesserden Anforderungenbei folgendemPrüfungs=
verfahrengenügen:

Mit der instruktionsmäßigenAuffüllung des Gasmesserswird so lange
fortgefahren,bis das Wasseraus einemder vorhandenenbeidengeöffnetenAb=
flußrohreauszufließenanfängt, wodurchangezeigtwird, daß das Füllwasserim
Gasmesserdie obereBegrenzungeines,und zwar desniedrigstender vorhandenen
beidenFlüssigkeitsstandrohreerreichthat.

Bei demdurchdieseBegrenzungfestgestelltenFlüssigkeitsstandewird zunächst
nachVerschließungdesnochnichtin FunktiongetretenenzweitenAbflußrohresdie
instruktionsmäßigePrüfung der Richtigkeitder Angaben des Gasmessersvor=
genommen,wobeidieAbweichungendes von demZählwerkregistrirtenVolumens
von der Angabe desNormalapparatesim Mehr oder im Minder nicht größer
seindürfenals 2 Prozent der letzteren.Ist dieseAbweichungsgrenzeeingehalten,
so wird mit der Prüfung derartigfortgefahren,daß nachOeffnung des vor=
bezeichnetenzweitenAbflußrohresund nachVerschließungdesbeidererstenPrüfung
in FunktiongewesenenAbflußrohresso langeWassernachgefülltwird, bis dasselbe
aus demgeöffnetenAbflußrohr auszufließenanfängt,wodurchangezeigtwird, daß
dasFüllwasserdie obereBegrenzungdeshöchstendervorhandenenbeidenFlüssig=
keitsstandrohreerreichthat.

Bei diesemFlüssigkeitsstandewird nunmehr eine zweitePrüfung vor=
genommen. Ergiebt sichbei derselbenkeineAbweichung,welche2 Prozent im
Sinne einerMehrangabeüberschreitet,so ist der Gasmesserzulässig.

Die Ausführung dieserzweitenPrüfung und dieAichungeinesGasmessers,
welcherbei diesemhöchstenFlüssigkeitsstandedie Abweichungsgrenzeeinhält, soll
übrigens auch dann, wenn bei der vorangehendenPrüfung (bei niedrigstem
Flüssigkeitsstande)eineunzulässigeAngabe des Gasmessersgefundenwordenist,
zulässigsein,sobalddieBetheiligtendamit einverstandensind, daß durchgeeignete
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StempelungdieBenutzungdeszu demniedrigstenFlüssigkeitsstandrohregehörigen
Abflußrohres so ausgeschlossenwird, daß sie nach der Aichung ohneVerletzung
der Stempelnichtmehrthunlichist.

Artikel 3.

Bis aufWeiteressinddienachfolgendaufgeführtenAbweichungenderMaaße
und Meßwerkzeuge,Gewichteund Waagenvon dengeltendenVorschriftennicht
als solcheVorschriftswidrigkeitenzu erachten,welchedie betreffendenGegenstände
im öffentlichenVerkehrunzulässigmachen:

I. Abweichungenvon denVorschriften,betreffenddie Stempelung.

a. Alle Stempelungenmit einemderjenigenälterenStempelzeichen,welche
in der Form und sonstigenAnordnung der Stempelzeichenden Vorschriften im
#.79 der Aichordnungvom 27. Dezember1884 genügen,jedochstatt derBuch=
stabenD K (DeutschesReich) eineder BuchstabengruppenND B, GHB, G.
(NorddeutscherBund, GroßherzogthumBaden,GroßherzogthumHessen)enthalten.

b. UnvollständigeStempelungenderEintheilungsflächenvonLängenmaaßen,
sobaldnur dieStempelungenan denEndenderMaaßein genügenderDeutlichkeit
vorhandensind, und Stempelungenvon Präzisionsmaaßen,welchedurchAuf=
schlagender Stempel statt durchAufätzen,wie es nach §. 5 der Aichordnung
vom 27. Dezember1884 vorgeschriebenist, erfolgtsind.

Zc.UnvollständigkeitenderStempelungenauf denLöthfugenderBlechmaaße,
sofernan denbezüglichenMaaßenMängel nichtersichtlichgewordensind,diemit
derArt ihrer Stempelungzusammenhängen.

4. Stempelungenvon Meßwerkzeugenfür Flüssigkeitenauf Siegellack,
soferndieselbennoch deutlicherkennbarsind, fernerStempelungendieserMeß=
werkzeugeauf Zinnloth, sowieüberhauptunvollständigeStempelungenderselben
statt der im §. 15 der Aichordnungvom 27. Dezember1884 vorgeschriebenen,
sobaldnur die vorhandenenStempelungenhinreichendsind,um dieAngabender
Meßwerkzeugevor nachträglichenAbänderungenzu sichern,und sobalddie auf den
MeßwerkzeugenenthaltenenAngabender einzelnenMaaßgrößenals hinreichend
unveränderlichund untrennbarvon dem Meßgefäßezu erachtensind.

e. Stempelungenvon Waagen, welchean anderenStellen oderauf an=
derenMaterialienodernacheinemanderenVerfahrenausgeführtsind, als im
K. 67 der Aichordnungvom 27. Dezember1884 vorgeschriebenist, soferndie
Stempelzeichendeutlichgenugerkennbarsind.

f. Stempelungenvon Thermo=Alkoholometern,welcheauf den in den
GlasumhüllungeneingeschlossenenPapierskalenausgeführtsind.
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II. Abweichungenvon denVorschriften, betreffendMaterial, Gestalt, Bezeichnungund
sonstigeBeschaffenheit.

a. Alle diejenigenAbweichungen,welchein den vorstehendenArtikeln1
und 2 aufgeführtsind.

b. AbweichungenderHohlmaaßezu 0),2Liter, 0,1 Liter, 0),05Liter und
0,02Liter von der vorgeschriebenencylindrischenGestalt,wennbei diesenMaaßen
die nachfolgendenfrüherenBestimmungeneingehaltensind:

Die Gestalt der Maaße ist die einesabgestumpftenKegelsvon kreis=
förmigenQuerschnitten;der Durchmesseram Boden desMaaßraumessoll
das AnderthalbfachedesDurchmessersam Randesein.

Die Dimensionendieserim öffentlichenVerkehrnochzuduldenden,aber
wederzur erstenAichungund Stempelungnochzur Wiederholungderselben
mehrzuzulassendenMaaße unddie im oberenDurchmessernachgelassenenAb=
weichungen,ausgedrücktin Millimeter, gestaltensichdaher folgendermaßen:

Größe Berechneter Berechnete Dero“bere Durchmesser
des » ulässigerMaaße

Maaßes. Durchmesser Höhe. P
oben. unten. höchstens. mindestens.

0,2 Liter 51,2 76,8 61,4 54 49
0,)11 41,4 62,1 46,9 43 39
0,05. 33,5 50)3 35,8 35 32
0,02 25,2 37/8 25/3 26 24

Artikel 4.

Hinsichtlichderin Elsaß=Lothringennochim Verkehrbefindlichenfranzösischen
Gewichtsstücke,welcheden Bestimmungendes Gesetzesvom 11. Juli 1884 in
Betreff der Gewichtsgrößeund derBezeichnungentsprechenund nur den inAus=
führungdesselbenerlassenentechnischenVorschriften,betreffendMaterial, Gestalt,
Bezeichnungund sonstigeBeschaffenheit,nicht durchausgenügen,sowiehinsichtlich
der in Elsaß=Lothringennochim VerkehrbefindlichenfranzösischenLängenmaaße,
Flüssigkeitsmaaße,Hohlmaaßefür trockeneGegenständeund Waagenhat es bis
auf Weiteresbei denBestimmungendes §F.9 desGesetzesvom 19.Dezember
1874 seinBewenden.

Artikel 5.

Auf Grund von F. 2 der Bekanntmachungvom 30. Oktober1884 sollen
nach dem 31. Dezember1884 nicht mehr zur Wiederholung der h und
Stempelung,dagegenbis zum 31. Dezember1888 nochim öffentlichenVerkehr
ugelassenwerdenalle solchebishernochgeduldeteGewichtsstücke,welchezwarvon
en geltendenVorschriftennochweitergehendeAbweichungenzeigen,als die vor=
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EiserneGewichtsstückezu 20 Pfund in Bombenform.
EiserneGewichtsstückeunter 10 Kilogrammmit festerHandhabe(Griff)
stattdes vorgeschriebenenKnopfes.
EiserneGewichtsstückemit beweglichenHandhaben,Ringen und der=
gleichen. .

fläche oder mit einer sonstigenJustireinrichtung, welcheder Vorschrift
des §. 39 Nr. 3 der Aichordnungvom 27. Dezember1884 nicht
entspricht.
Gewichtsstückein Gestaltvier=oderachtseitigerPrismen.
Gewichtsstückein GestaltabgestumpftersechsseitigerPyramiden.
Gewichtsstückeaus Messingund verwandtenLegirungenin cylindrischer
Form ohneKnopf, sowiesolchevon200 Grammabwärtsin chlindrischer
Form mit Knopf, bei denenaber die Höhe des Cylinders gleichdem
Durchmesserodergrößerals der letztereist.
GewichtsstückeausMessingund dergleichenvon würfelförmigerGestalt,
sowiein Gestalt von ebenenoder gebogenenMlatten.
CylindrischeGewichtsstückezu 4 Pfund, bei denendie Höhe desCylin=
ders gleichdemDurchmesserodergrößerals letztererist, falls beidiesen
Stücken die Dimensionsbestimmungendes §. 37 der Aichordnung vom
27. Dezember1884 nicht eingehaltensind, ferner cylindrischeGewichts=
stückezu ½Mund, bei denen die Höhe des Cylinders kleiner ist als
der Durchmesserdesselben.
Alle Gewichtsstückezu 5 Pfund und alle solcheGewichtsstückeunter
10 Pfund, welchenach Centner bezeichnetsind, sowie alle Gewichts=
stückeunter ½ Pfund, welchenach Pfund bezeichnetsind.
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betheiligtenPublikum durchgeeigneteVeröffentlichungenvon der am Ende des
Jahres 1888 bevorstehendenAußerverkehrsetzungder betreffendenGewichtsstücke
wiederholtKenntnißzu geben.

Artikel 6.

Für diejenigenin denvorstehendenArtikeln aufgeführtenGegenstände,welche
währendderin denselbennäherangegebenenUebergangszeitenentwederzurAichung
und Stempelung oder zur aichamtlichenPrüfung auf die Einhaltungder im
öffentlichenVerkehrzulässigenGrenzender Abweichungenvon der Richtigkeit
gelangenkönnen, jedochin der Aichgebühren=Taxevom 28. Dezember1884
wegenihrer nur vorübergehendenZulässigkeitnicht mehr erwähntwerden, sind
unterBerücksichtigungder allgemeinenBestimmungenim EingangedieserAich=
gebühren=TaxefolgendeGebührenzu erheben:

A B ·

für die fürdieBe. fürBrüfung
ohne

Aichung.ichtigung. Stempelung.

Mark.] Mf. Mark. Pf. Mark. f.

Zu Artikel 1 unter lla.

Für jedes der Flüssigkeitsmaaßevon ½) /%
und 1 Liter Raumgehallllt. —lio— —5

Zu Artikel 1 unter lIla. «

Bei Meßwerkzeugenfür Flüssigkeiten,welche
Raumgehaltevon½) / und½ Liter an=
geben:
für jedeeinzetnedervollständigbezeichneten
Mata#rößen.—. 2 —o ä

Außerdemfür dieAichungdesganzenApparates — 30n 1

Zu Artikel 1 unter IVa.
Für jedesder Hohlmaaßefür trockeneGegen=
ständevon ½ und ½%Liter Raumgehalt— 1— —WT

Außerdemfür das etwaigeEinbrennenoderAuf=
schlagenderRaumgehaltsangabe20 Pfennig.
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A B 0 D

fürdieAich —rieiun .. one rioen
8 Berichtigung Stempelung

aus aus aus aus
Eim anderem Ein anderem Ein anderem anse Bleilegi=
» 'Metall. ’Metall. 'Metall. rung.
Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.]Mark. Df. Mark. Pf.[Mark. Pf. Mart. Pf.

Zu Artikel 1
unter Va.

Für Handelsge=
wichtezu 50 Pfund—slol— s3o—20—0„C —10

Für Handelsge=
wichtezu ½Mund—osa—sc——so—20—5
Für Handelsge=
wichtezu50Gramm

aus Eisen—iol!—M S

— —

A B □ D
». rruun

für dieAichung für die 2 für
Berichtigung Stempelung Aich=

pfropfen
s8 aus aus

S i* aus anderem aus anderem *
Eisen. Metall. Eisen. Metall. Eisen. Metall. Messing.

Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.] Mark. Pf. 1sHs. Pf. Mark. Df.

Für Prözisionsgewichtezu
50 imb.. 60oöäloS[qôSD—I1I3IDEZ¼ESSSCoK

Für Präzisionsgewichtezu
1½Sangee. —äf—sal-o—81d-% — a15—20

Für Präzisionsgewichteaus
Eisenzu 2, zu 1 und
zu 0,5 Kilogreiem—.—010
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A B ·

fürdie fürdieBe.für *
Aichung.J richtigung.Stempelung.

Mark. Pf. JMark. Pf. Mark. Pf.

Zu Artikel 2 unter I.
Für ungleicharmigeWaagen, welchefür eine
größtezulässigeLastvonwenigerals 20Kilo=
gramm bestimmtsind
jedochbeiBrückenwaagenmitWegfall aich=

amtlicherBerichtigungenund Berichtigungs=
gebühren.

· J . * Uv

Zu Artikel 2 unter III.

60

Flüssigkeitsstandrohr.

Berlin, den30.Dezember1884.

Foerster.
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Juhalt: Gesetz, betreffenddie vorläufigeEinführungvon AenderungendesJolltarifs. S. 15. — Bekannt=
machung,betreffenddie vorläufigeEinführungvon Eingangszöllenauf Weizen,Roggen,Buchweizen
und Gerste. S. 16.

(Nr. 1585.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeEinführung von Aenderungendes Jolltarifs.
Vom 20. Februar 1885.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
unddesReichstags,was folgt:

1
Die Eingmsgezöllevon dennachNr. 9 (Getreide2c.),Nr. 254 1 (Kuft=

mehl, Puder 2c.), Nr.254 2 (Mühlenfabrikate2c.)und Nr. 26àa4 (anderesOel
in Fässern)des gegenwärtiggeltendenZolltarifszollpflichtigenGegenständensowie
von den unter Nr.25e 2 diesesTarifs fallendenSchaumweinenkönnendurch
Anordnungdes Reichskanzlersin derjenigenHöhe in vorläusigeHebunggesetzt
werden,welcheder ReichstagbeiderzweitenLesungdesdemselbenvorliegenden
Entwurfs einesGesetzes,bensssenddie ssuurch desZolltarifgesetzesvom
15. Juli 1879, genehmigthat odernochgenehmigenwird.

Insoweitdie obengenanntenGegenständein FolgevonVerträgeneingeführt
werden,welchenachweislichvor dem15. Januar d. J. abgsichlossenwordensind,
findendie vorstehendenBestimmungenauf dieselbenkeine Anwendung.

S. 2.
Die Anordnung(§. 1) ist in dasReichs=Gesetzblattaufzunehmenund tritt

sofortin Kraft. Die Anordnungerlischt, sobaldder betreffendeGesetz=Entwurf
(§. 1) als Gesetzin Kraft tritt oderabgelehntoderzurückgezogenwird, spätestens
abermit demfunfzehntenTagenachSchließungdergegenwärtigenReichstagssession.

G. 3.
NachdemErlöschenderAnordnungsindunverzüglichdiejenigenJollbeträge,

welcheüber denbis dahin gesetzlichenZollsatzhinaus entrichtetoderzuLastendes
Zollschuldnersangeschriebensind, zu erstattenbeziehentlichwiederabzuschreiben,
Reichs·Gesehbl.1885.

Ausgegebenzu Berlin den20. Februar 1885.
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insoweit dieseBeträge nach höherenZollsätzenberechnetsind, als die zur Zeit des
Erlöschensder AnordnungbestehendeZollgesetzgebungfestsetzt.

8. 4.
Während der Geltungsdauerder im H. 1 bezeichnetenAnordnungtritt die

BestimmungunterI des Artikels 5 des Zollvereinigungsvertragesvom 8. Juli
1867 (Bundes=Gesetzbl.S. 81), wonachvon allen bei derEinfuhrmit mehrals
15 Groschenvom Zentner(3 Mark von 100 Kilogramm) belegtenausländischen
ErzeugnissenkeineweitereAbgabe, sei es für Rechnungdes Staates oder für
Rechnungvon Kommunenund Korporationen,erhobenwerdendarf, bezüglich
der von der AnordnungbetroffenenGegenständeaußerAnwendung.

KS.5.
DiesesGesetztritt sofortin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
Gecgeben Berlin, den20.Februar1885.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

—— ——

(Nr. 1586.) Bekanntmachung,betreffenddie vorläufigeEinführung von Eingangszöllenauf
Weizen,Roggen, Buchweizenund Gerste. Vom 20. Februar 1885.

N der Reichstagbei der zweitenLesungdes Entwurfs einesGesetzes,
betreffenddieAbänderungdesZolltarifgesetzesvom 15. Juli 1879, dieEingangs=
öllevon dennachbenanntenGegenständenderNr. 9 desZolltarifsin folgender
eisegenehmigthat:

1.Weizen.....................

ce br100gilegranmn,
4.Gerste..................... 1 Mark

werdendieseEingangszöllehiermitauf Grund desGesetzesvom20. Februar1885,
betreffenddie vorläusigeEinführung von Aenderungendes Zolltarifs (Reichs=
Gesetzbl.S. 15), in vorläufigeHebunggesetzt.

Berlin, den 20. Februar 1885.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bismarck.

„.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
7.

Inhalt: Gesetz, betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür dasEtatsjahr1884/85.
S. 17. — Bekanntmachung,betreffend die S von Pflanzenund sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.S. 19.

(Nr. 1587.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszum Reichshaushalts=Etatfür
das Etatsjahr 1884/85. Vom 18. Februar 1885.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

1.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteNachtrag zum Reichshaushalts=

Etat für das Etatsjahr 1884/85 wird
in Ausgabe
auf 107200Mark an einmaligenAusgaben,

und
in Einnahme
auf107200Mark

festgestelltund tritt dem durch das Gesetzvom 2. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.
S. 125) festgestelltenReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1884/85 hinzu.

. 2.
Die Mittel zur Bestreitungdesim F. 1 beziffertenBedarfs sind, soweit

dieselbennicht durch Mehrerträgebei den außer den Matrikularbeiträgenzur
ReichskassefließendenregelmäßigenEinnahmenihreDeckungfinden,durchBeiträge
dereinzelnenBundesstaatennachMaßgabeihrerBevölkerungaufzubringen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den18.Februar1885.

(L. §.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1885. 7

Ausgegebenzu Berlin den 23. Februar 1885.
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Nachtrag
zum

Für
2 dasEtatsjahr
F Ausgabe. 1884/85
27 5 tretenhinzu.

Mark.

EinmaligeAusgaben.
35 I. JuswärtigesAnt. — 107200

Summe dereinmaligenAusgabenfür sich.

Summe derAusgabe 107200

Einnahme.
24. XII. Katrihularbeiträge.

1/26. Nach Maßgabedes F. 2 desGesetzeest 107200
Summe IlI für sich.

Summe der Einnahme. . . . .. 107200
Die Ausgabebeträüt 107200

Balanzirt.

Berlin, den18.Februar1885.

. §.) Wilhelm.



—19...

(Nr. 1588.) Bekanntmachung,betreffenddieEinfuhr vonPflanzenundsonstigenGegenständen
desGartenbaues. Vom 8. Februar 1885.

A# Grund der Vorschrift im F. 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich Folgendes:

Die Einfuhr aller zurKategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien, welcheaus Blanzschulen, Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die Grenzendes Reichs darf fortan auchüber
das Hauptzollamt zu Lübeck erfolgen.

Berlin, den 8. Februar 1885.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Boetticher.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs—Gesetzblatt.
½°.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie vorläufigeEinführung von Eingangszöllen auf Malz, Schaumweine
und Mühlenfabrikate aus Getreide 2c. S. 21.

(Nr. 1589.) Bekanntmachung,betreffenddie vorläufigeEinführung von Eingangszöllenauf
Malz, Schaumweineund Mühlenfabrikateaus Getreide2t. Vom 21. Fe=
bruar 1885.

N der Reichstag bei der zweitenLesungdes Entwurfs eines Gesetzes,
betreffenddieAbänderungdesZolltarifgesetzesvom 15.Juli 1879,die Eingangs=
zalle von dennachbenanntenGegenständenderNummern9 und 25 desZolltarifs
in folgenderWeisegenehmigthat:
1 1. Malz . — — ——78«............... 2,40Mark

2.Schaumweinc......................... 80,ooMark für
3. MühlenfabrikateausGetreideund— — 100
nämlich: geschroteneoder geschälteKörner, Kilo=
Graupe,Gries, Grütze,Mehl, gewöhnlichesBackk. gramm,
werk(Bäckerwaar4. 7/50Mark

werdendieseEingangszöllehiermitaufGrunddesGesetzesvom 20.Februar1885,
betreffenddievorläufige Einführung von Aenderungendes Zolltarifs (Reichs=
Gesetzbl.S. 15), in vorläufigeHebunggesetzt.

Berlin, den 21. Februar 1885.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei=

Reichs=Gesetzbl.1885. 8

Ausgegebenzu Berlin den 22. Februar 1885.





Inhalt:

Vom 9. Juli 1884.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, et Sa Majesté le Roi
des Hellèenes, animés du désir de
faciliter et de développer les rela=
tions de commerce et de navigation
entre les deux pays, ont résolu de
conclure dans ce but un traité, et
ont, à cet effet, nommé pour Leurs
Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté IEmpereur d’Alle=-
magne, Roi de Prusse:i
Monsieur le Baron Françgois
Egon de Brincken, Son
EnvoyédExtraordinaire et Mi=
nistre Plnipotentiaire preèsSa
Majesté le Roi desHellènes;

Sa Majesté le Roi des Hel=
lenes:
Monsieur Alexandre A. Con=
tostawlos, Son Ministre des
Affaires Etrangeres,

lesquels, apres s’étre communiqué
leurs pleins-pouwoirs respectifs, trou=
Reichs=Gesetzbl. 1885.

(Uebersetzung.)

Seine Majestät der DeutscheKeiser,
KönigvonPreußen,einerseitsundSeine
MajestätderKönig derHellenenanderer=
seits, von dem Wunschegeleitet,die
Handels= und Schiffahrtsbeziehungen
zwischenbeidenLändern zu erleichtern
und zu vermehren,haben beschlossen,
zu diesemBehufe einenVertrag abzu=
schließenundzu Ihren Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät
demKönig derHellenen,Herrn
Freiherrn Franz Egon von
den Brincken;

Seine Majestät der König der
Hellenen:
AllerhöchstihrenMinister der aus=
wärtigenAngelegenheiten,Herrn
Alexander A. Contostavlos,

welche,nach gegenseitigerMittheilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=

9



—

Vés en bonne et due forme, ont con=
clu le traité de commerce et de na=
vigation qui suit:

Anrierz 1.

II yaura pleine et entière liberté
de commerce et de navigation entre
les deuxHautesParties contractantes.
Les sujets de chacune des deux

Hautes Parties contractantesjouiront
dans le territoire de Tautre Partie
en matière de commerce, de navi=
gation et ’industrie, des mémes
droits, privileges et faveurs duel=
conques, dui sont ou seront accor=
dés aux nationaux ou aux sujets de
TEtat le plus favorisé et ne seront
Pas assujettis à aucunes taxes, im=
Positions, restrictions ou charges
générales ou locales de dueldquena=
ture due ce scit, autres ou plus
Oonéreusesdue celles auxquelles sont
Ou seront soumis les nationaux et
les sujets de I’Etat le plus favorisé.
Les dispositions précédentes ne

sont pas applicables aux pharma=
ciens, courtiers de commerce, aux
colporteurs et autres personnes qui
Professent une industrie exclusive=
ment ambulante;ces industrielsjoui=
ront du méme traitement due les
sujets exerçant la méme protession
de I’Etat le plus favorisé.

— 1

Les sujets de chacunedes Hautes
Parties contractantes auront dans le
territoire de Tautre Partie le méme
droit due les nationaux, de posséder
toute espece de propriété mobilière
ou immobilière, de Pacquérir et d’en

fundenenVollmachten, den folgenden
Handels=und Schiffahrtsvertragab=
geschlossenhaben:

Artikel I.

ZwischendenHohenvertragschließenden
Theilen soll volle und gänzlicheFreiheit
desHandelsundderSchiffahrtbestehen.
Die AngehörigeneinesjedenderHohen

vertragschließendenTheilesollenin dem
Gebietedes anderenTheiles in Bezug
auf Handel, Schiffahrt und Gewerbe=
betriebdieselbenRechte,Privilegienund
BegünstigungenallerArt genießen,welche
den Inländern oder den Angehörigen
der meistbegünstigtenNation zustehen
oderzustehenwerden,undkeinenanderen
oderlästigeren,allgemeinenoderörtlichen
Abgaben,Auflagen,Beschränkungenoder
VerpflichtungenirgendwelcherArt unter=
liegen,als denjenigen,welchendie In=
länderund die Angehörigender meist=
begünstigtenNation unterworfensind
oder unterworfensein werden.
DievorstehendenBestimmungenfinden

keineAnwendungaufApotheker„Handels=
makler, Hausirer und anderePersonen,
welcheeinausschließlichimUmherwandern
ausgeübtesGewerbe betreiben;diese
Gewerbetreibendensollenebensobehandelt
werdenals die Angehörigender meist=
begünstigtenNation, welche dasselbe
Gewerbebetreiben.

Artikel 2.

Die Angehörigeneines jedender
Hohen vertragschließendenTheile sollen
in dem Gebiete des anderenTheiles
gleich den Inländern berechtigtsein,
jedeArt von beweglichemoderunbeweg=
lichemVermögenzubesitzen,durchKauf=



disposer par vente, échange, dona-
tion, testament ou dautre manieère,
ainsi due d’hériter ab intestat.

Ils ne seront non plus, dans au=
cun des cas Précités, soumis à des
taxes ou impôts autres ou plus
dlevésdue les nationaux.

Anriecrz 3.

Les Allemands en Grece et les
Grecs en Allemagne auront complete
liberté comme les nationaux de va=
duer à leurs affaires soit en personne
soit par Tintermédiaire #’agents de
leur choix, sans étre tenus pour
cette raison de payer une indemnité
ou retribution dquelconque,scit à des
individus, soit à des corporations
Priviléegiées, qui ne serait pas due
Dar les nationaux eux-mémes.
II auront libre accès dans les

tribunaux pour faire valoir et dé=
fendre leurs droits; is jouiront sous
ße rapport des mémes droits et pri=
Vilöges due les nationaux et pour=
ront comme ceux-i, dans toute
action judiciaire, se servir des avo=
cats, fondés de pouvoir ou agents
admis par les lois du pays.

ARTIOIE 4.

Les sociétéspar actions et autres
sociétés commerciales, industrielles
ou financières dui sont établies dans
le territoire de une des Hautes
Parties contractantes conformément
aufx lois en vigueur dans ce pays,
Dourront exercer sur le territoire de
lautre Partie tous les droits qui

vertrag,Tausch,Schenkung,letztenWillen
oder auf andereWeise solchesVermögen
zu erwerbenund darüberzu verfügen,
sowieErbschaftenkraft Gesetzeszu er=
werben.
Auch sollensiein keinemdergedachten

Fälle anderenoder höherenAbgaben
und Auflagenunterliegen,als die In=
länder.

Artikel 3.

Die Deutschenin Griechenlandund
dieGriechenin Deutschlandsollenvolle
Freiheit haben,wie die Inländer ihre
Geschäfteentwederin Personoderdurch
einenAgentenihrer eigenenWahl zu
regeln,ohneverpflichtetzusein,hierfür
Einzelnenoder bevorrechtigtenKörper=
schafteneineVergütungoderSchadlos=
haltungzu zahlen,welchenichtauchvon
denInländern selbstzu zahlenwäre.

Sie sollenfreienZutritt zu denGe=
richtenhabenzurVerfolgungund Ver=
theidigungihrer Rechte;sie sollen in
dieserHinsichtdieselbenRechteund Be=
freiungenwie die Inländer genießen,
und wie diesebefugtsein, sich in jeder
Rechtssacheder durchdie Landesgesetze
zugelassenenAnwälte, Bevollmächtigten
oderAgentenzu bedienen.

Artikel 4.

Aktiengesellschaftenund sonstigekom=
merzielle,industrielleoderfinanzielleGe=
sellschaften,welchein dem Gebiete des
einenderHohenvertragschließendenTheile
nachMaßgabe der dort geltendenGesetze
errichtetsind, sollen in demGebietedes
anderenTheiles alle Rechteauszuüben
befugtsein,welchedengleichartigenGe=

9“



sont accordés aux sociétés analogues
de I’Etat le plus favorisé.

AnricrE 5.

Les sujets de chacune des deux
Hautes Parties contractantes seront
exempts, dans le territoire de ’autre
Partie, de tout service militaire, aussi
bien dans H’armée régulièere et la
marine due dans la milice et la
garde nationale. II8seront écgalement
eempts de toute fonction officielle
obligatoire, judiciaire, administrative
Oumunicipale, de toutesréquisitions
et prestationsmilitaires ainsi due des
emprunts forcés et autres charges
dui pourront étre imposées pour des
besoinsde guerre ou par suite d’au=
tres circonstances extraordinaires;
Seronttoutefois exceptéeslescharges,
dqduisont attachées à la possession
d’'un bien-fonds ou d’'un bail et les
Prestationsou réquisitionsmilitaires,
auxquellesles nationaux et les sujets
de IEtat le plus favorisé peuvent
étre appelés à concourir.
IIls ne pourront, ni personnelle-=

ment ni pour leurs propriétés mo=
bilières et immobilières, étre soumis
à d’autres obligations, restrictions,
taxes et impôts due ceux auxquels
seront soumis les nationaux.

AncE 6.

Si des négociants de Tune des
Hautes Parties contractantes voya=
gent eunx-mémesou font voyager dans
le territoire de H’autre Partie leurs
commis, agents ou autres représen=
tants, dans le but de faire des achats,
Ou de recevoir des commissions scit

sellschaftendermeistbegünstigtenNation
zustehen.

Artikel 5.

Die Angehörigenjedes der beiden
Hohen vertragschließendenTheile werden
auf demGebietedes anderenvon je=
demMilitärdienste,sowohl in der re=
gulären Armee und in der Marine
als in der Miliz und Nationalgarde,
befreitsein. Ebensowerdensievon jedem
zwangsweisenAmtsdienstegerichtlicher,
administrativeroder munizipalerArt,
von allenmilitärischenRequisitionenund
Leistungen,sowievon Zwangsanleihen
und sonstigenLasten,welchezu Kriegs=
zweckenoder in Folge anderer außer=
gewöhnlicherUmständeausgelegtwer=
den, befreitsein;ausgenommenjedoch
diejenigenLasten,welchemit demBesitz
einesGrundstücksoder einerPachtung
verknüpft sind, und die militärischen
LeistungenoderRequisitionen,zuwelchen
die Inländer und die Angehörigender
meistbegünstigtenNation herangezogen
werdenkönnen.
Sie dürfenwederpersönlich,noch in

Bezug auf ihre beweglichenund unbe=
weglichenGüter zu anderenVerpflich=
tungen, Beschränkungen,Taxen oder
Abgabenangehaltenwerden,als jenen,
welchendie Inländer unterworfensein
werden.

Artikel 6.

Wenn Geschäftsleutedes einenver=
tragschließendenTheiles im Gebietedes
anderenentwederselbstreisenoder ihre
Kommis, Agentenoder sonstigenVer=
treter reisenlassenzu demZweck, um
Einkäufezu machenoder Bestellungen
zusammeln,seiesmit oderohneMuster)



avec soit sans échantillons, ainsi
due dans Tintérét général de leurs
affaires Commerciales et industrielles,
ces négociants ou leurs susdits re=
Présentants ne pourront pour ce
motif eétresoumis à aucun surcroit
d'impôt ou de taxe, pouryu due leur
dualité de voyageurs de commerce
soit justilice par un acte de Lgiti=
mation delivré par les autoritéscom=
Pétentes de leur pays.
Les objets passibles d’un droit de

douane qui sont importés comme
Gchantillons par des marchands, des
industriels et des voyageurs de com=
merce, seront de part et d’autre admis
en franchise de droits d’entrée et de
sortie, à la condition que ces objets
soient réexportés, sans avoir 66
vendus, dans le délai fixé par les
lois du pays, et scus réserve de
Taccomplissement des formalités de
douanenécessairespour la réexpor-
tation ou la réintégration en entrepot.
La réexportation deséchantillons

devra étre garantie dans les deux
Pays immédiatement au premier lieu
Tentrée, soit par dépôOtdu montant
des droits de douane respectifs, scit
par cautionnement.
Les Gchantillons importés dans

chaque pays Ppardes voyageurs de
commerce de l’autre pays, Pourront,
apres leur admission par Tautorité
douanière du premier lieu dentrée
et durant le délai accordé par la
loi, étre expédiés par mer à d’autres
endroits de ce mémepays, sans étre
soumis à un renouvellement des for=
malites d’entrée et moyennant une
décelarationde transport, faite à Tau-
toritécdouanière compétente.

sowie im allgemeinen Interesse ihrer
Handels= und Industriegeschäfte,so
dürfen dieseGeschäftsleuteoder ihre er=
wähnten Vertreter aus diesemAnlasse
keinerweiterenSteuer oder Abgabe
unterworfenwerden, vorausgesetzt,daß
ihre Eigenschaftals Handlungsreisende
durch eine von den zuständigenBehör=
denihresLandesertheilteLegitimation
dargethanwird.

Für zollpflichtigeGegenstände,welche
als Muster von Kaufleuten,Gewerbe=
treibendenund Handelsreisendeneinge=
brachtwerden,wird beiderseitsBefreiung
von Eingangs=und Ausgangsabgaben
zugestanden,unter der Voraussetzung,
daß dieseGegenständebinnender durch
dieLandesgesetzebestimmtenFrist unver=
kauft wiederausgeführtwerdenund vor=
behaltlichder Erfüllung der für die
Wiederausfuhr oder für die Zurückliefe=
rung in die Niederlagenothwendigen
Zollförmlichkeiten.
Die WiederausfuhrderMuster muß

in beidenLändernunmittelbaram ersten
EinfuhrortdurchNiederlegungdesBe=
tragesderbezüglichenZollgebührenoder
durch Sicherheitsstellunggewährleistet
werden.
Die in das eineLand durchHand=

lungsreisendedes anderenLandes ein=
geführtenMuster dürfen nach erfolgter
vorschriftsmäßigerAbfertigungdurchdie
Zollbehördedes erstenEinfuhrortes für
die Dauer der im Gesetz bestimmten
Frist nachanderenOrtendesselbenLandes
auf demSeewegebefördertwerden,ohne
einerWiederholungderEinfuhrförmlich=
keitenunterworfenzu sein, und auf
Grund einerderzuständigenJollbehörde
abgegebenenTransporterklärung.



Anrich #7.

Aussitöt que la protection des
modeèles,des dessins et des marques
de fabrique ou de commerce ainsi
due celle des marques ou étiquettes
de marchandises ou de leurs em=
ballages sera réglée en Grece par
une loi conformément aux principes
généralement admis en cettematieère,
les Hautes Parties contractantesdé=
termineront par une convention ou
Par un Gchangede déclarationsles
formalités à Faccomplissement des=
duelles sera subordonnée la jouis=
Sance des droits y relatifs conférée
de Part et d’autre aux nationaux
respectifs.

Anriork 8.

Aucune prohibition dimportation,
Texportation ou de transit ne pourra
Eétre établie par Pune des Hautes
Parties contractantes à Tégard de
Tautre, qui ne soit pas applicable ou
en méme temps à toutes les nations,
Ou du moins dans les mémes eir=
constancesà d’autres nations aussi.

An#riork 9.

Les objets Torigine ou de manu=
facture Grecque énumérés dans le
tarif A, joint au présent traité,
seront admis à leur importation en
Allemagne aux droits fixés par ce
tarif et d’après les dispositions y
contenues.
Les objets Torigine ou de manu=

facture Allemande énumérés dans le
tarif B, joint au présent traité, se=
ront admis à leur importation en

Artikel 7.
Die HohenvertragschließendenTheile

werden,sobaldin GriechenlandderSchutz
derModelle,Muster,Fabrik=oderHan=
delszeichen,sowieder Bezeichnungoder
EtikettirungderWaaren oderihrerVer=
packungnachMaßgabe der in dieser
Beziehung allgemein angenommenen
Grundsätzedurch Gesetzgeregeltsein
wird, durchein Abkommenoderdurch
Austauschvon Erklärungendie Förm=
lichkeitenfestsetzen,von derenErfüllung
der Genuß der bezüglichen,von dem
einen und anderen Theil seinen An=
gehörigeneingeräumtenRechteabhängig
sein wird.

Artikel 8.

Kein Einfuhr=,Ausfuhr=oderDurch=
fuhrverbot darf von einem der Hohen
vertragschließendenTheile dem anderen
gegenübererlassenwerden,welchesnicht
entwedergleichzeitigauf alle, oderdoch
unter gleichenVoraussetzungenauchauf
andereNationenAnwendungfindet.

Artikel 9.

Die in dembeiliegendenTarif A be=
zeichnetenGegenständegriechischerHer=
kunft oder Fabrikation werdenbei ihrer
Einfuhr in Deutschlandzu den durch
diesenTarif festgestelltenZöllen und nach
den dort gegebenenBestimmungenzu=
gelassen.
Die in dembeiliegendenTarif B be=

zeichnetenGegenständedeutscherHerkunft
oderFabrikationwerdenbei ihrer Ein=
fuhr in Griechenlandzu dendurchdiesen"



Grèce aux droits fixés par ce tarif
et T’après les dispositions y con=
tenues.
Les droits T’entrée specifics ou

non dans les tarifs joints au présent
traité serontperçusindépendamment
des droits accise, de consommation,
’octroi ou autres droits de pareille
nature, pour lesquels les produits
de chacun des deux Etats contrac=
tants jouiront à leur importation
dans T’autre Etat du traitement, dont
les produits nationaux jouissent ou
Jouiront dans Tavenir.

ARvicix 10.

En ce qui concerne l'importation
ou Texportation des articles men=
tionnés ou non dans le présent
traité et les tarifs y annexésds, leur
transit ou entreposage, les droits à
ayer de quelque nature qdwilssoient
et les formalités de douane de toute
espece,chacune des Hautes Parties
contractantes Fengage à faire pro=
fiter Fautreimmédiatementsans con=
dition et par ce fait mémede toute
faveur, de tout privilège ou abaisse=
ment des droits Tentrée et de sortie
ainsi due de toute autre immunité
ou concession qu’'’elle a accordés
ou queelle accordera à une tierce
Puissance.

AncE 11.

Seront considéré comme navires
Allemands ou Grecs tous ceux qui
doivent étre reconnus navires Alle=
mands d’aprèesles lois de PEmpire
Allemand, ou navires Grecs Tapres
les lois de la Grece.

Tarif festgestelltenZöllen und nach den
dortgegebenenBestimmungenzugelassen.

Die in dendemgegenwärtigenVer—
trage beigefügtenTarifen aufgeführten
oder nicht aufgeführtenEingangszölle
sollenunabhängigvon denAkzise=,Ver=
brauchs=,Oktroi=OderanderenAbgaben
ähnlicherArt erhobenwerden,hinsichtlich
welcherAbgaben die Erzeugnissejedes
der vertragschließendenStaatenbei ihrer
Einfuhr in den anderenStaat die Be=
handlungerfahrensollen,welchedieein=
heimischenErzeugnisseerfahrenoder in
Zukunft erfahrenwerden.

Artikel 10.

Hinsichtlichder Ein= und Ausfuhr
der im gegenwärtigenVertrage und
den beigefügtenTarifen genanntenoder
nicht genanntenWaaren, ihrer Durch=
fuhr oder zollamtlichenNiederlage, der
zu zahlendenZölle, welcherArt sie
seien, und der Zollförmlichkeitenjeder
Art verpflichtetsichjederderHohenver=
tragschließendenTheile, den anderenun=
verzüglichund ohne weiteresan jeder
Begünstigung,jedemVorrechtoderjeder
Herabsetzungin den Eingangs= und
Ausgangsabgaben,sowiejederanderen
Befreiung oder Konzessiontheilnehmen
zu lassen,welcheer einerdrittenMacht
eingeräumthat odereinräumenwird.

Artikel 11.

Als deutscheoder griechischeSchiffe
sollen alle diejenigenangesehenwerden,
welchenachdenGesetzendes Deutschen
Reichs als deutscheoder nach den
griechischenGesetzenals griechischeSchiffe
anzuerkennensind.



AnTicLE12.

Les navires de chacun des deux
pays seront assimilés dans les ports
de Lautre pour tout ce qui regarde
Fimportation et Texportation des
marchandises, leur, transit ou entre=
osage, aux navires nationaux. Ces
marchandises ne seront Seumises
au Paiement de droits de douane
autres ou plus élevés due 8i elles
étaient importées, exportées, tran=
sitées ou entreposéespar des na=
Vires nationaux. Elles auront aussi
droit aux mémes privilèges, redue=
tions de taxes, faveurs et restitu=
tions de droit, qui seraient accordées
auf marchandises chargées sur des
navires du pays.

An#ierz 13.

Les navires d’une des Hautes
Parties contractantes qui entreront
sur lest ou chargés dans les ports
de T’autre Partie, ou qui en sorti=
ront, y seront traités, sous tous les
rapports, et duelque soit le lieu de
leur départ et de leur destination,
sur le méme pied due les nawires
nationaux. Aussi bien à leur entrée
et à leur sortie due durant leur
sjour, ils n’auront pas à payer
d’autres ni de plus forts droits de
fanaux, de tonnage, de pilotage, de
Port, de remorque, de quarantaine
Ou autres charges, qui pesent sur
la codue du nawire sous duelque
dénomination qduece scit, et sont
perçus au nom et au profit de IEtat,
de fonctionnaires publics, de com=
munes, de corporations duelconques,

Artikel 12.

Die Schiffe jedesder beidenLänder
sollenin denHäfendesanderenin allem,
was die Einfuhr und Ausfuhr der
Waaren, ihre Durchfuhr oderzollamt=
licheNiederlegungbetrifft,deneinheimi=
schenSchiffen gleichgestelltsein. Diese
Waaren sollen der Bezahlung keiner
anderenoderhöherenBölle unterliegen,
als wenn sie durch einheimischeSchiffe
ein-, aus=,durchgeführtoderauf Nieder=
lage gebrachtwären. Sie sollenauch
zu denselbenPrivilegien, Abgaben=Er=
mäßigungen,VergünstigungenundZoll=
Rückerstattungenberechtigtsein, welche
den auf SchiffendesLandesverladenen
Waareneingeräumtwerden.

Artikel 13.

Die Schiffe einesderHohenvertrag=
schließendenTheile, welchemit Ballast
oderbeladenin die Häfen des anderen
Theileseinlaufenoder dieselbenverlassen,
werdendaselbstin jederHinsicht,welcher
auchimmer derOrt ihres Auslaufens
oderihrer Bestimmungseinmöge,auf
demselbenFuße wie die einheimischen
Schiffe behandeltwerden. Sowohl bei
ihrem Einlaufen und bei ihrem Aus=
laufen, wie währendihres Aufenthalts
werdensie keineanderenoder höheren
Leuchtthurm=, Tonnen=, Lootsen=,
Hafen=,Remorquirungs=,Quarantäne=
odersonstigeGebühren,welcheauf dem
Schiffskörper,unterwelcherBezeichnung
es sei, lastenund im Namen und zu
GunstendesStaates, öffentlicherBeam=
ten, von Gemeindenodervon irgend
welchenKorporationen erhobenwerden,



que ceux dont y sont ou seront
Passibles les navires nationaux.

En ce qui concerne le placement
des navires, leur chargementet leur
déchargementdans les ports. rades,
havres et bassins, et géenéralement
pour toutes les formalités et dis=
Positions duelconques auxduelles
Peuvent étre soumis les navires de
commerce, leurs éCquipageset leur
cargaison, il est convenu qui'l ne
sera accordé aux nawiresnationaux
aucun privilege ni aucune faveur
qui ne le soit également aux na=
vires de Tautre Partie; la volonté
des Hautes Parties contractantes
éGtant due, sous ce rapport aussi,
leurs navires Scient traités sur le
pied d’une parfaite égalité.

AnricE 14.

Relativement au cabotage, cha=
cune des Hautes Parties contrac=
tantes pourra réclamer pour ses
navyirestoutes les faveurs et tous
les privileges due Tautre Partie a
accordés ou accordera sous ce rap=
Dort à une tierce Puissance, sous la
„conditionqdueellefasseaussiparticiper
les navires de ’autre Partie aux
mémes faveurs et privilèges.

Les navires de chacunedesHautes
Parties contractantes, qui entrent
dans un des ports de lautre Partie
Pour ycompléter leur chargement du
déechargerune partie de leur car=
gaison pourron, en se conformant
aux lois et reglementsdu pays, con=
server à leur bord la partie de leur
Reichs.Gesetbl.1885.

—

zu entrichtenhaben,als diejenigen,zu
welchendie einheimischenSchiffe daselbst
verpflichtetsind oder sein werden.
In Bezug auf die Aufstellung, die

Beladung und dieLöschungderSchiffe
in den Häfen, Rheden, Buchten und
Bassins, sowieüberhauptin Ansehung
aller Förmlichkeiten und sonstiger Be=
stimmungen,denendieHandelsfahrzeuge,
ihre Mannschaftenund ihre Ladung
unterworfenwerden können, ist man
übereingekommen,daß den inländischen
Schiffen kein Vorrecht und keineBe=
günstigung zugestandenwerden soll,
welchenicht gleichmäßigden Schiffen
des anderenTheiles zukommen,indem
es derWille derHohenvertragschließen=
denTheileist, daßauchin dieserHinsicht
ihre Schiffe auf dem Fuße einer voll=
ständigenGleichheit behandeltwerden
sollen.

Artikel 14.

Was dieKüstenschiffahrtbetrifft,so“
soll jederder Hohenvertragschließenden
Theile für seineSchiffe alle Begünsti=
gungenundVorrechte,welchederandere
Theil in dieserHinsicht irgend einer
drittenMacht eingeräumthat oderein=
räumenwird, unter der Bedingung in
Anspruch nehmenkönnen, daß er auch
dieSchiffe des anderenTheiles an den=
selbenBegünstigungenund Vorrechten
theilnehmenläßt.
Es sollendie Schiffe einesjedender

HohenvertragschließendenTheile, welche
in einenderHäfen des anderenTheiles
einlaufen,um daselbstihre Ladung zu
vervollständigenoder einen Theil der=
selbenzu löschen,wenn sie sich den
GesetzenundVerordnungendesLandes
fügen, den nach einemanderenHafen

10



cargaisonqui serait destinéeà un
autre port soit du méme pays scit
d’'un autre et la réexporter sans
étre astreints à payer pour cette
dernière partie de leur cargaison
aucun droit sauf ceux de surveil=
lance lesquels Tailleurs ne pourront
Etre percus qu’au taux fixé pour la
navigation nationale.

Anricrz 15.

Le présent traité s'étendaux pays
Ou territoires unis actuellement ou
dans Tavenir par une union doua=
nière à Hune des Hautes Parties
Contractantes.

Anricr# 16.

Le présent traité sera ratifiéc et
les ratifications en seront éCchangées
aussitöt que possible.
II entrera en vigueur dix jours

après Téchange de ses ratifications
et restera en vigueur pendant les
dix années suivantes.
Dans le cas ou aucunedesHautes

Parties contractantes n'aura notifié
douze mois avant la fin de la dite
Période son intention, de faire cesser
les effets du traité, i1 demeurera

année à partir du jour ou Fune
ou ’autre des Hautes Parties con=
tractantes Faura dénoncé.
A partir de TPentréeen vigueur

du présent traité, les traités de com=
merce et de navigation conclus anté=
rieuremententreles Etats particuliers
de IAllemagne et la Grece cessent
d’étre valables.

—

desselbenodereinesanderenLandes
bestimmtenTheil ihrerLadunganBord
behaltenund ihn wiederausführen kön=
nen, ohnegehaltenzusein, für diesen
letzterenTheil ihrer ** irgendeine
Abgabezubezahlen,außer denAussichts=
abgaben,welcheübrigensnur nachdem
für die inländischeSchiffahrtbestimmten
Satze erhobenwerdendürfen.

Artikel 15.

Der gegenwärtigeHandelsvertrager=
strecktsichauf diemit einemderHohen
vertragschließendenTheile gegenwärtig
oderkünftig zollgeeintenLänderoder
Gebiete.

Artikel 16.

GegenwärtigerVertrag wird ratifjjirt
unddieRatifikationensobaldalsmöglih
ausgewechseltwerden.
Derselbewird zehnTagenachAus=

tauschderRatifikationenin Wirksamkeit
tretenund währendderhierauffolgenden
zehnJahre in Geltungbleiben.
Falls keinerderHohenvertragschließen=

denTheilezwölfMonatevor Ablauf der
bezeichnetenPeriode seineAbsicht, die
Wirkungendes Vertragesaufhörenzu
machen,kundgegebenhabenwird, wird
derselbebis zum Ablaufe einesJahres,
vom Tage, wo einer oder der andere
der vertragschließendenTheile ihn ge=
kündigthabenwird, in Kraft bleiben.
Mit demBeginn der Wirksamkeit

diesesVertragestretendiefrüherzwischen
einzelnenStaaten Deutschlandsund
GriechenlandabgeschlossenenHandels=
und SchiffahrtsverträgeaußerKraft.



—33—

EnfoidequoilesPlönipotentiaires Zu Urkund dessenhabendie beider=
respectifs ont signé ce traité et yseitigen BevollmächtigtendiesenVertrag
ont apposéle cachetde leurs ammes. unterzeichnetund ihreSiegel beigedrückt.

Fait à Athenes en double exp# Spo geschehenzu Athen in doppelter
dition le mil huit cent quatre- Ausfertigungden 22 1884.Jun
vingt- duatre.

(L. S.) Brincken.

(L. S.) Contostavlos.

Der vorstehendeVertrag ist ratifizirtwordenund die Auswechselungder
Ratifikationenhat zu Athen am 20. Februar 1885 stattgefunden.

10“



Droits à Tentréeen Allemagne.

o

Raisins de Geritee. 27 les 100kg 8 marks.
PFiguss seche. 9571733» » 8 "
— J*2393 » „ 30 "„
Geten en lnt.... en franchise de droits.
Coten non grenszs.... » » »s-
soje,brute,pasteinte............... » » »s-
soiesencooons..................... » » »-
Minerais de zinc, de manganese et de
Hme.. .. » »

— — » "

Marbrs, uiitet...— „ „ »»
Pouzzolaine......................... » » »»
Emerjenpierresbrutes.............. » » »»
Avalanädes........................ » » »»
Epongesdetoutesorte.............. » » »»
Peauxbrutespourlafabricationdecuir» » »»
Peaux pour la fabrication des fourrures " *
Noix de galle — §§ * » » v

Boisdefusret...................... » » »»
chdkcll........................·.. » » »

»



ØAPPHPOH

Soeante...
Feizen,getröchittt.
Oliven..............................
Baumwolle,roh.......................
UngereinigteBaumwolle.................
Seide,roh,ungefärbt..................
Seidenkokons.........................
Zink-,Mangan-,Chromerze.............

Schwefel............................
Marmor,roh.........................
Puzzolanerde»........................
Schmirgel,roh.......................
Valonea.............................
WaschschwämmeallerArt...............
HäuteundFelle,roh, zur Lederbereitung
Felle zur Pelzwerkbereitunng
Gaen. ###a#.1

7 „ 8
» 30
frei.
*

7

7

7

7

7

2

7

7

*

*

7

7

7

7

7

*

*
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Dénomination des objets.

Droits.

Bases.
Quotités.

drachme. lepta.

dimensions, fers Tangle ou cornettes, feuilles mé=
talliques (feuilles de töle, de fer laminé ou de fer
blanc), fer en cercles; barres en fonte, en fer forgé
ou en acier pour chemins de fer; rails ainsi qdue
leurs pièces de raccord. Gclisses, boulons, aiguilles,
clous et autres Pièces servant tous exclusivement
à la construction de chemins de fer, en fonte, en
fer forgé ou en acier; fils de fer, d’acier ou dautre
métal commun, non ouvragés (C'est à dire non
tisscs en tamis ou grillage); fils métalliques pour
téelégrapheset pour sonneries éléctriques, ressorts
de fll pour meubles; ressorts, roues, en acier et
poms de fer pour voies ferrggens.. :

structions,ainsidue touteautreespce Tobjets en
fonte ou en fer forgé pour constructions ou tout
autre usage, à Pexception des articles mentionnés
à Lartiele puesssent.. .......

n’ajoutant pas plus de 30 pour cent à la valeur
de 1i. -———— 8.

blanc pour constructions, chemins de fer ou autre
usage (à Pexception des machines, des outils ara=
toires, des instruments scientifiques et des objets
servant aux navires ou à leur construction, et dont
il sera fait mention plus loin), limés ou non, étamés
ou non, goudronnés ou non, peints ou non, ver=
nissés ou non, qduele vernis contienne ou non de
1 Fouckie khstalli. .

locque

Tocque

Tocque
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— — —

Gegenstand.

Platten von Gußeisen, Schmiedeeisenoder Stahl jeder
Dimension,Winkel=oderEckeisen,Blech (Schwarzblech,
WalzblechoderWeißblech),Reifeisen;Stäbe von Guß=
eisen,SchmiedeeisenoderStahl für Eisenbahnen)Eisen=
bahnschienensowie deren Verbindungsstücke,Laschen,
Bolzen, Weichen,Nägel und andereausschließlichfür
den EisenbahnbaubestimmteStücke von Gußeisen,
SchmiedeeisenoderStahl) Draht vonEisen,Stahl oder
anderemunedlenMetall, unverarbeitet(d. h. nicht zu
Sieben oder Gitterwerk verarbeitet))Telegraphendraht
undDraht für elektrischeLäutewerke,Draht=Spiralfedern
fürMöbel;FedernundRädervonStahl, Brückenaus
Eisenfür Eisenbahnen ................. ·;.

.TrägervonTsEisenjederDimension-fürBauzwecke,ferner
jedesonstigeArt von guß=oderschmiedeeisernenGegen=
ständenfür Bauzweckeoder zu jedemanderenGebrauch,
mit Ausnahme der in der vorhergehendenNummer er=
wähntenGegenstinde. W1.#., MM. . E

Drücker= undVorlegeschlösservonEisenoderin Verbindung
- mit Bronze (soferndie Bronze denWerth des Gegen=

standesnichtum mehrals 30 Prozenterhöht).

Weißblechzu Bauzwecken,für Eisenbahnenoderzu an=
deremGebrauch (mit Ausnahme der weiter unten auf=
eführtenMaschinen,Ackergeräthe,wissenschaftlichenIn=

sttrumente,und GegenständezumGebrauchauf Schiffen
oderzum Schiffsbau),gefeiltodernicht, verzinntoder
nicht, getheertodernicht, bemaltoder nicht, gefirnißt
oder nicht, gleichvielob der Firniß
enthältodernict -...............

B.

Zollbetrag.
Maaßstab.

Neu=
Drachmen. Lepa

— zollfrei

Oka – 10

Oka — 60

Oka — 25



Dénomination des objets.

Droits.

Bases.
Quotités.

drachme. lepta.

Ouvrages Pareils à ceux de Tarticle précédent, finement
Polis ou dorés

Limes et en général tous objets en acier non dénom=
més, pour constructions, chemins de fer etc., n'ap-
Partenant point à la catégorie d’ouwrages fius.

—“—.————————— 25

a) Clous, clous d'épingle et vis, en fer, de tout usage
et dimension

b) Pareils en cuivre ou en zinc. avec ou Sans alliage
d’autres métaux communs (le cuivre resp. le zine
HPrdeminnnt.M—es

a) Aiguilles à coudre ou à tricoter en fer non poli
ni doré

b) Objets semblables à ceux mentionnés au § a#ei=
dessus, en acier ou en fer poli ou doré

Observation. Aux taxations ci-dessus sont soumis
aussi les crochets et les aiguilles à broder ou à
tricoter, garnis d'une téte en päte ou d'un manche
en os commun, en fll de bronze, en bois ou en
métal commun.

—n——=—.n=—

—————sdst—t————“———“&“242NZ

eenacier, en paquets ou étuis de papier, de bois
Ooud’autre matière, sans déchet pour les étuis ou
les paquets en question

Pompes aspirantes, foulantes ou à feu. en fer ou en
autres métaux ou en fer allié à d’autres matières

— 2 ———————— . -6

Machines à coudre de toute espece;parties de cesma=
chines, importées séparément

Machines pour Pusage de Tagriculture ou Tateliers in=
dustriels; morceaux ou parties de ces machines,
importés senaröment ““ “““ .

Observation. Les machines servant à couper le
tabac, à faire les cigarettes, au raffinage dupé=
trole, à la contection des cartes à jouer, des
allumettes chimiques, ainsi que celles servant à

Tocque

Tocque

Tocque

Tocque

Tocque

Tocque

50

50

156

en franchise de d

25

50

2

en franchise de

en franchise de d

en franchise de



Gegenstand.
Zollbetrag.

Neu=

Drachmen. .

fein polirt oder vergoldet. b

ständevon Stahl, zu Bauzwecken,für Eisenbahnen2c.,
welchenichtzur Kategorieder fein gearbeitetenWaaren
gehören — W ———————

a) Nägel, Stifte und Schrauben,von Eisen, ohneUnter=
schiedder Größe und der Verwenduig . . ..

b) Gegenständeder vorerwähntenArt von Kupfer oderZink,
in oderohneVerbindungmit anderenunedlenMetallen
(sofernKupfer bezw.Jink vorherrsch)

goldet......................................
b) Aehnliche,wie im Absatza erwähnteGegenstände,von

Stahl oder von polirtem oder vergoldetemEisen
Anmerkung. Den vorstehendenZollsätzenunterliegenauch
Häkelhaken,Stick- oderStricknadeln, welchemit einem
Kopf von Masse oder einem Griff von gewöhnlichem
Bein, von Bronzedraht,vonHolz odervon gemeinem
Metall versehensind.

Bearbeitung,in Päckchenoder in Etuis von Papier,
Holz oderanderemMaterial, ohneAbzug für die be=
treffendenEtuis oderPäckhkhken

Saug= und Druckpumpen,Feuerspritzen,von Eisen oder
anderenMetallen, odervon Eisen in Verbindungmit
amderenMaterialtlen...

NähmaschinenjederArtz einzelnefür sicheingehendeTheile
dieferMaschin.. . “t“=hren.

Maschinen für landwirthschaftlicheoder gewerblicheZweckej;
einzelnefür sich eingehendeStücke oder Theile dieser

“““——————
Anmerkung. Maschinenzum Schneidenvon Taback,
zur Fabrikation von Cigarretten, zum Raffiniren von
Petroleum, zur Fabrikationvon Spielkarten, JZünd=
hölchen und für sonstigeIndustriezweige,die aus=

Oka

Oka

Oka

Oka

Oka

Oka

zollfrei

zollfrei

zollfrei

zollfrei

11



Dénomination des objets.

Droits.

Quotités.

drachme. lepta.

d’autres branches industrielles, dont I’Etat a ex=
clusivement le monopole, ne jouissent d’aucune
franchise; Pimportation en est prohibéesouspeine
de confiscation.

Comme parties de machines, admises en franchise, ne
sont point considérés:
a) les fuseaux, bobines et roulettes en bois pour
filatures ou fabriques de tissage;

b) les tuyaux en cuir, en lin, en jute, en phor=
mium tenax, abaca. chanvre, coton, soie et
autres matièresvégétalesdOuanimales (ATexcep=
tion des tuyaux en guttapercha et en caut=
chouc):

0) les tuyaux et autres articles en verre ou en
cristal;

d) les tissus métalliques (en fll de métal) à Tex=
ception de eylindres de fll, servant aux fabriques
de papier;

e) les clous, clous d’épingle et vis, à Pexception
de ceux qui sont en cuivre ou en zinc avec ou
sans alliage d’autres métaux;

f) tfeutres;
9) toute pièce de bois ouvré, qui pourrait avoir
une destination quelconque, autre due celle de
Partie de machine;

h) les tuyaux en métal (excepté ceux en cuiyre);

i) les robinets en métal.
Instruments et outils pour usages scientifiques en

général, de duelqduematière qu’ils soient faits.

Observation. Sont réputés instruments et outils
lF’usagescientifique: les lancettes, les scarificateurs.
et tous les instruments de médecineet de chirur=
gie, de physique, de chimie, d’astronomie, d’op=
tique, d’architecture et d’arpentage, de meme les
instruments et outils d'un usage plus général ou

en franchise de droi



Gegenstand. Maaßstab.

Lepta.

schließlichStaatsmonopol sind, genießen keine Joll=
freiheit. Die Einfuhr derselbenist bei Strafe der
Konfiskationverboten.

werdennicht angesehen:
a) Spindeln, Spulen und Rollrädchen von Holz für
SpinnereienoderWebereien;

b) Schläuche von Leder, Flachs, Jute, neuseeländi=
schemFlachs (phormium tenax), Abaca, Hanf,
Baumwolle,Seideund sonstigenvegetabilischenoder
animalischenMaterialien(mitAusnahmederSchläuche
aus GuttaperchaundKautschuck)

Tc)Röhrenund sonstigeArtikelvonGlas oderKrystallz

4) Metallgewebe(aus Metalldraht) mit Ausnahme der
Drahteylinderzur Papierfabrikation;

e) Nägel, Stifte und Schrauben, mit Ausnahme der=
jenigenaus Kupfer oderZink in oder ohneVer=
bindungmit anderenMaterialien;

HFilz »
g)allesbearbeiteteHolz,beiwelchemeineandereVers
wendungals zu Maschinentheilenstattfindenkann;

h) Röhren von Metall (mit Ausnahme derjenigenvon
Kupfer)

i) Hähnevon Metall.
Instrumente und Geräthe für wissenschaftlicheZweckeim

Allgemeinen,ohneRücksichtauf das Material, aus
welchemsie gefertigtsiid ·.........

Anmerkung. Als Instrumente und Geräthe zu wissen=
schaftlichenJweckenwerdenangesehen:Lanzetten,Schröpf=
eisen und alle medizinischen,chirurgischen,physikalischen,
chemischen,astronomischenund optischenInstrumente,
sowiesolchefür die Bau= und Feldmeßkunstjferner
Instrumenteund Geräthe zu einemallgemeinerenoder

11

zollfrei



Droits.

No. D énomination des objets. Quotités.
Bases.

drachme. lepta.

plus commun, tels que thermometres, barometres.
boussoles,sabliers horloges solaires, pédométres,
aréometres, odenometres(densimètres), lactometres,
Ccompte-gouttes, avec ou sans étuis en matieère
Ccommune.

15.Hnstruments et outils aratoires en fer, en acier, en
bois ou de plusieurs de ces matières combinées en franchise de droi

Observation. Sont réputés instruments et outils
Aaratoires:les charrues de toute espece,les semoirs,
les brise-mottes, les pelles, les emondoirs, les
faux, les faucilles et les pioches, fonctionnant de
quelque manière qduece scit.

Des morceaux de bois, servant au manie=
ment des outils ci-dessus, importés à part, ne
sont pas réputés en faire partie et sont en con=
sduence assujettisà des taxes spécialesà raison
de la matière dont ils sont faits.

16. Moulins à café, en fer ou en acier, finement polis ou
non, dorés ou non, GCmaillés ou non, balances à .
bascule et autres machines à peser avec leurs poids Tocque — 40

17. a) Raccords et liaisons de machines ou de tuyaux en
général, articles dimprimerie, en bronee . . . .. — en franchise de droi

b) Tous articles simplement et grossièrement travaillés,
faits de bronze et non specifiés, ainsi due les mou=
lins à cafs orientan 4.2 . Tocque 1

0) Tous articles de bronze fins, eiselés, Cmaillés ou
Kare... Tocque 2 —

d) Articles de même espèce ornementés de métaux
précien..... ### .................... Pocque 3 —

Observation. Dans les articles mentionnésau § d
i! faut que le bronze prédomine.

Tous objets en métaux communs avec ou sans alliage18.
de matières non précieuses et tous articles en bois
commun G Pexception des meubles et objets de
luxe) servant ordinairement ou exclusivement aux
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*# Zollbetrag.
Nrr. Gegenstand. Maaßstab. 1 –

Neu= *
Drachmen. Latte.

gewöhnlicherenGebrauch,wie Thermometer,Barometer,
Boussolen, Sanduhren, Sonnenuhren, Schrittmesser,
Aräometer,Weinwaagen(Dichtigkeitsmesser),Milchmesser,
Tropfenzähler,in oder ohne Etuis aus gemeinem

6 Material.
15. LandwirthschaftlicheInstrumente und Geräthe von Eisen,

Stahl, Holz oderaus Verbindungenvon mehrerendieser
Mennnennn — zollfrei

Anmerkung. Als Instrumenteund Geräthe zum Acker=
bau werdenangesehen:Pflüge aller Art, Säemaschinen,
Schollenbrecher,Schaufeln,Baumputzer,Sensen,Sicheln
und Hauen, gleichvielin welcherArt dieselbenVer=
wendungfinden.

Holzstücke,welchezur Handhabungdervorerwähnten
Werkzeugedienen,werden,wenndieselbenfür sichallein
eingehen,nicht als Bestandtheileangesehenund unter=
liegenalsdannbesonderenJöllen, je nachdemMaterial,
aus welchemsie gefertigtsind.

MKaffeemühlenvon EisenoderStahl, fein polirt odernicht,
vergoldetodernicht, emaillirtodernicht,Brücken=und
andereWaagen mit ihren Gewichten Oka 2 40

a) Zwischen=und Verbindungsstückefür Maschinen oder
Röhren im Allgemeinen,Gegenständefür Druckereien, -
vonBronze.................................. — zollfrei

b) Alle einfachund grob gearbeitetenGegenständevon
Bronze, welchenicht besondersgenannt sind, ferner
orientalischeKaffeemühhen Oka= 1 —

J) Alle feinenBronzewaaren,ciselirt,emaillirtodervergoldeii Oka= 2 —

d) GegenständederselbenArt mit edlenMetallenverziert.]Oka 3 —

Anmerkung. Bei denunter Absatzd genanntenArtikeln
muß die Bronze vorherrschen.

.Alle Gegenständevon gemeinenMetallen, in oder ohne
Verbindungmit nichtwerthvollenMaterialien,und alle
Gegenständevon gemeinemHolz (mit Ausnahme der
Möbel und Luxusgegenstände),welchegewöhnlichoder



Dénomination des objets.

Droits.

Bases.
drachme. lepta.

navires ou à leur construction, telsque: chaines,
pPompes,ancres, plaques en fer, en cuivre ou en
zinc ou de ces matières combinées, clous en cuivre,
en zinc ou en alliage d’autres matières métalliques,
bdeils, guindeaux, garde-mains, anneaux de fer pour
mäts ou vergues, tolets en fer, moulinets, poulies
en fer ou en boeis, fourneaux (ustensiles de cuisine
exceptés), figures, fanaux, bois brut destiné incon=
testablement à la construction ou la réparation des
navires, rames en bois et couleurs non liquides

de päte avec des ornements en plaqué d’argent.
aw##seou Sanesstuis. 1.X. 4.

b)

de fer, Tos, de bois ou d’autre matière commune
sont taxés conformément aux numéros 3 et 4.
Pareils à lame daciegereN

Observation. Le manche sera pesé avec la lame
et taxé comme celle-ci.

b)
de métal commun, de paâte ou d'os commun. . . . .

Canifs à manche d'ivoire, de nacre, de corail,
Técaille ou de métal précienn . . ...

b)
e)

verre, avec ou sans alliage de métaux communs.
Farennnnn ç ....——8““
Pareils en étain ou zinc, simples avoir non dorés
ni eiselés ni émaillés) ou faits d’'un mélange de ces
matièresavecd’autresmétauxplus précieux (Tétain,
resp le zine predominannh)

Tocque

Tocque

Tocque

Tocque

ocque
Tocque

Tocque

10

50

40



Gegenstand. Maaßstab.

Lepta.

â————

19.

20.

—

21.

22.

ausschließlichauf Schiffen oder bei derenBau Ver—
wendungsinden...............................

Als solcheGegenständesindanzusehen:Ketten,Pum—
pen, Anker, Platten von Eisen, Kupfer oderZink
oder aus einer VerbindungdieserMaterialien,
Nägel von Kupfer, Zink oderaus einerMischung
mit anderenMetallen,Signalvorrichtungen,Win=
den,Theergabelhalter,RingevonEisenfürMasten
oderRagen,eiserneRudernägel,Bratspillen,Blöcke
von EisenoderHolz, Oefen(mitAusnahmevon
Küchenöfen),Galionsbilder,Laternen,rohesHolz,
welchesunzweifelhaftzum Bau oder zur Aus=
besserungvon Schiffenbestimmtist, hölzerneRuder
und nicht flüssigeFarben.

Messerund Gabelnmit Griffen von Knochen,Horn oder
Massemit Silberverzierungen,mit oderohneEtuis

a) Ordinäre eiserne(nichtstählerne)Messermit Heftenvon
Eisen, Bein, Holz oder anderemgemeinenMaterial
werdennachNr. 3 und4 vergollt.

b) MesserdervorerwähntenArt mit stählernerKlinge
Anmerkung. Die Griffe werdenmit den Klingen ge=
wogenund wie dieseverzollt.

a) FedermesservonSchmiedeeisenoderStahl mit Griffenvon
Holz, gemeinemMetall, MasseodergewöhnlichemBein

b) Federmessermit Griffen von Elfenbein, Perlmutter,
Korallen,SchildpattoderedlemMetall.

a) KnöpfevonKnochen,Horn, Holz, Porzellan, Papier=
maché,Glas, auchin Verbindungmit unedlenMetallen

b) Gegenständeder gleichenArt von Eisen
JO)Gegenständeder gleichenArt von Zinn oderZink, ein=
fache(d. h. wedervergoldet,noch cifelirt, nochemaillirt)
oder aus einerMischung dieserMaterialien mit anderen
werthvollerenMetallen(sofernZinn bezw.Zinkvorherrscht)

Oka=

Oka

Oka

Oka

Oka
Oka

Oka

10

1—

zollfrei

50

40

40



No. Dénomination des objets. Quotités.
Bases.

drachme. lepta.

d) Pareils en étain ou en zinc, ciselés, dorés, GCmaillés
ou faits dun mélange avec des métaux plus pré=
cieunx(Tétain, resp. le zine prédominant)e Focque 1 —

.) Pareils en cuivre, simples ou dorss Tocque 1 —

f) Pareils en bronze seront taxés d'après les 88b, e
et d du numéro 17.

23.Quinine de toute espens — en franchisede droits
24. Couleurs minérales de toute espece, non préparées à

Thuile ou à Tesprit de vin, ciest à dire non li=
K#uices.—.———“J — en franchise de droits

25.% Poteries simples, en argile (faiences), glacées ou
GCmaillées(blanches ou blanches et d’une autre cou=
len et sinplie. 1————““e Tocque — 14

b) Les mémes articles que ei-dessus à glacure multi=
colore, avec reliefs, cannelures ou dentelures, émail-
s on u1s .. — Tocque — 50

26. Objets en porcelaine, simples et blanee Tocque — 50
b) Pareils en relief, cannelés, dentelés, Cmaillés, peints
oudokäs............«....................... Locque 2 —

27. Instrumentsde musique:
a) Pianos, neufs ou non, à qdueen la piece 130 2
b) Pianos droits et harmoniums, neufs ou nomnpiece 80 —

Observation. Mécanismes entiers de pianos en
général et d’harmoniums, importés séparément,
sont taxés comme Tinstrument entier.

28: Livres imprimé,, brochés ou non, cahiers de notes,
brochéeson uunnnnnn — en franchise de droits

29. Fils de laine brute, tordus ou nnno — en franchise de droits
b) Fils de laine, blanchis ou teints d’une couleur quel=
conque, tordus on n... Tocque 5 40

0) Fils de laine de mérinos, servant à la fabrication
des fez et teints à Thute
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Gegenstand. —.

Neu=
Drachmen.

Lepta.

d) GegenständedergleichenArt ausZinn oderZink, ciselirt,
vergoldet,emaillirt, oder aus einerMischung mit werth=
vollerenMetallen (sofernZinn bezw.Zink vorherrscht)

e.)Gegenständeder gleichenArt aus Kupfer, einfachoder
vergoldet

)) Gegenständeder gleichenArt aus Bronze werdennach
Absatzb, c und d der Nr. 17 vergollt.

Chinin aller Art
MineralischeFarben aller Art, nicht mit Oel oderWeingeist
zubereitet,alsonichtflüssig

——— — ———

#§.

—

a) Töpferwaaren, einfache,von Thon (Fayence), glasirt
oder emaillirt (weiß oder weiß mit andererFarbe und
einfach)

b) Gegenständeder vorerwähntenArt mit mehrfarbiger
Glasur, mit erhabenenVerzierungen,Auskehlungenoder
Auszackungen,emaillirtodervergoldet

a) Gegenständevon Porzellan, einfachund weiß
b) Gegenständeder gleichenArt mit erhabenenVerzierungen,
ausgekehlt,ausgezackt,emaillirt, bemaltodervergoldet.

Musikinstrumente:
a) Flügel, neu odernicht
b) Klaviere, Pianos und Harmoniums, neu odernicht

Anmerkung. Vollständige Mechanismen für Klaviere
überhauptund Harmoniums, für sichallein eingehend,
werdenals vollständigesInstrument vergollt.

GedruckteBücher, gebundenodernicht,Notenhefte,gebunden
odernicht

a) Rohes Wollengarn, gezwirntodernicht
b) Wollengarn, gebleichtoderbeliebiggefärbt, gezwirntoder
nicht

c) Merinowollengarnzur Fabrikationvon Fez und in Oel
Semfärbt .—

.———

———

#.ö..¼N # ——2 2 2 2

Oka

Oka

Oka

Oka

Oka

Oka

Stück
Stück

Oka

zollfrei

zollfrei

130
80

zollfrei
zollfrei

zollfrei
12

14

50
50



0) alcool, employé à la préparation du vin con=
formément aux lois et reglements en vigueur,
eenfranchise de droits d’entrée et de toute
autre taxe.

— —
—— —— — — — — — — —

Droits.

No. Dénomination des objets. Quotités.
Bases.

drachme. lepta.

30. Passementeries, rubans et galons en coton ou en
laine et coton (la laine Wajoutant pas, dans ce cas,
Plus de 30 pour cent à la valeur de la marchandisch)bcque 3 —

b) Pareils en laine ou en laine et coton (en cas que
la laine ajoute à la valeur de la marchandise plus
# 30 pourieent ç ç Tocque 6 —

c)Passementeriesensoiemålöeäckautresmatjäres
textiles............................. ........I’ocque 8 —

31.Esprit de vin et Spiritueunxen général:
a) contenantplus de 70 degrés de Taréomtre 1
centigrade . E Tocque 1 —-

b) contenant 70 degrés de T’aréometrecentigrade
et desson «...................... Tocque — 70
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Gegenstand. Maaßstabl
Neu=

Drachmen. Lepta.

a) Posamentierwaaren,Bänder und Tressenvon Baumwolle
oder von Wolle und Baumwolle (sofernletzterenFalles
die Wolle denWerth der Waare nicht um mehr als
80 Projentuuhbebbbtt .“.

b) Desgleichenvon Wolle oder von Wolle und Baumwolle
(sofern letzterenFalles dieWolle denWerth derWaare
um mehr als 30 Prozent erhöhh)

e) Posamentierwaarenaus Seide und anderenSpinnmate=
rialiengemischt — -.....

Weingeist und Spirituosenim Allgemeinen:
a) von über70 Grad des 100theiligenAräometers..

b) von 70 und wenigerGrad des 100theiligenAräo—
meters...................................

c)Alkohol,welcherunterBeachtungderbestehenden

wird, ist vom Eingangszollund allensonstigenAb=
gabenbefreit.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Oka

Oka

Oka

Oka

Oka 70





Reichs-Gesetzblatt.
- 10.

Juhalt: Gesetz, betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür das Etatsjahr1885/86.S. 31. —
Gesetz, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für Jwecke der Verwaltungen des Reichsheeres, der
Marine und der Reichseisenbahnen.S. 74. — Bekanntmachung, betreffenddas Gesetzgegenden
verbrecherischenund gemeingefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen.S. 78.

(Nr. 1591.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Reichshaushalts=Etatsfür das Etatsjahr
1885/86. Vom 16.März 1885.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmung des Vundesrath
und desReichstags,was folgt:

E. 1.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügtesher Etat das

Etatsjahr 1885/86 wird, wie folgt, festgestellt:
in Ausgabe
auf 611930672Mark, nämlich
auf 554195673Mark an fortdauernden,und
auf 57734999Mark an einmaligenAusgaben,

und
in Einnahme
auf611930672Mark.. 52

Der diesemGesetzeals weitereAnlage beigefügteBesoldungs-Etatfür das
Reichsbank=Direktoriumfür die Zeit vom 1. April 1885 bis 31. März 1886
wird auf 132000 Mark festgestellt.

F. 3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungdes

ordentlichenBetriebsfondsder Reichs=HauptkassenachBedarf, jedochnichtüber
denBetrag von siebzigMillionen Mark hinaus, Schatzanweisungenauszugeben.
Reichs=Gesetzbl.1885. 13

Ausgegebenzu Berlin den20. März 1885.
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§.4.
Die BestimmungdesZinssatzesdieserSchatzanweisungen,derenAusfertigung

der preußischenHauptverwaltungder Staatsschuldenübertragenwird, und der
Dauer derUmlaufszeit,welcheden30.September1886nichtüberschreitendarf,
wird demReichskanzlerüberlassen.Innerhalb diesesZeitraumeskann, nachAn=
ordnungdesReichskanzlers,der Betrag derSchatzanweisungenwiederholt,jedoch
nur zur Deckungder in VerkehrgesetztenSchatzanweisungenausgegebenwerden.

g.5.
Die zur Verzinsungund Einlösungder Schatzanweisungenerforderlichen

Beträgemüssender Reichsschuldenverwaltungaus denbereitestenEinkünftendes
Reichszur Verfallzeitzur Verfügunggestelltwerden.

g.6.
Die Ausgabeder Schatzanweisungenist durchdie Reichskassezu bewirken.
Die Zinsen der Schatzanweisungen,sofern letztereverzinslichausgefertigt

sind,verjährenbinnenvierJahren, dieverschriebenenKapitalbeträgebinnendreißig
Jahren nachEintritt des in jederSchatzanweisungauszudrückendenFälligkeits=
termins.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den16.März 1885.

(. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.



Ueichshaushalts-Etat

für das Etatsjahr

1885/86.

— Ò — —

13“
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* ¶8 Darunter
« ra ...
Z-; Ausgabe. Etatsjahr e

wegfallend.5 1885/86 gf
Mark. Mark.

FortdauerndeAusgaben.

L J. bGundesrath.
Die erforderlichenAusgabenwerdenfür jetztaus den
unterKapitel 7 ausgesetztenFondsmitbestritten.

2.1|14. U#nrcitntg. .. 409670 1200
3. 1/10. III. ReichskanzlerundReichskanzlii. 141360 Sn

IV. AuswärtigesAmt.
4. 1/11.Auswärtiges innnnn4: . 1227150 1740
5. 1/102.|Gesandtschaftenund Konsulste . . . . . . .. 5471550 1050
s85. 444375 520

Summell143 075 3 310

V. ReichsamtdesInnern.
7./12. ReichsamtdesInnen. 687 730 2 350
a. 1|14..Mgemeie Jonddbbtttt.. 608 334 9 000
7b.1. MRieichskomnüseeritnttt — 51 600 —
7e. 1/2. Bundesamtfür dasHeimathwesen..... .. . . . . .. 29700 —
8. EntscheidendeDisziplinarbehörden 6 000 —
9.1X3.BehördenfürdieUntersuchungvonSeeunfällen... 42300 —
10.1/8. Statistischesnt4t4t4 649007 600
11.|/7..Normal=Aichungskommissioan 89 520 900
12 12. unnebitsnt:::# 125850 600
18 1|8 MWmmt. . 716360
13a. 1/6. Reichs=Versicherungaant 164620 —

Summe W.171 021 13450
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Ueberhaupt X
Preußen Sachsen. Würt= für das tün x

Ausgabe. re. temberg.Etatsjahr sa
5 1885/86. end.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

VI. VerwaltungdesReichs=
heeres.

1/11. Kriegsministeinm . . . ... 1 684 750 95 190 920101871 95008 100

1/4. Militär=Kassenwesen 230 128 23 265 13 350 266 743 —

1/9. Militär=Intendanturen 1 506 5493 111 4900 122018 1 740 10t

1/6. Militär=Geistlichkeit 600 510 32 780 11 762 64505 1000

1/6.Militär=Justizwerwaltung 565 322 55 460 67550 688 332 150

HöhereTruppenbefehlshabrr%4q2355U
1/3.]Gouverneure, Kommandanten

und Platzmaiore . .. 610 425 18 312 15 600 644 337113833

1/3. Adjutantur=Offiziereund Offi⸗
zierein besonderenStellungen 851412 63600 52800 967811

1/25.|Generalstabund Landesvermes=
simgswesen 1547 751 99 840 62 150

1/4. Ingenieurkonpnpnps 1501 543 68 148 40 692 1 610 383 —

122.GeldverpflegungderTruppen.86784879254 298|50439739908315007888
1/6. Naturalverpflegung ... . . . . .. 67 772 649 5 664 7323 857 272 77294 653 4 472

1/10.]BekleidungundAusrüstungder
DKiiutene.. — 19224 2801 703 727/1098 932 22 0269391222

1/17. Garnisonverwaltungs=undSer=
———————3 29 641 35112 530 686 505 461¼33 677 498819697

1/7..Garnisonbauwesen 355010 52500 23910 3841703 815
1/17.|Militär=Medizinalwesen 5 386 5100405 5542

1/4. Verwaltung der Traindepots
und InstandhaltungderFeld=
gercht — 422 040 40 257 28 603 490 900 8777

Seite.20 948 329|18 329 27312 470 224251 747 820186 724
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Ueberhaupt
Preußen Sachsen.| Würt= für das # 1.

*= Ausgabe. re. temberg. Etatsjahr
185/86. al

Mark. Mark. Mark. Mark. Na

Uebertrag 220 948 329/18329 273|12470 224|251747 826186
31. 1/2. VerpflegungderErsatz=undRe=

servemannschaften⏑c.. . . . .. 2220 706 152 897 70 1442 44A
32. 1/5. Ankauf der Remontepferdd. 803 82 522 960373 16444%
33. 1/7.|Verwaltungder Remontedepots 1552325 — — 1 523257—
34. 1/2. ReisekostenundTagegelder,Vor=

spann=undTransportkosten 833 175257 483267433 358 091
35. 1/59. Militär=Erziehungs=und Bil=

dungswesen 4 590627 311245 614874 963359 135
36. 1/7.Militär=Gefängnißwesen . 721 287 73 784 40 850 835 921
37. 1/23. Artillerie=und Waffenwesen.1 505 100|800 233052495512 830 285 "
38.1X4.TechnischeJnstitutederArtillerie 52441435995 — 560409—.
39.1X12.Bauundllnterhaltungder

Festungen.............. 2706 448 31 865 14 350 2752 663 —
40. Wohnungsgeldzuschüsse. 6 494 10 547780399 25887441 133½
41. 1/3. Unterstützungenfür aktiveMili= «

tärs und Beamte, für welche
an anderenStellen Unter—
stützungsfondsnicht ausge=
WWw5. 102 375 6540 6 550 115465. —

4. ZJuschußzur Militär=Wittwen=
1 736758862 000 10500% OOS75 —

43. 1/3. VerschiedeneAusgabben 90225 4572 2 100 96897 —

Summe Kapitel 14 bis 43261 800 625|21236 623114335.514297 372 7622086

Dazu:
44. MilitärverwaltungvonBayern. — — — 43299751—

SummeVI... — — — 340672513 20861



B gDarunter
ra «.Ausgabe. Etatssahrkünftig

1885/86.wegfallend.
Mer. Mart.

VII. Karineverwaltung.
18. Eaieepeett..... 53938044
1/6. ydrographisches muitt 153720 —
1J6.DeutscheSeewarte.......................... 220985 —
1/5. Stations=Intendantuen 175610 —

27750 —
1J4.Seelsorge................................. 40 457 —
1-28.Mititaqeksonai............................ 632899020256
1/5. Indiensthaltungder Schiffeund Fahrzeuge....... 4589 530 —

le 2 849700 —
1X3.Bekleidung................................ 105800 —
1/8. Servis=undGarnisonverwaltungswesen .. 755 694 7 440

Wohnungsgeldzuschhtttt 568000 60
1/11. Kramlinpflebt. #. * 547926 —
1/3. Reise=,s und Frachtkosten 308000 —
1-8.Unem................................. 122189 600
1/15.rir ............................... 12995588 6300
18. MNter . — 18 19481353
1/2. Torpbowesen 20# 492 810
1/5. Lootsen=,Betonnungs=und Leuchtfeuerwesen. 188265 —
1/6. VerschiedeneAuisgabbhen . . .. 122 040 —

· Summevn...33080594134656

Wkkichs-Justizverwaltiing.

.1-12.Reichs-Justizamt........................... 507080 —

.1J13.Reichsgericht......·....................... 1343348—
SummeVUI...1850428 —
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Betrag Daru V.

. für das »..

DE .we«EIN 1885-86 gfa
Mark. Mark.

IX. keichsschatzamt.
67.1|/11.Meichsschatntt... 50127 —
68.119. #gese . nÜhssssb“ß:" 99741582 —
69.—111 Rechskommissariatt.#—t—,]¾eeinih e 408370 60

SummeIX 4 60..

70.1|2. X. Reichs-Eisenbahn-Amt 310 366—

XI. KReichsschuld. «
71.1-3.Verwaltung............................. —.. 52500—
72./V12Dziss.. 0 ês 1705000].

Summe I. —-

73.1/11. W# Mnnge.... 52977 —

XIII. AllgemeinerPensionsfonds.
74. 1/6. VerwaltungdesReichsheeres:

Raenbree . 18 426 700 68 040
5) Sichfe ..— 1034 948 —
BWüürtternberr .. 837980 —

-20299628 6804

75.1X6.Marineverwaltung.......................... 596669 —
26.—M. Wiifser lii. 511 350 —

Summexlll...21407647680i



* t z8 Darunter
« ura ...
* Ausgabe. Ettsjahrkünftig
55 1885/86. wegfallend.

. Mark. Mark.

XIV. keichs-Invalidenfonds.
77. 1/9. Verwaltung des Reichs=Invalidenfonddds 71 360 900
78. Zuschußzu denKostenderVerwaltungdesReichs=

heeres:
1. msprenßenn...Wü#n 34860 —
2. -Sachsen........................... 4440 —
3. J 4440 —
4. — 13540 —

— 57 280 —
79. Invalidenpensionen2c. in Folge des Krieges von

1870/71.
1/4.A. Verwaltung des Reichsheeres:

« a)Preußen2e........................ 16720000 —
b)Sachsen........................... 1076000 —
o)Württemberg..........·............ 593812 —
d)Bayern...........·............... 3991224 —

—22 381 036 —

58.]B. Verwaltung der Kaiserlichen Marine 18019 —
22399 055 —

80. Invalidenpensionen2c.in FolgederKriegevor 1870.
1/4.1. Verwaltung des Reichsheeres:

sss— ¼72“q 2 807 000 —
b)Sachsen........................... 141600 —
Württembrerernrnn2 31 130 —
d)anBayern......................... 396907 —

3 376637 —-

5X6.B.VerwaltungderKaiserlichenMarine·... 1882 —
c.SonstigePensionen.................. 406 000 —

—374 519 —

14
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Heitgt8Darunter
r da ..

— Ausgabe. Etatsjahr Enu
etuin 1885/86. wegfallend.

Mark. Mark.

81. Ehrenzulagean die Inhaber des EisernenKreuzes
von 1870/71 (Gesetzvom 2. Juni 1878):
a) Preußen „.. 37872 —
b)Sachsen........................... 1944 —
MWintttehbbrea.4 216 —

d)Bayern................·.......... 504 —

= 40 536 —

82. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.
1. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen

— 450 000 —
2.AnBayern............................... 59 941 —

565609941—– *

83. Die aus demDispositionsfondsdesKaiserszuGna=
denbewilligungenaller Art bisherbewilligtenund
fernerhinzu bewilligendenUnterstützungenundEr=
ziehungsbeihülfenfür Wittwen undKinder der in
Folge desKriegesvon 1870/71 für invalideer=
klärtenund demnächstverstorbenenMilitärpersonen
der Ober=und Unterklassenbis zur Höhe von
350000 .K¾jährlich. à. 383 350 000 —

84. 1/13.Invaliden=Institute:
BPrenßene...... # 439 237. —

b)Sachsen........................... — —
.. 13298 —

d)anBayern»...............«........ 60279 —

512 814 —

SummeXIV ... 27 725 505 900



Betrag Darunter
für das ·..

Ausgabe. Etatsjahr künftig
1885/86. wegfallend.
Mart. Mart.

Wiederholungder fortdauerndenAusgaben.

Summe 1# Bundesraat.... nu —

Sichstes. i i 409 670 1200

=III. ReichskanzlerundReichskanzllil. 141360 —

UM Answärtiges unt...... 7143 075 3 310

:MReichsamt desInnenn. 6 3 171021 13450

MVI.VerwaltungdesReichsheeres. 340672 513 208619

MWIS'rinsaltnnaa... 33 080 594 134 656

VIII. Reichs=Justizverwaltug 1 850428 —

LIX. Reichsschatant «........ 100651222 600
TXX.Reichs=Eisenbahn=Ant 310365 —

-xI·.Reichsschucd...........·............ 17102500 —-
-XII.Rechnungshof....................... 529773 —

-XIII.AllgemeinerPensionsfonds............. 21 407 647 68 040

IXIV.Reichs=Invalidenfonds 27725505 900

SummederfortdauerndenAusgaben. 554195673 430775

14“°
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Betrag
für das

2 Ausgabe. Etatsjahr
5 1885/86.

Mark.

EinmaligeAusgaben.

1. I. Reichstag «......·................... —
2.1|4. WWntips c— 385950

# IWiishnt des Ineennnn.3 t 1485600
4. 123. IV. Post-undTelegraphenverwaltug 4 520372
4 1/. W Intich#prneert .. té4 100000

V. VerwaltungdesReichsheeres.

5. Ordentlicher Etat. «
1/4. — 9977762
55/60. b Soche.... 4—u i“F. 661 160
61/65. BWürttembergg.2#994 651201

= 11290 123
66. d) an Bayern für Rechnungder einmaligenAusgaben

aus Anlaß von Truppen=Dislokationen,sowie für
Kompletirung und Ausrüstung der Artillerie=und
Ingenieur=Belagerungstrans. 518876

« -«11808999
6. Außerordentlicher Etat.

1/6. Zu Garnisonbautenin Elsaß=Lothrinegn 1231 000
7/13. Zur Umgestaltungund Ausrüstungvon deutschenFestungen,

aufGrund desGesetzesvom 30. Mai 1873 ArtikelI undII
—————————. 4630000

14. Für Bauten, zu denendieVerkaufserlösefür disponibleGrund=
stückezur Verwendungkommen(ArtikelIV. Absatz1 des
Gesetesvom 80. Mii 18177). —

Seite 5 861000
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Betrag
. für das

Ausgabe. Etatsjahr*½ 1885/86.
Mark.

(6.) Uebertrag 5 861 000
15/17.]Zur Erweiterungvon Festungsthorenund Thorbrückenim

Interesse des Verkehrs, deren Kosten dem Reichsfestungs=
baufondsnichtzurLastfallen(ArtikelIV Absatz2 desCEeseges
e###0.Mat18Trs)B. 169000

18. Zu FestungsanlagenundEinebnungsarbeiten,derenKostendem
Reichsfestungsbaufondsnichtzur Last fallen . . .. 1 500 000

19. Zur ErweiterungderUmwallungvon Straßburg, auf Grund
desGesetzesvom 14. Februar1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 62) 1 679

20. Zur Erweiterungder Artillerie=Schießpläe 1255 415
Zu Kasernenbauten:

21/45. ußer . —Wo 7 11 022 265
b)Sachsen................................... —
c)Württemberg............................... —

46.ZuErstattungenaufausLandesmittelnaufgewendeteKasernen
bausecKosten.................................. 525000

-20334359

Summe V 32 143 358

1/29. mimmerlnnn 9259 400
VII. Reichs-Justizwerwaltuingg

9. 12. VII. eichsschatunt e te ,.. 4 300000
IX. Eisenbahnverwaltung.

10.Huferordentlicher etesttst....... 3 800 000

II. X. FehlbetragdesHaushaltsdesEtatsjahres1883/84,
vorbehaltlichder Berichtigung in Folge der Revision der
Rechnungen..................................... 1 740 319
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Betrag Darunter
für das künftt

Ausgabe. Etatsjahr ünftig
1885/86. wegfallend.
Mark. Mark.

Wiederholungder einmaligenAusgaben.

DLumme1 Reichstsss...... iss – —

-II.AuswärtigesAmt..................... 385950 —

III.ReichsamtdesJnnern................. 1485600 —

-1V.Post-undTelegraphenverwaltung........ 4520372 —

-IVa.Reichsdruckerei·...................... 100000 —

MWV.Verwaltung des Reichsheeres 32 143 358 —

— 9259400 —

VII. Reichs=Justizverwaltugng — — *

VII. Reichsschatant. 4300000 —
MX. Eisenbahnverwaltng 3 800000 —

— X. Fehlbetrag des Haushalts des Etats=
— 1740319 —-

SummedereinmaligenAusgaben...57734999 —

SummedekfhktdauemdenAusgabm.»554195673430775

Summe derAusgabe611 930672 430775



Betrag
für das

is Einnahme. Etatsjahr
5 1885|86.

2 Mark.

1 I. SölleundVerbrauchssteuern.

Aus demZollgebiete.

a) Einnahmen, an welchen sämmtliche Bundesstaaten
Theil nehmen.

1.Zölle............................................ 199820 000
2.S#ackstener##V#sn#slt olss 10673 300
zz 38 263000
A tszz. 37777 000

b) Einnahmen, an welchenBayern, Württemberg und
Baden keinen Theil haben.

5. Branntweinsteuerund Uebergangsabgabevon Branntwein36 527000

c)Einnahmen, an welchen Bayern, Württemberg,
Baden und Elsaß=Lothringen keinenTheil haben. .

6.BraufteuerundUebergangsabgabevonBier.............. 16 392200

von den außerhalbderZollgrenzeliegendenGundesgebieten.

Aversa für Zölle und Verbrauchssteuern;,

7. JanwelchensämmtlicheBundesstaatenTheil nehmdmen 6 108790
8. an welchenBayern, Württembergund Baden keinenTheil

haben(Branntweinsteur)zn ... 968420
9. anwelchenBayern, Württemberg,BadenundElsaß=Lothringen

keinenTheil haben(Brausteuer)z)z.. ... 454 530

Summe L. . .



Betrag
für das

Falies Einnahme. Etatsjahr
25 1885/86.

Mark.

2. II. Reichsstempelabgaben.

1. Spielkartenstempel,
abzüglichder den Bundesstaatennach F. 23 des Gesetzes
vom 3 Juli 1878 an Erhebungs=und Verwaltungskosten
zu vergütendenfünf Prozeertrtnt:4: 1007000

Dawvonab: «
KostenderKontroleund sonstigedemReichunmittelbarerwach⸗
sendeVerwaltungskostn. 500

bleiben(Titel 1) 1 006 500

2. Wechselstempelstener. 6 750 000

Dawvonab:
a) gemäß§. 27 des Gesetzesüber dieWechselstempelsteuer
vom 10.Juni 1869 zweiProzentoder. 135000 MA

b) diedemReicherwachsendenErhebungs=und
Verwaltungskosten 190000.

zusammen 325000

bleiben(Titel 2) 6 425 000

3.Stempelabgabe für Werthpapiere, Schlußnoten, Rech=
nungen und Lotterieloose.
A. für Aktien, Renten=und Schuldverschreibungen,

abzüglichder denBundesstaatennachF. 31 desGe=
setzesvom 1. Juli 1881 zu vergütendenzweiProzent
Erhebungs=undVerwaltungskosten 4 206000

B. für Schlußnotenund Rechnungen,
abzüglichzweiProzentfür die Bundesstaaten 29320 000

Seite 6 526 000



Reichs=Gesetzbl.

zusammen(Titel 3)
Statistische Gebühr.
Brutts=Einnahme 570000M.
Davonab: Zurückzahlunggeng ... 3 000.

—
Davon ab:

a) dieKostenderAnfertigungderStempelund
Stempelmarken,sowiesonstigedemReich
unmittelbarerwachsendeVerwaltungskosten,
aufwelchederErlös für verkaufteFormulare
in Rückeinnahmekommt . . .. 17400 M.

b) dieEntschädigungenderPostverwaltungen
desReichs, Bayerns und Württembergs
für den Verkauf der Stempelmaterialien
(24 ProzentderBrutto=Einnahme) 14250.

J) gemäß§. 14 desGesetzes,betreffenddie
Statistik desWaarenverkehrsdesdeutschen
JollgebietsmitdemAuslande,vom20.Juli
1879 diedenBundesstaatenzuvergütenden
Verwaltungskosten 10850.

zusammen

Hierzu treten: Herauszahlungenvon Luremburg, abzüglich
derHerauszahlungenan Oesterreich(für Junghohh)

zusammen(Titel 41)
SummeII...

1885. 15

... — — —

Betrag
2 für das

i Einnahmec. Etatsjahr23 1885/96.
Mark.

(2.) Uebertrag 6 526000
C. für Lotterieloose:

a#von Staatslötterien0## 5 380000
b) von Privatlotterien,

abzüglichzweiProzentfür dieBundesstaaten. 524 000

567 000

42 500

20 500
545 000



—

Bfü at379Darunter
2 r da
S3 Einnahme. Etatsjahr künftig

1885/86. wegfallend.

Mark. Mark.

2 III. Post-undTelegraphenverwaltung.
1/10. Einnahhh.li 170 225 800 —

Fortdauernde Ausgabe:
1/16. A. Zentralverwaltuiinng 1 939544
17/65. B. Betriebsverwaltngg 141 322 2661 733 508

Summe der Ausgaben.43 261806 835 908
Die Einnahmenbetragen. 170225800 —

Mithin ist Ueberschuß(SummeIIl) 994 –

3a. IV. Reichsdrucerei.
18,. EinnpDZDDDDD... — 3 761 820 —.
1/14. Fortdauernde Aussaahbbb 2 701130 9240

Mithin ist Ueberschuß(SummeIVV.10 690 —

4. V. Eisenbahnverwaltung.
Einnahme:

1. A. Zentralverwaltnng — 1700
1/7. ,B.Betriebsverwaltng 464420000

Summe der Einnahmen 443 —
Fortdauernde Ausgabe:

1/11. A. Zentralverwaltng 82400 1350
1/13. B. Betriebsverwaltng 29 88 000 99 462

Summe der Ausgaben.9 370400100O S12
Die Einnahmenbetragen 46 443700 —

Mithin ist Ueberschuß(SummeVy. —

5. VI. Bankwesen.
1. Antheil desReichs an demReingewinnder Reichs=

bank(§F.24 desBankgesetzesvom14.März 1875,
Reichs=GesetblS 17)) — 2 580 000 —

2. SteuervondendurchentsprechendenBaarvorrathnicht
gedecktenBanknotennach§9 desBankgesetze 25 000 —

SummeVI..-2605000 —



Betrag
für das

Einnahme. Etatsjahr
2* 1885/86.

Mark.

VII. DerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen.
6.2. Reichstezs. ,............................. 2383
Sa.1X2.ReichskanzlerundReichskanzlei........................ 2699
7.1X5.AuswärtigesAmt........................ :......... 622 730
8 1/11. 1 436 093
9. 1|/4.Einnahmen derMilitärverwaltungfür Rechnungder Bundes=

staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Mmbee.... 3 .555112
o——————— 194822
Wüdttanberg #. 1 E t. r. 124369

a. 1/4. EinnahmenderMilitärverwaltungfür RechnungderGesammt=
heit aller Bundesstaaten:

Birnbenc. ““i. —.337SM/u.2 182 378
Sachsen.................................... —
Württemberg................................ —

10.1X9.Marineverwaltung.................................. 438 250
11. 1. Justielsss.. 459 104
12. Mieichsschatamt. ““““.r.. 68 877
13.)1%3. Reichs=Eisenbahn=AmttH## 9264
14.12 ischrnefff.. 12 580
15.|/2. AllgemeinerPensionssods 19 276
16. VerwaltungdesReichs=Invalidenfonnds . . .. 1 038
1#. BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu denAusgaben

für das Reichsschateunt 3 150M.
für denRechnungsho. -........ 42 013 45 163

SummeVII 7174 138

18.1. VIII. Aus demReichs-Invalidensondaa . ... 27725505

19. IX. JinsenausbelegtenReichsgeldern.
1l##s Reichsfestungsbaufntsss 1 000 000

LLVomeshstagsgebendefonsss.. 800 000
SummeIX 1 800 000

15



Betrag
für das

— Einnahme. Etatsjahr
25 1885|86.

Mark.

X. AußerordentlicheJuschüsse.

20. Aus dem Reichsfestungsbaufonds.

1. Zu denAusgabenauf Grund der ArtikelI undlI desGesetzes
vom 30. Mai 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 123) für Rechnung
desReichsfestungsbaufods .. .... 4 630 000

21. Aus dem BReichstagsgebäudefonds.

1. Zu denAusgabenbehufsErrichtungdesReichstagsgebäudes. 1 000 000

22. Aus der Anleihe.

1I..Zu einmaligenAusgaben der Verwaltung des Reichsheeres,
und zwar:

a) für Rechnung der Gesammtheitaller Bundes=
arn.. 6 223433 .4

b) für RechnungderBundesstaatenmit
2 ODAusschlußvon Bayhrn ... 12802680 19026113

2.Zu einmaligenAusgabender Marineverwaltung .. «... 5 639400
3. u einmaligenAusgabender Eisenbahnverwaltung . . . 3 800 000
4. Zur Beschaffungdes Beitrags desReichs zu denKostendes

ZlalschtiussesHambursge# . 4 000000

Anmerkung. DieseEinnahmenübertragensichinner=
halb der einzelnenTitel mit den noch offenenKrediten aus
früheren,für dieselbenZweckeerfolgtenAnleihe=Bewilligungen.
Die solchergestaltfür dieseeinzelnenZweckesichergebendenGe=
sammtkreditewerdenum denBetrag der bei denentsprechenden
AusgabefondsetwaeintretendenErsparnissegekürzt. «

— 32 465 513

Summe W.38 095 513



Betrag
für das

Einnahme. Etatsfahr
5 1885,/86.

Mark.

23. XI. HKatrikularbeiträge.

1.Preußen......................................... 62393727
2.Bayern..........................·............... 23 238 533
z3 6794220
4.Württemberg...................................... 8660736
5.Baden........................................... 6039664
6.Hessen........................................... 2141624
7. Mecklenbung=Schwerin###### 1 319860

*6W —————— . V708075
9. Meiekiehthirede rettW. 229339
10.M#oe. — “ 771891
11.Braunschweig....................·................ 798463
12. Sachsen=Meiningen.sHK#sc 473 629
13. Spchseitcuennenz . 22 354603
11. Süchje ###nn eath++MM. 445 360
15.Anhalt........................................... 531 992
16. Schwarzturg=Sondershatssen.. 162639
17. SchwarburgRudolstadt. #. 183655
18. 128f ....— "......... 129280
19.ReußältererLinie.................................. 116151
20.ReußjüngererLinie................................ 231767
— — 80 909
22.Lfrw52KWainnsxun—3 275 031
23.Lübeck........................................... 145403
24.Bremen.......................................... 358461
25 amburg........................................ 1 038 104

ES———————————— 4 418 676

Summe XI 122 041 792



72

Betrag Darunter
· furdas künfti

Einnahme. Etatsjahr nftig
1885/86. wegfallend.
Mark. Mark.

Wiederholungder Einnahme.

Summe I. Bölle undVerbrauchssteuieern . . .. 346984240
II. Reichsstempelabgaben 20 406 500 —
-III.Post-undTelegraphenverwaltung........ 26 963994 —
— 1 060690 –

V. Eisenbahnverwaltng 17073 300 —
— 2 605000 —
⸗VII. VerschiedeneVerwaltungs=Einnahmen 7174 138 —
-VIII.AusdemReichs-Jnvalidenfonds......... 27 725 505 –

MIX.Zinsenaus belegtenReichsgeldeen 1 800000 —
TX. AußerordentlicheZuschüsse 38 095 513 —

2. N Mautrikulsrbeitrtte. 122041792 —.

Summe der Einnahme11 930672 —
Die Ausgabe beträgt. . . 611930672 430 775

Balanzirt.

Berlin, den 16.März 1885.

(L. S.) Wilhelm.



Gesoldungs-Etat
· fürdas

Reichsbank-DirektoriumaufdasJahrvom1.Apri11885bisEndeMarz1886.

—

Betrag
für die Zeit.

· vom1.Aprii
Titel. Ausgabe. 1885

bis31.März
1886.

Mark.

1.2DerPräfident ##4.. 82N #se#s . 24 000

(Außerdemfreie Wohnung im Bankgebäude,Licht und
Heizung.)

2.8 Mitgliedermit 9 000 +∆bis 15.000„/4, durchschnittlich12000 M. 96 000

3. Miethsentschädigung(Wohnungsgeldzuschüsse)1500/ für jedeStelle,
überhaupt.......................................... 12000

Summe 132 000
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(Nr. 1592.) Gesetz,betreffenddie AufnahmeeinerAnleihefür Zweckeder Verwaltungendes
Reichsheeres,derMarine und derReichseisenbahnen.Vom 16.März 1885.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

1.
Die AufwendungeinesP# bis zur Höhe von 10055134 Mark für

die in der Anlage aufgeführtenZweckewird genehmigt.
vs

InsoweitBeträgevon der imö 1 angegebenenSummezu dendaselbst
bezeichnetenZweckenim Etatsjahre 1884/85 bereitsverausgabtsind, wird für
dieseVerwendungenhiermitIndemnitätertheilt.

S. 3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,
1. die nachF. 1 erforderlichenGeldmittel,
2. die außerordentlichenGeldmittel, welchein demReichshaushalts=Etat
für das Etatsjahr 1885/86 zur BestreitungeinmaligerAusgaben:
a) derVerwaltungdesReichsheeresim Betrage
von............................. .19026113Mark

b)derMarineverwaltungimBetragevon..... 5639400
e) der Eisenbahnverwaltungim Betragevon. .. 3800000

im Ganzenbis zurHöhevon.. . . 28465513Mark
vorgesehensind,

im Wege desKredits flüssigzumachenund zu diesemZweckin demNominal⸗
betrage,wie er zurBeschaffungjenerBeträgevon insgesammt38520647Mark
erforderlichseinwird, eineverzinsliche,nachdenBestimmungendesGesetzesvom
19. Juni 1868 (Bundes=Gesegbl.S. 339) zu verwaltendeAnleiheaufzunehmen
und Schatzanweisungenauszugeben.

S. 4.
Die Bestimmungenin den§#.2 bis 5 desGesetzesvom27. Januar 1875,

betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für Zweckeder Marine= undTelegraphen=
verwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 18), findenauchauf dienachdemgegenwärtigen
GesetzeaufzunehmendeAnleiheund auszugebendenSchatzanweisungenAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 16. März 1885.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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Ueberschlag
der

Aulage.

82 Geldbetrag
fende Bezeichnungder Ausgaben. fürNr. 1884/85.

Garnisonort. Mark.

A. Magazinverwaltungswesen.
Für Magazinbauten.

1 Wunt ....... NeubauvonzweiRauhfouiagemagazinen........ 169000,00
2........ NeubauvonzweiKornermagazinen............. 49097,21
3. VBu##en NeubaueinesRauhfouragemagazins 63 000,0

Für das Festungsapprovisionnement.
4 J##s- Zur BeschaffungvonFleischpräservenund Viktualien

für das Approvisionnementvon Thon . . . 8394350/%
Summe K. 675447,21

B. Bekleidungswesen.
5## Zur Vermehrung der Bekleidungsvorräthefür die

Kriegsformatiooen ..... 88848,04
SummeB für sich.

C. Garnisonverwaltungswesen.
6. Allenstein..... Herstellungvon Schießstandsanlagenfür ein Jäger—

Bataillon.............................. 25700,00
7.Culm....... Desgleichen............................... 30000,oo
8.Dt.Eylau Herstellungvon Schießständenfür ein Infanterie=

Bataillon....·......................... 25000,00
9.Goldap...... SicherstellungvonSchießständeneinschließlichTerrain=

erwerbfür ein Bataillon Infanteree 11200,
10.Lötzen Bau von Oekonomieräumenund einerMannschafts=

bamcke..........·...................... 170000%
11 9. BeschaffungderUtensilienfür ein von derStadt=

gemeindedaselbstherzustellendesKasernementfür
ein Bataillon Infantereelrlele 60 000)%

12. 17.„ 183 Herstellungvon Schießstandsanlagenfür zwei Ba=
J————— 6 100/

Seite 328 000,0
Neichs=Gesetzbl.1885. 16



Lau= Geldbetrag

ende Bezeichnung der Ausgaben. für
v 1884/85.

Garnisonort. Mark.

Uebertrag 328000,00
13.Stallupönen . Ankauf einesErerzirplatzesfür zweiEskadrons. 38 000)0
144 Kfft. .. Ankauf einesDetail=Exerzirplatzesfür ein Bataillon »

Jnfanterie.............................. 16000,oo
15.Bromberg...BeschaffungeinesExerzirplatzesfüreinRegiment

Kavallerie.............................. 3337,oo
16. BeschaffungeinesExerzir- und Fahrübungsplatzesfür

eineAbtheilungFeld=Artillerie .. 14 000)%
17 ⸗ Unterbringungeines Regiments Kavallerie, ins=

besondereGrunderwerbund Ausstattungdes durch
Privatezu erbauendenKasernements 82465,0

18 Thorn Beschaffung eines Exerzirplatzesfür ein Regiment
——— — 32000/0

19. -....... Neubau einerKasernenebstZubehör für zwei Kom=
Atien Issfsaoserit. — 80 000%

20. Met4. Kasernenbauzur UnterbringungderEtatsverstärkung
von zweiRegimenternInfanterie, einschließlichder
Utensilienbeschaffnnnng 4500000

21.Straßburg Kasernenbauzur Unterbringungder Etatsverstärkung
für einRegimentInfanterie, einschließlichderUten=
##lienbeschaffang#####: 39 427000/%

22.Allenstein Neubau und AusstattungeinerKasernenebstZu=
behörfür ein Jäger=Bataillon — 632 000

23. -..... Neubau undAusstattung eines Kasernementsnebst
Zubehör für einRegiment Kapallerie 221 000

24.Dt. Eylau Neubau und Ausstattung einer Kaserne nebst Zu=
behör für ein Bataillon Infantere 616 100/

25. Goldap . . . .. Desgleichen............................... 595750,oo
26.9yck......... Desgleichen............................... 656876,oo
27.0rtelsburg....NeubauundAusstattungeinesKasernementsnebst

ZubehorfuremBataillonInfanterie......... 120000,oo
28.Riesenburg....NeubauundAusstattuneinerKasernenebstZubehor

für zweiEskadrons,einschließlichdesRegimentsstabes 80 000/00
29.Soldad. Neubau und Ausstattung einer Kaserne nebstZu=

behörfür ein Bataillon Infanterie. . .. . . . . . .. 120 000,0
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g Geldbetrag
au⸗ »

fende Bezeichnung der Ausgaben. für
Nr. 1884/85.

Garnisonort. Mark.

Uebertrag4512 528
30.Stallupönen Neubau und AusstattungeinerKasernenebstZu=

behörfür zweiEskadros 100000%
31.Thon Neubau und AusstattungeinesKasernementsnebst

Zubehörfür ein RegimentKavallere 1 161000
Summe C.73 528

D. Militär=Medizinalwesen.
32.Allenstein NeubaueinesGarnisonlazarethhs 123000,00
33.Ot. Ehlau. EinrichtungeinesLazariths 4 300,%
34 9B — 1 500%
35. 4 NeubaueinesGarnisonlazarettts . 153 284,00
36. Toom. NeubaueinesHülfslazarethts 110000%

SummeD... 392084,00
E. Remontewesen.

377 . Für Vermehrungder Bespannungbei 16 Batterien
derFeld=Artillerie=RegimenterNr. 1, 15, 17 und
31 um je 14 Zug= und Vorrathspferdeund
2 Reitpferde,zusammenum 256 Pferddi 12 14610

SummeEfür sich.

38............. F. Umzugs=und Transportkosten 3400000
SummeFfür sich.

G. Artillerie= und Waffenwesen.
39... – Zur KompletirungdesMateriaalls . . .. 2200 0000

Summe6für sich.
Hien. A 675447,21

— — 88848%
— 4 5 773 528%00
-D...... 392084,oo
-E....... 12146,10
-F......· 340000,oo
Sind 9482053/

400 ..’.’. Dazu: Quotean Bayreen 573081/00
Ueberhautt. 10 055 134/5

u .
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(Nr. 1593.) Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzgegenden verbrecherischenund gemein=
gefährlichenGebrauch von Spreugstoffen. Vom 13. März 1885.

Aw# Grund des §. 1 Absatz3 des Gesetzesgegenden verbrecherischenund
gemeingefährlichenGebrauch von Sprengstoffenvom 9. Juni 1884 (Reichs=
Gesetzbl.S. 61) hat der Bundesrathbeschlossen,die nachfolgendenSprengstoffe
als solche,welchevorzugsweiseals Schießmittelgebrauchtwerden,zu bezeichnen:

1. allezumSchießenausJagd=oderScheibengewehrenoderzuSprengungen
in Bergwerken,Steinbrüchenu. s.w. dienenden,ausSalpeter,Schwefel
und Kohle hergestelltenPulversorten;

2. die zurEntzündungvonGewehrladungendienendenSprengstoffe,soweit
sie in Zündhütchenfür GewehreoderZündspiegelnfür dergleichenver=
arbeitetsind;

3. dieVereinigungder unter1 und2 genanntenStoffe in fertigeGewehr=,
Mistolen= oderRevolverpatronen,einschließlichderunterVerwendungvon
KnallquecksilberohnePulver hergestelltenPatronenfürTeschingewehre,
Pistolen oderRevolver.

Berlin, den13.März 1885.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Boetticher.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt
MÆII.

Inhalt: Gesetz, betreffendden Beitrag des Reichs zu denKostendes Zollanschlussesvon Bremen. S. 79. —
Gesetz, betreffendAenderungendesReichs-Militärgesetzes.S. s1. — Bekanntmachung, betreffend
die Zulassungals Schiffer auf kleinerFahrt mitHochsee-Fischereifahrzeugen.S. 82.

(Nr. 1594.) Gesetz,betreffenddenBeitrag desReichs zu denKosten desAnschlussesder freien
HansestadtBremen an das deutscheZollgebiet. Vom 31. März 1885.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
unddes Reichstags,was folgt:

1.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, der freien HansestadtBremen zu den

Kostender Bauten, Anlagen, Einrichtungenund desGrunderwerbs,welchedurch
den JollanschlußBremens und die mit demselbenverbundeneUmgestaltungder
bestehendenHandels=und Verkehrsanlagenveranlaßtwerden, aus derReichskasse
einenBeitrag in Höhe der Hälfte des bremischerseitsfür die bezeichnetenZwecke
festzustellendenKostenbedarfs,jedochhöchstensin Höhe von 12000000 Mark,
zu leisten.

S. 2.
Der Reichskanzlerist befugt, die Mittel zur DeckungdieserSumme im

WegedesKredits flüssigzu machenund zu demZweckin demjenigenNominal=
betrage,welcherzur Beschaffungdes bezeichnetenBetrags erforderlichseinwird,
eine verzinsliche, nach den Bestimmungen des Gesetzesvom 19. Juni 1868
(Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe aufzunehmenund Schatz=
anweisungenauszugeben.

Die auf Grund diesesGesetzesjährlichzu verwendendenBeträgesind in
den Reichshaushalts=Etatdes betreffendenJahres aufzunehmen.

K. 3.
Die Bestimmungenin den§#..2 bis 5 desGesetzesvom27. Januar 1875,

betreffenddie AufnahmeeinerAnleihefür ZweckederMarine=und Telegraphen=
Reichs=Gesetzbl.1885. 17

Ausgegebenzu Berlin den 7. April 1885.
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verwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 18), findenauchauf dienachdemgegemwärtigen
GesetzeaufzunehmendeAnleihe und auszugebendenSchatzanweisungenAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den31. März 1885.

. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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(Nr. 1595.) Gesetz, betreffendAenderungendes Reichs=Militärgesetzesvom 2. Mai 1874.
Vom 31. März 1885.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen 2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Der §. 30 desReichs=Militärgesetzesvom 2. Mai 1874 (Reichs=Gesetzbl.
S. 45) erhält unter Nr. 3a und b folgendeFassung:

3. Die mit den ständigenGeschäftenderHeeresergänzungbetrautenBe=
hördensind:
a) für denAushebungsbezirkdieErsatzkommission,bestehendaus einem
Offizier, in der Regel dem Landwehr=Bezirkskommandeurund
aus einemVerwaltungsbeamtendesBezirks,oderwo ein solcher
Beamter fehlt, einem besonderszu diesemZweck bestelltenbür=
gerlichenMitgliede,

b) für den Infanterie=Brigadebezirkdie Ober=Ersatzkommission,be=
stehendaus einemhöherenOffizier, in der Regel demInfanterie=
Brigadekommandeurundaus einemhöherenVerwaltungsbeamten.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. «

GegebenBerlin, den31.März 1885.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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(Nr. 1596.) Bekanntmachung,betreffenddie Zulassungals Schiffer auf kleinerFahrt mit
Hochsee=Fischereifahrzeugen.Vom 12. März 1885.

A# Grund des §. 31 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich hat der
Bundesrath beschlossen:

Die Bekanntmachung,betreffenddie Prüfung der Seeschifferund
Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen,vom 25. September1869
(Bundes=Gesetzbl.S. 660) erhält hinterF. 6 folgendenZusatz:

S. Ga.

Für die Zulassungals Schiffer auf kleinerFahrt mit Hochsee=
Fischereifahrzeugengenügtbis auf Weiteres der Nachweis der im 9. 6
vorgeschriebenenFahrzeit.

Berlin, den 12.März 1885.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Beoetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆI2.

Inhalt: Gesetz, betreffendAbänderungdes Gesetzesüber die Erhebungder Tabacksteuer.S. 83. — Gesetz,
betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern. S. 85. — Allerhöchster Erlaß,
betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe. S. 87.

(Nr. 1597.) Gesetz,betreffendAbänderung der §§. 12, 16 und 19 desGesetzes,betreffenddie
ErhebungderTabacksteuer(Reichs=Gesetzbl.S. 245). Vom 5. April 1885.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

# 1.
Dem H.12 desGesetzeswegenErhebungder Tabacksteuervom 16.Juli

1879 Meichs=Gesetzbl.S. 245) tritt folgendeBestimmunghinzu:
„Die oberstenLandes=Finanzbehördensind ermächtigt,ausnahmsweise
zu gestatten,daß die Gewichtsermittelungerst nach dem 31. März,
jedochspätestensbis zum 31. Mai des auf das Erntejahr folgenden
Jahres, geschehe.“

· §.2.
Hinter Absatz2 des H.16 desselbenGesetzesist nachstehenderZusatzein=

zuschalten:
6h/DenoberstenLandes=Finanzbehördenwird die Befugnißertheilt,im
Falle des Bedürfnissesdie Frist zur Zahlung der Steuer über den
15. Juli des erstenauf das Erntejahr folgendenJahres hinaus bis
zur erstmaligenVeräußerungdesTabacks, längstensjedochbis zum
30. Juni deszweitenauf das ErntejahrfolgendenJahres zuverlängern.“

Reichs=Gesetzbl.1885. 18

Ausgegebenzu Berlin den 11. April 1885.
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Z.3.
DerletzteSatzdes§.16ibid.unddervorletzteSatzdes§.19ibid.

werdendahinabgeändert,daß an beidenStellen stattderWorte:
„bis zum 15. Juli desauf die Ernte folgendenJahres“

gesetztwird:
„bis zumAblauf der für dieEntrichtungderSteuerfestgesetztenFrist“.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den5. April 1885.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.



— —

(Nr. 1598.) Gesetz,betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern. Vom
6. April 1885.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

S. 1.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Einrichtungund Unterhaltungvon

regelmäßigenPostdampfschiffsverbindungenzwischenDeutschlandeinerseitsund
Ostasien,sowieAustralienandererseits,auf eineDauer bis zu fünfzehnJahren
an geeignetedeutscheUnternehmerauf demWege der engerenSubmission einzeln
oderzusammenzu übertragenund in den hierüberabzuschließendenVerträgen
Beihülfenbis zumHöchstbetragevon jährlichvier Millionen Mark aus Reichs=
mittelnzu bewilligen.

§. 2.
Der Reichskanzlerwird ferner ermächtigt, zum Anschluß an die Haupt=

linien (§.1) die Einrichtungund UnterhaltungeinerZweiglinievon Triest über
Brindisi nach Alerandrien auf eineDauer bis zu fünfzehnJahren an geeignete
deutscheUnternehmerauf demWegeder engerenSubmissionzu übertragen,und
in den hierüberabzuschließendenVerträgen eine Beihülfe bis zum Höchstbetrage
von jährlichvierhunderttausendMark aus Reichsmittelnzu bewilligen.

S. 3.
Die im §F.1 bezeichnetenVerträgemüssendie in der Anlage zusammen=

gestelltenHauptbedingungenenthaltenund bedürfenzu ihrer Gültigkeitder Ge=
nehmigungdesBundesraths.

Die Verträge, sowie die auf Grund derselbengeleistetenZahlungen sind
demReichstagbei Vorlage desnächstenReichshaushalts=Etatsmitzutheilen.

S. 4.
Die nach §9.#1 und 2 zahlbarenBeträge sind in den Reichshaushalts=

Etat einzustellen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den6. April 1885.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.



vier Wochenstattfinden.
Die in die Fahrt einzustellendenDampfer dürfen in ihrerKonstruktionund
Einrichtung,namentlichin Bezugauf Personenbeförderungund Sicherheit,
den auf denselbenLinien laufendenPostdampfern andererNationen nicht
nachstehen.

festzusetzen.— Die ZeitdauerderReiseist nachdiesemVerhältnißmit ent=
sprechendemZuschlagfür denAufenthaltin den anzulaufendenHäfen in
Stundenmit einemAbschlagvon einemKnotenpro Stundefür die Fahrt
gegendenMonsun zu berechnen.
Die Unternehmerder Hauptlinien (§. 1) sind verpflichtet,bei der Hin= und
Rückfahrt einenbelgischenoder holländischenHafen anzulaufen.
In dieseLinien einzustellendeneueDampfer müssenauf deutschenWerften
gebautsein.
Alle in die Fahrt einzustellendenDampfer müssenvorher durch von der
Regierungzu ernennendeSachverständigeals denvorstehendenAnforderungen
genügendanerkanntwerden.
Für ungerechtfertigteVerzögerungenbei der Fahrtausführungwerdenent=
sprechendeAbzügevon der Subventionssummegemacht.

denetwaigenBegleiternohnebesondereBezahlung.
Die regelmäßigenFahrten müssenspätestens12 Monate nach Abschlußder
Verträgebeginnen.
Zur Sicherstellungder Erfüllung der Vertragsverbindlichkeitenist, soweit
erforderlich,den Unternehmerndie Bestellung einerKaution aufzuerlegen.
Erwachsenden Unternehmernaus dem Betriebe dauernd größereGewinne,
so kanndie RegierungdenUnternehmerngrößereLeistungen,z.B. in Be=
zug auf schnellereoder vermehrteFahrten u. s. w., auferlegen,oder die
Subventionssummeentsprechendkürzen.
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(Nr. 1599.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddieAufnahme einer Anleihe auf Grund derGesetze
vom 16. Februar 1882 (Reichs=Gesetzbl.S. 39) und vom 16. März 1885
(Reichs=Gesetzbl.S. 74). Vom 30. März 1885.

Aw# Ihren Berichtvom 26. März d. J. genehmigeIch, daß auf Grund des
Gesetzesvom 16. Februar 1882) betreffenddie Ausführung des Anschlussesder
freien und HansestadtHamburg an das deutscheZollgebiet(Reichs=Gesetzbl.
S. 39), ein Betrag von 4000000 Mark und auf Grund des Gesetzesvom
16. März 1885, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für Zweckeder Ver=
waltungen des Reichsheeres, der Marine und der Reichseisenbahnen(Reichs=
GesetztlS. 74), ein Betrag von 38520 647 Mark, zusammenalso ein Betrag
von 42520 647 Mark durch eine nach den Bestimmungendes Gesetzesvom
19. Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe beschafftund
zu diesemZweckein entsprechenderBetrag von Schuldverschreibungen,und zwar
überzweihundertMark, fünfhundertMark, eintausendMark, zweitausend Mark
und fünftausendMark, ausgegebenwerde.

Die Anleihe ist mit jährlich vier vom Hundert am 1. April und 1. Oktober
zu verzinsen.

Die Tilgung des Schuldkapitalserfolgtin der Art, daß die durchden
Reichshaushalts=Etatdazu bestimmtenMittel zum Ankauf einer entsprechenden
Anzahl von Schuldverschreibungenverwendetwerden. Dem Reich bleibt das
Recht vorbehalten,die im Umlauf befindlichenSchuldverschreibungenzur Einlösung
gegenBaarzahlungdesKapitalbetragesbinneneinergesetzlichfestzustellendenFrist
zu kündigen. Den Inhabern derSchuldverschreibungenstehteinKündigungsrecht
gegendas Reichnichtzu.

Ich ermächtigeSie, hiernachdie weiterenAnordnungenzu treffenund die
Reichsschuldenverwaltungmit nähererAnweisungzu versehen.

DieserMein Erlaß ist durchdasReichs=GesetzblattzuröffentlichenKenntniß
zu bringen.

Berlin, den30.März 1885.
Wilhelm.

In VertretungdesReichskanzlers:

von Burchard.
An denReichskanzler.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1885 19





Reichs-Gesetzblatt.
Æ 13.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Befugnißvon Seefahrzeugen,welcheder Gattungder Kauffahrteischiffenicht
angehören,zur Führung der Reichsflagge.S. 89.

(Nr. 1600.) Gesetz,betreffenddie Befugniß von Seefahrzeugen,welcheder Gattung der
Kauffahrteischiffenicht angehören,zur Führung der Reichsflagge. Vom
15.April 1885.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Meußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

81
Seefahrzeuge,welchefür Rechnungentwedervon auswärtigenStaatenoder

von AngehörigensolcherStaaten im Inlande erbautworden, sind, so langesie
im ausschließlichenEigenthumder im §. 2 desGesetzes,betreffenddieNationalität
der Kauffahrteischiffe2c., vom 25. Oktober1867 (Bundes=Gesetzbl.S. 35) be=
eichnetenPersonen,GesellschaftenoderGenossenschaftensichbefinden,befugt,die
eichsflaggeals Nationalflaggezu führen.

DerartigeFahrzeugeunterliegen,wenn sie von dieserBefugnißGebrauch
machen,denfür KauffahrteischiffegeltendenVorschriften.

KS.2.
Die vorstehendenBestimmungenfindenauf deutscheLustjachten,welchein

die offeneSee gehen,gleichmäßigAnwendung.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den 15. April 1885.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

t

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1885. 20

Ausgegebenzu Berlin den 18. April 1885.





Reichs-Gesetzblatt
W I4.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Steuervergütungfür Jucker, sowie die Verlängerung der Frist für die Ent=
richtungder im Betriebsjahre1884/85kreditirtenRübensteuer.S. 91. — Bekanntmachung, be=
treffendeineAbänderungdes Verzeichnissesder gewerblichenAnlagen, welcheeinerbesonderenGe=
nehmigungbedürfen.S. 92.

(Nr. 1601.) Gesetz,betreffenddie Steuervergütungfür Jucker, sowiedie Verlängerungder
Frist für die Entrichtungder im Betriebsjahre1884/85 kreditirtenRüben=
steuer. Vom 13.Mai 1885.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

#l
Die Geltungsdauerdes Gesetzesvom 7. Juli 1883, betreffenddieSteuer=

vergütungfür Zucker(Reichs=Gesetzbl.S. 157), wird um ein Jahr dergestalt
verlängert,daß an die Stelle des im §. 2 daselbstbezeichnetenEndterminsder
1. August 1886 tritt.

S. 2.
Der Bundesrath wird ermächtigt,die nach demInkrafttretendiesesGesetzes

fälligenRübenzuckersteuer=Krediteaus demBetriebsjahre1884/85 um dreiMonate
gegeneine von demKreditnehmerzu entrichtendeund zur Reichskassefließende
ratirlicheVergütungvon vier Prozentder Kreditsummezu verlängern.

S.3.
Die Haftung derEinzelstaatenfür dieSicherstellungder bewilligtenKredite

bleibtauchfür die verlängerteFrist bestehen.

S. 4.
Die im §. 3 desGesetzes,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts=

Etats für dasEtatsjahr1885/86 (Reichs=Gesetzbl.für 1885 S. 51), demReichs=
kanzlerertheilteErmächtigung,SchatzanweisungenzurvorübergehendenVerstärkung
Reichs=Gesetzbl.1885. 21

Ausgegebenzu Berlin den 15.Mai 1885.
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des ordentlichenBetriebsfondsderReichs=Hauptkasseauszugeben,wird bis zum
Betragevon einhundertsiebenzigMillionen Mark ausgedehnt.

K. 5.
Die Vorschriftender§#F.4 bis 6 des vorangeführtenEtatsgesetzesgeltenauch

für die vermehrteAusgabevon Schatzanweisungen.

.. ,§.6. -
DiesesGesetztritt mit der Veröffentlichungim Reichs-Gesetzblattin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den 13.Mai 1885.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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(Nr. 1602.) Bekanntmachung, betreffendeine Abänderung des Verzeichnissesder gewerblichen
Anlagen,welcheeinerbesonderenGenehmigungbedürfen.Vom24.April 1885.

D Reichstag hat in seinerMenarsitzungvom 20. März d. J. beschlossen,
dem Beschlussedes Bundesraths,

betreffenddie Aufnahme der Anlagen zur Destillation oder zur Ver=
arbeitungvonTheerund vonTheerwasserin dasVerzeichnißderjenigen
gewerblichenAnlagen, welchenach der Bestimmung des F§.16 der
Gewerbeordnung für das Deutsche Reich (Reichs=Gesetzbl.1883
S. 177) einer besonderenGenehmigung bedürfen (Bekanntmachung
vom 31. Januar 1885, Reichs=Gesetzbl.S. 8),

die verfassungsmäßigeGenehmigungzu ertheilen.
Berlin, den24. April 1885.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Beaoetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
15.

Juhalt: Gesetz, betreffenddie Abänderung des Jolltarifgesetzesvom 15. Juli 1879. S. 93. — Bekannt=
machung,betreffend die Einlösung der Banknoten der Kommerzbankin Lübeck. S. los.

(Nr. 1603.) Gesetz,betreffenddie AbänderungdesZJolltarifgesetzesvom15.Juli 1879. Vom
22. Mai 1885.

W Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

h .
Die folgendenTheiledesGesetzesvom 15. Juli 1879, betreffenddenZoll=

tarif des deutschenZollgebietesund den Ertrag der Zölle und der Tabacksteuer
(Reichs=Gesetzbl.S. 207), erhaltennachstehendeFassung:

I. J. 5 Ziffer 1:
Erzeugnissedes Ackerbauesund der Viehzuchtvon denjenigen

außerhalbder ZollgrenzegelegenenGrundstücken,welchevon innerhalb
der ZollgrenzebefindlichenWohn= und Wirthschaftsgebäudenaus
bewirthschaftetwerden;fernerErzeugnisseder Waldwirthschaft,wenn
die außerhalbderZollgrenzegelegenenGrundstückemindestensseitdem
15. Juli 1879 eineZubehördes inländischenGrundstücksbilden.

II. § Ziffer 22
Ebensowerdenbeziehungsweisekönnenfür dasin Nr. 13c desTarifs

aufgeführteHolz Transitlager ohne amtlichenMitverschlußbewilligt
werden. Dabei kann von der Unschließungder zur Lagerung be=
stimmtenRäumeabgesehenwerden,auchwerdenoderkönnendie unter
Nr. 13c 1, 2 oder3 fallendenHötzer zeitweiseaus demLager ent=
nommen und, nachdemsie einer Behandlung unterlegenhaben, durch
welchesie unter Nr. c 2, 3 oder als Hobelwaare oder als grobe, rohe,
ungefärbteBöttcherwaareoderFournire unterd odere fallen, in das
Lagerzurückgeführtwerden.

Reichs=Gesezbl.1885. 22

Ausgegebenzu Berlin den28. Mai 1885.
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Für Abfälle, welchebei derBearbeitungvonBau=und Nutzholz
in den Transitlagern entstehen,tritt, wenn die Hölzer in das Ausland
ausgeführtwerden,ein entsprechenderNachlaßan demzur Last ge=
schriebenenZoll ein, welcherbeträgt:
a) für Säge= und Schnittwaaren, vier=und mehrseitigin derLängs=
achsegeschnitten:
#) in der ganzenLängegleichstarkund breit. 33½Prozent,
O) nichtgleichstarkoderbreieiit 20 "

b)fürungesäuinteBretter..................... 20 -
c)fürgesägteFournire....................... 50 -
4) für Hobelarbeit,wodurchWaaren derKlassec 3
in solcheder Klassed veredeltwerden . .. 15 ⸗

s) in allen brigen Faͤllennn 83 4.4 4(—
Für Bau= und Nutzholz,welchesauf Flößen eingehtund auf

BegleitscheinI weiter gesendetwird, kann der Bundesrath eine Er=
leichterungin den allgemeinvorgeschriebenenAbfertigungsformenan=
ordnen.

III. Dem F§.7 wird als Ziffer3a hinzugefügt:
Zàa.Den Inhabern von Oelmühlenwird für die Ausfuhr dervon ihnen

hergestelltenOelfabrikateeine Erleichterungdahin gewährt, daß ihnen
der Eingangszoll für eine der Ausfuhr entsprechendeMenge der zur
Mühle gebrachtenausländischenunter Nr. 9 de des Tarifs be=
zeichnetenOelfrüchtenachgelassenwird. Der Ausfuhr der Oelfabrikate
steht die Niederlage derselbenin eine Zollniederlage unter amtlichem
Verschlußgleich. Ueber das hierbeiin Rechnungzu stellendeAusbeute=
verhältnißtrifft der BundesrathBestimmung. Die zur Mühle zoll=
amtlich abgefertigtenausländischen,sowie auch sonstigenOelfrüchte,
welchein die der Steuerbehördezur Lagerungder erstbezeichnetenOel=
früchteangemeldetenRäume eingebrachtsind, dürfenin unverarbeitetem
Zustandenur mit Genehmigungder Steuerbehördeveräußertwerden.
Zuwiderhandlungenhiergegenwerdenmit einerGeldstrafebis zu ein=
tausendMark geahndet. «

Der Zolltarif zu dem im H. 1 bezeichnetenGesetzewird in nachstehender
Weiseabgeändert:

1. Zu Nr. 2. Baumwolle und Baumwollenwaaren:
a) An Stelle der Positionen 4 und 5 der Nr. 2c (Baumwollengarn)
tretenfolgendeBestimmungen:
4. drei= und mehrdrähtiges,einmal und wiederholtgezwirnt, roh,
gebleicht,gefärbt#-estetu##. 1## 48 Mark,



—95...

5. zweidrähtiges,wiederholtgezwirntes,roh, gebleicht,ge—
färbt; auch accommodirter,zum Einzelverkaufher—
gerichteterBaumwollenzwirn jederArt . . .. . . . . .. 70 Mark

für 100 Kilogramm.
b) Für Position46, Spitzenund alle Stickereien,wird derEingangszoll
ethötthaimmsheMosfrar# & WWn. 12 350 Mark

für 100 Kilogramm.
c) Die Anmerkung3 zu d erhältfolgendeFassung:

————— 6 Mark
für 100Kilogramm.

2. In Nr. 5 tretenan Stelle derPositionenb bis e folgendeBestimmungen:
b)Ultramarin.................................... 15Mark,

Rosmarnöö.... 1
d) Zündhölzerund Zündkerzchen 10
ee)Oxalsäureund oxalsauresKali; gelbes,weißesund rothes
blemfares Kaaf..—JJy— — 8
Wealsirri.unh Er
Metkali Whtiätrrim r= 4

h) Alaun, Barytweiß; Buchdruckerschwärze;Chlorkalk; Farb=
holzertrakte;Gelatine; Kitte; Leim; Ruß;) Schuhwichse;
Siegellack;Tinte undTintenpulver;Wagenschmiere;Zünd=
waarenmit Ausnahmeder Zündhölzerund Zündkerzchen 3

für 100Kilogramm.
"6 Die Bestimmungender bisherigenPositionen 1 bisi treten unter
i bism

Als neueNummernsindeinzustellen:
ny)Strontinupripatate ps —. 2 Mark,
RPreie,gethlemimt..t““““t 0,0

für 100 Kilogramm.

3. In Nr. 66 3) sind dieWorte „Uhrfournituren und Uhrwerkeaus unedlen
Metallen“ zu ersetzendurchdieWorte: „Uhrwerkezu anderenals Thurm=
und Taschenuhren,sowieUhrfourniturenaus unedlenMetallen“.

4. Die Nr. 7 erhältfolgendeFassung:
7. Erden, Erze, edleMetalle, Asbestund Asbestwaaren:

a) Erden und rohe mineralischeStoffe, auch gebrannt, geschlemmt
oder gemahlen,imgleichenErze, auch aufbereitete,soweit diese
Gegenständenicht mit einemZollsatzenamentlichbetroffensind;
edleMetalle, gemünzt,in Barren oderBruch, Fifteeir auch
gereinigt)Asbestkittund Asbestanstrichmasse . . . . .. frei.

22“
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b) Pappe und Papier aus Asbestin Bogen, Rollen oderPlatten:
1.ungeformt.............................. 10Mark,
2. geformt, auch durchloht 24

J0)Garne,Schnüre,Stränge,StrickeundSeileausAsbest,
auchin Verbindungmit anderenSpinnmaterialien 24

d) Asbestgewebe,auchin Verbindungmit anderenSpinn=
— 40

e) Asbestwaaren,anderweitnicht genannt, auch in Ver=
bindungmit anderenMaterialien, soweitsiedadurch
nicht unterNi. 20 fann. # e 60 "

für 100 Kilogramm.

5. Die Nr. 9 erhältfolgendeFassung:
a)Weizen........................................ 3 Mark,

3-
B)Hafer............................... «..... 1,50-
7)Buchweizen................................ 1-
å)Hülfenfrüchte................................ 1-
s)anderenichtbesondersgenannteGetreidearten....... 1-

c)G·erste....... «................................... 1,50-
d) ) Raps, Rübsaat, Mohn, Sesam, Erdnüsseund ander—

weit nichtgenannteOelfrücht „
6) Leinsaat,Baumwollensamen,Ricinussamen,Palmkerne
undKoprah................................ frei.

— Mn . 1Mark,
1) Malz ......................................... 3 ⸗

g) Anis Koriander Fenchelund Kümmel 3-
h)Weinbeeren,frische...................·........... 15
ij Cichorien,Rüben,getrocknet(gedarrt).. . . . . . . . . . . . . . .. 1-

für 100 Kilogramm.
k) ErzeugnissedesLandbaues,anderweitnichtgenannt.. . . . .. frei.

6. Der Eingangszollfür zugerichteteSchmuckfedern,Nr. 118, wird erhöht
von300Markauf................................ 900 Mark

für 100Kilogramm.

7. In Nr. 12 erhält die Position a folgendeFassung:
a) Häute und Felle, rohe(grüne,gesalzene,gekalkte,trockene),zur Leder—
bereitung,auchenthaart........................... frei.

8. In Nr. 13 treten an Stelle der Positionen a undc folgendeBestim=
mungen:
a) Brennholz)Schleifholz,Holz zurCellulosefabrikation,nichtüber1Meter
lang und nicht über 18 Centimeteram schwächerenEnde stark)Reisig,
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auch Besen von Reisig; Holzkohlen;Korkholz, auch in Platten und
Scheiben;Lohkuchen(ausgelaugteLoheals Brennmaterial);vegetabilische
und animalischeSchnitzstoffe,nichtbesondersgenant frei.

c) Bau=und Nutzholz:
1. roh oder lediglich in der Querrichtungmit der Axt oder Säge
bearbeitetoder bewaldrechtet,mit oderohneRinde) eicheneFaß=
dauben

K 133. 020Mark
oder -

"IFestmeter............................ 1,2o-.
Anmerkungzucl:

Vorbehaltlichderim Falle einesMißbrauchsörtlichanzuordnenden
AufhebungoderBeschränkung,
a) Bau- und Nutzholz für Bewohner und Industrien desGrenz=
bezirks, mit Jugthieren gefahren, sofern es direkt aus dem
Walde kommt und nicht auf einen Verschiffungsplatzoder
Bahnhof gefahrenwrrrr..— frei,

b) Bau- und Nutzholz in Mengen von nicht mehr als 50 Kilo=
gramm, nicht mit der Eisenbahn eingehend,für Bewohner
desGrenzbezis. — J– frei.

2. in der Richtung der Längsachsebeschlagenoder auf anderem
Wege als durchBewaldrechtungvorgearbeitetoder zerkleinert;
Faßdauben,welchenicht unter 1 fallen; ungeschälteKorbweiden
und Reifenstäbe;Naben)Felgenund Speichen
100 E 9 0/#0Mark

oder
«lFestmeter............................ 2,4o-.

Anmerkungzuolund2:
Nutzholz von Buchsbaum, Cedern, Kokos, Ebenholz, Mahagoni

100Kilogramm......................... 0,10Mark
oder

lFestmeter.............................. 0,60-.

3. in derRichtungder Längsachsegesägt)nicht gehobelteBretter;
gesägteKanthölzerund andereSäge=und Schnittwaaren

100-Kilogramm. k. 2. 1. . . 1 Mark
oder

1 Frstmetern.. E —
Anmerkungen zu c2 und 3:

1 geschnittenesHolz von Ceden....... 0,25Mark
für 100Kilogramm.

2. Bruyere-(Erika.)Holz in geschnittenenStückeen frei.
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Hinter Nr. 138 wird folgendeAnmerkungangefügt:
Anmerkungen zu g#2

1. Hornstäbeaus Büffel=oderanderenThierhörnern, geebnete,glatte odersonstzur
Verwendungbereitsvorgerichtn. . 40Mark,

2. L#ep#teßteHornkubsßsfte.. —— 100
für 100 Kilogramm.

9. In Nr. 18 tretenan Stelle der Positionena, b und g folgendeBestim=
mungen:
a) von Seide oder Floretseide, auch in Verbindung mit Metallfäden;
gestikienies sizentlserrrrr ... 1200 Mark,

Wrion Haitbfihe.e * **o8N4 4 675n
8) künstlicheBlumen, fertige, aus Webe=oderWirkwaaren
allein oder in Verbindungmit anderenStoffen; Be=
standtheilekünstlicherBlumen, d. i. einzelneBlätter,
Stiele u. s.w., ohneVerbindunguntereinander 900

für 100Kilogramm.
10. In Nr. 20 wird in Positiona das Wort „Taschenuhren“gestrichenund

als Positiond folgendeBestimmungeingefügt:
d) Taschenuhren,Werkeund Gehäusezu solchen:

1. Taschenuhrenin goldenenGehäusen 3 Mark,
2. Taschenuhrenin silbernenGehäusen,auch vergoldeten
odermit vergoldetenoderplattirtenRändern,Bügeln
und Knöpfen, Werke ohneGehäufe .. 1# 4O6

3. Taschenuhrenin Gehäusenaus anderenMetallen 05/0
4. goldeneGehäuseohneWer — 1500
5. andereGehäuseohneWerkk =

für 1 Stück.
11. Die Nr. 22 erhältfolgendeFassung:

22. Leinengarn,LeinwandundandereLeinemwaaren,d. i. Garn undWebe=
oderWirkwaarenaus Flachs oderanderenvegetabilischenSpinnstoffen
mit Ausnahmevon Baumwolle:
a) Garn, ungefärbt,unbedruckt,ungebleicht,auch dergleichenge=
zwirntes Garn aus Jute oder Manillahanf:
1. E Nr. 8. englischm####pall-dasl 5 Mark,
2. überNr. 8 bis Nr. 20 engliss- ——— ——
— 9-
4.--35englisch.......................

Anmerkung zu a:
Kokosfasern,zu Strängen zusammengedreht(Kokos=

garn), für Fabriken von Deckenund ähnlicherGegen=
stände,auf Erlaubnißscheinunter Kontrole frei.
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b) Garn, gefärbt, bedruckt,gebleicht,auch dergleichen
gezwirntesGarn aus Jute oderManillahanft
I. bisnzuNr. 20 english. 1 12 *
2. überNr. 20 bis Nr 35 englise. 15
3.--35enlisch..................... 20 „

e) accommodirtesNähgm Zwirn unter a, b und d
nichtgenant. 36 —

d) accommodirterNähhwin — —
e) Seilerwaaren:

1. Seile, Taue und Stricke, auch gebleichtoder
getheert.............................. 10

2. allerArt, mit Ausnahmeder unter 1 genannten24
) Leimwand,Zwillich, Drillich, ungefärbt,unbedruckt,
znetesc,
bis 40 Fäden in der Kette und dem Schuß zu=
sammen auf eine quadratischeGewebeflächevon
4 Quadratcentimeter;Fußdeckenaus Manilla=
hanf=,Kokos=,Jute=und ähnlichenFasern,un=
gefärbt ............................... 12-

2. mit 41 bis 80 Fäden in der Kette und dem
Schuß zusammenauf eine quadratischeGewebe=
fläche von 4 Quadratcentimeter;Fußdeckenaus
Manillahanf=, Kokos=, Jute= und ähhnlichen
Fasern gefärtt.....—————— 24

3. mit 81 bis 120 Fäden in der Kette und dem
Schuß zusammenauf einequadratischeGewebe=
flächevon 4 Quadratcentimeter .. 36

4. mit mehrals 120 Fäden in derKetteund dem
Schuß zusammenauf einequadratischeGewebe=
flächevon 4 Quadratcentimeter 60

) Leinwand Zwillich, Drillich, gefärbt,bedruckt,ge—
bleicht,auch aus gefärbtem,bedrucktem,gebleichtem
Garn gewebt:
1. bis 120 Fäden in derKette und demSchuß zu=
sammenauf einequadratischeGewebeflächern.
4 Emrsiatteentinetteee. 60

2. mit mehr als 120 Fäden in derKette und dem
Schuß zusammenauf einequadratischeGewebe=
flächevon 4 Quadratcentimeter 120

3.DamastallerArt....................... 150
Anmerkung zu f und 8

VerarbeitetesTisch=,Bett- undHandtücherzeugaus
leinenen,nichtunter8 2 und3 fallendenGeweben,so=
wiedergseichienKitte......4 60
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h) Bänder, Borten, Fransen, Gaze, gewebteKanten,
Schnüre, Strumpfwaaren)Gespinnsteund andere
Waarenin Verbindungmit Metallfädden 100Mark,

1) Stickeisien. ## . 150
Kn Swiruspitze... e ....4 800

für 100 Kilogramm.

12. Für Lichte,Nr. 23, wird derEingangszollerhöhtvon 15 Mark auf18Mark
für 100 Kilogramm.

13. In Nr. 24 kommendie Bestimmungenunterb:
gestocheneMetallplatten, geschnitteneHolzstöcke,sowie lithographische
Steine mit Jeichnungen,StichenoderSchrift, alle dieseGegenstände
zumGebrauchfür denDruck auf Papir frei

in Wegfall; die Bestimmungenunterc tretenunterb.

14. Zu Nr. 25:
a) Für Branntweinaller Art, auchArrak, Rum, Franzbranntweinund
versetzteBranntweine in Fässernund Flaschen, Position b, wird der
Eingangszollerhöhtvon 48 Mark a . . . .. . . . . . . .· 80 Mark

für 100 Kilogramm.
b) Die Position e 2 erhält folgendeFassung:

2. in Flascheneingehend:
— 80 Mark,
#anden E-—Ws -...... 48-

für 100Kilogramm.
e) Die Position g wird abgeändertwie folgt:

8) 1. Fleisch, ausgeschlachtetes,frischesund zubereitetes;Fleisch⸗
extraktund Tafelbouillonn . . .. 20 Mark

für 100 Kilogramm.
Anmerkung zu g1:

Einzelne Stücke ausgeschlachteten,frischen und zubereiteten
Fleischesin Mengen von nicht mehr als 2 Kilogramm, nicht mit
der Post eingehend,für Bewohner des Grenzbezirks,vorbehaltlich
der im Falle eines Mißbrauchs örtlich anzuordnendenAufhebung
oderBeschränkungdieserBegünstigng frei.

2.Fische:
#friche .- frei.

6) gesalzene(mit Ausnahme der Heringe), in Fässernein=
gehend;getrocknete,geräucherte,geröstete,blos ab=
gekochte(abgesottenene) 3 Mark,

)5)mit Essig, Oel oderGewürzenzubereitete,
uuSufseineimzehend####bs. 12
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H zubereitete,andere)Fischealler Art, in her=
metischverschlossenenGefäßen eingehend 60 Mark

für 100Kilogramm.
3. Geflügel,Wild aller Art, nichtlebedd 30 Mark

für 100Kilogramm.
d) Die Anmerkungzuiist folgendermaßenzu fassen:

Anmerkung zu ir:
Gewürze zur Darstellung ätherischerOele, sowie Muskatnüsse zur Dar=

stellungvon Muskatbalsam(ol. nucistae expr.) auf Erlaubnißscheinunter
Nönitidlel . W-o frei.

e) Für Honig, Position1, wird der Eingangszollerhöhtvon
3Markauf................................·.. 20 Mark

für 100Kilogramm.
1.)An Stelle der Position m 3 tritt folgendeBestimmung:

3. Kakaoin Bohnen:
sche.su#us . ¾## 35 Mark,

——— . 46
für 100Kilogramm.

8) Für Kaviar und Kaviarsurrogate,Positionn, wird der Eingangszoll
erhöhtvon 109.Mark a. 150Mark

für 100 Kilogramm.
h) In der Position p fallen unter Nr. 1 die Worte „Kakaomasse, ge=
mahlenerKakao,ChokoladeundChokoladesurrogate“,sowie„Zzubereitete
Fische“ fort) unter neuerNummer wird folgendeBestimmung hinzu=
gefügt:
3. Kakaomasse,gemahlenerKakao, Chokoladeund Chokolade=
— — 80 Mark

für 100Kilogramm.
i) Die Positiond 1 erhältfolgendeFassung:

) Kraftmehl, Puder, Stärke, Stärkegummi,Kleber, Arrowroot,
Sago und Sagosurrogate,Tapiolc 9 Mark,
IMM#eln,Marcotlrrnn...... . — 10-

für 100Kilogramm.
k) Für Mühlenfabrikateaus Getreideund Hülsenfrüchten,nämlich: ge—
schroteneodergeschälteKörner, Graupe,Gries, Grütze,Mehl, gewöhn=
lichesBackwerk(Bäckerwaare), Position J 2, wird der Eingangszoll
erhöhtvon 3.Mark auf. 7)50Mark

für 100Kilogramm.
Reichs=Gesetzbl.1885 23
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1) Die Positionr erhältfolgendeFassung:
t) 1. MuschelnoderSchaalthiereausderSee, mit Ausnahmeder

unterr2genannten..................... 24Mark,
2.Austern,HummernundSchildkröten......... 50-

für 100 Kilogrammbrutto.
m) Für Reis, zur Stärkefabrikation,Anmerkungzu Position s, wird der

Eingangszollerhöhtvon 1,20Mark af 3 Mark
für 100 Kilogramm.

Mn)Der Positionw „Thee“ ist folgendeAnmerkunghinzuzufügen:
„„Theezur Theinfabrikationamtlich denaturirtunter Zollkontroleauf

Sassehrfee frei.
15. Die Nr. 26 erhältfolgendeFassung:

26. Oel, anderweitnichtgenannt,und Fette:
a) Oel aller Art in Flaschenund Krügen 20 Mark,
b) Speiseöle,als: Oliven=,Mohn=,Sesam=,Erdnuß=,
Bucheckern=,Sonnenblumenölin Fässen 10

c) Leinöl, Baumwollensamenölin Fässern,Oelsäure
d) Oliven- und Ricinusöl in Fässern,amtlichdenaturirt
e)Palm-undKokosnußöl......................
f)anderesOelinFässern.......................

für 100 Kilogramm.
g) Rückstände,feste,von derFabrikationfetterOele, auch
gemahlen frei.

h) SchmalzvonSchweinenundGänsen,sowie andereschmalz=
artigeFette,als: Oleomargarin,Sparfett (Gemischvon
talgartigenFettenmit Oel),Rindsmark(beefmarrow) 10 Mark

Anmerkung zu hei
Schmalzund schmalzartigeFettefür Seifen- oderLichte=

S———=

vvv

fabriken auf Erlaubnißscheinunter Kontrole .. . . . . . . . . .. 2-
i)Stearinsäure,Palmitinsäure,Paraffin,Wallrathund
ähnlicheKerzenstoffe,anderweitnicht genant 16 4

kK)Fischspeck,Fischthran4s2 3-
l)TalgvonRindernundSchafen,Knochenfettund
sonstigesThierfett,anderweitnichtgenannt........ 2-

m) Bienenwachs, einschließlichsonstigenInsektenwachses;
Pflanzenwachs(aus Palmen, Palmblättern 2c.))Erd=
wach, gernigt. 8. 3#sc 5 .6O

für 100Kilogramm.
16. Die Nr. 29 erhält folgendeFassung:

a) Petroleum(Erdöl) und andereMineralöle, anderweitnichtgenannt,
roh und gereinigt,ausgenommenmineralischeSchmieröle. 6 Mark



b)miueralischeSchmieröle............................ 10 Mark
für 100Kilogramm.

Anmerkungen:
1. Der Bundesrath ist befugt, Mineralöl, welchesfür anderegewerbliche

Zwecke,als die Schmieröl- oderLeuchtölfabrikationbestimmtist, unter
Kontrole der Verwendung vom Eingangszoll freizulassen.

2. Der Bundesrath ist befugt, die Verzollung von Petroleum nach der
StückzahlderGebinde(Barrels) unter Vorschrift einesZollsatzes,welcher
demMaximalgewicht der handelsüblichenGebindeentspricht,zuzulassen.

3. Der Bundesrath ist befugt, Mineralöl, welches für die Reinigung,
Raffinirung oderDestillirungin inländischenBetriebsanstaltenbestimmt
ist, unter Kontrole mit derMaßgabevom Eingangszollfreizulassen,
daß von den daraus gewonnenenProdukten: Benzin, Ligroin und
Petroleumäther,soweit dieselbennicht zu Schmier oder Beleuchtungs=
zweckenVerwendungfinden, unter Kontrole der Verwendung,auf
Erlaubnißscheinezollfrei bleiben, die übrigen aber wie ausländischezu
behandelnsind.

17. In Nr. 30 treten an Stelle der Positionen d, e und f folgendeBe=
stimmungen:
d) Zwirn aus Rohseide(Nähseide, Knopflochseide2c.), gefärbt und
ungefürbt.. she . 200 Mark,

e)1. Waaren aus Seide oder Floretseide,auch in Ver=
bindungmit Metallfäden;Waaren aus Seide, ge=
mischtmit anderenSpinnmaterialienund zugleich
in Verbindungmit Metallsfddn 800

2. Spitzen, Blondenund Stickereien,ganzodertheil=
weiseaus Seide 600

3. Gaze,CrepeundFlor ganzodertheilweiseaus Seide 1000
für 100 Kilogramm.

Anmerkung zu e 12
Tülle, roh odergefärbt,ungemusterrt .. 250 Mark.

f) alle nicht unter e begriffenenWaaren aus Seide oder Floretseidein
Verbindungmit Baumwolle, Leinen,Wolle oderanderenanimalischen
odervegetabilischenSpinnstosfen 450 Mark

für 100 Kilogramm.
Anmerkungen:

1. Ganz grobeGewebeaus rohemGespinnstevon Seidenabfällen, welchedas
Ansehenvon grauer Packleinwandhabenund zu Preßtüchern, Putzlappen
verwendet werden, auch in Verbindung mit anderenSpinnmaterialien
odereinzelnengefärbtenFiddin 10 Mark.

2. Seide, welchein Garnen aus anderenSpinnmaterialien versponnenist,
ohne die Umhüllung des Fadens zu bilden oder zusammenhängenddurch
die ganze Länge des Gewebefadenssich zu ziehen, bleibt bei Geweben
aus solchenGarnen außer Betracht.

23“
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18. Die Nr. 33 erhältfolgendeFassung:
33. Steine und Steinwaaren:

a) Steine, roh oderblos behauen,auchgemahlen frei.
Anmerkung zu a:

Zu denrohenoderblosbehauenenSteinengehörenauchsolcheBlöcke,
welchean nichtmehr als drei SeitenflächeneineBearbeitungmit der
Säge zeigen.

b) Mühlsteine,auchmit eisernenReifen)Flintensteine,gehauenoder
geschnitten;Schleif=und Wetzsteinealler A.rt.. 0/ Mark,

epxkoherKafelschiefer##. # .. dirischlurtz 00
4) gesägteBlöcke;grobeSteinmetzarbeiten(z.B. Fenster=

bänke, Gesimstheile,Minthen) von schlichter,nicht
verzierterArbeit, mit Ausnahmeder grobenStein=
metzarbeitenaus Alabaster oderMarmor, zu welchem
dersogenanntebelgischeGranit — 6cossines— petit
granit — nichtgehöü06ü66teerer ... 1 "

Anmerkung zu d:
GesägteBlöcke und grobeSteinmetzarbeiten,soweitsie

unter d fallen, seewärtseingehennd frei.
e) Dachschieferund rohe Schieferplateen 150Mark

für 100Kilogramm.
Anmerkung zu e:

Dachschieferund roheSchieferplattenseewärtseingehendfür 100Kilo=
granimm.. # 0/50Mark.

) geschnitteneodergespaltenePlatten aus Steinenaller
Art, ungeschliffen;Steinmetzarbeiten,soweitsienicht
unterd begriffensind, ungeschliffen 3 Mark.

Aunmerkung zu e und f
Platten von mehrals 16CentimeterStärke sindals

Blöcke zu behandeln.
8) Edelsteine, auch nachgeahmte,und Korallen, be=
arbeitet;Perlen; alle dieseWaaren ohneFassungz;
bearbeiteteHalbedelsteineundWaaren daraus, soweit
sienichtunterNr. 20 falleen n. 60 "%

h) andere Waaren aus Steinen mit Ausnahme der
Statuen und derWaaren aus Edelsteinenund Lava:
1. außerVerbindungmit anderenMaterialienoder
nur in Verbindungmit Holz oderEisenohne
Politur und Lack:
a) ausAlabaster,Marmor,Granit,Syenit,
Porphyr oderähnlichenhartenSteinen 15

6) aus anderenSteinen; auchSchiefertafeln
in polirten oder lackirtenHolzrahmen 6 ⸗

2. in Verbindungmit anderenMaterialien, so=
weit sie nichtunterNr. 20 fallen 24 ⸗

für 100Kilogramm.
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19. In Nr. 35 werdendie Positionena und c durchfolgendeBestimmungen
ersetzt:
a) grobe:

1. MattenundFußdeckenausBast, Stroh, Schilf, Gras, Wurzeln,
Binsenunddergleichen,ordinäre,gefärbtundungefärbt 3 Mark,

2. andereordinäreWaaren aus Schilf, Gras, Wurzeln,
Binsenund dergleichen;Körbe, ungefütterte,Flaschen=
umhüllungenundSchuheaus Bast, Stroh oderPalm=
blatt, ordinäre;Bast=und Strohseile;Strohsitze;alle
dieieun# .... 10

J) feine, sowiealle nicht unter a, b und d begriffeneWaaren
aus Bast, Stroh, Schilf 2c., auchin Verbindungmit anderen
Materialien, soweitsie dadurchnicht unter Nr. 20 fallen. 24=

für 100Kilogramm.
20. In Nr. 37 sindin Position a dieWorte „frischeFische“zu streichen.
21. In Nr. 38 tretenan Stelle der Positionena und b folgendeBe=

stimmungen:
a) gewöhnlicheMauersteine;gebranntegrobeMlastersteine(Klinker)) ge=
wöhnlicheDachziegel)nicht feuerfesteRöhren und Töpfergeschirr,un=
glasirt................"........................ ei.

b)feuerfesteSteine................................ 0,50Mark,
o)Falz-Dachziegel,glasirteDachziegelundMauersteinekThow
fliesen,«architektonischeVerzierungen,auchausTerracotta,«
glasirteRöhren; Platten, Krüge und andereGefäße aus
gemeinemSteinzeuge;gemeineOfenkacheln;irdenePfeifen;
glasirtesTöpfergeschire #. “ Ad.d. Wnn. 1 )

) Schmetztiegel;Muffeln,Kapseln,Retorten,feuerfesteRöhren
undPlatten................................... 2 ⸗

für 100Kilogramm.
Die Bestimmungender bisherigenPositionenc und d tretenuntere

und k.
22.Die Nr. 39 erhältfolgendeFassung:

.1.Pfere ## E 1 Stück 20 Mark,
2. Maulesel,Maulthiereund Eell. — 16

Anmerkung zu al und 2:
Füllen, welchederMutter folen ... frei.

5 Stiere und Küh.. .. = 1 Stück 9 Mark,
Ochse.—= .— —— ——

Anmerkung zu c:
Für Bewohner des Grenzbezirks dürfen unter den vom Bundesrath

vorzuschreibendenbesonderenKontrolen Jugochsen von 2½ bis 5 Jahren zu
dem Zollsatzevon 20 Mark für 1 Stück eingelassenwerden, sofern sie zum
eigenenWirthschaftsbetriebenachweislichnothwendigsind.
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d) Jungvieh im Alter bis zu 2½Jahren 1 Stück 6 Mark,
Bilter uniter . Wh 1. 39 O⅜
srs à =. ——G —6—. 2—3 1-.6 -

g)Spanferkelunter10Kilogramm............ 1- 1 -
II) Schafvieh — # — * 1 ⸗ 1 ⸗

i)Lämmer............................... 1-0,50-
k)Ziegen........................................ frei.

23. An Stelle der Nr. 4162 des Tarifs tritt folgendeBestimmung:
2. Hartes Kammgarn aus Glanzwolleüber 20 CentimeterLänge, nicht
gemischtmit anderenSpinnmaterialien;Genappes=,Mohair=,Alpakkagarn:
a) einfach,ungefärbtodergefärbt;dublirtungefärbt. 3 Mark,“)
) dublirtgefärbt;drei=odermehrfachgezwirnt,un=
gefirbt odergefärbrt. 88 . 24

für 100Kilogramm.
*) Auf die Abfertigung des harten Kammgarns aus Glanzwolle über

20CentimeterLängefindet§.3 desZolltarifgesetzesvom15.Juli 1879analoge
Anwendung.

S. 3.
Der im F§.1 desGesetzesvom20. Februar 1885, betreffenddievorläufige

Einführung von AenderungendesZolltarifs (Reichs=Gesetzbl.S. 15), vorgesehene
Nachweisfür Einfuhren in Folge von Verträgen, welchevor dem15. Januar d.J.
abgeschlossenworden sind, kann durch alle in der deutschenCivilprozeßordnung
zugelassenenBeweismittel erbrachtwerden.

Die BestimmungendesAbsatzes2 F. 1 des erwähntenGesetzesfinden auch
auf solcheWaaren Anwendung,welcheüberHäfen desZollauslandeseingeführt
werden, wenn der Nachweiserbrachtwird, daß aus der Zeit vor dem 15. Ja=
nuar d. J. Thatsachenvorliegen, aus welchenhervorgeht,daß dieWaaren schon
damals zur Einfuhr in das Zollinland bestimmtwaren.

Wird der im Absatz1 beziehungsweise2 geforderteNachweis erbracht,so
sind diejenigenMehrbeträgezurückzuerstatten,welchein Folge des bezeichneten
Gesetzesvom 20. Februar1885 erhobenwordensind.

Die betreffendenAnsprüchesind innerhalb vier Wochennach demInkraft=
tretendes gegenwärtigenGesetzesbei der Amtsstelle,an welcherdieWaare zur
Eingangsabfertigungangemeldetwird, geltendzu machen.

S. 4.
Dieses Gesetztritt für die Tarifpositionendes F. 2 in Kraft:
a) Nr. 11a Anmerkung(Kokosfasern2c.),

14a (Branntwein2c.),
14i4 und 8 (Kraftmehl2c.,Nudeln2c.)

sofort;
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b) bezüglichder in Nr. 5 d#a enthaltenenArtikel mit Ausnahmevon
Raps und Rübsaat,

der Nr. Sc#1#(Bau=-und Nutzholz2c.),
fernerbezüglichdesin Nr. 23 enthaltenenArtikels hartesKammgarn2c.

am erstenOktober1885;
J) bezüglichder Nr. 5 i (Cichorien2c.)

am 1. Januar 1886;
d) bezüglichsämmtlicherübrigen,im Tarif aufgeführtenGegenstände,ein=

schließlichRaps und Rübsaat,
am 1. Juli 1885.

In Betreff derjenigenPositionendes Zolltarifs, welcheauf Grund des
§. 1 des Gesetzes,betreffenddie vorläufige Einführung von Aenderungendes
Zolltarifs, vom 20. Februar 1885 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) durchAnordnung
desReichskanzlersbereitsin vorläufigeHebunggesetztsind, bleibtdieseAnordnung
bis zum 1.Juli d. J. in Kraft.

Für denjenigenin Spanien oder einemdervertragsmäßigmeistbegünstigten
Staaten nachweislichproduzirtenRoggen, welcherauf Grund von nachweislich
vor dem 12. Mai 1885 abgeschlossenenVerträgen eingeführtwird, kommtder
Jollsatzvon 1 Mark für 100 Kilogramm zur Anwendung,soferndie Einfuhr
derWaare bis zum 1. August1885 erfolgt.

Shiglu der Führung desNachweisesüber denVertragsabschluß,sowie
bezüglichderEinfuhr solchenRoggensüberHäfen desZollauslandes,findendie
Bestimmungendes F. 3 diesesGesetzesanalogeAnwendung.

S. 5.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,den Tert des Zolltarifgesetzesvom

15. Juli 1879, wie er sich aus denAenderungenergiebt, welchein diesemGesetze
und denGesetzenvom 6. Juni 1880 (Reichs=Gesetzbl.S. 120), 19.Juni 1881
(Reichs=Gesetzbl.S. 119), 21. Juni 1881 (Reichs=Gesetzbl.S. 121)und 23.Juni
1882 (Reichs=Gesetzbl.S. 59) festgestelltsind, durchdasReichs=Gesetzblattbekannt
zu machen. «

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den22.Mai 1885.

#. S) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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(r. 1604.)Bekanntmachung,betreffenddieEinlssungderBanknotenderKommerzbankin
kübeck.Vom18.Mai1885.

D. Banknoten der „Kommerzbankin Lübeck“ werden in Berlin vom
25.Mai d. J. ab bei der „DeutschenBank“ daselbsteingelöst.

Dies wird unterBezugnahmeauf die S#.44 (Ziffer 4) und 45 desBank=
gesetzesvom 14.März und auf die Bekanntmachungvem 29. Dezember1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 177 und 390) hiermitzur öffentlichenKenntnißgebracht.

Berlin, den18.Mai 1885.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.

von Beaoetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
16.

— — — — — ——

Inhalt: Gesetz, betreffenddieAbänderungdesZollvereinigungsvertragesvom8. Juli 1867. S. 109.

(Nr. 1605.) Gesetz,betreffenddieAbänderungdesJollvereinigungsvertragesvom8. Juli 1867.
Vom 27.Mai 1885.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

1,
Die BestimmungunterZiffer1 desArtikels5 desZollvereinigungsvertrages

vom 8. Juli 1867 (Bundes=Gesetzbl.S. 81), wonachvon allen bei derEinfuhr
mit mehr als 15 Groschenvom Zentner (3 Mark von 100 Kilogramm) belegten
ausländischenErzeugnissenkeineweitereAbgabe irgend einerArt, sei es für Rech=
nung desStaates oderfür Rechnungvon Kommunen und Korporationen, erhoben
werdendarf, findet auf Mehl und andereMühlenfabrikate, desgleichenauf Back=
waaren, Fleisch, Fleischwaarenund Fett, sowie ferner, insoweit es sich um die
Besteuerungfür RechnungvonKommunenund Korporationenhandelt,auf Bier
und BranntweinkeineAnwendung.

. S. 2.
DiesesGesetztritt sofortin Kraft. Gleichzeitigtritt §. 4 desGesetzesvom

20. Februar d. J., betreffenddie vorläufigeEinführung von Aenderungendes
Jolltarifs (Reichs=Gesetzbl.S. 15), außerKraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 27. Mai 1885.

(#.S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1885. 24

Ausgegebenzu Berlin den 28.Mai 1885.
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Reichs-Gesetzblatt.
—)

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddieRedaktiondesJolltarifgesetzes.S. 111.

(Nr. 1606.) Bekanntmachung,betreffenddieRedaktiondesJolltarifgesetzes.Vom24.Mai 1885.

A# Grund des§.5 desGesetzesvom22.Mai 1885, betreffenddieAbänderung
desZolltarifgesetzesvom 15. Juli 1879, wird derTert desZolltarifgesetzesnach=
stehendbekanntgemacht.

Berlin, den24. Mai 1885.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetztl.1885. 25

Ausgegebenzu Berlin den 5. Juni 1885.
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Zolltarifgesetz.

K.1.
Bei der Einfuhr von Waaren werdenZölle nach Maßgabe des nachstehenden
Zolltarifs erhoben.Derselbetritt an dieStelle desZolltarifs vom 15. Juli 1879
und derdenselbenabänderndenGesetzevom6.Juni 1880 (Reichs=Gesetzbl.S. 120),
vom 19. Juni 1881 (Reichs=Gesetztdl.S. 119), vom 21. Juni 1881 (Reichs=
Gesetzbl.S. 121), vom 23. Juni 1882 (Reichs=Gesetzbl.S. 59) und vom
13. Mai 1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 49). Dieses Gesetz,welchesfür die An=
merkungzurTarifposition22a (Kokosfasern2c.),sowiefür dieTarifpositionen25
(BranntweinallerArt 2c.),25Jle (Kraftmehl,Puder 2c.)und 254 18 (Nudeln,
Maccaroni)am 29. Mai 1885 Wirksamkeiterlangt, tritt im Uebrigenin Kraft:

1. am 1. Oktober1885 bezüglichder in Tarifposition9de enthaltenen
Artikelmit AusnahmevonRaps undRübsaat, derTarifposition13c 1
(Bau= und Nutzholz2c.)und des in Tarifposition4162 enthaltenen
ArtikelshartesKammgarn2c.;

2. am 1. Januar 1886 bezüglichder Tarifposition9 i (Cichorien2c.);
3. am 1. Juli 1885 bezüglichsämmtlicherübrigenim Tarif aufgeführten
GegenständeeinschließlichRaps und Rübsaat.

K. 2.
Die Gewichtszöllewerdenvon demBruttogewichterhoben:
a) wennder Tarif dies ausdrücklichvorschreibt,
b) bei Waaren, für welcheder Zoll 6 Mark von 100 Kilogramm nicht
übersteigt.

Im Uebrigenwird denGewichtszöllendasNettogewichtzuGrundegelegt.
Bei der ErmittelungdesNettogewichtsvon Flüssigkeitenwird dasGewicht

der unmittelbarenUmschließungen(Fässer,Flaschen,Krukenund dergleichen)nicht
in Abzug gebracht. Hinsichtlichdes Syrups bewendetes bei den bestehenden
Bestimmungen.

Für die übrigenWaarengattungenbestimmtderBundesrathdieProzent=
sätzedes Bruttogewichts,nachwelchendas Nettogewichtberechnetwerdenkann.

S. 3.
Der Bundesrathist ermächtigt,vorzuschreiben,daß die Abfertigungder

unter die Tarifpositionen2c und 22a) b, f, 81, 92 und die Anmerkungzutf
und 8 fallendenWaaren nur bei bestimmtenZollstellenstattfindendarf, sofern
die Betheiligtennichtzur Erlegungdes höchstenJollsatzesder betreffendenTarif=
positionenbereitsind.

Auf dieAbfertigungdes hartenKammgarnsaus Glanzwolleüber20 Centi=
meterLänge (Tarifposition4162) findetdieseBestimmunganalogeAnwendung.



-—113—

§.4.

50 Gramm.

g.5.

ErzeugnissedesAckerbauesund derViehzuchtvon denjenigenaußerhalb
der ZollgrenzegelegenenGrundstücken,welchevon innerhalbder Zoll—
grenzebefindlichenWohn=undWirthschaftsgebäudenaus bewirthschaftet
werden;ferner Erzeugnisseder Waldwirthschaft,wenn die außerhalb
derZollgrenzegelegenenGrundstückemindestensseitdem 15. Juli 1879
eineZubehördes inländischenGrundstücksbilden.

gehen;gebrauchteHausgerätheund Effekten,gebrauchteFabrikgeräth=
schaftenund gebrauchtesHandwerkszeugvon Anziehendenzur eigenen
Benutzung;auchauf besondereErlaubniß neueKleidungsstücke,Wäsche
undEffekten,insofernsieAusstattungsgegenständevonAusländernsind,
welchesichaus VeranlassungihrerVerheirathungim Landeniederlassen.

gut eingehen,auf besondereErlaubniß.

Fuhrleuteund Schiffer zu ihrem Gebrauche,auchHandwerkszeug,
welchesreisendeHandwerker,sowieGerätheund Instrumente,welche
reisendeKünstler zur Ausübung ihres Berufs mit sichführen, sowie
andereGegenständederbezeichnetenArt, welchedengenanntenPersonen
vorausgehenoder nachfolgen; Verzehrungsgegenständezum Reise=
verbrauche.

überdieGrenzezumPersonen=und Waarentransportedienenundnur
aus dieserVeranlassungeingehen;auchleer zurückkommendeEisenbahn=
fahrzeugeinländischerEisenbahnverwaltungen,sowiedie bereitsin den
Fahrdienst eingestelltenEisenbahnfahrzeugeausländischerEisenbahn=
verwaltungen.

25“
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Wagen der Reisendenauf besondereErlaubnißauchin demFalle,
wenn sie zur Zeit der Einfuhr nicht als Transportmittel ihrer Besitzer
dienten,sofernsienur erweislichschonseitherim Gebrauchederselben
sichbefundenhabenund zu derenweiteremGebrauchebestimmtsind.

Pferde und andereThiere, wenn aus ihrem Gebrauchebeim
Eingangeüberzeugendhervorgeht,daß sie als Zug- oderLastthierezur
BespannungeinesReise=oderFrachtwagensgehören,zum Waaren=
tragenoderzur Beförderungvon Reisendendienen.

6. ** „Säckeu. s.w., leere,welcheentwederzumBehufedesEinkaufsvon
el, Getreideund dergleichenvomAuslandemit derBestimmungdes

Wiederausgangeseingebrachtwerden,oderwelche,nachdemOel u. s.w.
darin ausgeführtworden,aus demAuslandezurückkommen,in beiden
Fällen unter Festhaltungder Identität und, nachBefinden, Sicher=
stellungderEingangsabgabe.Bei gebrauchtenleerenSäcken,Fässernu.s.w.
wird jedochvon einer Kontrole der Identität abgesehen,sobald kein
Zweifeldagegenbesteht,daß dieselbenals Emballagefür ausgeführtes
Getreideu. s.w. gedienthaben,oderals solchezur Ausfuhr von Ge=
treideu. s.w. zu dienenbestimmtsind.

7. Musterkartenund Muster in AbschnittenoderProben, welchenur zum
Gebraucheals solchegeeignetsind.

8. Kunstsachen,welche zuKunstausstellungenoder für landesherrlicheoder
sonstigeöffentlicheKunst. Instünte und Sammlungen, auch andere
Gegenstände,welchefür BibliothekenundanderewissenschaftlicheSamm=
lungenöffentlicherAnstalten,imgleichenNaturalien, welchefür wissen=
schaftlicheSammlungen eingehen.

9. AlterthümlicheGegenstände(Antiken,Antiquitäten),wenn ihre Be=
schaffenheitdarüberkeinenZweifel läßt, daß ihr Werth hauptsächlich
nur in ihremAlter liegt, und siesichzu keinemanderenJweckeund
Gebraucheals zu Sammlungeneignen.

10. Materialien,welchezum Bau, zurReparaturoderzurAusrüstungvon
Seeschiffenverwendetwerden,einschließlichder gewöhnlichenSchiffs=
utensilien,unter den vom Bundesrath zu erlassendennäherenBe=
stimmungen. .

Hinsichtlichder metallenen,für die bezeichnetenZweckeverwendeten
Gegenständebewendetes bei denbestehendenVorschriften.

S. 6.
Waaren, welcheaus Staatenkommen,welchedeutscheSchiffeoderWaaren

deutscherHerkunftungünstigerbehandeln,als diejenigenandererStaaten, können,
soweitnicht Vertragsbestimmungenentgegenstehen,mit einemZuschlagebis zu
50 ProzentdesBetragesder tarifmäßigenEingangsabgabebelegtwerden.
Diie ErhebungeinessolchenZuschlageswird nacherfolgterZustimmungdes

BundesrathsdurchKaiserlicheVerordnungangeordnet.



—115 —

DieseAnordnungist demReichstagsofort, oder,wennderselbenichtver—
sammeltist, bei seinemnächstenZusammentrittemitzutheilen.Dieselbeist außer
Kraft zu setzen,wenn derReichstag die Zustimmungnichtertheilt.

S. 7.
1. Für die in Nr. 9 des Tarifs (Getreide2c.) aufgeführtenWaaren,

wennsie ausschließlichzumAbsatzeins Jollausland bestimmtsind, werdenTransit=
lager ohneamtlichenMitverschluß,in welchendie Behandlungund Umpackung
der gelagertenWaare uneingeschränktund ohneAnmeldungund die Mischung
derselbenmit inländischerWaare zulässigist, mit derMaßgabebewilligt, daßbei
der Ausfuhr dieser gemischtenWaare der in der MischungenthalteneProzentsatz
von ausländischerWaar= als die zollfreieMenge der Durchfuhr anzusehenist.
Für Waaren derbezeichnetenArt, welchezumAbsatzeentwederin das Jollausland
oderin dasZollinland bestimmtsind, könnensolcheTransitlagerbewilligtwerden.

2. Ebensowerdenbeziehungsweisekönnenfür das in Nr. 13 desTarifs
aufgeführteHolz Transitlager ohne amtlichenMitverschluß bewilligt werden.
Dabeikannvon derUmschließungderzurLagerungbestimmtenRäumeabgesehen
werden,auchwerdenoderkönnendieunterNr. 13c 1, 2 oder3 fallendenHölzer
zeitweiseaus demLager entnommenund, nachdemsie einerBehandlungunter=
legenhaben,durchwelchesie unterNr. c 2, 3 oder als Hobelwaareoder als
grobe,rohe, ungefärbteBöttcherwaareoderFournire unter d odere fallen, in
das Lagerzurückgeführtwerden.

Für Abfälle, welchebei der Bearbeitungvon Bau= und Nutzholzin den
Transitlagernentstehen,tritt, wenndieHölzer in dasAusland ausgeführtwerden,
ein entsprechenderNachlaß an demzur Last geschriebenenZoll ein, welcherbeträgt:

a) für Säge=undSchnittwaaren,vier=und mehrseitigin derLängsachse
geschnitten:
a) in der ganzenLängegleichstarkund breit 33½Prozent,
6 nichtgleichstarkoderbreiiit. 20 "

bWfür mmäite Brettee . /. Wl 20 -
o)fürgesägteFournire..............«............ 50
d) für Hobelarbeit,wodurchWaaren der Klassec 3 in
solchederKlassedveredeltwerden............·.. 15 -

e)inallenübrigenFällen«..................... 7½
Für Bau= und Nutzholz, welchesauf Flößen eingehtund auf Begleit=

schein1 weiter gesendetwird, kann der Bundesrath eineErleichterungin den
allgemeinvorgeschriebenenAbfertigungsformenanordnen.

3. Den Inhabern von Mühlen wird für die Ausfuhr der von ihnen
hergestelltenMühlenfabrikateeine Erleichterungdahin gewährt, daß ihnen der
Eingangszollfür einederAusfuhr entsprechendeMenge deszurMühle gebrachten
ausländischenGetreidesnachgelassenwird. Der Ausfuhr der Mühlenfabrikate
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stehtdie Niederlegungderselbenin eineZollniederlageunteramtlichemVerschluß
gleich. Ueberdas hierbeiin Rechnungzu stellendeAusbeuteverhältnißtrifft der
BundesrathBestimmung. Das zur Mühlezollamtlichabgefertigteausländische,
sowieauchsonstigesGetreide,welchesin diederSteuerbehördezur Lagerungdes
erstbezeichnetenGetreides angemeldetenRäume eingebrachtist, darf in unverarbei=
tetemZustandenur mit Genehmigungder Steuerbehördeveräußertwerden.

9 hiergegenwerdenmit einerGeldstrafebis zu eintausendMark
geahndet.

Za. Den Inhabern von Oelmühlenwird für die Ausfuhr der von ihnen
hergestelltenOelfabrikateeineErleichterungdahingewährt,daßihnenderEingangs=
zoll für eineder Ausfuhr entsprechendeMenge der zur Mühle gebrachtenaus=
ländischenunter Nr. 9de des Tarifs bezeichnetenOelfrüchtenachgelassenwird.
Der Ausfuhr der OelfabrikatestehtdieNiederlagederselbenin eineJollniederlage
unter amtlichemVerschlußgleich. Ueber das hierbei in Rechnungzu stellende
Ausbeuteverhältnißtrifft derBundesrathBestimmung. Die zurMühle zollamtlich
abgefertigtenausländischen,sowie auch sonstigenOelfrüchte,welchein die der
Steuerbehördezur Lagerungder erstbezeichnetenOelfrüchteangemeldetenRäume
eingebrachtsind, dürfen in unverarbeitetemZustandenur mit Genehmigungder
Steuerbehördeveräußertwerden. Zuwiderhandlungenhiergegenwerdenmit einer
Geldstrafebis zu eintausendMark geahndet.

4. Die näherenAnordnungen(§§.108 und 109, §S.115 und 118 des
Gesetzesvom 1. Juli 1869), insbesondereauchüber die an die Lagerinhaberzu
stellendenAnforderungentrifft der Bundesrath.

g.8.
DerjenigeErtrag der Zölle und derTabacksteuer,welcherdieSumme von

130000 000 Mark in einemJahre übersteigt,ist den einzelnenBundesstaaten
nachMaßgabeder Bevölkerung,mit welchersie zu denMatrikularbeiträgen
herangezogenwerden,zu überweisen.DieseUeberweisungerfolgtvorbehaltlichder
definitivenAbrechnungzwischender Reichskasseund denEinzelstaatenauf Grund
der im Artikel39 derReichsverfassungerwähntenQuartalsertrakteundbeziehungs=
weiseJahresabschlüsse. «
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Zolltarif.

Benennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verxzollung.

Zollsatz

Mark.

Eisenfeilspäne)undvonEisenblech,verzinntem(Weiß⸗
blech)undverzinktem;vonGlashütten,auchScherben
vonGlas=undThonwaaren;von derWachsberei=
tung; von Seifensiedereiendie Unterlauge;von
Gerbereiendas Leimleder,auch abgenutztealte
Lederstückeund sonstigezurVerwendungals Fa=
brikationsmaterialgeeigneteLederabfälle ..

getrocknetes;Thierflechsen;Treber; Branntwein=
spülig;Spreu;Kleie;Malzkeime)Steinkohlenasche;
Dünger,thierischer,und andereDüngungsmittel,
als: ausgelaugteAsche,Kalkäscher,Knochenschaum
oderZuckererdeund ThierknochenjederArt

Anmerkung zub
An sich zollpflichtigeDüngungsmittel, künstliche,

und Düngesalzwerdenauf besondereErlaubniß, und
letzteresnur unterderKontrolederVerwendung,zoll=
frei zugelassen.

schriebeneund bedruckte;alte Fischernetze,altes
Tauwerkund alte Strickef gezupfteCharpie

Anmerkung:

Abfälle,welchenichtbesondersgenanntsind,werden
wiedieRohstoffe,vonwelchensieherstammen,behandelt.

frei

frei
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Maaßstab
8 BenennungderGegenstände. Zollsatz

Verzollung.
Mark.

2 Baumwolle und Baumwollenwaaren:
a) Baumwolle, rohe,kardätschte,gekämmte,gefärbte. . frei
b)Baumwollenwatte........................ 100Kilogramm 1/%
c) Baumwollengarn,ungemischtoder gemischtmit
Leinen,Seide,Wolle oderanderenvegetabilischen
oderanimalischenSpinnstoffen:
1. eindrähtiges,roh
) bis zu Nr. 17sengüsch.............. desgl. 12
6) uberNr. 17 bis Nr.45 englisch. desgl. 18
sy)--45--60-...... desgl. 24
5 desgl. 30
— ——— desgl. 36

2. zweidrähtiges,roh
a) bis zu Rr. 17 englishß desgl. 15
6) überNr. 17 bis Nr. 45 englisch. desgl. 21
. vgzß desgl. 27
J. 60 = desgl. 33
..n0NVyglis. # desgl. 39

3. ein=und zweidrähtiges,gebleichtodergefärbt
#aa)bis zu Nr. 17 englis.... desgl. 24
6) Nr. 17 bis Au 45 englisc desgl. 30
W—& nn,60s un s'snt desgl. 36
S . 60 „„u on K2. desgl. 42
— #"(ô„ç„ desgl. 48

4. drei=und mehrdrähtiges,einmal und wieder=
holt gezwirnt,roh, gebleicht,gefärbt. desgl. 48

5. zweidrähtiges,wiederholtgezwirntes,roh, ge—
bleicht,gefärbt;auchaccommodirterzumEinzel=
verkaufhergerichteterBaumwollenzwirnjederArt desgl. 70

6. Dochte,ungewebtte. 3###.... desgl. 24
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Nummer.

BGenennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

d) Waaren aus Baumwolle allein oder in Verbin—
dung mit Metallfäden, ohne Beimischungvon
Seide, Wolle oder anderenunter Nr. 41 ge=
nanntenThierhaaren:
1. rohe (aus rohemGarn verfertigte)dichteGe—
webemit Ausschlußder aufgeschnittenenSam=
mete;Tüll, roh und ungemustert .

2. gebleichte,dichteGewebe, auch appretirt, mit
Ausschlußder aufgeschnittenenSammete

3. alle nicht unter Nr. 1, 2 und 6 begriffene
dichteGewebe;rohe (aus rohemGarn ver=
fertigte)undichteGewebemit Ausschlußder
Gardinenstoffe,soweitsie nichtunterZiffer1
fallen; Strumpfwaaren; Posamentier=und
Knopfmacherwaaren;auchGespinnstein Ver=
bindungmit Metallfden

4. Gardinenstoffe,gebleichtund appretirt

5 alle undichteGewebe,wie Jaconet,Musselin,
Tüll, Marly, Gaze,soweitsienichtunterNr. 1,

2 sffen
6. Spitzenund alle Stickereien

Anmerkungen zu d:

1. baumwolleneFischernetze,nr . . ..
2. ganz grobeGewebeaus rohemGespinnstvon
Baumwollenabfällen,in Stückennicht über50Centi=
meter lang und breit, welchedas Ansehen von
grauer Packleinwandhabenund zu Preßtüchern,
Putzlappen u. s. w. verwendetwerden, auch in
Verbindungmit anderenSpinnmaterialienoder
einzelnengefärbtenFadden

###schmirgeltuch .

100 Kilogramm

desgl

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.

desgl.

desgl.
desgl.

26

80

100

120

230

200

350



Nummer.

Benennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

Blei, auchmit Spießglanz, Zink oder Zinn legirt,
und Waaren daraus:
a) rohesBlei, Bruchblei;Blei=, Silber=und Gold=
glätte.................................

b) gewalztesBlei; Buchdruckerschriften
e) grobeBleiwaaren,auchin VerbindungmitHohz,
Eisen, Zink oderZinn ohnePolitur und Lack
Draht. —

) feineBleiwaaren,auchlackirte;imgleichenBleiwaaren
in Verbindungmit anderenMaterialien,soweitsie
dadurchnicht unterNr. 20 fallen

Bürstenbinder= und Siebmacherwaaren:
a) grobe:

1. Bürsten und Besen aus Bast, Stroh, Schilf,
Gras, Wurzeln,Binsenund dergleichen,auch
in Verbindungmit Holz oderEisenohnePolitur
undLack............................

2. andere,auch in Verbindungmit Holz oder
EisenohnePolitur undLsck

b) feine,auchin VerbindungmitanderenMaterialien,
soweitsie dadurchnicht unter Nr. 20 fallen

Droguerie=, Apotheker= und Farbewaaren:
a) AetherallerArt, Chloroform,Collodium;ätherische
Oele mit Ausnahme der nachstehendunter c und
in begriffenen;Essenzen,Extrakte,Tinkturenund
Wässer,alkohol=oderätherhaltige,zumGewerbe=
und Medizinalgebrauche;Firnisse aller Art mit
Ausnahmevon Oelfirniß; Maler=, Wasch=und
Pastellfarben;Tusche; Farben=und Tuschkasten;
Blei=,Roth=und Farbenstifte;Zeichenkreide

100Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

24

24

20



l
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26“

· Maaßstab
8 Lenennungder Gegenstände. der Zollsatz
2“v# Verzollung.
7 Mark.

5 Ulraomastttt... 100Kilogramm 15
J0)Wachholderöl,Rosmarinkkc˙ desgl. 12
4) Zündhölzerund Zündkerzhen desgl. 10
e) OxalsäureundoxalsauresKali; gelbes,weißesund
rothesblausauresKali.................... desgl. 8

f)Oelsirniß............................... desgl. 6
6) Aettali, Aetznatrn.3 desgl. 4
h) Alaun)Barytweiß;Buchdruckerschwärze;Chlorkalkz
Farbholzertrakte;Gelatine; Kitte; Leim; Ruß
Schuhwichse;Siegellack;Tinte undTintenpulver;
Wagenschmiere;Zündwaaren mit Ausnahme der
Jündhölzerund Zündkerzchen .. desgl. 3

i) Soda, kalzinirte;doppeltkohlensauresNatron ... desgl. 2,50
k) Soda, rohe,natürlicheoderkünstliche)krystallisirte
Sez Pottsschet#— desgl. 1/50
Sp. .——7#7 desgl. 1

m) roheErzeugnisseund chemischeFabrikatefür den
Gewerbe-oderMedizinalgebrauch,insbesondereauch
Droguerie=,Apotheker=undFarbewaaren,allediese
Gegenstände,insoweitsie nicht vorstehendunter
a bis 1, nachstehendunter n oderao oder unter
anderenNummerndesTarifs begriffensind;Benzol
undähnlicheleichteTheeröle;Terpentinöl;Harzöl)
Thieröl;Mineralwasser,künstlichesundnatürliches,
einschließlichder Flaschen und Krüge; Mundlack
(Oblaten)eingedickteSäftef Schießpulver;Wein=
hefe,trockeneund teigartie . frei

n)Strontianpräparate....................... 100Kilogramm 2
HKreide, geschlemmtte . nnW desgl. 0/0
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Maaßstab
GenennungderGegenstände. der Bollsatz

" Verzollung.
Mark.

6Eisen und Eisenwaaren:
a) Roheisenaller Art; Brucheisenund Abfälle aller
Art von Eisen,soweitnichtunterNr. 1 genannt 100Kilogramm 1

b) schmiedbaresEisen (Schweißeisen,Schweißstahl,
Flußeisen,Flußstahl)in Stäben,mit Einschlußdes
faconnirten)Radkranzeisen;Pflugschaareneisen,Eck=
und Winkeleisen;Eisenbahnschienen;Eisenbahn=
laschen,Unterlagsplattenund Schwellen desgl. 2,50

Anmerkung zu b:
Luppeneisen,nochSchlackenenthaltend;Rohschienen;

Ingots desgl. 1,50

c) Matten und Blecheaus schmiedbaremEisen:
1.rohe............................... desgl. 3
2. polirte,gefirnißte,lackirte,verkupferte,verzinnte
(Weißblech),verzinkteoderverbleiie desgl. 5

4) Draht, auchverkupfert,verzinnt,verzinkt,verbleit,
Polirt ##dergefiriiht. desgl. 3

Anmerkung zu b und d:
SchmiedbaresEisenin Form vonStäbenoderWalz=

draht zur Kratzendrahtfabrikationauf Erlaubnißschein
unterKontrolse.=1##¾. XK.# desgl. 0/%

ee)Eisenwaaren:
1. ganzgrobe:

##)aus Eisengaafff. desgl. 2,50
6) Eisen, welcheszu grobenBestandtheilen
von Maschinenund Wagen roh vorge=
schmiedetist; Brückenund Brückenbestand=
theile;Anker,KettenundDrahtseile,Eisen=
bahnachsen,Eisenbahnradeisen,Eisenbahn=
räder, Puffer, Kanonenrohre,Ambose,
Schraubstöcke, Winden, Hackennägel,
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Nummer.

VBenennungder Segenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.
Zollsatz

Mark.

Schmiedehämmer,Wagenfedern,Polster—
federn,Brecheisenb„Hemmschuhe,Hufeisen

)) gewalzteundgezogeneRöhren aus schmied=
haremGEisen.9NN

2. grobe:
a.)anderweitignichtgenannte,auchin Ver=
bindungmit Holsszz

verzinnt, verbleit oder emaillirt, jedoch
wederpolirtnochlackirt;ebensoalleSchlitt=
schuhe,Hämmer,Beile, Aerxte,ordinäre
Schlösser,grobeMesser,Sensen,Sicheln,
Striegeln, Thurmuhren,Schraubenschlüssel,
Winkelhaken,Holz=,Schloß=,Rad und
Drahtschrauben,Zangen,gepretteSchlüssel,
Dung=undHeugabeen

5) Handfeilen, Degenklingen, Hobeleisen,
Meißel, Tuch=,Schneider=,Hecken=und
Blechscheeren,Sägen, Bohrer, Schneid=
kluppen,Maschinen=undPapiermesserund
ähnlicheWerkzenngaa
Anmerkung zu e2:

Ketten und Drahtseile zur Ketten=Schleppschiff=
sahreit Listel))].......

3. feine:
a#)aus feinemEisenguß,als: leichtemOrna=
mentguß,polirtemGuß, Kunstguß,schmied=
barem Guß;

60)ausschmiedbaremEisen,polirtoderlackirt;
Messer,Scheeren,Stricknadeln,Häkelnadeln,
Schwertfegerarbeitu. s. w.,

alle dieseGegenstände,anderweitignicht ge=
nannt, auch in Verbindung mit Holz und

100 Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

10

15

frei
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Nummer.

BGenennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

anderenMaterialien, soweitsiedadurchnicht
unterNr.20fallen...................
7)Nähnadeln,·SchreibfedernausStahlund
anderenunedlenMetallen; Uhrwerkezu
anderen als Thurm= und Taschenuhren,
sowieUhrfourniturenausunedlenMetallen;
Gewehrealler #Vt......

Erden, Erze, edleMetalle, Asbest und Asbest=
waaren:
a) Erden und rohe mineralischeStoffe, auch ge=
brannt,geschlemmtodergemahlen,imgleichenErze,
auch aufbereitete,soweit dieseGegenständenicht
mit einemZollsatzenamentlichbetroffensind; edle
Metalle, gemünzt,in Barren oderBruch, Asbest=
fiber, auchgereinigt;AsbestkittundAsbestanstrich=

b) Pappe und Papier aus Asbestin Bogen, Rollen
oderPlatten:
1. umgeformt. 1hnnn nb
2. geformt, auch durchloht

) Garne,Schnüre,Stränge,StrickeundSeileaus
Asbest, auchin Verbindungmit anderenSpinn=
materialien..............................

d) Asbestgewebe,auchin Verbindungmit anderen
Spumnnalerlien . #n#

e) Asbestwaaren,anderweitnicht genannt,auchin
Verbindungmit anderenMaterialien, soweitsie
dadurchnichtunterNr. 20 fallen

Flachs und andere vegetabilische Spinnstoffe mit
Ausnahme der Baumwolle, roh, geröstet,ge=
brochenodergehechelt,auchAbfälll . . ...

100Kilogramm

desgl.

100Kilogramm
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

24

60

frei

10
24

24

40

60

frei
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· Maaßstab
LenennungderGegenstände. der Sollsatz

S7 Verzollung.

5
Mark.

Getreide und andere Erzengnisse des Landbaues:
·a)Weizen................................ 100Kilogramm 3

desgl. 3
B)Hafer............................. desgl. 1,so
7)Buchweizen.................. -....... desgl. 1
F)Hülfenfrüchte........................ desgl. 1
s)anderenichtbefondersgenannteGetreidearten desgl. 1

c)Gerste...·............................. desgl. 1,so
d)«)Raps,Rübsaat,Mohn,Sefam,Erdnüsse

und anderweitnichtgenannteOelfrüchte desgl. 2
6) Leinsaat,Baumwollensamen,Ricinussamen,
PalmkerneundKopr . frei

e)MaisundsyrischerDari.................. 100Kilogramm 1
f)Malz.................................. desgl. 3
8) Anis, Koriander,Fenchelund Kümmel desgl. 3
MWöeitterrensrsch::t...... desgl. 15

i) Cichorien,Rüben,getrocknet(gedarrt) desgl. 1
k) ErzeugnissedesLandbaues,anderweitnichtgenannt frei

10Glas und Glaswaaren:
a) grünesund anderesnaturfarbigesgemeinesHohl=
glas (Glasgeschirr),wedergepreßt,nochgeschliffen,
nochabgerieben,auchmit ordinärerBeflechtung
von Weiden, Binsen, Stroh oderRohr) Glas=
masse;rohes optischesGlas (Flint=,Kronglas)
rohegerippteGußplatten(Dachglas))Email=und
Glasurmasse)GlasröhrenundGlasstängelchen,ohne
Unterschiedder Farbe, wie sie zur Perlenbereitung
und Kunstglasbläsereigebrauchtwerden 100Kilogramm 3
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· Maaßstab
GenennungderGegenstände. zg Zollsatz

" Verzollung.
Mark.

b) weißesHohlglas, ungemustertes,ungeschliffenes,
unabgeriebenes,ungepreßtes,oder nur mit ab=
geschliffenenoder eingeriebenenStöpseln, Böden «
oderRändern........................... 100Kilogramm 8

brutto
e) Fenster⸗undTafelglas in seinernatürlichenFarbe
(grün, halb und ganzweiß), ungeschliffen,unge—
mustert;wenndie einfacheHöheund die einfache
Breite zusammenbetragen:
1. Mi 120 Cörtiteten. 100Kilogramm 6
2. über 120 bis 200 Centimeter 100Kilogramm 8

brutto
3. über200 Centimeterr desgl. 10

d) 1. Spiegelglas,rohes,ungeschliffenes 100Kilogramm 3
2. Tafel=(Fenster=)und Spiegelglos, geschliffenes,
polirtes, gemustertes,mattes, auchfarbiges;
belkstesaller Nleet. ...“e 100Kilogramm 24

brutto
e) Behängezu KronleuchternvonGlas, Glasknöpfe,
auchgefärbte;massivesweißesGlas, nichtbesonders
benanntes;gepreßtes,geschliffenes,polirtes, ab=
geriebenes,geschnittenes,geätztes,gemustertesGlas,
insoweites nicht unter d oder f fällt. 100 Kilogramm 24

Anmerkung zu e:

Glasplättchen,Glasperlen, Glasschmelz,Glastropfen,
Ach gefürbt . ——#er desgl. 4
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Maaßstab
Benennungder Gegenstände. der Zollsatz

5 Verzollung.
Mart

anderenMaterialien, soweitsie dadurchnichtunter
Nr. 20 falen .W sstu 100Kilogramm 30

Anmerkung zu f:
Milchglas und Alabasterglas,ungemustertes,un—

geschliffenes,unabgeriebenes,unbemaltes, ungepreßtes,
doder nur mit abgeschliffenenodereingeriebenenStöpseln,

Sedun iri ir oeoert —— — desgl. 10

11Haare von Pferden und Menschen, sowie Waa=
ren daraus; Federn und Borsten:
a) Perdehaare,roh, gehechelt,gesotten,gefärbt,auch
in Lockenformgelegt,gesponnen)Borsten;Oeltücher;
roheBettfedern.......................... frei

b) Geflechtevon Pferdehaaren;Gewebe,auch mit
anderenGespinnstengemischt,sofernmindestensdie
ganzeKetteoderderganzeEinschlagaus Pferde=
haarenbesteht........................... 100Kilogramm 48

Jc)Menschenhaare,roh, oder in der untera bezeich=
netenweiterenBearbeitng . .. desgl. 100

4) Perrückenmacher=und andereArbeitenausHaaren
mmHaarimitatzoneen desgl. 200

e) Schreibfedern(Federspulen),rohe;Schmuckfedern,
nichtunderSetrofe......... desgl. 3

s) Schreibfedern,gezogen;Bettfedern,gereinigtund
zugerichetet #u##. desgl. 6

8) zugerichteteSchmuckfeden desgl. 900

12 Häute und Felle:
a) Häuteund Felle, rohe(grüne,gesalzene,gekalkte,
trockene),zur Lederbereitung,auchenthaart.. frei

b) Felle zur Pelzwerk=(Rauchwaaren=)Bereitung frei

27



Nummer.

Genennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.
Zollsatz

Mark.

—

Schnitzstoffe,sowie Waaren daraus:
a) Brennholz) Schleifholz, Holz zur Cellulosefabri=
kation, nicht über 1 Meter lang und nicht über
18 Centimeteram schwächerenEnde starkjReisig,
auchBesenvonReisig; Holzkohlen;Korkholz,auch
in Platten und Scheiben) Lohkuchen(ausgelaugte
Lohe als Brennmaterial))vegetabilischeund ani=
malischeSchnitzstoffe,nichtbesondersgenannt

b) Holzborkeund GerberloooHHHnHnn
c) Bau= und Nutzhotz:

1. roh oder lediglichin derQuerrichtungmit der
Art oder Säge bearbeitetoder bewaldrechtet,
mit oderohneRindej)eicheneFaßdauben

Anmerkung zu c l2
Vorbehaltlichder im Falle einesMißbrauchsörtlich

anzuordnendenAufhebungoderBeschränkung,
a) Bau=undNutzholzfür BewohnerundIndustrien
desGrenzbezirks,mit Jugthierengefahren,sofern
es direktaus demWalde kommtund nicht auf
einenVerschiffungsplatzoder Bahnhof gefahren
wird

b) Bau- und Nutzholzin Mengenvon nicht mehr
als 50 Kilogramm,nicht mit derEisenbahnein=
gehend,für Bewohnerdes Grenzbezirks

2. in derRichtungderLängsachsebeschlagenoder
auf anderemWege als durchBewaldrechtung
vorgearbeitetoderzerkleinert;Faßdauben,welche
nicht unter 1 fallen; ungeschälteKorbweiden
und Reifenstäbe;Naben)FelgenundSpeichen

100Kilogramm

100Kilogramm
oder

1 Festmeter

100 Kilogramm
oder

1 Festmeter

frei
060

0/20

1,20

frei

O,a0

2,a0
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) grobe, rohe, ungefärbteBöttcher=,Drechsler=,
Tischler=und blos gehobelteHolzwaaren und
Wagnerarbeiten,mit Ausnahmeder Möbel von
HartholzundderfournirtenMöbelzgeschälteKorb=
weiden;grobeKorbflechterwaaren,wedergefärbt,
gebeizt,lackirt, polirt nochgefirnißt;Hornplatten
undrohe, blos geschnitteneKnochenplatten;Stuhl=
rohr, gebeiztesodergespaltens.•

e.)Holz in geschnittenenFourniren; unverleimte,un=
gebeizteanzuetbodenttel=..................

f)hölzerneMöbelundMöbelbestandtheile,nichtunter
4 und 8 begriffen,auch in einzelnenTheilen in
Verbindungmit unedlenMetallen, lohgaremLeder,
Glas, Steinen (mit Ausnahme der Edel= und
Halbedelsteine),Steinzeug,FayenceoderPorzellan;
andereTischler=,Drechsler=und Böttcherwaaren,
Wagnerarbeitenund grobe Korbflechterwaaren,
welchegefärbt, gebeizt,lackirt, polirt, gefirnißt
oderauchin einzelnenTheilenmit denvorbenannten
Materialienverarbeitetsind;verleimte,auchfournirte
Parquetbodentheile,uneingelegt)grobeKorkwaaren

100 Kilogramm

desgl.

27“

. Maaßstab
— GenennungderGegenstände. Zollsatz
z Verzollung.
7 Mark.

Anmerkung zuc! und 2;
Nutzholzvon Buchsbaum,Cedern, Kokos, Eben= ·

holz,Mahagoni.............................. 100 Kilogramm 010
oder

1 Festmeter 0,60
3. in der Richtungder Längsachsegesägtjnicht
gehobelteBretter;gesägteKanthölzerundandere -
Säge=undSchnittwaaren 100Kilogramm 1

oder
1 Festmeter 6

Anmerkungen zu c2 und 3:
1.geschnittenesHolzvonCedeen .. 100 Kilogramm O,25
2. Bruhoͤre-(Erika⸗)Holz in geschnittenenStücken frei

6



— Maaßstab
Genennungder Eegenstände. der Zollsatz

Verzollung.
Mark.

(Streifen, Würfel- und Rindenspunde);grobes
ungefärbtesSpielzeug;Fischbeinin Stäben. J100Kilogramm 10

8) feineHolzwaaren(mit ausgelegteroder Schnitz=
arbeit),feineKorbflechterwaaren,Korkstopfen,Kork=
sohlen,Korkschnitzereien,sowieüberhauptalle unter
d, e, k und hnicht begriffeneWaaren aus vege=
tabilischenoderanimalischenSchnitzstoffenmit Aus=
nahmevonSchildpatt,Elfenbein,Perlmutter,Bern=
stein, Gagat und Jet) auch in Verbindungmit
anderenMaterialien,soweitsiedadurchnichtunter
Nr. 20 fallen;Holzbronen desgl. 30

Anmerkungen zu 8:
1. Hornstäbeaus Büffel- oderanderenThierhörnern,
geebnete,glatte oder sonstzur Verwendungbereits
vorgerichtette .. ......................... desgl. 40

2. GepreßteHornknöpfe desgl. 100
h) gepolsterteMöbel aller Art:

1, ohneUeberzun. 8 desgl. 30
— ".—————— desgl. 40

14Hoper..................................... 100Kilogramm 20
brutto

15 Instrumente, Maschinen und Fahrzeuge:
a) Instrumente,ohneRücksichtauf die Materialien,
aus welchensie gefertigtsind:
1.musikalische.......................... 100 Kilogramm 30
2. astronomische, chirurgische, optische,mathe=
matische,chemische(für Laboratorien),physi=
kalische.............................. frei

b) Maschinen:
100 Kilogramm 81. Lokomotiven;Lokomobillen
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Maaßstab
GenennungderGegenstände. der Zollsatz

"m“ Verzollung.
— Mark.

2. andere,undzwarje nachdemderüberwiegende
Bestandtheilgebildetwird:

So0 ““ 4 -.......... 100Kilogramm 3
äis aßeisetftt desgl. 3
5) aus schmiedbaremEisen desgl. 5
eausanderenunedlenMetallen desgl. 8
Anmerkung zu blund 2:

Dampfmaschinenund Dampfkesselzur Verwendung ·
beimSchiffsbau............................z. . frei

3. Kratzenund Kratzenbeschlge . . . .. 100 Kilogramm 36

c) Wagenund Schlitten:
1. Eisenbahnfahrzeuge:

a) wedermit Leder=nochmit Polsterarbeit. vom Werth 6 Prozent
B)andere........................... desgl. 10Prozent

2. andereWagen und Schlittenmit Leder=oder
Possterarbeit. Stück 150

4) See= und Flußschiffe, einschließlichder dazu ge=
hörigen gewöhnlichen Schiffsutensilien, Anker,
Anker= und sonstigen Schiffsketten, wie auch
Dampfmaschinenund Dampfkessel. frei

Anmerkung.
Alle nicht zu den gewöhnlichenSchiffsutensilien

gehörigebeweglicheInventarienstückeunterliegendenfür
dieseGegenständefestgestelltenJollsätzen. «

16Kalender.................................... frei
17·KautfchuckundGuttapercha,fowieWaaren

daraus:
a) Kautschuckund Guttapercha,roh oder gereinigt,
Kautschuckhornmasse(Hartgummi), auchpolirt oder
mit eingepreßtenDessins versehen,in Platten,
Stäben, Röhrenund dergleichen frei

—
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Nummer.

Genennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

18

b) Kautschuckfädenaußer Verbindung mit anderen
Materialien, oder mit baumwollenem,leinenem
oderwollenemrohen (nicht gebleichtemoder ge=
färbtem) Garn nur dergestaltumsponnen,um=
flochtenoderumwickelt,daß sie ohneAusdehnung
nochdeutlicherkanntwerdenkönnen)Kautschuck=
platten;aufgelösterKautschck

c) grobeWaaren aus weichemKautschuck,unlackirt,
ungefärbt, unbedruckt,Hartgummiwaaren,alle
dieseWaaren auch in Verbindungmit anderen
Materialien, sofernsie dadurchnicht unterNr. 20
fallen; übersponneneKautschuckfädden

d) feineWaaren aus weichemKautschuck,lackirt, ge=
färbt, bedruckt,odermit eingepreßtenDessins,alle
dieseauchin Verbindungmit anderenMaterialien,
soweit sie dadurchnicht unter Nr. 20 fallen.

e) Gewebealler Art mit Kautschucküberzogen,ge=
tränkt oder durch Zwischenlagenaus Kautschuck
verbunden,oder mit eingeklebtenKautschuckfäden;
Gewebeaus Kautschuckfädenin Verbindungmit
anderenSpinnmaterialien;Strumpf=und Posa=
mentierwaarenin Verbindungmit Kautschuckfäden

Anmerkungen zu er

leder, künstliches,für Kratzenfabriken,beide auf
ErlaubnißscheinunterKontroll . . . . . . . ..

2. Schläuche aus Hanf, Maschinentreibriemenund
Wagendeckenaus groben Zeugstoffen,in Verbin=
dungmit Kautschacuck

Kleider und Leibwäsche,fertige, auchPutzwaaren:
a) von Seide oder Floretseide,auch in Verbindung
mit Metallfäden;gestickteund Spitzenkleider

100Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

100Kilogramm

desgl.

40

60

90

frei

24
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· Maaßstab
" Benennung der Segenstände. der Zollsatz

Verxzollung.
—.

Mark.

1 vonHalbseide1.“ W 0. . 100Kilogramm 675
J) andere,soweitsienichtunterd unde genanntsind desgl. 300
4) von Geweben, mit Kautschucküberzogenoder ge=
tränkt, sowieaus Kautschuckfädenin Verbindung
mit anderenSpinnmateriallen desgl. 130

e) Leibwäsche,leineneund baumwollen desgl. 150
Hüte:
1. seideneHerrenhüte(Cylinder),garnirt und un=
— —— desgl. 300

2. Herrenhüteaus Filz, garnirt und ungarnirt. desgl. 180
3.Damenhüte,garnirt................... 1 Stück 1
4. Hüte, nicht besondersbenannte,garnirt und
umgarnirt . gor snht,n. desgl. 0/2

8) künstlicheBlumen, fertige,aus Webe=oderWirk=
waarenallein oder in Verbindungmit anderen
Stoffen) BestandtheilekünstlicherBlumen, d. i.
einzelneBlätter,Stieleu. s. w. ohneVerbindung
untereinander.#s%dhh# 100Kilogramm 900

19Kupfer und andere nicht besonders genannte
unedle Metalle, Legirungen aus unedlen
Metallen, anderweitig nicht genannte, und
Waaren daraus:
a) Kupfer in rohem Zustande, oder als Bruch
Kupfer=und andereScheidemüängzen frei

b) geschmiedetodergewalztin StangenundBlechen;
auchDraht und Telegraphenkabe.. ... 100Kilogramm 12

c) in Blechenund Draht, plattrtt. desgl. 28
4) Waaren, und zwar:

1. grobeKupferschmiede=und Gelbgießerwaaren,
auchin Verbindung mit Holz oderEisen ohne
Politur undLack;fernerRöhrenvonMessing=
blechundDrahtgewbbe desgl. 18
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Nummer.

Maaßstab
Benennung der Gegenstände. der Zollsatz

Verzollung.
Mark.

2. andere,soweitsie nichtunterNr. 19d 3, oder
wegen ihrer Verbindung mit anderenMate—
rialienunterNr. 20 falen 100Kilogramm 30

3. aus Aluminium, Nickel; feine, insbesondere
Luxusgegenstände,aus Alfenide, Britannia—
metall, Bronze,Neusilber,Tombackund ähn=
lichenLegirungen)feinevernirteMessingwaaren,
auch in Verbindung mit anderenMaterialien;
alle dieseWaaren, insoweitsie nicht unter

26 f “ 9. —=— desgl. 60

Kurze Waaren, Qluincaillerien 2c.:
a) Waaren, ganzodertheilweiseaus edlenMetallen,
echtenPerlen, Korallen oderEdelsteinengefertigt;
echtesBlattgold und Blattsiler desgl. 600

b) 1. Waaren, ganz oder theilweiseaus Bernstein,
Celluloid,Elfenbein,Gagat, Jet, Lava,Meer=
schaum, Perlmutter und Schildpatt, aus un=
edlen echt vergoldetenoder versilbertenoder
mit Gold oderSilber belegtenMetallen;Zähne
in Verbindung mit Stiften oderRöhrchenvon
Platin oderanderenedlenMetallen;

2. feine Galanterie= und Quincailleriewaaren
(Herren=und Frauenschmuck,Toiletten=und
sogenannteNippestischsachenu. s. w.), ganz
oder theilweiseaus Aluminium, dergleichen
WaarenausanderenunedlenMetallen, jedoch
fein gearbeitetundentwedermehroderweniger
vernickelt,vergoldetoderversilbert,oderauch
vernirt, oder in Verbindungmit Halbedel=
steinenodernachgeahmtenEdelsteinen,Alabaster,
Email, oder auchmit Schnitzarbeiten,Pasten,
Kameen,Ornamentenin Metallgußund der=
gleichen;



Nummer.

Geennung der Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

3.

2.

3.

I.

2.

Reichs=Gesetzbl.1885.

Stutz=und Wanduhren)Fächeraller Art;
feine bossirteWachswaaren

Anmerkung zu bl

Elfenbein-und Perlmutterstücke,vorgearbeitetfür

Brillen, OpernguckerWachsperlen;Regen=und
Sonnenschirmef

Waaren aus Gespinnstenvon Baumwolle,
Leinen, Seide, Wolle oder anderenThier=
haaren, welchemit animalischenoder vege=
tabilischenSchnitzstoffen,unedlenMetallen,
Glas, Guttapercha,Kautschuck,Leder,Ledertuch,
Paopier,Pappe, Steinen, Stroh=oderThon=
waarenverbundenund nichtbesonderstarifirt
sfin#.. . -...............

Taschenuhrenin goldenenGehäusen

Taschenuhrenin silbernenGehäusen,auchver=
goldetenodermit vergoldetenoder plattirten
Rändern,Bügeln und Knöpfen,Werkeohne
Gehänseee.... . M

tallen 1usch#arch# #sd###s#1

goldeneGehäuseohneWerkk . ...

100Kilogramm

desgl.

desgl.

1 Stück

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

28

200

30

120

1/50

0,50

1/850

0/%
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Benennungder Segenstände.
Maaßstab
der

Verzollung.

Sollsatz

Mark.

Leder und Lederwaaren:

a) Lederaller Art mit Ausnahmedes unterb ge=
nannten,ungefärbtes;gefärbtesJuchtenleder;Per=
gament, Stiefsesschfffff..

b) Sohlleder,sowieBrüsselerunddänischesHandschuh=
leder;auchKorduan;Marokin;Saffian; gefärbtes
Leder mit Ausnahme des unter à genannten;
Kakirte e i 32

Anmerkung zu bir
Halbgare, sowiebereitsgegerbte,nochnichtgefärbte,

oderweiterzugerichteteZiegen=und Schaffelll

Jc)grobe Schuhmacher=,Sattler=, Riemer=und
Täschnerwaaren,sowieandereWaaren aus unge=
färbtem oder blos geschwärztemlohgarenLeder,

in Verbindungmit anderenMaterialien,soweitsie
dadurchnicht unter Nr. 20 fallen ....

d) feineLederwaarenvonKorduan,Saffian, Marokin,
Brüsseleroder dänischemLeder, von sämisch-und
weißgaremLeder,vongefärbtemLeder,von lackir=
tem Leder und Pergament, auch in Verbindung
mit anderenMaterialien, soweitsie dadurchnicht
unter Nr. 20 fallen; feineSchuhe aller Art.

Anmerkung zu c und d
GrobeSchuhmacher=und Täschnerwaarenaus grauer

Packleinwand,Segeltuch,roher Leinwand, rohemZwil=
lich oderDrillich, oder grobemunbedrucktenWachstuch
werden wie grobe, Waaren aus feinem Wachstuch,
Wachsmusselin,Wachstafft und dergleichenwie feine
Lederwaarenbehandelt.

e) Handschöuhe . .. ** -............

100Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

18

36

50

100
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· Maaßstab
LenennungderGegenstände. der Zollsatz

S ,Verzollung.
Mark.

22 Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaanren,
d. i. Garn und Webe=oderWirkwaaren aus Flachs
oderanderenvegetabilischenSpinnstoffenmit Ausnahme
von Baumwolle:
a) Garn, ungefärbt,unbedruckt,ungebleicht,auchder=
gleichengezwirntesGarn aus Jute oderManilla=
hanf:
1 bis Nr. 8 englisch. 42 100Kilogramm 5
2. überNr. 8 bis Nr. 20 engliss — desgl. 6
33 20 vwaärisbmrbimal## desgl. 9
4. . 35 englichhhhh desgl. 12

Anmerkung zu a
Kokosfasern,zu Strängen zusammengedreht(Kokos=

garn), für Fabriken von Deckenund ähnlicherGegen. »
stände,aufErlaubnißscheinunterKontrole........-· frei

b) Garn, gefärbt,bedruckt,gebleicht,auchdergleichen
gezwirntesGarn aus Jute oder Manillahanf:
L bis zu Nr 20 englsch 100Kilogramm 12
2. überNr. 20 bis Nr. 35 engliss. desgl. 15
3 535englissss..— desgl. 20

Jc)accommodirtesNähgarn)Jwirn untera, b undd
nichtgenannt............................ desgl. 36

d) accommodirterNähzwirn desgl. 70

ee)Seilerwaaren:
1. Seile, Taue und Stricke, auchgebleichtoder
getheert............................. desgl. 10

2. aller Art, mit Ausnahmeder unter 1 ge=
Maten. .......... desgl. 24

28“



—138 —
KKwwKäää—.eäw&,V——.K..KVGCVV/VVç½çuG½ uu½u½*KVGVV½OO7/28GAcs„çÖ(AGAOGCGAAGOV9ÜA„o„(AAA8&888 ?–7Nb

Maaßstab
CenennungderGegenstände. der Sollsatz

Verzollung.
Nummer.

Mark.

4) Leinwand,Zwillich,Drillich, ungefärbt,unbedruckt,
ungebleicht:
1. bis 40 Fäden in der Kette und demSchuß
zusammenauf eine quadratischeGewebefläche
von vier Quadratcentimeter;Fußdeckenaus
Manillahanf=,Kokos=,Jute- und ähnlichen
Fasen, metfarbt. 100 Kilogramm 12

2. mit 41 bis 80 Fäden in der Ketteund dem
Schußzusammenauf einequadratischeGewebe=
flächevon vier Quadratcentimeter;Fußdecken
ausManillahanf=,Kokos=,Jute=undähnlichen
Fa#- gefiurtt....... 1 desgl. 24

3. mit 81 bis 120Fädenin derKetteund dem
Schußzusammenauf einequadratischeGewebe=
flächevon vier Quadratcentimeter desgl. 36

4. mit mehrals 120 Fäden in derKetteund dem
Schußzusammenauf einequadratischeGewebe=
flächevon vier Quadratcentimetern desgl. 60

8) Leinwand,Zwillich,Drillich, gefärbt,bedruckt,ge=
bleicht,auchaus gefärbtem,bedrucktem,gebleichtem
Garn gewebt:
1. bis 120 Fäden in derKette und demSchuß
zusammenauf einequadratischeGewebefläche
von vier Quadratcentimeter desgl. 60

2. mit mehrals 120 Fäden in derKetteund dem
Schuß zusammenaufeinequadratischeGewebe=
flächevon vier Quadratcentimeter desgl. 120
W—— ———————— desgl. 150

Anmerkung zu k und g
VerarbeitetesTisch., Bett= und Handtücherzeug

aus leinenen,nichtunter g2 und 3 fallendenGeweben,
sowiedergleichenKitlll desgl. 60



— 139 —

Nummer.

VGenennungder Segenstände.
*

Maaßstab
der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

23

24

25

h) Bänder, Borten, Fransen,Gaze,gewebteKanten,
Schnüre, Strumpfwaaren) Gespinnsteund andere
Waaren in Verbindungmit Metallfäden

5 Stickeneiee
Swichfen u ——————3

Literarische und Kunstgegenstände:
a) Papier, beschriebenes(Akten und Manuskripte))
Bücher in allen Sprachen, Kupferstiche,Stiche
andererArt, sowieHolzschnitte;Lithographienund
Photographien; geographischeund Seekarten;
Mustikelin M.. 21 3

b) Gemäldeund Zeichnungen)Statuen von Marmor
und anderenSteinarten; Statuen von Metall,
mindestensin natürlicherGröße; Medaillen

Material= und Spezerei=, auch Konditorwaaren
und andere Konsumtibilien:
a) Bier aller Art, auchMeth
b) BranntweinallerArt, auchArrak, Rum, Franz=
branntweinund versetzteBranntweinein Fässern
und Flaschen

e) HefeallerArt mit AusnahmederWeinhefe
Anmerkung zu c:

FlüssigeBierhefe, auf derbayerischösterreichischen
Grenze von Oberneuhaus bis Melleckeinschlüssig,auf

badischschweizerischenGrenze bei Oehningenund der
sogenanntenHöri für den eigenenBedarf der dortigen
Bewohnerin kleinenMengen bis zu 15 Kilogramm
einschlüssigin einemTransportee .. .

100Kilogramm
desgl.
desgl.

desgl.

100Kilogramm

desgl.
desgl.

desgl.

100
150
800

18
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· Maaßstab
— BenennungderGegenstände. der Zollsatz

⸗7 Verzollung.
Mark.

d) 1. EssigallerArt in Fässen 100Kilogramm 8
2. Essigin Flaschenund Kruken desgl. 48

e) Wein und Most, auch Cider, und künstlichbe=
reiteteGetränke,nichtunteranderenNummerndes
Tarifs begriffen: «
1.inFässerneingehend.................. desgl. 24
2. in Flascheneingehend:

«)Schaumweine..................... desgl. 80
B)andere........................... desgl. 48

1) Butter, auchkünstlichee desgl. 20

Anmerkung zuf:
EinzelneStücke in Mengen von nicht mehr als

zwei Kilogramm, nichtmit der Post eingehend,für
Bewohner des Grenzbezirks,vorbehaltlichder im Falle
eines Mißbrauchs örtlich anzuordnendenAufhebung ·
oderBeschränkungdieserBegünstigung............ frei

8) 1. Fleisch, ausgeschlachtetes,frisches und zu—
bereitetes;Fleischextraktund Tafelbouillon... 100Kilogramm 20

Anmerkung zu g
EinzelneStückeausgeschlachteten,frischenund zu=

bereitetenFleischesin Mengen von nicht mehr als zwei
Kilogramm, nicht mit der Post eingehend,für Be=
wohner des Grenzbezirks, vorbehaltlichder im Falle
eines Mißbrauchs örtlich anzuordnendenAufhebung ·
oderBeschränkungdieserBegünstigung............ frei

2. Fische:
ffrische 3.1194W. M MÖ90 frei

6) gesalzene(mit Ausnahme der Heringe),in
Fässerneingehend;getrocknete,geräucherte,
geröstete,blos abgekochte(abgesottenh) Kilogramm 3



· - Maaßstab

Z HenennuugderGegenftände der Zollsatz
rm Verzollung.
* Mark.

)) mit Essig,Oel oderGewürzenzubereitete,
in Fisserneingehend 100Kilogramm 12

) zubereitete,andere; Fische aller Art, in
— verschlossenenGefäßen eingehend desgl. 60

3. Geflügel,Wild aller Art, nichtlebend desgl. 30

h) Früchte (Südfrüchte):
1. frischeApfelsinen,Citronen,Limonen,Pome=
ranzen,Granaten und dergleichen . . .. desgl. 12

Anmerkung zu hl:
Verlangt der Jollpflichtige dieAuszählung „so

zahlter für 100Stück2Mark. Im Falle derAuszählung
bleibenverdorbeneunverzollt,wenn sie in Gegenwart
von Beamtenweggeworfenwerden.

2. Feigen,Korinthen,Rofsinieen desgl. 24

3. getrockneteDatteln, Mandeln, Pomeranzen
and Lergleiche———7 desgl. 30

i) Gewürzealler Art, nichtbesonders hen desgl. 50

Anmerkung zu is:
Gewürze zur Darstellung ätherischerOele, sowie

Muskatnüssezur Darstellung von Muskatbalsam (ol. ·
nucjstaoexpr.)aufsirlaubnißscheinunterKontrole. frei

L) Heringe,gesalzesse 1 Faß 3
(Tonne)

Anmerkungen zu kt
1. gesalzeneHeringe in nichthandelsüblicherVerpackung
werdenmit 2 Mark für 100Kilogrammverzollt.

2. gesalzeneHeringe, zu Dünger bestimmt,nach vor= ·
gängigerDenaturirung...................... frei

1)Honig................................. 100Kilogramm 20



Nummer.

Genennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

nahmevon Cichorieesg .

—
Kalaoschalen

Konsitüren,Zuckerwerk,KucheiiwerkallerArt;
mit Zucker,Essig,Oel odersonst,namentlich
alle in Flaschen,Büchsenund dergleichenein=
gemachte,eingedämpfteoder auch eingesalzene
Früchte,Gewürze,GemüseundandereVerzeh—
rungsgegenstände(Pilze,Trüffeln,Geflügel,See=
thiereund dergleichen))zubereiteterSenf) Oli=
ven, Kapern, Pasteten,Saucen und andere
ähnlicheGegenständedesfeinerenTafelgenusses
Obst, Sämereien,Beeren,Blätter, Blüthen,
Pilze, Gemüse,getrocknet,gebacken,gepulvert,
blos eingekochtoder gesalzen,alle dieseEr=
zeugnisse,soweit sie nicht unter anderen
Nummern des Tarifs begriffensind; Säfte
von Obst, Beerenund Rüben, zum Genuß
ohneZucker eingekocht;frischeund getrocknete
Schalen von Südfrüchten;)unreifePomeranzen,
auchin Salzwassereingelegt;trockeneNüsse,
Kastanien, Johannisbrot, Pinienkerne; ge=
brannteoder gemahleneCichortkten ..

Kakaomasse,gemahlenerKakao, Chokolade
undChokoladesurrogastte .

100Kilogramm
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

40
50

35
45
12

150
20

60

80
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LenennungderEegenstände. der Zollsatz
7 Verzollung.
S Mark.

d) 1. ) Kraftmehl,Puder, Stärke,Stärkegummi,
Kleber, Arrowroot, Sago und Sago=
#rdahem.Tapioca — 100Kilogramm 9

6) Nudeln,Maccarontt li ν . desgl. 10

2. Mühlenfabrikate aus Getreide und Hülsen=
früchten,nämlich: geschroteneoder geschälte
Körner, Graupe, Gries, Grütze,Mehl, ge=
wöhnlichesBackwerk(Bäckerwaarhe. «... desgl. 7/50

Anmerkung zu 02: ·

Mengenvon nichtmehrals 3 Kilogrammfür Be—
wohner des Grenzbezirks, vorbehaltlich der im Falle
eines Mißbrauchs örtlich anzuordnendenAufhebung
oderBeschränkungdieserBegünstigunnng . . frei

g) 1. MuschelnoderSchaalthiereaus derSee, mit
Ausnahmederunterr2 genannten . 100Kilogramm 24

brutto

2. Austern,Hummernund Schildkröten desgl. 50

s) Reis, geschälterund ungeschälter 100Kilogramm 4

Anmerkung zu s

Reis zur StärkefabrikationunterKontroll desgl. 3

t) Salz (Koch⸗,Siede⸗, Stein⸗, Seesalz),sowiealle
Stoffe, aus welchenSalz ausgeschiedenzu werden
pflegt-»............................... desgl. 12,80

Anmerkung zu t:

Salz, seewärtseingeheddd — desgl. 12

29
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Maaßstab
9 * ZollsatzS Benennungder Segenstände. der
S Verzollung.

Mark.

u)Syrup.")
V) Taback:

1. Tabackblätter,unbearbeiteteund Stengel, auch
— 100Kilogramm 85

2. fabrizirterTaback:
a)Cigarren und Cigarretten desgl. 270
aaunderer.... #hcte desgl. 180

V S. .=### desgl. 100

Anmerkung zu w:

Theezur Theinfabrikationamtlichdenaturirtunter ·
ZollkontroleaufErlaubnißschein................. . frei

X) Zucker.“)

*) Die Sollsätzefür Juckerund Syrup sind durchdas
die JuckerbesteuerungbetreffendeGesetzvom 26. Juni 1869 be=
stimmtund betragenvon:
1. raffinirtem Jucker aller Art, sowie Rohzucker,wenn letzterer
den auf Anordnung des Bundesraths bei den nach Be=
dürfniß öffentlichzu bezeichnendenJollstellenniederzulegenden,
nach Anleitung des holländischenStandard Nr. 19 und »
darüberzu bestimmendenMusternentspricht 100 Kilogramm 30

2. Rohzucker,soweitsolchernichtzu demunter 1 gedachtenge=
hört».......................................... desgl. 24

. Svruß g — —— desgl. 15
Auflösungen von Zucker, welcheals solchebeiderRevision

bestimmterkannt werden,unterliegendem vorstehendunter 2
aufgeführtenEingangszolle.

4. Melasse, unter Kontrole der Verwendung zur Branntwein= 4
bertingzzzz.——————7 frei



· Maaßstab
Z BenennungderGegenstände. der Zollsatz
) Verzollung
S Mark.

26DOel, anderweit nicht genannt, und Fette:
a) Oel aller Art in Flaschenoder Krügen 100 Kilogramm 20
b) Speiseöle,als: Oliven=,Mohn=,Sesam=,Erdnuß=,
Bucheckern=,Sonnenblumenölin Fässerrn desgl. 10

e) Leinöl, Baumwollensamenölin Fässern,Oelsäure desgl. 4
d) Oliven=undRicinusöl in Fässern,amtlichdenaturirt desgl. 2
e) Palm=undKokosnußß desgl. 2
OanderesOelinFässern................... desgl. 9
g) Rückstände,feste,von der FabrikationfetterOele,
auchgemahlen........................... frei

h) SchmalzvonSchweinenundGänsen,sowieandere .
schmalzartigeFette, als: Oleomargarin,Sparfett
(Gemischvon talgartigenFettenmit Oel), Rinds=
mark(beefmarro) 100 Kilogramm 10

Anmerkung zu hi
Schmalz und schmalzartigeFette für Seifen=oder

Lichtefabrikenauf Erlaubnißscheinunter Kontrole desgl. 2

i) Stearinsäure,Palmitinsäure,Paraffin, Wallrath
und ähnlicheKerzenstoffe,anderweitnicht genannt desgl. 10

k) Fischspeck,Fischtnrn “4 desgl. 3
) Talg vonRindern undSchafen,Knochenfettund
sonstigesThierfett,anderweitnichtgenannt desgl. 2

m) BienenwachseinschließlichsonstigenInsektenwachses;
Pflanzenwachs(aus Palmen, Palmblätternrc.)
Erdwachs,gereimigt. desgl. 15

27 Papier und Pappwaaren:
a) ungebleichtesodergebleichtesHalbzeugausLumpen frei
b) ungebleichterodergebleichterHalbstoffzur Papier=
fabrikationausHolz, Stroh, Espartooderanderen

29°
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Genennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

28

Fasern;grauesLösch-und gelbes,rauhesStroh—
papier; Pappe mit Ausnahmeder Glanz=und
Lederpappe; Schieferpapier und Tafeln daraus
ohneVerbindungmit anderenMaterialien Schleif=
und Polirpapier; Fliegen=und Gichtpapier

Jc)Packpapier,nichtunterb oderd begriffen,unge=
glättet.................................

d)Packpapier,geglättetes,«Glanz-undLederpappe;
Preßspäne..........................·...

e)Druck-,Schreib-,Lösch-undSeidenpapieraller
Art, auchlithographirtes,bedrucktes,liniirtes, zu
Rechnungen,Etiketten,Frachtbriefen,Devisenu.s.w.
vorgerichtetesPapier; Gold= und Silberpapier;
Papier mit Gold= oder Silbermuster) durch=
schlagenesPapier; imgleichenStreifen von diesen
Papiergattungen;Malerpapen . ..

) 1. Formerarbeitaus Steinpappe,Asphalt oder
ähnlichenStoffen, auch in Verbindungmit
Holz oder Eisen, jedochwederangestrichen
nochlackirtN ".....

2. Waaren aus Papier, PappeoderPappmasse;
Formerarbeitaus Steinpappe,Asphalt oder
ähnlichenStoffen, nichtunterk 1 oderunter
fZbegriffen.........................

3. Waaren aus den vorgenanntenStoffen in
Verbindungmit anderenMaterialien, soweit
sie dadurchnichtunterNr. 20 fallen; Papier—
tapeten —........................

Pelzwerk (Kürschnerarbeiten):
a) überzogenePelze, Mützen,Handschuhe,gefütterte
Decken,Pelzfutterund Besätzeund dergleichen

100 Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

10

24

150



Nummer.
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BGenennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

29

30

bh)fertige,nichtüberzogeneSchafpelze,desgleichenweiß=
gemachteundgefärbte,nichtgefütterteAngora=oder
Schaffelle, ungefütterteDecken, Pelzfutter und
Besättzzz.utkktesst—0

Petroleum:
a) Petroleum(Erdöl) und andereMineralöle,ander=
weitnichtgenannt,rohundgereinigt,ausgenommen
MinssetscheSchmicrsek.

b) mineralischeSchmieröbll
- Anmerkungen:
1. der Bundesrath ist befugt, Mineralöl, welchesfür
anderegewerblicheJweckeals die Schmieröl=oder
Leuchtölfabrikationbestimmtist, unter Kontrole der
Verwendung vom Eingangsgoll frei zu lassen.

2. Der Bundesrath ist befugt, die Verzollung von
Petroleum nach der StückzahlderGebinde(Barrels)
unterVorschrifteinesJollsatzes,welcherdemMaximal=
gewichtder handelsüblichenGebindeentspricht,zuzu=
lassen.

3. Der Bundesrathist befugt,Mineralöl),welchesfür
dieReinigung,Raffinirung oderDestillirungin in=
ländischenBetriebsanstaltenbestimmtist, unter Kon=
trole mit der Maßgabe vom Eingangszoll freizu=
lassen,daß von dendaraus gewonnenenProdukten:
Benzin,LigroinundPetroleumäther,soweitdieselben
nichtzu Schmier=oderBeleuchtungszweckenVerwen=
dung finden, unterKontroleder Verwendung,auf
Erlaubnißscheinezollfreibleiben, die übrigen aber
wie ausländischezu behandelnsind.

Seide und Seidenwaaren: .
a)Seiden-Kokons;Seide,abgehaspelt(unsilirt,Greze)
odergesponnen(silirt);Floretseide,gekämmt,ge-
sponnenoder gezwirnt; alle dieseSeide nicht ge—
färbt, auchAbfälle von gefärbterSeide

100Kilogramm

desgl.
desgl. 10

frei
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2. Seide, welche in Garnen aus anderen Spinn—
materialien versponnenist, ohne dieUmhüllung des
Fadens zu bilden oder zusammenhängenddurch die
ganzeLänge desGewebefadenssichzu ziehen,bleibt
bei Gewebenaus solchenGarnenaußerBetracht.

Maaßstab
Benennungder Segenstände. der Zollsatz

Z Verzollung.
7 Mark.

b) Seidenwatte. 100 Kilogramm 24
J0)Seide und Floretseide,gefärbt;Laccets. desgl. 36

d) Zwirn ausRohseide(Nähseide,Knopflochseiden.s.w.),
Rfärbeund aiuzzefäret.. desgl. 200

e) 1. Waaren aus Seide oder Floretseide, auch in
Verbindungmit Metallfäden;Waaren aus
Seide, gemischtmit anderenSpinnmaterialien
und zugleichin VerbindungmitMetallfäden. desgl. 800

2. Spitzen,Blondenund Stickereien,ganzoder
theilweisaus Seie., desgl. 600

3. Gaze, Krepp und Flor, ganz odertheilweise
ausSeide........................... desgl. 1000

Anmerkung zu e1:

Tülle,roh odergefärbt,ungemustert *rv½m desgl. 250

1) alle nichtunter e begriffeneWaaren aus Seide
oder Floretseidein Verbindung mit Baumwolle,
Leinen, Wolle oder anderenanimalischenoder.
vegetabilischenSpinnstosfen desgl. 450

Anmerkungen:

1. Ganz grobeGewebeaus rohemGespinnstvon Seiden=
abfällen, welchedas Ansehenvon grauer Packlein=
wand haben und zu Preßtüchern, Putzlappen ver=
wendet werden, auch in Verbindung mit anderen
SpinnmaterialienodereinzelnengefärbtenFäden. desgl. 10
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Maaßstab
BenennungderGegenstände. der Sollsatz

“
Vexzollung.

Mark.

31 Seife und Parfümerien:
SESchmiersefee .... 100 Kilogramm 5

b) festeSeife, soweitsienichtunter c fällt.. desgl. 10
e) Seife in Täfelchen,Kugeln, Büchsen,Krügen,
Töpfenu. s.w., parfümirteSeife aller Art. ... desgl. 30

4) wohlriechendeFette,wohlriechendefetteOele,wohl=
riechendenichtalkoholartigeWasserin unmittelbaren
Umschließungenvon mindestens10 Kilogramm. desgl. 20

e) alle übrigenParfümer ten desgl. 100

32pielkarten, nebender innerenAbgabe . . .. 100 Kilogramm 60
brutto

33/Steine und Steinwaaren:
a) Steine, roh oderblos behauen,auchgemahlen. frei

Anmerkung zu a:
Zu denrohenoderblos behauenenSteinengehören

auchsolcheBlöcke,welchean nichtmehrals dreiSeiten=
flächeneineBearbeitungmit der Säge zeigen.

b) Mühlsteine, auch mit eisernenReifen) Flinten=
steine,gehauenodergeschnitten;Schleif=undWetz= «
steineallerArt.......................... 100Kilogramm 0,

e) roherTofelschieifee. 1·42 desgl. 0/5
) gesägteBlöcke; grobe Steinmetzarbeiten(z. B.
Fensterbänke,Gesimstheile,Plinthen) von schlichter,
nichtverzierterArbeit, mit Ausnahmeder groben
SteinmetzarbeitenausAlabasteroderMarmor, zu
welchemder sogenanntebelgischeGranit — cos=
sines — petit granit — nichtgehönt . .. desgl. 1

Anmerkung zu dr
GesägteBlöckeund grobeSteinmetzarbeiten,soweit ·

sieunterd fallen,seewärtseingehend frei



Nummer.

Genennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.
Zollsah

Mark.

34

e) Dachschieferund roheSchieferplatten . ..

Anmerkung zu e:
Dachschieferund roheSchieferplattenseewärtsein=

gehend.....................................

OgeschnitteneodergespaltenePlattenausSteinen
aller Art, ungeschliffen;Steinmetzarbeiten,soweit
fie nichtunterd begriffensind, ungeschliffen....

Anmerkung zu e und f:
Platten von mehr als 16 CentimeterStärke sind

als Blöckezu behandeln.

8) Edelsteine,auchnachgeahmte,und Korallen, be=
arbeitet;Perlen; alledieseWaaren ohneFassung;
bearbeiteteHalbedelsteineund Waaren daraus,
soweitsienichtunterNr. 20 fallen

h) andereWaaren aus Steinen mit Ausnahmeder
StatuenundderWaarenausEdelsteinenundLava:
1. außer Verbindung mit anderenMaterialien
odernur in Verbindungmit Holz oderEisen
ohnePolitur und Lack:
a) ausAlabaster,Marmor, Granit, Syenit,
Porphyr oderähnlichenhartenSteinen

6) aus anderenSteinen; auchSchiefertafeln
in polirtenoderlackirtenHolzrahmen

2. in Verbindungmit anderenMaterialien,soweit
sienichtunterNr. 20 fallen

Steinkohlen, Braunkohlen, Koaks, Torf, Torf=
kohtnn.. #u" #t.#

100Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

1,50

0,50

60

15

24

frei
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Benennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsatz

Mark.

36

Stroh= und Bastwaaren:
a) grobe:

1. Matten und Fußdeckenaus Bast, Stroh,
Schilf, Gras, Wurzeln, Binsen und der=
gleichen,ordinäre,gefärbtund ungefärbt.

2. andereordinäreWaaren aus Schilf, Gras,
Wurzeln,Binsen und dergleichen;Körbe, un=
gefütterte,Flaschenumhüllungenund Schuhe
aus Bast, Stroh oder Palmblatt, ordinäre;
Bast=und Strohseile) Strohsitze;alle diese
ungefürbt # . sdd

# Sirohtinrtcz

J) feine,sowiealle nichtuntera, b undd begriffene
Waaren aus Bast, Stroh, Schilf 2c., auch in
Verbindungmit anderenMaterialien, soweitsie
dadurchnichtunterNr. 20 fallen ..

4) HüteausStroh, Rohr, Bast, Binsen, Fischbein,
Palmblätternund Span:

666 “
2. mit#serniit... 337.7K.

Anmerkung zu d:
Hüte aus Haar oderHanfgeflechten,ausSparterie,

sowie aus Geflechtenvon sogenannterBaumwollen=
sparterieund Stroh werdenwie Strohhütebehandelt.

s eterie aller irt

* Pech; Harze aller Art; Asphalt (Berg=
theer). — 4. 1 8. 24014.

100Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

1 Stück
desgl.

100Kilogramm

30

10

18

24

0,20

0/20

90

frei
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BGenennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Zollsat

Mark.

38

Thiere und thierischeProdukte, nicht anderweit
genaunnt:

a) LebendeThiere und thierischeProdukte, anderweitig
nicht genannt)fernerBienenstöckemit lebenden
Bienenn. . “5 «.............

b)EiervonGeflügel........................

Thonwaaren:
a) gewöhnlicheMauersteine,gebranntegrobePflaster=
steine(Klinker))gewöhnlicheDachziegel)nichtfeuer=
festeRöhren und Töpfergeschirr,unglasirt

"bh)Kerfesie Stenee. ——

J) Falz=Dachziegel,glasirteDachziegelund Mauer=
steine;Thonfliesen,architektonischeVerzierungen,
auch aus Terracottaj glasirteRöhren) Mlatten,
Krüge und andereGefäße aus gemeinemStein=
zeuge)gemeineOfenkachelnirdeneI gla=
sirtesTöpfergeschirr .·.............

d) Schmelztiegel;Muffeln, Kapseln,Netorten,feuer=
festeRöhren und Platten

e) andereThomvaarenmit Ausnahme von Porzellan
und porzellanartigenWaaren:

1.einfarbig oder weiß; seineWaaren aus Terra=
cotta...............................

2. zwei-und mehrfarbig,gerändert,bedruckt,be—
malt, vergoldet, versilbert;auch Thonwaaren
in Verbindungmit anderenMaterialien, so—
weit siedadurchnichtunterNr. 20 fallen

100Kilogramm

100Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

frei

frei

0/50

10

16
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. Maaßstab
GenennungderGegenstände. der Zollsatz

S Verzollung.
S Mark.

) Porzellanund porzellanartigeWaaren (Parian,
Jaspis u. s. w.):
1.weiß......................·........ 100Kilogramm 14
2. farbig, gerändert,bedruckt,bemalt,vergoldet,
versilbert;auch in Verbindung mit anderen
Materialien, soweitsie dadurchnicht unter
W 20 i.... desgl. 30

39 Vieh:
5) 1. Pferde ... . i W. V 1 Stück 20
2. Maulesel,MaulthiereundEeel desgl. 10

Anmerkung zu a 1 und 2:
Füllen, welchederMutter folgen frei

5) Stiere und Kühe.. 39# 1 Stück 9
g) Ochsen. #### desgl. 30

Anmerkung zu c:i
Für Bewohner des Grenzbezirks dürfen unter

den vom Bundesrath vorzuschreibendenbesonderenKon=
trolenZugochsenvon 24 bis 5 Jahren zu demJoll=
satzevon 20 Mark für 1Stück eingelassenwerden,
sofernsiezumeigenenWirthschaftsbetriebenachweislich
nothwendigsind.

4) Jungvieh im Alter bis zu 24 Jahtren desgl. 6
e) Kälber unter 6 Wochen desgl. 3

4:5Schweintn———.=J. 55 desgl. 6

) Spanferlelunter 10 Kilogramm desgl. 1
h) Schafodhbe. «...-·..... desgl. 1
i)Läminer........... «.................... desgl. 0,50

k)Ziegen................................. frei
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» Maaßstab
BGenennungderGegenstände. der Sollsatz

2 Verzollung.
Mark.

40 Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft:
a) grobesunbedrucktesWachstuch(Packtuch) 100Kilogramm 12
b) anderes,auchLedertuch)Buchbinderleinen(Buch=
binderzeugstoffe)„ a# ##- desgl. 30

Tc)Wachsmusselin,Wachstafft — desgl. 50

41 Wolle, lich der anderweit nicht ge=
nannten Thierhaare,sowie Waaren daraus:
a) Wolle: rohe,gefärbte,gemahlene)ferner
Haare: roh, gehechelt,gesotten,gefärbt,auchin ·
Lockenformgelegt......................... . frei

b)gekämmteWolle......................... 100Kilogramm 2
e) Garn, auchmit anderenSpinnmaterialien,aus—
schließlichder Baumwolle, gemischt:
1. aus Rindviehhaaren,ein=und zweifachaller
Art#Wettez. —— t desgl. 3

2. hartesKammgarnausGlanzwolleüber20Centi=
meterLänge,nichtgemischtmit anderenSpinn=
materialien;Genappes=,Mohair-,Alpakkagarn:
4.) einfach,ungefärbtodergefärbt; dublirt un=

—————————— desgl. 3
5) dublirt gefärbt;drei=odermehrfachge=
zwirnt,ungefärbtodergefärbt desgl. 24

3. anderesGarn:
desgl. 8

aeaoh,dublirtt.... νν desgl. 10
)) gebleichtodergefärbt,einfacch desgl. 12
0) gebleichtodergefärbt,dublirt; drei=oder
mehrfachgezwirnt,roh, gebleichtoderge=
färbt).. 4GNN desgl. 24



Nummer.

Benennungder Gegenstände.
Maaßstab

der

Verzollung.

Bollsatz

Mark.

d) Waaren, auchin Verbindungmit Baumwolle,
LeinenoderMetallfäden:

e

2. grobeunbedruckte,ungefärbteFilte . ...

3. Fußdecken,welche gefärbte oder ungefärbte
Garne aus Rindviehhaarenenthalten

4. unbedruckteFilze, soweit sie nicht zu Nr. 2
gehören;unbedruckteFilz=undStrumpfwaaren,
Fußdecken,auch bedruckte,aus Wolle oder
anderenThierhaarenmit AusnahmederRind=
vieh=undRoßhaare,auchin Verbindungmit
vegetabilischenFasern und anderenSpinn==
materilien. =

5. unbedruckteTuch=undZeugwaaren,soweitsie
nicht zu Ziffer 7 oder 8 gehören:

a) im Gewichtvon mehr als 200 Gramm
auf denQuadratmeterGewebefläche

6) imGewichtvon 200Grammoderweniger
auf denQuadratmeterGewebefläche

6. 4) bedruckteWaaren, soweitsie nichtzu den
Fußdeckengehören,im Gewicht von mehr
als 200 Gramm auf denQuadratmeter
Gewebefläche;ferner Posamentier= und
Knopfmacherwaaren)Plüsche; Gespinnste
in Verbindungmit Metallfäden

6) bedruckteWaaren, soweitsie nicht zu
denFußdeckengehören,im Gewichtvon
200 Gramm oderwenigerauf denQua=
dratmeterGewebeflähe ...

100Kilogramm

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

31

frei

24

100

135

220

150

220



· Maaßstab
8 BenennungderGegenstände. der Zollsah
SS Verzollung.
* Mark.

7. Spitzen,Tülle und Stickereien,sowiegewebte
Shamltücher,welchedrei oder vier Farben
haben............................. 100Kilogramm300

8. gewebteShawltücher mit fünf oder mehr
Farben..........·.................. desgl. 450

42Zink,auchmitBleioderZinulegirt,und
Waaren daraus:
a) rohesZink; Bruchzjiikk. . frei
b)gewalztesZink........................... 100Kilogramm 3
e) grobe Zinkwaaren, auch in Verbindung mit Holz,
Eisen, Blei oder Zinn ohnePolitur und Lack
Dr#tt...1##.o desgl. 6

d) feine Zinkwaaren, auch lackirte; imgleichenZink=
waaren in Verbindungmit anderenMaterialien,
soweitsie dadurchnicht unter Nr. 20 fallen desgl. 24

43/ Zinn, auchmit Blei, Spießglanz oderZink legirt,
und Waaren daraus:
a) rohesZinn; Bruchin .... frei
b) gewalztes8imn. 100Kilogramm 3
Tc)grobeZinnwaaren,auchin Verbindungmit L0
Eisen, Blei oder Zink ohne Politur und Lack; .
Draht................................. desgl. 6

d) feine Zinnwaaren, auch lackirte;imgleichenZinn⸗
waarenin Verbindungmit anderenMaterialien,
soweitsiedadurchnichtunterNr. 20 fallen desgl. 24

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆI8.

Inhalt: Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür dasEtatsjahr1885/86.
S. 157.

(Nr. 1607.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zum Reichshaushalts=Etat für
das Etatsjahr 1885/86. Vom 23. Mai 1885.

Wir Wilhelm,)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

§ 1.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteNachtragzum Reichshaushalts=

Etat für das Etatsjahr 1885/86wir .
in Ausgabe «
auf 394920 Mark an einmaligenAusgaben,

und
in Einnahme
auf 394920Mark

festgestelltund tritt dem durch das Gesetzvom 16. März 1885 (Reichs=Gesetzbl.
S. 51) festgestelltenReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1885/86 hinzu.

§. 2.
Die Mittel zur Bestreitungdes im §. 1 beziffertenBedarfs sind, soweit

dieselbennicht durchMehrerträgebei den außer den Matrikularbeiträgenzur
ReichskassefließendenregelmäßigenEinnahmenihreDeckungfinden,durchBeiträge
der einzelnenBundesstaatennachMaßgabeihrer Bevölkerungaufzubringen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. ’

GegebenBerlin, den 23. Mai 1885.

Fürst von Bismarck.

Reichs· Gesebl. 1885. 32

Ausgegebenzu Berlin den4. Juni 1885.
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Nachtrag
zum «

Reichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr1885/86.

Für
. dasEtatsjahr

Ausgabe. 1885/ 86
5 tretenhinzu

Mark.

EinmaligeAusgaben.
2. 5. I#.Iuswärtiges1344t4. 150000
3. 9. III. ReichsamtdesInñern. . . . . . .. . . . . . .. 200000
4.4 IV. Post-undTelegraphenverwaltung 0 000

IX. Eisenbahnverwaltung.
ga. 1. OrbentlicherKttt. 34 34 920

SummedereinmaligenAusgaben. 394920
Summe der Ausgabe..394920

Einnahme.
7 III. Post-undTelegraphenverwaltung.

FortdauerndeAusgabe.
1 ses —

Summe der Ausgabefür sich.
Mithin ist Ueberschuß(Summe IID . . .. —

23. XI. Matrihularbeiträge.
1/26. NachMaßgabedes§F.2 desGesetzee 394920

Summe JXI für sich.
Summe der Einnahme3 920
Diie Ausgabebeträüt.? 4 920

Balanzirt.
Berlin, den23.Mai 1885.

(I. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Inhalt: Gesetz über die Ausdehnungder Unfall- und Krankenversicherung.S. 159.

von Preußen2c.

unddesReichstags,was folgt:

I. Unfallversicherung.

1.
Das Umnfallversicherungsgesetzvom 6. Juli 1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 69)

Anwendungauf
1. dengesammtenBetrieb der Post=,Telegraphen=und Eisenbahnverwal=
tungen,sowiesämmtlicheBetriebederMarine=undHeeresverwaltungen,
und zwar einschließlichder Bauten, welchevon diesenVerwaltungen
für eigeneRechnungausgeführtwerden;

2. denBaggereibetrieb;
3. dengewerbsmäßigenFuhrwerks=,Binnenschiffahrts=,Flößerei=,Prahm=
undFährbetrieb,sowiedenGewerbebetriebdesSchiffsziehens(Treidelei);

4. dengewerbsmäßigenSpeditions=,Speicher=und Kellereibetrieb;
5. den Gewerbebetriebder Güterpacker,Güterlader, Schaffer, Bracker,
Wäger,Messer,Schauerund Stauer.

K. 2.
Für die Post=,Telegraphen=,Marine=und Heeresverwaltungen,sowie

für die vom Reich oder von einemBundesstaatefür Reichs=beziehungsweise
Reichs=Gesetzbl.1885. 33

Ausgegebenzu Berlin den6. Juni 1885.

Ausdehnung
derUnfallversicherung.

Reichs-undStaats=
betriebe.



StaatsrechnungverwaltetenEisenbahnbetriebe,sämmtlicheinschließlichderBi-
welchevon denselbenfür eigeneRechnungausgeführtwerden,tritt an dieStelle
derBerufsgenossenschaftdasReichbeziehungsweisederStaat, für dessenRechnum
die Verwaltunggeführtwird.

Dasselbegilt hinsichtlichder vom Reichodervon einemBundesstaatefür
Reichs=beziehungsweiseStaatsrechnungverwaltetenBaggerei=,Binnenschiffahrts
Flößerei=,Prahm= und Fährbetriebe,sofernnicht die Reichs=beziehungsweise
Landesregierungvor der BeschlußfassungdesBundesrathsüberdie Bildungder
Berufsgenossenschaften(§§. 12 ff. desUnfallversicherungsgesetzes)erklärt,daßdiese
Betriebedenselbenangehörensollen. 5
« Soweit hiernachdasReichodereinBundesstaatan dieStelle derBeruft
genossenschafttritt, werdendie Befugnisseund ObliegenheitenderGenossenschafts=
versammlungund desVorstandesder GenossenschaftdurchAusführungsbehörden
wahrgenommen,welchefür die Heeresverwaltungenvon der oberstenMilitär=
verwaltunnebehördedes Kontingents,im Uebrigenfür die Reichsverwaltungn
vom Raskanzler, für die Landesverwaltungenvon der Landes=Zentralbehörde
zu bezeichnensind. Dem Reichs=Versicherungsamtistmitzutheilen,welcheBehörden
als Ausführungsbehördenbezeichnetwordensind. *r7

S. 3.
Soweit dasReichodereinBundesstaatan dieStelle derBerufsgenossenschaft.

tritt, findendie 9#.10 bis 31, 33 bis 40, 59 Absatz4, 60, 62 Absatz1, 71
bis 74, 75 Absatz2 und 3, 76, 78 bis 86, 87 Absatz1, 88, 89, 90Absatz1
lit, a, d, e, 94, 103 bis 108 desUnfallversicherungsgesetzeskeineAnwendung.

g. 4.

Personendes Soldatenstandessindvon derVersicherungausgeschlossen
Die ErstreckungderVersicherungspflichtaufBetriebsbeamtemit einemzwei=

tausendMark übersteigendenJahresarbeitsverdienst(F. 2 Absatz1 des Unfall=
versicherungsgesetzes)kanndurchdieAusführungsvorschriftenerfolgen,soweitdiese
BeamtennichtnachF.4 a. a.O. vonderAnwendungdesGesetzesausgeschlossensind.

. 5.
Die Wahl der Vertreterder Arbeiter (F. 41 a. a. O.) erfolgtfür den

GeschäftsbereichjederAusführungsbehörde.
Das Regulativ (§.43 a. a. O.) wird durchdie für denErlaß der Aus=

führungsvorschriftenzuständigeBehörde erlassen. In demselbensind die Lahl

49 Absatz2, 55 Absatz1 a. a. O.) festzustellen.

Versicherungsamt.
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S. 6.
Für den Geschäftsbereichjeder Ausführungsbehördeist mindestensein

Schiedsgericht(§. 46 a. a. O.) zu errichten. Die im §. 47 Absatz3 a. a. O.
bezeichnetenBeisitzerwerdenvon der Ausführungsbehördeernannt.

S. 7.
Die FeststellungderEntschädigungen(§. 57 a. a. O.) erfolgtdurchdie in

denAusführungsvorschriftenzu bezeichnendeBehörde.

S. S.
Gegen den Bescheidder zuständigenBehörde, durchwelchenein Ent=

schädigungsanspruchaus dem Grunde abgelehntwird, weil der Betrieb, in
welchemder Unfall sichereignet hat, für nicht unter den §. 1 fallend erachtet
wird, stehtdem Verletztenund seinenHinterbliebenendie Beschwerdean das
Reichs=VersicherungsamtbeziehungsweiseLandes=Versicherungsamtzu, welchebei
demselbenbinnenvier Wochennach der Zustellungdes ablehnendenBescheides
einzulegenist.

. 9.
Vorschriftender Ausführungsbehördenüberdas in denBetriebenvon den

Versichertenzur Verhütungvon Unfällenzu beobachtendeVerhaltensind, sofern
sie Strafbestimmungenenthaltensollen, vor dem Erlaß mindestensdrei Ver=
tretern der Arbeiter zur Berathung und gutachtlichenAeußerung vorzulegen. Die
Berathung findet unter Leitung einesBeauftragten derAusführungsbehördestatt.
Der Beauftragtedarf keinunmittelbarerVorgesetzterderVertreter derArbeiter sein.

Die auf Grund solcherVorschriften verhängtenGeldstrafen fließen in die
Krankenkasse,welcherder zu ihrer Zahlung Verpflichtetezur Zeit der Zuwider=
handlung angehört.

. 10.
Die zur Durchführungder Bestimmungenin §99§.2 bis 9 erforderlichen

Ausführungsvorschriftensindfür dieHeeresverwaltungenvon deroberstenMilitär=
verwaltungsbehördedes Kontingents,im Uebrigenfür die Reichsverwaltungen
vom Reichskanzler,für die Landesverwaltungenvon der Landes=Zentralbehörde
zu erlassen.

11.
Soweit nichtdie I#.2 bis 10 Anwendungfinden,erfolgtdieVersicherung

durchBerufsgenossenschaftennachdenBestimmungendesUnfallversicherungsgesetzes.
Bei der Errichtungvon Berufsgenossenschaftenfür Eisenbahnenoderdie im §. 1
Ziffer 3 bezeichnetenBetriebe kann von der Bestimmung des §. 9 desUnfall=
versicherungsgesetzesabgesehenwerden,wonachdie für einenbestimmtenBezirk
gebildeten Berufsgenossenschafteninnerhalb desselbenalle Betriebe desjenigen
Industriezweigesumfassenmüssen,für welchensie errichtetsind.

Privatbetriebe.
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K.12.
Soweit Betriebeder Post=,Telegraphen=und Eisenbahnverwaltungen,

sowieBetriebederMarine=undHeeresverwaltungenbereitsaufGrund desUnfall=
versicherungsgesetzeseiner Berufsgenossenschaftzugetheiltsind, scheidendieselben
aus der letzterenmit den aus F. 32 a. a. O. sichergebendenRechtswirkungen
aus. Dasselbegilt von Anlagen, welcheBestandtheileeinesBinnenschiffahrts=
betriebessind.

Auf die im §F.1 Absatz6 a. a. O. bezeichnetenEisenbahn=undSchiffahrts=
betriebefindetdieseBestimmungkeineAnwendung.

. 13.
EreignetsicheinUnfall auf derFahrt, soist dienach§. 51 Absatz1 a. a.O.

zu erstattendeAnzeigean diejenigeOrtspolizeibehördeim Inlande zu richten,in
derenBezirk sichderUnfall ereignethat oderder ersteAufenthaltnachdemselben
genommenwird. Die UntersuchungdesUnfalls (§. 53 a. a. O.) erfolgtdurch
diejenigeOrtspolizeibehörde,an welchedie Anzeigeerstattetist. Auf Antrag
Betheiligter(I. 54 a. a. O.) kann jedochdie der Ortspolizeibehördevorgesetzte
Behördedie UntersuchungdurcheineandereOrtspolizeibehördeherbeiführen.Die
zur Führung der UntersuchungberufeneOrtspolizeibehördehat derKrankenkasse,
welcherder Verletzteangehört,rechtzeitigvon demZeitpunkte,in welchemdie
Untersuchungvorgenommenwerdenwird, Kenntniß*“ geben. Der Vorstand
hat das Recht, zum Zweckder Theilnahmean den Untersuchungsverhandlungen
einenVertreterfür die im F. 54 desUnfallversicherungsgesetzesbezeichnetenBevoll=
mächtigtenzu bestellenund ist hierbeinicht auf den KreisderKassenmitglieder
beschränkt.

Hinsichtlichder unter Reichs=oder StaatsverwaltungstehendenBetriebe
bewendetes bei denVorschriftenin §#§.51 Absatz5, 52, 56 a. a. O.

S. 14.
Auf Unfallverhütungsvorschriften,welchesichauf die SicherheitdesEisen=

bahnbetriebesbeziehen,findendie Bestimmungendes §. 9 diesesGesetzes,sowie
der 9F. 79) 81 desUnfallversicherungsgesetzeskeineAnwendung.

II. Krankenversicherung.

KC.15.
Auf alle im §. 1 bezeichnetenBetriebefindetdas GesetzüberdieKranken=

versicherungderArbeitervom15. Juni 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 73) in gleicher
Weisewie auf die im F. 1 desselbenbezeichnetenBetriebeAnwendung. Soweit
hierdurchdie gesetzlicheVerpflichtungzur Krankenversicherungauf Personenaus=
gedehntwird, welchein einemTransportbetriebebeschäftigtsind, tritt §.2 Ziffer 3
desKrankenversicherungsgesetzesaußerKraft.
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PersonendesSoldatenstandes,sowiesolchein Reichs-oderStaatsbetrieben
beschäftigtePersonen,welchedemReich oder dem Staate gegenüberin Krank=
heitsfälleneinenAnspruchauf FortzahlungdesGehaltesoder des Lohnes oder
auf eineden Bestimmungendes F§.6 a. a. O. entsprechendeUnterstützungmin=
destensfür dreizehnWochennachder Erkrankunghaben,sind von der Kranken=
versicherungausgeschlossen. ·

Als Beschäftigungsortgilt im Zweifel der Sitz des Gewerbebetriebes,in
welchemdie Beschäftigungstattfindet.

K.16.
ErkrankteinVersicherterauf der Fahrt im Inlande außerhalbdesBezirks

der Orts=,Betriebs=(Fabrik=),Bau=, Innungs=Krankenkasse,derKnappschafts=
kasseoder der Gemeinde=Krankenversicherung,welcherer angehört, so hat dem
ErkranktendieGemeindedesOrtes, an welchemdieFürsorgefür denselbennoth=
wendigwird, diejenigenUnterstützungenzugewähren,welcheervonderGemeinde=
Krankenversicherungoderder Krankenkasse,der er angehört,zu beanspruchenhat.
Diese hat der unterstützendenGemeindedie ihr hieraus erwachsendenKostenzu
erstatten.Bei der Erstattunggilt als Ersatzder im §F.6 Absatz1 Ziffer 1 des
KrankenversicherungsgesetzesbezeichnetenLeistungendie Hälfte des Krankengeldes,
sofernnicht höhereAufwendungennachgewiesenwerden.

Erkrankt ein beieinerOrts=,Betriebs=(Fabrik=),Bau=, Innungs=Kranken=
kasse,bei einer Knappschaftskasseoder bei einerGemeinde=Krankenversicherung
Versicherterauf der Fahrt im Auslande, so hat demErkranktender Betriebs=
unternehmerdiejenigenUnterstützungenzu gewähren,welcheer von derGemeinde=
KrankenversicherungoderderKrankenkasse,der er angehört,zu beanspruchenhat.
Diesehat demBetriebsunternehmerdie ihm hieraus nachweislicherwachsenden
Kostenzu erstatten.Bei der Erstattunggilt als Ersatzder im §. 6 Absatz1
Ziffer 1 des KrankenversicherungsgesetzesbezeichnetenLeistungendie Hälfte des
Krankengeldes.

Streitigkeiten,welchehierausentstehen,werden,soweites sichum Unter=
stützungsansprüchehandelt, nach F. 58 Absatz1 a. a. O., im Uebrigennach
§. 58 Absatz2 a. a. O. entschieden.

III. Schlußbestimmungen.

r ½
Mit den aus diesemGesetzesichergebendenAbänderungentretendie Be=

stimmungender AbschnitteII, III, IV. V und VIII des Unfallversicherungs=
gesetzes,die auf dieseAbschnittebezüglichenStrafbestimmungenund diejenigen
Vorschriften,welchezur Durchführungder in diesenAbschnittengetroffenenAn=
ordnungendienen,in Betreff der im F. 1 bezeichnetenBetriebemit demTage
derVerkündungdiesesGesetzesin Kraft.
Reichs=Gesetzbl.1885. 34

Gesetzeskraft.
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Dasselbegilt von denVorschriftendesKrankenversicherungsgesetzes,soweit
sie dieBeschlußfassungüber diestatutarischeEinführungdesVersicherungszwanges,
sowiedie Herstellungder zur DurchführungdesVersicherungszwangesdienenden
Einrichtungenbetreffen.

Im Uebrigen wird der Zeitpunkt, mit welchemdie Bestimmungendieses
Gesetzesganzodertheilweisein Kraft treten,mit ZustimmungdesBundesraths
durchKaiserlicheVerordnungbestimmt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den28. Mai 1885.

(. 8§.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
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Inhalt: Gesetz"bbetreffendden Schutz des zur Anfertigung von ReichskassenscheinenverwendetenPapiers gegen
unbefugteNachahmung.S. 165.— Konvention mit demKönigreichMadagaskar.S. 168.

(Nr. 1609.) Gesetz,betreffenddenSchutz des zur Anfertigung von Reichskassenscheinenver=
wendetenPapiers gegenunbefugteNachahmung. Vom 26. Mai 1885.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

K. 1.
Papier, welchesdemzur Herstellungvon Reichskassenscheinenverwendeten,

durchäußereMerkmale erkennbargemachtenPapier hinsichtlichdieserMerkmale
gleichtoder so ähnlich ist, daß die Verschiedenheitnur durch Anwendungbe=
sondererAufmerksamkeitwahrgenommenwerdenkann, darf, nachdemdieMerk=
male in Gemäßheitdes F. 7 des Gesetzesvom 30. April 1874, betreffenddie
Ausgabe von Reichskassenscheinen(Reichs=Gesetzt9l.S. 40), öffentlichbekannt
gemachtwordensind, ohneErlaubniß des Reichskanzlersoder einer von dem=
selbenzur Ertheilung der Erlaubniß ermächtigtenBehörde weder angefertigt
oder aus dem Auslande eingeführt,noch verkauft, feilgehaltenoder sonst in
Verkehrgebrachtwerden.

K. 2.
Wer den Bestimmungenim F. 1 vorsätzlichzuwiderhandelt,wird mit

Gefängnißbis zu einemJahre, und wenn die Handlung zum Zeck eines
Münzverbrechensbegangenwordenist, mit Gefängnißvon dreiMonatenbis zu
zweiJahren bestraft. Ist die Handlung aus Fahrlässigkeitbegangenworden,so
ist auf Geldstrafebis zu eintausendMark oderGefängnißbis zu sechsMonaten
zu erkennen.

g. 3.
NebenderStrafe ist auf EinziehungdesPapiers zu erkennen,ohneUnter—

schied,ob dasselbedem Verurtheiltengehört oder nicht. Auf die Einziehung
Reichs-Gesetzbl.1885. 35

Ausgegebenzu Berlin den 8. Juni 1885.



KaiserlichenInsiegel.

.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

(Nr. 1610.) KonventionzwischendemDeutschen
Reich und dem Königreich Mada=
gaskar. Vom 15. Mai 1883.

Seine Majestät der DeutscheKaiser
Wilhelm I., König von Preußen, im
Namen des DeutschenReichs einerseits,
undIhre MajestätRanavalomanjakaII.,
Königin von Madagaskar, andererseits,
von demWunschegeleitet,das zwischen
demDeutschenReich und demKönigreich
Madagaskar glücklicherweisebestehende
guteEinvernehmenzu erhaltenund den
HandelsverkehrzwischenbeidenLändern
zu fördern,habenbeschlossen,denUnter=
thanenundAngehörigendeseinenLandes
in dem anderenLande alle Rechtezu
sichern,welchedieUnterthanenund An=
gehörigender meistbegünstigtenNation
dort genießen;zu diesemZwecksind die
folgendenArtikel zwischendem Grafen
Paul von Hatzfeldt=Wildenburg,
Staatsminister und Staatssekretärdes
Auswärtigen Amts, der hierzu von
Seiner Majestät demDeutschenKaiser,
König von Preußen, gehörig bevoll=

(No. 1610.) Fanekena amy ny German
Empire JyFanjakany
Madagascar.

II Majesty Wilhelm I. Emperor
mnyGerman, Mpanjaka ny Prussia,
amy u#yanaran ny German Empire
amy ny ankilany; ary Her Majesty
Ranavalomanjaka II. Mpanjaka ny
Madagascar amy ny ankilany, noho
Izry samy maniry hitana uy fha=
vanana fifankahalalana tsara izay efa
misy soa amantsara, ary mba hampi=
tombo ny firaharahana amy ny Va=
rotra amyrny German Empire sy ny
Fanjakany Madagascar. dia nifa=
hapa-kevitra hanao ny hahazoan
ny vahoaka sy ny olony izay any
amy ny tanin #nyanankiray, ny sca
rehetra toraka izay azon uy vaho=
aka olona avy amy uUyfirenena
mahazo soa be indrindra. Ka ncho
izany, izao Toko manaraka izaco no
efa nifanarahana ary nasiany Count
Paul von Hatzfeldt-Wilden=
burg. Minister amy ny Fanjakana,



mächtigtwordenist, und Ravoni—
nahitriniarivo, der 15. Rangklasse,
OffizierdesPalastes und ersterStaats=
sekretärfür die auswärtigenAngelegen=
heiten,undRamaniraka, der14.Rang=
klasse,Offizier des Palastes, Mitglied
desGeheimenStaatsraths,welchehierzu
von Ihrer MajestätderKönigin von
Madagaskarermächtigtwordensind,
vereinbartundunterzeichnetworden:

Artikel I.
Friede,Freundschaftund gutesEin=

vernehmensoll für alle Zeit zwischen
SeinerMajestätdemDeutschenKaiser,
König von Preußen,und Ihrer Ma=
jestätder Königin von Madagaskar,
Ihren Erben und Nachfolgern, und
zwischenden Unterthanenund Ange=
hörigendes DeutschenReichs und des
KönigreichsMadagaskarfortbestehen.

Artikel II.
Die diplomatischen,konsularischenund

maritimenVertreter,AgentenundOffi=
zieredeseinenvertragschließendenTheiles
sollenin AusübungihrerPflichteninmer=

und die Unterthanenund Angehörigen
des einenLandessollenfür ihre Person
und ihr Eigenthum und in Ansehung
des Handels, des Gewerbesund der
Schiffahrt und in jeder anderenBe=
ziehungin demanderenLandedenselben
Schutzund dieselbenRechte,Privilegien,
Vortheile,ImmunitätenundBefreiungen
genießen,welchenachdenGesetzendieses
Landes jetztoderin Zukunft den diplo=
matischen,konsularischenund maritimen
Vertretern, Agenten und Offiieren
unddenUnterthanenundAngehörigen

sady Lehiben ’'ny Mpanao Raharaha
amy ny Vahiny, sonia, izay nomena
fahefana hanac izany amyrny anki=
lany His Majesty Emperor ny Ger-
man, Mpanjaka ny Prussia; N Ra=
voninahitriniarivo, 15 Wira
O. D. P. Lehiben ny Mpanao Raha=
raha amy uy Vahiny, Ramani=
raka, 14 Vra O. D. P. San uy
Mpanolotsaina, nomena fahefana
hanao izany amy y ankilany Her=
Majesty Mpanjaka ny Madagascar:

Toko I.
Isy hisy ady, ary fihavanana sy

fifankahalalana tsara, hisy mandra=
kizay amy ny His Majesty Emperor
ny German, Mpanjaka ny Prussia,
Her Majesty Mpanjaka ny Ma=
dagascar J amy ny Mpandova sy
Mpandimby Azy, ary amy uy Va=
hoaka y olona amy uy German
Empire Sy#nyFanjakany Madagascar.

Toko II.
N maso-wohon uy diplomatika

sy ny an ny consular ary ny an
ny tantsambo sy ny agents, ary
ny manamboninahitra avy amin
IEy koatonta mi faneky, raha ma=
nao ny fanompoany ao amy ny
fanjakan ny iray amin’ Eymi fäneky
ireo, ary koa ny vahoaka S olona
avy amy ny tanin 'ny iray amin'
Izy koatonta, na ny tenany, na ny
fananany, na ny momba ny fandra-
toana Jny varony, ary uy ü#ton=
dran-tsambo, I amy uny zavatra
rehetra na inona na inona ac amy
ny tanin ny iray, dia samy hahazo
fiarovana mitovy. izay sea rehetra,
ary izay fanome famelana, ary
fanafahana fahalalahana omena



dermeistbegünstigtenNation eingeräumt
werden.

Artikel III.
DieseKonventionsollvonbeidenHohen

vertragschließendenTheilenratifizirt, und
die Ratifikations=Urkundensollenbeiden
Regierungendurch Vermittelung des
deutschenKonsulatsin Tamataveüber=
sandtwerden.
DieseKonventionwird in demKönig=

reichMadagaskarmit demTage der
Ratifizirung durch Ihre Majestät die
Königin von Madagaskar, welcheso
früh als möglich innerhalb von drei
Monaten nach der Unterzeichnunger=
folgensoll, und in demDeutschenReich
mit dem Tage ihrer Ratifizirung durch
Seine Majestät den DeutschenKaiser,
König von Preußen, welchesobaldals
möglich innerhalbvon sechsMonaten
nach derRatifizirung durchIhre Ma=
jestätdieKöniginvonMadagaskarstatt=
findensoll, in Kraft treten.

In doppelten,in deutscherundmale=
gassischerSprache ausgefertigtenOrigi=
nalen,unterAnheftungeinerenglischen
Uebersetzung,unterzeichnetund gesiegelt
zuBerlin, den15.Mai desJahres1883.

(L. S.) Graf von Hatfeldt.

amy uy ankehitriny, na homena
amy ny acoriana, araka uy lalan
zany tany izany, toraka izay omena
ny masoivohon #y diplomatika
ny an #y consular ary ny an 'ny
tantsambo sy ny agents, ary ny
manamboninahitra sy amy ny va-
hoaka 8y olona ayy amyr#ny fire=
nena mahazo soa be indrindra.

Toko III.
Ity Fanekena ity ho hamarinin

yOlona Ambony koa tonta mi
faneky; ary Uy taratasy fanamari=
naha, hampanaterina amy u#yGo=
Vernamenta roa amy ny alalan ny
Consulate ny German ao Tamatave.
Ity Fanekena ity hanankery ac amy
ny Fanjakany Madagascar hatr 'amy
ny andro izay hanamarinany Her
Majesty Mpanjaka ny Madagascar
azy; ary izany fanamarinana izany
dia hataony faingana, araka izay
azo atao, ao anatin 'ny telo volana
nanaovana sonia ity; ary hanankery
ao amy ny German Empire izy,
hatr amy ny andro nanacvany
His Majesty Emperor ny German,
Mpanjaka ny Prussia fanamarinana
azy; ary izany fanamarinana izany,
dia hataony faingana, ao anatin ny
enim bolana, acrian uy nanamarina
ny Her Majesty Mpanjaka ny Ma—
dagascar azy.
Nasiana sonia sy kase amy ny

taratasy roa nosoratana amy ny
teny german S malagasy, izay Samy
misy dikany teny engilisy nakam=
bana aminy avVy, tao Berlin tamy
buyfaha 15 May, ny taona 1883.

Ravoninahitrini riuo.
(1 S.) Ramaniraka.
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(Translation.)

Convention
between

the German Empire and the Kingdom of Madagascar.

1 Majesty the German Emperor William I., King of Prussia, in the
name of the German Empire, on the one part, and Her Majesty Rana=
valomanjaka II., Queenof Madagascar, on the other part, being desirous
to maintain the relations of good unterstanding which happily subsist
and to promote the commercial intercourse between the German Empire.
and the Kingdom of Madagascar, have decided to secure to the subjects
and citizens of either country within the other country all the rights
there enjoyed by the subjects and citizens of the most favoured nation;
for that purpose the following articles have been agreedupon and signed
between the Count Paul von Hatzfeldt-Wildenburg, State-Minister
and Secretary of State for Foreign Affairs, duly authorized to that effect
on the part of His Majesty the German Emperor, King of Prussia, and
Ravoninahitriniarivo, 15t=t#honour, Officer of the Palace, Chief Secre=
tary of State for Foreign Affairs, and Ramaniraka, 14% honour, Officer
of the Palace, Member of the brivy Council, duly authorized to that
effect on the part of Her Majesty the Queen of Madagascar:

Anktenn I.

Peace, friendship and good understanding shall for ever continue to
aubsist between His Majesty the German Emperor, King of Prussia, and
Her Majesty the Queen of Madagascar, Their heirs and suecessors, and
between the subjects and citizens of the German Empire and of the
Kingdom of Madagascar.

An#icrE II.

The diplomatic. consular and naval representatives, agents and
officers of either Contracting Party shall in the exereise of their duties
within the dominions of the other Party, and the subjects and citizens
#ofeither country shall for their persons and property and with regard
to commerce, trade and navigation and to any other matter whatsoever.
enjoy within the other country the same protection and all the rights,
Privileges, advantages, immunities and exemptions, which under the
laws of that country are now, or mag hereafter be granted there to the
Reichs=Gesetzbl.1885. 36
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diplomatic, consular and naval representatives, agents and officers and
to the subjects and citizens of the most favoured nation.

An#ierz III.
This convention shall be ratified on the part of Both High Con=

tracting Parties, and the instruments of ratification shall be forwarded
to both Governments through the German Consulate at Tamatave.

This convention shall come into effect, in the Kingdom of Mada=
gascar from the date of its ratification by Her Majesty the Queen of
Madagascar, which shall take place as soon as may be within three
months from the date of its signature, and in the German Empire from
the date of its ratification by His Majesty the German Emperor, King
.f Prussia, which shall take place as soon as may be within six months
from the ratification by Her Majesty the Queen of Madagascar.

Signed and sealed in duplicate originals, drawn up in the German
amdMalagasy languages with an english translation attached to each,
at Berlin, this 15%½day of May, in the year 1883.

(L. S.) Count von Hatzfeldt. Ravoninahitriniarivo.(1I. S.) .Ramaniraka.

Der vorstehendeVertrag ist beiderseitsratifizirt worden.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
21.

Inhalt: Gesetz, betreffendAbänderungdesGesetzeswegenErhebungvon Reichsstempelabgabenvom1. Juli
1881. S. 171. — Bekanntmachung, betreffenddieRedaktiondesGesetzeswegenErhebungvon
Reichsstempelabgaben.S. 179. «

(Nr. 1611.) Gesetz,betreffendAbänderungdes GesetzeswegenErhebungvon Reichsstempel=
abgabenvom1. Juli 1881. Vom 29. Mai 1885.

Wa Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
In dem Gesetze,betreffenddie Erhebungvon Reichsstempelabgaben,vom

1. Juli 1881 (Reichs=Gesetzbl.S. 185) tretenan die Stelle von §#.1, 6 bis
11, nebstUeberschriftderselben,21, 23 Absatz2, 27, 30 Absatz1 und derTarif=
nummer4 sowiehinter9§. 22, 23 und 28 folgendeBestimmungen:

K.1.
Die in demanliegendenTarif unter1, 2, 3 und5 bezeichnetenUrkunden

und die daselbstunter4 bezeichnetenGeschäfteunterliegendendaselbstbezeichneten
3 AbgabennachMaßgabeder nachstehendenBestimmungen:

II. Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte.
(Tarifnummer4.)

g.6.
Die unterTarifnummer4 angeordneteAbgabeist von allen im Inlande

abgeschlossenenGeschäftender bezeichnetenArt zu erheben.
Im AuslandeabgeschlosseneGeschäfteunterliegender Abgabe, wennbeide

Kontrahentenim Inlande wohnhaftsind; ist nur der eineKontrahentim In=
Reichs=Gesetzbl.1885. 37

Ausgegebenzu Berlin den 11. Juni 1885.
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landewohnhaft,so ist dieAbgabenur im halbenBetragezu entrichten.Bei
kaufmännischenFirmen entscheidetfür die Frage des Wohnortesder Sitz der
Handelsniederlassung,welchedas Geschäftabgeschlossenhat.
« Als im Auslande geltenauch solcheGeschäfte,welchedurch
brieflicheoder telegraphischeKorrespondenzzwischeneinemOrte desInlandes und
einemOrte des Auslandeszu Stande gekommensind.

BedingteGeschäftegeltenin Betreff derAbgabepflichtals unbedingte.Ist
einemKontrahentenein Wahlrechteingeräumt,oderdie Befugniß, innerhalbbe—
stimmterGrenzendenUmfangderLieferungzu bestimmen,sowird dieAbgabe
nachdemhöchstmöglichenWerth des Gegenstandesdes Geschäftsberechnet.

Jede Verabredung,durch welchedie Erfüllung des Geschäftsunter ver—
ändertenVertragsbestimmungenoder gegenEntgelt unter denselbenVertrags=
bestimmungenauf einenspäterenTerminverschobenwird, gilt als neuesabgabe=
eichtigesGeschf. · » ,

Ist das Geschäftvon einemKommissionär(Artikel360 des—
buchs)abgeschlossen,so ist dieAbgabesowohlfür das Geschäftzwischendem Kom—
missionärund demDritten, als auchfür das Abwickelungsgeschäftzwischendem
Kommissionärund demKommittentenzu entrichten,sofernnichtdieBestimmung
des F. 1Ia Absatz2 eintritt.

Geschäfte,welchevorbehaltlichder Aufgabe („an Aufgabe") abgeschlossen
werden,sindabgabepflichtig.Die BezeichnungdesdefinitivenGegenkontrahenten
(die Aufgabe)ist steuerfrei,wenn dieselbespätestensam folgendenWerktagege=
machtwird; wird dieselbespätergemacht,so gilt sie als ein neuesabgabepflich=
tiges Geschäft. «

§.8.
WerdenzwischendenselbenKontrahentenaneinemTagezugleichenVertrags=

bestimmungenmehrereGeschäfteüber GegenständederselbenArt ohneVermittler
oderdurchdenselbenVermittler abgeschlossen,so geltendieseGeschäftein Betreff
der Besteuerungals ein Geschäft.

K. 9.
Zur Entrichtungder Abgabeist zunächstverpflichtet:
1. wenn das Geschäftdurcheinenim Inlande wohnhaftenVermittler ab=
geschlossenist, dieser,

anderenfalls:
2. wennnur einerder Kontrahentenim Inlande wohnhaftist, dieser,
3. wennvon denKontrahentennur der eineein im Inlande wohnhafter
nach Artikel 28 des Handelsgesetzbuchszur Führung von Handels=
büchernverpflichteterKaufmann ist, der letztere,
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4. wennes sichum das AbwickelungsgeschäftzwischendemKommissionär
und demKommittentenhandelt(F. 7 Absatz3), derKommissionär,

5. in allen übrigenFällen der Veräußerer.
Die im Inlande wohnhaftenVermittler und die Kontrahentenhaftenfür

die Abgabeals Gesammtschuldner,indessenist bei Geschäften,für welchedieAb=
gabenur im halbenBetragezu entrichtenist (§. 6 Absatz2), der nichtim In=
landewohnhafteKontrahentfür die Entrichtungder Abgabenichtverhaftet.

Der Vermittlerist berechtigt,denErsatzder entrichtetenAbgabevon jedem
für die AbgabeverhaftetenKontrahentenzu fordern.

F.10.
Der zur Entrichtungder Abgabe zunächstVerpflichtetehat über das

abgabepflichtigeGeschäfteineSchlußnoteauszustellen,welchedenNamenund den
Wohnort desVermittlersund der Kontrahenten,den Gegenstandund die Be=
dingungendesGeschäfts,insbesonderedenPreis, sowiedie Zeit derLieferunger=
gebenmuß. Die Unterschriftdes Ausstellers ist nicht erforderlich.

Die Schlußnoteist doppeltauf einemvorhergestempeltenodermit den
erforderlichenStempelmarkenzu versehendenFormular auszustellen,von dem je
eineHälfte für jedender beidenKontrahentenbestimmtist. Spätestensamdritten
Tage nachdemTage desGeschäftsabschlusseshat der Ausstellerder Schlußnote
die nicht für ihn bestimmteHälfte der letzteren,wenn derselbedieSchlußnoteaber
als Vermittler ausgestellthat (I. 9 Ziffer 1), derenbeideHälften abzusenden.

VermittlerhabendieseAbsendungund denverwendetenStempelbetragin
ihrenGeschäftsbüchernzu vermerken. .

Der zur Entrichtungder AbgabezunächstVerpflichtetedarf unversteuerte
Schlußnotenüber das abgabepflichtigeGeschäftnicht ausstellenund aus der
Hand geben.

S. 11.
Ist einemfür die Entrichtungder AbgabeverhaftetenKontrahenten(F. 9

Absatz2) eine zu niedrig versteuerteSchlußnote zugestelltworden, so hat derselbe
binnen14 TagennachdemTage desGeschäftsabschlussesdenfehlendenStempel=
betragauf der Schlußnotenachträglichzu verwenden)ist einemsolchenKontra=
henteneineversteuerteSchlußnoteüberhauptnicht zugegangen,so hat derselbe
seinerseitsbinnenderbezeichnetenFrist nachMaßgabeder im F. 10 Absatz1 und2
gegebenenBestimmungenzu verfahren.

Sind bei einem durch einen Vermittler abgeschlossenenGeschäfte(G.9
Ziffer1) zweiderartigeKontrahentenbetheiligt,so hat jedervon ihnennur die
Hälfte desauf der zugestelltenSchlußnotefehlendenBetragesnachträglichzu ver=
wenden,im Falle desNichteingangesder Schlußnoteaberzu der von ihm aus=
zustellendenSchlußnotenur die Hälfte des tarisfmäßigenStempelszu verwenden.

Die nach den vorstehendenBestimmungenmangelsdes Empfangesder
SchlußnoteentrichteteAbgabeist zurückzuerstatten,wenn nachgewiesenwird, daß

- 37«
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der zunächstVerpflichtetedie ihm nach§. 10 obliegendenVerpflichtungenrecht=
zeitigerfüllt hat. Die Entscheidungerfolgtim Verwaltungswege.

ie
Eine SchlußnotekannmehrereabgabepflichtigeGeschäfteumfassen,insofern

letzteredemselbenSteuersatzeunterliegenund an demselbenTage und unter den=
selbenKontrahenten,welchein gleicherEigenschaftgehandelthaben, abgeschlossen
wordensind. Die Abgabeist in diesemFalle von demGesammtwerthder Ge=
schäftezu berechnen.

Wird bei Kommissionsgeschäftenfür einen auswärtigen Kommittenten,
welcherseinerseitsals KommissionäreinesDritten handelt, die Schlußnotemit
dem Zusatze„in Kommission“ausgestellt,so bleibt das Abwickelungsgeschäft
zwischenihm und seinemKommittentenvon der Abgabe befreit,wenn er die
Schlußnotespätestensam erstenWerktagenach demEmpfang unterBeifügung
des Namens seinesKommittentenan den letzterenabsendet.

g.11b.
Die Schlußnotensind nach der Zeitfolgenumerirt fünf Jahre lang auf—

zubewahren.
FS.1lc.

Ist bei demAbschlußeinesabgabepflichtigenGeschäftszwischenzweiKon=
trahenten,welchenichtnachArtikel28 des Handelsgesetzbuchszur Führung von
Handelsbüchernverpflichtetsind, eine beiderseitsunterschriebeneVertragsurkunde
aufgestelltworden, so bleibendie§§. 9, 10, 11, 1la, 11b außer Anwendung.
Die Kontrahentensind verpflichtet,die Vertragsurkundebinnen14Tagennach
demGeschäftsabschlußder SteuerbehördezurAbstempelungvorzulegen;dieseVer=
pflichtungerstrecktsichbei Geschäften,für welchedie Abgabenur im halbenBe=
trage zu erhebenist (§. 6 Absatz2), nicht auf dennicht im Inlande wohnhaften
Kontrahenten.

S.11d.
Bei Geschäften,für welcheeine rechtzeitigeBerechnungder Steuer nicht

mööglichist, bleibtdieBesteuerungunter denvomBundesrathfestzusetzendenMaß=
gabenso lange ausgesetzt,bis die Berechnungmöglichwird. Der Bundesrath
bestimmtferner, unter welchenUmständenaußerhalbdiesesFalles, insbesondere
bei im Auslande abgeschlossenenGeschäften,eineandereFrist zur Ausstellungder
Schlußnoteneintretenkann.

S. lle.
Nach der näherenBestimmungdesBundesrathsdürfenStempelzeichenzur

Entrichtungder in der Tarifnummer 4 angeordnetenAbgabe auf Kredit verab=
folgt werden.
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§.11k.
Geschäfte,welchenachTarifnummer4 abgabepflichtigsind, oderauf welche

die Vorschriftunter„Befreiungen“zu dieserTarifnummerAnwendungfindet,
sowieSchriftstückeüber solcheGeschäftesind in deneinzelnenBundesstaatenkeinen
Stempelabgaben(Taxen, Sporteln u. s. w.) unterworfen. WerdendieseSchrift⸗
stückeindessengerichtlichoder notariell aufgenommenoder beglaubigt,so unter—
liegensie, nebender in Tarifnummer4 für das GeschäftvorgeschriebenenAbgabe,
denin den Landesgesetzenfür gerichtlicheodernotarielleAufnahmenund Beglau=
bigungenetwavorgeschriebenenStempeln (Taxen, Sporteln u. s. w.).

K. 118g.
Wer denVorschriftenim §. 10 Absatz1 und 2, §F.11 Absatz1 und 2

und F. ll zuwiderhandelt,hat eineGeldstrafeverwirkt,welchedemfünfzigfachen
** der hinterzogenenAbgabegleichkommt,mindestensaber zwanzigMark
eträgt.

Kann derBetrag derhinterzogenenAbgabenicht festgestelltwerden,so tritt
stattder vorstehendbestimmtenStrafe eineGeldstrafevon zwanzigbis fünftausend
Mark ein.

S. 11h.
Wer, nachdemer auf Grund des F. 118gbestraftworden, von neuem

dendortselbstbezeichnetenVorschriftenzuwiderhandelt,hat nebender im F. 118
— Strafe eineGeldstrafevon einhundertfünfzigbis fünftausendMark
verwirkt.

Diese Rückfallsstrafetritt ein ohneRücksichtdarauf, ob die frühereBe=
strafungin demselbenoder in einemanderenBundesstaateerfolgt ist. Sie ist
verwirkt,auchwenn die frühereStrafe nur theilweiseentrichtetoderganz oder
theilweiseerlassenist.

Dieselbeist ausgeschlossen,wenn seitder EntrichtungoderdemErlaß der
letztenStrafe bis zur Begehungder neuenZuwiderhandlungfünf Jahre ver=
flossensind.

S. 11i.
Wer gegendieVorschriftenim §F.10 Absatz3 und §. 11b verstößt,ist mit

Geldstrafevon drei Mark bis fünftausendMark zu bestrafen.

g.21.
Der Bundesratherläßt die Anordnungenwegender Anfertigungund des

Vertriebesder nachMaßgabe diesesGesetzeszu verwendendenStempelmarkenund
gestempeltenFormulare, sowiedie Vorschriftenüber die Form der Schlußnoten
undüberdieArt derVerwendungderMarken. Er stelltdieBedingungenfest,
unter welchenfür verdorbeneMarken und Formulare, sowiefür Stempel auf
verdorbenenWerthpapierenErstattungzulässigist.



—176 —

K. 22".
In Beziehungauf die Verpflichtungzur Entrichtungder in diesemGesetze

festgestelltenAbgabenist derRechtswegzulässig. Die Klage ist bei Verlust des
KlagerechtsbinnensechsMonatennacherfolgterBeitreibungodermit Vorbehalt
geleisteterZahlung zu erheben.Für die BerechnungdieserFrist sind die Be=
stimmungender Civilprozeßordnungmaßgebend.ZuständigsindohneRücksicht
auf denWerth des Streitgegenstandesdie Landgerichte.Soweit bei denselben
Kammernfür Handelssachenbestehen,gehörtderRechtsstreitvor diese.Die Re=
vision,sowiedie BeschwerdegegenEntscheidungenderOberlandesgerichtegehtan
das Reichsgericht.

K.23Absatz2.
DieselbeStrafe tritt ein, wennin denFällen der§#.3, 11g und 16 aus

denUmständensichergiebt,daß eineSteuerhinterziehungnichthat verübtwerden
können,odernichtbeabsichtigtwordenist.

. 23a.
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sindbeiGenossen=

schaftenund Aktiengesellschaftengegendie Vorstandsmitglieder,bei Kommandit=
gesellschaftengegendie persönlichhaftendenGesellschafter,bei offenenHandels=
gesellschaftengegendie Gesellschafternur im einmaligenBetrage, jedochunter
Haftbarkeitjedeseinzelnenals Gesammtschuldnerfestzusetzen.Ebensoist in an=
derenFällen zu verfahren,in denenbei einemGeschäftemehrerePersonenals
Vertreter desselbenKontrahentenoder als gemeinschaftlicheKontrahentenbe=
theiligtsind.

Auf dieVerhängungder im F. IIh vorgeschriebenenRückfallsstrafefinden
dieseBestimmungenkeineAnwendung.

K.27.
Die in deneinzelnenBundesstaatenmit der BeaufsichtigungdesStempel=

wesensbeauftragtenBehördenund Beamtenhabendie ihnen obliegendenVer=
pflichtungenmit dengleichenBefugnissen,wie sie ihnenhinsichtlichdernachden
Landesgesetzenzu entrichtendenStempelabgabenzustehen,auchhinsichtlichder in
diesemGesetzebestimmtenAbgabenwahrzunehmen.

Die LandesregierungenbestimmenhöhereBeamte, welchenach näherer
VorschriftdesBundesrathsdie Schriftstückeder öffentlichenund der von Aktien=
gesellschaftenoder Kommanditgesellschaftenauf Aktien betriebenenBank=, Kredit=
oder Versicherungsanstalten,sowie der zur Erleichterungder Liquidation von Zeit=
geschäftenbestimmtenAnstalten(Liquidationsbüreausu. s.w.) periodischbezüglich
der Abgabenentrichtungzu prüfenhaben. «

Den revidirendenBeamten sind alle bezüglichenSchriftstückeund erforder—
lichenfallsauchdie Geschäftsbücherzur Einsichtvorzulegen.
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Von anderenals den im Absatz2 bezeichnetenPersonenkann die Steuer=
direktivbehördedieEinreichungder auf bestimmtzu bezeichnendeabgabepflichtige
GeschäftebezüglichenSchriftstückeverlangen.

S. 28a.
Der Bundesrath ordnetan, in welchenFällen bei administrativenStraf=

festsetzungenSachverständigezu hören sind; solchesind, wo Handelsvorstände
bestehen,von diesenzu bezeichnen.

Die Handelsvorständekönnenunter Berücksichtigungder besonderenVer=
hältnisseund Gewohnheitenihres Bezirks, zum ZweckderDurchführungdesGe=
setzesundSicherungderEntrichtungderAbgabenreglementarischeAnordnungen
erlassen;letzterebedürfenderZustimmungderLandesregierungen.

§. 30 Absatz1.
Die KassendesReichssind von der Entrichtungder durchdiesesGesetz

unterTarifnummer1, 2, 3 angeordnetenAbgabenbefreit.

Artikel II.
DiesesGesetztritt mit dem1.Oktober1885 in Kraft.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denunterBerücksichtigungderobigen

AenderungensichergebendenTert desGesetzesvom 1. Juli 1881 mit einerfort=
laufendenNummernfolgeder Paragraphendurch das Reichs=Gesetzblattbekannt
zu machen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den29.Mai 1885.

d. §.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.



* Steuersatz Berechnung
* GegenstandderBesteuerung. 5 der
— : UU-aU-«
S dert.send. »

4.. Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfteüber vom Werth des Gegenstan
1. ausländischeBanknoten,ausländisches desGeschäfts,undzwar
Papiergeld,ausländischeGeldsorten) Abstufungenvonje vol

2. Werthpapierederunter1, 2 und3 dieses 2000Mark,beiGeschäften
Tarifs bezeichneten 0nt — ½ Werthe von 10000 M

undmehrin Abstufungenv
B. Kauf-undsonstigeAnschaffungsgeschäfte,welche je vollen10000Mark.21

unterZugrundelegungvon UsanceneinerBörse Geschäftenunter2 000 K
geschlossenwerden(Loko=,Zeit=,Fir, Termin= wird die Steuer von eint
Prämien=2c.Geschäfte),überMengenvon Werthevon2000Mark=
Waaren,diebörsenmäßiggehandeltwerden rechnet. «
Als börsenmäßiggehandeltgeltendiejenigen

Waaren, für welche an der Börse, deren
Usancen“für das Geschäftmaßgebendsind,
Terminpreisenotirt werden.

Anmerkung.
Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfteüberim

Inlande von einem der Kontrahenten erzeugteoder
hergestellteMengenvon Sachen oderWaaren sind
steuerfrei.

Befreiungen.
Die vorbestimmteAbgabewird nichterhoben:

1. falls derWerth desGegenstandesdesGe=
schäftsnichtmehr als 000 Mark beträgt,

2. für sogenannteKontantgeschäfteüber die
unterA 1 bezeichnetenGegenstände,sowie
* un emünztesGold oderSilber.

ontantgeschäftegeltensolcheGe—
seit „welchevertragsmäßigdurchLieferung
desGegenstandesseitensdesVerpflichteten
an demTage des Geschäftsabschlusseszu
erfüllen sind.

Der Werth des Geg
standeswird nachdemverei
bartenKauf=oderLieferungt
preis, sonstdurch den mit
lerenBörsen=oderMarktpre
am Tage des Abschlussesb
stimmt. Die zu denWert
papierengehörigenZins= un
Dividendenkuponsbleibenl

umzurechnen.



— 179 —

(Nr. 1612.) Bekanntmachung,betreffenddie Redaktiondes GesetzeswegenErhebungvon
Reichsstempelabgaben.Vom 3. Juni 1885.

Ar## Grund desArtikelsII desGesetzesvom 29. Mai d. J., betreffendAb=
änderungdesGesetzeswegenErhebungvonReichsstempelabgabenvom1.Juli 1881,
wird der Text des Gesetzes,betreffenddie Erhebungvon Reichsstempelabgaben,
nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den3. Juni 1885.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bismarck.

Gesttz, betreffenddieErhebungvonNeichsstempelabgaben.

K.1.
Die in demanliegendenTarif unter 1, 2, 3 und5 bezeichnetenUrkundenund
die daselbstunter 4 bezeichnetenGeschäfteunterliegenden daselbstbezeichnetenAb=
gabennachMaßgabedernachstehendenBestimmungen:

I. Aktien, Renten=und Schuldperschreibungen.
(Tarifnummer1 bis 3.) «

-§.2.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder unter Tarifnummer1 bis 3 be=

zeichnetenStempelabgabewird erfüllt durchZahlungdesAbgabebetragesan eine
zuständigeSteuerstelle,welcheauf demvorzulegendenWerthpapiereReichsstempel=
markenzum entsprechendenBetrage zu verwendenoder die Aufdrückungdes
Stempelszu veranlassenhat.

In welchenFällen und unterwelchenBedingungenderVerpflichtungzur
VersteuerungdurchrechtzeitigeVerwendungvon Stempelmarkenohneamtliche
MitwirkungeinerSteuerstellegenügtwerdenkann,bestimmtder Bundesrath.

K. 3.
Wer WerthpapierederunterdenTarifnummern1 bis 3 bezeichnetenArt

innerhalbdes Bundesgebietsausgiebt,veräußert,verpfändet,oderein anderes
Reichs=Gesetzbl.1885. 38
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GeschäftunterLebendendamitmachtoderZahlungdaraufleistet,bevordieVer=
pflichtungzur Versteuerungerfüllt oder in den in der Befreiungzu Tarif=
nummer1 und den unter Tarifnummer 2 lit. cc und3lit. b bezeichnetenFällen
den Kontrolvorschriftendes Bundesraths genügt ist, verfällt in eine Geldstrafe,
welchedemfünfundzwanzigfachenBetrageder hinterzogenenAbgabegleichkommt,
mindestensaber zwanzig Markfür jedesWerthpapierbeträgt.

Diese Strafen treffen besondersund zum vollen Betrage jeden, der als
Kontrahentoder in andererEigenschaftan der Ausgabe, Veräußerung,Ver=
pfändung oder an dem sonstigenGeschäfttheilgenommenhat.

DieselbenPersonensind für dieEntrichtungderSteuer solidarischverhaftet.

S. 4.
Bevor stempelpflichtigeinländischeWerthpapierezur Zeichnungaufsgelegt

werden,oder zu weiterenEinzahlungenauf solcheaufgefordertwird, hat der
Emittent hiervon der zuständigenSteuerstelleunterAngabederZahl, derGattung
und desNennwerthesderStückeoderdesBetragesderzu leistendenEinzahlungen
nachMaßgabeeinesvon demBundesrathzu bestimmendenFormularsAnzeige
zu erstatten.

Wer stempelpflichtigeinländischeWerthpapiere,welchevon einem früheren
als dem Zeitpunktedes InkrafttretensdiesesGesetzesdatirt sind, nach dem letzt=
erwähntenZeitpunkteausgiebt, hat jedesStück mit einemVermerkezu versehen,
auswelchemersichtlichist, daß dieAusgabenachdemInkrafttretendiesesGesetzes
erfolgt ist.

Die ZuwiderhandlunggegendieseVorschriftenziehtGeldstrafeim Betrage
von fünfzigbis fünfhundertNärkl nachsich.

KS.5.
Die derReichsstempelsteuerunterworfenenWerthpapiereunterliegenin den

einzelnenBundesstaatenkeinerweiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel u. s.w.).
Auch ist von der UmschreibungsolcherWerthpapierein den Büchern und

Registernder Gesellschaftrc., sowievon den auf die Werthpapiereselbstgesetzten
Uebertragungsvermerken(Indossamenten,Cessionenu. s. w.) eine Abgabe nicht
zu entrichten.

Im Uebrigen,insbesonderehinsichtlichderUrkundenüberEintragungenin dem
Hypothekenbuche(Grundbuche),bleibendielandesgesetzlichenVorschriftenunberührt.

II. Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte.
(Tarifnummer 4.)

g. 6.
Die unterTarifnummer4 angeordneteAbgabeist von allen im Inlande

abgeschlossenenGeschäftender bezeichnetenArt zu erheben.
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Im AuslandeabgeschlosseneGeschäfteunterliegenderAbgabe,wennbeide
Kontrahentenim Inlande wohnhaftsind; ist nur dereineKontrahentimInlande
wohnhaft,so ist die Abgabenur im halbenBetragezu entrichten.Bei kauf=
männischenFirmen entscheidetfür dieFrage desWohnortes derSitz derHandels=
niederlassung,welchedas Geschäftabgeschlossenhat.

Als im Auslande abgeschlossengelten auch solcheGeschäfte,welchedurch
brieflicheoder telegraphischeKorrespondenzzwischeneinemOrte desInlandes und
einemOrte desAuslandeszu Stande gekommensind.

S. 7.
Bedingte Geschäftegeltenin Betreff derAbgabepflichtals unbedingte.Ist

einemKontrahentenein Wahlrechteingeräumt,oder die Befugniß, innerhalb
bestimmterGrenzendenUmfangderLieferungzu bestimmen,so wird dieAbgabe
nachdemhöchstmöglichenWerth desGegenstandesdesGeschäftsberechnet.

Jede Verabredung,durchwelchedie Erfüllung des Geschäftsunter ver=
ändertenVertragsbestimmungenoder gegenEntgelt unter denselbenVertrags=
bestimmungenauf einenspäterenTermin verschobenwird, gilt als neuesabgabe=
pflichtigesGeschäft.

Ist das Geschäftvon einemKommissionär(Artikel360 desHandelsgesetz=
buchs)abgeschlossen,so ist die Abgabesowohl für das Geschäftzwischendem
Kommissionärund dem Dritten, als auch für das Abwickelungsgeschäftzwischen
demKommissionärund demKommittentenzu entrichten,sofernnicht die Be=
stimmungdes §. 12 Absatz2 eintritt.

Geschäfte,welchevorbehaltlichder Aufgabe(„an Aufgabe) abgeschlossen
werden,sind abgabepflichtig. Die Bezeichnungdesdefinitiven Gegenkontrahenten
(dieAufgabe)iststeuerfrei,wenndieselbespätestensam folgendenWerktagegemacht
wird wird dieselbespätergemacht,so gilt sie als ein neuesabgabepflichtiges
Geschäft.

g.s.
WerdenzwischendenselbenKontrahentenan einemTage zu gleichenVer—

tragsbestimmungenmehrereGeschäfteüberGegenständederselbenArt ohneVer—
mittleroderdurchdenselbenVermittlerabgeschlossen,so geltendieseGeschäftein
Betreffder Besteuerungals ein Geschäft. -

§.9.
Zur Entrichtungder Abgabe ist zunächstverpflichtet:
1. wenn das Geschäft durch einen im Inlande wohnhaftenVermittler
abgeschlossenist, dieser,

anderenfalls:
2. wennnur einerderKontrahentenim Inlande wohnhaftist, dieser,

. 38*
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3. wennvon denKontrahentennur der eineein im Inlande wohnhafter
nach Artikel 28 desHandelsgesetzbuchszur Führung von Handelsbüchern
verpflichteterKaufmannist, der letztere,

4. wennes sichum das AbwickelungsgeschäftzwischendemKommissionär
und dem Kommittentenhandelt(F. 7 Absatz3), der Kommissionär,

5. in allen übrigenFällen derVeräußerer.
Die im Inlande wohnhaftenVermittlerund die Kontrahentenhaftenfür

die Abgabe als Gesammtschuldner,indessenist bei Geschäften,für welchedie
Abgabe nur im halbenBetrage zu entrichtenist (F. 6 Absatz2), der nicht im
Inlande wohnhafteKontrahentfür die EntrichtungderAbgabenichtverhaftet.

Der Vermittler ist berechtigt,denErsatz der entrichtetenAbgabe von jedem
für die AbgabeverhaftetenKontrahentenzu fordern.

g.10.
Der zurEntrichtungderAbgabezunächstVerpflichtetehatüberdasabgabe=

pflichtigeGeschäfteine Schlußnoteauszustellen,welcheden Namen und den
Wohnort desVermittlersund der Kontrahenten,den Gegenstandund dieBe=
dingungendesGeschäfts,insbesondereden Preis, sowiedie Zeit der Lieferung
ergebenmuß. Die Unterschriftdes Ausstellers ist nicht erforderlich.

Die Schlußnoteist doppeltauf einemvorbergestempeltenodermit den
erforderlichenStempelmarkenzu versehendenFormular auszustellen,von dem je
eine Hälfte für jedender beidenKontrahentenbestimmtist. Spätestensam
dritten Tage nach dem Tage des Geschäftsabschlusseshat der Aussteller der
Schlußnote die nicht für ihn bestimmteHälfte der letzteren,wenn derselbedie
Schlußnoteaberals Vermittlerausgestellthat (§. 9 Ziffer1), derenbeideHälften
abzusenden.

VermittlerhabendieseAbsendungund den verwendetenStempelbetragin
ihrenGeschäftsbüchernzu vermerken.

Der zur Entrichtungder AbgabezunächstVerpflichtetedarf unversteuerte
Schlußnoten über das abgabepflichtigeGeschäftnicht ausstellenund aus der
Hand geben.

S. 11.
Ist einemfür die EntrichtungderAbgabeverhaftetenKontrahenten(§.9

Absatz2) einezu niedrigversteuerteSchlußnotezugestelltworden,so hat derselbe
binnenvierzehnTagen nach dem Tage des Geschäftsabschlussesden fehlenden
Stempelbetragauf der Schlußnotenachträglichzu verwenden)ist einemsolchen
KontrahenteneineversteuerteSchlußnoteüberhauptnichtzugegangen,so hat der=
selbeseinerseitsbinnender bezeichnetenFrist nachMaßgabederim §. 10 Absatz1
und 2 gegebenenBestimmungenzu verfahren.

Sind bei einem durch einen Vermittler abgeschlossenenGeschäfte(§. 9
Ziffer 1) zwei derartigeKontrahentenbetheiligt,so hat jedervon ihnennur die
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Hälste des auf der zugestelltenSchlußnotefehlendenBetrages nachträglichzu
verwenden,im Falle des Nichteingangesder Schlußnoteaber zu der von ihm
auszustellendenSchlußnotenur die Hälfte des tarifmäßigenStempels zu ver=
wenden.

Die nach den vorstehendenBestimmungenmangelsdes Empfangesder
Schlußnote entrichteteAbgabe ist zurückzuerstatten,wenn nachgewiesenwird, daß
der zunächstVerpflichtetedie ihm nachF. 10 obliegendenVerpflichtungenrecht=
zeitigerfüllt hat. Die Entscheidungerfolgtim Verwaltungswege.

K.12.
Eine Schlußnote kann mehrereabgabepflichtigeGeschäfteumfassen,insofern

letzteredemselbenSteuersatzeunterliegenund an demselbenTage und unterden=
selbenKontrahenten,welchein gleicherEigenschaftgehandelthaben, abgeschlossen
worden sind. Die Abgabe ist in diesemFalle von dem Gesammtwerthder Ge=
schäftezu berechnen.

Wird bei Kommissionsgeschäftenfür einen auswärtigen Kommittenten,
welcherseinerseitsals KommissionäreinesDritten handelt,die Schlußnotemit
dem Zusatze „in Kommission“ ausgestellt, so bleibt das Abwickelungsgeschäft
zwischenihm und seinemKommittentenvon der Abgabe befreit,wenn erdie
Schlußnotespätestensam erstenWerktagenachdemEmpfangunterBeifügungdes
Namens seinesKommittentenan den letzterenabsendet.

C.13.
Die Schlußnoten sind nach der Zeitfolge numerirt fünf Jahre lang auf=

zubewahren.
K. 14.

Ist bei demAbschlußeinesabgabepflichtigenGeschäftszwischenzweiKon=
trahenten,welchenicht nach Artikel 28 des Handelsgesetzbuchszur Führung von
Handelsbüchernverpflichtetsind, einebeiderseitsunterschriebeneVertragsurkunde
aufgestelltworden,so bleibendie §#.9, 10, 11, 12, 13 außerAnwendung.
Die Kontrahentensind verpflichtet,die VertragsurkundebinnenvierzehnTagen
nachdemGeschäftsabschlußder SteuerbehördezurAbstempelungvorzulegen;diese
Verpflichtungerstrecktsich bei Geschäften,für welchedie Abgabe nur im halben
Betragezu erhebenist (§. 6 Absatz2), nichtauf den nichtim Inlande wohn=
haftenKontrahenten. ·

Z.15.

Bei Geschäften,für welcheeine rechtzeitigeBerechnung der Steuer nicht
möglich ist, bleibt die Besteuerungunter den vom Bundesrath festzusetzenden
Maßgabenso langeausgesetzt,bis die Berechnungmöglichwird. Der Bundes=
rath bestimmtferner, unter welchenUmständenaußerhalbdiesesFalles, ins=
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besonderebei im AuslandeabgeschlossenenGeschäften,eineandereFrist zur Aus—
stellungder Schlußnoteneintretenkann.

g.16.
Nach der näherenBestimmungdes Bundesrathsdürfen Stempelzeichen

zur Entrichtungder in derTarifnummer4 angeordnetenAbgabeaufKredit ver—
abfolgtwerden.

5. 17.
Geschäfte,welchenachTarifnummer4 —— sind, oderaufwelche

die Vorschrift unter „Befreiungen“ zu dieser TarifnummerAnwendung findet,
sowie Schriftstückeüber solcheGeschäftesind in den einzelnenBundesstaaten
keinenStempelabgaben(Taxen, Sporteln u. s. w.) unterworfen.Werdendiese
Schriftstückeindessengerichtlichoder notariell aufgenommenoder beglaubigt, so
unterliegensie, nebender in Tarifnummer 4 für das Geschäftvorgeschriebenen
Abgabe,denin denLandesgesetzenfür gerichtlicheodernotarielleAufnahmenund
BeglaubigungenetwavorgeschriebenenStempeln(Taxen,Sporteln u. s.w.).

K.18.
Wer den Vorschriftenim §. 10 Absatz1 und 2, §. 11 Absatz1 und 2

und §. 14 zuwiderhandelt,hat eineGeldstrafeverwirkt, welchedem fünfzigfachen
Betrageder hinterzogenenAbgabegleichkommt,mindestensaber zwanzigMark
beträgt.

Kann der Betrag der hinterzogenenAbgabenicht festgestelltwerden,so
tritt statt der vorstehendbestimmtenStrafe eine Geldstrafe von zwanzig bis
fünftausendMark ein.

. 19.
Wer, nachdemer auf Grund des §. 18 bestraftworden, von neuemden

dortselbstbezeichnetenVorschriftenzuwiderhandelt,hat nebender im §. 18 vor=
gesehenenStrafe eine Geldstrafevon einhundertfünfzigbis fünftausendMark
verwirkt.

DieseRückfallsstrafetritt ein ohneRücksichtdarauf, ob die frühereBe=
strafungin demselbenoder in einemanderenBundesstaateerfolgtist. Sie ist
verwirkt, auchwenn die frühereStrafe nur theilweiseentrichtetoder ganz oder
theilweiseerlassenist. 4.

Dieselbeist ausgeschlossen,wennseitder EntrichtungoderdemErlaß der
letztenStrafe bis zur Begehungder neuenJuwiderhandlungfünf Jahre ver=
flossensind. W.20.

Wer gegendie Vorschriftenim §. 10 Absatz3 und§. 13 verstößt,ist mit
Geldstrafevon drei Mark bis fünftausendMark zu bestrafen.
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III. Lotterieloose.
(Tarifnummer5.)

E.21.
Wer im BundesgebieteLotterienund Ausspielungenveranstaltenwill, hat

die Stempelabgabefür die gesammteplanmäßigeAnzahl derLooseoderAusweise
überSpieleinlagenim vorauszu entrichten.

G.22.
Vor der Entrichtungder Abgabedarf ohneGenehmigungder zuständigen

Steuerstellemit demLoosabsatzenichtbegonnenwerden. Die Genehmigungkann
von vorgängigerSicherstellungder Abgabeabhängiggemachtwerden.

S.23.
Wer ausländischeLooseoderAusweiseüberSpieleinlagenin dasBundes=

gebiet einführt oder daselbstempfängt, hat dieselben,bevormit dem Vertriebe
begonnenwird, spätestensbinnendrei Tagen nachdemTage der Einführung
oderdesEmpfangesderzuständigenBehördeanzumeldenund davondieStempel=
abgabezu entrichten. " ·

.24.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Stempelabgabewird erfüllt durch

Zahlung des Abgabebetragesbei der zuständigenBehörde.
Ob und in welcherWeise eineVerwendungvon Stempelzeichenstattzufinden

hat, bestimmtder Bundesrath.
g.25.

Die Nichterfüllungder in den §#.21 bis 23 bezeichnetenVerpflichtungen
wird mit einerdem fünffachenBetrage der hinterzogenenAbgabegleichkommenden
Geldstrafe geahndet. Dieselbe ist jedoch gegen den Unternehmerinländischer
LotterienoderAusspielungen,sowiegegenjeden,welcherdenVertriebausländischer
LooseoderAusweiseüber Ausspielungenim Bundesgebietebesorgt,nicht unter
demBetragevon zweihundertundfünfzigMark festzusetzen.

Ist dieJahl der abgesetztenLoosenichtzu ermitteln,so tritt Geldstrafevon
zweihundertundfünfzigbis fünftausendMark ein.

K.26.
Ein Anspruchauf Rückerstattungdes eingezahltenAbgabebetragesist aus=

geschlossen;einesolchekann von der oberstenLandesfinanzbehördenur dann zu=
gestandenwerden,wenneinebeabsichtigteAusspielungerweislichnichtzu Stande
gekommenist.
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**
Die §§.21 bis 26 leidenauf StaatslotteriendeutscherBundesstaatenkeine

Anwendung. ·
Die Stempelsteuerfür dieLooseder letzterenwird durchdieLotterieverwal=

tung eingeoe und in einer Summe für die Gesammtzahlder von ihr ab=
gesetztenLoosezur Reichskafseabgeführt.

« Eine Abstempelungder Loosefindetnichtstatt.

G.28.
Loose2c. inländischerUnternehmungen,für welchebei dem Inkrafttreten

diesesGesetzesdie obrigkeitlicheErlaubniß bereitsertheiltist, sowieausländische
Loose,welchevor diesemZeitpunktein das Bundesgebieteingeführt,auchbinnen
drei Tagen nachdemInkrafttretendiesesGesetzesbei der zuständigenBehörde
angemeldetsind,und die Looseder Staatslotterien,derenAusgabeauchnur für
eineKlassebereitsvor diesemZeitpunktebegonnenhat, unterliegender Reichs=
stempelabgabenicht.

§S.29.

OeffentlicheAusspielungen,Verloofungenund Lotterien, für welchedie
Reichsstempelabgabezu entrichtenist, unterliegenin deneinzelnenBundesstaaten
keinerweiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel u. s.w.).

IV. AllgemeineBestimmungen.

g.30.
Der Bundesratherläßtdie Anordnungenwegender Anfertigungund des

VertriebesdernachMaßgabediesesGesetzeszu verwendendenStempelmarkenund
gestempeltenFormulare, sowiedie Vorschriftenüber die Form der Schlußnoten
und überdie Art der VerwendungderMarken. Er stelltdieBedingungenfest,
unter welchenfür verdorbeneMarken und Formulare, sowie für Stempel auf
verdorbenenWerthpapierenErstattungzulässigist.

g.31.
Stempelmarken,welchenichtin dervorgeschriebenenWeiseverwendetworden

sind, werdenals nichtverwendetangesehen.

K.32.
In Beziehungauf die Verpflichtungzur Entrichtungder in diesemGesetze

festgestelltenAbgabenist derRechtswegzulässig. Die Klage ist bei Verlustdes
KlagerechtsbinnensechsMonatennacherfolgterBeitreibungodermit Vorbehalt
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geleisteterZahlung zu erheben. Für die BerechnungdieserFrist sind die Be—
stimmungender Civilprozeßordnungmaßgebend.Zuständigsind ohneRücksicht
auf denWerth des Streitgegenstandesdie Landgerichte.Soweit bei denselben
Kammern für Handelssachenbestehen,gehört der Rechtsstreitvor diese. Die
Revision,sowiedieBeschwerdegegenEntscheidungenderOberlandesgerichtegeht
an das Reichsgericht.

g.33.
Zuwiderhandlungengegendie Vorschriften,diesesGesetzesoder gegendie

zu dessenAusführung erlassenenVorschriften,welchein demselbenmit keinerbe=
sonderenStrafebelegtsind,zieheneineOrdnungsstrafevon drei bis dreißigMark
nachsich.

DieselbeStrafe tritt ein, wennin denFällen der§#§.3, 18 und 25 aus
denUmständensichergiebt,daß eineSteuerhinterziehungnicht hat verübtwerden
könnenodernichtbeabsichtigtwordenist.

S.34.
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sind beiGenossen=

schaftenund Aktiengesellschaftengegendie Vorstandsmitglieder,bei Kommandit=
gesellschaftengegendie persönlichhaftendenGesellschafter,bei offenenHandels=
gesellschaftengegendie Gesellschafternur im einmaligenBetrage, jedochunter
Haftbarkeitjedeseinzelnenals Gesammtschuldnerfestzusetzen.Ebensoist in anderen
Fällen zu verfahren,in denenbei einemGeschäftemehrerePersonenals Vertreter
desselbenKontrahentenoderals gemeinschaftlicheKontrahentenbetheiligtsind.

Auf dieVerhängungder im F. 19 vorgeschriebenenRückfallsstrafefinden
dieseBestimmungenkeineAnwendung.

K.35.
Hinsichtlichdes administrativenStrafverfahrens wegen der Zuwider=

handlungengegendiesesGesetz,der Strafmilderungund des ErlassesderStrafe
im Gnadenwege,derVollstreckungderStrafe, sowiederVerjährungderStraf=
verfolgungfindendieVorschriftenin den I#.17 Satz 1, 18 und 19 desGesetzes
vom 10. Juni 1869, betreffenddieWechselstempelsteuer,sinngemäßeAnwendung.
Die auf Grund desgegenwärtigenGesetzeserkanntenGeldstrafenfallendemFiskus
desjenigenStaateszu, von dessenBehördendieStrafentscheidungerlassenist.

K.36.
Die Verwandlung einer Geldstrafe,zu derenZahlung der Verpflichtete

unvermögendist, in eineFreiheitsstrafefindet nicht statt. Auch darf zur Bei=
treibungvon GeldstrafenohneZustimmungdes Verurtheilten,wenn dieserein
Deutscherist, keinGrundstücksubhastirtwerden.
Reichs-Gesetzbl.1885. 39
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K.37.
Unter den in diesemGesetzeerwähntenBehördenundBeamtensind, soweit

das Gesetznichtsanderesbestimmt,die betreffendenLandesbehördenund Landes=
beamtenverstanden.

WelchedieserBehördenund Beamten die in dem Gesetzeals zuständig
bezeichnetensind, bestimmen,soferndasGesetznichtsanderesverfügt,dieLandes=
regierungen.

Den letzterenliegt auchdie Kontrole über die betreffendenBehördenund
Beamtenob.

g.38.
Die in den einzelnenBundesstaatenmit der BeaufsichtigungdesStempel=

wesensbeauftragtenBehördenund Beamtenhabendie ihnen obliegendenVer=
pflichtungenmit dengleichenBefugnissen,wie sie ihnenhinsichtlichder nachden
Landesgesetzenzu entrichtendenStempelabgabenzustehen,auchhinsichtlichder in
diesemGesetzebestimmtenAbgabenwahrzunehmen.

Die LandesregierungenbestimmenhöhereBeamte, welchenach näherer
Vorschriftdes Bundesrathsdie Schriftstückeder öffentlichenund der von Aktien=
gesellschaftenoderKommanditgesellschaftenauf Aktien betriebenenBank=,Kredit=
oderVersicherungsanstalten,sowieder zur ErleichterungderLiquidationvonZeit=
geschäftenbestimmtenAnstalten(Liquidationsbüreausu. s.w.) periodischbezüglich
der Abgabenentrichtungzu prüfenhaben.

Den revidirendenBeamtensind alle bezüglichenSchriftstückeund erforder=
lichenfallsauchdie Geschäftsbücherzur Einsichtvorzulegen.

Von anderenals den im Absatz2 bezeichnetenPersonenkanndie Steuer=
direktivbehördedie Einreichungder auf bestimmtzu bezeichnendeabgabepflichtige
GeschäftebezüglichenSchriftstückeverlangen.

g.39.
Außerdemhaben die Reichsbehörden,die Behörden und Beamten der

Bundesstaatenund Kommunen,die von HandelsvorständeneingesetztenSachver=
ständigenkommissionenund Schiedsgerichte,sowiedie Notare die Verpflichtung,
die Besteuerungder ihnen vorkommendenUrkundenzu prüfen und die zu ihrer
KenntnißgelangendenZuwiderhandlungengegendiesesGesetzbei der zuständigen
Behördezur Anzeigezu bringen.

**1
Der Bundesrathordnetan, in welchenFällen bei administrativenStraf=

festsetzungenSachverständigezu hören sind; solchesind, wo Handelsvorstände
bestehen,von diesenzu bezeichnen.

Die Handelsvorständekönnenunter Berücksichtigungder besonderenVer=
hältnisseund Gewohnheitenihres Bezirks, zum Zweckder Durchführungdes
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Gesetzesund Sicherungder Entrichtungder AbgabenreglementarischeAnord=
nungenerlassen)letzterebedürfender Zustimmungder Landesregierungen.

S.41.
Bezüglichder Vollstreckbarkeitund desVollstreckungsverfahrenswerdendie

ReichsstempelabgabendenLandesabgabengleichgeachtet.

K.42.
Die KassendesReichssindvon der Entrichtungder durchdiesesGesetz

unterTarifnummer1, 2, 3 angeordnetenAbgabenbefreit.
AnderesubjektiveBefreiungenfinden,soweitnichtausdrücklichAusnahmen

angeordnetsind, nichtstatt.
Wegender Entschädigungfür die AufhebungsolcherBefreiungen,welche

etwaauf lästigenPrivatrechtstitelnberuhen,sowiewegenderErstattungder von
solchenBerechtigtenentrichtetenStempelbeträge,kommendie entsprechendenBe=
stimmungendesGesetzes,betreffenddieWechselstempelsteuer(§. 26 Absatz2 bis 4),
zur Anwendung.

F. 43.
JedemBundesstaatewird von der jährlichenEinnahme,welchein seinem

Gebieteaus demVerkauf von Stempelmarkenoder gestempeltenBlankets oder
durchbaareEinzahlungvon Reichsstempelabgabenerzieltwird, mit Ausnahme
derSteuervon Loosender Staatslotterien,der Betrag von zweiProzentaus
derReichskassegewährt.

C.44.
Der Ertrag der Abgabenfließt nachAbzug
1. der auf dem Gesetzeoder auf allgemeinenVerwaltungsvorschriften
beruhendenSteuererlasseund Steuererstattungen,

2. der nachVorschriftdes §. 43 zu berechnendenErhebungs=und Ver=
waltungskosten

in die Reichskasseund ist deneinzelnenBundesstaatennachdemMaaßstabeder
Bevölkerung,mit welchersiezu denMatrikularbeiträgenherangezogenwerden,zu
überweisen.
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LaufendeNr.

«Gegenstanddersbesteuetung

Steuersatz
vom

Hun=Tau=
dert. send.

Berechnung
der

Stempelabgabe.

I. Aktien, Renten=und Schuld=
verschreibungen.

sowieInterimsscheineüber Einzahlungenauf
dieseWerthpapiere,

wenn sie innerhalbdes Bundesgebietsaus=
gehändigt,veräußert,verpfändet,oderwenn
daselbstandereGeschäfteunterLebendendamit
gemachtoderJahlungen darauf geleistetwer=
den,—unter dergleichenVoraussetzungauch
Interimsscheineüber Einzahlungenauf diese
Wertbiit. . —
Die Abgabe ist von jedemStück nur ein=

mal zu entrichten.
Befreit sind:

alle vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus=
gegebeneninländischenAktien und Aktien=
antheilsscheine,sowiedieinländischenInterims=
scheineund nachdemInkrafttretendiesesGe=
setzesausgegebenenAktien in Ansehungder
vor diesemZeitpunktegeleistetenEinzahlungen,
sofernwegendieserAktien denvom Bundesrath
zu erlassendenKontrolvorschriftengenügtwird.

Ausnahme.

netenArt, welchevor demInkrafttretendieses
Gesetzesausgegebensind, innerhalb90 Tagen
nach diesemZeitpunktezur Stempelungvor=
gelegt,so beträgtdieStempelabgabefür jedes
Stück 50 Pfennig.

scheinenvomBetragederbe
scheinigtenEinzahlungenun
zwar in Abstufungen vor
50 Pfennigfür je 100 Mar
oder einenBruchtheil diese
Betrages.
Die für Interimsschei

nachweislichgezahltenSteue
beträgewerdenauf die dem
nächstetwafällig werdenk
Steuer für die Aktien ##
angerechnet. j
AusländischeWerthe werd

nachden Vorschriftenwege
ErhebungdesWechselstempel
umgerechnet.
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Renten=undSchuldverschreibungen(auchPar=
tialobligationen),sofernsie nichtunterNr. 3
fallen,sowieInterimsscheineüberEinzahlungen
auf dieseWerthpapiere,

b) Renten=und Schuldverschreibungenauslän=
discherStaaten, Korporationen,Aktiengesell=
schuftenoderindustriellerUnternehmungenund
sonstigefür denHandelsverkehrbestimmteaus=
ländischeRenten=und Schuldverschreibungen,
wenn sie innerhalb des Bundesgebietsaus=
gehändigt,veräußert,verpfändet,oderwenn
daselbstandereGeschäfteunterLebendendamit
gemachtoderZahlungendaraufgeleistetwerden
sollen,—unter dergleichenVoraussetzungauch
Interimsscheineüber Einzahlungenauf diese
Wertbpapierr..
Die Abgabeist von jedemStück nur ein=

mal zu entrichten.

Befreit sind:
aa) alle vor dem InkrafttretendiesesGesetzes

ausgegebeneninländischenRenten=und
Schuldverschreibungenderobenbezeichneten
Art, sowiedieInterimsscheinein Ansehung
der vor diesemZeitpunktegeleistetenEin=
zahlungen;

bb) Renten=und Schuldverschreibungendes
Reichs und der Bundesstaaten,sowie
Interimsscheineüber Einzahlungen auf
dieseWerthpapiere;

c) inländischeRenten= und Schuldverschrei=
bungen,welchenur zu dem Zweckdes
Umtauschesausgestelltwerden,sofernden

Berechnung
1 EegenstandderBesteuerung. 4 der
25 — Stempelabgabe.

a) Inländischefür denHandelsverkehrbestimmte

scheinenvomBetrageder be=
scheinigtenEinzahlungenund
zwar in Abstufungenvon
20 Mennig für je 100Mark
oder einenBruchtheil dieses
Betrages.
Erfolgt die Ausgabeeines

vor demInkrafttretendieses
Gesetzesbereits landesgesetz=
lich gestempelteninländischen
Werthpapierserstnachdiesem
Zeitpunkte,soistdasselbeauch
mit demReichsstempelzuver=
sehen.Auf letzterenist jedoch
der bezahlteLandesstempelin
Anrechnungzu bringen.
Die für Interimsscheine

nachweislichgezahltenSteuer=



2 Steuersatz Berechnung
*7 GegenstandderBesteuerung. 4 der r=
7 *5“ — Stempelabgabe.

desfallsvondemBundesrathzuerlassenden beträgewerdenauf diedem=
Kontrolvorschriftengenügtwird; nächst etwa fällig werdend

dd) die auf Grund des Reichsgesetzesvom Steuer für die Rentenver=
8. Juni 1871 abgestempeltenausländischen schreibungen2c.angerechnet.
Inhaberpapieremit Prämien. Ist der Kapitalwerthvon

Rentenverschreibungenaus
Ausnahme. diesenselbstnicht ersichtlich,

WerdenausländischeWerthpapieredervorbezeich= sogiltalssolcherder25fache
netenArt, welchevor demInkrafttretendieses BetragdereinjährigenRente
Gesetzesausgegebensind, innerhalb90 Tagen AusländischeWerthewerden
nach diesemZeitpunktezur Stempelungvor= nachdenVorschriftenwegen
gelegt,so beträgtdieStempelabgabefür jedes ErhebungdesWechselstempels
Stück10Pfennig. umgerechnet.

3.Inländische auf denInhaber lautendeund auf
Grund staatlicherGenehmigungausgegebene
Renten=und SchuldverschreibungenderKom=
munalverbändeund Kommunen,derKorpo= -
rationen ländlicheroder städtischerGrund=
besitzer,derGrundkredit=undHypothekenbanken «
oderderTransportgesellschaften,sowieInterims=
scheineüber Einzahlungenauf dieseWerth= »
papiere............................. — 1 vomNennwerthebezw.vomBe=

,« trage der bescheinigtenEin=
Befreit sind: gütn nueesslige de

a) alle vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus= orschriftenfür dieAbgaben=
gegebenenRenten=und Schuldverschreibungen berechnungbei inländischen
der obenbezeichnetenArt, sowiedieInterims= WerthpapierenderunterNr.2
scheinein Ansehungder vor diesemZeitpunkte bezeichnetenArt, und zwarin
geleistetenZahlungen; *22 S #t

b) Renten=und Schuldverschreibungenderoben t je 100 Markodereinen
bezeichnetenArt, welchenurzudemZweckdes BruchtheildiesesBetrage.
Umtauschesausgestelltwerden,soferndendes= ;-
falls von demBundesrathzu erlassendenKon=
trolvorschriftengenügtwird.



Gegenstandder Besteuerung.

Steuersatz
vom

dert. send.

Berechnung
der

Stempelabgabe.

II. Kauf=und sonstigeAnschaffungs=
geschäfte.

A. Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfteüber
1. ausländischeBanknoten, ausländisches
Papiergeld,ausländischeGeldsorten,,

2. Werthpapierederunter1, 2 und 3dieses
Tarifs bezeichneten U0U0t4t

B.#Kauf undsonstigeAnschaffungsgeschäfte,welche
unterZugrundelegungvonUsanceneinerBörse
eschosenwerden(Loko=,Zeit=,Fix=,Termin=,
Prämien. x. Geschäfte),über Mengen von
Waaren, die börsenmäßiggehandeltwerden
Als börsenmäßiggehandeltgeltendiejenigen

Waaren, für welche an der Börse, deren
Usancenfür das Geschäftmaßgebendsind,
Terminpreisenotirtwerden.

.J

—

Anmerkung.
Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfteüber im

Inlande von einemderKontrahentenerzeugteoder
hergestellteMengenvon SachenoderWaaren sind
steuerfrei.

Befreiungen.
ie vorbestimmteAbgabewird nicht erhoben:
1. falls der Werth des Gegenstandesdes Ge=
schäfts nichtmehrals 600 Mark beträgt;
. für sogenannteKontantgeschäfteüberdieunter
Al bezeichnetenGegenstände,sowieüberunge=
münzachGold oderSilber.

KontantgeschäftegeltensolcheGeschäfte,
raits vertragsmäßigdurch Lieferung des

23 desGeschäftsabschlusseszu erfüllensind.

— ½

des Geschäfts,und zwar in
Abstufungenvon je vollen
2000 Mark, bei Geschäften
im Werthevon10000Mark
undmehrin Abstufungenvon
je vollen 10000Mark. Bei
Geschäftenunter2000Mark
wird die Steuer von einem
Werthevon 2000 Mark be=

Der Werth des Gegen=
standeswird nachdemver=
einbartenKauf=oderLieferungs=
preis, sonstdurchdenmitt=
lerenBörsen=oderMarktpreis
am Tage desAbschlussesbe=
stimmt. Die zu denWerth=
papierengehörigenZins=und
Dividendenkuponsbleibenbei
BerechnungderAbgabeaußer
Betracht.
AusländischeWerthe sind

nach den Vorschriftenwegen
ErhebungdesWechselstempels
umzurechnen.



* Steuersatz Berechnung
* GegenstandderBesteuerung. 2 der »
Z Fels ser Stenipelabgabr. ··

II. Lotterieloose.
5.|LooseöffentlicherLotterien, sowieAusweiseüber

Spieleinlagenbei öffentlichveranstaltetenAus= 4
spielungenvon Geld=oderanderenGewinnen —a) beiinländischenLoosenvo

Befreit sind:
Looseder von denzuständigenBehördenge=
nehmigtenAusspielungenundLotterienzu
mildthätigenZwecken.

Anmerkung.
Die Versteuerungder Loose der Staatslotterien

erfolgtnach§. 27 desGesetzes.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

planmäßigenPreise (Nen
werth)sämmtlicherLooseod
Ausweise;
b)bei ausländischenLooß
von demPreiseder einzeln
Loose in Abstufungenve
5 Pfennigfür jede .
einen Bruchtheil dieses
trages.



«Reichs=Gesetzblatt.
22.

Inhalt: Verordnung wegen Ergänzung der Verordnung vom 16. August 1876, betreffenddie Kautionen
der bei der Militär= und der Marineverwaltung angestelltenBeamten. S. 195. — Verordnung
zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungenzu dem Gesetzevom 13. Juni 1873 über die Kriegs=
leistungen,vom 1.April 1876 und 18.April 1882. S. 197. — Staatsvertrag zwischendem
DeutschenReich undOesterreich=Ungarn wegenHerstellungmehrererEisenbahnverbindungen.S. 198.

(Nr. 1613.) VerordnungwegenErgänzungderVerordnungvom16.August1876, betreffend
die Kautionen der bei der Militär= und der Marineverwaltung angestellten
Beamten. Vom 4. Juni 1885.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, auf Grund des F. 3 desGesetzes,betreffend
dieKautionenderBundesbeamten,vom2.Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 161)
im Einvernehmenmit demBundesrath,was folgt:

#1.
Der §. 1 der Verordnung,betreffenddie Kautionender bei derMilitär=

und derMarineverwaltungangestelltenBeamten,vom16.August1876 (Reichs=
Gesetzbl.S. 179) erhältfolgendeZusätze:

Hinter Abschnitt1B:
C. Bei den Truppentheilen, Militärinstituten und Militär=
behörden,
1. die Zahlmeisterdes Friedensstandes,
2. die währenddesKriegszustandeszur Verwendungkommenden

· Feldzahlmeister.

UnterAbschnittII:
das Zahlmeisterpersonal.

Reichs=Gesetzbl.1885. 40

Ausgegebenzu Berlin den15.Juni 1885.
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g.2.
Der §. 2 derselbenVerordnungerhältfolgendeZusätze:
Hinter AbschnittI B:
C. Bei den Truppentheilen, Militärinstituten und Militär=
behörden,

für die Zahlmeisterdes Friedensstandesund die
Sr beneitrrr. 2 500Mark.

UnterAbschnittII„
für die Marinezahlmeister,welchesichin Ren=

dantenstellungenbefinden 9000
für dieübrigenMarinezahlmeister 2 500

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den4. Juni 1885.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.
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(Nr. 1614.) Verordnungzur Ergänzungder Ausführungsbestimmungenzu demGesetzevom
13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876 und
18. April 1882. Vom 6. Juni 1885.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Meußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths,
was folgt:

Artikel 1.
In derVerordnung, betreffenddie Ausführung desGesetzesvom 13. Juni

1873 überdie Kriegsleistungen,vom 1. April 1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 137)
ist unter 1 5 zu 9F.12 der Ziffer 1 als fünfter Absatzanzufügen:

Zu der freienVerpflegung,welchein denFällen längererals acht=
undvierzigstündigerAbwesenheitderFuhren von derHeimathdenFührern
derselbenzu gewährenist, gehörtnebenderMundportionein täglicher
Baarzuschußin Höhe der Gemeinenlöhnungder Infanterie.

Artikel 2.
In dem mittelst der Verordnung vom 18. April 1882 (Reichs=Gesetzbl.

S. 47) genehmigtenFormular der Marschroutenfür Kriegsverhältnissetritt dem
viertenAbsatzderBestimmungenunterL „über Gestellungvon Vorspann,Weg=
weisernund Boten““die Bestimmunghinzu: «

Zur freien Verpflegungdes Führers gehörtnebender Mund—
portion ein täglicherBaarzuschußin Höheder Gemeinenlöhnungde
Infanterie. -

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin,den6.Juni1885.

(L. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

40“
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(Nr. 1615.) Staatsvertrag zwischendem DeutschenReich und Oesterreich=Ungarnwegen
Herstellungder Eisenbahnverbindungenvon Mittelsteinenach Ottendorf
(Braunau),von HannsdorfüberLindewiesenachJiegenhals,vonLindewiese
überBarzdorf(Heinersdorf)nachOttmachauundvonRatibornachTroppau.
Vom 14.März 1885. «

Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät der Kaiservon Oesterreich,König von
Böhmenrc. und ApostolischerKönig von Ungarn, von dem Murnschegeleitet,
die EisenbahnverbindungenzwischendenbeiderseitigenReichsgebietenzu erweitern,
habenzumBehufeeinerhierüberzu treffendenVereinbarungzu Bevollmächtigten
ernannt: «

Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenUnterstaatssekretärim AuswärtigenAmt, Wirklichen
GeheimenLegationsrathDr. Clemens August Busch,

AllerhöchstihrenGeheimenLegationsrathPaul Reichardt,
AllerhöchstihrenGeheimenOber=FinanzrathJulius Rathjen,

AllerhöchstihrenGeheimenFinanzrathGustav Schmidt,
AllerhöchstihrenGeheimenRegierungsrathDr. Paul Micke;

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich,König von Böhmen 2c.
und Apostolischer König von Ungarn:

AllerhöchstihrenGeheimenRath, Kämmererund außerordentlichenund
bevollmächtigtenBotschafter bei Seiner Majestät dem Deutschen
Kaiser, König von Preußen, Emerich Grafen Széchényi von
Säväri Felsö=Videk,

Allerhöchstihren Sektionsrath im Kaiserlich Königlichen Handels=
ministeriumLudwig Wrba,

AllerhöchstihrenRegierungsrathim KaiserlichKöniglichenHandels=
ministeriumDr. Emil Lange Edlen von Burgenkron,

AllerhöchstihrenMinisterialrath im Kaiserlich KöniglichenFinanz=
ministeriumJoseph Schuck,

von welchennach geschehenerMittheilung und gegenseitigerAnerkennungihrer
Vollmachtenunter dem Vorbehalteder Ratifikationder nachstehendeVertrag
verabredetund abgeschlossenworden ist.
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Artikel J.

Die Königlich preußischeund die Kaiserlich Königlich österreichische
Regierungsindübereingekommen,Eisenbahnverbindungen:

1. von MittelsteinenachOttendorf(Braunau),
2. von HannsdorfüberLindewiesenachZiegenhals,
3. von Lindewieseüber Barzdorf (Heinersdorf)nachOttmachauodereinem
anderenin der Nähe belegenenPunkteder Linie Camenz—Neisse,

4. von Ratibor oder einemanderenin der Nähe belegenenPunkteder
Ratibor—LeobschützerEisenbahnnachTroppau

zuzulassenund die Vollendungdes Baues nebstder Eröffnung des Betriebes
derselbeninnerhalbder in den Artikeln II, III und IV angegebenenTermine
herbeizuführen.

Artikel II.

Die KöniglichpreußischeRegierungwird die in ihrem Gebietebelegene
Streckeder im ArtikelI unter Nr. 1 bezeichnetenBahn von Mittelsteinenach
Ottendorf(Braunau) für eigeneRechnungausführen,sobalddie Bedingungen,
von welchender staatsseitigeAusbau dieserStrecke in dem preußischenGesetze
vom 21. Mai 1883(Gesetz=Samml. S. 85) abhängiggemachtist, seitensder
Interessentenerfüllt sein werden. Sie wird alsdann der KaiserlichKöniglich
österreichischenRegierung hiervon Mittheilung machen und zugleichden Zeit=
punkt bezeichnen,bis zu welchemdie thunlichstzu beschleunigendeund längstens
innerhalb zweier Jahre zu bewirkendebetriebsfähigeHerstellung der preußischen
Streckeerfolgtseinwird.

Die KaiserlichKöniglichösterreichischeRegierungwird ihrerseitsnachEmpfang
dieserMittheilungdieprivilegirteösterreichisch=ungarischeStaatseisenbahngesellschaft,
welcherbereitsunterihrerfrüherenFirma „K. K. privilegirteösterreichischeStaats=
eisenbahngesellschaft“unterdem14. September1872 dieKonzessionzumBau und
Betriebederauf österreichischemStaatsgebietebelegenenStreckedieserBahn ertheilt
wordenist, anhalten,dieVollendung desBaues und dieEröffnung desBetriebes
der österreichischenGrenzstreckegleichzeitigmit derVollendungdesBaues und mit
der EröffnungdesBetriebesderpreußischenStreckezu bewirken.

Artikel II.

Für die im Artikel I unter Nr. 2 genannteEisenbahn von Hannsdorf
überLindewiesenachJiegenhalshatdieKaiserlichKöniglichösterreichischeRegierung
rücksichtlichder in ihrem GebietebelegenenStreckeunter dem 5. März 1885 die
Konzessionan dieunter der Firma „österreichischeLokaleisenbahngesellschaft“be=
stehendeAktiengesellschaftin Prag ertheiltund demKonzessionärdieVerpflichtung



—200 —

auferlegt,die Bahnstreckevon Hannsdorfbis an die beiderseitigeReichsgrenzein
der RichtungnachZiegenhalslängstensbinnenzwei und einemhalbenJahre,
vomTage derKonzessionsertheilungan gerechnet,zu vollendenund demBetriebe
zu übergeben.

Die KöniglichpreußischeRegierungwird ihrerseitsbaldthunlichstdemvor—
genanntenKonzessionärder österreichischenTheilstreckederEisenbahnHannsdorf —
ZiegenhalsdieKonzessionzum Bau und Betriebeder auf preußischemStaats=
gebietebelegenenStreckevon der beiderseitigenReichsgrenzebis Ziegenhalsunter
denin PreußenüblichenBedingungenund, soweitdies in ihrerEimwirkungliegt,
unter Festhaltung des für die österreichischeStreckedieserBahn festgesetztenVol=
lendungsterminsertheilenund davon derKaiserlichKöniglich österreichischenRe=
gierungKenntnißgeben.

Artikel IV.

Die KöniglichpreußischeRegierungerklärtsichbereit,die auf ihremGebiete
belegenenStreckender im Artikel I unter Nr. 3 und 4 bezeichnetenLinien
Lindewiese—OttmachauundRatibor—Troppau für eigeneRechnungauszuführen,
sobaldsie die gesetzlicheErmächtigunghierzuerhaltenhabenund die Erfüllung
derjenigenBedingungen,vonwelchenderBau dieserLiniengesetzlichetwaabhängig
gemachtwerdensollte, sichergestelltsein wird.

Sie wird ihreEntschließung,die gesetzlicheErmächtigungzumBau der in
Preußen belegenenStreckender beidengenanntenLinien herbeizuführen,der
Kaiserlich Königlich österreichischenRegierung mittheilen, worauf letzterealsbald
und längstensinnerhalbdreierMonate die KöniglichpreußischeRegierungbe=
nachrichtigenwird, ob sie die Konzessionzum Bau der österreichischenStreckeder
Linie Ratibor—Troppau einemösterreichischenUnternehmerertheilenoder der
KöniglichpreußischenRegierungdasRechteinräumenwill, dieseStreckezu bauen
und zu betreiben. In letzteremFalle sollen für den Bau und Betrieb die Be=
stimmungendesgegenwärtigenVertrages, sowiedie jeweiligin Oesterreichgeltenden
Gesetzeund Verordnungenmit derMaßgabezur Anwendungkommen,daß keine
ungünstigerenBedingungenPlatz greifen,als für ohneStaatsgarantieunter=
nommeneEisenbahnenüblich sind.

Sobald die Herstellung der in Preußen belegenenStrecken der Linien
Lindewiese—OttmachauundRatibor—Troppau durchdieKöniglichpreußischeRe=
gierung sichergestelltist, wird dieselbeder KaiserlichKöniglich österreichischenRe=
gierunghiervonMittheilungmachenund zugleichdenZeitpunktbezeichnen,bis zu
welchemdie thunlichstzu beschleunigendebetriebsfähigeHerstellungder preußischen
Streckenerfolgtseinwird.

NachEmpfangdieserMittheilungwird dieKaiserlichKöniglichösterreichische
Regierungin Gemäßheitder im Absatz2 desgegenwärtigenArtikelsgetroffenen
Vereinbarungalsbalddie KonzessionzumBau derösterreichischenGrenzstreckeder
Linie Ratibor—Troppau ertheilen,beziehungsweiseder KöniglichpreußischenRe=
gierungdas RechtzumBau und BetriebedieserStreckeeinräumen.
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HinsichtlichderösterreichischenStreckederLinieLindewiese—Ottmachaubleibt
die Konzessionsertheilungan einen österreichischenUnternehmerder Kaiserlich
KöniglichösterreichischenRegierungvorbehalten.

Artikel V.

Die spezielleFeststellungder Bahnlinien, wie des gesammtenBauplanes
und der einzelnenBauentwürfe,insbesondereauchder im militärischenInteresse
für nothwendigerachtetenAnlagen bleibt jederder beidenRegierungenfür ihr
Gebiet vorbehalten.

Die Punkte,wo die beiderseitigeReichsgrenzevon denBahnenüberschritten
wird, sollenauf Grund der von den betreffendenEisenbahnverwaltungenaus=
zuarbeitendenProjekte,nöthigenfallsdurchtechnischeKommissariennäherbestimmt
werden.

Artikel VI.
Die neu herzustellendenEisenbahnen(Artikel I) sollen zunächstnur mit

einemdurchgehendenGeleiseversehenwerden. Bei demEintritt desBedürfnisses
für die Herstellungdes zweitenGeleiseswerdendie HohenRegierungenbehufs
einerVerständigunghierüberin weitereVerhandlungtreten.

Jum Zweckdes Erwerbes der zur Anlage der Bahnen erforderlichen
Grundstückesoll denUnternehmernin jedemder beidenStaatsgebietedas Ent=
eignungsrechtnachdendortjeweiliggeltendengesetzlichenBestimmungeneingeräumt
werden.

Die SpurweitederGeleisesoll in Uebereinstimmungmit denanschließenden
Bahnen 1/135Meter im Lichten der Schienen betragen. Auch im Uebrigen
sollen die Konstruktionsverhältnisseder anzulegendenEisenbahnen und deren
Betriebsmitteldergestaltnach gleichmäßigenGrundsätzenfestgestelltwerden,daß
auf den beiderseitigenBahnstreckenein ineinandergreifenderBetrieb stattfinden
kann),insbesondereauch die Betriebsmittelvon und nach den anschließenden
Bahnen ungehindertübergehen,beziehungsweisewechselseitigbenutztwerdenkönnen.

Die von einer der beidenHohenRegierungengeprüftenBetriebsmittel
werdenohnenochmaligePrüfung auchauf der im Gebieteder anderenliegenden
Bahnstreckezugelassenwerden.

Artikel VII.

Die beidenHohenRegierungenverpflichtensich,zuzulassenundanzuordnen,
daß dieneuherzustellendenEisenbahnenan ihrenEndpunktenin angemessene,den
Uebergangder BetriebsmittelgestattendeSchienenverbindungmit den zur Zeit
daselbstanschließendenEisenbahnengesetztwerden.

Artikel VIII.
Die volle Landeshoheit(alsoauchdieAusübung der Justiz=und Polizei=

gewalt)bleibtin Ansehungder diebeiderseitigeReichsgrenzeüberschreitendenBahn=
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streckenauf jedemder beidenGebieteder betreffendenTerritorialregierungaus=
schließlichvorbehalten.

Artikel IX.

Die HohenRegierungenbehaltensichvor, zurHandhabungder ihnenüber
die Bahnstreckenin ihrem Gebiete und den Betrieb auf denselbenzustehenden
Hoheits=und AufsichtsrechteKommissarienzu bestellen,welchedie Beziehungen
ihrer Regierungenzu den Eisenbahnverwaltungenin allen denjenigenFällen zu
vertretenhaben,die nicht zum direktengerichtlichenoderpolizeilichenEinschreiten
der kompetentenLandesbehördengeeignetsind.

Artikel X.

UnbeschadetdesHoheits=und AufsichtsrechtesderHohenvertragschließenden
Theile über die in ihren GebietenbelegenenBahnstreckenund über den darauf
stattfindendenBetrieb, verbleibtdie Ausübungdes Oberaufsichtsrechtesüber die
den Betrieb führenden Eisenbahngesellschaftenoder Eisenbahnverwaltungenim
. + derjenigenRegierung,in derenGebietedieselbenihrenSitz haben.

Artikel XI.

Die Bahnpolizeiwird unterAufsichtder dazuin jedemder beidenGebiete
kompetentenBehördenin Gemäßheitder für jedesGebietgeltendenVorschriften
und Grundsätzezunächstdurchdie Beamtender Eisenbahnverwaltunggehandhabt
werden.

Artikel XII.

Insoweit ein österreichischerUntermehmerinnerhalbdespreußischenGebietes,
oderein preußischerUnternehmerinnerhalbdes österreichischenGebietesdenBau
beziehungsweiseBetrieb der den GegenstanddiesesVertrages bildendenEisen=
bahnenganz oder theilweiseübernimmtoderkünftigübernehmensollte, hat sich
derselberücksichtlichaller aus der Anlage und beziehungsweisedem Betriebe der
Bahn herzuleitendenEntschädigungsansprüchedenGesetzenund derGerichtsbarkeit
desStaates, in welchemdieSchadenszufügungstattgefundenhat, zu unterwerfen,
insofern der Entschädigungsanspruchnicht aus einem mit der betriebführenden
Bahnverwaltungoder mit einer der übrigen an demTransport betheiligten
Bahnen abgeschlossenenFrachtgeschäftehergeleitetwird.

Artikel XIII.

Reichsangehörigedes einender Hohen vertragschließendenTheile, welche
von den EisenbahnverwaltungenbeimBetriebeder Bahnstreckenim Gebietedes
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anderenTheiles angestelltwerden, scheidendadurchnichtaus dem Unterthanen=
verbandeihresHeimathlandesaus.

Die Stellen der Lokalbeamtenmit Ausnahme der Bahnhofsvorstände,der
Telegraphen=und derjenigenBeamten, welchemit der Erhebungvon Geldern
betrautsind, sollenjedochthunlichstmit einheimischenStaatsangehörigenbesetzt
werden. «

SämmtlicheBeamte sind ohneUnterschieddesOrtes ihrer Anstellungbei
der Bahn rücksichtlichder Disziplinarbehandlungnur der Anstellungsbehörde,im
UebrigenaberdenGesetzenund Behördendes Staates unterworfen,in welchem
sieihrenWohnsitzhaben.

Artikel XIV.

Die Feststellungund Genehmigung der Fahrpläne und Tarife bleibt der=
jenigenRegierung vorbehalten, in deren Gebiete die betriebführendeEisenbahn=
verwaltungihrenSitz hat. Jedochsoll die Feststellungder Tarifsätzefür die=
jenigenStreckender neu anzulegendenEisenbahnen,welchezwischenden beiderseits
zunächstderGrenzebefindlichenStationen belegensindund von einund derselben
Verwaltungbetriebenwerden,nachgleichenGrundsätzenerfolgen.

Artikel XV.

Die im Interesseder Erleichterungdes gegenseitigenEisenbahnverkehrs
zwischendem DeutschenReich und Oesterreich=Ungarnjeweilig bestehendenVer=
tragsbestimmungen,insbesonderealso die Bestimmungender Artikel 15 bis ein=
schließlich18 des Handelsvertragesvom 23. Mai 1881, insolange derselbe
Gültigkeithat, findenauchauf die durchden gegenwärtigenVertrag gesicherten
EisenbahnanschlüsseAnwendung.

Beide Hohe vertragschließendeTheile werdennamentlichdafür Sorge
tragen,

1. daß auf jeder der in Frage stehendenEisenbahnenmöglichstim An=
schlussean die Züge der angrenzendenBahnstreckenfür die Personen=
beförderungmindestenszweiZüge täglich in beidenRichtungenund für
denGüterverkehrso vieleZüge eingerichtetwerden,als zurBewältigung
desselbenerforderlichsind, sowie daß die sonstigenBetriebsanordnungen
denVerkehrsinteressenentsprechendgeordnetwerden;

2. daß der Einführung direkterExpeditionenim Personen=und Güter=
verkehrzwischenjederder den GegenstanddiesesVertrages bildenden
Eisenbahnenund den angrenzendenbeiderseitigenBahnstrecken, falls
dieselbeim InteressedesVrrtehre von beidenHohenRegierungenals
wünschenswerthbezeichnetwird, seitens der betriebführendenVer=
waltungenjener Eisenbahnen,)soweit dieselbenbetheiligtsind, nicht
widersprochenwerde. «

Reichs=Gesetzbl.1885. 41
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Artikel XVI.

der Station Mittelsteine der bestehendenpreußischenEisenbahnlinie
Dittersbach— Glatz;

hals in der bestehendenpreußischenStation Ziegenhals;

unmittelbarerNähe der beiderseitigenReichsgrenzebei Barzdorf oder
Heinersdorfneu anzulegendenUebergangsstation;

Station Troppau der Mährisch=SchlesischenZentralbahn.

ungarischenStaatseisenbahngesellschaftden Betrieb auf derStreckevon
der beiderseitigenGrenzebis zur WechselstationMittelsteineüberlassen
undderselbendieMitbenutzungdieserWechselstationgestatten(ArtikelXVII
und XVIII).
Dem österreichischenUnternehmerderEisenbahnHannsdorf—Ziegenhals
wird seitensder Königlich preußischenStaatseisenbahnverwaltungdas
RechtderMitbenutzungder bestehendenStation Ziegenhalseingeräumt
werden.

Je nachdemdie Uebergangsstationauf preußischemStaatsgebietebei
Heinersdorfoderauf österreichischemStaatsgebietebeiBarzdorfangelegt
wird, soll dem Unternehmerder österreichischenTheilstreckedie Mit=
benutzungderUebergangsstationHeinersdorf,beziehungsweisederpreußi=
schenStaatseisenbahnverwaltungdieMitbenutzungderUebergangsstation
Barzdorf eingeräumtwerden.
Die KaiserlichKöniglichösterreichischeRegierungwird die Verwaltung
derMährisch=SchlesischenZentralbahnanhalten,derKöniglichpreußischen
Staatseisenbahnverwaltungdie Mitbenutzungihrer bestehendenStation
Troppau und eventuellauchder Verbindungsbahnvon dieserStation
nach dem Bahnhofe der ausschließlichprivilegirtenKaiser=Ferdinands=
Nordbahnbei Troppau zu gestatten.Desgleichenwird, im Falle der
Bau der Bahnstreckevon Troppau bis zur beiderseitigenReichsgrenze
nicht der Königlich preußischenRegierung überlassen,sonderneinem
Privatunternehmerkonzessionirtwerdensollte(Artikel IV), demletzteren
seitensder KaiserlichKöniglich österreichischenRegierung die Ver=
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pflichtungauferlegtwerden,denBetrieb dieserBahnstreckederKöniglich
preußischenStaatseisenbahnverwaltungfür die Dauer der Konzession
zu überlassen.

Die EinrichtungendesBaues und Betriebes,die KonstruktiondesOber=
bauesund die Signaleinrichtungenvon der beiderseitigenGrenzebis zu denvor=
genanntenWechselstationen,eintretendenfallsbis zum Anschlußan dieTroppauer
Verbindungsbahn,sollen mit denjenigenEinrichtungenübereinstimmen,welchefür
die auf dem benachbartenGebietebelegenenStreckendieserBahnen genehmigt
werden.Für dieAnlage und dieAusrüstungderWechselstationensinddieGrund=
sätzemaßgebend,welchein demStaate gelten,in dessenGebietedieseStationen
belegensind.

Artikel XVII.

Ueberdie Bedingungender Betriebsüberlassungauf der preußischenTheil=
streckeder Linie Mittelsteine—Ottendorf bleibt eineVerständigungzwischender
KöniglichpreußischenStaatseisenbahnverwaltungund derprivilegirtenösterreichisch=
ungarischenStaatseisenbahngesellschaftvorbehalten.

Beim Mangel eines Einverständnisseshaben sich die Bahnverwaltungen
den nachvorgängigerVerständigunggemeinschaftlichzu treffendenAnordnungen
der beidenHohenRegierungenzu fügen.

Jedenfalls soll aber die betriebführendeGesellschaftseitensder Kaiserlich
Königlich österreichischenRegierung bindend verpflichtetwerden, die ordnungs=
mäßigeInstandhaltungder ihr in BetriebgegehenenStreckenebstallemZubehör
einschließlichder nachpreußischenVerwaltungsgrundsätzenerforderlichwerdenden
Erneuerungenauf eigeneKostenzu übernehmenund derKöniglichpreußischen
Regierungdas auf die betreffendeStreckenachweislichverwendeteAnlagekapital,
jedochohneEinrechnungetwaigerKostender Geldbeschaffungund Kursverluste,
mit jährlichfünf Prozentzu verzinsen.

Nach gleichenGrundsätzenwerdendie Erweiterungender ursprünglichen
Bahnanlagenbehandelt,welchedie Königlichpreußischeeaung im Interesse
des Verkehrs für gebotenerachtenmöchte.

Die BestimmungendiesesArtikelsfindenauchauf die österreichischeTheil=
streckeder Eisenbahnvon Ratibor nachTroppau für denFall sinngemäßeAn=
wendung,daß jene Theilstreckevon einemPrivatunternehmerhergestelltund
an die KöniglichpreußischeStaatseisenbahnverwaltungzum Betriebeüberlassen
werdensollte. «

Artikel XVIII.

WegenMitbenutzungder Bahnhöfeund der Bahnhofsanlagenbei Mittel=
steine,Ziegenhals,Barzdorf beziehungsweiseHeinersdorfsowiebei Troppauund
wegender denEigenthümerndafür zu leistendenbesonderenEntschädigunghaben
die beiderseitigenBahnverwaltungenunter Vorbehalt der Genehmigungihrer Re=
gierungengleichfallsein Abkommenmit einanderzu treffenund beimMangel

41“
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einesEinverständnissessichden nachvorgängigerVerständigunggemeinschaftlich
zu treffendenAnordnungender beidenHohenRegierungenzu fügen.

Dabei sollendieKosten für diejenigenNeuanlagen,Um- und Erweiterungs=
bauteneinschließlichderjenigenfür die Zoll=, Post=,Telegraphen=und Polizei=
verwaltung, welchein Folge Einführung der neu herzustellendenBahnen in die
im EingangediesesArtikels bezeichnetenBahnhöfeauf den letzterendurchdas
wirklicheBedürfniß erfordertwerden,seitensder dieseBahnhöfemitbenutzenden
EisenbahnverwaltungennachVerhältnißder MitbenutzungdenEigenthümernmit
fünf Prozentverzinstwerden.

Artikel XIX.
Auf denGrenzstationenMittelsteine,Barzdorf beziehungsweiseHeinersdorf

und Troppau wird zur Erreichungdes im Artikel8 desHandelsvertragesvom
23. Mai 1881 bezeichnetenZweckesvon beidenSeiten je ein Grenzzollamtmit
dendenVerkehrsverhältnissenentsprechendenAbfertigungsbefugnissenerrichtetwerden.

Außerdemsollenin derStation Braunau, nachMaßgabedeseinverständlich
zu ermittelndenund auf Antrag einerder beidenHohenRegierungenjeweiligein=
verständlichneufestzustellendenBedürfnisses,vondenbeiderseitigenZollverwaltungen
die erforderlichenEinrichtungenzur zollamtlichenBehandlungundAbfertigungdes
dortigenLokalgüterverkehrsgetroffenwerden.

Die hierfür in Braunau erforderlichenbaulichenEinrichtungenhat die pri=
vilegirte österreichisch=ungarischeStaatseisenbahngesellschaftunentgeltlichbeizustellen
und zu erhaltenund den Beamten der beiderseitigenZollverwaltungenzur Durch=
führung ihrer Amtshandlungenfreie Fahrt auf der Bahnstreckevon Halbstadt
bis Mittelsteinezu gewähren.

Die zollamtlicheRevisionundAbfertigungder überdie beiderseitigeReichs=
grenzebei Ziegenhals auf der EisenbahnHannsdorf— Ziegenhals ein=und aus=
gehendenReisegepäckstückeund Güter wird von den in der bestehendenStation
ZiegenhalsvertragsmäßigbereitserrichtetenbeiderseitigenZollämternbesorgtwerden.

Die vertragschließendenHohenRegierungenerklärensichbereit,die Befug=
nisseder vorgenanntenZollämterzu erweitern,sobaldund soweitdieAusdehnung
desVerkehrsdies erfordernsollte.

Artikel XX.

Die FörmlichkeitenderzollamtlichenRevisionundAbfertigungdesPassagier=
gepäcksund der ein=und ausgehendenGüter, sowie der zollamtlichenUeber=
wachungdesim Artikel18Alinea2 und3 desHandelsvertragesvom23.Mai 1881
vorgesehenenDurchzugsverkehrssollen seinerzeitdurchbeiderseitigeKommissarien
nochnäherverabredetwerden.

Artikel XXI.

Die wegen Handhabung der Paß= und Fremdenpolizeiim Eisenbahn=
verkehrzwischenbeidenRegierungenschonbestehendenodernochzu verabredenden
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Bestimmungensollenauf diein RedestehendenEisenbahnverbindungenAnwendung
finden.

Ueber die AmtsbefugnissederjenigenPolizeibeamten,welchevon einer der
beidenHohenRegierungenauf den in demNachbarstaatebelegenenGrenzbahn=
höfen stationirt werdensollten, bleibt eine besondereVerständigung vorbehalten.
Die — Verhandlungsoll mindestensdreiMonate vor Inbetriebsetzungder
betreffendenEisenbahnbeginnenund vor der EröffnungdesBetriebesthunlichst
vollständigzumAbschlußgebrachtwerden.

Artikel XXII.

Die RegulirungdesPost=und Telegraphenbetriebesbleibtder besonderen
VerständigungzwischendenbeiderseitigenPost=undTelegraphenverwaltungenvor=
behalten.

Für denFall) daß hiernachbeidenEisenbahnverbindungenvonMittelsteine
nachOttendorf(Braunau) und von Hannsdorf nachZiegenhalsder Betriebs=
wechselauchfür denPostbetrieban denselbenPunkten stattfindet,welchenach
Artikel XVI für den Eisenbahnbetriebswechselin Aussicht genommensind, haben
die betriebführendenEisenbahnverwaltungendieVerpflichtungzu übernehmen,auf
denStreckenzwischender beiderseitigenReichsgrenzeund den Bahnhöfen bei
Mittelsteine1 ZiegenhalsdieselbenLeistungenzuGunstenderKaiserlichKöniglich
österreichischenPostverwaltung auszuführen, welche denselbenfür die auf öster=
reichischemGebietebelegenenBahnstreckenkonzessionsmäßigauferbegtwerden.

Artikel XXIII.

Jede der beidenHohenRegierungenwird denBetrieb der auf ihremGe=
bietebelegenenBahnstrecken,soweitund so lange derselbevon einerEisenbahn=
verwaltungdesanderenLandesgeführtwird, mit keinenanderenoderhöheren
Abgabenbelegen,als denjenigen,welchedaselbstdenBahnbetriebausländischer
Eisenbahnverwaltungenim Allgemeinentreffen.

Artikel XXIV.

Die KöniglichpreußischeRegierungbehältsichdas Recht vor, die inner=
halb ihres Gebietes belegeneStrecke der Hannsdorf— Ziegenhalser Eisenbahn
nebstallemZubehörjederzeit,von demTage derBetriebseröffnungan gerechnet,
nach einer mindestensein halbes Jahr vorher zu machendenAnkündigung zu
erwerben.Macht sievon diesemRechteGebrauch,so hat sie der Eigenthümerin
das nachweislichaufgewendeteBaukapital, einschließlichviereinhalb Prozent
Bauzinsen,sowiedenfür inzwischenetwaausgeführteMeliorationenverausgabten
Betrag, abzüglichdes in Folge etwaigerDeteriorationeneingetretenenMinder=
werthes,zu vergüten.
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Die Ermittelungdesfür DeteriorationenabzuziehendenBetragessoll durch
Sachverständige stattfinden, von denenjeder Theil Einen ernennt. Können die
beidenSachverständigensichnicht einigen,so habendiebeidenHohenRegierungen
je einenunparteiischen,keinemder beidenStaaten angehörendenSachverständigen
zu dem Zweckzu bezeichnen,damit nach Bestimmungdes Looseseiner dieser
beidenSachverständigenden beidenanderenSachverständigenals Dritter hinzu—
tritt. Diese drei Sachverständigeentscheidendann nachStimmenmehrheit.

Desgleichenbleibt der KaiserlichKöniglich österreichischenRegierung das
Rechtvorbehalten,die auf österreichischemGebietebelegeneStreckeder Eisenbahn
vonRatibor nachTroppau, falls auchdieseStreckevon derKöniglichpreußischen
Regierung für eigeneRechnung hergestelltworden sein sollte, vom Tage der
Betriebseröffnungan gerechnet,jederzeitunter den obenbezüglichder preußischen
Streckeder Hannsdorf—ZiegenhalserBahn festgesetztenBedingungeneinzulösen.

Auch behältsichdie KöniglichpreußischeRegierungbezüglichder in ihrem
GebietebelegenenStreckederLinie Hannsdorf—Ziegenhalsdas Heimfallsrechtim
Sinne des österreichischenEisenbahnkonzessionsgesetzesvom 14. September1854
(Reichs=Gesetzbl.Nr. 238) derartvor, daß der Heimfall nach90 Jahren, vom
Tage der Konzessionsertheilungfür die preußischeStreckean gerechnet,eintritt.

Desgleichenbleibt der KaiserlichKöniglich österreichischenRegierungdas
Heimfallsrechtbezüglichder Bahnstreckevon der beiderseitigenReichsgrenzebis
Troppau nachMaßgabe der vorerwähntengesetzlichenBestimmungenvorbehalten.

Artikel XXWV.

Bei Eintritt einerAenderungin denEigenthumsverhältnissenderdenGegen=
standdiesesVertragesbildendenEisenbahnen,in FolgeEinlösungoderHeimfalls
von Streckenderselben,soll zwischendenHohenRegierungenein demVerkehr
und den beiderseitigenInteressenentsprechendesbesonderesUebereinkommenge=
troffenwerden.

Uebrigenssoll auchin diesenFällen derBetriebderStreckeneinerseitsvon
der beiderseitigenReichsgrenzenachMittelsteineundZiegenhalsdemBetriebsführer
der anschließendenösterreichischenStrecken, andererseitsvon der beiderseitigen
Reichsgrenzenach Troppau dem Betriebsführerder anschließendenpreußischen
Strecke überlassenwerden. Ueber die näherenBedingungendieserBetriebs=
überlassungbleibt eine Verständigungder beiderseitigenEisenbahnverwaltungen
vorbehalten,jedochsollen bei dem hierüberabzuschließendenAbkommendieselben
GrundsätzeAnwendungfinden,welchewegenderUeberlassungdesBetriebesder
preußischenAnschlußstreckederMittelsteine—OttendorferEisenbahnan dieprivilegirte
österreichisch=ungarischeStaatseisenbahngesellschaftund wegenMitbenutzungder
BahnhöfeMittelsteinebeziehungsweiseZiegenhalsundTroppauin diesemVertrage
vereinbartsind.

Sofern die KaiserlichKöniglich österreichischeRegierung den Betrieb der
EisenbahnenHannsdorf—Ziegenhals beziehungsweiseLindewiese—Reichsgrenzeselbst
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übernehmensollte, ohnedas EigenthumdieserBahnen zu erwerben,bleibenfür
die Dauer dieserBetriebsübernahmedie bezüglichenBestimmungendes gegen=
wärtigenVertragesunverändertin Kraft.

Der KoöniglichpreußischenRegierungsoll es freistehen,die aus diesem
Vertragefür sie hervorgehendenRechteund Pflichtenauf das DeutscheReichzu
übertragen. ·

Artikel XXVI.

GegenwärtigerVertrag soll beiderseitigzur AllerhöchstenGenehmigungvor=
gelegtund die Auswechselungder darüberauszufertigendenRatifikations=Urkunden
soll baldthunlichstin Berlin bewirktwerden.

Zur BeglaubigungdessenhabendieBevollmächtigtendenselbenunterzeichnet
und besiegelt.

So geschehenzu Berlin, am 14. März 1885.

(I. S.) Busch. (L. S.) Széchényi.
(L. S.) Reichardt. (L. S.) Wrba.
(L. S.) Rathjen. (L. S.) Dr. Lange Burgenkron.
(I.S.) Schmidt. (I.S.) Schuck.
(I.S.) Dr.Micke.

Der vorstehendeVertrag ist ratifizirtwordenund die Auswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.





Inhalt:

(Nr. 1616.) UebereinkunftzwischendemDeut=
schenReichund der Internatio=
nalen Gesellschaftdes Kongo.
Vom 8. November1884.

Seine Majestätder DeutscheKaiser,
König von Preußen,im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
derKönig derBelgier, als Begründer
und im Namen der Internationalen
GesellschaftdesKongo,vondemWunsche
geleitet,dieBeziehungendesDeutschen
Reichszu derInternationalenGesellschaft
desKongodurcheineUebereinkunftzu
regeln,habenzu demZweckmit Voll=
machtversehen:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Friedrich Wilhelm Alexander
Carl Gustav Grafen von
Brandenburg, außerordent=
lichenGesandtenundbevollmäch=
tigten Minister am Königlich
belgischenHofe, 2c.c.;

Seine Majestät der König der
Belgier:
Maximilian Carl Ferdinand
Strauch, Militär=Intendanten

Meichs=Gesezbl.1885.

(No. 1616.) Convention entre I’Empire
d’Allemagne et I’Association
Internationale du Congo. Du
8 Novembre 1884.

Sa Majestẽl'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de lEm-—
Pire d’Allemagne, et Sa Majesté le
Roi des Belges, agissant commefon=
dateur de I’Asscciation Internatio=
nale du Congo, et au nom de cette
Asscciation, animés du désir de
régler par une convention les rap=
ports de PEmpire d'Allemagne avec
IAsscciation InternationaleduCongo,
ont, dans ce but, muni des pleins=
pouvoirs:

Sa Majestél’Empereur d’Alle=
magne, Roi de Prusse:
Frédéric Guillaume Alex=
andre Charles Gustave
Comte de Brandenbourg,
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire à la
Cour Royale de Belgique,
etc. etc.;

Sa Majesté le Roi des Belges:

Maximilien Charles Ferdi=
nand Strauch, lntendant
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ersterKlasse in der belgischen
Armee,

welche,nach gegenseitigerMittheilung
ihrer in guterund gehörigerForm be—
fundenenVollmachten,überfolgendeAr—
tikelübereingekommensind:

Artikel 1.

Die InternationaleGesellschaftdes
Kongo verpflichtetsich, in ihrengegen=
wärtigen und zukünftigenBesitzungen
in dem Beckendes Kongo und des
Niadi=Kwilu=Flusses,sowiein denan=
grenzendenKüstenländerndesAtlantischen
Oceansvon deneingehendenoderdurch=
gehendenWaaren und Handelsartikeln
keinerleiZölle zu erheben. DieseZoll=
freiheit erstrecktsich insbesondereauch
auf diejenigenWaaren oder Handels=
artikel, welcheauf der um die Kongo=
Katarakte gebautenStraße befördert
werden.

Artikel 2.

Die AngehörigendesDeutschenReichs
sollenbefugtsein, sichin demGebiete
der Gesellschaftaufzuhaltenund nieder=
zulassen.
Dieselben sollen hinsichtlich des

SchutzesihrerPersonund ihres Eigen=
thums, der freienAusübungihrer Re=
ligion, der Verfolgung und Vertheidi=
gung ihrer Rechte,sowiein Bezug auf
Schiffahrt, Handel und Gewerbebetrieb
den Angehörigender meistbegünstigten
Nation einschließlichderInländer, gleich=
gestelltsein.

Insbesonderesollen sie das Recht
haben,in demGebieteder Gesellschaft

militaire de 1“ classe dans
larmẽe belge,

lesquels, après avoir éGehangéleurs
pleins-pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des
articles suivants:

AunricheEI.

L Asseciation Internationale du
Congo Fengage à ne prélever aucun
droit sur les articles ou marchan=
dises importés directement ou en
transit dans ses Possessions pré=
sentes et fütures des bassins du
Congo et du Niadi-Kwilu, ou dans
#sesDossessionssituées au bord de
TOcéanAtlantique. Cette franchise
de droit SFétendparticulièrementaux
marchandises et articles de com=
merce qui sont transportés par les
routes établies autour des cataractes
du Congo.

An####chEII.

Les sujets de I’Empire Allemand
auront le droit de séjourner et de
iStablir sur les territoires de LAsso-
ciation.
IIs seront traités sur le méme pied.

due les sujets de la nation la plus
favorisce, y compris les habitants
du pays, en ce dui concerne la
Protection de leurs personnes, et
de leurs biens, le libre exercice de
leurs cultes, la revendication et la
déefensede leurs droits, ainsi que
Dar rapport à la navigation au
commerce et à Tindustrie.
Spécialement ils auront le droit

Tacheter, de vendre et de louer



bilegeneGrundstückeund Gebäudezu
keufen,zuverkaufenund zu vermiethen,
Handelshäuserzu errichtenund daselbst
Hmdel sowiedie Küstenschiffahrtunter
dautscherFlagge zu treiben.

Artikel 3.

Die Gesellschaftverpflichtetsich, den
AngehörigeneineranderenNation nie=
mels irgendeinenVortheilzu gewähren,
dernichtzugleichauchaufdieAngehörigen
desDeutschenReichs erstrecktwürde.

Artikel 4.

Bei Abtretung des gegenwärtigen
oderzukünftigenGebietesderGesellschaft,
odereinesTheilesdesselben,gehenalle
von derGesellschaftdemDeutschenReich
gegenübereingegangenenVerpflichtungen
auf den Erwerber über. Diese Ver=
pflichtungenund die dem Duutschen
Reich und seinenAngehörigenvon der
GesellschafteingeräumtenRechtebleiben
auch nach der Abtretung einemjeden
neuenErwerbergegenüberin Gültigkeit.

Artikel 5.

Das DeutscheReich erkenntdie

mitgoldenemStern in derMitte —als
diejenigeeinesbefreundetenStaatesan.

Artikel 6.

Das DeutscheReich ist bereit, die=
jenigeGrenzedes Gebietesder Gesell=
schaftund des zu errichtendenStaates,
welcheauf der anliegenden")Karte ver=
zeichnetist, seinerseitsanzuerkennen.

) Nichtmitabgedruckt.

des terres et des Gdifices situés sur
les territoires de ’Association, d'y
fonder desmaisons de commerce et
d'y faire le commerce ou le cabo=
tage sous Pavillon allemand.

AnrcrZ III.

I. Asscciation Fengage àne jamais
accorder d’avantages, M’importe les=
duels, aux sujets d’'une autre nation,
sans due ces avantages scient im=
médiatementétendusaux sujetsalle=
mands.

Anriu IV.

En cas de cession du territcoire
actuel ou fütur de I’Assceiation, ou
d’une partie de ce territoire, les
obligations contractées par IAsso=
ciation envers PEmpire dAllemagne
seront imposées à T’acquéreur. Ces
obligations et les droits accordeés
par I’Asseciation à PEmpire dAlle=
magne et à ses Sujets resteront en
vigueur apres toute cession vis-à-vis
de chaque nouwel acquéreur.

Anricrz W.

L’Empire d’Allemagne reconnait le
pavillon de PAsseciation — drapeau=
bleu avec étoile T’or au centre —
comme celui d’un Etat ami.

Alricerzk VI.

L/Empire d’Allemagne est prét à
reconnaitre de son coté les frontières
du territoire de I’Assoeciationet du
nouvel Etat à créer telles dwelles
sont indiqueßessur la carte eijointe.
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Artikel7.

DieseUebereinkunftsoll ratifizirtund
es sollendie Ratifikations=Urkundenin
möglichstkurzerFrist zu Brüssel aus=
getauschtwerden. Die Uebereinkunft
soll unmittelbarnachAustauschderRa=
tifikationenin Kraft treten.
Zu Urkund dessenhabendie beider=

seitigenBevollmächtigtensieunterzeichnet
und mit ihrenWappenuntersiegelt.
So geschehenin Brüssel,den8. No=

vember1884.

(L. S.) Graf Brandenburg.

Anricr VII.

Cette Convention sera ratifiée et
les ratitications seront échangées
dans le plus bref délai possible à
Bruxelles. Cette Convention entrera
een vigueur immédiatement apres
Féchange des ratifications.

En foi de quoi les deux Pléni=
Potentiaires respectifs Tont signée
et y ont apposé leurs sceaux.
Ainsi fait à Bruxelles, le 8 No=

vembre 1884.

(L. S.) Strauch.



(No. 1617.) Acte Général de la Conférence
de Berlin. Du 26 férier 1885.

Au nom de Dien tont-puissant,

Sa MajestéIEmpereur d'Allemagne,
Roi dePrusse,SaMajestéeIEmpereur
d'Autriche, Roi de Bohéme etc. et
Roi Apostoliqduede Hongrie, Sa
Majeste le Roi des Belges, Sa Ma=

Jestele Roi d’Espagne, le Président
des Etats-Unis d’Amérique, le Pré=
Sident de la République Française,
Sa Majesté la Reine du Royaume-=
Uni de la Grande Bretagne et d’lr-
lande, Impératrice des Indes, Sa
Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté
le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de
Luxembourg etc., Sa Majesté le Roi
de Portugal et des Algarves etc.
etc. etc., Sa Majeste IEmpereur de
toutes les Russies, Sa Majesté le
Roi de Suède et de Norvege etc.
etc. et Sa Majeste PEmpereur des
Ottomans,

Voulant régler dans un esprit de
bonne entente mutuelle les condi=
tions les plus favorables au déve=
loppement du commerce et de la
ezvilisation dans certaines régions
de I’Afrique, et assurer à tous les
Peuples les avantages de la libre
navigation sur les deux principaux
fleuves Africains qui se déversent
dans I’OecéanAtlantique; désireux
d’autre part de prévenir les malen=
tendus et les contestations due pour-
raient soulever à Tavenir les prises
de possessionnouwellessur les cötes

(Uebersetzung.)

(Nr. 1617.)General=Akteder Berliner Kon=
ferenz. Vom 26. Februar 1885.

Im Namen des Allmächtigen Gottes,

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, Seine Majestät
der Kaiser von Oesterreich,König von
Böhmen 2c. und AnpostolischerKönig
von Ungarn, SeineMajestätderKönig
der Belgier, Seine Majestätder König
von Dänemark, Seine Majestät der
König von Spanien, der Präsidentder
VereinigtenStaaten von Amerika,der
Präsident der FranzösischenRepublik,
Ihre Majestät die Königin des Ver=
einigtenKönigreichsvonGroßbritannien
undIrland, KaiserinvonIndien, Seine
MajestätderKönig vonItalien, Seine
Majestät der König der Niederlande,
Großherzogvon Luxemburg2c.,Seine
Majestätder König von Portugal und
Algarvien2c.2c.2.., SeineMajestätder
Kaiser aller Reußen, Seine Majestät
derKönig vonSchwedenundNorwegen
2c.W. und Seine Majestät der Kaiser
der Ottomanen,
in der Absicht,die für die Ent=

wickelungdesHandels und der Civili=
sation in gewissenGegendenAfrikas
günstigstenBedingungenim Geisteguten
gegenseitigenEinvernehmenszu regeln
und allen Völkern die Vortheile der
freienSchiffahrt auf denbeidenhaupt=
sächlichsten,in den AtlantischenOcean
mündendenafrikanischenStrömen zu
sichern;andererseitsvon demWunsche
geleitet,MißverständnissenundStreitig=
keitenvorzubeugen,welchein Zukunft
durch neue Besitzergreifungenan den
afrikanischenKüstenentstehenkönntenund



de I’Afrique, et préoccupés en méme
temps desmoyensd’accroitre le bien=
éEtremoral et matériel des popula=
tions indigeènes, ont résolu, sur Fin=
vitation qui Leur a 641adresséepar
Ie Gouvernement Impérial d’'Alle=
magne d’accord avec le Gouverne-
ment de la Bépublique Française,
de réunir à cette fin une Conférence
à Berlin et ont nommé pour Leurs
Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l’Empereur d’'Alle=
magne, Roi de Prusse:
Ie Sieur Othon brince de
Bismarck, Son Président
du Conseil des Ministres de
Prusse, Chancelier de PTEm-
Pire,
le Sieur Paul Comte de
Hatzfeldt, Son Ministre
d’Etat et Secrétaire d’Etat
du Département des Affaires
Etrangeères,
le Sieur Auguste Busch,
Son Conseiller Intime Actuel
de Légation et Sous-Secré=
taire dEtat au Département
des Affaires Etrangeres,
et

le Sieur Henri de Kusserow,
Son Conseiller Intime de Lé=
gation au Département des
Affaires Etrangeres;

Sa Majesté I'Empereur d’'Au=
triche, Roi de Bohéme etc. et
Roi Apostolidque de Hongrie:

nle Sieur Emerie Comte
Széchényi de Särväri
Felsö-Vidék, Chambellan

zugleichaufMittel zurHebungdersitt=
lichenundmateriellenWohlfahrtderein=
geborenenVölkerschaftenbedacht,haben
in Folgedervon derKaiserlichdeutschen
Regierungim Einverständnißmit der
Regierung der FranzösischenRepublik
anSie ergangenenEinladungbeschlossen,
zu diesemZweckeineKonferenzin Ber=
lin zu versammelnund habenzuIhren
Bevollmächtigtenernannt,nämlich:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
den Herrn Otto Fürsten von
Bismarck, Ihren Präsidenten
des preußischenStaatsministe=
riums, KanzlerdesReichs,

den Herrn Paul Grafenvon
Hatzfeldt,IhrenStaatsminister
und Staatssekretärdes Aus=
wärtigenAmts,

denHerrn August Busch, Ihren
WirklichenGeheimenLegations=
rath undUnterstaatssekretärim
AuswärtigenAmt,

und
denHerrn Heinrich von Kusse=
row, IhrenGeheimenLegations=
rath im AuswärtigenAmt;

Seine Majestät der Kaiser
von Oesterreich, König von
Böhmen rc.und Apostolischer
König von Ungarn:
den Herrn Emerich Grafen
Széchényi von Särväri
Felsö=Vidék, Kammerherrn



et Conseiller Intime Actuel,
Son Ambassadeur Extraordi=
naire et Plénipotentiaire pres
Sa MajestéEmpereur d’'Alle-
magne, Roi de Prusse;

le Sieur Gabriel Auguste
Comte van der Straten
Ponthoz, SonEnvoyéExtra=
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire pres Sa Majesté
IEmpereur d’'Allemagne, Roi
de Prusse,

et

le Sieur Auguste Baron
Lambermont, Ministre
d’Etat, Son Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire;

Ie Sieur Emile de Vind,
Chambellan, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire pres Sa Ma=
JestéeIEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse;

Don Franeisco Merry y
Colom, Comte de Beno=
mar,
ordinaire et Ministre Pléni=
Dotentiaire pres Sa Majesté
IEmpereur d’Allemagne, Roi
de Prusse;

und WirklichenGeheimenRath,
Ihren außerordentlichenund be=
vollmächtigtenBotschafter bei
Seiner MajestätdemDeutschen
Kaiser,König von Preußen;

Grafen van der Straten=
Ponthoz, Ihren außerordent=
lichen Gesandten und bevoll=
mächtigtenMinister bei Seiner
MajestätdemDeutschenKaiser,
König von Preußen,
und

denHerrn August Baron Lam=
bermont,Staatsminister,Ihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister;

den Herrn Emil von Vind,
Kammerherrn, Ihren außer=
ordentlichenGesandtenund be=
vollmächtigten Minister bei
SeinerMajestätdemDeutschen
Kaiser,König von Preußen,

Don Francisco Merry y Co—
lom, Grafen von Benomar,
Ihren außerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät
dem DeutschenKaiser, König
von Preußen;



Le Président des Etats-Unis
d’'Amérique:
le Sieur John A. Kasson,
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire des
Etats-Unis d’Amérique pres
Sa MajestéePEmpereurdAlle=
magne, Roi de Prusse,

et

le Sieur Heury S. Sanford,
ancien Ministre;

Le Président de la République
Française:

le Sieur Alphonse Baron
de Courcel. Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipoten=
tiaire de France pPresSa Ma=
jeste’Empereur d’Allemagne,
Roi de Prusse;

Sa Majesté la Reine du
Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et d’lrlande, Im=
Pératrice des Indes:
Sir Edward Baldwin Ma=
let, Son Ambassadeur Extra=
ordinaire et Plénipotentiaire
près Sa MajestéeEmpereur
d’Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi d’Italie:

le Sieur Edouard Comte de

Extraordinaire et Plénipoten=
tiaire pres Sa Majesté Em-
Pereur d’Allemagne, Roi de
Prusse;

Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:
den Herrn John A. Kasson,
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister der
VereinigtenStaatenvonAmerika
beiSeinerMajestätdemDeutschen
Kaiser,König von Preußen,
und

denHerrnHenry S. Sanford,
früherenMinister;

Der Präsident der Französischen
Republik:
denHerrnAlphons Baron von
Courcel, außerordentlichenund
bevollmächtigten Botschafter
Frankreichsbei SeinerMazjestät
dem DeutschenKaiser, König
von Preußen;

Ihre Majestät die Königin des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland,
Kaiserin von Indien:
Sir Edward Baldwin Malet,
Ihren außerordentlichenund be=
vollmächtigtenBotschafter bei
Seiner MajestätdemDeutschen
Kaiser, König von Preußen;

Seine Majestät der König von
Italien:

den Herrn Eduard Grafen
von Launay, Ihren außer=
ordentlichenundbevollmächtigten
Botschafterbei Seiner Majestät
dem DeutschenKaiser, König
von Preußen



Sa Majesté le Roi des Pays=
Bas, Grand-Duc de Luzxem=
bourg etc.:
le Sieur Frédéric Philippe
Jonkheer van der Hoeven,
Son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire
Pres Sa Majeste PEmpereur
d’/Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté le Roi de Portugal
et des Algarves etc. etc. etc.:
Le Sieur da Serra Gomes,
Marquis de Penafiel, Pair
du Royaume, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sa Ma=
jestéePEmpereurd’Allemagne,
Roi de Prusse,
et

le Sieur Antoine de Serpa
Pimentel, Conseiller d’Etat
et Pair du Royaume;

Sa Majesté I'Empereur de
toutes les Russies:
le SieurPierre ComteKap=
nist, Conseiller Privé, Son
Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiairepres
Sa Majesté le Roi des Pays=
Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède
et de Norvege etc. etc.:
le Sieur Gillis Baron Bildt,
Lieutenant-Général, Son En=
VvoyéGExtraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire pres
Sa MajestéTEmpereurd’'Alle=
magne, Roi de Prusse;

Reichs=Gesetzbl.1885.

Seine Majestät der König der
Niederlande, Großherzog von
Luxemburg 2c.:
denHerrn Friedrich Philipp
Bonkheer van der Hoeven,
Ihren außerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät
dem DeutschenKaiser, König
von Preußen;

Seine Majestät der König von
Portugal undAlgarvien 2c.c. c.
denHerrn Da Serra Gomes,
Marquis von Penafiel, Pair
desKönigreichs, Ihren außer=
ordentlichenGesandtenundbevoll=
mächtigtenMinister bei Seiner
MajestätdemDeutschenKaiser,
König von Preußen,
und

denHerrn Anton von Serpa
Pimentel, Staatsrath und
Pair desKönigreichs;

Seine Majestät der Kaiser aller
Reußen:
den Herrn Peter Grafen Kap=
nist, GeheimenRath, Ihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister bei
SeinerMajestätdemKönig der
Niederlande;

Seine Majestät der König von
Schweden und Norwegen 2c.2c.
denHerrn Gillis Baron Bildt,
Generallieutenant,Ihren außer=
ordentlichen Gesandten und
bevollmächtigtenMinister bei
Seiner MajestätdemDeutschen
Kaiser, König von Preußen;
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Ottomans:

Méhemed Said Pacha, Veézir
et Haut Dignitaire, Son Am=
bassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire prés Sa Ma=
jestéeEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse.

dui
due

ont été trouv#és en bonne et
forme, ont successivement dis=

12

20°

30°

4°

Une Déclaration relative à la
liberté du commerce dans le
bassin du Congo, ses embou=
chures et pays circonwoisins,
avec certaines dispositions con=
nexes;
Une Déeclaration concernant la
traite des esclaveset les opé=
rations qui sur terre ou sur mer
fournissent des esclaves à la
traite;

Une Déclaration relative à la
neutralité des territoires compris
dans le bassin conventionnel
du Congo;
Un Acte de navigation du
Congo, qui, en tenant compte
des circonstances locales, étend
à Ce fleuve, à ses affluents et
aux eaux qui leur sont assimi=
LEes, les principes générauxz
énoncés dans les articles 108
à 116 de IActe final du Con=
gLresde Vienne et destinés à
régler, entre les Puissances sig=
hmataires de cet Acte, la libre
navigation des cours d’eau navi=
gablesqui séparentoutraversent
Plusieurs Etats, principes con=

Ottomanen:
MehemedSaid Pascha, Vezir
und Großwürdenträger,Ihren
außerordentlichenund bevoll=
mächtigtenBotschafterbeiSeiner
MajestätdemDeutschenKaiser,
König von Preußen,

eineErklärung,betreffenddieFrei=
heitdesHandelsin demBecken
desKongo,seinenMündungenund
den angrenzendenLändern,nebst
einigendamitzusammenhängenden
Bestimmungen)
eine Erklärung, betreffendden
SklavenhandelunddieOperationen,
welchezu Lande oder zur See
diesemHandel Sklaven zuführen

tralität der in demkonventionellen
KongobeckeneinbegriffenenGebiete;

eineKongo=Schiffahrtsakte,welche
unterBerücksichtigungder örtlichen
Verhältnisseauf diesenStrom,
seineNebenflüsseund auf die den=
selbengleichgestelltenGewässerdie
in den Artikeln 108 bis 116 der
Schlußaktedes Wiener Kongresses
enthaltenenallgemeinenGrundsätze
ausdehnt,welchezumZweckhaben,
zwischendenSignatärmächtenjener
Akte die freie Schiffahrt auf den
mehrereStaaten trennendenoder
durchschneidendenschiffbarenWasser=
läufen zu regelnund welcheseitdem



ventionnellementappliquösde-
puisädestleuvesdePEurope
etdel’Am61-ique,etnotamment
auDanuhe,a-veclesmodili-
cations prévues par les traités
de Paris de 1856, de Berlin
de 1878, et de Londres de 1871
et de 1883;

5° Un Acte de navigation du
Niger, qui, en tenant Egalement
compte des circonstances lo=
cales, étend à ce fleuve et à
ses affluents les mémes prin=
cipes inscrits dans les articles
108 à 116 de TPActefinal du
Congres de Vienne;

6°%Une Déclaration introduisant
dans lesrapportsinternationaux
des regles uniformes relatives
aux occupations qui pourront
avoir lieu à Pavenir sur les
côötesdu Continent Africain;

Et ayant jugé due ces différents
documentspourraient étre utilement
coordonnés en un seul instrument,
les ont réunis en un Acte général
composédes articles suivants.

Chapitre I.

Déelarationrelativeà la libertéducom=
merce dans le bassin du Congo, ses
eembouchureset pays eirconvoisins,et

dispositionsconnexes.

Ari#cTE 1.

Le commerce de toutes les nations
jouira d’'unecompleèteliberté:
1° Dans tous les territoires consti=
tuant le bassin du Congo et de
ses allluents. Ce bassin est de=

vertragsmäßigauf FlüsseEuropas
undAmerikas,undnamentlichauf
die Donau, mit den durch die
Verträgevon Paris 1856, von
Berlin 1878 und London 1871
und 1883 vorgesehenenVerän=
derungenangewendetwordensind;

5. eineNiger=Schiffahrtsakte,welche
gleichfallsunterBerücksichtigungder
örtlichenVerhältnisseauf diesen
Strom und seineNebenflüssedie
in den Artikeln108 bis 116 der
SchlußaktedesWiener Kongresses
enthaltenenGrundsätzeausdehnt;

6. eineErklärung,welchein dieinter=
nationalenBeziehungeneinheitliche
Regeln für zukünftigeBesitzergrei=
fungenan denKüstendes afrika=
nischenFestlandeseinführt;

und, von der Ansichtausgehend,daß
dieseverschiedenenDokumentenützlicher=
weisein einereinzigenUrkundemitein=
anderzu verbindenseien, dieselbenzu
eineraus folgendenArtikeln bestehenden
Generalaktevereinigthaben.

Kapitel 1.

Erklärung,betreffenddieEreiheitdesHandels
in demBechendesKongo,seinenMündungen
und denangrenzendenLändern,nebsteinigen
damitzusammenhängendenBestimmungen.

Artikel 1.
Der Handel aller Nationensoll voll=

ständigeFreiheit genießen:
1. In allen Gebieten, welchedas
BeckendesKongoundseinerNeben=
flüssebilden. DiesesBeckenwird

43“



20

limité par les erétesdesbassins
contigus, à savoir notamment
les bassins du Niari, de POgOWéG,
du Schari et du Nil, au Nord;
Par la ligne de faite orientale
des affluents du lac Tanganyka,
à TEst; par les crétes des bas=
sins du Zambeze et de la Logé,
au Sud. II embrasse, en consé=
duence, tous les territoires drai=
nésPar le Congo et sesaffluents,
JCompris le lac Tanganyka
et ses tributaires orientaux.

Dans la zone maritime Féten=
dant sur I’Oeéan Atlantique de=
Puis le parallele situé par 20
30 de latitude Sud jusqu'd
Tembouchure de la Logé.
La limite septentrionale sui=

Vra le parallele situk par 20
30° depuis la cöte jusqu'’au
Point oh il rencontre le bassin
gLéographique du Congo, en
GCitant le bassin de POgowé
auduel ne sappliquent pas les
stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra
le cours de la Logé jusqu'anla

3°%

dirigera de Ià vers [Est jusqu’a
la jonction avec le bassin g60—
graphique du Congo.
Dans la zone se prolongeant
a TEst du bassin du Congo,
tel qu’il est délimité ci-dessus,
JjusduranPOcéan Indien, depuis
le cinquièemedegré de latitude
Nord jusqu embouchure du
Zambeze au Sud; de ce point

begrenztdurchdieHöhenzügeder
daran grenzendenBecken,nämlich
insbesonderedie BeckendesNiari,
desOgowe, des Schari und des
Nils im Norden, durchdieöstliche
WasserscheidederZuflüssedesTan=
ganyka=Seesim Osten,durchdie
HöhenzügederBeckendesZambese
und desLogeim Süden. Es um=
faßt demnachalle Gebiete,welche
von demKongoundseinenNeben=
flüssen durchströmtwerden, ein=
schließlichdesTanganyka=Seesund
seineröstlichenZuflüsse.

an dem AtlantischenOcean von
demunter20 30“ südlicherBreite
belegenenBreitengradebis zu der
MündungdesLogeerstreckt.
Die nördlicheGrenzefolgt dem

unter 20 30“ belegenenBreiten=
gradevon derKüste bis zu dem
Munkte,wo er mit demgeogra=
phischenBeckendes Kongo zu=
sammentrifft,ohneindeßdasBean
des Ogowe,auf welchendie Be—
stimmungen des gegenwärtigen
AkteskeineAnwendungfinden,zu
berühren.
Die südlicheGrenzefolgt dem

LaufedesLogebis zu derQuelle
diesesFlussesund wendetsichvon
dortnachOstenbiszurVereinigung
mit demgeographischenBeckendes
ongo.

östlich von dem Kongobeckenin
seinenobenbeschriebenenGrenzen
bis zu demIndischenOceaner=
streckt,vondemfünftenGradenörd=
licherBreitebiszuderMündungdes
Zambeseim Süden) von letzterem



la ligne de démarcationsuivra
le Zambeèzejusqu' eind milles
en amontdu confluentdu Shiré
et continuera par la ligne de
faite séparant les eaux qui cou=
lent vers le lar Nyassa des
eaux tributaires du Zambeze,
Pour rejoindre enfin la ligne
de partage des eaux du Zam=
beze et du Congo.
II est expressémententendu

duen étendant à cette zone
orientalele principe de la liberté
commerciale, les Puissances
représentécesà la Conférence
ne Fengagent qduepour elles=
mémesetqueceprincipene ap
Pliquera aux territoires appar=
tenant actuellement à qduelqdue
Etat indépendant et souverain
du’'autant qduecelui-ci y donnera
son consentement. Les Puis=
sances conviennent d’employer
leurs bons offices auprèesdes
Gouvernements établis sur le
littoral Africain de la mer des
Indes afin Tobtenir ledit con=
sentement et, en tout cas, d’as=
surer au transit de toutes les
nations les conditions les plus
favorables.

Anricr 2.
Tous les pavillons, sans distinc=

tion de nationalitéc, auront libre
accès à tout le littoral des terri=
toires Cuumérései-dessus,aux rivières
qui 8y déversent dans la mer, à
toutes les eaux du Congo et de ses
affluents, y compris les lacs, à tous
les ports situés sur les bords de ces
eaux, ainsi qur tous les canaux qdui
Pourraient étre creusés à Tavenir

Punkte aus folgt die Grenzlinie
demZambesebis fünf Meilen auf=
wärtsvonderMündungdesSchire
und findetihre Fortsetzungin der
Wasserscheidezwischendenanasien
desNyassa=Seesund denNeben=
flüssendes Zambese,um endlich
die Wasserscheideliniezwischendem
Zambeseund Kongo zu erreichen.

Man ist ausdrücklichdarüber
einig, daß bei Ausdehnungdes
GrundsatzesderHandelsfreiheitauf
diesesöstlicheGebiet die auf der
KonferenzvertretenenMächte sich
nur für sichselbstverpflichten,und
daß dieserGrundsatzauf Gebiete,
welchezur Zeit irgend einemun=
abhängigenundsouveränenStaate
gehören,nur insoweitAnwendung
findet, als der letztereseineZu=
stimmung ertheilt. Die Mächte
beschließen,ihre gutenDienstebei
den an der afrikanischenKüstedes
IndischenOceans bestehendenRe=
gierungeneinzulegen,um diefrag=
licheZustimmungzu erhaltenun
für alle Fälle derDurchfuhraller
Nationen die günstigstenBedin=
gungenzu sichern.

Artikel 2.
Alle Flaggen, ohneUnterschiedder

Nationalität, habenfreienZutritt zuder
Pn Küste der obenaufgeführten
ebiete,zu denFlüssen,die daselbstin
dasMeereinmünden,zuallenGewässern
desKongo und seinerNebenflüsse,ein=
schließlichder Seen, zu allenHäfen an
diesenGewässern,sowiezuallenKanälen,
welcheetwain Zukunft zu dem Zweck
angelegtwerden,um die Wasserstraßen



dans le but de relier entre eux les
cours Teau ou les lacs compris dans
toute TPétenduedes territoires déerits
à Tarticke 1. II8 pourront entre=
Prendre toute espece de transports
et exercer le cabotage maritime et
fluvial ainsi due la batellerie sur
Le méme pied due les nationaux.

Akriork 3.
Les marchandises de toute pro=

venance importées dans ces terri=
toires, sous dueldue pavillon que
ce soit, par la voie maritime ou
fluviale ou par celle de terre, m’'au=
ront à acquitter d’autres taxes due
celles qui pourraient étre percues
comme une équitable compensation
de dépensesutiles pour le commerce
et qui, à ce titre, devront étre
Galement supportées par les natio=
naux et Pparles étrangers de toute
nationalité.
Tout traitement différentiel est in=

terdit à Tégard des navires comme
des marchandises.

Anricp 4.
Les marchandises importéesdans

es territoires resteront affranchies
de droits d'’entrée et de transit.
Les Puissances se réservent de

décider, au terme d’une Période de
vingt annéCes,si la franchise d’en=
trée sera ou non maintemme.

An####cr5.
Toute Puissance dui exerce ou

exercera des droits de souveraineté
dans les territoires susvisés ne pourra
yconeéder ni moncopoleni privilége
Taucune espece en matière commer=
ciale.

oderSeen innerhalbderin demArtikel!
beschriebenenGebietezu verbinden.Sie
dürfenjedeArt vonBeförderungunter=
nehmenundKüsten=,Fluß=undKahn=
schiffahrtunterdengleichenBedingungen
wie dieLandesangehörigenausüben.

Artikel 3.
Waaren jeder Herkunft, welchein

dieseGebieteunterirgendeinerFlagge
auf demSee=,Fluß=oderLandwege
eingeführtwerden,sollenkeineanderen
Abgabenzu entrichtenhabenals solche,
welcheetwaals billigerEntgeltfür zum
NutzendesHandels gemachteAusgaben
erhobenwerdenundin dieserihrerEigen=
schaftgleichmäßigvon denLandesange=
hörigenunddenFremdenjederNationali=
tät zu tragensind.

Jede ungleicheBehandlung, sowohl
bezüglichder Schiffe wie der Waaren,
ist untersagt.

Artikel 4.
Die in dieseGebiete eingeführten

Waaren bleibenvon Eingangs=und
Durchgangszöllenbefreit.
Die Mächte behaltensichvor, nach

Ablauf einerPeriodevonzwanzigJahren
zu bestimmen,ob die Zollfreiheit der
Einfuhr beizubehaltenist odernicht.

Artikel 5.
KeinederMächte,welchein denoben

bezeichnetenGebietenSouveränitätsrechte
ausübtoderausübenwird, kanndaselbst
MonopoleoderPrivilegien irgendeiner
Art, die sichauf denHandel beziehen,
verleihen.



Les étrangersy jouiront indistinete-
ment, pour la protection de leurs
Personnes et de leurs biens, Tacqui=
sition et la transmission de leurs
Propriétés mobilières et immobilières
et pour Pexercice des protessions,
du méme traitement et des mémes
droits que les nationaux.

Anrrz 6.

Dispositionsrelatives à la protection des.
indigenes, des missionnaires et des voya=
geurs,ainsi du’à la liberté religieuse.

Toutes les Puissances exercant des
droits de souveraineté ou une in=
fluence dans lesdits territoires §en-=
Lagent à veiller à la conservation des
Populations indigènes et à Tamdlio=
ration de leurs conditions morales
et matérielles dexistence et à con=
courir à la suppression de Tescla=-
Vage et surtout de la traite de noirs;
elles protéegerontet favoriseront, sans.
distinction denationalités ni de cultes,
toutes les institutions et entreprises
religieuses, scientifiques ou chari=
tables crééeset organisées à ces fins
u tendant à instruire les indigènes
et à leur faire comprendre et appré=
cier les avantages de la civilisation.
Les missionnaires chrétiens, les

savants, les explorateurs, leurs
escortes, avoir et collections seront
éGgalementTobjet d’une protection
Spéciale.
La liberté de conscience et la

tolérance religieuse sont expressé=
ment garanties aux indigènes comme
aux nationaux et aux étrangers. Le
libre et public exercice de tous les
cultes, le droit d’ériger des Gdifices
religieux et d’organiser des missions

Die Fremdensollendaselbstmit Be=
zug auf denSchutzihrerPersonenund
ihresVermögens,denErwerbund die
Uebertragungbeweglichenund unbeweg=
lichenEigenthumsund die Ausübung
ihres Gewerbes ohne Unterschieddie
gleicheBehandlung und dieselbenRechte
wiedieLandesangehörigengenießen.

Artikel 6.

Bestimmungenhinsichtlichdes Schutzesder
Eingeborenen,der Missionareund Reisenden,
sowie hinsichtlichder religiösenFreiheit.

Alle Mächte,welchein dengedachten
GebietenSouveränitätsrechteodereinen
Einfluß ausüben,verpflichtensich, die
ErhaltungdereingeborenenBevölkerung
und dieVerbesserungihrersittlichenund
materiellenLebenslagezuüberwachenund
an derUnterdrückungderSklavereiund
insbesonderedes Negerhandelsmitzu=
wirken,siewerdenohneUnterschiedderNa=
tionalitätoderdesKultus allereligiösen,
wissenschaftlichenund wohlthätigenEin=
richtungenund Unternehmungenschützen
und begünstigen,welchezu jenemZweck
geschaffenund organisirtsind, oderdahin
zielen,die zu unterrichten
und ihnendieVortheilederCivilisation
verständlichund werth zu machen.
ChristlicheMissionare, Gelehrte,For=

scher,sowieihr Gefolge,ihreHabeund
ihreSammlungenbildengleichfallsden
GegenstandeinesbesonderenSchutzes.

GewissensfreiheitundreligiöseDuldung
werdensowohlden Eingeborenenwie
den Landesangehörigenund Fremden
ausdrücklichgewährleistet.Die freieund
öffentlicheAusübung aller Kulte, das
RechtderErbauunggottesdienstlicherGe=
bäudeundderEinrichtungvonMissionen,



seront soumis à aucune restriction
ni entrave.

—
Régime postal.

La Convention de I’Union postale
universellereviséeà Paris le 1 juin
18 sera appliquée au bassin con=
ventionnel du Congo.
Les Puissances qui y exercent ou

exerceront des droits de souveraineté
ou de protectorat Fengagent à
Prendre, aussitöt due les circon=
stances le permettront, les mesures
#n#écessairespour Pexécution de la
disposition qui précède.

· Agnel-Es.
Droit de surveillance attribué à la

Commission Internationale de navigation
du Congo.

Dans toutes les parties du terri=
toire visé par la présente Decla=
ration o aucune Puissance Wexer=
cerait des droits de souveraineté ou
de protectorat, la CommissionInter-
nationale de la navigation du Congo,
instituke en vertu de Tarticle 17,
sera chargée de surveiller Tappli=
cation des principes Proclamés et
Consacrés par cette Déelaration.
Pour tous les cas ou des difficul=

tés relatives à Tapplication desprin=
eipes établis par la présenteDecla=
ration viendraient à surgir, les Gou=
vernementsintéresséspourront con=
venir de faire appel aux bons offices
de la Commission Internationale en
lui déférant Texamen des faits qdui
auront donné lieu à ces difficultés.

welcherArt Kultus dieselbenangehören
mögen,soll keinerleiBeschränkungnoch
Hinderungunterliegen.

Artikel 7.
RegelungdesPostwesens.

Die am 1. Juni 1878 zu Paris
revidirteUebereinkunft,betreffendden
Welt=Postverein,soll auf das konven=
tionelleKongobeckenAnwendungfinden.
Die Mächte, welchedaselbstSou=

veränitäts=oder Protektoratsrechteaus=
üben oder ausübenwerden,verpflichten
sich,sobalddie Umständees gestatten,
die erforderlichenMaßnahmen zur Aus=
führung der vorstehendenBestimmung
zu treffen.

Artikel 8.
AufsichtsrechtderInternationalenSchiffahrts=

Kommissiondes Kongo.

In allen denjenigenTheilen des in
der gegenwärtigenErklärungins Auge
gefaßtenGebietes,wo vonkeinerMacht
Souveränitäts=oder Protektoratsrechte
ausgeübtwerdensollten,istesAufgabe
der gemäßArtikel17 eingesetztenInter=
nationalen Schiffahrtskommissiondes
Kongo, über die Anwendungder in
dieserErklärung aufgestelltenund ge=
billigtenGrundsätzezu wachen.
In allen Fällen, wo bezüglichder

Anwendungderin dergegenwärtigenEr=
klärungaufgestelltenGrundsätzeSchwie=
rigkeitenentstehen,könnendie interessirten
Regierungendahinübereinkommen,die
gutenDienstederInternationalenKom=
missionin Anspruchzu nehmen,indem
sie dieselbemit Prüfung derUmstände
beauftragen,welchezu jenenSchwierig=
keitenAnlaß gegebenhaben.



Chapitre II.

Déclaration concernant la traite des
esclaves.

An#icr 9.
Conformémentaux principes du

droit des gens, tels quils sont re=
connus par les Puissances signataires,
la traite des esclaves étant interdite,
et les oOpérationsqui, sur terre ou
sur mer, fournissent des esclaves à
la traite devant étre également con=
sidérées comme interdites, les Puis=
sances qui exercent ou qui exer=
ceront des droits de souveraineté
Ou une influence dans les territoires
formant le bassin conventionnel du
Congo deéclarentdue ces territoires
ne pourront servir ni de marché ni
de voie de transit pour la traite
des eschaves de qduelque race due
ßcesoit. Chacune de ces Puissances
#Fengageà employer tous les moyens
en son pouvoir pour mettre fin à
ßcecommerce et pour punir ceux
dui en occupent.

Chapitre III.

Déclaration relative à la neutralité des
territoires compris dansle bassin con=

ventionneldu Congo.

AnricrE 10.

Alin de donner une garantie nou=
velle de séecuritéau commerceet à
Tindustrie et de favoriser, par le
maintien de la paix, le développe=
ment de la ciwilisation dans les
contréesmentionnéesà Particle let,
Placées sous le régime de la liberté
commerciale, lesHautes Parties signa=
Reichs=Gesehbl.1885. «

Kapitel II.
Erklärung,betreffenddenSklavenhandel.

Artikel 9.
Da nachdenGrundsätzendesVölker=

rechts, wie solchevon den Signatär=
mächtenanerkanntwerden,derSklaven=
handelverbotenist, unddieOperationen,
welchezu Lande oderzur See diesem
HandelSklaven zuführen,ebenfallsals
verbotenanzusehensind, so erklärendie
Mächte,welchein dendaskonventionelle
KongobeckenbildendenGebietenSou=
veränitätsrechteoder einenEinfluß aus=
üben oder ausüben werden, daß diese
Gebietewederals Markt nochals Durch=
gangsstraßefür denHandelmitSklaven,
gleichvielwelcherRace, benutztwerden
sollen. Jede dieserMächteverpflichtet
sichzurAnwendungaller ihr zuGebote
stehendenMittel, um diesemHandelein
Ende zu machenund diejenigen,welche
ihm obliegen,zu bestrafen.

Kapitel III.
Erklärung,betreffenddieNeutralitätderin
demhonventionellenKongobecheneinbegriffenen

Gebiete.

Artikel 10.
Um demHandel und der Industrie

eine neueBürgschaft der Sicherheit zu
gebenund durchdie Aufrechterhaltung
desFriedensdieEntwickelungderCivi=
lisationin denjenigenLändernzusichern,
welcheim Artikel 1 erwähntund dem
System der Handelsfreiheitunterstellt
sind,verpflichtensichdie HohenTheile,

44.



taires du présentActe et celles qui
yadhéreront par la suiteFengagent
à respecter la neutralité des terri=
toires ou parties de territoires dé=
Pendant desdites contrées, Vompris
les eaux territoriales, aussi long=
temps due les Puissances qui exer=

Cent ou qui exerceront des droits
de souveraineté ou de protectorat
sur ces territoires, usant de la fa=
culté de se proclamer neutres, rem=
Pliront les devoirs due la neutralité
comporte.

Anricrz 11.
Dans le cas on une Puissance

exerçant des droits de souveraineté
ru de protectorat dans les contrées
mentionnéesà Tarticle 1 et placées
sous le régime de la liberté com=
merciale serait impliquke dans une
guerre, les Hautes Parties signataires
du présent Acte et celles qui y
adhéreront par la suite Vengagent
à Préter leurs bons offices pour due
les territoires appartenant à cette
Puissance et compris dans la zone
conventionnelle de la liberté com=
merciale soient, du consentement
commun de cette Puissance et de
Tautre ou des autres parties belli=
gérantes, placés pour la durée de
la guerre sous le régime de la neu=
tralité et considéréscommeapparte=
nant à un Etat non-belligérant; les
Parties belligérantes renonceraient,
des lors, à étendre les hostilités aux
territoires ainsi neutralisés, aussi
bien qdu'’àles faire servir de base à
des opérationsde guerre.

AnrichE 12.
Dans le cas oh un dissentiment

srieux, ayant pris naissance au

welchediegegenwärtigeAkteunterzeichnen,
und diejenigen,welcheihr in der Folge
beitreten,dieNeutralitätderGebieteoder
TheilevonGebieten,welchedenerwähnten
Ländernangehöreneinschließlichderterri=
torialenGewässer,zu achten,so lange
dieMächte,welcheSouveränitäts=oder
ProtektoratsrechteüberdieseGebieteaus=
üben oder ausübenwerden,von dem
Rechte,sichfür neutralzuerklären,Ge=
brauchmachenunddendurchdieNeutra=
lität bedingtenPflichtennachkommen.

Artikel 11.
FallseineMacht,welcheSouveränitäts=

oderProtektoratsrechtein denimArtikel1
erwähntenund dem Freihandelssystem
unterstelltenLändernausübt,in einen
Kriegverwickeltwerdensollte,verpflichten
sichdieHohenTheile,welchedie gegen=
wärtige Akte unterzeichnen,sowie die=
jenigen,welcheihr in derFolge beitreten,
ihre gutenDienstezu leihen,damit die
dieserMacht gehörigenund in derkon=
ventionellenFreihandelszoneeinbegriffenen
Gebiete,im gemeinsamenEinverständniß
dieserMacht und des anderenoder der
anderender kriegführendenTheile, für
die Dauer desKrieges denGesetzender
Neutralitätunterstelltund so betrachtet
werden,als ob sie einem nichtkrieg=
führendenStaate angehörten.Die krieg=
führendenTheilewürdenvon demZeit=
punktean daraufVerzichtzu leistenhaben,
ihreFeindseligkeitenauf die also neutra=
lisirtenGebietezu erstreckenoderdieselben
als Basis für kriegerischeOperationen
zu benutzen.

Artikel 12.
Falls sichzwischendenMächten,welche

diegegenwärtigeAkteunterzeichnen,oder



sujet ou dans les limites des terri-
toires mentionnés à Tarticle 1 et
Placés sous le réegime de la liberté
commerciale, viendrait à S’'’élever
entre des Puissances signataires du
Présent Acte ou des Puissances qui
adihéreraient par la suite, ces
Puissances sengagent, avant d’en
appeler aux armes, à recourir à la
médiation d’'une ou de plusieurs
Puissances amies.
Pour le méme cas, les mémes

Puissances se réservent le recours
facultatif à la procédure de Tarbi=
trage.

Chapitre IV.

Acte de navigation du Congo.

An#TiorE 13.
La navigation du Congo, sans

exception d’aucun des embranche-=
ments ni issues de ce fleuve, est et
demeurera entièrement libre pour
les navires marchands, en charge
Ou sur lest, de toutes les nations,
tant pour le transport des marchan=
dises due pour celni des voyageurs.
Elle devra se conformer aux dis=
Positions du présent Acte de navi=
gLation et aux réèglementsà établir
eenexécutiondu mémeActe.
Dans Texercice de cette naviga=

tion, les sujets et les pavillons de
toutes les nations seront traités, sous
tous les rapports, sur le pied d’'une
Parfaite 6Sgalité,tant pour la navi=
gation directe de la pleine mer vers
les pPorts intérieurs du Congo, et
Vvice-versd, due pour le grand et le
Petit cabotage, ainsi due pour la ba=
tellerie sur le parcours de ce fleuve.

denjenigen,welcheetwa in der Folge
derselbenbeitreten,ernsteMeinungsver=
schiedenheitenmit BezugaufdieGrenzen
oderinnerhalbderGrenzenderimArtikel1
erwähnten und dem Freihandelssystem
unterstelltenGebiete ergeben,so ver=
pflichtensichjeneMächte,bevorsiezur
Waffengewaltschreiten,dieVermittelung
einer oder mehrerer der befreundeten
Mächtein Anspruchzu nehmen.

Für den gleichenFall behaltensich
die gleichenMächtevor, nachihremEr=
messenauf ein schiedsrichterlichesVer=
fahrenzurückzugreifen.

Kapitel IV.
Kiongo=Schiffahrtsakte.

Artikel 13.
Die Schiffahrtauf demKongo, ohne

Ausnahme irgend einer der Verzwei=
gungenoder Ausläufe diesesFlusses,
soll für dieKauffahrteischiffealler Na=
tionen, mögen sie mit Ladung oder
Ballast fahren,vollkommenfreiseinund
bleiben,sowohlbezüglichderBeförderung
von Waaren,wie von Reisenden.Sie
hat sichzu richtennachden Bestimmun=
gen der gegenwärtigenSchiffahrtsakte
und den in Ausführung derselbenzu er=
lassendenVorschriften.
Bei AusübungdieserSchiffahrtsollen

dieAngehörigenund Flaggenaller Na=
tionenin jederHinsichtauf demFuße
einervollkommenenGleichheitbehandelt
werden,sowohlfür diedirekteSchiffahrt
vomoffenenMeernachdeninnerenHäfen
desKongo und umgekehrt,als für die
großeundkleineKüstenschiffahrtundfür
dieKahnschiffahrtauf demganzenLaufe
desFlusses.
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En conséquenee, sur tout le par-
cours et aux embouchuresdu Congo,
il ne sera fait aucune distinction
entre les sujets des Etats riverains
ct ceux des non-riverains, et il ne
sera concédé aucun privilége exelusif
de navigation, soit à des socictés
Ou corporations duelcondques,scit à
des Particuliers.
Ces dispositions sont reconnues

Dar les Puissances signataires comme
faisant désormais partie du droit
ublic international.

Anrich 14.
La navigation du Congo ne pourra

étre assujettie à aucune entrave ni
redevance qduine seraient pas ex=
Dressément stipulées dans le présent
Acte. Elle ne sera grevée d’aucune
obligation d’échelle, d’tape, de
dépöt, de rompre charge, ou de
reläche forcée. «
Danstoiltel’6tendueduCongo,

les navires et les marchandises
transitant sur le fleuve ne seront
soumis à aucun droit de transit,
quelle que soit leur provenance ou
leur destination.
II ne sera établi aucun péage

maritime ni fluvial basé sur le seul
fait de la navigation, ni aucun droit
sur les marchandises dui se trouvent
à bord des navires. Pourront seuls
Etre percus des taxes ou droits qdui
auront le caractere de rétribution
Pour services rendus à la navigation
méme, savoir:

1° Des taxes de port pour Pusage
effectif de certains établisse-
ments locaux tels due quais,
magasins, etc. etc.

DemgemäßsollaufdemganzenLaufe
und an den Mündungendes Kongo
keinerleiUnterschiedzwischenden Ange=
hörigenderUferstaatenund derNicht=
uferstaatengemachtund keineausschließ=
licheSchiffahrtsvergünstigungwederan
irgend welcheGesellschaftenoderKörper=
schaften,nochanPrivatpersonenverliehen
werden.
DieseBestimmungenwerdenvon den

Signatärmächten,als künftigeinenBe=
standtheildes internationalenöffentlichen
Rechtsbildend,anerkannt.

Artikel 14.
Die Schiffahrt auf demKongo soll

keinerleiBeschränkungoderAbgabeunter=
liegen,dienichtausdrücklichin dergegen=
wärtigenAkte vereinbartist. Dieselbe
soll keinerleiStations=,Stapel=,Nieder=
lage=,Umschlags=oderAufenthaltsver=
pflichtungunterworfensein.

In derganzenAusdehnungdesKongo
sind die den Strom passirendenSchiffe
und Waaren, ohneRücksichtauf ihre
HerkunftoderBestimmung,von jeder
Art Durchgangszollbefreit.

Es sollkeinerleiSee=oderFlußabgabe
erhobenwerden, welchesich einzigund
allein auf die Thatsacheder Schiffahrt
gründet,nochauch irgend einZoll von
Waaren, die sichan Bord der Schiffe
befinden. Vielmehr sollennur solche
GebührenoderAbgabenzur Erhebung
gelangen, die den Karakter eines Ent=
geltesfür der Schiffahrt selbstgeleistete
Dienstetragen,nämlich:
1. Hafengebührenfür diethatsächliche
Benutzung gewisserörtlicher Ein=
richtungen,wieQuais, Lagerhäuser
u. s.w.



Le tarif de ces taxes sera
caleulé sur les dépenses de
constructionet d’entretiendes=
dits établissements locaux, et
Tapplication en aura lieu sans
éGard à la provenance des
nawires ni à leur cargaison.

2° Des droits de pilotage sur les
sectionsfluviales ou il paraitrait
#n#écessairede eréerdesstations
de pilotes brevetés.
Le tarif de ces droits sera

fixe et proportionné au service
rendu.

3°“Des droits destinés à couyrir
les dépenses techniques et ad=
ministratives, faites dans Tin=
térét général de la nawigation,
compris les droits de phare,

de fanal et de balisage.
Les droits de cette dernière

catégorie seront basés sur le
tonnage des navires, tel dwiil
résulte des papiers de bord., et
conformément aux règles adop=
téeessur le Bas-Danube.

Les tarifs d’après lesquels les
taxes et droits, Cuumérés dans les
trois Paragraphesprécédents,seront
Dercus, ne comporteront aucun
%raitement différentiel et devront
etre officiellement publiés dans
chaque port.
Les Puissances se réservent diexa=

miner, au bout d’une Période de
cind ans. Fil yFa lieu de reviser,
d’'un commun accord, les tarifs ci=
dessus mentionnés.

Der Tarif für dieseGebühren
sollnachdenKostenderHerstellung
und der Unterhaltungder bezüg=
lichen örtlichen Einrichtungen be=
rechnetund ohneRücksichtauf die
HerkunftderSchiffeund auf ihre
Ladungangewendetwerden.

2. Lootsengebührenauf denjenigen
Flußstrecken,wo die Einrichtung
von Stationen geprüfterLootsen
nothwendigerscheint.
Der Tarif für dieseAbgaben

soll festunddemgeleistetenDienste
angemessensein.

3. GebührenzurBestreitungdertech=
- nischenund Verwaltungsausgaben,

die im allgemeinenInteresseder
Schiffahrt gemachtworden sind,
einschließlichderGebührenfür Leucht=
thürme,Leuchtfeuerund Baken.
Die Gebührender letzterenArt

sollennachdemTonnengehalteder
Schiffe, wie sichderselbeaus den
Schiffspapierenergiebt,nachMaß=
gabeder für die untereDonau
eingeführtenVorschriftenberechnet
werden. «-

Die Tarife, nachdenendie in den
vorhergehendendreiAbsätzenaufgezählten
GebührenundAbgabenerhobenwerden,
dürfenkeinerleidifferentielleBehandlung
enthaltenund sind in jedemHafenplatze
amtlich zu veröffentlichen.

Die Mächtebehaltensichvor, nach
AblaufeinesZeitraumesvonfünfJahren
zu prüfen, ob eineRevision der oben
erwähntenTarife, auf Grund gemein=
schaftlichenEinverständnisses,angezeigt
erscheint. s



ARricix 15.

Les affluents du Congo seront à
tous ECgardssoumis au méme régime
due le fleuve dont ils sont tribu=
taires.
Le méme régime sera appliqué

aux fleuves et rivières ainsi qu’aux
lacs et canaux des territoires dé=
terminéspar Harticle1, paragraphes
2 et 3.
Toutefois les attributions de la

Commission Internationale du Congo
ne sétendront pas sur lesdits fleuves,
rivières, lacs et canaux, à moins de
Tassentiment des Etats sous la sou=
veraineté desquels ils sont placés.
II est bien entendu aussi quepour les
territoires mentionnés dans l’article 1,
Paragraphe 3, le consentement des
Etats souverains de qui ces terri=
toires relèventdemeureréservé.

An#ic#E 16.

Les routes, chemins de fer ou
canaux latéraux qui pourront étre
Gtablis dans le but special de sup=
pléer à Tinnavigabilité ou aux im=
Perfections de la voie fluviale sur
certaines sections du parcours du
Congo, de ses affluents et des autres
cours Teau qui leur sont assimilés
Par Particle 15 seront considérés, en
leur qualitéede moyens de com=
munication, comme des dépendances
de ce fleuve et seront également
rouverts au trafic de toutes les
nations.
De méme dquesur le fleuve, il

ne pourra étre percu sur ces routes,
cCheminsde fer et canaux qduedes
Péages calculés sur les dépensesde
Construction, Tentretien et d’ad=

Artikel 15.
Die Nebenflüssedes Kongo sollen

in jederHinsichtdenselbenGesetzenwie
der Strom selbstunterworfensein.

Die gleichenGesetzegeltenauchfür
die größerenund kleinerenFlüsse, sowie
für die Seen undKanäle in den durch
Artikel 1 Absatz2 und 3 näher be=
zeichnetenGebieten.
Doch sollen sich die Befugnisseder

InternationalenGesellschaftdes Kongo
auf diegedachtengrößerenundkleineren
Flüsse,Seen undKanälenur danner=
strecken,wenndieStaaten, unterderen
Souveränität jeneGewässerstehen,ihre
Zustimmungertheilen.Auchbleibtwohl=
verstandenfür die im Artikel1 Absatz3
erwähntenGebietedie Zustimmungder
souveränenStaaten, zu denendieseGe=
bietegehören,vorbehalten.

Artikel 16.
Straßen, EisenbahnenoderSeiten=

kanäle,welchezu dembesonderenZweck
erbautwerden,um derNichtschiffbarkeit
oderdenMängelnderWasserstraßeauf
ewissenStreckendes Kongo, seiner
ebenflüsse,und den anderen,durch

Artikel15 letzterengleichgestelltenWasser=
läufen abzuhelfen,sollen in ihrer Eigen=
schaftals Verkehrsmitttelals zu diesem
Strome gehörig angesehenwerdenund
gleichfalls dem Handel aller Nationen
geöffnetsein.

Ebensowie auf demStromekönnen
auchauf diesenStraßen, Eisenbahnen
undKanälennur solcheAbgabenerhoben
werden,welchenachMaßgabederAuf=
wendungenfürHerstellung,Unterhaltung
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ministration, et sur les bénéfices dus
aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces Péages,
les étrangers et les nationaux des
territoires respectifs seront traités sur
le pied T’une parfaite é6galité.

An#icE 17.

II est instituk une Commission
Internationale chargée (d’'assurer
Dexécutiondes dispositions du pré=
sent Acte de navigation.
Les Puissances signataires de cet

Acte, ainsi due cellesqui F adhére-
ront Dostérieurement, pourront, en
tout temps, se faire représenterdans
ladite Commission, chacune par un
Déléegué.Aucun Délégué ne pourra
disposer de plus d’'unevoix, méme
dans le cas oü il représenterait
Plusieurs Gouvernements.
Ce Déléguc sera directement

rétribuc par son Gouvernement.
Les traitements et allocations des

agents et employés de la Com=
missionInternationaleserontimputés
sur le produit des droits percus
conformémentà Tarticle 14, para=
graphes 2 et 3.
Les chiffres desdits traitements et

allocations, ainsi due le nombre, le
grade et les attributions des agents
et employés, seront inscrits dans
le compte-rendu qui sera adressé
chadue annédeaux Gouvernements
représentes dans la Commission
Internationale.

AnricrE 18.
Les Membres de la Commission

Internationale, ainsi duc les agents

–.

undBetrieb,einschließlichdesdenUnter=
nehmernzustehendenGewinnes,in An=
satzzu bringensind.
Bei Bestimmung der Höhe dieser

AbgabensollendieFremdenund dieAn=
gehörigender betreffendenGebiete auf
dem Fuße vollständigerGleichheitbe=
handelt werden.

Artikel 17.
EineInternationaleKommissionwird

eingesetzt,um die Ausführung der
Bestimmungen der gegenwärtigen
Schiffahrtsaktezu sichern.
Die SignatärmächtedieserAkte,sowie

die Mächte, welchespäterderselbenbei=
treten,könnensichjederzeitin der ge=
dachtenKommission,jede durch einen
Abgesandten,vertretenlassen.KeinAb=
gesandterkann über mehr als eine
Stimme verfügen, selbst dann nicht,
wenner mehrereRegierungenvertritt.

Der Abgesandtewird direktvon seiner
Regierungbesoldet.
Die GehälterundBezügederAgenten

und Angestelltender Internationalen
Kommissionwerdenauf denErtrag der
gemäßArtikel14 Absatz2 und 3 zu
erhebendenAbgabenverrechnet.

Die HöhederfraglichenGehälterund
Bezüge, sowiedie Anzahl, der Grad
und die Amtsbefugnisseder einzelnen
Agentenund Angestelltensind in den
Rechenschaftsberichtaufzunehmen,welcher
jedes Jahr an die in der Irnter=
nationalenKommissionvertretenenRe=
gierungenzu erstattenist.

Artikel 18.
Die Mitglieder der Internationalen

Kommission,sowiedievon ihr ernannten



nommésPar elle, sont investis du
Privilécrge de Tinviolabilité dans
Texercice de leurs fonctions. La
méme garantie s'#étendraaux offices,
bureaux etarchives de la Commission.

Aicrz 19.
La Commission Internationale de

navigation du Congo se constituera
aussitot due cind des Puissances
signataires du présent Acte général
auront nommé leurs Délégués. En
attendant la cConstitution de la
Commission, la nomination des Dé=
Jégués sera notifice au Gouverne=
ment de PEmpire d’Allemagne, par
les soins duquel les démarches né=
cessairesseront faites pour provo=
duer la réunion de la Commission.
La Commission Glaborera immé=

diatement des reglements de navi=
gation, de police fluviale, de pilo=
tage et de duarantaine.
Ces rglements, ainsi due les tarifs
à établir par la Commission, avant
d’'êétremis en vigueur, seront soumis
à Tapprobation des Puissances re=
Présentéeesdans la Commission. Les
Puissancesintéresséesdevront faire
connaitre leur avis dans le plus bref
délai possible.
Les infractions à ces reglements

seront réprimées Pparles agents de
la Commission Internationale, là oU
elle exercera directement son au=
torité, et ailleurs par la Puissance
riveraine.
Au cas d’'un abus de pouwoir

ou d'une injustice de la part
d’un agent ou d’un employé de
la Commission Internationale, Tin=
dividu qui se regardera comme
J6 dans sa personneou dans ses

Agentensind in der Ausübung ihrer
Funktionenmit demPrivileg der Un=
verletzlichkeitbekleidet.Der gleicheSchutz
soll sich auf die Amtsräume, Büreaus
und Archive der Kommissionerstrecken.

Artikel 19.
Die KonstituirungderInternationalen

Schiffahrtskommissiondes Kongo soll
erfolgen,sobaldfünf derSignatärmächte
der gegenwärtigenGeneralakteihreAb=
gesandtenernannt haben. Bis zur
Konstituirungder Kommissionsoll die
ErnennungderDelegirtenderRegierung
desDeutschenReichsangezeigtwerden,
welcheihrerseitsdieerforderlichenSchritte
einleitenwird, um dieVereinigungder
Kommissionherbeizuführen.

Die KommissionhatunverzüglichBe=
stimmungenüber die Schiffahrt, die
Flußpolizei,das Lootsen=und Quaran=
tänewesenauszuarbeiten.
DieseBestimmungen,sowiedievon

derKommissionfestzusetzendenTarifesind
vorihrerInkraftsetzungderGenehmigung
derin derKommissionvertretenenMächte
zu unterbreiten.Die interessirtenMächte
habenbinnenkürzesterFrist ihreAnsicht
zu äußern.

UebertretungendieserBestimmungen
werdenda) wo dieInternationaleKom=
missionihreMachtbefugnisseunmittelbar
ausübt, von den Agentenderselben,
anderwärts von dem betreffendenUfer=
staategeahndet.
Im Falle einesAmtsmißbrauchsoder

einerRechtsverletzungvon Seiten eines
Agentenoder Angestelltender Inter=
nationalenKommissionsoll es demBe=
treffenden,der sichin seinerPersonoder
seinenRechtenverletztfühlt, freistehen,
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drqitspourras’adresserärAgent
Consulaire de sa nation. Celui-ci
devra examiner la plainte; s'il la
trouve prima facie raisonnable, il
aura le droit de la présenterà la Com=
mission. Sur son initiative, la Com=
mission, représentée par trois au
moins de ses Membres, vadjoindra
à lui pour faire une enqutte tou=
chant la conduite de son agent ou
employé. Si Agent Consulaire con=
Sidere la décision de la Commission
comme sculevant des objections de
droit, il en fera un rapport à son
Gouvernement dui pourra recourir
aux Puissances représentéesdans la
Commission et les inviter à 8e
concerter sur des instructions à
donner à la Commission.

Anricrzt 20.
La Commission Internationale du

Congo, chargée aux termes de Tar=
tiche17 dassurer Texécution du pré=
Sent Acte de navigation, aura no=
tamment dans ses attributions:
1 La désignation des travaux
Propres à assurer la navigabi=
lite du Congo selon les besoins
du commerce international.

Sur les sections du fleuve
Ou aucune Puissance Mn’exercera
des droits de souveraineté, la
Commission Internationalepren=
dra elle-meéme les mesures né=
Cessairespour assurer la navi=
gabilité du fleuve.
Sur les sections du fleuve

Occupéespar une Puissance sou=
Vveraine, la Commission Inter=
hationale sentendra avec Pau=
torité riveraine.

Reichs-Gesetzbl.1885.

—

sichan denkonsularischenAgentenseiner
Nation zu wenden. Letztererhat die
Beschwerdezu prüfen und kanndieselbe,
sofern er sie prima tacie begründet
findet,derKommissionvortragen.Auf
seinenAntrieb hat dieKommission,ver—
tretendurchmindestensdrei ihrer Mit=
glieder,mit ihm gemeinschaftlicheine
Untersuchungüberdas Verfahrenihres
AgentenoderAngestelltenherbeizuführen.
Wenn derkonsularischeAgent die Ent=
scheidungder Kommissionfür rechtlich
anfechtbarhält, so hat er darüber an
seineRegierungzu berichten,welchesich
mit denin derKommissionvertretenen
Mächtenin Verbindungsetzenund die=
selbeneinladenkann,überdiederKom=
missionzu ertheilendenWeisungeneine
Verständigungzu treffen.

Artikel 20.
Die nachArtikel17 mit Ueberwachung

der Ausführung der gegenwärtigen
Schiffahrtsaktebetraute Internationale
KommissiondesKongozähltnamentlich
zu ihrenBefugnissen: ·-
1.DieBestimmungderArbeiten,
welchegeeignetsind, die Schiff—
barkeitdesKongoentsprechendden
Bedürfnissendes internationalen
Handels zu sichern.
Auf denjenigenStreckendes

Stromes, wo keineMacht Sou—
veränitätsrechteausübt, hat die
InternationaleKommissionselbst
die erforderlichenMaßnahmenzur
Sicherung der Schiffbarkeitdes
Flusseszu treffen.
Auf den im Besitz einer sou—

veränenMachtbefindlichenStrecken
hat sich die Internationale Kom—
missionmit derUfer=Obrigkeitzu
verständigen.

45
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2 La fixation du tarif de Pilotage
et celle du tarif général des
droits de navigation, prévus
au 2 et au 3° paragraphes de
Tarticle 14.
Les tarifs mentionnés au

1 paragraphe de Tarticle 14
sSerontarrétéspar Hautoritéterri=
toriale, dans les limites prévues
audit article.
La perception de ces diffké=

rents droits aura lieu par les
soins deT’autoritéinternationale
ou territoriale pour le compte
de laquelle ils sont établis.

3°“Tadministration des revenus
provenant de Tapplication du
Paragraphe 2 ei-dessus.

4%La surveillance de Tétablisse-
ment quarantenaire établi en
vertu de Tarticle 24.

5%La nomination des agents dé=
pbendantdu service général de
la navigation et celle de ses
Dropres employés.
L institution des sous-inspec=

teurs appartiendra à Tautorité
territoriale sur les sectionsoccu=
bées par une Puissance, et à
la Commission lonternationale
sur les autressectionsdu fleuve.
La Puissance riveraine noti=

fiera à la Commission Inter-
nationale la nomination des
s0us-inspecteurs qdu’elle aura
institucs et cette Puissance se
chargera de leur traitement.

Dans T’exercice de ses attributions,
telles du’elles sont définies et limi=

sowie des allgemeinenTarifs für
die im zweitenund drittenAbsatz
des Artikels 14 vorgesehenen
Schiffahrtsabgaben.
Die im erstenAbsatzdes Ar=

tikels14 erwähntenTarife werden
innerhalbder durchdengedachten
ArtikelbestimmtenGrenzenvonder
territorialenObrigkeitfestgesetzt.
Die Erhebungder verschiedenen

Abgaben erfolgt durch die inter=
nationalenoderterritorialenObrig=
keiten,für derenRechnungsieein=
geführt sind.

Absatz2 erzieltenEinkünfte.

heit des Artikels24 geschaffenen
Quarantäneanstalt.

gemeinenSchiffahrtsdienstgehörigen
Agenten,sowieihrer eigenenAn=
gestellten.
Die Einsetzungvon Unterauf=

sehernerfolgt für die im Besitz
einer Macht befindlichenStrom=
streckendurchdieTerritorialgewalt,
für dieübrigenStromstreckendurch
die InternationaleKommission.
Der Uferstaathat der Inter=

nationalenKommissiondie Ernen=
nungdervonihmeingesetztenUnter=
aufseheranzuzeigenund seinerseits
für die Besoldung der letzteren
Sorgezu tragen.

torité territoeriale.



ART!0LI«:21.

Dans T’accomplissement de sa
täche, la Commission Internationale
Pourra recourir, au besoin, aux bad=
timents de guerre des Puissances
Signataires de cet Acte et de celles
qui y accéderont à Tavenir, sous
toute réserre des instructions qui
Pourraient étre données aux com=
mandants de ces bätiments par
leurs Gouvernementsrespectifs.

AricrE 22.

Les bätiments de guerre des
Puissances signataires du présent
Acte qui pénetrent dans le Congo
sont exempts du payement des droits
de navigation prévusauparagraphe 3
de Tarticke 14; mais ils acquitte=
ront les droits Cventuels de pilotage
ainsi due les droits de port, à moins
due leur intervention n'ait é6téré=
clamée par la Commission Inter-
hationale ou ses agents aux termes
de Tartichleprécédent.

An#ich 23.

Dans le but de subvenir aux dé=
Densestechniques et administratives
qui lui incombent, la Commission In=
ternationaleinstitucepar Particle 17
PDourranégocier en son nom propre
des emprunts exclusivement gagés
sur les revenus attribués à ladite
Commission.
Les déecisionsde la Commission

tendant à la conclusion d’un em=
Prunt devront étre prises à la ma=
Jjoritécde deux tiers des voix. I
est entendu due les Gouvernements
représentes à la Commission ne
Pourront, en aucun cas, etre con=

Artikel 21.
Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe

kanndieInternationaleKommission, im
Nothfalle,die KriegsschiffederMächte,
welche diese Akte unterzeichnen,sowie
derjenigen,die ihr künftigbeitreten,zur
Hülfe ziehen,unbeschadetder denKom=
mandantendieserSchiffe von ihren be=
treffendenRegierungenetwa ertheilten
Instruktionen.

Artikel 22.
Die in den Kongo einlaufenden

Kriegsschiffederdie gegenwärtigenAkte
unterzeichnendenMächte sind von Ent=
richtungderim Absatz3 desArtikels14
vorgesehenenSchiffahrtsabgabenbefreit.
Sie habenindeßdieeventuellenLootsen=
sowiedieHafenabgabenzu leisten,sofern
nicht ihre Intervention von der Inter=
nationalenKommissionoderderenAgen=
ten nach Maßgabe des vorhergehenden
Artikels nachgesuchtwordenist.

Artikel 23.
Zur Deckungder ihr obliegenden

Ausgaben für technischeund Verwal=
tungszweckekann die durchArtikel17
eingesetzteInternationale Kommission
im eigenenNamen Anrleihenschließen,
zu derenSicherstellungausschließlichdie
der gedachtenKommissionzugewiesenen
Einkünftedienen.
Die auf den Abschluß einerAnleihe

gerichtetenBeschlüsseder Kommission
müssenmit einerMajorität von zwei
Drittel derStimmen gefaßtsein. Unter
allen Umständen bleibt die Annahme
ausgeschlossen,als ob von den in der
Kommission vertretenenRegierungen

45“



sidäröscommeassumantaucunega-
rantie, ni contractant aucun engage=
ment ni solidarité à Pégard desdits
emprunts, à moins de conventions
spéciales concles par eux à cet
eftet.
Le produit des droits spécifiés au

3° Paragraphe de Tarticle 14 sera
affecté par priorité au service des
intéréts et à Pamortissement des=
dits emprunts, suivant les conven=
tions passées avec les préteurs.

Anrierz 24:

Aux embouchures du Congo, il
sera fondé, soit par Tinitiative des
Puissances riveraines, soit par Tin=
tervention de la Commission Inter=
hnationale, un établissement qua=
rantenaire qui exercera le contröle
sur les bätiments tant à Tentrée
du’aà la sortie.

II sera déridé plus tard. par les
Puissances, si et dans duelles con=
ditions un contröle sanitaire devra
étre exercécsur les bätiments dans
le cours de la navigation fluviale.

Anrierg 25.

Les dispositions du présentActe de
navigation demeureront en vigueur
en temps de guerre. En conséqduence,
la navigation de teutes les nations,
neutres ou belligérantes, sera libre,
en tout temps, pour les usages du
commerce sur le Congo, ses em=
branchements, ses affluents et ses
embouchures, ainsi due sur la mer
territoriale faisant face aux em=
bouchures de ce fleuve.

irgendeineGarantieübernommenoder
irgendeineVerbindlichkeitoderBürg=
schaftbezüglichder fraglichenAnleihen
eingegangenwerde,es seidenn,daß sie
besondereAbkommenzu diesemZweck
getroffenhätten.
Der Ertrag der im drittenAbsatz

des Artikels 14 aufgeführtenAbgaben
soll in ersterLinie zur Bezahlungder
Zinsen der gedachtenAnleihen und zu
ihrer Tilgung, nachMaßgabedermit
den Darleihern getroffenenAbkommen
verwendetwerden.

Artikel 24.

An denMündungendesKongosoll,
seies aufInitiative derUferstaaten,sei
es auf Dazwischentretender Inter=
nationalenKommission,eineQuarantäne=
anstaltgeschaffenwerden,derenAufgabe
es ist, die Kontroleüberdie ein=und
auslaufendenSchiffe auszuüben.

Es bleibt spätererEntscheidungder
Mächte vorbehalten,ob und unter
welchenBedingungeneinegesundheitliche
Kontroleüberdie Schiffeauchim Ge=
biete der eigentlichenStromschiffahrt
auszuübenist.

Artikel 25.

Die Bestimmungendergegenwärtigen
Schiffahrtsaktesollenin Kriegszeitenin
Kraft bleiben. Demgemäßsoll auf dem
Kongo, seinenVerzweigungen,Neben=
flüssenund Mündungen, sowieauf den,
letzterengegenüberliegendenTheilendes
Küstenmeeresdie Schiffahrt aller Na=
tionen,neutralerwie kriegführender,zu
jederZeit für denGebrauchdesHandels
frei sein.



Le trafic demeurera également
libre, malgré Tétat de guerre, sur
les routes, chemins de fer. lacs et ca=
naux mentionnés dans les articles 15
et 16.
II ne sera apporté d’exception à

ce principe duen ce qui concerne
le transport des objets destinés à
un belligérant et considérés, en
vertu du droit des gens, comme
articles de contrebande de guerre.
Tous les ouvrages et Gtablisse-

mentscréésen exéution du présent
Acte, notamment les bureaux de
Derception et leurs caisses, de méme
due le personnel attaché d’une ma=
nière permanente au service de ces
Gtablissements,seront placés sousle
régime de la neutralitc et, à ce
titre, seront respectés et protégés
Par les belligérants.

Chapitre V.

Acte de navigation du Niger.

Anricr 26.
La navigation du Niger, sans

edception daucun des embranche=-
ments ni issues de ce fleuve, est et
demeurera entièrement libre pour
les navires marchands, en charge
Ou sur lest, de toutes les nations,
tant pour le transport des marchan=
dises due pour celui desvoyageurs.
Elle devra se conformer aux dis=
PDositionsdu présent Acte de navi=
gation et aux reglememnsà établir
en exécution du meémeAete.
Dans Texercicede cettenavigation,

les sujets et les pavillons de toutes
les nations seront traités, Sous tous.
les rapports, sur le pied d’une par=

Der Handelsollgleichfalls,ungeachtet
desKriegszustandes,frei bleibenauf den

Straßen, Eisenbahnen, Seen und
Kanälen.
Dieser GrundsatzerleideteineAus=

nahmenur bezüglichder Beförderung
von Gegenständen,welchefür einen
Kriegführendenbestimmtund nachdem
Völkerrechtals Kriegskontrebandean=
zusehensind.
Alle in Ausführungdergegenwärtigen

Akte geschaffenenWerke und Ein=
richtungen,namentlichdie Hebestellen
und ihre Kassen,sowie die bei diesen
EinrichtungendauerndangestelltenPer=
sonensollendenGesetzenderNeutralität
unterstelltseinund demgemäßvon den
Kriegführendengeachtetund geschützt
werden.

Kapitel V.
Niger-Schiffahrtsabkte.

Artikel 26.
Die Schiffahrt auf demNiger, ohne

Ausnahme irgend einer der Verzwei=
gungenoder Ausläufe diesesFlusses,
soll für die Kauffahrteischiffealler Na=
tionen,mögensie mit Ladung oder
Ballast fahren,vollkommenfreiseinund
bleiben,sowohlbezüglichder Beförde=
rung von Waaren wie von Reisenden.
Sie hat sichzurichtennachdenBestim=
mungender gegenwärtigenSchiffahrts=
akte und den in Ausführung derselben
zu erlassendenVorschriften.
Bei AusübungdieserSchiffahrtsollen

die Angehörigenund Flaggen aller
Nationen in jeder Hinsicht auf dem
Fuße vollkommenerGleichheitbehandelt



faiteågalitå,tantpourlanavigation
directe de la pleine mer vers les
Ports intérieurs du Niger, et vice=
versä, due pour le grand et le petit
cabotage, ainsi due pour la ba=
tellerie sur le parcours de ce fleuwve.
En conséquence,sur tout le Par=

cours et aux embouchures du Niger,
i!ne sera fait aucune distinction
entre les sujets des Etats riverains
et ceux des non-riverains, et il ne
serà coneédé aucun privilége ex=
clusif de navigation, soit à des so=
ciétés du corporations duelconques,
soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnnes

Par les Puissances signataires comme
faisant désormais partie du droit
public international.

AlrichE 27.

La navigation du Niger ne pourra
étre assujettie à aucune entrave ni
redevance baséesuniquement sur le
fait de la nawigation.
Elle ne subira aucune obligation

Téchelle. d’étape, de dépôt, de
Tromprecharge,ou de reläche forcée.
Dans toute T’étendue du Niger.

les navires et les marchandises
transitant sur le fleuve ne seront
soumis à aucun droit de transit,
duelle dquesoit leur provenance ou
leur destination.
II ne sera établi aucun péage

maritimé, ni fluvial, basé sur le
seul fait de la navigation, ni aucun
droit sur les marchandises qui se
trouvent à bord des navires. Pour=-
ront seuls étre percus des taxes ou
droits qui auront le caractère de
rétribution pour services rendus à
la havigation méme. Les tarifs de

werden,sowohlfür diedirekteSchiffahrt
vom offenenMeerenach den inneren
Häfen des Niger und umgekehrt,als
für die großeund kleineKüstenschiffahrt
und für die Kahnschiffahrtauf dem
ganzenLaufedesFlusses.
DemgemäßsollaufdemganzenLaufe

und an den Mündungendes Niger
keinerleiUnterschiedzwischendenAnge=
hörigenderUferstaatenund derNicht=
uferstaatengemachtundkeineausschließ=
licheSchiffahrtsvergünstigungwederan
irgendwelcheGesellschaftenoderKörper=
schaften,noch an Privatpersonenver=
liehenwerden.
DieseBestimmungenwerdenvonden

Signatärmächten,als künftigeinenBe=
standtheildes internationalenöffentlichen
Rechtsbildend),anerkannt.

Artikel 27.
Die Schiffahrt auf dem Niger soll

keinerleiBeschränkungoderAbgabeunter=
liegen,welchesicheinzigund alleinauf
die Thatsacheder Schiffahrt gründet.
Dieselbe soll keinerlei Stations=,

Stapel=,Niederlage=,Umschlags=oder
Aufenthaltsverpflichtungunterworfensein.
In derganzenAusdehnungdesNiger

sind die den Strom passirendenSchiffe
und Waaren, ohne Rücksichtauf ihre
Herkunft oder Bestimmung, von jeder
Art Durchgangszollbefreit.

Es soll keinerleiSee=oderFlußabgabe
erhobenwerden,welchesicheinzigund
allein auf die Thatsacheder Schiffahrt
gründet,nochauchirgendeinJoll von
Waaren, die sichan Bord der Schiffe
befinden. Vielmehr sollen nur solche
GebührenoderAbgabenzur Erhebung
gelangen,die den Karakter eines Ent=
geltesfür der Schiffahrt selbstgeleistete



ces taxes ou droits ne comporteront
aucun traitement différentiel.

Anricr 28.
Les affluents du Niger seront à

tous égards soumisau mémerégime
due le fleuve dont ils sont tribu=
taires.

An###cr#29.
Les routes, chemins de fer ou

canaux latéraux qui pourront étre
Stablis dans le but spécial de sup=
pléer à Tinnavigabilité ou aux im=
Perfections de la voie fluviale sur
certaines sections du parcours du
Niger, de ses affluents, embranche-=
ments et issues seront considérés,
eenleur qualité de moyens de com=
munication, comme des dépendances
de ce fleuve et seront également
Ouverts au trafic de toutes les na=
tions.
De méme que sur le fleuve, il ne

Pourra étre percu sur ces routes,
chemins de fer et canaux, qduedes
Péages calculés sur les dépenses de
construction, d’entretien et d’admi=
nistration, et sur les bénélflices dus
aux entrepreneurs.

Quant au taux de cespéages, les
étrangers et les nationaux des terri=
tolres respectifs seront traitéessur le
Pied T’une parfaite égalité.

An#ich 30.

La Grande Bretagne Fengage à
appliduer les principes de la liberté

articles 26, 27, 28. 29, en tant que

Dienstetragen. Die Tarife für diese
GebührenoderAbgabensollenkeinerlei
differentielleBehandlungenthalten.

Artikel 28.
Die NebenflüssedesNiger sollenin

Strom selbstunterworfensein.

Artikel 29.
Straßen, Eisenbahnenoder Seiten=

erbautwerden,um derNichtschiffbarkeit
oderdenMängeln derWasserstraßeauf
gewissenStrecken des Niger, seiner
Nebenflüsse,Verzweigungenund Aus=
flüsseabzuhelfen,sollenin ihrer Eigen=
schaftals Verkehrsmittelals zu diesem
Strome gehörigangesehenwerdenund
gleichfalls dem Handel aller Nationen
geöffnetsein.

Ebensowie auf demStrome können
auchauf diesenStraßen, Eisenbahnen
und Kanälen nur solcheAbgaben er=
hobenwerden,welchenach Maßgabe
der Aufwendungenfür Herstellung,
Unterhaltungund Betrieb, einschließlich
des den UnternehmernzustehendenGe=
winnes, in Ansatz zu bringen sind.
Bei Bestimmungder Höhe dieser

Abgaben sollen die Fremdenund die
AngehörigenderbetreffendenGebieteauf
dem Fuße vollständigerGleichheitbe=
handeltwerden.

Artikel 30.
Großbritannienverpflichtetsich, die

in den Artikeln26, 27, 28, 29 mit
Bezug auf die Freiheit der Schiffahrt
aufgestelltenGrundsätzezurAnwendung



les ecaux du Niger, de ses aflluents,
embranchements et issues sont ou
seront sous Sa souverainetée ou son
Drotectorat.

Les reglements duw’elle établira.
bour la süreté et le contröole de
la navigation seront concus de ma=
nière à faciliter autant due possible
la circulation des navires marchands.

[ est entendu due rien dans les
engagements ainsi pris ne Saurait
Etre interprété comme empechant
Ou pouvant empécher la Grande
Bretagne de faire dueldquesregle=
ments de navigation due ce socit,
dui ne seraient pas contraires à,
Tesprit de ces engagements.
La Grande Bretagne Fengage à

Protéger les négociants étrangers de
toutes les nations faisant le commerce
dans les parties du cours du Niger
dui sont ou seront scus sa scuve=
raineté ou son protectorat, comme
ils Etaient sesPropres sujets,pourv#u.
toutefois due ces négociants se con=
forment aux règlements qui sont ou
seront établis en vertu de ce qui
PDrécède.

ARVICIE 31.

La France accepte sous les mémes
réserves et en termes identiques les
obligations consacrées dans Tarticle
Précédent,en tant dueles eaux du
Niger, de ses affluents, embranche=
ments et issues sont ou seront sous
sa souveraineté ou son protectorat.

Anricrz 32.

Chacune des autres Puissances
signataires Sengage de méme, pour

zu bringen,insoweitdie Gewässerdes
Niger, seinerNebenflüsse,Verzweigungen
und Ausflüssesichunter britischerSou=
veränitätoderbritischemProtektoratbe=
finden oder befindenwerden.
Die Bestimmungen,welchees zur

Sicherungund KontrolederSchiffahrt
erlassenwird, werdenso abgefaßtsein,
daß der freie VerkehrderHandelsschiffe
soviel wie möglicherleichtertwird.
Es verstehtsich,daßkeinedersoüber=

nommenenVerpflichtungenin demSinne
ausgelegtwerdenkann, als wenn in
FolgederselbenGroßbritannienverhindert
wäreoderseinkönnte,beliebigeBestim=
mungen für die Schiffahrt zu treffen,
welchenichtmit demGeistedieserVer=
pflichtungenin Widerspruchstehen.
Großbritannienverpflichtetsich, den

fremden Kaufleuten aller Nationen,
welchein denjetztoderzukünftigseiner
Souveränität oder seinemProtektorat
unterstehendenStreckendesNigerHandel
treiben,Schutzzuaur als wären
es seine eigenen Unterthanen,voraus=
gesetztjedoch,daß diebetreffendenKauf=
leutedenauf Grund des Vorstehenden
ergangenenoderin Zukunftergehenden
Bestimmungennachkommen.

Artikel 31.
Frankreich übernimmt, insoweit die

GewässerdesNiger, seinerNebenflüsse,
Verzweigungenund Ausläufe sichunter
seiner Souveränität oder seinemPro=
tektoratbefindenoderbefindenwerden,die
in demvorhergehendenArtikelbezeichneten
Verpflichtungenunter denselbenVor=
behaltenund in demgleichenWortlaut.

Artikel 32.
Jede der übrigen Signatärmächte

verpflichtetsich in gleichemSinne für



lecasoüelleexeroeraitdanskavenir
des droits de souveraineté ou de
Protectorat sur quelque partie des
eaux du Niger, de ses affluents,
embranchements et issues.

Anricr 33.

Les dispositions du présent Acte
denavigation demeurerontenvigueur
entempsdeguerre. En conséquence,
Ia nawigation de toutes les nations,
nheutres ou belligérantes, sera libre
en tout temps pour les usages du
commerce sur le Niger, ses em=
branchements et affluents, ses em=
bouchures et issues, ainsi qduesur
la mer territoriale faisant face aux
eembouchureset issues de ee fleuve.

Le trafic demeurera également
libre, malgré Tétat de guerre, sur
les routes, chemins de fer et canaux
mentionnésdans Tarticle 29.
II ne sera apporté Texception à

ße Principe qdu'’ence qui concerne
le transport des objets destinés à
un belligérant et considérés, en vertu
du droit des gens, comme articles
de contrebande de guerre.

Chapitre VI.

Déelarationrelative aux concditions
essentiellesà remplir pour qduedes
Odecupationsnouvelles sur les cotesdu
Continent Africain soient considérées

comme etfectives.

Anriaz 34.

La Puissance qui dorénavant
Prendra possession d’un territoire
Reichs=Gesetbl.1885.

den Fall, daß sie in Zukunft Sou=
veränitäts=oder Protektoratsrechteüber
irgend einenTheil des Niger, seiner
Nebenflüsse,Verzweigungenund Aus=
flüsseausübensollte.

Artikel 33.
Die Bestimmungender gegenwärtigen

Schiffahrtsaktesollenin Kriegszeitenin
Kraft bleiben.
Demgemäß soll auf dem Niger,

seinenVerzweigungenundNebenflüssen,
seinenMündungenund Ausflüssen,so=
wie auf den, den Mündungen und
AusflüssendiesesStromes gegenüber=
liegendenTheilendes Küstenmeeresdie
SchiffahrtallerNationen,neutralerwie
kriegführender, zu jeder Zeit für den
Gebrauchdes Handelsfrei sein.

Der Handel soll gleichfalls,unge=
achtetdesKriegszustandes,frei bleiben
auf denin dem Artikel 29 erwähnten
Straßen, Eisenbahnenund Kanälen.

Dieser Grundsatzerleideteine Aus=
nahmenur bezüglichder Beförderung
von Gegenständen,welchefür einen
Kriegführendenbestimmtund nachdem
Völkerrechtals Kriegskontrebandeanzu=
sehensind.

Kapitel VI.
Erklärung,betreffenddie wesentlichenGe=
dingungen,welchezu erfüllensind, damit
neueBesitzergreifungenan denRüstendes
afrikanischenFestlandesals effektivebetrachtet

werden.

Artikel 34.

DiejenigeMacht, welchein Zukunft
von einemGebietean der Küste des

46



surlescötesducontinentAfricain
situöendehorsdesespossessions
actuelles,ouqui,n’enayantpaseu
jusque-Ià, viendrait à en acquérir,
et de méme, la Puissance qui y
assumera un protectorat, accom=
Pagnera Tacte respectif d'une noti=
fication adresséeauxautres Puissances
signataires du présentActe, afin de
les mettre à méme de faire valoir,
il yalieu, leurs réclamations.

An#icr 35.

Les Puissances signataires du
Présent Acte reconnaissent Tobli=
gation d’assurer, dans les territcires,
Occupéspar elles, sur les cötes du
Comtnent Africain, Pexistence d’une
autoritésuffisantepour fairerespecter
les droits acquis et, le cas échéant,
la liberté du commerceet du transit
dans les conditions ou elle serait
stipulée.

Chapitre VII.

Dispositionsgénérales.

Anrichr 36.

Les Puissances signataires du
Présent Acte général se réservent
dy introduire ultérieurement et d’un
commun accord les modifications ou
améliorations dont Futilité serait
démontrée par Pexpérience.

Annd#n 37.

Les Puissances qui Mn’aurontpas
signé le présent Acte général pour=

afrikanischenFestlandes,welchesaußer=
halbihrergegenwärtigenBesitzungenliegt,
Besitzergreift,oderwelche,bisherohne
dergleichenBesitzungen,solcheerwerben
sollte,desgleichenauchdieMacht,welche
dort eine Schutzherrschaftübernimmt,
wird denbetreffendenAkt mit eineran
die übrigenSignatärmächteder gegen=
wärtigenAkte gerichtetenAnzeige be=
gleiten,um dieselbenin den Standzu
setzen, 0 ihreReklamationen
geltendzu machen.

Artikel 35.
Die Signatärmächteder gegenwär=

tigenAkte anerkennendieVeryflichtung,
in den von ihnen an denKüsten des
afrikanischenKontinents besetztenGe=
bietendas VorhandenseineinerObrig=
keitzu sichern,welchehinreicht,um er=
worbeneRechteund, gegebenenfalls,die
Handels=und Durchgangsfreiheitunter
den Bedingungen,welchefür letztere
vereinbartworden,zu schützen.

Kapitel VII.
Agemeinebestimmungen.

Artikel 36.

Die Signatärmächteder gegen=
wärtigenGeneralaktebehaltensichvor,

gemeinsamenEinverständnissesdiejenigen
AbänderungenoderVerbesserungenauf=
zunehmen,derenNützlichkeitdurchdie
Erfahrung dargethanwerdensollte.

Artikel 37.

Die die gegenwärtigeGeneralakte
nichtunterzeichnendenMächtekönnenihren



ront adhérer à ses dispositionspar
un acte sCparé.
Iiadhésion de chadue Pauissance

st notilice, par la voie diplomatique,
au Gouvernement de PEmpire d’Alle=
magne, et par celui-ei à tous les
Etats signataires oduadhérents.

Elle emportedeplein droit Taccep-
tation de toutes les obligations et
T’admission à tous les avantages
stipulés par le présentActe général.

An#ric# 38.

Le présentActe généralsera ratifié
dans un délai dui sera le plus court
Dossible et dui, en aucun cas, ne
Pourra exeéderun an.
II entrera en vigueur pour chaque

Puissance à partir de la date on
elle Taura ratifié.
En attendant, les Puissances signa=

taires du présentActe généralFobli=
gent à n’adopter aucune mesure qui
seraitcontraireauxdispositionsdudit
Acte.
Chadue Puissance adressera sa

ratitication au Gouvernement de
I’Empire d'Allemagne, par les soins
de qduiil en sera donnéavisà toutes
les autres Puissances signataires du
PrésentActe général.
Les ratifications de toutes les

Puissances resteront déposéesdans
les archives du Gouvernement de
IEmpire d’Allemagne. Lorsdquetoutes
les ratificationsauront é#éproduites,
i! sera dressé acte du dépôotdans
un Protocole qduisera signé par les
Représentants de toutes les Puis=
sances ayant pris part à la Contfé=

Bestimmungendurch einen besonderen
Akt beitreten.

Der Beitritt jederMacht wird auf
diplomatischemWege zur Kenntnißder
Regierungdes DeutschenReichs und
vondieserzurKenntnißallerderStaaten
gebracht,welchedieseGeneralakteunter=
zeichnenoder derselbennachträglichbei=
treten.

Er bringtzu vollemRechtdie An=
nahme aller Verpflichtungenund die
Zulassungzu allen Vortheilenmit sich,
welchedurchdie gegenwärtigeGeneral=
aktevereinbartwordensind.

Artikel 38.
GegenwärtigeGeneralaktesoll binnen

kürzesterund keinenfallsden Zeitraum
einesJahres überschreitenderFrist rati=
fizirt werden.
Sie tritt für jedeMacht von dem

Tage ab in Kraft, an welchemletztere
die Ratifikationvollzogenhat.
Inzwischenverpflichtensich die diese

GeneralakteunterzeichnendenMächte,
keinerleiMaßnahmenzu treffen,welche
denBestimmungendieserAkte zuwider=
laufen würden.
Jede Macht wird ihre Ratifikation

derRegierungdesDeutschenReichszu=
gehenlassen,durchderenVermittelung
allenanderenSignatärmächtendergegen=
wärtigen Generalaktedavon Kenntniß
gegebenwerdenwird.
Die RatifikationenallerMächtebleiben

in den Archiven der Regierung des
DeutschenReichs aufbewahrt. Wenn
alle Ratifikationenbeigebrachtsind, so
wird über den Hinterlegungsaktein
Protokoll errichtet,welchesvon den
Vertreternaller Mächte, die an der
BerlinerKonferenztheilgenommenhaben,
unterzeichnetundwovoneinebeglaubigte
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Inhalt: Vertrag mit Spanien, betreffendeinige Abänderungendes Tarifs A desdeutsch spanischenHandels=
undSchiffahrtsvertragesvom12.Juli 1883. S. 247.

(Nr. 1618.) Vertrag zwischendemDeutschenReich und Spanien, betreffendeinigeAbände=
rungen des Tarifs A desdeutschspanischenHandels=und Schiffahrts=
vertragesvom 12. Juli 1883. Vom 10.Mai 1885.

Seine Majestät der DeutscheKeiser, Zu Majestad el Emperador de
König von Preußen,und Seine Ma= Alemania, Rey de Prusia. ySu
jestätderKönigvonSpanien,vondem Majestad el Rey de Epana, de=
Wunschegeleitet,einzelneAbänderungenseandointrodueciren la tarifa aneja
des Tarifs zu dem Handels= und al Tratado de Comercio y Navega=
Schiffahrtsvertragevom 12.Juli 1883 cion de 12 de Julio de 1883, al=
herbeizuführen,welche im Interessegunas moditicacionesen bien del
derAusdehnungund Erleichterungder aumentoy tacilidades de las rela=
HandelsbeziehungenbeiderLänderwün= ciones comercialesde ambosPaises.
schenswerthsind, habenzu diesemBe=han nombrado por Sus Pleuipoten=
hufezuIhrenBevollmächtigtenernannt: eiarios à saber:
Seine Majestät der Deutsche Su Majestad el Emperador
Kaiser, König von Preußen: de Alemania, Rey de Prusia:
AllerhöchstihrenStaatsminister, al Conde Paul de Hatazfeldt-
StaatssekretärdesAuswärtigen Wildenburg, Su Ministro
Amts Grafen Paul von de Estado Secretario del
Hatzfeldt=Wildenburg, Departamento de Negocios

Extrangeros, etc. etc. etc.
Seine Majestät der König von Su Masjestad el Rey de
Spanien: Espana:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen 4 Don Franeisco Merry y
Gesandtenund bevollmächtigten Colom, CendedeBenomar,
Minister bei Seiner Mazjestät Su Enviado Extraordlinario
dem DeutschenKaiser, König J Ministro Plenipotenciario
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von Preußen,Don Francisco
Merry y Colom, Grafen
de Benomar,

welche,hierzu gehörig bevollmächtigt,
unterVorbehaltder beiderseitigenRati⸗
fikationFolgendesvereinbarthaben:

Artikel 1.
Die KeiserlichdeutscheRegierungbe=

willigt in Erweiterungder im Tarif A
zum Handels=und —
vom 12. Juli 1883 eingeräumtenZoll=
begünstigungenfür die nachbenannten
GegenständespanischerHerkunft(Pro=
venienz)oderFabrikationbei der Ein=
fuhr in Deutschlanddie dabeivermerkte
ErmäßigungdesEingangszolles:

1. Citronenschalen, Orangenschalen
und Schalen von sonstigenSüd=
früchten,frischodergetrocknet,so=
wie unreifePomeranzen,auchin
Salzwassereingelegt,von 4 Mark
auf 2 Mark für 100 Kilogramm)

2. Saffran von50Mark auf40Mark
für 100 Kilogramm

3. Olivenvon30 Mark auf 20 Mark
für 100 Kilogramm;

4. Johannisbrot von 2 Mark auf
1 Mark für 100 Kilogramm.

Ferner wird Olivenöl spanischer
Herkunft oder Fabrikation in Fässern,
amtlichdenaturirt,bei der Einfuhr in
Deutschlandvom Zolle frei sein.

Artikel 2.
Die Königlich spanischeRegierung

willigt ihrerseitsdarin, daßin demselben

—

cerca de Su Majestad el Em=
pPerador de Alemania, Rey
de Prusia, etc. etc. etc.

Los cuales debidamenteautorizados
baja la reserva de la ratifica=
cion reciproca han convenido de lo
Ssiguiente:

Articulo I1..
El Gobierno Imperial de Alemania=

conviene en ampliar las concesiones
de derechos de aduana contenidas
en la tarifa A aneja al Tratado de
Comercio y Navegacion de 12 de
Julio de 1883 en los siguientes
articulos de origen Espafiol & fabri=
cacion Espafiola, a su importacion
eenAlemania, y concede en dichos
articulos las rebajas de derechos
due à continuacion se espresan:
1 Cascaras de limones, cascaras
de naranjasF cascarasde otras
frutas del sur, frescas 6 secas,
asi como naranjas verdes V na=
ranjas en salmuera de 4 Marcos
à 2 Marcos por 100Kilögramos;

2° Azafran de 50 Marcos à 40 Mar=
cos por 100 Kilögramos;

3°“Aceitunas de 30 Marcos à
20 Marcos por 100 Kilögramos;

4 Algarrobas de 2 Marcos à
1 Marco por 100 Kilögramos.

Ademas el aceite arreglado ofiei=
almente de modo que no se pueda
comer (amtlich denaturirt) en barri=
cas, de origen 6 fabricacion Es=
Pahola estara libre de derecho de
aduana a su emportation en Ale=
mania.

Articulo II.
El Gobierno de Su Majestad el

Rer de Espafa#conviene por su



Tarif A dieBestimmung,wonachder
Zoll für Roggen1 Mark für 100Kilo=
grammbetragensoll, in Wegfallkommt.

Artikel 3.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati=

fizirtunddieRatifikations=Urkundenspä=
testensbinneneinemMonat in Berlin
ausgetauschtwerden. ·

erselbesoll achtTage nach Aus=
tauschderRatifikationenin Kraft treten
und bis zum 30. Juni 1887 in Kraft
bleiben.
Zu Urkunddessenhabendie beider=

seitigenBevollmächtigtendiesenVertrag
unterzeichnetund ihreSiegelbeigedrückt.

So geschehenzuBerlin, den10.Mai
1885.

(L. S.) Graf von Hatfeldt.

Parte en qduedesaparezca de la
misma tarifa A la estipulacion con=
forme à la cual el derecho del
centeno debia ser de un Marco por
100 Kilögramos.

Articulo III.
El presente Convenio sera ratifi=

cado y sus ratificaciones se can=
gearan en Berlin en el termino de
un mes F antes si fuesse posible.
Este Convenio se pondrá en eje=

cucion ocho dias despuesdel cange
de las ratificaciones y duedará en
vigor hasta el 30 de Junio de 1887.

En fe de lo cual los Plenipoten=
ciarios respectivos han firmado el
Presente Convenio y lo han sellado
con el sello de sua armes.
Hecho en Berlin à diez de Mayo

de mil ochociento ochenta ycinco.

(L. S.) El Conde de Benomar.
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Inhalt:
Feld⸗,

Vom 29. April 1885.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
derKönigderBelgier,vondemWunsche
geleitet, die Bestrafung der auf den
beiderseitigenGebietenbegangenenForst=,
Feld-, Fischerei, und Jagdfrevel zu
sichern,habenbeschlossen,zu diesemBe=
hufe eineUebereinkunftzu treffenund
zu Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:

Allerhöchstihren Staatsminister,
Staatssekretärdes Auswärtigen
Amts Grafen Paul von Hatz=
feldt=Wildenburg,

Seine Majestät der König der
Belgier:

Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten

Reichs=Gesetzbl.1885.

Sa Majesté IEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de Empire
Allemand, et Sa Majesté le Roi des
Belges, animés du désir d’assurer la
réPression des infractions forestières,
rurales, de peche et de chasse com=
mises sur leurs territoires respectifs,
ont résolu de conclure une Conven=
tion et à cet effet, ont nommépour
Leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté l’Empereur d’Alle=
magne, Roi de Prusse:

le Comte de Hatafeldt-Wil=
denburg, Son Ministre d’Etat,
Secrétaire d'Etat au Départe=
ment des Affaires Etrangeères;

Sa Majesté le Roi des Belges:

le Comte van der Straten=
Ponthoz, Son Envoyé Extra=

48



MinisterbeiSeinerMajestät
dem Deutschen Kaiser, König
von Preußen, Grafen Gabriel
August van der Straten=
Ponthoz,

welche,nachAuswechselungihrerin guter
und gehörigerForm befundenenVoll=
machten,über folgendeArtikel überein=
gekommensind:

Artikel 1.

Deutsche,welchein Belgien und
Belgier, welcheinDeutschlandsicheines
Forst=, Feld=, Fischerei=oder Jagd=
frevelsschuldiggemachthaben,werden
in dem Gebiete desjenigenTheiles,
welchemsie angehören,nach den dort
geltendenGesetzenund unterdendarin
bestimmtenVoraussetzungenbestraft.

Artikel 2.

Der gegenwärtigeVertrag soll zehn
Tage nachseinerin GemäßheitderGe=
setzgebungder vertragschließendenTheile
erfolgtenVeröffentlichungin Kraft treten.
Derselbekann von jedem der vertrag=
schließendenTheile gekündigtwerden,
bleibt jedochnach erfolgterKündigung
nochsechsMonate in Kraft.

Der gegenwärtigeVertrag soll rati=
fizirt und die AuswechselungderRati=
fikations=Urkundenzu Berlin bewirkt
werden.

ordinaire et Ministre Pléni=
Potentiaire aupres de Sa Ma=
Jeste PEmpereur d’'Allemagne,
Roi de Prusse,

lesquels, après avoir éCchangéleurs
pleims-Douwoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convems des ar=
ticles ci-après:

An#cE 1.

Les Allemands qui se sont ren=
dus coupables en Belgique et les
Belges qdui se sont rendus cou=
Pables en Allemagne d’'uneinfraction
forestière, rurale, de peche ou de
chasse, seront PDunissur le territoire
de la Partie à ladquelle ils appar=
tiennent conformément aux stipu=
lations des lois qui y sont en vigueur.

Anric 2.

La présente Convention entrera:
eenvigueur dix jours apres sa pro=
mulgation faite conformément à la
J6gislation des Parties contractantes.
Elle pourra étre dénoncéepar cha=
cune des Parties contractantes, toute-=
fois elle restera encore en vigueur
Pendant un terme de six mois apres
avoir é6t4édénonce.
La Présente Convention sera ra=

tilice et Gchange des actes de rati=
fication aura lieu à Berlin.
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Zu Urkund dessenhabendie beider= En fois de quci les Plénipoten=
seitigenBevollmächtigtendenselbenin tiaires respectits Pont signée en
doppelterAusfertigungunterzeichnetund double expédition et Tont munie de
mit ihrenSiegeln versehen. leur Sceau.

Geschehenzu Berlin, den 29. April Fait à Berlin, le 29 avril 1885.
1885. .

(L.s.)GrafvoiiHatzfeldt. (L.S.) ComteAug. vander Straten=
Ponthoz.

Der vorstehendeVertrag ist ratifizirt wordenund die Auswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat zu Berlin stattgefunden.

—— —

Berichtigung.

Im Reichs-Gesetzblattfür 1885 Nr. 17 Seite 112 Zeile5 von unten
ist hinterdemWorte „Waaren“ einzuschalten:

„sowie der unbedrucktenund bedrucktenTuch- und Zeugwaarender
Tarifpositionen41d 5 und 6.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin,gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
26.

— — —

Inhalt: Verordnung, betreffenddieFormendesVerfahrensund denGeschäftsgangdesReichs=Versicherungs=
amts. S. 255. — Bekanntmachung,betreffend die äußerstenGrenzender im öffentlichenVerkehr
nochzu duldendenAbweichungenderMaaße und Meßwerkzeuge2c.von derabsolutenRichtigkeit. S. 263.

(Nr. 1620.) Verordnung,betreffend die Formen desVerfahrensund denGeschäftsgangdes
Reichs=Versicherungsamts.Vom 5. August 1885.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenaufGrund des§. 90 desUnfallversicherungsgesetzesvom 6. Juli 1884
(Reichs=Gesetzbl.S. 69) im Name#ndesReichs, nacherfolgterSastin#unz des

*1 —mF . 5 —inmNF—=——..
« )«

l VerfahrenundGeschäftsgangim Ueeinen

1.
Die nichtständigenMitgliederdesReichs=Versicherungsamtsund derenStell=

vertreterwerdenfür dieErfüllung derObliegenheitenihresAmts von demStaats=
sekretärdes Innern mittelstHandschlagsan Eidesstattverpflichtet.

Die von demBundesrathaus seinerMitte gewähltenMitglieder nehmen
ihre Stelle nach demVorsitzendenoder dessenVertreter, also vor denübrigen
Mitgliedern,in derjenigenReihenfolgeein, welchefür sie im Bundesrathbesteht.

§S.2.
Die ErledigungderGeschäfteerfolgtin derRegel in denSitzungen,welche

der Vorsitzendeanberaumt.
Zu diesenSitzungen sind die in Berlin anwesendenMitglieder unter Mit=

theilungderBerathungsgegenständeeinzuladen.
Die Entscheidungist, soweitnichtin demUnfallversicherungsgesetze(F. 90)

oder in dieserVerordnungein Anderesbestimmtist, durch die Anwesenheitvon
mindestensdrei Mitgliedern(einschließlichdes Vorsitzenden)bedingt.
Reichs=Gesetzbl.1885. 49

Ausgegebenzu Berlin den 12. August 1885.
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In schleunigenFällen kann der VorsitzendeeineschriftlicheAbstimmungan=
ordnen. Ergiebt sichhierbeieineMeinungsverschiedenheit,somuß dieEntscheidung
auf Grund gemeinsamermündlicherBerathungerfolgen.

S.3.
Verfügungen,welcheeinesachlicheEntschließungnichtenthalten,insbesondere

diejenigen,welchenurdieLeitungdesVerfahrensbezüglicheinesanhängigenRekurses
betreffen,werdenvon demVorsitzendenoderunterdessenMitzeichnungvon dem=
jenigenMitgliede entworfen,welchemdie Bearbeitungder Sachevon demVor=
sitzendenübertragenworden ist.

Im Falle einerMeinungsverschiedenheitzwischendemVorsitzendenund dem
gedachtenMitgliedeoderim Falle desWiderspruchseinesBetheiligtengegeneine
solcheVerfügung entscheidetdas Kollegium.

KG.4.
Die Beschlüssewerdenvorbehaltlichder Bestimmungim §&.15 auf Vor=

trag in nichtöffentlicherSitzung nach Stimmenmehrheitgefaßt. Bei Stimmen=
gleichheitgiebt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.

Bilden sichin Beziehungauf Summen, über welchezu entscheidenist, mehr
als zweiMeinungen,derenkeinedieMehrheitfür sichhat, sowerdendie für die
größteSumme abgegebenenStimmen denfür die zunächstgeringereabgegebenen
so lange hinzugerechnet,bis sicheineMehrheit ergiebt.

Die Stimmen werdenin nachstehenderReihenfolgeabgegeben:
1. von denBerichterstattern;
2. von denMitgliedern, welchedurch dieVertreter der versichertenArbeiter
gewähltsind;

3. von den Mitgliedern, welchevon den Genossenschaftsvorständenge=
wählt sind;
von denbeidenrichterlichenBeamten;
von denständigenMitgliedern;
von den vom Bundesrath aus seinerMute gewähltenMitgliedern;
von demVorsitzenden.

Die Mitglieder des Bundesraths stimmenin der im §. 1 gedachten
Reihenfolge.

Die Reihenfolgeder Abstimmungder Mitglieder innerhalbder übrigen
Klassen richtet sich nach dem Dienstalter dergestalt,daß das jüngsteMitglied
zuerststimmt; bei gleichemDienstalterhat das, demLebensalternachjüngere
Mitglied zuerstzu stimmen.
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5.5.
Für denmündlichenVortrag in denSitzungenwerdenBerichterstattervon

dem Vorsitzendenernannt.
Die Entscheidungen(Beschlüsseund Urtheile) sindin derfür dieZufertigung

an die BetheiligtengeeignetenForm von denBerichterstatternzu entwerfenund
in der Urschrift außer von diesenvon dem Vorsitzendenzu zeichnen.

Die Verfügungenund Entscheidungenergehenunter der Bezeichnung:
„Das Reichs=Versicherungsamt“und werdenin der Ausfertigungvom Vor=
sitzendenvollzogen.

S. 6.
Der VorsitzendeleitetdieVerhandlungenund Berathungenin denSitzungen,

er stellt die Fragen und sammeltdie Stimmen.
MeinungsverschiedenheitenüberdenGegenstand,dieFassungund dieReihen==

folgeder Fragenoderüberdas ErgebnißderAbstimmungwerdenin Gemäßbeit
des F. 4 entschieden.

II. VerfahrenundGeschäftsgangin denFällen des§.90 zu b und c
des Unfallversicherungsgesetzes.

#v?*.
Das Reichs=Versicherungsamtentscheidetin denFällendesF. 90 zub und

desUnfallversicherungsgesetzesin derBesetzungvon fünf Mitgliedernmit Einschluß
desVorsitzenden,sowievonzweirichterlichenBeamten. Unterdenfünf Mitgliedern
muß sichje ein Vertreter der Genossenschaftsvorständeund der Arbeiter befinden.

Die beiden richterlichenBeamten sowie zwei Stellvertreter für dieselben
werdenfür dieDauer der zurZeit ihrerErnennungvon ihnenbekleidetenReichs=
oderStaatsämtervom Bundesrathgewähltund vom Kaiserernannt.

g. 8.
Der Vorsitzendesetztbei Beginn desJahres — zum erstenMal mit dem

Inkrafttretender im F. 111 Absatz2 des Unfallversicherungsgesetzeserwähnten
KaiserlichenVerordnung — die Reihenfolge fest, in welcherdie nichtständigen
Mitglieder des Reichs=Versicherungsamtszu den Sitzungen einberufenwerden.
Gleichzeitigsinddie Stellvertreterzu bezeichnen. «

Die Einberufungzu deneinzelnenSitzungenmuß in derRegel mindestens
zweiWochenvor denselbenerfolgen.

§. 9.
Die Bestimmungenin den §#.41 ff. derCivilprozeßordnungüber dieAus=

schließungund Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder des Reichs=Ver=
sicherungsamtsentsprechendeAnwendung.

49
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UeberdasAblehnungsgesuchentscheidetdasReichs-Versicherungsamtmittelst
Beschlusses(9§.2 ff.). 60

Der Antrag auf EntscheidungdesReichs=Versicherungsamts(F. 32 des
Unfallversicherungsgesetzes)sowie der Rekurs an dasselbe(§. 63 a. a. O.) muß
an das Reichs=Versicherungsamtschriftlichgerichtetwerden.

In demSchriftsatzeist der GegenstanddesAnspruchszu bezeichnen,des=
leichensind die für die EntscheidungmaßgebendenThatsachenmit Angabeder
eweismittelfür dieselbenanzuführen.

Für jedenGegnerist eineAbschriftdes Schriftsatzesbeizufügen.

C.11.
Das Reichs=Versicherungsamthat die Abschrift des Antrages dem Gegner

zur EinreichungeinerGegenschriftbinneneinerbestimmten,von einerWochebis
zu vier Wochen zu bemessendenFrist mitzutheilen. In der Aufforderung ist
zugleichdieVerwarnungauszusprechen,daß, wenndie Gegenschriftinnerhalbder
Frist nicht eingeht,die EntscheidungnachLage der Aktenerfolgenwerde. Die
Frist kannauf Antrag aus wichtigenGründenverlängertwerden.

Der Gegenschriftist eineAbschriftbeizufügen,welchedemGegnervon dem
Reichs=Versicherungsamtzuzustellenist.

8.12.
Anträge und Gegenschriften(§#.10, 11) müssenentwedervon den Be=

theiligten selbst oder von ihren gesetzlichenVertretern oder von ihren Bevoll=
mächtigtenunterzeichnetsein. Die Vollmacht muß schriftlichertheiltwerden.

Das Reichs=VersicherungsamtkannVertreter,welche,ohneRechtsanwälte
zu sein, die Vertretunggeschäftsmäßigbetreiben,zurückweisen.

S.13.
Die Entscheidungerfolgt auf Grund mündlicherVerhandlungvor dem

Reichs=Versicherungsamt.Der Termin hierzuwird von dem Vorsitzendenan=
beraumt. Die Betheiligten werden mittelst eingeschriebenenBriefes von dem
Termin mit demBemerkenin Kenntnißgesetzt,daß im Falle ihres Ausbleibens
nachLage der Akten werdeentschiedenwerden. Hält das Reichs=Versicherungs=
amt das persönlicheErscheineneinesBetheiligtenfür angemessen,so hat dasselbe
die nachLage desFalles an dasNichterscheinensichknüpfendenNachtheilein der
Vorladung besonderszu bezeichnen.

K.14.
Gleichzeitigmit AnberaumungdesTermins(§F.13) sindvon demVor=

sitzendenein ersterund ein zweiterBerichterstatterzu ernennen;der ersteBericht=
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erstatterhat, soferndies von demVorsitzendenangeordnetwird, vor demTermin
eineschriftlicheSachdarstellungvorzulegen.

—

g.16.
Die mündlicheVerhandlungerfolgtin öffentlicherSitzung. Die Oeffent=

lichkeitkanndurcheinenöffentlichzuverkündigendenBeschlußausgeschlossenwerden,
wenn das Reichs=Versicherungsamtdies aus Gründen des öffentlichenWohls
oderder Sittlichkeitfür angemessenerachtet.

Die zurVerhandlunggelangendenSachenwerdenderRegelnachin der
durchden Vorsitzendenbestimmten,durchAushang vor demSitzungszimmerbe=
kanntzu machendenReihenfolgeerledigt.

**2“
Die mündlicheVerhandlungbeginntmit derDarstellungdesSachverhält=

nissesdurchdenerstenBerichterstatter,demnächstsind die erschienenenBetheiligten
zu hören.

Der Vorsitzendehat jedembeisitzendenMitgliede desReichs=Versicherungs=
amts auf Verlangenzu gestatten,Fragen zu stellen.

9§rsfG=
Die mündlicheVerhandlungerfolgtunterZuziehungeinesvereidigtenPro=

tokollführers.Von demselbenist ein Protokoll aufzunehmen,welchesdenGang
derVerhandlungim Allgemeinenangiebt. Anerkenntnisse,Verzichtleistungen,Ver=
gleicheund solcheAnträge und Erklärungender Betheiligten,welchevon den
Schriftsätzenabweichen,sowieder Tenor desUrtheils sind in das Protokoll auf=
zunehmen.

Dasselbeist von dem Protokollführerund dem Vorsitzenden,in Fällen
der Urtheilssprechungdagegenaußer von dem Protokollführervon allen Mit=
gliedernzu unterzeichnen,welchean derUrtheilssprechungtheilgenommenhaben.

**“
Die Berathungund EntscheidungdesReichs=Versicherungsamtserfolgtin

nichtöffentlicherSitzung.
s 19.

Das Reichs=Versicherungsamtentscheidetinnerhalbder erhobenenAnsprüche
nachfreiemErmessen.

Die Entscheidungerstrecktsichauch auf die in dem Verfahrenvor dem
Reichs=Versicherungsamtden Parteien erwachsenenKosten, und auf die Frage,
welcherKostenbetragzur zweckentsprechendenWahrung der Ansprücheund Rechte
nothwendiggewesenist.
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Bei denEntscheidungen,welcheauf Grund der mündlichenVerhandlung
ergehen,dürfennur Mitglieder mitwirken,vor welchendieseVerhandlungstatt=
gefundenhat.

. 20.
Das Verfahrenvor demReichs=Versicherungsamtist kostenfrei;ein Ersatz

der durch dieses Verfahren dem Reichs=Versicherungsamtverursachtenbaaren
Auslagen durchdie Parteien findetnichtstatt.

G.21.
Die Entscheidungkann ohne vorgängigeAnberaumungeinermündlichen

Verhandlungergehen,wennbeideTheile auf einesolcheausdrücklichverzichten.

g.22.
Der Vorsitzendeverkündetdie ergangeneEntscheidungin öffentlicherSitzung

durchVerlesungdes Beschlussesoderder Urtheilsformel.
Wird die Verkündungder Gründe für angemessengehalten,so erfolgtsie

durch Verlesung derselbenoder durch mündlicheMittheilung des wesentlichen
Inhalts.

Die Verkündungder Entscheidungkann auf einespätereSitzung vertagt
werden,welchein der Regel binneneinerWochestattfindensoll.

In demFalle desJ. 90 zuc desUnfallversicherungsgesetzesistdemSchieds=
gericht, gegendessenEntscheidungRekurs eingelegtworden ist, Abschriftdes
Urtheils zu ertheilen.

5. 23.
Das Urtheil wird nebstGründen von demerstenBerichterstatterentworfen

und in der Urschriftvon den ständigen,den durchdenBundesrath gewählten
nichtständigenund von denrichterlichenMitgliedern,welchean derVerhandlung
betheiligtgewesensind, unterzeichnet.

5. 24.
Im EingangedesUrtheils sind dieMitglieder,welchean derEntscheidung

theilgenommenhaben, namentlichaufzuführen;)auch ist der Sitzungstagzu be=
zeichnen,an welchemdie Entscheidungerfolgtist.

Die Ausfertigungender Urtheilewerdenmit der Ueberschriftversehen:
„Im Namen des Reichs“.

Sie enthaltennebendemSiegel desReichs=VersicherungsamtsdieSchluß=
formel:

„Urkundlichunter Siegel und Unterschrift“
„Das Reichs=Versicherungsamt“.

Die VollziehungerfolgtdurchdenVorsitzenden.
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III. BesondereBefugnissedesVorsitzenden.

C.25.
Dem Vorsitzendenstehtdie Leitung und Beaufsichtigungdes gesammten

Diensteszu; er trifft die nähereBestimmungüber die VertheilungderGeschäfte
und ernenntinsbesonderein den Fällen der §#. 14, 16, 27 und 88 desUnfall=
versicherungsgesetzesdie VertreterundBeauftragtendesReichs=Versicherungsamts.

G.26.
Der Vorsitzendeordnetdie Einrichtungder Büreaus, der Akten und

Geschäftsregister;ihm steht die Verfügung in allen Verwaltungsangelegenheiten
des Amts, insbesonderein denjenigenzu, welchedas Etats=und Kassenwesen,
das Dienstgebäudeund dessenEinrichtung, die Vervollständigungder Bibliothef
und sonstigeAnschaffungenbetreffen.

G.27.
Mit GenehmigungdesReichskanzlerskannderVorsitzendeeinenTheil seiner

BefugnisseeinemständigenMitgliede des Reichs=Versicherungsamtsübertragen.
Der Vorsitzendewird im Behinderungsfallevon dem nächstältestenständigen
Mitgliedevertreten.

IV. Innerer Geschäftsgang.

g.28.
Vorladungen und Zustellungsschreibenwerden durch die Unterschrift des

von demVorsitzendendazubestimmtenBeamtenund unterBeifügung desSiegels
desReichs=Versicherungsamtsbeglaubigt.

In gleicherWeiseerfolgendiein den§#.14 und 16 desUnfallversicherungs=
gesetzesvorgeschriebenenEinladungenzudenGeneral=undGenossenschaftsversamm=
lungen. DieselbenkönnenmittelsteinfachenBriefes durchdiePost bewirktwerden.

g.29.
Das Reichs=Versicherungsamtführt zweiSiegel:
1. ein großes Siegel, welchesdem von dem Reichsgerichtgeführten
entsprichtund nur bei förmlichenAusfertigungen,insbesondereder
Urtheile gebrauchtwird;

2. ein kleineresSiegel, welchesdenbei denGesandtschaftendesDeutschen
Reichseingeführten Siegeln entsprichtmit der Umschrift: „Reichs=
Versicherungsamt“.
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V. Geschaͤftssprache.

g.30.
In Betreff derGeschäftssprachevor demReichs=Versicherungsamtfindendie

Bestimmungenin den9§#.#186ff. desGerichtsverfassungsgesetzesvom27. Januar
1877 entsprechendeAnwendung. Eingaben, welchenicht in deutscherSprache
abgefaßtsind, werdennicht berücksichtigt. «

VI. Geschaͤftsbericht.
K. 31. ··

Am Schlusseeines jedenJahres hat das Reichs=Versicherungsamtdem
ReichskanzlereinenGeschäftsberichteinzureichen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBad Gastein, den 5. August 1885.

(#.S.) Wilhelm.
von Boetticher.
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(r. 1621.) Bekanntmachung,betreffenddie äußerstenGrenzender im öffentlichenVerkehr
nochzu duldendenAbweichungender Maaße und Meßwerkzeuge,Gewichte
und Waagenvon der absolutenRichtigkeit. Vom 27. Juli 1885.

A# Grund derBestimmungenim Artikel10 derMaaß=undGewichtsordnung
vom 17. August1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 473) unddesGesetzesvom 11. Juli
1884, betreffenddieAbänderungderMaaß=undGewichtsordnungvom 17.August
1868 (Reichs=Gesetzt9l.S. 115), hat der Bundesrath nach Vernehmungder
KaiserlichenNormal=Aichungs=KommissionfolgendenBeschlußgefaßt:

1.

Die äußerstenGrenzender bei Maaßenund Meßwerkzeugen,Gewichten
und Waagen im öffentlichenVerkehrnochzu duldendenAbweichungenvon der
absolutenRichtigkeit,die sowohl im Mehr als im Minder stattfindendürfen,
werdenwie folgt bestimmt.

I. Längenmaaße.

A. Fehlergrenzeder Sesammtlänge.

Bei metallenenMaaßenvon
10 bis einschließlich7 Meter Längge 6 Millimeter
6. O 4 4 -....... 4 ⸗

Uund2 MeterLinsdge.. *
1 MeterLinge. «...-..... 1 -
0,5--..................... Ek-
0,2--..................... —
—

Bei denMaaßen aus Elfenbein,hartemHolz u. s.w. von
0,5, 0,2 und 0,1MeterLänge ½Millimeter.

Bei WerkmaaßstäbenausHolz (Meßlatten),sowiebeihölzernenMaaßstäben
für Langwaarenund bei zusammenlegbarenhölzernenMaaßen von

10 bis einschließlich7 MeterLänge 12 Millimeter
—— 4 * 8
3und2MeterLänge.............. 4-
1MeterLänge.................... 2
0,5 -...................

Reichs=Gesetzbl.1885. 50



— 264 —

Bei Bandmaaßenaus Stahl von
25 und 20MeterLäne 8 Millimeter
15«-1()--............... s-
9biseinschließlich7MeterLänge....... 4
6- - 4 — " 3
3un 2 Mite Linegg.. 2 "
1 Miter Linztzt. —. — 1

B. Fehlergrenzeder Eintheilung.

Bei allen Maaßen von mehr als 2 Meter Länge darf der Fehler des
AbstandesirgendeinerEintheilungsmarkevon demnächstenEnde derMaaßlänge
die Hälfte der vorstehendangegebenengrößtenzulässigenAbweichungder Länge
des ganzenMaaßes nicht überschreiten.

Bei denMaaßen von 2 Meter oderkleinererLänge darf derFehler des
Abstandesirgend einerEintheilungsmarkevon dem einenwie von demanderen
Ende der Maaßlänge die vorstehendangegebenegrößtezulässigeAbweichungder
Längedes ganzenMaaßes nichtüberschreiten.

II. Flüssigkeitsmaaße, Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten und
Meßflaschen.

A. Klüssigkeitsmaaße.

Die Abweichungvon demSoll=Raumgehaltdarf höchstensbetragen:
bei 20 bis einschließlich1 Liter. ½0 des Soll=Raumgehalts
— e 2 i. s . "
MI um 0.05 LLr. res35#

: 0)02 und 0,01 Litrr.. 1½

B. Meßwerkzeugefür Flüssigkeiten.

Die Abweichungvon demSoll=Raumgehaltdarf höchstensbetragen:
*“3 ½%des Soll=Raumgehalts

— 0/2Sits 2 1 . -
-0,1und0,05Liter...........
0)02 und 0,01 Ler. 18#5s

Bei den Meßwerkzeugenfür Flüssigkeitenmit fortlaufenderDezimal=
eintheilung,und zwar mit Einschlußder in der letzterenenthalteneneinzelnen
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aichfähigenMaaßgrößen, beträgt die größtezulässigeAbweichungvom Soll=
Raumgehaltbei allen Angaben

von 0,9 Liter bis einschließlich0,5 Liter 5 Kubikcentimeter
6 " 0,1-...... 2

-0,09-- . 0,05-...... 1 -
-0,04-- -0,01-...... 0,4 -

dagegenbei einerEintheilungvon 0,1 Liter abwärts in TausendstelndesLiter
bei allenAngaben0,2 Kubikcentimeter.

C. Meßflaschen.

Bei Meßflaschenzu 1 Liter und zu ¼½Liter Raumgehalt darf die Ab=
weichungvom Soll=Raumgehalthöchstens5 Kubikcentimeterbetragen.

III. Fässer.
Die Abweichungdes jeweiligenRaumgehalts von der aufgestempelten

Raumgehaltsangabedarf höchstensbetragen:
bei Fässernbis zu 30 Liter Raumgehalt0,2 Liter,
bei größerenFässern½°%des aufgestempeltenRaumgehalts.

IV. Hohlmaaße und Meßzwerkzeugefür trockeneGegenständesowie
Meßrahmen für Brennholz.

A. Maaße von 100 Liter abwärts für alle Arten von trockenen Segenständen.
(§3§.21 bis 27 derAichordnungvom 27. Dezember1884.)

Die Abweichungenvom Soll=Raumgehaltdürfenhöchstensbetragen:
bei 100 und bei 50 Litr ½15des Soll=Raumgehalts
. 25 bis einschließlich1 Liter 1/0%. -
-0,5- - 0,2-....7»,- -
-0,1und0,05Liter............ TAF- -

B. Maaße und Meßwerkzeugevon 0,5 Hektoliter aufwärts für Brennmaterialien,
sowiefür Kalk und andereMineralprodukte.

(58.28 bis 32 der Aichordnungvom 27. Dezember1884.)

Die Abweichungvom Soll=Raumgehaltdarf höchstens½ des letzteren
betragen. -

50“
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C. Meßrahmenfür Brennholz.

Die AbweichungderLängeder einzelnenRahmenstückevon derSoll=Länge
darf höchstensbetragen:

bei 1 Meter odermerrr. 2 Centimeter
— ⸗

V. Gewichte.

Die Abweichungvom Soll=Gewichtdarf höchstensbetragen:

ghi — A. Bei HandelsgewichtenB. Bei Präzisionsgewichten

50 Kilogramm 10 Gramm 5 Gramm
20 ⸗ 8 ⸗ 4 ⸗
10. 5- 2,5-
5 - 2,5- 1,250
2- 1,2- 0,600
1- 0,8- 0,400-
500Gramm 500Milligramm 250 Milligramm
200 200 OD 100 -
100 ⸗ 120 ⸗ 60 -
50- 100 - 50
20- 60 - 30
10 ⸗ 40 ⸗ 20
5 ⸗ 32 ⸗ 12
2- 24 - 6
1 ⸗ 20 ⸗ 4«
500Milligramm 2
200 2
100 ⸗ 2
50 ⸗
20 ⸗ 1
10 1
5 0,5
2 0,4
1 - 0,2
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C. BZeiGoldmünzgewichten,und zwar:

O° " *9 ——
2 # * 2 # # 20 * 6

beidenVielfachenderNormalgewichtefrr 50 30 "O
2 2 2 2 2 “"ê 100 * T 40 *

2⸗ ⸗ ⸗ I - - 200 ⸗ . 50 ⸗

2 ⸗ 2 2⸗ "ê 500 ⸗ .. 100 *⸗

⸗ ⸗ ⸗ 10001 180— ⸗
* * “"ê 2 ⸗ 2 000 b 320 *

VI. Waagen.

0,4 Gramm

2,0

1,0

1,2 Gramm

2,0 Gramm

12. „

A. Handelswaagen.

I. Gleicharmige Waagen.
für je 100 Gramm (= ½/2%der größtenzulässigenLast, wenn
dieselbe200 Grammoderwenigerbeträgt.
für je 1 Kilogramm(—/2) dergrößtenzulässigen t wenn
dieselbemehr als 200 Gramm,aber nichtmehrals 5 Kilo=
grammbeträgt.
für je 1 Kilogramm(= 1½/0)dergrößtenzulässigenLast, wenn
dieselbemehrals 5 Kilogramm beträgt.

II. Ungleicharmige Waagen.

für je 1 Kilogramm(= /2) dergrößtenzulässigenLast.

III. Laufgewichtswaagen.
für je 1 Kilogramm (= ½%)dergrößtenzulässigenLast, wenn
dieselbewenigerals 200 Kilogramm beträgt.
für je 1 Kilogramm (= /) dergrößtenzulässigenLast, wenn
dieselbe200 Kilogramm odermehrbeträgt.
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B. Waagenfür besondereZwecke.

I. Präzisionswaagen.

dieselbe20 Gramm oderwenigerbeträgt.

beträgt.

grammbeträgt.

grammbeträgt.

dieselbemehrals5Kilogrammbeträgt.

II. Selbstthätige Registrirwaagen.

dieselbenicht mehr als 5 Kilogramm beträgt.

dieselbemehrals 5 Kilogrammbeträgt.

III. Geringere Waagen.

ohne angegebenenWerth.

200 Gramm bei Waagen für Eisenbahnpassagiergepäck,

b.Hökerwaagen.

VII. Alkoholometer und Thermometer.

bei Alkoholometen 0,5 Prozent,
bei Thermometen 0)6 Grad Réaumur.
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VIII. Gasmesser.
Die Abweichungdes von einemGasmesserangegebenenGasverbrauches

von der Soll=Angabedarf höchstensbetragen: «
4 ProzentdesVerbrauches.

g. 2.
Bei denjenigenGegenständen,welcheauf Grund derBekanntmachungvom

30. Oktober1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 215) trotz sonstigerAbweichungenvon
dengeltendenVorschriftenbis zum 31. Dezember1888, beziehungsweisebis auf
Weiteres im öffentlichenVerkehrnoch zulässigsein werden,sind die äußersten
Grenzender im öffentlichenVerkehrnoch zu duldendenAbweichungenvon der
absolutenRichtigkeitdie folgenden:

beiFlüssigkeitsmaaßenzu½),zu½ und zu½ Liter und bei denent=
sprechendenRaumgehaltsangabender Meßwerkzeugefür Flüssigkeiten
½ desSoll=Raumgehalts; -

beiHohlmaaßenfürtrockeneGegenständezuljsundljnLiteerzdes
Soll=Raumgehalts;

bei Handelsgewichtenzu 50 Pfund 8 Gramm;
beiHandelsgewichtenzu ½Pfund 250Milligramm;
bei Präzisionsgewichtenzu 50 Pfund 4 Gramm;
beiPräzisionsgewichtenzu ½Pfund 125 Milligramm.

S. 3.
Die Bekanntmachungvom 6. Dezember1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 698),

die Bekanntmachungvom 16. August 1871 (Reichs=Gesetzbl.S. 328), die Be=
kanntmachungvom 14. Dezember1872 (Centralbl.für dasDeutscheReich1873
S. 3), die Bekanntmachungvom 11. Juli 1875 (Centralbl.für das Deutsche
ReichS. 436) und die Bekanntmachungvom 12. März 1881 (Centralbl.für
das DeutscheReich S. 98) werdenaufgehoben.

Berlin, den27. Juli 1885.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Beoetticher.

—

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.





Reichs=Gesetzblatt.
27.

— —

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Inkraftsetzungdes Unfallversicherungsgesetzesvom 6. Juli 1884 und die

theilweiseInkraftsetzungdes Gesetzesüber die Ausdehnung der Unfall-= und Krankenversicherungvom

28. Mai 1885. S. 271.

(Nr. 1622.) Verordnung, betreffenddie Inkraftsetzungdes Unfallversicherungsgesetzesvom
6. Juli 1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 69) und die theilweiseInkraftsetzungdes
Gesetzesüber die Ausdehnungder Unfall- und Krankenversicherungvom
28. Mai 1885 (Reichs=Gesetzbl.S. 159). Vom 25. September1885.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des §. 111 Absatz2 des Unfallversicherungsgesetzesvom
6. Juli 1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 69) und des F. 17 Absatz3 desGesetzesüber
dieAusdehnungderUnfall=undKrankenversicherungvom 28. Mai 1885 (Reichs=
Gesetzbl.S. 159) mit Zustimmungdes Bundesraths, was folgt:

« Z.1.
DasUnfallversicherungsgesetzvom6.Juli1884(Reichs-Gesetzbl.S.69)

tritt mit dem 1. Oktober1885 seinemvollen Umfangenachin Kraft.

K. 2.

Mit demselbenZeitpunktetritt das Gesetzüber die Ausdehnung der Unfall=
und Krankenversicherungvom 28. Mai 1885 (Reichs=Gesetzbl.S. 159) für die
im §F.1 Ziffer 1 a. a. O. bezeichnetenBetriebe,nämlich:

den gesammtenBetrieb der Post=, Telegraphen=und Eisenbahn=
verwaltungen, sowie sämmtlicheBetriebe der Marine= und Heeres=

Reichs=Gesetzbl.1885. 51

Ausgegebenzu Berlin den 26. September1885.
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verwaltungen,und zwar einschließlichder Bauten, welchevon diesen
Verwaltungenfür eigeneRechnungausgeführtwerden,

in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBaden⸗-Baden,den 25. September1885.

(L. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
AM28.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie UebertragunglandesherrlicherBefugnisseauf den Statthalter in Elsaß=
Lothringen. S. 273.

(Nr. 1623.) Verordnung, betreffenddie UebertragunglandesherrlicherBefugnisseauf den
Statthalter in Elsaß=Lothringen. Vom 28. September1885.

Wir Wilhelm,vonGottesGuadenDeutscherKaiser,Konig
von Preußen2c. O

thun kund und fügen zu wissen:

NachdemWir UnserenaußerordentlichenundbevollmächtigtenBotschafterz.D.
Chlodwig Fürst von Hohenlohe=Schillingsfürst,Prinz von Ratibor und Corvey,
zum KaiserlichenStatthalter in Elsaß=Lothringenernannt haben,)übertragen
Wir demselbenhierdurch,auf Grund des F. 1 des Gesetzesvom 4. Juli 1879,
betreffenddie Verfassung und Verwaltung Elsaß=Lothringens(Reichs=Gesetzbl.
S. 165), die nachstehendenBefugnisse, insoweit sie nach geltendemRecht dem
Staatsoberhauptevorbehaltensind:

1. dieVollziehungderVerordnungen,welchezum Gegenstandehaben:

die Anordnungvon Wahlen zu denBezirkstagenund denKreis=
tagen;

die Berufung, sowie die Schließungder Bezirkstageund der
Kreistage;

die Suspension und die Vernichtungvon BeschlüssenderBezirks=
tageund derKreistage; «

dieFeststellungderHaushalts=Etats und das Rechnungswesender
Bezirke

Abänderungenin derUmgrenzungderKreiseund derGemeinden;
die Auflösungvon Kreistagenund von Gemeinderäthen;

Reichs=Gesetzbl.1885. 52

Ausgegebenzu Berlin den12.Oktober1885.
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die Ermächtigungvon Bezirken, Gemeindenund öffentlichen
Anstalten zur Aufnahme von Anleihen, sowie zur Erhebung
von Steuerzuschlägen;

dieGenehmigungderHaushalts=EtatsvonGemeindenundWohl=
thätigkeitsanstalten;

die Ermächtigungzur Erhebungvon Oktroigebührenund die
Genehmigung der auf die Erhebung dieserGebühren bezüg=
lichenReglements;

die Genehmigungder Gemeinderathsbeschlüsse,durchwelcheder
aus den Erträgnissendes Oktrois vorweg zu nehmendeTheil
des Personal=und Mobiliarsteuerkontingentsbestimmtwird;

die Ermächtigungzur Erhebungvon Brückengeld,Fährgeld;
dieErrichtungvon Handelskammern,die FestsetzungderMitglieder=
zahl und die Umgrenzungder Bezirkeder Handelskammern)

die AnerkennunggemeinnützigerAnstaltenund die Genehmigung
der Statute derartigerAnstalten;

die Genehmigungder Errichtung von Kranken=und Siechen=
häusern;

die Genehmigungder Errichtungund die Aufhebungvon Spar=
kassen) »
die Ermächtigung zur Bildung von Bodenkreditgesellschaftenund
von Versicherungsgesellschaften,sowie die Genehmigung der
Statute derartigerGesellschaften;

die Abänderungder Umgrenzungund die VerlegungdesPfarr=
sitzeskatholischeroder protestantischerPfarreien;

die Abgrenzungvon InspektionsbezirkenderKircheAugsburgischer
Konfession,von protestantischenKonsistorialbezirken,von israeli=
tischenKonsistorial=und Rabbinatsbezirken;

die Ermächtigungzur EröffnungneuerKultusstätten;
die ErmächtigungjuristischerPersonenzur Annahme von Schen=
kungenoderletztwilligenZuwendungen;

die Ermächtigungzur Ausführung gemeinnützigerArbeitenund
die FeststellungderDringlichkeit derartigerArbeiten, soweitdie=
selbennicht für das Reich ausgeführtwerden;

die Klassirung oder DeklassirungöffentlicherStraßen;
die Bezeichnungder Gewässer)welcheals schiff=oder flößbar an=
zusehensind;
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dieErlaubniß zu baulichenVorrichtungenin derartigenGewässern,
und die Erlaubniß, aus denselbenWasserabzuleiten;

die Ausräumung der nicht schiffbarenKanäle und Flüsse, sowie
dieUnterhaltungder dazugehörigenDämmeundKunstbauten;

dieVertheilungdesWasserszwischenIndustrie und Landwirthschaft
an nichtschiff=oderflößbarenWasserläufen;

dieGenehmigungvonVerträgen,durchwelcheHolzberechtigungen
in StaatsforstengegenAbtretungvon Waldgrundstückenab=
gelöstwerden;

dieFestsetzungdesMeist=und Mindestbetragesdes für denBesuch
der höherenöffentlichenSchulen zu erhebendenSchulgeldes;

die Ermächtigungzu Namensänderungen;
die ErmächtigungöffentlicherBehördenoderKorporationen,über
dieVerleihungvon EhrengeschenkenodersonstigeEhrenbezeigungen
Beschlußzu fassen;

2. die Befugniß zum Erlaß von Geldstrafen, welche durch richterliches
Urtheil oder im Verwaltungswegerechtskräftigerkanntsind, und die
Befugnißzur GewährungderRehabilitation)

die Befugnißzum Erlaß von Steuern, Gebühren,Gefällen,zur
Niederschlagungvon Kassendefektenund fiskalischenForderungen,sowie
die Befugniß zur GenehmigungnachträglicherAbänderungfür den
Landesfiskusund für die Bezirke abgeschlossenerVerträgej;

3. die Ernennung und Abberufung der Bürgermeister und deren Bei=
geordneten;

die Ernennungder Gemeinderechner;
die ErnennungderPräsidentenderVereinezu gegenseitigerUnter=
stützung .

die Ernennung der Mitglieder der Spezialkommissionenfür die
Austrocknungvon Sümpfen und ähnlicheArbeiten von öffentlichem
Interesse; .

die Genehmigungder von den katholischenBischöfendes Landes
vorgenommenenErnennungenzu geistlichenAemternund dieGenehmi—
gungderAbberufungvon solchenAemtern;

dieBestätigungderErnennungundderAbberufungprotestantischer
Pfarrer;

dieGenehmigungderWahlen derPräsidentender protestantischen
Konsistorien,die Ernennungder geistlichenInspektorender Kirche
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AugsburgischerKonfessionund die Genehmigungder Wahlen der
weltlichenInspektoren;

die Bestätigungder Ernennungund Wahlen zu Aemtern des
israelitischenKultus.

Ist der Statthalter an der Ausübung der ihm übertragenenBefugnisse
verhindert,so sind in denvorbezeichnetenAngelegenheitenUnsereEntschließungen
einzuholen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBaden=Baden,den28. September1885.

(#.S.) Wilbelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
29.

Inhalt: Verordnung, betreffend die EinberufungdesReichstags.S. 277.

(Nr.1624.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags. Vom 27.Oktober1885.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Artikels12 der Verfassung,im Namen desReichs,
was folgt: «

Der Reichstagwird berufen,am 19. NovemberdiesesJahres in Berlin
zusammenzutreten,und beauftragenWir den Reichskanzlermit den zu diesem
ZwecknöthigenVorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 27. Oktober1885.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1885. 53

Ausgegebenzu Berlin den28. Oktober1885.





Reichs=Gesetzblatt
.3#½v30.

Inhalt: Verordnung über das Verfahren vor den auf Grund des Unfallversicherungsgesetzeserrichteten
Schiedsgerichten.S. 270.

(Nr. 1625.) Verordnung über das Verfahren vor den auf Grund des Unfallversicherungs=
gesetzeserrichtetenSchiedsgerichten.Vom 2. November1885.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnen auf Grund des §. 50 Absatz4 des Unfallversicherungsgesetzesvom
6. Juli 1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 69) im Namen desReichs, nach erfolgter
Zustimmungdes Bundesraths, was folgte:

I. AllgemeineBestimmungen.

S. 1.
Der Vorsitzendedes Schiedsgerichtsund dessenStellvertreterwerdenvon

einem Beauftragten der Landes=Zentralbehörde(§. 47 Abs. 2 des Unfallver=
sicherungsgesetzes),die Beisitzerund derenStellvertreterdagegenvon demVor=
sitzendendes Schiedsgerichtsfür die Erfüllung der Obliegenheitenihres Amts
beeidigt.

Die Beeidigung derBeisitzerund derenStellvertreter erfolgt bei ihrer ersten
Dienstleistungin öffentlicherSitzung; siegilt für die Dauer der Wahlperiode.

Im Uebrigenfindenauf die Beeidigungdie Vorschriftendes F. 51 des
GerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.

K. 2.
Die LeitungundBeaufsichtigungdesGeschäftsgangesbeidemSchiedsgericht

liegt demVorsitzendenob. Er eröffnetdie eingehendenSendungen,vertheiltdie
Geschäfte,bestimmtdie Sitzungen, zeichnetdie es ) vollziehtdieRein=
Reichs=Gesetzbl.1885.

Ausgegebenzu Berlin den 4. November 1885.

BeeidigungderMit=
gliederdesSchieds=

gerichts.

Befugnisse des Vor=
sitzenden.
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schriftenund trifft in Bezug auf die Führung derGeschäftskontrolendie erforder—
lichenAnordnungen.

§. 3.

AblehnungderMit= Die Bestimmungenin den §§. 41 ff. der CivilprozeßordnungüberdieAus=

— — schließungund Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder derSchieds=
gerichteentsprechendeAnwendung. Jedoch beschließtübereinAblehnungsgesuchin
Betreff desVorsitzendendas Schiedsgericht,in Betreff derBeisitzerderVorsitzende.

Bei dem Beschluß über ein Ablehnungsgesuchin Betreff des Vorsitzenden
hat diesernicht mitzuwirken. An seinerStelle führt dabei der demDienstalter
oder bei gleichemDienstalterdemLebensalternachältesteBeisitzerdenVorsitz
Ergiebt sich bei der Abstimmung über das GesuchStimmengleichheit,so gilt
dasselbefür abgelehnt.

Der Beschluß kann, wenn das Ablehnungsgesuchfür unbegründeterklärt
wird, nicht für sichallein, sondernnur mit der Entscheidungin der Hauptsache
angefochtenwerden.

II. Vorschriftenüber das Verfahren.

8. 4.
ErhebungderBerufung. Die Berufung auf schiedsrichterlicheEntscheidungmuß nach Maßgabe des

6 62 Absatz3 des Unfallversicherungsgesetzesschriftlicherhobenwerden.
In dem Schriftsatzeist der Gegenstanddes Anspruchszu bezeichnen,des=

gleichensind die für die EntscheidungmaßgebendenThatsachenunter Angabe der
Beweismittel für dieselbenanzuführen.

Für den Gegner ist eineAbschrift des Schriftsatzesbeizufügen.

§K.5.

Juständigkeitder Jst die Berufung irrthümlich bei einer nicht zuständigenStelle eingelegt,
Schiedsgericht.so ist der SchriftsatzunterBenachrichtigungdesBerufendenunverzüglichan den

Vorsitzendendes zuständigenSchiedsgerichtsabzugeben.
Entstehtunter mehrerenSchiedsgerichtenStreit über ihre Zuständigkeit,so

entscheidethierüberdas Reichs=oderLandes=Versicherungsamt.

F. 6.

Abweisungdurch Icst die Berufung nicht in der gesetzlichenFrist eingelegt, oder ist das
— Schiedsgerichtgesetzlichzur EntscheidungüberdieBerufungnichtzuständig,weil

keinerder im §. 62 Absatz2 des UnfallversicherungsgesetzesbezeichnetenFälle
vorliegt, so kann der Vorsitzendedie Berufung durch einenmit Gründenzu
versehendenBescheidzurückweisen.
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In dem Bescheideist dem Berufenden zu eröffnen, daß er befugt sei,
innerhalbzwei Wochenvom Tage der Zustellung ab die Anberaumungder
mündlichenVerhandlungzu beantragen.

Die Genossenschafts=undSektionsvorstände,dieAusschüsseundVertrauens=
männer(F.57 desUnfallversicherungsgesetzes)habendemVorsitzendendesSchieds=
gerichtsauf dessenErfordern die auf den streitigenEntschädigungsanspruchbe=
züglichenVorverhandlungeneinzusenden.

g.8.
Sofern der Fall des §. 6 nichtvorliegt, hat der Vorsitzendedie Abschrift

der Berufung demGegnermit der Aufforderungmitzutheilen,binneneinerbe=
stimmten,von einerWochebis zu vier Wochenzu bemessendenFrist eineGegen=
schrifteinzureichen.In derAufforderungistzugleichdieVerwarnungauszusprechen,
daß, wenn dieGegenschriftinnerhalb derFrist nichteingeht,die Entscheidungnach
Lage der Aktenerfolgenwerde. Die Frist kannaufAntrag auswichtigenGründen
verlängertwerden.

Der GegenschriftisteineAbschriftbeizufügen,welchedemBerufendenseitens
desVorsitzendendes Schiedsgerichtszuzustellenist.

K 9.
Berufungen und Gegenschriftenmüssenentwedervon denBetheiligten selbst

oder von ihren gesetzlichenVertreternoder von ihren Bevollmächtigtenunterzeichnet
sein. Die Vollmachtmuß schriftlichertheiltwerden.

Das SchiedsgerichtkannVertreter,welche,ohneRechtsanwältezu sein,die
Vertretunggeschäftsmäßigbetreiben,zurückweisen.

g.10.
Die Entscheidungerfolgt auf Grund mündlicherVerhandlungvor dem

Schiedsgericht.Der Termin hierzuwird von demVorsitzendenanberaumt.
Die Betheiligtenwerdenmittelst eingeschriebenenBriefes von dem Termin

mit demBemerkenin Kenntniß gesetzt,daß im Falle ihres Ausbleibensnach
Lage der Aktenwerdeentschiedenwerden.

Hält das Schiedsgerichtdas persönlicheErscheineneinesBetheiligtenfür
angemessen,so hat dasselbedie nachLage des Falles an das Nichterscheinensich
knüpfendenNachtheilein der Vorladung besonderszu bezeichnen.

C.11.
Die mündlicheVerhandlung findet in der Regel am Sitze des Schieds=

gerichtsstatt. Der Vorsitzendeist jedochbefugt, das Schiedsgerichtzu einer
54“

Einsendungder Vor=
verhandlungen.

Beantwortung der
Berufung.

Unterzeichnungder
Schriftsätze.

Bevollmächtigte.

Mündliche Verhand=
lung.

Ort der Verhandlung.



Oeffentlichkeitdes
Verfahrens.

Sitzungsprotokoll.

schlußfassung.
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Sitzung an einenanderenOrt seinesBezirks zu berufen,wenn ein Fall vorliegt,
welchereineBeweisaufnahmean diesemOrte oderin dessenNähe erforderlichmacht.

g.12.
Die mündlicheVerhandlungerfolgt in öffentlicherSitzung. Die Oeffent-

lichkeitkann durch einenöffentlichzu verkündendenBeschlußausgeschlossenwerden,
wenn das Schiedsgerichtdies aus Gründen des öffentlichenWohles oder der
Sittlichkeitfür angemessenerachtet.

Parteien, Zeugen, Sachverständigeoder bei der Verhandlungnicht be—
theiligtePersonen, welcheden zur Aufrechterhaltungder Ordnung erlassenenBe=
fehlendesVorsitzendennichtgehorchen,könnenauf Beschlußdes Schiedsgerichts
aus dem Sitzungszimmerentferntwerden. Gegen die Parteien wird sodann
verfahren,wie wenn sie sichfreiwillig entfernthätten.

1.
Die mündlicheVerhandlungbeginntmit derDarstellungdesSachverhalts

durch denVorsitzendenoder durcheinenvon diesemernanntenBerichterstatter.
Demnächstsind die erschienenenBetheiligtenzu hören.

Der Vorsitzendehat jedemBeisitzerauf Verlangenzu gestatten,Fragen
zu stellen.

S. 14.
Die mündlicheVerhandlung erfolgt unterZuziehungeines vereidigtenPro=

tokollführers.
Von demselbenist ein Protokoll aufzunehmen,welchesdie Namen desVor=

sitzendenund der mitwirkendenBeisitzer,sowie derenEigenschaftals Vorsitzender,
ArbeitgeberoderArbeitnehmerenthält,und denGang derVerhandlungim All=
gemeinenangiebt.

Anerkenntnisse,Verzichtleistungen,Vergleicheund solcheAnträgeund Er=
klärungen der Betheiligten, welche von den Schriftsätzenabweichen,Beschlüsse
des Schiedsgerichtssowiedie Formel der Entscheidungsind in das Protokoll
aufzunehmen.

Das Protokoll ist von dem Vorsitzendenund dem Protokollführer, in
Fällen der Entscheidungaußerdemvon denBeisitzernzu unterzeichnen.

g.15.
Die Berathung und Beschlußfassungdes Schiedsgerichtserfolgt in nicht—

öffentlicherSitzung.
Wenn nur dreiBeisitzererschienensind, so wirkt einer derBeisitzeraus der

doppelt besetztenKategorie nicht mit, und zwar scheidetder dem Dienstalter oder
beigleichemDienstalterdemLebensalternach jüngereaus, sofernderselbenichtzum
Berichterstatterernannt ist. «
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Z.16.
Der Vorsitzendeist befugt,zur mündlichenVerhandlungZeugenundSach=

verständige,welchevon denParteien benanntwordensind, vorzuladen.
Die Beweiserhebungerfolgtin derRegel in dermündlichenVerhandlung.

Das Schiedsgerichtist jedochbefugt,denBeweis durcheinMitglied oder in Ge=
mäßheitdes F. 101 desUnfallversicherungsgesetzesdurcheine öffentlicheBehörde
erhebenzu lassen. In dringendenFällen stehtdieselbeBefugniß auchdemVor=
sitzendendes Schiedsgerichtszu.

Die Beweisverhandlungensind unterZuziehungeinesvereidigtenoderdurch
Handschlagzu verpflichtendenProtokollführersaufzunehmen)die Parteien sind zu
denselbenzu laden.

S. 17.
Hinsichtlichder Verpflichtung,sich als Zeuge oder Sachverständigerver=

nehmenzu lassen,finden die Vorschriftender Civilprozeßordnungentsprechende
Anwendung. Gegen die von dem Schiedsgerichtüber die Rechtmäßigkeitder
WeigerunggetroffeneEntscheidungfindetbinneneinerFrist von zweiWochennach
ZustellungderselbenBeschwerdean das Reichs=beziehungsweiseLandes=Ver=
sicherungsamtstatt;dieselbeist schriftlichbei demSchiedsgerichteinzulegen.

Die Verhängung von Zwangsmaßregeln,sowie dieFestsetzungvon Strafen
gegenZeugenund Sachverständige,welcheausbleibenoder ihre Aussage oder
derenBeeidigungverweigern,erfolgt auf Ersuchendurch das Amtsgericht,in
dessenBezirk dieselbenihrenWohnsitzoder in Ermangelungeinessolchenihren
Aufenthalt haben. Auf Militärpersonen,welchedem aktivenHeere oder der
aktivenMarine angehören,findendieBestimmungender9§.345 Absatz4 und 355
Absatz4 der CivilprozeßordnungAnwendung.

Die Zeugen und Sachperständigenerhalten Gebühren nach Maßgabe der
Gebührenordnungvom 30. Juni 1878 (Reichs=Gesetzbl.S. 173).

KC.18.
Das Schiedsgerichtentscheidetinnerhalb der erhobenenAnsprüchenach

freiemErmessen.Bilden sichin Beziehungauf Summen, über welchezu ent=
scheidenist, mehrals zweiMeinungen,derenkeinedieMehrheitfür sichhat, so
werdendie für die größteSumme abgegebenenStimmen den für die zunächst
geringereabgegebenenso langehinzugerechnet,bis sicheineMehrheitergiebt.

Das Schiedsgerichtentscheidetauch darüber, ob und in welchemBetrage
die unterliegendePartei demGegner die ihm in demVerfahren vor demSchieds=
gerichterwachsenenKostenzu erstattenhat.

Bei denEntscheidungendürfennur Mitgliedermitwirken,vor welchendie
mündlicheVerhandlungstattgefundenhat.

Beweisaufnahme.

Entscheidung.
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Verkündung.

Ausfertigung.
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g. 19.
Die Entscheidungkann ohne vorgängigeAnberaumungeinermündlichen

Verhandlung ergehen,wenn beideTheile auf eine solcheausdrücklichverzichten.

**
Bei der Abstimmungstimmt der Berichterstatterzuerst. Im Uebrigen

richtetsich bei der Abstimmung derBeisitzerdieReihenfolgenach demDienstalter
und bei gleichemDienstalternachdem Lebensalterdergestalt,daß der Jüngste
zuerststimmt. Der Vorsitzendestimmtzuletzt.

g.21.
Der VorsitzendeverkündetdenBeschlußoder dieEntscheidungin öffentlicher

Sitzung durchVerlesung des Beschlussesoder der Entscheidungsformel.
Wird die Verkündung der Gründe für angemessengehalten, so erfolgt sie

* Verlesung derselbenoder durch mündliche Mittheilung des wesentlichen
nhalts. «

Die Verkündung kann auch auf eine spätereSitzung vertagtwerden,welche
in der Regel binnen einer Woche stattfindensoll.

g22
Entscheidungensind mit Gründen zu versehen,in der Urschriftvon dem

Vorsitzendenund den Beisitzern,welchebei denselbenmitgewirkthaben, zu unter=
schreibenund denParteien in je einerAusfertigungzuzustellen.

G.23.
Im Eingangeder Ausfertigungsind die Mitglieder des Schiedsgerichts,

welchean der Entscheidungtheilgenommenhaben, nach Maßgabe des §. 14
namentlichaufzuführenund derSitzungstag,an welchemdieEntscheidungerfolgt
ist, zu bezeichnen.

Die AusfertigungenenthaltennebendemSiegel desSchiedsgerichts(§. 24)
die Schlußformel:

„UrkundlichunterSiegel und Unterschrift.“
„Das Schiedsgerichtfür . . . . . .. «

Die VollziehungerfolgtdurchdenVorsitzenden.

g. 24.

Das Schiedsgerichtführt ein Siegel, welchesin derMitte denReichsadler
und in der Umschrift die Bezeichnungdes Schiedsgerichtsenthält.
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G.25.
Auf Beschwerdenüber den Geschäftsbetriebbei den Schiedsgerichtenent=

scheidetdas Reichs=beziehungsweiseLandes=Versicherungsamt.

E.26.
In Betreff der Geschäftssprachevor dem Schiedsgerichtfinden die Be=

stimmungenin den 9#.186 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzesvom 27. Januar
1877 entsprechendeAnwendung. Eingaben, welchenicht in deutscherSprache
abgefaßtsind, werdennicht berücksichtigt. —

§.27.
.AmSchlusseeinesjedenJahreshatderVorsitzendedesSchiedsgerichts

demReichs=beziehungsweiseLandes=Versicherungsamtzu dem von demselbenzu
bestimmendenZeitpunktund nach einemvon demselbenvorzuschreibendenFormular
einenGeschäftsberichteinzureichen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den2. November1885.

(L. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Verlin,gedrucktinderReichsdruckerei.

Beschwerden.

Geschäftssprache.

Geschäftsbericht.
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Reichs-Gesetzblatt.
31.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Beitritt Japans zu der unterm20. Mai 1875 abgeschlossenen
internationalenMeterkonvention. S. 287.

(Nr. 1626.) Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt Japans zu der unterm20. Mai 1875
abgeschlosseneninternationalenMeterkonvention.Vom 9. November1885.

mmArtikel11 der internationalenMeterkonventionvom20. Mai 1875 (Reichs=
Gesetzbl.von 1876 S. 191) ist jedemdritten Staate das Recht vorbehalten
worden, jener Konvention nachträglich beizutreten. Dementsprechendhat, nach
Mittheilung des internationalenKomiteesfür Maaß und Gewicht, die Kaiserlich
japanischeRegierungam 9. Oktoberd. J. auf diplomatischemWegeihrenBeitritt
zu der internationalenMeterkonventionvom 20. Mai 1875 erklärt.

Berlin, den 9. November1885.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Beoetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1885. 55

Ausgegebenzu Berlin den 18. November1885.





Reichs-Gesetzblatt.
AM32.

——

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddasBahnpolizei-ReglementfürdieEisenbahnenDeutschlands.S. a89. —
Bekanntmachung, betreffendErgänzung der Vorschriften über die Prüfung der Seeschifferund
Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen.S. 319. «

(Nr. 1627.) Bekanntmachung, betreffend das Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen
Deutschlands. Vom 30. November 1885.

aoeGemäßheitder vomBundesrath in der Sitzung vom 26. Novemberd. J.
auf Grund derArtikel42 und 43 derReichsverfassunggefaßtenBeschlüsselautet
derText desBahnpolizei=Reglementsfür dieEisenbahnenDeutschlandswie folgt:

Bahnpolizei=Reglement
für die

EisenbahnenDeutschlands.

1. Zustand, Unterhaltung und Bewachung der Bahn.

4.
Fahrbarer Zustand der Bahn.

Die Bahn ist fortwährendin einemsolchenbaulichenZustandezu
halten, daß dieselbeohneGefahr und, mit Ausnahmeder in Reparatur befindlichen
Strecken,mit der für die einzelnenBahnstreckenfestgestelltengrößtenzulässigen
Geschwindigkeitbefahrenwerdenkann. Diejenigen Bahnstrecken,)welchezeitweise
nicht mit dersonstfür dieselbenzugelassenenGeschwindigkeitbefahrenwerdendürfen,
sind als solchedurch bestimmte,vom Zuge aus sichtbareSignale zu bezeichnen.

(2) Die Bahnhöfe und Haltestellensind durchSignale geschlossenzu halten
und nur für dieEinfahrt oderDurchfahrt derZüge zu öffnen(siehe§. 46 Abf. 1).
Reichs=Gesetzbl.1885. 56

Ausgegebenzu Berlin den 11.Dezember1885.
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(3) Strecken,welchewegenAusführungvonAuswechselungen,Reparaturen,
geöffneterDrehbrückenu. s.w. oderaus sonstigemGrundeunfahrbarsind,müssen
in genügenderEntfernungvon denbetreffendenStellen und währendder ganzen
Dauͤer der Unfahrbarkeit,auchwenn kein Zug erwartetwird, durchSignale
abgeschlossenwerden.

82

Freihaltung der Geleise und Normalprofil.

)Sämmtliche Geleise,auf denenZüge bewegtwerden,sind derartigvon
baulichenAnlagen und lagerndenGegenständenfrei zu halten, daß mindestens
das Normalprofil des lichten Raumes —für die freie Bahn nach Anlage A,
für die Bahnhöfe und Haltestellennach Anlage B — vorhandenist.

(2) Die bis zu 50 MillimeterüberSchienenoberkantehervortretendenunbe=
weglichenGegenständemüssenaußerhalbdesGeleisesim Allgemeinenmindestens

150 Millimeter von der Innenkantedes Schienenkopfesentferntbleiben)bei
unveränderlichemAbstande derselbenvon der Fahrschienedarf dies Maaß auf
135 Millimeter eingeschränktwerden. Innerhalb desGeleisesmuß ihr Abstand
von der Innenkante des Schienenkopfesmindestens 67 Millimeter betragen,
jedochkann dieserAbstandbei Zwangsschienenallmälig bis auf 41 Millimeter
eingeschränktwerden. In gekrümmtenStreckenmit Spurerweiterungmuß der
Abstandder innerhalbdes GeleiseshervortretendenunbeweglichenGegenständevon
der Innenkantedes Schienenkopfesum denBetrag der Spurerweiterunggrößer
sein, als die vorgenanntenMaaße.

(s) Inwieweit Abweichungenvom Normalprofil des lichten Raumes zu
gestattensind, bestimmtder Bundesrath.

(4) An Ladegeleisen,welchenichtvon durchgehendenZügen befahrenwerden,
kann nachArt ihrer Benutzungeine Einschränkungdes Normalprofils von der
Aufsichtsbehördezugelassenwerden.

KS.3.
Vorrichtungen zur Sicherung der Weichen, beweglichenBrücken und

Bahnkreuzungen, Schiebebühnen und Drehscheiben.

u) Weichen,welcheaußerhalbder Bahnhöfe und Haltestellenliegenund
nicht für gewöhnlichverschlossengehaltenwerden, sind durch Signale zu decken.
Werden solcheWeichen für gewöhnlichverschlossengehalten, so muß mindestens
ihre Stellung durchgeeigneteSignale kenntlichgemachtsein.

(2) Die Stellvorrichtungder erstenam EingangeeinesBahnhofesoder
einer HaltestelleliegendenWeiche,welchevon ankommendenZügen gegendie
Zungenspitzebefahrenwird, muß mit der Vorrichtungzum Stellen der Signale
am Abschlußtelegraphenin einerderartigengegenseitigenAbhängigkeitstehen,daß
das Fahrsignal an letzteremnur gegebenwerdenkann, nachdemdieseWeichefür
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den vorgeschriebenenWeg gestelltist, und daß dieWeichenicht umgestelltwerden
kann,so langedas Fahrsignalsteht.

(3) Alle übrigen in den Hauptgeleisender Bahnhöfe und Haltestellen
(§X.46 Abs. 4) liegendenWeichen müssen, sofern sie nicht ebenfalls mit den
optischenFahrsignalenin gegenseitigemAbhängigkeitsverhältnißstehen,mit beson=
derenSignalen verbundensein, welchedie jedesmaligeStellung der Weichen
kenntlichmachen.

() Auf die württembergischenBahnen findet dieBestimmung im Absatz3
bis auf Weiteres nur mit den Modifikationen Anwendung, welchedas dort
bestehendeWeichensystemnach dem Ermessender Königlich württembergischen
Aufsichtsbehördeerfordert.

(5) Die Landesaufsichtsbehördeist ermächtigt unter Zustimmung des
Reichs=Eisenbahn=AmtsAbweichungenvon der Bestimmung im Absatz2,
namentlichfür Bahnhöfemit wenigerbedeutendemVerkehrund Haltestellenzu=
zulassen.

(6)BeweglicheBrückensind nach beidenRichtungendurchSignale ab=
zuschließen,welchemit derVerriegelungsvorrichtungderBrückedergestaltin gegen=
seitigerAbhängigkeitstehen,daß das Fahrsignal nur bei genauerund völlig
sichererFeststellungder Brücke erscheinenkann.

)In den Hauptgeleisensind Schiebebühnenmit versenktenGeleisenun=
zulässig,Drehscheibennur in besonderenFällen mit Genehmigungder Aufsichts=
behördezulässig. -

(8)BahnkreuzungeningleicherEbenederSchienenaußerhalbderStationen
sind durch Signale nach jederRichtung zu sichern.

84.
Einfriedigungen der Bahn.

() Einfriedigungenmüssenda angelegtwerden,wo diegewöhnlicheBahn=
bewachungnicht hinreicht,um Menschenoder Vieh vom Betretender Bahn
abzuhalten.

(2) JwischenderEisenbahnund Wegen, welcheunmittelbarnebenderselben
in gleicherEbene oder höher liegen, sind Schutzwehrenerforderlich. Als solche
könnennach nähererBestimmungder LandespolizeibehördeauchGräben mit
Seitenaufwurf angesehenwerden.

(6) Die Uebergängein gleicherEbenemit der Bahn müssenmit starken,
leichtsichtbarenBarrieren in angemessenerEntfernung von derMitte desnächsten
Bahngeleisesversehensein. Zum Zweckder BenutzungdurchFußgänger können
nebendenBarrierenDrehkreuzeangebrachtsein. Für isolirt gelegene,lediglich
denFußgängerndienendeNiveauübergängekanndieLandesaufsichtsbehördeanstatt
der Barrieren Drehkreuzeoder sichselbstverschließendeFallthüren zulassen.

()0 Für denAbstandder geöffnetenBarrierenflügelvon denGeleisensind
die Bestimmungendes F. 2 zu beachten.

56“
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(5) Die Zugbarrierenmüssenauchmit der Hand geöffnetund geschlossen
werden können. Jeder Uebergangmit Zugbarrierenerhält eine Glocke, mit
welchervor dem Schließen der Sperrbäume zu läuten ist. Zugbarrierenmit
einemmechanischenZuge von mehr als 50 Meter Länge sind auf Uebergängefür
wenig frequenteStraßen zu beschränkenund müssenvon dembedienendenWärter
übersehenwerdenkönnen.

(6) In angemessenerEntfernungvor denWegeübergängenmüssenWarnungs=
tafeln aufgestelltsein, welchezugleichdie Stelle des Weges bezeichnen,wo Fuhr=
werke, Reiter undViehherdenanhaltenmüssen,wenndieBarrierengeschlossensind.

S. 5.
Bewachung der Bahn.

)Die Bahn muß so lange bewachtwerden,als nochZüge odereinzeln
fahrendeLokomotivenzu erwartenstehen.

(„:) SämmtlicheBahnstreckenmüssendurch die Wärter täglichmindestens
dreimal revidirt werden. Ausnahmenhiervonkönnenfür einzelneBahnlinienmit
geringerFrequenzvon der Aufsichtsbehördezugelassenwerden. Gefahrdrohende
Stellen sind ständig zu bewachen.

(63)Bei Revision ist insbesondereauchauf dieDienstfähigkeitderWeichen
u achten.
— 4) Die Uebergangsbarrierensind spätestensdreiMinuten vor Ankunft des
Juges zu schließen.Eine AbkürzungdieserFrist bedarfder Genehmigungder
Aufsichtsbehördeund der Zustimmungder Landespolizeibehörde.

5) Die Barrieren von Privatwegen,welchenichtbesondersbewachtwerden,
sind unter Verschlußzu halten (siehe§J.58).

(6) Die Barrieren derNiveauübergängemit geringemVerkehrkönnenmit
Genehmigungder Landespolizeibehördegeschlossengehaltenwerdenund sind auf
VerlangenderPassantenzu öffnen. Zu diesemBehufeerhältjededieserBarrieren,
einschließlichder Zugbarrieren,einenGlockenzug,mittelstdessendas Oeffnenvon
den Passantenverlangtwird.

) Die Uebergängein gleicherHöhe der Schienenüber Stationsgeleise
sind zu bewachen.

(s) Der Barrierendienst kann, wenn derselbevon dem Dienst der Geleis=
überwachunggetrennt ist, auch weiblichenPersonen anvertraut werden.

(6) Im Dunkeln sollen, so lange die Barrieren geschlossensind, die Ueber=
gänge von Chausseen,Kommunalstraßen oder Vizinalstraßen erleuchtetsein. Das=
selbegilt von sämmtlichenZugbarrieren,soweitsie nicht mit Genehmigungder
Landespolizeibehördegeschlossengehaltenwerden.

no) Auf denStationen sind beiDunkelheitmindestenseinehalbeStunde
vor Ankunft und beziehungsweiseAbfahrt eines jedenzur Personenbeförderung
bestimmtenZuges die Perrons und Anfahrtenzu erleuchten.
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g. 6.
Abtheilungszeichen, Neigungszeiger und Markirzeichen.

n Die Bahn muß mit Abtheilungszeichenversehensein, welchebei Tage
vom Zuge aus deutlichzu erkennensind und Entfernungenvon ganzenund
½ Kilometerangeben.

(2) An denWechselpunktender Gefälle müssenNeigungszeigeraufgestellt
sein, an denendieNeigungenderBahn und die LängenderbetreffendenStrecken
deutlicherkennbaranzugebensind.

(3) JwischenzusammenlaufendenSchienensträngenmuß ein Markixzeichen
angebrachtsein,welchesdie Grenzeangiebt,wieweitin jedemBahngeleiseFahr=
zeugevorgeschobenwerdendürfen, ohnedenDurchgang andererFahrzeugeauf
demanderenGeleisezu hindern.

II. Zustand, Unterhaltung und Revision der Betriebsmittel.

F. 7.
Zustand der Betriebsmittel.

Die Betriebsmittelmüssenfortwährendin einemsolchenZustandegehalten
werden,daß die Fahrtenmit der größtenfür dieselbenzulässigenGeschwindigkeit
(§. 8 Abs. 1 und F. 26) ohneGefahr stattfindenkönnen.

g.8.
Einrichtung der Lokomotiven.

(1) Für jedeLokomotiveist nachMaßgabeihrer Bauart eineGeschwindig=
keit vorzuschreiben,welchein Rücksichtauf die Sicherheitniemals überschritten
werdendarf. DieseMaximalgeschwindigkeitmuß an der Maschineangezeichnetsein.

(2) An jedemLokomotivkesselmuß sicheineEinrichtungzumAnschlußeines
Kontrolmanometersbefinden,durchwelchesdie Belastung der Sicherheitsventile
und die Richtigkeitder Federwaagenund Manometergeprüftwerdenkann.

(3) Jede Lokomotivemuß versehensein:
1. mit mindestenszweizuverlässigenVorrichtungenzurSpeisung des
Kessels,welcheunabhängigvon einanderin Betrieb gesetztwerden
können, und von denen jede für sich während der Fahrt im
Standeseinmuß, das zurSpeisungerforderlicheWasserzuzuführen.
Eine dieserVorrichtungenmuß außerdemgeeignetsein, beim
Stillstande der LokomotivedenWasserstandim Kesselauf der
normalenHöhe zu erhalten;

2. mit mindestenszwei von einanderunabhängigenVorrichtungen
zur zuverlässigenErkennungderWasserstandshöheim Innern des
Kessels. Bei einerdieserVorrichtungenmußdieHöhedesWasser=
standesvom Stande des Führers ohne besondereProben fort=
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währenderkennbarund eine in die Augen fallendeMarke des
zulässigniedrigstenWasserstandesangebrachtsein;

3. mit wenigstenszwei vorschriftsmäßigenSicherheitsventilen,von
welchendas eine so eingerichtetsein soll, daß die Belastung des=
selben nicht über das bestimmteMaaß gesteigertwerden kann.
Die KonstruktiondieserSicherheitsventileist derartigeinzurichten,
daßdenselbeneinevertikaleBewegungvon 3Millimetermöglichist;

4. mit einerVorrichtung(Manometer),welchedenDruckdesDampfes
zuverlässigund ohne Anstellung besondererProben fortwährend
erkennenläßt. Auf den Zifferblättern der Manometer muß die
größtezulässigeDampfspannungdurcheinein dieAugenfallende
Marke bezeichnetsein;

5. mit einer Dampfpfeife.

K.9.
Revision der Lokomotiven und Tender.

y Lokomotivendürfenerst in Betrieb gesetztwerden,nachdemsieeiner
technisch=polizeilichenPrüfung unterworfenund als sicher befundensind. Die
bei derRevisionals zulässigerkannteDampfspannungüberdenDruckderäußeren
Atmosphäre,sowieder Name des Fabrikantender Lokomotiveund desHessels,
die laufendeFabriknummerund das Jahr der Anfertigungmüssenin leichter=
kennbarerund dauerhafterWeisean der Lokomotivebezeichnetsein.

(:) Ueberdie von denLokomotivenund denTendernzurückgelegtenWege
sind Register zu führen. Jede Lokomotiveund jederTender ist von Zeit zu Zeit
einer gründlichenRevision zu unterwerfen. Diese Revision hat bei neuen oder
mit neuenKesselnversehenenLokomotivenzu erfolgen,bevorsie in Betriebge=
nommenwerden. Die Revisionist nachjedergrößerenKesselreparatur,niemals
jedoch später als nach drei Jahren zu wiederholen. Bei Gelegenheitdieser
Revision, welchesich auf alle Theile der Lokomotiveerstreckenmuß, ist der
Lokomotivkesselvom Mantel zu entblößen,mit Wasserzu füllen und mittelst
einerDruckpumpezu probiren.

(6) Hinsichtlichder bei diesenProben anzuwendendenGröße des Druckes
wird bestimmt,daß die Prüfung für eine Dampfspannung von nicht mehr als
fünfAtmosphärenUeberdruckmit demzweifachenBetragederzulässigenMarimal=
Dampfspannung, bei einerDampfspannung von mehr als fünf Atmosphärenmit
einemDruck, welcherdiezulässigeMaximal=Dampfspannungum fünfAtmosphären
übersteigt,stattfindensoll. Für diejenigenLokomotiven,welchebei dem Inkraft=
tretendieserBestimmungenbereitsvorhandensind, verbleibtes beidemMaximal=
druck,welcherbei der erstenPrüfung Anwendung gefundenhat, sofern der letz=
tere niedriger ist, als der vorstehendvorgeschriebene.

((.) Kessel,welchebei dieserProbe ihre Form bleibendändern, dürfen in
diesemZustandenichtwiederin Dienst genommenwerden.
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(6) Bei jederProbe ist zugleichdie Ventilbelastungund die Richtigkeit
desManometerszu prüfen.

(6) Längstensacht Jahre nach Inbetriebstellungdes Lokomotivkesselsmuß
eine innereRevision desselbenvorgenommenwerden,bei welcherdie Siederohrezu
entfernensind. Nach spätestensje sechsJahren ist dieseRevision zu wiederholen.

C) Ueberdie Lokomotivrevisionensind Verhandlungenaufzunehmen,in
denendie Ergebnissezu verzeichnensind.

(8) In jedemVerwaltungsbezirkemuß eineVorrichtungvorhandensein,
mittelstwelcherdieKontrolmanometerjederzeitdurchWasserdruckgeprüftwerden
können.

§. 10.
Bahnräumer, Aschkasten, Funkenfänger.

(1) An der Stirnseite der Lokomotivenund an der Rückseiteder Tender
und TenderlokomotivenmüssenBahnräumerangebrachtsein.

(2) Jede Lokomotivemuß mit einem verschließbarenAschkastenund mit
Vorrichtungen versehensein, welcheden Auswurf glühender Kohlen aus dem
Aschkastenund dem Schornsteinzu verhütenbestimmtsind.

g.11.
Bremsen der Lokomotiven und Tender.

)Tenderlokomotiven und Tendermüssenmit kräftigen,leichtzu hand=
habendenBremsenversehensein.

(2) DiejenigenLokomotiven,welchezur Beförderungvon Personenzügen
mit mehrals 60 KilometerGeschwindigkeitin der Stunde oder1000 Meter in
der Minute dienen, müssenmit Vorrichtungen versehensein, welchees ermög=
lichen,daß dieTenderbremsesowohl vom Heizer mit derHand bedient,als auch
zugleichmit den Wagenbremsenvom Führerstandeaus in Thätigkeitgesetzt
werdenkann. .

s.12.
Beschaffenheit der Fahrzeuge und Kuppelungen.

) SämmtlicheWagen,mit Ausnahmeder nur in Arbeitszügenlaufenden,
müssenauf Federn ruhen, mit elastischenZugapparatenund an jedemEnde mit
elastischenBuffern versehensein.

(2) Sämmtliche Räder müssenmit Spurkränzen versehensein.
(3) Die StärkederRadreifenmußbeiLokomotivenundTendern,Personen=,

Post=und Gepäckwagenmindestens24 Millimeter, bei allen übrigenFahrzeugen
mindestens20 Millimeter betragen,und zwar beieinerEntfernungvon66 Milli=
metervon der Innenkantedes Radreifens gemessen.Bei Rädern, derenReifen
durcheineBefestigungsnuthin der Vertikalebenedes Laufkreisesgeschwächtist,
müssennochan derschwächstenStelle die bezeichnetenMaaßeinnegehaltenwerden.
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(0 SämmtlicheFahrzeugemüssensich in doppelter,von einanderunabhän=
gLeer Weise so mit einander verbinden lassen, daß beim Bruch irgend eines
heiles der angespanntenKuppelungsvorrichtungdie Sicherheitskuppelungin

Wirksamkeittritt.
« (6)Ob undunterwelchenBedingungeneinzelneTheilederHauptkuppelungs=
2 zugleichfür die Sicherheitskuppelungverwendetwerdendürfen, unter=
liegt der Genehmigungder Aufsichtsbehörde.

(6e)Alle Kuppelungenund Verbindungsvorrichtungenmüssen,wenn sie
herabhängen,beimniedrigstenzulässigenBufferstandenochmindestens75 Milli=
metervon der Schienenoberkanteentferntbleiben.

□) Die mit mehr als 60 Kilometer Geschwindigkeitin der Stunde oder
1 000 Meter in der Minute fahrendenPersonenzügemüssenmit durchgehenden
Bremsen,d. h. solchenBremsenversehensein,welchegleichzeitigvom Lokomotiv=
führerstandeaus in Thätigkeitgesetztwerdenkönnen.

(s) Die Bremseneinesmit durchgehenderBremseversehenenZugesmüssen
in der nach F. 13 erforderlichenAnzahl auch einzeln mit der Hand bedient
werdenkönnen

/.13.
Zahl der Bremsen eines Zuges.

In jedemZuge müssenaußer denBremsenam Tenderoderan der
Lokomotiveso viele kräftigwirkendeBremsvorrichtungenbedientsein, daß durch
die letzteren

bei bei
aufHorizontalenwie Personenzügen,Güterzügen,
auf Neigungen bis 1500 einschl.mindestensder 8. Theil, der 12. Theil,
auf Neigungen
von 1:500 ausschl. 1:300 ⸗ -6«- -10.-
-1:300 ⸗ — -5.- .s.-

-«1:200 ⸗ — — 5 —
é. 1100 ⸗ 160 ⸗ 3 — —
1:60 ⸗ 144 — ." — —
der Räderpaaregebremstwerdenkann. Bei dieserBerechnungsich ergebende
überschießendeBruchtheile sind hierbei als ein Ganzes zu rechnen. Züge, welche
fahrplanmäßigsowohl zur Güter=als auch zur Personenbeförderungbestimmt
sind, sowie Militärzügesind wie Personenzügezu behandeln,wenn ihre Fahr=
eschwindigkeit45 Kilometer in derStunde oder 750 Meter in derMinute über=

neegt, anderenfallsdagegenwie Güterzüge.
(##2)) Bei Feststellungder zu bremsendenRäderpaareeinesGüterzugesist

bezüglichder Gesammtzahlder Achsenwie derBremsachseneineunbeladeneAchse
als halbe Achsezu rechnen.
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(6) ErstrecktsichzwischenzweiStationendiestärksteNeigungauf eineBahn=
längevon wenigerals 1 000 Meter und kommtdieseNeigungin derselbenRich=
tung nur einmal vor, so ist für die Berechnung der Bremsenzahlnicht dies
sonderndie nächstgeringereNeigungdieserStreckemaßgebend.

(4) Die Landesaufsichtsbehördeist ermächtigt, unter Zustimmung des
Reichs=Eisenbahn=Amtsfür die Bemessungder Zahl der zu bremsendenNäder=
paare anderweiteGrundsätzezuzulassen.

(6) Bei Güterzügenkanndie Zahl der zu bedienendenBremsen
auf Neigungenbis 160 einschließlichauf den sechstenTheil und
auf Neigungenvon 160 ausschließlichbis 1:40 einschließlichauf
den fünften Theil

derRäderpaareherabgesetztwerden,wenn
1. die Fahrgeschwindigkeitvon 18 Kilometer in der Stunde oder
300Meter in derMinute nicht überschrittenwird,

2. die Stärke des Zuges 80 Achsennicht übersteigtund
3. bei der Thalfahrt durch geeigneteKontrolapparate die Fahr=
geschwindigkeitdesZugesgenaufestgestelltwird.

(e) Bei Personenzügenvon mehr als 60 Kilometer Fahrgeschwindigkeitin
derStunde oder1 000 Meter in derMinute sinddie nachObigemerforderlichen
gebremstenRäderpaareum eins zu vermehren.

C#)Für Bahnstrecken,welchestärkereNeigungenals 1:40 haben,sind für
das Bremsen der Züge von den AufsichtsbehördenbesondereVorschriften zu
erlassen.

S. 14.
Verschluß und Beleuchtung der Personenwagen.

)) Die Thüren,welchesichan denLangseitenderPersonenwagenbefinden,
müssenmit mindestensdoppelter,nur von derAußenseitezu schließenderVerschluß=
vorrichtungversehensein, von deneneine aus einemVorreiber besteht. Sämmt=
licheThüren an den Personenwagendürfen nur so verschlossenwerden, daß das
Oeffnenderselbenden im Wagen befindlichenPassagierenmöglich ist.

(:) Im Innern derPersonenwagenmüssenan denThüröffnungen Schutz=
vorrichtungengegendas Einklemmender Finger angebrachtsein.

G) Die — müssenmit Vorrichtungenzur Beleuchtungderselben
im Innern versehensein.

S. 15.
Signallaternenstützen.

)Sämmtliche Personen=,Post=undGepäckwagen,sowiedie als Schluß=
wagen laufendenGüterwagen müssenmit den erforderlichenLaternenstützenver=
sehensein, welcheso anzubringensind, daß die aufgesteckteLaterne entwederzur
Seite desWagensoderüber die Deckedesselbenhervorragt.
Reichs=Gesetzbl.1885. 57
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(2) Der Abstand der OberkantedieserStützen überSchienenoberkantedarf
im ersterenFalle höchstens3,000Meter, im letzterenhöchstens3,600Meter be—⸗
tragen, während die Mitte (Vertikalachse)derStützen im ersterenFalle höchstens
1,100Meter, im letzterenhöchstens1,200Meter vonderMitte desWagensentfernt
sein darf.

(3) Die Laternenstützenmüssendie Form einer abgestumpftenPyramide
mit quadratischemQuerschnittvon im Lichten 0/016Meter obererund 0/035Meter
untererLänge und Breite bei 0076Meter Höhe derselbenhabenund diagonal
zur Achsedes Wagens gestelltwerden. Der größteQuerschnittdes Laternen=
kastens, dessenSeitenflächenparallel den Wagenflächenliegenmüssen,darf nicht
über 0250Meter Breite und 0/e8oMeter Höhe betragenund derjenigedes
Laternenaufsatzes(Schornstein)nur 0/140MeterBreiteund0/120MeterHöhehaben.

S. 16.
Bedeckungder Güterwagen.

Alle mit leichtfeuerfangendenGegenständenbeladenenGüterwagenmüssen
mit einer sicherenBedeckungversehensein, soweit nicht Ausnahmen durchdas
Betriebs=Reglementgestattetsind.

Sut
Revision der Wagen.

Jeder Wagen ist von Zeit zu Zeit einer gründlichenRevision zu unter=
werfen, bei welcherdie Achsen,Lager und Federnabgenommenwerdenmüssen.
Diese Revision hat spätestenszwei Jahre nach der erstenIngebrauchnahmeoder
nachder letztenRevisionzu erfolgen,bei denPersonen=,Gepäck=undPostwagen
jedochspätestensnachjedesmaligerZurücklegungeinesWegesvon30000 Kilometer.

S. 18.
Bezeichnung der Wagen.

Jeder Wagen muß Bezeichnungenhaben,aus welchen zu ersehenist:
a) die Eisenbahn, zu welcherer gehört;
b) die Ordnungsnummer, unter welcherer in den Werkstättenund

Revisionsregisterngeführt wird;
W)das eigeneGewicht einschließlichder Achsenund Räderund aus=
schließlichder losenInventarienstücke;

d) das Ladegewichtund die Tragfähigkeit;
e) die LängedesRadstandes;
f) das Datum der letztenRevision.

(2) Die Bezeichnungenzu a bis d sind bei der im §. 17 vorgeschriebenen
periodischenRevision derWagen, sowie außerdembei jedergeeignetenGelegenheit,
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insbesonderenach größerenReparaturen und beiAuswechselungvon Wagenachsen
einer erneutenPrüfung und erforderlichenfallsder Berichtigung zu unterziehen.

(3) Jeder Personenwagenmuß mit Merkmalen versehensein, welchedem
Reisendendas Auffinden der Wagenklassewie der benutztenWagenabtheilung
erleichtern.

() AußerdeutschenBahnen zugehörigeWagenkönnenvon derVerwaltung
der anschließendendeutschenBahn, soferndieselbenvon der übernehmendenVer=
waltung für betriebssichererachtet, ohne Rücksichtauf die Bestimmungen der
. 17 und 18 in denBetrieb genommenund auf anderedeutscheBahnen über=
geführtwerden. Durch Staatsverträgein dieserBeziehunggetroffeneBestim=
mungenwerdenhierdurchnicht berührt.

g.19.
Mitführung von Geräthschaften zur Beseitigung von Schäden

am Zuge.
In jedemZuge müssendiejenigenGeräthschaftenvorhandensein, vermittelst

welcherdie währendder Fahrt an demZuge vorgekommenenBeschädigungen
zum Zweckder Weiterfahrt thunlichstbeseitigtwerdenkönnen.

III. Handhabung des Betriebes.

g.20.
Stationsnamen und Uhren.

Der Name der Station muß am Stationsgebäude oder an anderer
geeigneterStelle in einer für die Reisendenin die Augen fallendenWeisean=
gebrachtsein.

(2) Auf jeder Station muß an einer demPublikum sichtbarenStelle eine
Uhr angebrachtsein,welchenach der denveröffentlichtenFahrplänenentsprechenden
(Orts= oder Normal.=)Zeit gestelltist und täglich regulirt werdenmuß. Auf
größerenBahnhöfen müssendie Zeitangabensowohl von dem Zugange zu dem=
selben,als von denZügen bei Tage und auchim Dunkelnerkennbarsein.

(6) Die Zugführer,Lokomotivführer,BahnmeisterundBahnwärtermüssen
im Dienste beständigeine richtig gehendeUhr bei sich tragen.

###.
Rechtsfahren der Züge.

) Auf doppelgeleisigenBahnstreckensollen die Züge das in ihrer Fahrt=
richtungrechtsliegendeGeleisebefahren.

(2) Bereits bestehendeAusnahmen dürfenbis auf Weiteres beibehalten
werden.
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(3) Von der bestehendenFahrweisesindAusnahmenzulässig:
1. nach vorgängigerVerständigungzwischenbenachbartenStationen:

a) bei Geleissperrungen,
b) für Arbeitszüge,
J) mit GenehmigungderAufsichtsbehördezwischeneinerStation
und einer auf der anschließendenfreienBahnstreckeliegenden
EinmündungsweicheeinesAnschlußgeleises;

2. unterVerantwortlichkeitdesdienstthuendenStationsbeamten:
a) auf Stationen,
b) für Hülfslokomotiven,
J) für Lokomotiven,welchezumNachschiebeneinesZuges gedient
haben.

§. 22.
Schieben der Züge durch Lokomotiven.

Das SchiebenvonZügen, an derenSpitzesicheineführendeLokomotive
nichtbefindet,ist, sofernnicht von der AufsichtsbehördeweitereEinschränkungen
bestimmtwerden,in folgendenFällen gestattet:

a) bei langsamenRückwärtsbewegungendesZuges aufdenStationen
oderin Nothfällen; «

b) bei Arbeitszügenund — unter den von der Aussichtsbehörde
festgestelltenBedingungen— beiZügennachbenachbartenGruben
odersonstigengewerblichenAnlagen unter Innehaltungder im
§. 26 dafür zugelassenenGeschwindigkeit.

9d= Das Nachschiebender Züge mit Lokomotivenan der Spitze ist nur
zulässig:

zum ErsteigenstarkgeneigterBahnstreckenund
beiIngangbringungderZügein denStationen.

S. 23.
Stärke der Züge.

Mehr als 150 Wagenachsensollen in keinemEisenbahnzugelaufen. Per=
sonenzügesollen nicht über 100 Wagenachsenstarksein. Militärzüge undsolche
Güterzüge,welchefahrplanmäßigzur Personenbeförderungmitbenutztwerden,
dürfen mit Rücksicht auf ihre geringe Geschwindigkeitausnahmsweisebis
110 Wagenachsenstarksein.

§ 24.
Fahrt der Lokomotive mit dem Tender voran.

Die Fahrt mit dem Tender voran ist nur unter Beobachtungder im
§. 26 Absatz7 dafür zugelassenenGeschwindigkeitbei allen Zügen gestattet.

(2) Bei Tenderlokomotivenfällt die vorerwähnteBeschränkungfort.
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K. 25.
Abfahrt der Züge.

O Züge, zu welchenauch einzelnfahrendeLokomotivenzu rechnensind,
dürfennur mit Erlaubniß des dienstthuendenStationsbeamtenvon einerStation
abfahrenund einandernur in Stationsabstand folgen.

(2) Kein zur Beförderungvon Personen bestimmterZug darf vor der im
veröffentlichtenFahrplan bekanntgegebenenZeit die Station verlassen.

(6s)Die Abfahrt darf nicht erfolgen,bevoralle auf den Langseitender
Wagen befindlichenWagenthürengeschlossensind und das für die Abfahrt
bestimmteSignal gegebenist.

(0 Das Oeffnender nach außen aufschlagendenThüren an denLangseiten
derWagen ist währendderFahrt nur in Fällen dringendenBedürfnisseszulässig
und darf bei zweigeleisigenBahnen nur nach der äußerenSeite desGeleses
erfolgen.

2.
Fahrgeschwindigkeit. .

(l)DiegrößtezulässigeFahrgeschwindigkeitderZügewirdfürhorizontale
wie für Streckenmit Neigungenbis 1:200 einschließlichundKrümmungenvon
nichtwenigerals 1 000 Nel Halbmesserim Allgemeinen:

für Personenzügeauf 75 Kilometerin der Stunde oder1 250 Meter
in derMinute,

für Güterzügeauf 45 Kilometerin der Stunde oder 750 Meter in
derMinute,

für Arbeitszüge:
a) im Allgemeinenauf 30 Kilometerin derStunde oder500 Meter
in der Minute,

b) wenn die sämmtlichenin denselbenlaufendenWagen denBestim=
mungenim JN.12 entsprechen,auf 45 Kilometerin der Stunde
oder750 Meter in derMinute

festgesetzt. = ·· · »
(2) Unter besondersgünstigenVerhältnissenkann für Personenzügemit

Genehmigungder Aufsichtsbehördeeine größereGeschwindigkeitbis zu 90 Kilo=
meterin derStunde oder1 500 Meter in derMinute zugelassenwerden.

(6s)Auf Bahnstrecken,welchestärkereNeigungenals 1:200 undKrümmungen
von weniger als 1000 Meter Halbmesserhaben, müssendie Geschwindigkeiten
angemessenverringertwerden. Dem Zugpersonalsind dieseStreckenunterAn=
gabeder zulässigenGeschwindigkeitenzu bezeichnen.

(4) Personenzüge,welchedurchLokomotivenbefördertwerden,derensämmt=
licheAchsenvor der Feuerbuchseliegen und welchenicht mit Vorrichtungenzur
VerhütungdesSchlingernsversehensind, dürfenim Allgemeinennicht schneller
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als 45 Kilometerin der Stunde oder750 Meter in derMinute fahren,jedoch
sind mit Genehmigungder AufsichtsbehördegrößereGeschwindigkeitenzulässig.

(6) Züge, welchegeschobenwerden, ohne daß sich an ihrer Spitze eine
führendeLokomotivebefindet,dürfen höchstensmit einer Geschwindigkeitvon
24 Kilometerin der Stunde oder400 Meter in der Minute fahren.

(e) Die größte Geschwindigkeiteinzeln fahrender Lokomotivenmit dem
Schornsteinvoran wird im Allgemeinenauf 40 Kilometerin der Stunde oder
666,6: Meter in der Minute und für Lokomotiven,welchefür Beförderungvon
Personenzügenkonstruirtsind, sofernderenAchsennicht sämmtlichvor der Feuer=
buchseliegen,auf 50 Kilometerin derStunde oder833868Meter in derMinute
festgesetzt.GrößereGeschwindigkeitenkönnenmit Genehmigungder Aufsichts=
behördegestattetwerden.

C#)Lokomotivenmit demTendervoran dürfennichtschnellerals 36 Kilo=
meterin der Stunde oder 600 Meter in der Minute fahren, einerlei,ob die=
selbenZüge befördernoder einzelnfahren (sieheH. 24).

(s) Bei den Probefahrten der Lokomotiven kann von den die Fahr=
geschwindigkeiteinzelnfahrenderLokomotivenbeschränkendenVorschriftenAbstand
genommenwerden.

(6) Langsamermuß gefahrenwerden:
a) wenn Hindernisseauf der Bahn bemerktwerden;

b) durchWeichen, wenn dieselbengegendie Spitze befahrenwerden
und nichtverriegeltoderverschlossensind, und überDrehbrücken;

c) wenndas Signal zum Langsamfahrengegebenwird;
d) bei der Einfahrt aus Haupt=in Zweigbahnenund umgekehrt,
sowieüberhauptbei demUebergangeaus einemGeleisein das
andere. .

In allendiesenFällen muß so langsamgefahrenwerden,als dieUmstände
zur VorbeugungeinermöglichenGefahr es erfordern.

5. 27.
Ueberfahren von Bahnkreuzungen.

)Bahnkreuzungen in gleicherEbenederSchienenaußerhalbderStationen
dürfen von den Zügen erst passirt werden, nachdemdie letzterenvorher zum
StillstandegebrachtsindundvondenAufsichtsbeamtendieErlaubnißzumPassiren
ertheilt ist.

(2) Bei der KreuzungeinerHauptbahndurcheineBahn untergeordneter
Bedeutung genügt es, wenn im Einverständnißmit der Aufsichtsbehördedie Ver=
pflichtungdes Anhaltensvor der DurchkreuzunglediglichdenZüugender letzteren
Bahn auferlegtwird.
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g. 28.
Beschaffenheit der Betriebsmittel in schnellfahrenden Personenzügen.

Bei denjenigenPersonenzügen,bei welcheneineGeschwindigkeitvon mehr
als 60 Kilometerin derStunde oder1000 Meter in derMinute zur Anwendung
kommensoll, müssensichdie Betriebsmittel in einemvorzugsweisetüchtigenZu=
standebefinden.AußerdemmüssendieFahrzeugeuntersich,sowiemit demTender
so festgekuppeltsein, daß sämmtlicheZug=und Bufferfedernetwasangespanntsind.

KS.29.
Vorrang der schnellfahrenden und Extrazüge.

Die schnellfahrendenZüge, sowie die Extrazüge der Allerhöchstenund
HöchstenHerrschaftenhabenbehufs besonderspünktlicherBeförderungüberall den
Vorrang vor denanderenZügen.

S. 30.
Beförderung von Gütern mit Personenzügen.

) Die Beförderungvon Gütern mit den Personenzügenist nur unter
folgendenBedingungenzulässig:

a) das Auf= und Abladen von Gütern, ebensowie das An- und
Abschiebenvon Güterwagendarf niemalsVeranlassungzur Ver=
längerung des Aufenthalts auf denStationen sein, insofernnicht
als sicherangenommenwerdenkann, daß die entstehendeVer=
spätung durch rascheresFahren innerhalb der festgesetztenGe=
schwindigkeitsgrenzebis zur nächstenAnschluß=oderbis zurEnd=
stationwiederbeseitigtwerdenwird;

b) die MitnahmevonGüterwagendarf eineVerlängerungder plan=
mäßigenFahrzeitnichtherbeiführen;

J0)die Reisendendürfen durch die Mitbeförderung von Gütern in
keinerWeisebelästigtwerden. ·

(2) Inwieweit Eilgut mit den Personenzügenbefördertwerden darf, bei
welcheneineGeschwindigkeitvon mehr als 60 Klanelr in der Stunde oder
1000 Meter in derMinute zur Anwendungkommensoll, bestimmtdieAufsichts=
behörde.

G.31.
Beförderung von Personen mit Güterzügen.

Wenn es im Interessedes Lokalverkehrswünschenswertherscheint,kann
mit denGüterzügenauchPersonenbeförderungstattfinden;jedochdarf deshalbkeine
Beschleunigungderselbenüber die für solchezugelasseneGeschwindigkeiteintreten.
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g.32.
Fahrbericht der Zugführer.

Jeder Zugführer hat einenFahrberichtzu führen, in welchemdieAbgangs=
und Ankunftszeitenauf deneinzelnenAnhaltepunktenund außergewöhnlicheVor=
kommnissegenauzu verzeichnensind.

F. 33.
Bildung und Repvision der Züge.

Bei Bildung einesZugesmuß sorgfältigdaraufgehaltenwerden,daß
die im F. 13 vorgeschriebeneAnzahl bedienterBremsen sich in selbigembefindet
und daß letztereangemessenvertheilt sind. Bei einer stärkerenNeigung als
11200 in einer zusammenhängendenLänge von über 1 000 Meter muß der
letzteWagen einebedienteBremsehaben)hinterdemselbenkann ausnahmsweise
beiGüterzügennocheinreparaturbedürftigerleererWageneingestelltwerden,sofern
derselbezwar lauffähig ist, aber inmitten desZuges nachArt seinerBeschädigung
nichteingestelltwerdenkann.

(2) Ferner sind die Wagen unter sichund der Tendermit demnächst=
folgendenWagen in doppelterWeisegehörigzu verkuppelnG. 12 Abs.4 und5),
die Zugleine, soweitdieselbenach §. 48 Absatz2 erforderlichist, anzubringen,die
Verbindungen der etwa vorhandenendurchgehendenBremse (F. 12 Abs. 7) her=
zustellen,die Belastung in den einzelnenWagen thunlichstgleichmäßigzu ver=
theilen,die nöthigenSignale anzubringenund das Innere der zur Beförderung
von Personen benutztenWagen für die Fahrt in der Dunkelheit und in den
Tunneln, zu derenDurchfahrungmehrals zweiMinuten gebrauchtwerden,an=
gemessenzu erleuchten.

(63)In denPersonenzügenmüssendie Zughakensoweitzusammengezogen
sein, daß dieFederbufferderWagen im ZustandederRuhe sichberühren(§. 28).
In Zügen,welchefahrplanmäßigsowohlzurGüter=als auchzurPersonenbeförde=
rung bestimmtsind, dürfenbeladeneLangholzwagenund sonstigeWagen mit
ungewöhnlicherKuppelung nicht unmittelbar vor und auchnichtunmittelbar hinter
die Personenwagengestelltwerden.

() Bevor derZug dieAbgangsstationverläßt,ist derselbezurevidirenund
darauf zu achten,daß die über die Bildung der Züge gegebenenVorschriften
ehörigbefolgtsind. DieseRewvisionist unterwegsbei jederVeränderungin der

3 desZugesundso oft derAufenthaltes gestattet,zu wiederholen.

g.34.
Schutzwagen und Postwagen.

() In jedemzur Beförderungvon PersonenbestimmtenZuge, dessen
Fahrgeschwindigkeit45 Kilometerin der Stunde oder750 Meter in derMinute
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übersteigt,hat der ersteWagendesZuges als Schutzwagenzu dienenund darf
als solchernichtmit Reisendenbesetztwerden. Bei denmit geringererGeschwindig=
keitfahrendenderartigenZügen ist letzteresmit der Beschränkunggestattet,daß
mindestensdie vordereAbtheilungdes betreffendenWagens von Reisendenfrei=
gehaltenwird.

(2) Bei der dem Postwagen zu gebendenStellung ist, soweit der Bahn=
betriebdies gestattet,auf die Bedürfnissedes PostdienstesRücksichtzu nehmen,
ebenmäßigist die Verwendungdes Postwagensals Schutzwagenthunlichstzu
vermeiden.

. 35.
Extrazüge.

G)Extrazüge dürfen nicht befördertwerden, wenn die Bahn nicht voll=
ständigbewacht,derZug denBahnwärternnichtvorhersignalisirtunddernächsten
Station ordnungsmäßiggemeldetist.

() Ausnahmensind nur in den im §. 45 näher bezeichnetenFällen
zulässig.

S. 36.
Arbeitszüge.

G) Arbeitszügedürfennur auf bestimmteAnordnungdermit der Leitun
desBetriebesbetrautenverantwortlichenoberenBeamtenoderderenVertreterun
in fest abgegrenztenZeiträumenauf der Bahn fahren.

() Die Vorsteher der beiden angrenzendenStationen müssen von der
Bewegung solcherZüge Kenntniß erhalten. Dies gilt auch von einzelnen
Materialien=Transportwagenund Dräsinen, welchedurchMenschenkräftebewegt
werden) dieselbenmüsseneinem verantwortlichenBegleiter unterstellt sein und
mindestens¼ Stunde vor der zu erwartendenAnkunft einesZuges von demFahr=
geleisedesselbenentferntwerden. Auf Stationen müssendie Fahrgeleisevor
Ertheilung der Erlaubniß zum Einfahren von allen Fahrzeugengeräumt sein.

S. 37.
Schneepflüge.

C)Schneepflüge oder Wagen zum Brechen des Glatteises dürfen nicht
vor die LokomotivenfahrplanmäßigerZüge gestelltwerden. Wo das Bedürfniß
eintritt, werdendieseSchneepflügeoder Wagen dem Zuge in entsprechendem
Abstandemit besonderenLokomotivenvorausgeschickt.

(2) Fest mit der ZuglokomotiveverbundeneSchneepflüge,welchenicht auf
besonderenRäderngehen,sindzulässig.

S.38.
Mitfahren auf der Lokomotive.

Ohne Erlaubniß der dazu bevollmächtigtenBeamten darf außer den durch
ihren Dienst dazu berechtigtenBeamten niemand auf der Lokomotivemitfahren.
Reichs=Geseqbl.1885. 58
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S. 39.
Stillstehende Lokomotiven und Wagen.

)Bei angeheiztenLokomotivensoll) solangesiestill stehen,derRegulator
geschlossen,die Steuerungin Ruhe gesetztund die Bremseangezogensein. Die
Lokomotivemuß dabei stetsunter speziellerAufsicht stehen.

()) Stehende,nichtmit einerLokomotiveverbundeneWagen sindzurVer=
meidungunbeabsichtigterBewegungmittelstVorlagen, Bremsenoder anderer
Vorrichtungenso festzustellen,daß sienichtin Bewegunggesetztwerdenkönnen.

S. 40.
Zugsignale.

(1) Jeder geschlossenfahrendeZug muß mit Signalen versehensein,welche
bei Tage denSchluß, bei Dunkelheitaberdie Spitzeund denSchluß desselben
erkennenlassen)gleichesgilt für einzelnfahrendeLokomotiven.

(:) Am Schlusseeines jedenim Dunkeln fahrendenZuges muß außerdem
ein nach hinten und nach vorn leuchtendesLaternensignalangebrachtsein.

G) Jeder Ingangsetzungder Lokomotivenmuß ein Achtungssignalvor=
hergehen.

() EinzelnfahrendeLokomotivenundArbeitszügewerdenwie andereZüge
signalisirt.

(5) Auch Dräsinen und Materialien-Transportwagen(F. 36 Abs.2) auf
freierBahn müssenim Dunkeln angemessenbeleuchtetsein.

S. 41.
Signale auf freier Strecke.

Auf der Bahn müssenfolgendeSignale gegebenwerdenkönnen:
1. die Bahn ist fahrbar,
2. der Zug soll langsamfahren,
3. der Zug soll halten.

§S.42.
Signale des Zugpersonals.

Die Zugführer, Schaffner und Bremser müssenein Nothsignal an den
Lokomotivführergebenkönnen.

*
Signale des Lokomotivpersonals.

Die LokomotivführermüssenfolgendeSignale gebenkönnen:
1. Achtunggeben,
2. Bremsenanziehen,
3. Bremsenloslassen.
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S. 44.
Elektrische Verbindungen.

CDer Dienst mit dem elektromagnetischenTelegraphenwird nachbe=
sonderervon der EisenbahnverwaltungoderAussichtsbehördeerlassenenInstruktion
gehandhabt;es müssendurchdenselbenDepeschenvonStation zuStation gegeben
und sämmtlicheWärter zwischenje zweiStationenvon demAbgangeder Züge
benachrichtigtwerdenkönnen.

E) Die Signale
1. der Zug gehtnichtab,
2. es soll eineHülfslokomotivekommen,

dürfen nicht mittelst optischer,sondernmüssenmittelst elektrischerTelegraphen
erfolgen.

(8s)Zum Herbeirufenvon HülfslokomotivenmüssendieZüge mit tragbaren
Apparatenversehenoderan geeignetenStellen elektrischeApparateaufgestelltsein.

S. 45.
Signalisirung nicht fahrplanmäßiger Süge.

CNicht fahrplanmäßigeZüge oder einzelnfahrendeLokomotivenmüssen
in derRegel durchein Signal an demin der einenoderanderenRichtungzu=
nächstvorhergehendenZuge denBahnwärtern, Arbeiternund denin Seitenbahnen
haltendenZügenzur Nachachtungangekündigtwerden.

(2) Kann eine solcheSignalisirung nicht stattfinden,so dürfen nicht fahr=
planmäßigeZüge oder einzelneLokomotivennur abgelassenwerden,wenn eine
bezüglicheVerständigungder beidenbetreffendenStationenstattgefundenhat und
die Wärter zeitig vorher von demAbgangederselbendurch elektromagnetische
Signale benachrichtigtsind.

G) Von den vorstehendenBestimmungenkann —unter persönlicherVer=
antwortlichkeitdesStationsvorstehersoderdessonstzuständigenBetriebsbeamten—
abgesehenwerdenbeiHülfszügen,welcheaus Anlaß von Eisenbahnunfällen,Feuers=
brünstenodersonstigenderartigenEreignissenplötzlicherforderlichwerden. Die=
selbendürfen nur mit einer Geschwindigkeitvon höchstens30 Kilometer in der
Stunde (500Meter in der Minute) gefahrenwerden.

g. 46. .

Weichen in Hauptgeleisen und Signalisirung einfahrender Züge.
C)Bevor das Signal zur Ein=oderDurchfahrtfür den ankommenden

Zug gegebenwird und vor der Abfahrt eines jedenZuges ist nachzusehen,ob
die Bahnstränge,welcheder Zug zu durchlaufenhat, frei und die betreffenden
Weichenrichtiggestelltsind (siehe§. 1 Abs.2).

58“
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(2) Auf denjenigenStationen, auf welcheneine direktemündlicheVer=
ständigungzwischendem dienstthuendenStationsbeamtenund demWärter am
Abschlußtelegraphennicht möglich ist, oder auf welcheneine Verbindung des
Wärterpostensam Abschlußtelegraphenmit der Station durchelektrischeBlock=
apparate oder Sprechapparateoder auf irgend einem anderenmechanischenoder
elektrischenWegenichtbesteht,sindvon demdienstthuendenStationsbeamtenfür
die Einfahrt der Züge optischeSignale am Perrontelegraphenzu geben.

(6s)Für dieWeichenin denHauptgeleisenist einenormaleStellung als
Regel vorzuschreiben.

() Zu denHauptgeleisensind alle diejenigenGeleisezu rechnen,welchein
Ausführungdes fahrplanmäßigenFahrdienstesvon Bahnzügendurchfahrenoder
benutztwerden.

K.47.
Signale an Wasserkrahnen.

Die Stellung der drehbarenAusgußröhrender Wasserkrahnesoll im
Dunkeln durch Signale kenntlichgemachtsein.

S. 48.
Verständigung des Zugpersonals unter sich.

Das Zugpersonaldarf währendder Fahrt nur einem,für dieOrd=
nung und Sicherheit des Zuges vorzugsweiseverantwortlichenBeamten unter=
geordnetund muß so vertheilt sein, daß dadurchdie Uebersichtüber den ganzen
Zug mit Erkennungder Signale und die Verständigungdes Wagenpersonals
mit demLokomotivführerermöglichtwird.

(2) Bei allen Zügen muß einemit der Dampfpfeife der Lokomotiveoder
mit einemWeckeran derLokomotiveverbundeneZugleineodereineanderegeeig=
neteVorrichtungangebrachtsein,welchebei PersonenzügenüberdenganzenZug
und bei Güterzügen, wie bei Zügen, welchefahrplanmäßig sowohl zur Güter=
als auch zur Personenbeförderungbestimmtsind, sowie bei Militärzügen minde=
stens bis zum wachthabendenFahrbeamtengeführt seinmuß.

(s3)Bei Personenzügen,die mit solchendurchgehendenBremsenausgerüstet
sind, welchebei einer Zugtrennungselbstthätigin Wirksamkeittreten, und die es
außer dem Lokomotivführerauch dem wachthabendenFahrbeamtenund den Rei=
sendenermöglichen,denZug zum Stehenzu bringen,darf von derMitführung
der Zugleine oder der dieselbeersetzendenanderenVorrichtung (Abs. 2) Abstand
genommenwerden.

K. 49.
Maßregeln bei betriebsstörenden Ereignissen.

Wenn in Folge eines betriebsstörendenEreignissesein Zug auf der Bahn
liegen bleibenmuß, sind in derRichtung, aus welcherandereZüge sichauf dem
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versperrtenGeleisenähernkönnten,sichereMaßregeln zu treffen,durchwelchesolche
Züge zeitiggenugvon demOrte, wo der Zug liegt, in Kenntnißgesetztwerden.

S. 50.
Signalordnung.

) Für die gemäß§#9.40 bis 49 erforderlichenSignale sind die Vor=
schriftender Signalordnungfür die EisenbahnenDeutschlandsmaßgebend.

(2) Führen mehrereBahnlinien neben einander her, so ist den optischen
Signalen an denselbeneineStellung zu geben,welcheder Lage der Bahnlinien
zu einanderentspricht.

S. 51.
Stellung und Bedienung spitzbefahrenerWeichen.
Jede Weiche,gegenderenSpitze fahrplanmäßigeZüge fahren,muß

währenddesDurchgangsdesZuges entwederverschlossengehaltenwerdenoder
von einemWeichenstellerbedientsein.

(2) Den Weichenstellernan derEinfahrt in größereStationen oderZweig=
bahnen,sowie an den auf freierBahn gelegenenAusweichungen,ebensoden auf
der Fahrt befindlichenLokomotivführern,Heizernund Bremsern dürfenGeschäfte,
durchwelchedie sorgfältigeWahrnehmungihrer Funktionenbeeinträchtigtwerden
könnte,nicht aufgetragenoder gestattetwerden.

**
Bedienung und Führung der Lokomotiven.

) Zur Bedienungder Lokomotivemuß dieselbemit einemFührer und
einemHeizerbesetztsein.

(2) Die Führung der Lokomotivendarf nur solchenPersonenübertragen
werden,welchemindestens21 Jahre alt und unbescholtenenRufes sind und ihre
Befähigungals LokomotivführerunterBeachtungder vom Bundesrathdarüber
erlassenenVorschriftennachgewiesenhaben.

(3) Die Heizer müssenmit der Handhabung der Lokomotivenmindestens
soweit vertraut sein, um dieselbenerforderlichenfallsstill= oder zurückstellenzu
können.

IV. Bestimmungen für das Publikum.

S. 53.
Allgemeine Bestimmungen.

Die Eisenbahnreisendenund das sonstigePublikum müssenden allgemeinen
Anordnungen nachkommen,welchevon der Bahnverwaltung behufs Aufrecht=
erhaltungder Ordnung innerhalbdes Bahngebietsund beim Transport der
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Personenund Effektengetroffenwerden,und habenden dienstlichenAnordnungen
derin Uniformbefindlichenodermit einemDienstabzeichenodermit einerbesonderen
LegitimationversehenenBahnpolizeibeamten(§.66) Folge zu leisten.

*½
Betreten der Bahnanlagen.

)Das BetretendesPlanums derBahn, derdazugehörigenBöschungen,
Dämme,Gräben,Brückenund sonstigenAnlagenistohneErlaubnißkartenur der
Aufsichtsbehördeund derenOrganen, den in derAusübung ihresDienstes befind=
lichenBeamtenderStaatsanwaltschaften,Forstschutz=,Zoll=,Steuer=,Telegraphen=
und Polizeibeamten,sowieden zur RekognoszirungdienstlichentsendetenOffizieren
gestattet;dabei ist jedochdie Bewegung wie der Aufenthalt innerhalb der Fahr=
undRangirgeleisezu vermeiden.Die bezeichnetenPersonen,sowiedienachF. 55
zumBetretenderdemübrigenPublikumnichtgeöffnetenStations=und Dienst=
räume berechtigtenBeamten haben,sofernsie nicht durch ihreUniform als solche
kenntlichsind, sich durch eineBescheinigungihrer vorgesetztenDienstbehördeauf
Erfordern auszuweisen.

(:) Das Publikum darf dieBahn nur an den zuUeberfahrtenoderUeber=
gängenbestimmtenStellen überschreiten,und zwar nur so lange, als die letzteren
nicht durchBarrieren verschlossensind. Die mit Drehkreuzenoder sichselbstver=
schließendenFallthüren versehenenUebergänge(§. 4 Abs. 3) dürfen nur passirt
werden,wennkeinZug in Sicht ist.

(3) In allen Fällen ist jederunnöthigeVerzugzu vermeiden.
(4)Die Gewährungvon Erlaubnißkartenzum Betretender vorstehend

bezeichnetenBahnanlagen bedarfder Genehmigungder Aussichtsbehörde.
(5) Es istuntersagt,dieBarrierenodersonstigenEinfriedigungeneigenmächtig

zu öffnen,zu überschreitenoderzu übersteigen,oderetwasdaraufzu legenoder
zu hängen.

§. 55.
Betreten der Stationen.

AußerhalbderbestimmungsmäßigdemPublikumfür immeroderzeit=
weisegeöffnetenRäume darf niemanddie Station ohneErlaubnißkartebetreten,
mit Ausnahme der in Ausübung ihres Dienstes befindlichenChefs der Militär=
und Polizeibehörde,sowieder im F. 54 gedachtenund der Postbeamten.

(2) Den Festungskommandanten,Fortifikationsoffizierenund den durchihre
Uniform als solchekenntlichenFortifikationsbeamtenist gestattet,auchdenBahn=
körperwie die Stationen innerhalbdes Festungsrayonszu betreten.

(s) Für das Anhalten von Wagen behufsAufnahme oder Absetzungvon
Personen, sowie zur Abholung oder Zufuhr von Gütern sind nur die dafür
bestimmtenStellen auf denVorplätzenderStationen und auf denPlätzen an den
Räumenfür die LagerungderGüter zu benutzen.
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() Die UeberwachungderOrdnung auf diesenfür dieFuhrwerkebestimmten
Plätzen steht den Bahnpolizeibeamtenzu) insofern in dieserBeziehung nicht
besondereVorschriftenein Anderesbestimmen.

S. 56.
Hinüberschaffen von Gegenständenüber die Bahn.

Das Hinüberschaffenvon Pflügen und Eggen, sowie von Baumstämmen
und anderenschwerenGegenständenüber die Bahn darf, sofern solchenicht
getragenwerden,nur auf Wagen oder untergelegtenSchleifen erfolgen.

G.57.
Betreten der Bahn durch Vieh.

)Für das Betretender Bahn und der dazugehörigenAnlagendurch
Bieh bleibt derjenigeverantwortlich,welchemdie Aufsichtüber dasselbeobliegt.

(:) Das Treiben von größerenViehherdenüber die Bahnübergängeist
innerhalbzehnMinuten vor demerwartetenEintreffeneinesZuges nichtmehr
gestattet.

gabs.
Benutzung von Privatübergängen.

Privatübergängedürfennur von denBerechtigtenunterdenvon derAuf=
sichtsbehördegenehmigtenBedingungenbenutztwerden.

KG.59.
GeschlosseneUebergänge.

So langedieUebergängegeschlossensind,müssenFuhrwerke,Reiter,Treiber
von Viehherdenund Führer von Lastthierenbei den aufgestelltenWarmungstafeln
halten. Das Gleichegilt, sobald dieGlockenan den mit Zugbarrierenversehenen
Uebergängenertönen.FußgängerdürfensichdengeschlossenenBarrierennähern,
dieselbenaber nicht öffnen.

S. 60.
Bahnbeschädigungen und Betriebsstörungen.

Alle Beschädigungender Bahn und der dazu gehörigenAnlagen, mit
EinschlußderTelegraphen,sowiederBetriebsmittelnebstZubehör, imgleichendas
Auflegen von Steinen, Holz und sonstigenSachen auf das Planum, oder das
Anbringen sonstigerFahrhindernissesind verboten, ebensodie Erregung falschen
Alarms, die Nachahmungenvon Signalen, die Verstellung von Ausweiche=
vorrichtungenund überhauptdieVornahmealler, denBetriebstörendenHandlungen.
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S. 61.

Verbot des Ein- und Aussteigens während der Bewegung der Züge.

Das Einsteigenin einenbereitsin Gang gesetztenZug, derVersuch,sowie
die Hülfeleistung dazu, imgleichendas eigenmächtigeOeffnender Wagenthüren
oderAussteigen,währendderZug sichnochin Bewegungbefindet,ist verboten.

S. 62.
Bestrafung von Uebertretungen.

Wer denBestimmungender §9.53 bis 61 und dennachfolgendenBestim=
mungendesBetriebs=Reglementsfür dieEisenbahnenDeutschlandszuwiderhandelt,
welchealso lauten:

„FeuergefährlicheGegenstände,sowieallesGepäck,welchesFlüssig=
keitenund andereGegenständeenthält, die auf irgend eineWeise
Schaden verursachenkönnen, insbesonderegeladeneGewehre, Schieß=
pulver, leichtentzündbarePräparate und andereSachen gleicherEigen=
schaft,dürfen in denPersonenwagennichtmitgenommenwerden. Das
Eisenbahndienstpersonalist berechtigt,sichin dieserBeziehungdienöthige
Ueberzeugungzu verschaffen.

Jägern und im öffentlichenDienste stehendenPersonenist jedoch
die Mitführung von Handmunitiongestattet.“

wird mit einerGeldstrafebis zu einhundertMark bestraft,sofernnichtnachden
allgemeinenStrafbestimmungeneinehärtereStrafe verwirkt ist.

. 63.
Befugnisse der Bahnpolizeibeamten.

Die Bahnpolizeibeamtensindbefugt,einenJedenvorläufigfestzunehmen,
der auf derUebertretungder im §. 62 gedachtenBestimmungenbetroffenoder
unmittelbarnachderUebertretungverfolgtwird und sichüberseinePersonnicht
auszuweisenvermag. Derselbe ist mit der Festnahmezu verschonen,wenn er
eine angemesseneSicherheit bestellt. Die Sicherheit darf den Höchstbetragder
angedrohtenStrafe nicht übersteigen.

(2) Enthält die strafbareHandlungeinVerbrechenoderVergehen,so kann
sichderSchuldige durch eineSicherheitsbestellungder vorläufigenFestnahmenicht
entziehen.

(8) Jeder Festgenommeneist ungesäumtan die nächstePolizeibehördeoder
an denStaats=oderPolizeianwaltabzuliefern.
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g. 64.
Verfahren im Falle einer Festnahme.

Den Bahnpolizeibeamtenist gestattet,die festgenommenenPersonendurch
Mannschaften aus dem auf der EisenbahnbefindlichenArbeitspersonalin Be=
wachungnehmenund an den Bestimmungsort abliefern zu lassen. In diesem
Falle hat der Bahnpolizeibeamteeinemit seinemNamen und mit seinerDienst=
qualität bezeichneteFestnehmungskartemitzugeben,welchevorläufig die Stelle der
aufzunehmendenVerhandlungvertritt, die in derRegel an demselbenTage, an
dem die Uebertretungkonstatirtwurde, spätestensaber am Vormittage des
folgendenTages an die Polizeibehördeoder den Staats= oder Polizeianwalt ein=
gesendetwerdenmuß.

65.
Aushang der Vorschriften für den Personenverkehr. Beschwerdebuch.

Ein Abdruckder §#§.53 bis 65 diesesReglementsundder9#.13, 14, 22
Absatz2 und 5 und JF.23 des Betriebs=Reglementsist in jedemWarteraum
auszuhängenund fernerauf jederStation ein demPublikum zugänglichesBe=
schwerdebuchim Stationsbüreau auszulegen.

V. Bahnpolizeibeamte.

d. 66.
Bezeichnung der Bahnpolizeibeamten.

JZurAusübung derBahnpolizei sind zunächstfolgendeEisenbahnbeamte
berufen:

Betriebsdirektorenund Oberingenieure,
Oberbetriebsinspektoren,
Betriebsinspektorenund Betriebs=Bauinspektoren(Transport=
Oberinspektoren,Transportinspektorenund derenAssistenten),

4. Eisenbahnbaumeister,Abtheilungsbaumeisterund Ingenieure,
5. Bahnkontrolöreund Betriebskontrolöre,

ferner:
6. Stationsvorsteher(Stationsmeister,Bahnhofsinspektoren,Bahn=
hofsverwalter),

7. Stationsaufseher(Bahnhofsaufseher)undStationsassistenten(Bahn=
hofs=Inspektionsassistenten),

Reichs-Gesetzbl.1885. 59
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8. Bahnmeisterund Hülfsbahnmeister,

9. Weichensteller(Weichenwärter,Stationswärter und Hülfsweichen=
wärter),

10. Oberbahnwärter, Bahnwärter (Brücken-, Schlag-, Signal⸗-,
Streckenwärter)und Hülfsbahnwärter(Beiwärter),

11. OberzugmeisterundZugmeister(Zugführer,zugführendeSchaffner,
Oberschaffner),

12. Packmeister(Güterschaffner,Gepäckschaffner),

13. Schaffner(Personenschaffner,Kondukteure),
14. Rangirmeister(Oberkoppler,Schirrmeister),

15. Wagenwärterund Bremser (Schmierer, Zugsöler),

16. Thürhüter(Portiers, Perrondiener),
17. Nachtwächter.

() Die Bahnpolizeibeamtenmüssen bei Ausübung ihres Dienstes die
vorgeschriebeneDienstuniform oder das festgestellteDienstabzeichentragen oder
mit einerLegitimationversehensein.

67.
Instruktion.

Allen im §. 66 genanntenBahnpolizeibeamten,welchein der zur Siche=
rung desBetriebeserforderlichenAnzahl angestelltwerdenmüssen,sind von der
Eisenbahnverwaltungüberihre Dienstverrichtungenund ihr gegenseitigesDienst=
verhältnißschriftlicheoder gedruckteInstruktionenzu ertheilen.

G.68.
Befähigung.

(1) Alle zur Ausübung der Bahnpolizei berufenenBeamten müssenmin=
destens21 Jahre alt und unbescholtenenRufes sein, lesenund schreibenkönnen
und die sonst zu ihrem besonderenDienste erforderlichenEigenschaftenbesitzen.
Diese müssenbezüglichder im §. 66 Nr. 6 bis 17 aufgeführtenBahnpolizei=
beamtenden vom Bundesrath darübererlassenenBestimmungenentsprechen.

(2) Die Bahnpolizeibeamtenwerdenvon der zuständigenBehörde vereidet.
Sie tretenalsdann in Beziehungauf die ihnen übertragenenDienstverrichtungen
dem Publikum gegenüberin die Rechteder öffentlichenPolizeibeamten.

(„) Die Offiziere und Mannschaftender militärischenFormationen für
Eisenbahnzweckesind von obigenVorschriftenüber das Alter und die Beeidigung
ausgeschlossen.
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g.69.
Pflichten gegendas Publikum. Personalakten.

() Die BahnpolizeibeamtenhabendemPublikumgegenübereinbesonnenes,
anständigesund rücksichtsvollesBenehmen zu beobachtenund sich insbesondere
jedesherrischenund unfreundlichenAuftretenszu enthalten.

() UnziemlichkeitensindvondemVorgesetztenstrengzu rügenundnöthigen=
falls durchangemesseneDisziplinarstrafenzu ahnden.

(6) DiesenigenBahnpolizeibeamten,welchesichals zur Ausübungihres
Dienstesungeeignetzeigen,müssensofortvon derVerrichtungpolizeilicherFunk=
tionenentferntwerden.

(1) Die Bahnverwaltung ist verbunden, über jedenBahnpolizeibeamten
Personalaktenanzulegenund fortzuführen.

. 70.
Bezirk der Amtsthätigkeit.

Die Amtswirksamkeitder Bahnpolizeibeamtenerstrecktsich ohneRücksicht
auf den ihnen angewiesenenWohnsitzauf die ganzeBahn, die dazu gehörigen
Anlagen und so weit, als solcheszur Handhabungund Aufrechthaltungder für
den Eisenbahnbetrieberlassenenoder noch zu erlassendenPolizeiverordnungen
erforderlichist.

S. 71.
Gegenseitige Unterstützung der Polizeibeamten.

Die Staats= undGemeindepolizeibeamtensind verpflichtet,dieBahnpolizei=
beamtenauf derenErsuchenin der Handhabungder Bahnpolizei zu unterstützen.
Ebensosind die Bahnpolizeibeamtenverbunden,denübrigenPelzzibennuenbei
derAusübungihresAmts innerhalbdesim vorhergehendenParagraphenbezeich=
neten Gebiets Beistand zu leisten, soweit es die den Bahnbeamtenobliegenden
besonderenPflichten zulassen.

VI. Beaufsichtigung.

. 72.
Aufsichtsbehörden.

Die Aufsichtüber die Ausführungder im Vorstehendenzur Sicherung
desBetriebesgegebenenVorschriftenliegt ob: —

a) bei denunter Staatsverwaltung stehendenEisenbahnendenEisenbahn⸗
direktionen,

b) bei den unter Privatverwaltung stehendenEisenbahnendem obersten
Betriebsdirigentenoder den Eisenbahndirektionenund

I) denAusfsichtsbehörden.
59°

——————————
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VII. Ausnahmebestimmungen.

S.73.
—Insofernauf einer Bahn einzelnein diesemReglementvorgeschriebene

Einrichtungennochnicht bestehen,auch ihreHerstellungohnebesondereSchwierig=
keitenbis zu demim F. 74 bestimmtenTerminenichtzu bewirkenist, könnenfür
derenAusführung von der betreffendenLandesregierungmit Zustimmungdes
Reichs=Eisenbahn=AmtsangemesseneFristenbewilligtwerden.

(2) Befristungen,welchebereitsauf Grund des bisher gültigenReglements
bewilligtsind, werdenhiervonnichtberührt. "

(3)FürdieandenGrenzenDeutschlandsgelegenenStrecken,welchevon
ausländischenBahnverwaltungen betriebenwerden, könnenAusnahmen bezüglich
diesesReglementsvon der betreffendenLandesregierungunter Zustimmungdes
Reichs=Eisenbahn=Amtsbewilligtwerden.

)Das Reichs=Eisenbahn=Amtist fernerermächtigt,für gewisseZüge und
Zuggattungeneiner Hauptbahn auf Antrag der zuständigenLandesregierung
erleichterndeAbweichungenvon einzelnenBestimmungendiesesReglementszu=
zulassen.

VIII. Schlußbestimmungen.

G.74.
(9) DiesesReglementtritt mit dem 1. April 1886 an Stelle desbisher

geltendenBahnpolizeiReglementsin Kraft und findetAnwendungauf allenEisen=
bahnenDeutschlandsmit Ausnahme derjenigen,für welchenach derEntschließung
der zuständigenLandesbehördemit Zustimmung des Reichs=Eisenbahn=Amtsdie
Bahnordnung für deutscheEisenbahnenuntergeordneterBedeutungmaßgebendist.

(.) Dasselbewird durchdas Reichs=Gesetzblattund das Centralblattfür
das DeutscheReich, sowieaußerdemvon denBundesregierungenpublizirt.

(3) Die von denBundesregierungenoderEisenbahnverwaltungenerlassenen
AusführungsbestimmungensinddemReichs=Eisenbahn=Amtmitzutheilen.

Berlin, den 30. November1885.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

von Buoetticher.
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Anlage 4
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(Nr. 1628.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Vorschriftenüber die Prüfung
der Seeschifferund Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffenvom
25. September1869. Vom 2. Dezember1885.

Aw Grund des §F.31 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich (Reichs=
Gesetzbl.von 1883 S. 177) hat.der Bundesrathbeschlossen:

dem §. 12 der Bekanntmachung,betreffenddie Prüfung der Seeschiffer
und Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen,vom 25. September
1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 660) die nachstehendeZusatzbestimmunghinzu=
zufügen:

„Diese Vorschrift findet auf Dampfschiffe,welchezu Frachtfahrten
ausschließlichzwischeneinem deutschenRheinhafen und der Themse
verwendetwerdenund zu derenBesatzungein für das Fahrwasserdes
Rheins sachverständigerRheinschiffergehört, bis auf Weitereskeine
Anwendung"“.

Berlin, den2. Dezember1885.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Beoetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.
Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

——
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(Zolltarifgesetz§. 1) 112. (Zolltarif Nr. 25 zu b) 139.

Braunanu, HerstellungeinerEisenbahnvon dort über
Ottendorf nachMittelsteine(Vertr. mit Oesterr.Ungarn
v. 14.März) 198.

Bremen, freieHansestadt,Anschlußderselbenan das
deutscheJollgebiet (G. v. 31. März) 79.

Brennmaterialien, zollfreieEinfuhr (Zolltarif Nr. 13
zu a, Nr. 34) 128.

Bremsvorrichtungen für Eisenbahnfahrzeuge(Bek. v.
30.Nov. S§.11 bis 13, 33) 295.

Bruttogewicht, Erhebungder Eingangszöllevon dem
Bruttogewicht(Zolltarifgesetz§. 2) 112.

Buchweizen, EingangszollaufBuchweizen(G.v.20.Febr.
8. 1) 15. (Bek.v. 20.Febr.) 16. (G. v. 22.Mai F. 2
Nr. 5 zu b, §§.3, 4) 96. (ZolltarifNr.9 zub) 125.

A=



Bürstenbinderwaaren, Eingangszöllefürdieselben(Zoll⸗
tarif Nr. 4) 120.

Bundesrath, Genehmigungder Verträgeüber Sub=
ventionirung von Postdampferliniennach überseeischen
Ländern (G. v. 6. April §. 3) 85. — Ermächtigungzur
Verlängerung der Rübenzuckersteuer=Krediteaus dem
Betriebsjahre1884/85 (G. v. 13. Mai §. 2) 91.

Justimmung des Bundesraths zur Inkraftsetzung
des Gesetzesüber die Ausdehnung der Unfall- und
Krankenversicherung(G. v. 28. Mai §. 17) 164. —
Theilnahmevon Mitgliedern des Bundesraths an den
Entscheidungendes Reichs=Versicherungsamts(V. v.
5. Aug. ös. 1, 4, 23) 255. — Wahl der richterlichen
Mitglieder des Versicherungsamtsdurchden Bundesrath
(das.§S.7) 257.

BestimmungendesBundesrathsüberdieAusführung
des Jolltarifgesetzes(G. v. 22. Mai §F.1 zu II u. III)
94. (BSolltarifgesetz§§.2 bis 4, 5 Nr. 10, §.7 Nr. 2,
3, Za u. 4) 112. — überBefreiungenvomEingangszoll
und Zollermäßigungen(G. v. 22. Mai S. 2 Nr. 16, 22)
103. (Zolltarif Nr. 29, 39 zu c) 147.— Zustimmung
des Bundesraths zu Zuschlägenzu denEingangszöllen
(Solltarifgesetz§. 6) 114.

Bestimmungendes Bundesraths zur Ausführung
desGesetzesüber dieErhebungvon Reichsstempelabgaben
(G. v. 29. Mai Ss. 11d, 11e, 21, 27, 28a) 174.
(G. v. 3. Juni §§.2 bis 4, 15, 16, 24, 30, 38, 40)
193. (Tarif dazuNr. 1, Nr. 2 zu cc, Nr. 3 zu b) 190.

Desgl. über Abweichungenvom Normalprofil des
lichtenRaumes für dieEisenbahnenDeutschlands(Bahn=
polizei=Regl. v. 30. Nov. §F.2 Abs. 3) 290. — über
die Annahmebedingungenfür Bahnpolizeibeamte(das.
§S.68) 314.

Bundesstaaten, MatrikularbeiträgederselbenzumReichs=
haushalt für 1884/85 (G. v. 23. Janr. §.2) 3. (G. v.
18. Febr. 8. 2) 17. — desgl. für 1885/86 (Anl. z. G.
v. 16.März) 71. (G. v. 23.Mai F. 2) 157.

TheilweiseUeberweisungdesErtrages derZölle und
der Tabacksteueran die Bundesstaaten(ZJolltarifgesetz
§. 8) 116. — desgl. des Ertrages der Reichsstempel=
abgaben(G. v. 3. Juni §F.44) 189.

Urkunden,stempelpflichtigeGeschäfteundLotterien2c.,
welche der Reichsstempelsteuerunterliegen, sind von
weiterenStempelabgabenin den Bundesstaatenbefreit
(G. v. 3. Juni §§. 5, 17, 30) 180. — Reichsstempel=
steuervon den Staatslotterien der Bundesstaaten(das.
S§.27, 28, 43) 186. — Geldstrafenwegen Reichs=
stempelabgabenHinterziehungverfallendemLandesfiskus
(das.§. 35) 187. — Mitwirkung der Behörden und
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Bundesstaaten, (Forts.)
Beamten der Bundesstaatenbei der Ausführung des
Gesetzes(das. §§.37 bis 39, 43) 188.

Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung
auf dieStaatsbetriebederBundesstaaten(G. v. 28. Mai
Is. 2, 3, 15) 160.

Butter, auchkünstliche,Eingangszollfür dieselbe(Jolltarif
Nr. 25 zu f) 140.

C.
Chokolade undChokoladesurrogate, Eingangszollfür
Chokoladeu. s.w. (G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 14 zuh)
101. (Zolltarif Nr. 25 zu p Nr. 3) 142.

Cichorien, Eingangszollfür Cichorien(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 5 zu i, F. 4 zu c) 96. (Bolltarifgesetz§.1
zu2) 112.(ZolltarifNr. 9 zui, Nr. 25 zupNr. 2) 125.

Cigarren, Eingangszollfür Cigarrenund Eigarretten
(Solltarif Nr. 25 zu v) 144.

D.
Dachschiefer, Eingangszoll(G. v. 22.Mai F. 2 Nr. 18
zu e) 104. (Zolltarif Nr. 33 zu e) 150.

Dänemark, Theilnahmean derGeneral-Akte derBerliner
Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

Deutsche, NiederlassungundGewerbebetrieb2c.derselben.
in Griechenland(Vertr.v. 9. Juli 84. Art. 1 bis6) 24.
—desgl. in Madagaskar(Konv. v. 15. Mai 83. Art. 2)
167. — desgl. im Kongo=Gebiet(Uebereink.v. 8. Nov.
84. Art. 2 bis 4) 212. (Gen.Akte v. 26. Febr. Art. 1
bis 6, 13, 26) 221.

Deutschland, Postdampfschiffsverbindungenmit Ostasien
undAustralien(G. v. 6. April §F.1) 85. — s auchReich.

Dienstkaution, s. Kautionen.
Drogueriewaaren, Eingangszöllefür dieselben(G. v.
22.Mai F. 2 Nr. 2) 95. (Zolltarif Nr. 5) 120.

Düngungsmittel, zollfreieEinfuhr(JolltarifNr. 1 zub,
Nr. 25 zu k Nr. 2) 117.

Durchfuhr, JollfreiheitderselbendurchdasKongo-und
Niger=Gebiet(Gen.Akte v. 26. Febr. Art. 4, 14, 27,
35) 224. (Uebereink.mit derInternationalenGesellschaft
des Kongo (v. 8. Nov. 84. Art. 1) 212.

E.

Edle Metalle, s. Metalle.
Effekten, zollfreieEinfuhrvon Effektenals Heirathsgut,
Reisegeräthu. s.w. (Zolltarifgesetz§.5 Nr. 2 bis 4) 113.



Eier von Geflügel,Eingangszoll(ZolltarifNr. 37 zu b)
152.

Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes
GartenbauesübergewisseZollämter (Bek.v. 8. Febr.) 19.

Eingangszölle, vorläufigeEinführunghöhererEingangs=
zölle(G. v. 20.Febr.§. 1) 15. (Bek.v. 20.Febr.)16.
(Bek.v. 21.Febr.)21. (G. v. 22.Mai S§.3, 4) 106.
—Anderweite FestsetzungderEingangszöllefür bestimmte
Waaren (G. v. 22.Mai §.2) 94. (Jolltarifgesetz§.1)
112. (Solltarif) 117. *

Erhebung der Zölle nach dem Gewicht (Zolltarif-
gesetz§. 2) 112. — Abrundung derselben(das. §. 4)
113.— Jollabfertigungbei bestimmtenZollstellen(das.
§ 3) 112. — BefreiungenvomEingangszoll(das.8#§.4,
5, 7) 113.— Juschlägezu denLöllen (das.S. 6) 114.
— Ueberweisungdes Mehrertrags der Bölle an die
Bundesstaaten(das.§.8) 116.

Eingangszölle und Zollbefreiungen im Verkehr
zwischenDeutschlandund Griechenland(Vertr. v. 9. Juli
#§4.Art. 9, 10) 29. — desgl.im Verkehrmit Spanien
(Vertr. v. 10.Mai Art. 1, 2) 248.

Jollfreiheit für die Einfuhr von Deutschlandnach
demKongogebiet(Uebereink.v. 8. Nov. 84. Art. 1) 212.
(Gen.Akte v. 26. Febr. Art. 4) 224.

Einlösung derfür dasEtatsjahr1885/86ausgegebenen
Schatzanweisungen(G. v. 16. März §. 5) 52. (G. v.
13. Mai §. 5) 92. — desgl. der Schuldverschreibungen
überReichsanleihen(A. E. v. 30.März) 87.

EinlösungderBanknotenderKommerzbankin Lübeck
(Bek. v. 18. Mai) 108.

Einziehung des unbefugtnachgemachtenPapiers zu
Reichskassenscheinen(G. v. 26. Mai F. 3) 165.

Eisen und Eisenwaaren, Eingangszöllefür dieselben
(G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 3) 95. (Zolltarif Nr. 6) 122.

Eisenbahnen, Herstellungvon Eisenbahnverbindungen
zwischenMittelsteine und Ottendorf, Hannsdorf und
Ziegenhals, Lindewieseund Ottmachau, sowie zwischen
Ratibor und Troppau (Vertr. mitOesterreich Ungarn
v. 14.März) 198.

Erlaß einesneuenBahnpolizei=Reglementsfür die
EisenbahnenDeutschlands(Bek. v. 30. Nov.) 289.

s. auchReichseisenbahnen.

Eisenbahnfahrzeuge, Eingangszöllefür dieselben(Joll=
tarif Nr. 15 zu c) 131. — Jollfreie Einfuhr (Jolltarif=
gesetz§. 5 Nr. 5) 113.

Vorschriften über Einrichtung und Beschaffenheit
derselben(Bahnpolizei.Regl. vom 30. Nov. SS. 7 bis 19,
28) 293. — s. auchLokomotiven.
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Eisenbahnverwaltungen, AusdehnungderUnfall,und
Krankenversicherungauf den Betrieb und die Bauten
derselben(G. v. 28. Mai §SS.1, 2, 11 bis 16) 159.
(V. v. 25. Sept. F. 2) 271.

Anordnungenu. s. w. der Eisenbahnverwaltungen
über den Eisenbahndienstbetrieb(Bahnpolizei-Regl.
v. 30.Nov. §§.53, 63, 64, 66 bis 72) 309.

Elsaß=Lothringen, UebertragunglandesherrlicherBe=
fugnisseauf den Statthalter in Elsaß-Lothringen(V.
v. 28. Sept.) 273.

Kontrole desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringen
für 1884/85 durch den Rechnungshof des Deutschen
Reichs (G. v. 26. Janr.) 7.

Zulassungsfristenfür ältere Maaße und Gewichts=
stückein Elsaß Lothringen (Bek. v. 30. Dez. 84. Art. 4)
Beil. zu Nr. 5.

Entschädigungenfür die beiUnfällenin Reichs-und
Staatsbetrieben verletztenPersonen und deren Hinter=
bliebene(G. v. 28.Mai SS.7, 8) 161.

Entschädigungfür die Aufhebungvon Befreiungen
von der Entrichtungder Reichsstempelabgaben(G. v.
3. Juni §. 42) 189.

Erbschaftsgut, zollfreie Einfuhr (ZJolltarifgesetz§. 5
Nr. 3) 113.

Erden, zollfreieEinfuhr (G. v. 22.Mai §. 2 Nr. 4) 95.
(Solltarif Nr. 7 zu a) 124.

Erdöl, Eingangszollauf Erdöl (G. v. 22. Mai §. 2
Nr. 16) 102. (Zolltarif Nr. 29) 147.

Ersatzkommissionen,Bildung derselben(G.v.31.März)
81

Erstattung für verdorbeneStempelzeichenzurEntrichtung
der Reichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai F. 21) 175.
(G. v. 3. Juni §. 30) 186.

Erze, zollfreieEinfuhr (G. v. 22.Mai §F.2 Nr. 4) 95.
(Solltarif Nr. 7 zu a) 124.

Esel, Eingangszollfür Esel (G. v. 22.Mai §. 2 Nr. 22
zu a) 105. (Zolltarif Nr. 39 zu a) 153. — Zollfreie
Einführung als Zug und Lastthiere(Jolltarifgesetz§. 5
Nr. 5) 114.

Essig, Eingangszollfür Essig(Jolltarif Nr. 25 zud) 140.

F.
Fährbetrieb, Ausdehnungder Unfall, und Kranken=
versicherungauf denselben(G. v. 28. Mai SS. 1, 2,
I1,15)159.

Jässer, BeschaffenheitundStempelungderselben(Aichordn.
v. 27. Dez. 84. §§. 19, 20) Beil. zu Nr. 5. — Zu=



Fässer, (Forts.)
lässigeFehlergrenze(Bek.v. 27. Juli S. 1 zu III) 265.
— Aichgebühren(Taxe v. 28. Dez. 84. Nr. III) Beil.
zu Nr. 5.

Fahrgeschwindigkeit auf den deutschenEisenbahnen
(Bek.v. 30. Nov. 8. 26, 28 bis 31, 34) 301.

Fahrt, Untersuchungvon Betriebsunfällen,die sichauf
der Fahrt ereignen (G. v. 28. Mai §. 13) 162. —
Unterstützungenan Versicherte, die auf der Fahrt im
Inlande oder im Auslande erkranken(das. §. 16) 163.

Fahrzeuge, Eingangszöllefür dieselben(Zolltarif Nr. 15
zu c und d) 131. — Jollfreie Einführung von Fahr=
zeugen(Zolltarifgesetz§. 5 Nr. 5) 113.

Farbewaaren, Eingangszöllefür dieselben(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 2) 95. (Zolltarif Nr. 5) 120.

Federn, Eingangszöllefür Federn(G. v. 22.Mai F. 2
Nr. 6) 96. (Lolltarif Nr. 11 zu e bis 8) 127.

Fehlergrenze derMaaße, Meßwerkzeuge,Gewichteund
Waagen(Bek.v. 27. Juli) 263. (Aichordn.v. 27.Dez.84.
IS§.4, 11, 15, 17, 20, 26, 31, 34, 40, 46, 50, 54,
60, 62 bis 66, 72, 77) Beil. zu Nr. 5.

Feldfrevel, Bestrafungdesselbenaufdeutschbelgischen
Gebieten(Vertr. v. 29. April) 251.

Felle, zollfreie Einfuhr derselben(G. v. 22. Mai F. 2
Nr. 7) 96. (Bolltarif Nr. 12) 127.

Fette, Eingangszöllefür Fette (G. v. 22. Mai §. 2
Nr. 15) 102. (Zolltarif Nr. 26) 145. — Abgaben
davon für Rechnung des Staates oder der Kommunen
und Korporationen(G. v. 27. Mai F. 1) 109.

Fische, Eingangszölleauf Fische(G. v. 22. Mai 8. 2
Nr. 14 zuc Nr. 2) 100. (Zolltarif Nr. 25 zu g Nr. 2)
140. — desgl. auf Fischspeckund Fischthran (G. v.
22.Mai F. 2 Nr. 15 zuk) 102. (ZolltarifNr. 26 zuk)
145.

s. auchHeringe.
Fischereifrevel, Bestrafungdesselbenaufdeutsch-belgischen
Gebieten(Vertr. v. 29. April) 251.

Fiskus, s. Landesfiskus.
Flachs, zollfreieEinfuhr (Zolltarif Nr. 8) 124.
Fleisch und Fleischwaaren vom Auslande, Abgaben
davon für Rechnung des Staates oder der Kommunen
und Korporationen (G. v. 27. Mai §F.1) 109. — Ein=
gangszoll auf Fleisch und Fleischextrakt(G. v. 22. Mai
§.2 Nr. 14 zu c) 100. (BSolltarifNr. 25 zu g8)140.

Flößereibetrieb, AusdehnungderUnfall- undKranken=
versicherungauf denselben(G. v. 28. Mai SF. 1, 2, 11,
13, 15, 16) 159. ·

Flüssigkeitsmaaßze,BeschaffenheitundStempelung(Aich=
ordn.v. 27. Dez.84. §§.6 bis 20) Beil. zu Nr. 5. —
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Flüssigkeitsmaaße,(Forts.)
ZulässigeFehlergrenzen(Bek.v. 27. Juli S§. 1, 2) 264.
—Aichgebühren (Taxe v. 28. Dez. 84. Nr. II) Beil.
zu Nr. 5. — Zulassungsfristenfür ältereMaaße(Bek.
v. 30.Dez. 84. Art. 1 zu II) Beil. zu Nr. 5.

Formulare, gestempelte,zur Entrichtungder Reichs=
stempelabgaben(G. v. 29. Mai §F.21) 175. (G. v.
3. Juni §. 30) 186.

Forstfrevel, Bestrafungdesselbenauf deutschbelgischen
Gebieten(Vertr. v. 29. April) 251.

Frankreich, Theilnahmeander General=AktederBerliner
Kongo=Konferenz(V. v. 26. Febr.) 215. — Verpflich=
tungen Frankreichshinsichtlichder Schiffahrt auf dem
Niger (das.Art. 31) 242.

gaskar (Konv. v. 15. Mai 83.) 166.
Frist zur Anstellungvon Klagen in BetreffderEntrich=
tung von Reichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai §. 22a)
176. (G. v. 3. Juni F. 32) 186. — Fristen im Ver=
fahren vor demReichs=Versicherungsamt(V. v. 5. Aug.
S. 11) 258. — desgl.vor denSchiedsgerichtenfür die
Unfallversicherung(V. v. 2. Nov. F. 8) 281.

Fuhren, Gestellungfür Kriegszwecke(V. v. 6.Juni Art. 1)
197.

Fuhrwerksbetrieb, AusdehnungderUnfall=undKranken=
versicherungauf den gewerbsmäßigenFuhrwerksbetrieb
(G. v. 28.Mai ö§.1, 11, 13, 15, 16) 159.

G.

Garn, Eingangszöllefür Baumwollengarn(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 1 zu a) 94. (ZJolltarif Nr. 2 zu c) 118. —
desgl. für Leinengarn(G. v. 22. Mai 8. 2 Nr. 11 zus
bisd) 98. (Jolltarif Nr. 22 zua bisd) 137. — desgl.
für Garne aus Asbest (G. v. 22. Mai §. 2 Nr. 4 zuc)
96. (Zolltarif Nr. 7 zu c) 124. — desgl. für Garne
aus Wolle und Thierhaaren (G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 23)
106. (Zolltarif Nr. 41 zu c) 154. — Zollabfertigung
des Garns bei bestimmtenZollstellen(Zolltarifgesetz§.3)
112.

Gartenbau, GestattungderEinfuhr derPflanzenund
sonstigenGegenständedesselbenüber gewisseZollämter
(Bek. v. 8. Febr.) 19.

Gasmesser, Beschaffenheitund Stempelung(Aichordn.
v. 27. Dez. 84. 8§. 74 bis 78) Beil. zu Nr. 5. — Zu=
lässige Fehlergrenze(Bek. v. 27. Juli §. 1 zu VIII)
269. — Aichgebühren(Taxev. 28. Dez.84. Nr. VIII)
Beil. zuNr. 5. — Zulassungsfristenfür ältereGasmesser



Gasmesser,(Forts.)
Getk.v.30.Dez.84.Art.1 zuVII, Art.2 zuIID
Beil. zu Nr. 5.

Gefängnißstrafe wegenunbefugterNachahmungdes
Papiers zu denReichskassenscheinen(G. v. 26. Mai §.2)
165.

Geflügel, Eingangszollauf Geflügel(G. v. 22.Mai 8.2
Nr. 14 zu c Nr. 3) 101. Golltarif Nr. 25 zu g Nr. 3)
141. — Zoll für Eier von Geflügel(ZolltarifNr. 37
zu b) 152.

Geld, Reichsstempelabgabevon Kaufgeschäftenüberaus=
ländischeGeldsorten(G. v. 3. Juni, Tarif Nr. 4 zu
All 193.

Geldstrafen wegenUebertretungder Unfallverhütungs=
vorschriftenfür Reichs-und Staatsbetriebe(G. v. 28. Mai
§. 9) 161. — wegenunbefugterNachahmungdesPapiers
zu denReichskassenscheinen(G. v. 26. Mai F. 2) 165.

GeldstrafenwegenZuwiderhandlungengegensteuer=
amtliche Vorschriften in Betreff der auszuführenden
Mühlen und Oelfabrikate (Zolltarifgesetz§. 7 Nr. 3
und 3a) 116. (G. v. 22.Mai F. 1 zu III) 94. —
wegenderHinterziehungvon Reichsstempelabgaben(G. v.
29.Mai Ss. 118, I1Ih, 11, 23a) 175. (G. v. 3. Juni
S 3, 4, 18 bis 20, 25, 34 bis 36) 180.

GeldstrafewegenUebertretungendes Bahnpolizei=
Reglements(Bek. v. 30. Nov. K. 62) 312.

s. auchOrdnungsstrafen.
Gemeinden, Verpflichtungzu Unterstützungenan auf
der Fahrt erkrankendeKrankenkassenmitglieder(G. v.
28.Mai §. 16) 163.

ServisliquidationderGemeindenfür Kantonnements=
und Marschquartier(A. E. v. 29. Janr.) 9.

VerpflichtungderBehördenundBeamtenderGe=
meindenzur Prüfung der Besteuerungstempelpflichtiger
Schriftstücke(G. v. 3. Juni §. 39) 188.

s. auchKommunen.
Gemüse, Eingangszollauf Gemüse(Zolltarif Nr. 25 zu
p 2) 142.

Genehmigung von Fabrikanlagenzur Herstellungvon
BlechröhrendurchVernieten,sowiezur Herstellungeiserner
Schiffe,Brückenu. s.w. (Bek.v. 4. Janr.) 2. — desgl.
von Anlagen zurDestillation oder zur Verarbeitungvon
Theer undTheerwasser(Bek. v. 31. Janr.) 8. (Bek. v.
24. April) 92.

General=Akte derBerlinerKongo=Konferenz(v.26.Febr.)
215.

Genosfsenschaften,HaftungderVorstandsmitgliederfür
dieEntrichtungderReichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai
8. 23a) 176. (G. v. 3.Juni §.34) 187.
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Genossenschaftsvorstände,TheilnahmeeinesVertreters
derselbenan Entscheidungendes Reichs=Versicherungs=
amts (V. v. 5. Aug. §. 7) 257. — (. auchBerufs=
genossenschaften.

Gerste, Eingangszollauf Gerste(G. v. 20. Febr.§. 1)
15.(Bek.v. 20. Febr.)16. (G. v. 22.Mai F. 2 Nr. 5
zu c, §§. 3, 4) 96. (Zolltarif Nr. 9 zu c) 125.

Geschäftsbücher, Vermerkder Stempelverwendungfür
Schlußnoten in den Geschäftsbüchern(G. v. 29. Mai
§. 10) 173. (G. v. 3. Juni §. 10) 182. — Prüfung
derGeschäftsbüchervon Bank., Kredit=u. s. w. Anstalten
in Bezug auf die BesteuerungstempelpflichtigerSchrift=
stücke(G. v. 29.Mai §.27) 176. (G. v. 3. Juni §. 38)
188.

Geschäftsgang beim Reichs=Versicherungsamt(V. v.
5. Aug.) 255. — desgl. bei denSchiedsgerichtenfür die
Unfallversicherung(V. v. 2. Nov. F. 2) 279.

Geschäftssprache im Verfahrenvor demReichs=Ver=
sicherungsamt(V. v. 5. Aug. §. 30) 262. — vor
den Schiedsgerichtenfür die Unfallversicherung(V. v.
2. Nov. §.26) 285.

Getreide, Eingangszölleauf Getreide(G. v. 20. Febr.
§. 1) 15. (Bek.v. 20.Febr.) 16. (G. v. 22.Mai 8.2
Nr. 5, 88.3, 4) 96. (ZolltarifNr. 9) 125.— Transit=
lager für durchzuführendesGetreide (Zolltarifgesetz§. 7
Nr.1) 115.

s. auchMühlenfabrikate, Roggen.

Gewerbliche Anlagen, Abänderungdes Verzeichnisses
derselben,welcheeiner besonderenGenehmigungbedürfen
(Bek. v. 4. Janr.) 2. (Bek. v. 31. Janr.) 8. (Bek. v.
24. April) 92.

Gewichte, zulässigeFehlergrenzenderselben(Bek. v.
27. Juli §§. 1, 2) 263. — Zulassungsfristenfür ältere
Gewichte (Bek. v. 30. Dez. 84.) Beil. zu Nr. 5. —
Beschaffenheitund Stempelung (Aichordn.v. 27. Dez.
84. §§.35 bis 54) Beil. zu Nr. 5. — Aichgebühren
(Taxe v. 28. Dez. 84. Nr. V) Beil. zu Nr. 5.

Gewürze, EingangszollaufGewürze(G. v. 22.Mai §.2
Nr. 14 zu d) 101. (JolltarifNr. 25 zu i) 141.

Glas und Glaswaaren, Eingangszöllefür dieselben
(Solltarif Nr. 10) 125.

Goldmünzgewichte, Beschaffenheitund Stempelung
(Aichordn.v. 27. Dez. 84. §S.48 bis 51) Beil. zu
Nr. 5. — Zulässige Fehlergrenzen(Bek. v. 27. Juli
§. 1 zu Ve) 267. — Aichgebühren(Tagxev. 27. Dez.
84. Nr. V zu c) Beil. zu Nr. 5.

Griechenland, HandelsvertragmitDeutschland(v.9.Juli
84.) 23. — Einfuhrzöllein Griechenland(das.Art. 9) 28.



Großbritannien, Beitritt zu derinternationalenMeter=
konvention(Bek.v. 30. Dez.84.) 1.

TheilnahmeGroßbritanniensander General=Akte
der Berliner Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215. —
VerpflichtungenGroßbritanniens hinsichtlichdes Schiff=
fahrtsverkehrsauf demNiger (das.Art. 30) 241.

Güterlader und Güterpacker, AusdehnungderUnfall=
nund Krankenversicherungauf denGewerbebetriebderselben
(6G. v. 28. Mai §§.1, 15) 159.

5.

Haare von Pferden und Menschen, Eingangszölle
für Haare und Waaren daraus (BJolltarifNr. 11) 127.

Hänute,zollfreieEinfuhr(G. v. 22.Mai §.2 Nr. 7) 96.
(Zolltarif Nr. 12) 127.

Hafer, EingangszollfürHafer(G. v. 22.Mai F.2 Nr.5
zu b) 96. (Zolltarif Nr. 9 zu b) 125.

Hamburg, freieHansestadt,KostendesAnschlussesder=
selbenan das deutscheJollgebiet (A. E. v. 30.März) 87.

Handelsgesellschaften, Haftungder Gesellschafterfür
dieEntrichtungderReichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai
§. 23a) 176. (G. v. 3. Juni §. 34) 187.

Handelsgewichte, Beschaffenheitund Stempelung
(Aichordn. v. 27. Dez. 84. §§. 35 bis 41) Beil. zu
Nr. 5. — ZulässigeFehlergrenzen(Bek,v. 27. Juli §. 1
zu V, F. 2) 266. — Aichgebühren(Taxev. 28. Dez. 84.
Nr. V zu A) Beil. zu Nr. 5. — Zulassungsfristenfür
ältere Gewichtsstücke(Bek.v. 30. Dez. 84. Art. 1 zu V)
Beil. zu Nr. 5.

Handelsvertrag zwischenDeutschlandundGriechenland
(v. 9.Juli 84.) 23.— Abänderungdesdeutschspanischen
Handelsvertragesvom12. Juli 1883 (Vertr. v. 10.Mai)
247.

Uebereinkunftmit der Internationalen Gesellschaft
des Kongo (v. S. Nov. 84.) 211. — General=Akteder
Berliner Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

Handelsvorstände, Mitwirkung derselbenbei der
Sicherungder Entrichtungder Reichsstempelabgaben(G.

v. 29. Mai F. 28a) 177. (G. v. 3. Juni §§. 39, 40)
188.

Handelswaagen, Beschaffenheitund Stempelung
(Aichordn. v. 27. Dez. 84. §S.55 bis 60) Beil. zu
Nr. 5. — ZulässigeFehlergrenzen(Bek.v. 27. Juli §. 1
zu VI A) 267. — Aichgebühren(Taxe v. 28. Dez.84.
Nr. VI zu A) Beil. zu Nr. 5.
Handschuhe, Eingangszölle für
Nr. 21 zu e) 136.

dieselben (Zolltarif

r

1885.

Handwerkszeng, zollfreieEinfuhr von Neuanziehenden
undreisendenHandwerkern(Zolltarifgesetz§. 5 Nr. 2, 4)
113. ,

anusdvrf,5erstellungeinerEisenbahnnachZiegsnhals
(Vertr. mit Oesterreich=Ungarnv. 14.März) 198.

Hausgeräth, zollfreieEinfuhr von Hausgeräthals Erb.
schaftsgutu. s.w. (Zolltarifgesetz8.5 Nr. 2 bis 4) 113.

Heeresverwaltung, s.Militärverwaltung.
Hefe, Eingangszollfür Hefe (Jolltarif Nr. 25 zuc) 139.
Heirathsgut, zollfreieEinfuhr(Zolltarifgesetz§.5 Nr. 2)
113.

Heringe, Eingangszollfür gesalzeneHeringe(Zolltarif
Nr. 25 zu k) 141.—zollfreie Einfuhr als Düngungs=
mittel (das.Anm. dazu) 141.

Hökerwaagen, BeschaffenheitundStempelung(Aichordn.
v. 27.Dez.84. §§.66 bis 68) Beil. zu Nr. 5.— Zu.
lässigeFehlergrenze(Bek.v. 27. Juli §. 1 zuVI B) 268.
—Aichgebühren (Taxe v. 28. Dez. 84. Nr. VI B
zu IIIb) Beil. zu Nr. 5.

Hohlmaaßze für trockeneGegenstände,Beschaffenheitund
Aichungderselben(Aichordn.v. 27. Dez.84. §. 21 bis
34) Beil. zu Nr. 5. — Zulässige Fehlergrenzender
Hohlmaaße(Bek.v. 27.Juli 88.1, 2) 265.— Aich=
gebühren(Taxev. 28. Dez.84. Nr. IV) Beil. zu Nr. 5.
— Zulassungsfristenfür ältere Hohlmaaße (Bek. v.
30.Dez.84. Art. 1 Nr. IV, Art. 3 zu IIhb)Beil. zu
Nr. 5.

Holz und Waaren daraus, EingangszöllefürHolz2c.
(G. v. 22.Mai §F.2 Nr. 8) 96. (ZolltarifNr. 13) 128.
— insbesonderefür Bau- und Nutzholz(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 8 zu c, §. 4 zu b) 97. (Bolltarifgesetz§. 1
zu 1) 112. (ZJolltarifNr. 13 zu c) 128. — Erleichte=
rung der Abfertigungsformenfür eingehendesBau- und
Nutzholz(G. v. 22. Mai F. 1 zu II) 94. (Zolltarifgesetz
§.7 Nr. 2) 115.

Bewilligung von TransitlagernohneamtlichenMit.
verschlußfür Holz (G. v. 22. Mai F. 1 zu II) 93. (Zoll=
tarifgesetz§. 7 Nr. 2) 115.

Honig, Eingangszollauf Honig (G. v. 22.Mai F. 2
Nr.14zue) 101.(ZolltarifNr.25zu1)141.

Hopfen, EingangszollaufHopfen(Zolltarif Nr. 14) 130.

Hornknöpfe undHornstähe, Eingangszöllefür dieselben
(G. v. 22. Mai 8. 2 Nr. 8) 98. (Zolltarif Nr. 13 zu8)
130.

Hülfskassen,VerhältnißderselbenzurKrankenversicherung
der Arbeiter (G. v. 28. Janr. §. 1) 5.

Hülsenfrüchte, Eingangszollfür dieselben(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 5 zu b) 96. (Jolltarif Nr. 9 zu b) 125.—



Hötsenfrüchte,(Forts.
desgl.fürMühlenfabrikateausHülsenfrüchten(G.v.
22. Mai F. 2 Nr. 14 zu k) 101. (Zolltarif Nr. 25 zu 9
Nr. 2) 143.

Hüte (Herren,undDamenhüte),Eingangszöllefür dieselben
(Zolltarif Nr. 18 zu f, Nr. 35 zu d) 133.

J.
Jagdfrevel, Bestrafungdesselbenaufdeutschbelgischen
Gebieten (Vertr. v. 29. April) 251.
Japan, Beitritt zur internationalenMeterkonvention(Bek.
v. 9. Nov.) 287.

Instrumente, Eingangsgollfür dieselben(ZolltarifNr. 15
zu a) 130.

Interimsscheine überEinzahlungenauf Aktienu. s.w.
unterliegenderReichsstempelabgabe(G. v. 3. Juni, Tarif
Nr. 1 bis 3) 190.

Internationale Gesellschaft des Kongo, Ueber=
einkunftmit demDeutschenReich (v. S. Nov. 84.) 211.

Internationale Meterkonvention, Beitritt Groß=
britanniens, Serbiens und Rumänienszu derselben(Bek.
v. 30.Dez.84.) 1.—desgl. Japans (Bek.v. 9.Nov.) 287.

Internationale Schiffahrtskommission des Kongo
(Gen.Akte v. 26. Febr. Art. 8, 17 bis 24) 226.

Italien, Theilnahmean derGeneral=AktederBerliner
Kongo-Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

K.
Käse, EingangszollaufKäse(ZolltarifNr. 25 zuo) 142.
Kaffee undKaffeefurrogate, Eingangszölleauf Kaffee
u. s. w. (Zolltarif Nr. 25 zu m) 142.

Kaiser, ErnennungderrichterlichenMitgliederdesReichs=
Versicherungsamts(V. v. 5. Aug. §. 7) 257.

Kaiserliche Verordnung über die Erhebungvon Zu=
schlägenzu denEingangszöllen(Zolltarifgesetz§. 6) 114.
— über das Inkrafttreten der Unfall- und Kranken=

§. 17) 164. (V. v. 25. Sept. F. 2) 271.
Kakao, Eingangszölleauf Kakaou. s.w. (G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 14 zu f und h) 101. (Zolltarif Nr. 25 zum
Nr. 3 und 4, zu p Nr. 3) 142.

Kalender, zollfreieEinfuhr (Zolltarif Nr. 16) 131.
Kammern für Handelssachen, zuständigfür Klagen
wegen Entrichtung der Reichsstempelabgaben(G. v.
29.Mai §. 22a) 176. (G. v. 3. Juni F. 32) 187.

Kammgarn, hartes,Eingangszollfür dasselbe(G. v.
22. Mai §. 2 Nr. 23, §F.4 zu b) 106. (Bolltarifgesetz
§. 1 zu 1, §. 3) 112. (Zolltarif Nr. 41 zuc Nr. 2) 154.
Reichs=Gesetzbl.1885.

1885. 9
Kauf von Werthpapierenunterliegtder Reichsstempel=
abgabe(G. v. 3.Juni §.3) 179. (Tarif dazuNr. 1
bis 3) 190. —desgl. die Kaufgeschäfteüber ausländische
Banknoten, über Werthpapiere und börsenmäßig gehan=
delte Waaren (G. v. 29. Mai SF. 6 bis 11i) 171.
(Tarif dazu) 178. (G. v. 3. Juni Is. 6 bis 20) 180.
(Tarif dazu Nr. 4) 193.

Kaufleute, Verpflichtung zur Versteuerungstempelpflichtiger
Geschäfte(G. v. 29. Mai §. 9 zu 3) 172. (G. v. 3. Juni
§. 9 zu 3) 182.

Kautionen der Marine= und Militärbeamten (V. v.
4. Juni) 195. -

Kautschuckwaaren, Eingangszölle für dieselben(Zoll=
tarif Nr. 17 zu b bis e) 132.

Kaoviar undKaviarsurrogate, Eingangszöllefür Kaviar
u. s. w. (G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 14 zu g) 101. (Zoll=
tarifNr.25 zun) 142. «

Kellereibetrieb, Ausdehnungder Unfall- und Kranken=
versicherungauf den gewerbsmäßigenKellereibetrieb (G. v.
28. Mai SF. 1, 15) 159.

Klagen in Betreff der Verpflichtungzur Entrichtungvon
Reichsstempelabgaben (G. v. 29. Mai F. 22a) 176.
(G. v. 3. Juni §. 32) 186.

Kleider, Eingangszöllefür fertigeKleider(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 9) 98. (Zolltarif Nr. 18) 132. — JZollfreie
Einfuhr von Kleidungsstückenals Reisegeräth,Heiraths=
gut u. s. w. (Qolltarifgesetz §. 5 Nr. 2 bis 4) 113.

Kokosfasern, zollfreie Einfuhr (G. v. 22. Mai F. 2
Nr. 11, Anm. zu a, §. 4 zu a) 98. (Zolltarif Nr. 22,
Anm. zu a) 137.

Kommanditgesellschaften auf Aktien,periodischePrü=
fung der SchriftstückederselbenbezüglichderEntrichtung
der Reichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai F. 27) 176.
(G. v. 3. Juni §F.38) 188. — Haftung der einzelnen
Gesellschafterfür die Entrichtung der Abgaben (G. v.
29. Mai F. 23a) 176. (G. v. 3. Juni F. 34) 187.

Kommissionsgeschäfte, inwieweitdieselbenderReichs=
stempelabgabeunterliegen(G. v. 29.Mai §§.7 bis11a)
172. (G. v. 3. Juni §F. 7 bis 12) 181.

Kommunen, Besteuerungvon Mühlenfabrikaten,Back.
waaren, Fleischwaaren,Bier und Branntwein 2c. vom
Auslande für RechnungderKommunen(G. v. 27. Mai
§. 1) 109. — s. auchGemeinden.

Konditorwaaren, Eingangszöllefür dieselben(G. v.
22.Mai §F.2 Nr. 14) 100. (Zolltarif Nr. 25) 139

Konfitüren, Eingangszollfür dieselben(ZolltarifNr. 25
zu p) 142. — s. auchBackwaaren.

Konfiskation, s. Einziehung.
B
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Kongo, UebereinkunftzwischendemDeutschenReichund
der InternationalenGesellschaftdes Kongo (v. 8. Nov.
84)211.

Kongogebiet, Handelsfreiheitin demselben(Gen.Aktev.
26. Febr. Art. 1 bis 8, 10 bis 12) 221. — Regelung
des Postwesens(das. Art. 7) 226. — Sklavenhandel
(das.Art.6, 9)225.— NeutralitätdesGebiets(das.
Art. 10 bis 12) 227. —Kongo Schiffahrtsakte (das.
urt.13bis25)229.

Kongo=Konferenz (Gen.Akte der Berliner Konferenz
v.26.Febr.)215.

Kongo=Schiffahrtsakte (Gen.Aktev.26.Febr.Art. 13
bis25)229.

Konsumtibilien, Eingangszöllefür dieselben(G. v.
22.Mai§.2 Nr.14)100.(HolltarifNr.25)139.

KontantgeschäfteüberausländischesPapiergeld2c.und
ungemünztesGold und Silber sind befreit von der
Reichsstempelabgabe(G. v. 3. Juni, Tarif Nr. 4) 193.

KontrahentenvonstempelabgabepflichtigenKaufgeschäften
(G.v. 29.Mai §.6 bis11d,11gbis115)171.
(G.v. 3.Juni§r.6 bis15,18bis20)181.

Korporationen, Besteuerungvon Mählenfabrikaten,
Fleischwaaren,Bier, Branntwein 2c.vomAuslande für
Rechnungvon Korporationen(G. v. 27. Mai F. 1) 109.

Kosten im Verfahrenvor demReichs=Versicherungsamt
(V. v. 5. Aug. Is. 19, 20) 259. — vor den Schieds=
gerichtenfür die Unfallversicherung(V. v. 2. Nov.
§. 18) 283.

Kraftmehl (Puder,Stärke,Arrowrootu.s.w.),Eingangs=
zoll (G. v. 22. Mai S. 2 Nr. 14 zu i, §. 4 zu a) 101.
(VolltarifgesetzS. 1) 112. (Zolltarif Nr. 25 zu d) 143.

Krankenkassen, in dieselbenfließendieGeldstrafenwegen
UebertretungderUnfallverhütungsvorschriftenfür Reichs=
und Staatsbetriebe(G. v. 28. Mai §F.9) 161. — Be=
vollmächtigtederselbenbei den Untersuchungenwegen
Betriebsunfälle auf der Fahrt (das. §. 13) 162. —
ErstattungderUnterstützungen,welchedenauf derFahrt
erkranktenVersichertengewährtwerden,aus denKranken=
kassen(das.S. 16) 163.

KrankenunterstützunganVersicherte,dieauf derFahrt
im In- oderim Auslandeerkranken(G. v. 28.Mai
S.16)163.

Krankenversicherung, Abänderungdes Gesetzesvom
15. Juni 1883 über dieKrankenversicherungderArbeiter
(G. v. 28. Janr.) 5. — Ausdehnung der Kranken=
versicherungauf Reichs- und Staatsbetriebe,Transport=
gewerbeu. s.w. (G. v. 28. Mai S§. 15 bis 17) 162.
(V. v. 25. Sept. §. 2) 271.

1885.

Kredit, Verabfolgungvon Stempelzeichenzur Entrichtung
der Reichsstempelabgabenauf Kredit (G. v. 29. Mai
8. 11e) 174. (G. v. 3. Juni F. 16) 184.

Kreditanstalten, periodischePrüfung der Schriftstücke
derselbenhinsichtlichder Stempelverwendung(G. v.
29.Mai §.27)176.(G.v. 3.Juni §.38)188.

Kreide, geschlemmte,Eingangszollfür dieselbe(G. v.
22. Mai §. 2 Nr. 2) 95. (Lolltarif Nr. 5 untero) 121.

Kriegsleistungen, Ergänzungder Ausführungsbestim=
mungenzu demGesetzevom 13. Juni 1873 über die
Kriegsleistungen(V. v. 6. Juni) 197.

Küstenschiffahrt, Vereinbarungenüberdieselbezwischen
Deutschlandund Griechenland(Vertr. v. 9. Juli 84.
Art. 14) 31. — desgl.mit der InternationalenGesell=

schaft desKongo(Uebereink.v. 8. Nov. 84. Art. 2) 213.
— Küstenschiffahrtim Gebiet des Kongo und Niger
(Gen.Akte v. 26. Febr. Art. 2, 13, 26) 224.

Kunstgegenstände, zollfreieEinfuhr (G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 13) 100. (Solltarif Nr. 24) 139.

Kunstsachenzu Ausstellungenu. s.w., zollfreieEinfuhr
(SolltarifgesetzS. 5 Nr. 8) 114.

Kupfer (Kupferwaaren),Eingangszölledafür (Zolltarif
Nr. 19) 133.

Kurze Waaren, Eingangszöllefür dieselben(Jolltarif
Nr. 20) 134.

L.
Längenmaaße, Beschaffenheitund Stempelung (Aichordn.
v. 27. Dez. 84. §§F.1 bis 5) Beil. zu Nr. 5. — ZJu=
lässigeFehlergrenzen(Bek. v. 27. Juli §. 1) 263. —
Aichgebühren(Taxe v. 28. Dez. 84. Nr. I) Beil. zu
Nr. 5. — Zulassungsfristenfür ältere Maaße (Bek. v.
30. Dez. 84. Art. 1 Nr. I) Beil. zu Nr. 5.

Landbau, Eingangszöllefür ErzeugnissedesLandbaues
(G. v. 22. Mai §. 2 Nr. 5) 96. (Zolltarif Nr. 9) 125.
— Zollfreie Einfuhr der Erzeugnissevon Nebenwirth=
schaftenim Grenzbezirk(G. v. 22. Mai F. 1 zu 1) 93.
(Solltarifgesetz§. 5 Nr. 1) 113.

Landesfiskus, demselbenfallen die Geldstrafenwegen
der Hinterziehungvon Reichsstempelabgabenzu (G. v.
3. Juni §. 35) 187.

Landesgesetze,VorschriftenderselbenüberdieEintragung
von Urkundenin die Grundbücher(G. v. 3. Juni §. 5)
180. —über gerichtlicheund notarielleAufnahmeoder
Beglaubigungvon Urkunden(das.S. 17) 184.

Landeshaushalt vonElsaß Lothringenfür das Etats=
jahr 1884/85, Kontrole durch den Rechnungshofdes
DeutschenReichs (G. v. 26. Janr.) 7.



Landesregierungen, dieselbenbestimmendieBehörden
und Beamten, welchehinsichtlichder Erhebungu. s. w.
der Reichsstempelabgabenzuständigsind (G. v. 3. Juni
g8.37, 38) 188. — Zustimmungderselbenzu denvon
HandelsvorständenerlassenenReglementsüberSicherung
der Entrichtungder Abgaben(das.§. 40) 189. — Be=
fugniß der Landesfinanzbehördenzur Erstattung von
Reichsstempelabgaben(das. §. 26) 185.

s. auchZentralbehörden.

Landes=Versicherungsämter, Befugnissehinsichtlich
derUnfallversicherungbeiStaatsbetrieben(G. v. 28. Mai
88. 5, 8) 160. — Entscheidungderselbenüber die Zu=
ständigkeitder Schiedsgerichtefür die Unfallversicherung
(V. v. 2. Nov. §. 5) 280. — auf Beschwerdengegen
Entscheidungen2c. der Schiedsgerichte(das. §§. 17, 25)
283. — Geschäftsberichteder Schiedsgerichtean die
Landes=Versicherungsämter(das. S. 27) 285.

Landes=Zentralbehörden, s. Zentralbehörden.
Landgerichte, Zuständigkeitfür Klagenin Betreffder
Entrichtungvon Reichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai
S. 22a) 176. (G. v. 3. Juni §. 32) 187.

Leder und Lederwaaren, Eingangszölledafür(Zolltarif
Nr.21)136. -

Leibwäsche, Eingangszollfür fertigeLeibwäsche(Zolltarif
Nr. 18) 132. —Zaollfreie Einfuhr von gebrauchter
Wäsche(Zolltarifgesetz§. 5 Nr. 2 bis 4) 113.

Leinengarn (Leinwandund Leinenwaaren),Eingangszölle
(G. v. 22.Mai §.2 Nr. 11) 98. (Solltarif Nr. 22)
137. — Zollabfertigungvon Leinwand bei bestimmten

Jollstellen (Zolltarifgesetz§. 3) 112.
Lichte, EingangszollaufLichte(G.v.22.Mai §.2 Nr. 12)
100.(ZolltarifNr.23)139.

Lieferungsgeschäfte,Reichsstempelabgabenfür dieselben
(G. v. 29. Mai, Tarif dazu) 178. (G. v. 3. Juni,
Tarif dazuNr. 4) 193.

Lindewiese, HerstellungvonEisenbahnennachOttmachau
undZiegenhals(Vertr.mitOesterr.Ungarnv. 14.März)
198.

Liquidation desServisesfürKantonnements=undMarsch=
quartier (A. E. v. 29. Janr.) 9.

Liquidationsbüreaus, periodischePrüfung derSchrift=
stückederselbenhinsichtlichderStempelverwendung(G. v.
29.Mai §.27) 176. (G. v. 3. Juni §. 38) 188.

Literarische Gegenstände, zollfreieEinfuhr (G. v
22. Mai 8. 2 Nr. 13) 100. (Solltarif Nr. 24) 139.

Lokomotiven, Vorschriftenüber dieLokomotivenfür den
Eisenbahndienst(Bahnpolizei=Regl.v. 30. Nov. 88. 8
bis 12, 24 bis 26, 28, 38, 39, 40, 52) 293.

1885. 11

Lotterieloose, Reichsstempelabgabenvondenselben(G. v.
3. Juni §F. 21 bis 29) 185. (Tarif dazu Nr. 5) 194.

Lotterien, Veranstaltungderselbenim Bundesgebiet(G.
v. 3. Juni §§. 21 bis 26, 28, 29) 185. — Staats=
lotterien (das. 8§.27, 28, 43) 186. — Abgabenfreiheit
für Lotterien zu mildthätigenZwecken(G. v. 3. Juni,
Tarif Nr. 5) 194.

Lübeck, Einlösungder Banknotender Kommerzbankin
Lübeck(Bek. v. 18. Mai) 108.

Lustjachten, Führung der Reichsflaggevon deutschen
Lustjachten(G. v. 15. April S. 2) 89.

Luxemburg, Theilnahmean derGeneral=AktederBer=
liner Kongo-Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

M.
Maaßze, zulässigeFehlergrenzenderselben(Bek.v. 27.Juli
SS. 1, 2) 263. — Zulassungsfristenfür ältere Maaße
(Bek. v. 30. Dez. 84.) Beil. zu Nr. 5.

s. auchHohlmaaße, Längenmaaße.

Madagaskar, Freundschaftsvertragmit Deutschland
(Konv. v. 15. Mai 83.) 166.

Mais, Eingangszollauf Mais (G. v. 22.Mai F.2 Nr. 5
zu e) 96. (BZolltarifNr. 9 zu e) 125.

Malz, Eingangszollauf Malz (G. v. 20. Febr.S. 1) 15.
(Bek. v. 21. Febr.) 21. (G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 5
zu f, #. 3, 4) 96. (Zolltarif Nr. 9 zu #) 125.

Marineverwaltung, Anleihefür dieselbeimEtatsjahre
1885/86(G.v.16.MärzS.3)74.(A.C.v.30.März)87.

Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung
auf denBetriebund die BautenderMarineverwaltung
(G.v.28.MaiSF.1,2, 15)159.(V.v.25.Sept.
S.2)271.

Kaution der Beamten der Marineverwaltung (V.
v.4.Juni)195.

Marschquartier, Musterzu denBescheinigungenüber
Marschquartier(A. E. v. 29. Janr.) 9.

Marschrouten, Formular zu Marschroutenfür Kriegs=
verhältnisse(V. v. 6. Juni Art. 2) 197.

Maschinen, Eingangszöllefür Maschinen(ZolltarifNr. 15
zub)130.

Materialwaaren, Eingangszöllefür dieselben(G. v.
22Mai§.2 Nr.14)100.(ZolltarifNr.25)139.

Matrikularbeiträge derBundesstaatenzumReichshaus=
haltsEtat für 1884/85(G. v. 23.Janr.§.2) 3.
(G. v. 18. Febr. §. 2) 17. — desgl. zum Etat für
1885)6(G.v.16.März)71.(G.v.23.MaiS.2)157.

B'
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Mehl, BesteuerungausländischenMehls für Rechnung
des Staates oder der Kommunen und Korporationen
(G. v. 27. Mai §. 1) 109. — s. auch Mühlen.
fabrikate. .

Messer, AusdehnungderUnfall- undKrankenversicherung
auf den Gewerbebetriebderselben (G. v. 28. Mai
S. 1, 15)159.

Meßzwerkzeuge, zulässigeFehlergrenzenderselben(Bek.
v. 27. Juli S§. 1, 2) 263. — Zulassungsfristenfür
ältere Meßwerkzeuge(Bek. v. 30. Dez. 84.) Beil. zu
Nr. 5. — Beschaffenheitund Stempelung der Meß=
werkzeugefür Flüssigkeiten(Aichordn.v. 27. Dez. 84.)
§§. 13 bis 15) Beil. zu Nr. 5. — desgl.der Meß=
werkzeugefür trockeneGegenstände(das. I§. 21 bis 34)
Beil. zu Nr. 5.— Aichgebühren(Taxev. 28.Dez. 84.
Nr. II bis IV) Beil. zu Nr. 5.

Metalle, zollfreieEinfuhr edlerMetalle(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 4) 95. (Zolltarif Nr. 7 zu a) 124. — Ein=
gangszollfür unedleMetalle, sowiefür Legirungenund
Waaren daraus (Zolltarif Nr. 19) 133.

Meterkonvention, s. Internationale Meterkon.
vention.

Militärverwaltung, Kaution der bei derselbenange=
stelltenBeamten(V. v. 4. Juni) 195.

Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung
auf Betriebe und Bauten der Militärverwaltungen (G.
v. 28. Mai §§. 1, 2, 15) 159. (V. v. 25. Sept. §. 2)
271. — Befugnisseder oberstenMilitärverwaltungs=
behördenhinsichtlichderUnfallversicherung(G. v. 28. Mai
S#s.2, 10) 160.

s. auchReichsheer.
Mineralöle, Eingangszollfür dieselben(G. v. 22. Mai
§. 2 Nr. 16) 102. (BSolltarifNr. 29) 147.

Mitglieder des Reichs=Versicherungsamts(V. v. 5. Aug.
&. bis5,7 bis9, 14,16,17,19,23bis25,27)
255. — s. auchBeisitzer.

Mittelsteine, HerstellungeinerEisenbahnnachOttendorf
(Vertr. mit Oesterr.Ungarn v. 14. März) 198.

Möbel und Möbelbestandtheile, Eingangszöllefür
dieselben(Zolltarif Nr. 13 zu f und h) 129.

Mühlenfabrikate, EingangszollaufMühlenfabrikateaus
Getreideund Hülsenfrüchten(G. v. 20. Febr. §. 1) 15.
(Bek. v. 21. Febr.) 21. (G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 14
unter k, S§. 3, 4) 101. (Solltarif Nr. 25 unter q
Nr. 2) 143. — Erstattung des Eingangszolls bei der
Ausfuhr (Zolltarifgesetz§. 5 Nr. 3) 116.

BesteuerungausländischerMühlenfabrikatefür Rech=
nung des Staates oder der Kommunenund Korpora=
tionen (G. v. 27. Mai F. 1) 109.

1885.

Mündliche Verhandlung imVerfahrenvordemReichs=
Versicherungsamt(V. v. 5. Aug. §§.13bis 17,21,22)
258. — desgl. vor den Schiedsgerichtenfür die Unfall=
versicherung(V. v.2. Nov.S§.10bis14, 16bis21)281.

Muster, zollfreieEinfuhr(Zolltarifgesetz§. 5 Nr. 7) 114.

N.
Naturalien für wissenschaftlicheSammlungen,gollfreie
Einfuhr (Zolltarifgesetz§. 5 Nr. 8) 114.

Nettogewicht, ErhebungderEingangszöllevondemselben
(Solltarifgesetz§. 2) 112.

Niederlande, Theilnahmean der General-Akteder Ber=
liner Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

Niger=Schiffahrtsakte (Gen.Aktev. 26.Febr.Art. 26
bis 33) 239.

Normal= Aichungskommission, Stempel derselben
(Aichordn.v. 27. Dez. 84. §. 80) Beil. zu Nr. 5.

Normalprofil für die EisenbahnenDeutschlands(ek.
v. 30.Nov. F. 2) 290.

Norwegen, Theilnahmean der General=Akteder Ber=
liner Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

Notare, VerpflichtungzurPrüfung derStempelverwendung
für stempelpflichtigeSchriftstücke(G. v 3. Juni §. 39)
188.

Nudeln, Eingangszollfür NudelnundMaccaroni(G. v.
22. Mai S. 2 Nr. 14 zu i, §. 4 zu a) 101. (Zolltarif=
gesetz§. 1) 112. (Solltarif Nr. 25 zu q) 143.

O.
Ober=Ersatzkommission für jedenInfanterieBrigade=
bezirk(G. v. 31. März) 81.

Obst, EingangszollaufObst(JolltarifNr. 25 zup Nr. 2)
142.

Oeffentlichkeit im Verfahrenvor demReichs=Versiche=
rungsamt (V. v. 5. Aug. §§. 15, 22) 259. — desgl.
vor denSchiedsgerichtenfür dieUnfallversicherung(V. v.
2.Nov.S§.1, 12,21)279.

Oel, Eingangszollfür Oel (G. v. 22.Mai §F.2 Nr. 15)
102.(ZolltarifNr.26)145.

Oelfabrikate, Erleichterungenfür die Ausfuhr (G. v.
22. Mai F. 1 zu III) 94. (Zolltarifgesetz§. 7 Nr. Za)
116.

Oelfrüchte, Eingangszollfür dieselben(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 5 zu d, §. 4 zu b und d) 96. (Jolltarifgesetz
§. 1 zu 1 und 3) 112. (Jolltarif Nr. 9 zu d) 125.

Oesterreich=Ungarn, Vertragmit demDeutschenReich
wegenHerstellungvon EisenbahnenzwischenMittelsteine



Oesterreich=Ungarn, (Forts.)
und Ottendorf, Hannsdorf und Ziegenhals, Lindewiese
und Ottmachauund zwischenRatibor und Troppau
(v. 14.März) 198.

TheilnahmeOesterreich=Ungarns an der General-
Akte der Berliner Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

Olivenöl, EingangszollaufOlivenöl(G. v. 22.Mai §.2
Nr. 15 zu b und d) 102. (Zolltarif Nr. 26 zu b und
4) 145. — Zollfreie Einfuhr aus Spanien (Vertr. v.
10. Mai Art. 1) 248.

Ordnungsstrafen wegenZuwiderhandlungengegendas
Gesetzüber Erhebungder Reichsstempelabgaben(G. v.
29. Mai F. 23) 176. (G. v. 3. Juni F. 33) 187.

Ortsgemeinden, s. Gemeinden.
Ortspolizeibehörde, Untersuchungvon Betriebsunfällen,
die sichauf der Fahrt ereignen(G. v. 28. Mai K. 13)
162.

Ostasien, deutschePostdampfschiffsverbindungendorthin
(G. v. 6. April) 85.

Ottendorf, HerstellungeinerEisenbahnnachMittelsteine
(Vertr. mit Oesterr.Ungarn v. 14. März) 198.

Ottmachau, HerstellungeinerEisenbahnnachLindewiese
(Vertr. mit Oesterr.Ungarn v. 14. März) 198.

P.
Papier= und Pappwaaren, Eingangszölledafür(Joll=
tarif Nr. 27) 145. — insbes.für Papier und Pappe
aus Asbest(G. v. 22. Mai §. 2 Nr. 4 zu b) 96. (Zoll-
tarif Nr. 7 zu b) 124.

Papiergeld, ReichsstempelabgabevonKaufgeschäftenüber
ausländischesPapiergeld(G. v. 3. Juni, Tarif Nr. 4 A#l)
193.

Parfümerien,
Nr.31)149.

Pelzwerk (Kürschnerarbeiten),Eingangszölledafür (Zoll=
tarif Nr. 28) 146.

Eingangszölle für dieselben(Bolltarif

S 2 Nr.16)102.(SolltarifNr.29)147.
Pferde, Eingangszollfür Pferde(ZolltarifNr. 39 zu a)
153. (G. v. 22. Mai 8. 2 Nr. 22 zu a) 105. — Zoll=
freie Einführung als Zug.-und Lastthiere(Zolltarifgesetz
§. 5 Nr. 5) 114. — Eingangszollfür Pferdehaare(Zoll=
tarif Nr. 11 zu a und b) 127.

Pflanzen desGartenbaues,GestattungihrerEinfuhrüber
gewisseJollämter (Bek. v. 8. Febr.) 19.

Polizeibehörde, s. Ortspolizeibehörde.
Portugal, Theilnahmean derGeneral=AktederBerliner
Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

1885. 13

Porzellan, Eingangszollauf Porzellan undporzellanartige
Waaren (Zolltarif Nr. 38 zu f) 153.

Post, zollfreieEinfuhr der mit der Post eingehenden
Waarensendungenbis zu 250 Gramm Gewicht (Zoll=
tarifgesetz§. 4) 113.

Postdampfschiffsverbindungen mit überseeischenLän=
dern (G. v. 6. April) 85.

Postgewichte, Beschaffenheitund Stempelung(Aichordn.
v. 27. Dez. 84. §S§.52 bis 54) Beil. zuNr. 5. — Aich=
gebühren(Taxe v. 28. Dez. 84. Nr. V zu D) Beil. zu
Nr. 5.

Postverwaltungen, AusdehnungderUnfall=undKranken=
versicherungauf den Betrieb und die Bauten der Post
verwaltungen(G. v. 28.Mai S§.1, 2, 12, 15) 159.
(V. v. 25. Sept. S.2) 271.

Präzisionsgewichte, Beschaffenheitund Stempelung
(Aichordn.v. 27. Dez. 84. §§.42 bis 47, 79) Beil. zu
Nr. 5. — ZulässigeFehlergrenzen(Bek.v. 27. Juli §. 1
zu VB, §F.2) 266. — Aichgebühren(Taxe v. 28. Dez.
84. Nr. V zu B) Beil. zu Nr. 5. — Zulassungsfristen
für ältereGewichtsstücke(Bek.v. 30.Dez.84. Art. 1 zuV)
Beil. zu Nr. 5.

Präzisionswaagen, Beschaffenheitund Stempelung
(Aichordn.v. 27. Dez. 84. §S. 61, 62, 67, 79) Beil.
zu Nr. 5. — ZulässigeFehlergrenzen(Bek. v. 27. Juli
§. 1 zu VIB) 268. — Aichgebühren(Taxev. 28. Dez.
84. Nr. VI B zu 1) Beil. zu Nr. 5.

Prahmbetrieb, AusdehnungderKranken und Unfall=
versicherungauf denselben(G. v. 28. Mai S§. 1, 2, 11,
15) 159.

Prüfung der Seeschifferund Seesteuerleute,Abänderung
der Bekanntmachungüber dieselbevom 25. Sept. 1869
(Bek.v. 12.März) 82. (Bek.v. 2. Dez.) 319.

Putzwaaren, EingangszollaufPutzwaaren(G.v.22.Mai
§. 2 Nr. 9) 98. (Zolltarif Nr. 18) 132.

O.
Quartierbescheinigungen über Kantonnements=und
Marschquartier(A. E. v. 29. Janr.) 9.

Quincaillerien, Eingangszöllefür dieselben(Zolltarif
Nr.20)134.

R.
Raps, EingangszollaufRaps (G. v. 22.Mai §.2 Nr. 5
zu d, §. 4 zu d) 96. (Bolltarifgesetz§. 1 zu 3) 112.
(Solltarif Nr. 9 zu d) 125.

Ratibor, HerstellungeinerEisenbahnnachTroppau(Vertr.
mit Oesterr.Ungarn v. 14. März) 198.



Rechnungshof des DeutschenReichs führt dieKon=
trole über den Reichshaushaltund den Landeshaushalt
von Elsaß=Lothringenfür 1884/85, sowie über die
RechnungenderReichsbankfür 1884 (G. v. 26. Janr.) 7.

Rechtsweg gegendie Jahlung vonReichsstempelabgaben
(G. v. 29. Mai §F.22a) 176. (G. v. 3. Juni §. 32) 186.

Registrirwaagen, selbstthätige,Beschaffenheitund
Stempelung(Aichordn.v. 27. Dez. 84. §§. 63, 64, 67,
68) Beil. zu Nr. 5. — ZulässigeFehlergrenzen(Bek.v.
27. Juli §. 1 zu VIB) 268. — Aichgebühren(Taxe
v. 28. Dez. 84. Nr. VI B zu II) Beil. zu Nr. 5.

Regulativ überdieWahl derVertreterderArbeiterin
unfallversicherungspflichtigenReichs- und Staatsbetrieben
(G. v. 28. Mai §. 5) 160.

Reich (Deutsches), Handelsvertragmit Griechenland
(v. 9. Juli 84.) 23. — Vertrag mit Spanien wegen
AbänderungdesdeutschspanischenHandelsvertragesvom
12. Juli 1883 (v. 10. Mai) 247. — Uebereinkunftmit
der Internationalen Gesellschaftdes Kongo (v. 8. Nov.
84.) 211. — General-AktederBerliner Kongo=Konferenz
(v. 26.Febr.)215.— AusführungvonBeschlüssenderselben
durch die Reichsregierung(das.Art. 19, 37, 38) 234.

Konvention mit dem Königreich Madagaskar (v.
15. Mai) 166.

Vertrag mit Oesterreich=UngarnwegenHerstellung
von EisenbahnenzwischenMittelsteine und Ottendorf,
HannsdorfundZiegenhals,LindewieseundOttmachauund
zwischenRatibor und Troppau (v. 14. März) 198.

Vertragmit Belgien wegenBestrafungder auf den
beiderseitigenGebietenbegangenenForst., Feld., Fischerei=
und Jagdfrevel (v. 29. April) 251.

Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung
auf dieReichsbetriebe(G. v. 28. Mai §§.2, 3, 15) 160.
—Beihülfe des Reichs zur UnterhaltungdeutscherPost=
dampfschiffsverbindungenmit Ostasien und Australien
(G. v. 6. April §§. 1 bis 4) 85. — Beitrag desReichs
zu den Kosten des Jollanschlussesvon Bremen an das

deutsche Jollgebiet (G. v. 31. März) 79.
Reichsanleihen, s. Anleihen.

Reichsbank=Direktorium,Besoldungs-Etatfür1885/86
(G. v. 16. März §. 2) 51. — Der Rechnungshofdes
DeutschenReichs führt dieKontrole überdieRechnungen
der Reichsbankfür 1884 (G. v. 26. Janr.) 7.

Reichsbeamte, KautionderMarine-undMilitärbeamten
(V. v. 4. Juni) 195.

Verpflichtungder Reichsbeamtenzur Prüfung der
Stempelverwendungfür stempelpflichtigeSchriftstücke(G.
v. 3. Juni §F.39) 188.

1885.

Reichsbehörden, VerpflichtungzurPrüfungderStempel=
verwendungfür stempelpflichtigeSchriftstücke(G. v. 3.Juni
§. 39) 188.

Reichs=Eisenbahnamt, Zustimmungdesselbenzu Ab=
weichungenvon denVorschriftendes Bahnpolizei=Regle=
ments (Bek. v. 30. Nov. §. 3 Abs. 5, §F.13 Abf. 4,
Ss. 73, 74) 291.

Reichseisenbahnen, Anleihe für dieselbenim Etats=
jahr 1885/86 (G. v. 16. März §. 3) 74. (A. E. v.
30. März) 87.

s. auchEisenbahnen.
Reichsflagge, BefugnißvonSeefahrzeugenzurFührung
derselben(G. v. 15. April) 89.

Reichsgericht entscheidetaufBeschwerdenundRevisions=
anträge hinsichtlichder Entrichtung von Reichsstempel=
abgaben(G. v. 29. Mai §. 22a) 176. (G. v. 3. Juni
§. 32) 187.

Reichshaushalts=Etat für das Etatsjahr 1884/85,
Nachträge zu demselben(G. v. 23. Janr.) 3. (G. v.
18.Febr.) 17.

Reichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1885/86
(G. v. 16.März) 51. — Nachtragzu demselben(G. v.
23. Mai) 157.

Kontrole des Reichshaushalts für das Etats=
jahr 1884/85 durch den Rechnungshofdes Deutschen
Reichs (G. v. 26. Janr.) 7.

Aufnahmeder Beiträge des Reichs zu denKosten
des Zollanschlussesvon Bremen in denReichshaushalts=
Etat (G. v. 31. März §. 2) 79. —desgl. derBeihülfen
für Postdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern
(G. v. 6. April §. 4) 85.

Reichsheer, Anleihefür die Verwaltungdesselbenim
Etatsjahre 1885/86 (G. v. 16. März §S§.1 bis 3) 74.
(A. E. v. 30. März) 87.

s. auchMilitärverwaltung.
Reichskanzler, Ermächtigungzur Ausgabevon Schatz=
anweisungen(G. v. 16. März §§s.3, 4) 51. (G. v.
13. Mai §S§.4, 5) 91. — zur AufnahmevonAnleihen
für die Heeres=,Marine- und Eisenbahnverwaltung
(G. v. 16. März §. 3) 74. (A. E. v. 30. März) S7.
— einer Anleihe zu demBeitrage des Reichs zu den
KostendesZollanschlussesvonHamburg(A. E. v. 30.März)
87. — desgl. des Zollanschlussesvon Bremen (G. v.
31. März §§. 1, 2) 79.

Ermächtigungzu Beihülfen des Reichs für Post=
dampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern
(G. v. 6. April 88. 1, 2) 86.

Ermächtigungzur AnordnunghöhererEingangszölle
für Getreide,Mühlenfabrikate2c. (G. v. 20. Febr. §. 1)



Reichskanzler, (Forts.)
15. — zur Neuredaktiondes Zolltarifgesetzes(G. v.
22. Mai §. 5) 107. — zur Neuredaktiondes Gesetzes
über die Erhebung von Reichsstempelabgaben(G. v.
29. Mai Art. II) 177.

Erlaß der Ausführungsvorschriftenfür die Unfall=
versicherungder Reichsbetriebe(G. v. 28. Mai §5.2,
10) 160. — Genehmigungdes Reichskanzlerszur
Uebertragung von Befugnissendes Vorsitzendendes
Reichs=Versicherungsamtsauf ein ständigesMitglied
(V. v. 5. Aug. §. 27) 261. — Jährliche Geschäfts=
berichtedes Reichs=Versicherungsamtsan den Reichs=
kanzler(das.§. 31) 262.

Reichskasse, Ausgabevon Schatzanweisungenfür das
Etatsjahr 1885/86 durch dieselbe(G. v. 16. März
§.6) 52. (G. v. 13.Mai §.5) 92.

Ertrag derReichsstempelabgabenfließt in dieReichs=
kasse(G. v. 3. Juni §§.27, 43, 44) 186.

Reichskassenscheine,Schutz gegenunbefugteNach=
ahmungdesPapiers zu denselben(G. v. 26. Mai) 165.

Reichs=Militärgesetz vom2.Mai 1874, Abänderung
des §. 30 desselben(G. v. 31. März) 81.

Reichs =Post= und Telegraphenverwaltung,
s. Postverwaltung, Telegraphenverwaltung.

Reichsschuldenverwaltung, VerzinsungundEinlösung
der für das Etatsjahr 1885/86 ausgegebenenSchatz
anweisungen(G. v. 16.März §.5) 52. (G. v. 13.Mai
g. 5) 92. —desgl. der Schuldverschreibungenüber
Reichsanleihen(A. E. v. 30. März) 87.

Reichsstempelabgaben, AbänderungdesGesetzesvom
1. Juli 1881 wegenErhebungderselben(G. v. 29. Mai)
171.— InkrafttretendiesesGesetzes(das.Art. II) 177.
— Neue Redaktion des Reichsstempelabgabengesetzes
(das.Art. II) 177. (Bek. v. 3. Juni) 179.

Reichsstempelabgabenvon Kauf und sonstigenAn=
schaffungsgeschäften(G. v. 29. Mai §§.6 bis 11i) 171.
(G. v. 3. Juni I§. 6 bis 20) 180. — desgl. von
Aktien,Renten,undSchuldverschreibungen(das.8§.2
bis 5) 179.— von Lotterieloosen(das.8§8.21 bis 29)
185. — Befreiungenvon der Abgabe (G. v. 29. Mai
88.9, 1la, 11f, 30) 172. (G. v. 3. Juni §§. 9, 12,
17, 42) 182. — Vollstreckungsverfahrenbezüglichder
Abgaben(das.§.41) 189.— UeberweisungdesErtrages
an die Bundesstaaten(das.S. 44) 189.

Reichsstempelmarkenzur Entrichtungder Stempelab=
gabenfür Urkunden(G. v. 29. Mai S§. 10, 11, lie,
21)173.(G.v. 3.Juni§§.2, 10,11,16,24,30,
31, 43) 179.

1885. 15

Reichstag, Einberufungdesselben(V. v. 27.Okt.)277.—
Vorlegung derVerträge über Einrichtungsubventionirter
Postdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern
an den Reichstag (G. v. 6. April §. 3) 85. — Ge=
nehmigungdesselbenzu der Anordnung von Zuschlägen
zu den Eingangszöllen(Zolltarifgesetz§. 6) 115.

Reichs=Versicherungsamt, Verfahrenund Geschäfts=
gang bei demselben(V. v. 5. Aug.) 255. — Ent=
scheidungdesselbenüber die Zuständigkeitder Schieds.
gerichtefür die Unfallversicherung(V. v. 2. Nov. §. 5)
280. —desgl. auf BeschwerdengegenEntscheidungenrc.
der Schiedsgerichte(das. 8§. 17, 25) 283. — Geschäfts=
berichtederSchiedsgerichtean das Reichs=Versicherungs=
amt (das.§. 27) 285.

Entscheidungen2c. des Reichs=Versicherungsamts
hinsichtlichderUnfallversicherungbeiReichs=und Staats=
betrieben(G. v. 28.Mai §#§.5, 8) 161.

Reis, EingangszollaufReis (G. v. 22.Mai §.2 Nr. 14
zu m) 102. (Zolltarif Nr. 25 zu s) 143.

Reisegeräth, zollfreieEinfuhr(Jolltarifgesetz§. 5 Nr. 4)
113.

Rekursanträge an das Reichs=Versicherungsamt(V. v.
5. Aug. Is. 3, 10, 22) 256.

Rentenverschreibungen, Reichsstempelabgabenvonden=
selben(G. v. 3. Juni §s. 2 bis 5) 179. (Tarif dazu
Nr. 2, 3 und 4 zu A 2) 191.

Revision in Streitsachenüber Entrichtungvon Reichs=
stempelabgaben(G. v. 29. Mai §§.22a) 176. (G. v.
3. Juni §. 32) 187.

Richterliche Beamte, TheilnahmeanEntscheidungendes
Reichs=Versicherungsamts(V. v. 5. Aug. §. 7) 257.

Rindvieh, Eingangszöllefür Rindvieh(G. v. 22.Mai
§. 2 Nr. 22 zu b bis e) 105. (Zolltarif Nr. 39 zu b
bis e) 153. — Zollfreie Einführung als Zug und
Lastthiere(Jolltarifgesetz§. 5 Nr. 5) 114.

Roggen, EingangszollaufRoggen(G. v. 20. Febr.F.1)
15. (Bek.v. 20. Febr.)16. (G. v. 22.Mai §.2 Nr. 5
zu b, SF. 3, 4) 96. (Bolltarif Nr. 9 zu b) 125. —
insbesondereauf Roggen aus Spanien (G. v. 22. Mai
§.4) 107.(Vertr.mitSpanien(v. 10.Mai Art. 2) 248.

Rüben, Eingangszollfür getrockneteRüben(G. v. 22.Mai
8. 2 Nr. 5 zu i, §. 4 zu c) 96. (Zolltarifgesetz§. 1 zu2)
112. (Jolltarif Nr. 9 zu i) 125.

Rübenzuckersteuer=Kredite aus dem Betriebsjahre
1884/85, Verlängerung derselben(G. v. 13. Mai
88.2, 3) 91.

Rübsaat, Eingangszollfür Rübsaat(G. v. 22.Mai 8.2
Nr. 5 zu d, §. 4 zu d) 96. (Zolltarifgesetz§. 1 zu 3)
112. (Zolltarif Nr. 9 zu d) 125.
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Rückfallsstrafe wegenHinterziehungvon Reichsstempel=
abgaben(G.v.29.Mai§. IIh, 23a)175.(G.v.
3.JuniSs.19,34)184.

Rumänien, Beitritt zur internationalenMeterkonvention
(Bek.v. 30.Oez.84.)1.

Rußland, Theilnahmean derGeneral=AktederBerliner
Kongo=Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

S.
Sachverständige im Verwaltungsstrafverfahrenwegen
Hinterziehungvon Reichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai
S.28a) 177. (G. v. 3. Juni §.40) 188.— im Ver=
fahren vor denSchiedsgerichtenfür dieUnfallversicherung
(V. v. 2. Nov. §FS.16, 17) 283.

Sachverständigen=KommissionenderHandelsvorstände,
Verpflichtungzur Prüfung der Stempelverwendungfür
stempelpflichtigeSchriftstücke(G. v. 3. Juni F. 39) 188.

Salz, EingangszollaufSalz (BolltarifNr. 25 zut) 143.
Schaalthiere (Austern,Hummern,Schildkrötenu. s.w.),
Eingangszöllefür dieselben(G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 14
zu 1) 102. (Jolltarif Nr. 25 zu r) 143.

Schafe, Eingangszöllefür dieselben(G. v. 22.Mai F.2
Nr. 22 zu h und i) 106. (Solltarif Nr. 39 zuh und)
153.

Schaffer, AusdehnungderUnfall-undKrankenversicherung
auf den Gewerbebetriebder Schaffer (G. v. 28. Mai
SS.1, 15) 159.

Schatzanweisungen,AusgabevonsolchenzurVerstärkung
des Betriebsfonds der Reichshauptkasseim Etatsjahre
1885/86 (G. v. 16.März §§.3 bis 6) 51. (G. v.
13. Mai I§. 4, 5) 91. — desgl. zu Anleihender
Heeres-, Marine, und Eisenbahnverwaltung(G. v.
16.März §§.3, 4) 74.—desgl. zudenKostenbeiträgen
des Reichs für den Jollanschluß von Bremen (G. v.
31.März §§.2, 3) 79.

Schauer, AusdehnungderUnfall=undKrankenversicherung
aufihrenGewerbebetrieb(G. v. 28.Mai §. 1, 15)159.

Schaumweine, Eingangszollauf Schaumweine(G. v.
20. Febr. §. 1) 15. (Bek. v. 21. Febr.) 21. (G. v.
22.Mai §F.2 Nr. 14 zu b, Ss.3, 4) 100. (ZSolltarif
Nr. 25 zu e) 140.

Schiedsgerichte für die Unfallversicherung,Verfahren
vor denselben(V. v. 2. Nov.) 279. — Beschwerde
über Entscheidungenund den Geschäftsbetriebderselben
an das Reichs bz.Landes=Versicherungsamt(das.8§.17,
25) 283. — Errichtungvon Schiedsgerichtenfür die
UnfallversicherungderReichs- und Staatsbetriebe(G. v.
28. Mai §. 6) 161.— Verpflichtungder Schiedsgerichte

1885.

Schiedsgerichte (Forts.)
der Handelsvorständezur Prüfung der —
dung für stempelpflichtigeSchriftstücke(G. v. 3. Juni
§S.39) 188.

Schieferplatten, Eingangszollfürdieselben(G.v. 22.Mai
§. 2 Nr. 18 zu e) 104. (Solltarif Nr. 33 zu e) 150.

Schießmittel, Verkehrmit Sprengstoffen,die als Schieß.
mittel gebrauchtwerden(Bek. v. 13. März) 78.

Schiffahrt, freieSchiffahrtauf demKongoundseinen
Nebenflüssen(Gen. Akte v. 26. Febr. Art. 13 bis 20)
229. — desgl. auf dem Niger mit Nebenflüssen(das.
Art. 26 bis 32) 239. — InternationaleSchiffahrts=
kommissiondes Kongo (das.Art. 8, 17 bis 24) 226.

Schiffahrtsbetriebe, Ausdehnungder Unfall- und
Krankenversicherungauf dieselben(G. v. 28. Mai 8 1,
2, 11 bis 13, 15, 16) 159.

Schiffahrtsvertrag zwischenDeutschlandund Griechen=
land (v. 9. Juli 84.) 23. —Kongo Schiffahrtsakte
(Gen.Akte v. 26. Febr. Art. 13 bis 25) 229. —
Niger Schiffahrtsakte(das.Art. 26 bis 33) 239.
Schiffe, zollfreieEinfuhr von See- und Flußschiffenund
derUtensilienzu denselben(Zolltarif Nr. 15 zud) 131.
—desgl. der Materialien zum Schiffsbau (Lolltarif=
gesetz§. 5 Nr. 10) 114. — desgl. derDampfmaschinen
und Dampfkesselzu Schiffen (Jolltarif Nr. 15, Anm.
zu b) 131.

Befugniß der Seefahrzeuge,welchenicht zu den
Kauffahrteischiffengehören,zur Führung derReichsflagge
(G. v. 15.April) 89.

Schiffer, Zulassungauf kleiner Fahrt mit Hochsee=
Fischereifahrzeugen(Bek. v. 12. März) 82.

s. auchSeeschiffer.
Schiffsziehen, AusdehnungderUnfall- undKrankenver=
sicherungauf den Gewerbebetriebdes Schiffsziebens
(G. v. 28.Mai S#F.1, 11, 13, 15, 16) 159.

Schlitten, Eingangszollfür dieselben(Zolltarif Nr. 15
zu c) 131.

Schlußnoten, Reichsstempelabgabenvon denselben(G. v.
29.Mai§F.10bis110,11d,111bis11i,21)173.
(G. v. 3. Juni I§. 10 bis 13, 15, 18bis20, 30) 182.

Schmalz von Schweinenund Gänsen,Eingangszollauf
Schmalz(G. v. 22.Mai F. 2 Nr. 15 zuh) 102.(Zoll=
tarif Nr. 26 zu h) 145.

Schmuckfedern, Eingangszollfürdieselben(G.v.22.Mai
§. 2 Nr. 6) 96. (Zolltarif Nr. 11 zu e u. 9) 127.

Schriftsätze beiAnträgenandasReichs=Versicherungsamt
(V. v. 5.Aug. Ir. 10bis12, 17) 258.— an die
Schiedsgerichtefür die Unfallversicherung(V. v. 2. Nov.
SS.4, 5, 8, 9, 14) 280.



Schuldverschreibungen übereineReichsanleihe(A. E.
v. 30.März) 87.

ReichsstempelabgabenvonSchuldverschreibungen(G.
v. 3. Juni I§. 2 bis 5) 179. (Tarif dazuNr. 2, 3
und 4 zu A 2) 191.

Schweden, Theilnahmean derGeneral-AktederBerliner
Kongo=Konferenz(v. 26.Febr.) 215.

SchweineundSchweineschmalz,Eingangszölledafür
(G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 22 zu f u. 3, Nr. 15 zuh) 106.
(Jolltarif Nr. 39 zu #u. 8, Nr. 26 zu h) 153.

Seefahrzeuge, Befugnißzur FührungderReichsflagge
(G. v. 15.April) 89.

Seeschiffe, (.Schiffe.
Seeschiffer, Abänderungder Bekanntmachungvom
25· Sept. 1869 über die Prüfung der Seeschifferund
Seesteuerleute(Bek.v. 12.März) 82. (Bek.v. 2. Dez.)
319.

Seide und Seidenwaaren, Eingangszöllefür dieselben
(G.v. 22.Mai §.2 Nr. 17)103.(ZolltarifNr. 30)147.

Seife, Eingangszöllefür Seife(ZolltarifNr. 31) 149.
Seilerwaaren, Eingangszöllefür dieselben(G.v.22.Mai
S. 2 Nr. 11 zu e) 99. (Jolltarif Nr. 22 zu e) 137.

Serbien, Beitritt zur internationalenMeterkonvention
(Bek. v. 30. Dez. 84.) I.

Servisliquidation der Gemeindenfür Kantonnements.
und Marschquartier(A. E. v. 29. Janr.) 9.

Siebmacherwaaren, Eingangszöllefür dieselben(Joll=
tarif Nr. 4) 120.

SignalefürdenEisenbahndienstbetrieb(Bek.v.30.Nov.
§§.40 bis 49) 306.— AnwendungderVorschriftender
Signalordnung auf dieseSignale (das. §. 50) 309.

Sklavenhandel, UnterdrückungimKongogebiet(Gen.Akte
v. 26. Febr. Art. 6, 9) 225.

Soldatenstand, Personendesselbensindvon derUnfall=
und Krankenversicherungausgeschlossen(G. v. 28. Mai
K. 4, 15)160.

Solidarhaft fürEntrichtungderReichsstempelabgabenund
der verhängtenStempelstrafen(G. v. 3. Juni 88. 3, 34)
180.

Spanien, Theilnahmean derGeneral-AktederBerliner
Kongo=Konferenz(v. 26.Febr.) 215. — Abänderung
desdeutsch spanischenHandelsvertragesvom 12. Juli
1883 (Vertr. v. 10.Mai) 247. — Eingangszoll für
Roggen aus Spanien (das.Art. 2) 248. (G. v. 22. Mai
S.4) 107.

Speditionsbetrieb, AusdehnungderUnfall=undKranken=
versicherungaufdenselben(G.v.28.Mai S§.1, 15) 159.
Reichs=Gesetzbl.1885.

1885. 4
Speicherbetrieb,AusdehnungderUnfall-undKranken=
versicherungauf den gewerbsmäßigenSpeicherbetrieb
(G.v.28.Mai8§.1, 15)159.

Spezereiwaaren, Eingangszöllefür dieselben(G. v.
22.Mai§.2 Nr.14)100.(ZolltarifNr.25)139.

Spielkarten, Eingangszollfür dieselben(JolltarifNr. 32)
149.

Sprengstoffe,VerkehrmitSprengstoffen,diealsSchieß=
mittel gebrauchtwerden(Bek. v. 13. März) 78.

Staatsbetriebe, Ausdehnungder Unfall- und Kranken=
versicherungauf Staatsbetriebe(G. v. 28.Mai §#.2,
3, 15)159.

Staatslotterien, Reichsstempelabgabenvon denselben
(G.v.3.Juni§§.27,28,43)186.

Statthalter inElsaß=Lothringen,Uebertragunglandes=
herrlicherBefugnisseauf denselben(V. v. 28. Sept.) 273.

Stauer, AusdehnungderUnfall undKrankenversicherung
auf ihren Gewerbebetrieb(G. v. 28.Mai §r. 1, 15)
159.

Steine und Steinwaaren, Eingangszöllefür dieselben
(G.v.22.Mai§.2 Nr.18)104.(HolltarifNr.33)
149.

Stempelabgaben,s. Reichsstempelabgaben.
Stempelmarken, s. Reichsstempelmarken.
Stempelung der Maaße, Meßwerkzeuge,Gewichteund
Waagen(Aichordn.v. 27.Dez.84. Ss.5, 12, 15, 18,
20, 27, 32, 34, 41, 47, 51, 54, 67, 68, 73, 78 bis
80) Beil. zu Nr. 5.

Stempelzeichen der Aichungsbehörden(Aichordn.v.
27. Dez. 84. S§. 79, 80) Beil. zu Nr. 5.

Steuerbehörden, Befugnisseu. s.w. derselbenhinsichtlich
der Entrichtung derReichsstempelabgaben(G. v. 3. Juni
S§S.2, 4, 14, 22 bis 24, 37 bis 39) 179.

Steuervergütung für Zucker(G. v. 13.Mai) 91.
Strafbestimmungen wegenUebertretungder Unfall.
verhütungsvorschriftenfür Reichs, und Staatsbetriebe
(G. v. 28. Mai I§. 9, 17) 161. — wegenunbefugter
Nachahmung des Dapiers zu den Reichskassenscheinen
(G. v. 26.Mai §§.2, 3) 165. — wegenUebertretung
steueramtlicherVorschriftenin Betreff der auszuführenden
Mühlen=und Oelfabrikate(JolltarifgesetzS. 7 Nr. 3 und
Za) 116. (G. v. 22. Mai F. 1 zu III) 94. — wegen
der Hinterziehungvon Reichsstempelabgaben(G. v.
29.Mai Is. 11g bis 11i, 23a) 175. (G. v. 3. Juni
S§.3, 4, 18 bis 20, 25, 33 bis 36) 180.

Strafverfahren wegenHinterziehungvon Reichsstempel=
abgaben(G. v. 3. Juni §§.35, 40) 187.

C
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Stroh= und Bastwaaren, Eingangszöllefür dieselben
(G.v.22.Mai§.2Nr.19)105.(HolltarifNr.35)
151.

Subvention, s. Beihülfe.
Südfrüchte, Eingangszöllefür dieselben(JolltarifNr. 25
zu h) 141. — insbes.aus Spanien (Vertr. v. 10. Mai
Art.1)248.

Syrup, EingangszollaufSyrup (Bolltarifgesetz§.2 Abs.3)
112. (Jolltarif Nr. 25 zu u) 144.

T.

Taback, EingangszölleaufTabackundCigarren(Zolltarif
Nr. 25 zu v) 144.

Tabacksteuer, Abänderungdes Gesetzesvom 16.Juli
1879 überErhebungderselben(G. v. 5. April) 83. —
TheilweiseUeberweisungder Erträge an die Bundes=
staaten(Zolltarifgesetz§. 8) 116.

Tarif zurErhebungderReichsstempelabgabenvonUrkunden,
Kaufgeschäftenu. s. w. (Anl. zum G. v. 29. Mai) 178.
(Anl. zum G. v. 3. Juni) 190. — (. auchJoll=
tarifgesetz.

TaschenuhrenundBestandtheilezusolchen,Eingangszölle
für dieselben(G. v. 22. Mai §.2 Nr. 10) 98. (Bolltarif
Nr. 20 zu d) 135.

Telegraphenverwaltungen, Ausdehnungder Unmnfall=
und Krankenversicherungauf denBetrieb und dieBauten
der Telegraphenverwaltungen(G. v. 28. Mai §§. 1, 2,
12, 15) 159. (V. v. 25. Sept. §. 2) 271.

Thee, Eingangszollauf Thee(G. v. 22.Mai S.2 Nr. 14
zu n) 102. (Zolltarif Nr. 25 zu w) 144.

Theer, zollfreieEinfuhr (Zolltarif Nr. 36) 151.— Ge=
nehmigung von Fabrikanlagen zur Verarbeitung von
Theer und Theerwasser(Bek. v. 31. Janr.) 8. (Bek. v.
24. April) 92.

Thermometer, Beschaffenheitund Stempelung(Aichordn.
v. 27. Dez. 84. ös. 69 bis 73) Beil. zu Nr. 5. — Zu=
lässige Fehlergrenze(Bek. v. 27. Juli §. 1 zu VII)
268. — Aichgebühren(Taxe v. 28. Dez. 84. Nr. VII)
Beil. zu Nr. 5. — Zulassungsfristenfür ältere Ther=
mometer(Bek. v. 30. Dez. 84. Art. 2 zu 1I) Beil. zu
Nr. 5.

Thiere, zollfreieEinfuhr vonThierenundthierischenPro=
dukten(Zolltarif Nr. 37) 152. (Solltarifgesetz§. 5 Nr. 5)
114. — Eingangszölleauf Vieh (G. v. 22. Mai 8. 2
Nr. 22) 105. (Zolltarif Nr. 39) 153. — auf Thierfett
(G. v. 22. Mai F. 2 Nr. 15 zu h, k u. 1) 102. (Boll-
tarif Nr. 26 zu h, k u. 1) 145.

1885.
Thonwaaren, Eingangszöllefür Thonwaaren(G. v.
22.Mai §. 2 Nr. 21) 105. (SolltarifNr. 38) 152.

Transitlager für durchzuführendesGetreideund Holz
(Zolltarifgesetz§. 7 Nr. 1, 2) 115. (G. v. 22. Mai
§.1 zu 11) 93.

Transportbetriebe, Ausdehnung der Unfall, und
Krankenversicherungauf dieselben(G. v. 28. Mai 88. 1,
2,11 bis13, 15, 16)159.

Treidelei, s. Schiffsziehen.
Troppau, Herstellungeiner Eisenbahnnach Ratibor
(Vertr.mit Oesterr.Ungarn v. 14. März) 198.

Tuchwaaren, Eingangszäöllefür dieselben(Zolltarif Nr. 41
zu d) 155. — Zollabfertigung von Tuch=und Zeug=
waaren bei bestimmtenZollstellen(Zolltarifgesetz§. 3)
112. Druckfehler=Berichtigunghierzu, Seite 253.

Türkei, Theilnahmean der General=AktederBerliner
Kongo-Konferenz(v. 26. Febr.) 215.

U.
Uebertretungen desBahnpolizei.=Reglements(Bek.v.
30.Nov. §§.62 bis 64) 312.

Uhren, Eingangszollfür Uhrwerkeund Uhrfournituren
(G. v. 22.Mai F. 2 Nr. 3) 95. (SolltarifNr. 6 zu 3)
124. — für Taschenuhren,Stutz- undWanduhren(G.
v. 22. Mai F. 2 Nr. 10) 98. (Zolltarif Nr. 20 zu b3
und d) 135.

Unfallentschädigung, s. Eutschädigung.
Unfalluntersuchung über Unfälle, die sich auf der
Fahrt ereignen(G. v. 28.Mai §. 13) 162.

Unfallverhütungsvorschriften für Reichs=undStaats=
betriebe, sowie für Eisenbahnbetriebe(G. v. 28. Mai
88.9, 10, 14) 161.

Unfallversicherung, Ausdehnungderselbenauf Reichs=
und Staatsbetriebe,Transportgewerbeu. s. w. (G. v.
28. Mai F. 1) 159. — Inkrafttreten diesesGesetzes
(das.S. 17) 163. (V. v. 25. Sept. §.2) 271.

Unfallversicherungspflichtvon Arbeitern und Be=
triebsbeamtenin Betrieben, welchesichauf Ausführung
von Bauarbeitenerstrecken(Bek. v. 22. Janr.) 13.

Unfallversicherungsgesetzvom6. Juli 1884, Inkraft.
tretendesselben(V. v. 25. Sept. §. 1) 271.

Ungarn, s. Oesterreich=Ungarn.
Unterstützung, s. Krankenunterstützung.
Untersuchung derBetriebsunfälle,die sichaufderFahrt
ereignen(G. v. 28. Mai F. 13) 162.

Urkunden, Reichsstempelabgabenvon Urkunden(G. v.
29.Mai §F.1) 171. (G. v. 3. Juni §. 1) 179. (Tarif
dazuNr. 1 bis 3, 5) 190.



V.
Veräußerung, s. Verkauf.
Vereinigte Staaten von Amerika, Theilnahmean
der General-=Akteder Berliner Kongo=Konferenz(v.
26. Febr.)215.

Verfahren beimReichs=Versicherungsamt(V. v. 5.Aug.)
255. — bei denSchiedsgerichtenfür die Unfallversiche=
rung (V. v. 2. Nov.) 279.

Verjährung derZinsenund derKapitalbeträgevon den
für das Etatsjahr 1885/86 ausgegebenenSchatzanwei=
sungen(G. v. 16. März §. 6) 52. (G. v. 13. Mai
§.5) 92.

VerjährungderStrafverfolgungwegenHinterziehung
von Reichsstempelabgaben(G. v. 3. Juni F. 35) 187.

Verkauf vonWerthpapierenu. s.w.,Reichsstempelabgaben
dafür (G. v. 3. Juni §. 3) 180. (Tarif dazu Nr. 1
bis 4) 190.
Vermittler von stempelabgabenpflichtigenKaufgeschäften
(G. v. 29. Mai §F.8 bis 11, 11h bis 11) 172.
(G. v. 3.Juni S§.8 bis 11, 18 bis 20) 181.

Verpfändung vonWerthpapierenunterliegtderReichs=
stempelabgabe(G. v. 3. Juni §F.3) 179.

Versicherungsanstalten,periodischePrüfungderSchrift=
stückederselbenhinsichtlichder Stempelverwendung(G6
v. 29. Mai 8. 27) 176. (G. v. 3. Juni §. 38) 188.

Verträge überLieferungvonWaaren,fürwelcheerhöhte
Eingangszölleeingeführtsind (G. v. 20. Febr.S. 1) 15.
(G. v. 22. Mai §FS.3, 4) 106.

Reichsstempelabgabenvon Verträgenüber abgaben=
pflichtigeGeschäfte(G. v. 29. Mai ös. lle, 11g, 11h)
174. (G. v. 3. Juni S§. 14, 18, 19) 183.

Vertreter der Arbeiterin unfallversicherungspflichtigen
Reichs-undStaatsbetrieben(G.v.28.Mai S§.5,9) 160.

Verwaltungsbehörden, s. Behörden.
Vieh, Eingangszöllefür Vieh(G. v. 22.Mai S.2 Nr. 22)
105. (Zolltarif Nr. 39) 105. — Zollfreie Einfuhr von
Zug· und Lastthieren(Jolltarifgesetz§. 5 Nr. 5) 114.

VollstreckbarkeitderReichsstempelabgaben(G.v.3. Juni
S. 41) 189.

Vorladungen vom Reichs=Versicherungsamt(V. v.
5. Aug. I§. 13, 28) 258. — von denSchiedsgerichten
für die Unfallversicherung(V. v. 2. Nov. S. 10) 281.

VorsitzenderdesReichs=Versicherungsamts(V. v. 5. Aug.
g8.2 bis 8, 13 bis 17, 22, 24 bis 28) 255. — der
Schiedsgerichtefür die Unfallversicherung(V. v. 2. Nov.
§. 1 bis 3, 5 bis 14, 16, 20 bis 23, 27) 279.

1885. 19

W.
Waagen, zulässige Fehlergrenzenderselben(Bek. v.
27. Juli S. 1) 263. — Zulassungsfristenfür ältere
Waagen (Bek. v. 30. Dez. 84.) Beil. zu Nr. 5. —
Beschaffenheitund Stempelung(Aichordn.v. 27. Dez.84.
Is. 55 bis 68) Beil. zu Nr. 5. — Aichgebühren(Taxe
v. 28. Dez. 84. Nr. VI) Beil. zu Nr. 5.

Waaren, Stempelabgabenvon Kaufgeschäftenüberbörsen=
mäßig gehandelteWaaren (G. v. 3. Juni, Tarif Nr. 4
zu B) 193.

Wachs (Bienen=und anderesInsektenwachs,Mlanzen=
wachs und Erdwachs), Eingangszoll für Wachs (G. v.
22. Mai §. 2 Nr. 15 zu m) 102. (Zolltarif Nr. 26
zu m) 145.

Wachstuch (Wachsmusselin,Wachstafft),Eingangszölle
(ZolltarifNr.40)154.

Wäger, AusdehnungderUnfall- undKrankenversicherung
auf ihrenGewerbebetrieb(G. v. 28. Mai S§. 1, 15) 159.

Wäsche, zollfreieEinfuhr von Wäscheals Reisegeräth,
Heirathsgnt2c. (ZolltarifgesetzS. 5 Nr. 2 bis4) 113.—
Eingangszollfür fertigeLeibwäsche(Zolltarif Nr. 18) 132.

Wagen, Eingangszollfür dieselben(Zolltarif Nr. 15 zuc)
131. — Zollfreie Einfuhr von Wagen zum Personen=
undWaarentransportu. s.w. (Zolltarifgesetz§. 5 Nr. 5)
113.

s. auchEisenbahnfahrzeuge.

Wahl derVertreterder Arbeiterin unfallversicherungs=
pflichtigenReichs=-und Staatsbetrieben(G. v. 28. Mai
S.5)160.

Wechselstempelsteuer,AnwendungvonVorschriftendes
Gesetzesvom 10. Juni 1869 über die Wechsekstempel=
steuer auf das Gesetz über Erhebung von Reichs=
stempelabgaben(G. v. 3. Juni §§.35, 42) 187.

Wein, Eingangszölleauf Wein, Most undCider (G. v.
22. Mai §. 2 Nr. 14 zu b) 100. (Zolltarif Nr. 25
zu e) 140.

Weinbeeren, frische,Eingangszollfür dieselben(G. v.
22. Mai 8. 2 Nr. 5 zu h) 96. (Bolltarif Nr. 9 zuh)
125.

Weizen, EingangszollaufWeizen(G. v. 20. Febr.§. 1)
15. (Bek. v. 20. Febr.) 16. (G. v. 22. Mai F. 2
Nr. 5 zu a, Is. 3, 4) 96. (Zolltarif Nr. 9 zua) 125.

Weltpostverein, Aufnahmedes Kongogebietsin den=
selben(Gen.Akte v. 26. Febr. Art. 7) 226.

Werthpapiere, ReichsstempelabgabenvondemVerkauf2c.
derselben(G. v. 3. Juni Ss. 2 bis 5) 179. (Tarif Nr. 1
bis4) 190.
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Wild, Eingangszollauf Wild (G. v. 22. Mai 8. 2
Nr. 14 zu e unter 3) 101.
unter 3) 141.

Wolle und Wollenwaaren, Eingangszölledafür (G.
v. 22. Mai 8. 2 Nr. 23) 106. (Zolltarif Nr. 41) 154.

Württemberg, besondereVorschriftenfür dasWeichen=
systemderGeleiseder württembergischenBahnen (Bahn=
polizei.Regl. v. 30.Nov. §. 3 Abs.4) 291.

Z.
Zahlungsmittel, EinlösungderBanknotenderKommerz=
bank in Lübeck(Bek. v. 18. Mai) 108.

Zentralbehörden der Bundesstaaten,Befugnissehin=
sichtlichder Berechnungu. s.w. der Tabacksteuer(G. v.
5. April Ss. 1, 2) 83. — desgl. der Unfallversicherung
bei Staatsbetrieben(G. v. 28. Mai S§F.2, 10) 160.

s. auchLandesregierungen.
Zeugen im Verfahrenvor denSchiedsgerichtenfür die
Unfallversicherung(V. v. 2. Nov. S§. 16, 17) 283.

Zeugwaaren, Eingangszöllefür dieselben(Jolltarif
Nr. 41 zu d) 155. — Zollabfertigungbei bestimmten
Jollstellen (Zolltarifgesetz§. 3) 112. Druckfehler=Be=
richtigunghierzu, Seite 253.

Ziegenhals, HerstellungeinerEisenbahnüberLindewiese
nachHannsdorf(Vertr. mit Oesterr.Ungarnv. 14.März)
198.

Zink (Zinkwaaren),Eingangszölledafür(JolltarifNr. 42)
156.

Zinn (SLinnwaaren),
Nr. 43) 156.

Zinsen, VerzinsungundVerjährungderJinsenvon den
für das Etatsjahr 1885/86 ausgegebenenSchatzan=
weisungen(G. v. 16.März §§.5, 6) 52. (G. v. 13.Mai
§. 5) 92. — Verzinsungder Schuldverschreibungenüber
Reichsanleihen(A. E. v. 30. März) 87.

Zölle, s. Eingangszölle.
Zollämter, Gestattungder Einfuhr von Mflanzenund
sonstigenGegenständendes Gartenbauesüber gewisse
Zollämter (Bek. v. 8. Febr.) 19. — Abfertigung ge=
wisservomAuslande eingehenderWaaren bei bestimmten
Jollstellen (Zolltarifgesetz§. 3) 112. Vergl. auchDruck=
fehler=Berichtigunghierzu, Seite 253.

Eingangszölle dafür (Bolltarif

Zollfreiheit im Verkehrvon Deutschlandnach dem
Kongogebiet(Uebereink.v. 8. Nov. 84. Art. 1) 212.
(Gen. Akte v. 26. Febr. Art. 4) 224.

Zollgebiet, Anschlußder freienHansestadtBremenan
das deutscheJollgebiet (G. v. 31.März) 79. — Anleihe
desReichszu denKostendesJollanschlussesvonHamburg
(A. E. v. 30. März) 87.

Zollniederlagen, NiederlegungauszuführenderMühlen=
und Oelfabrikatein dieselben(Zolltarifgesetz§. 7 Nr. 3
u. Za) 116. (G. v. 22.Mai §. 1 zu III) 94.

Zolltarifgesetz vom15.Juli 1879(Abänderungdesselben
(G. v. 22. Mai) 93. — Vorläufige Einführung von
AenderungendesJolltarifs (G. v. 20. Febr.) 15. (G. v.
22. Mai §F.3, 4) 106. (Bek. v. 20. Febr.) 16. (Bek.
v. 21. Febr.) 21. — Abänderungdes Zolltarifs (G. v.
22. Mai §F.2) 94. — Bekanntmachungdesabgeänderten
Textes des Zolltarifgesetzes(das. §. 5) 107. (Bek. v.
24. Mai) 111. — Zolltarifgesetz,Seite 112. — Zoll=
tarif, Seite 117.

Zollvereinigungsvertrag vom 8. Juli 1867, Ab=
änderungdes Art. 5 Ziffer 1 desselben(G. v. 20. Febr.
§.4) 16.(G.v.27.Mai) 109.

Zucker, Verlängerungdes Gesetzesvom 7. Juli 1883
überdieSteuervergütungfür Jucker(G. v. 13.Mai §. 1)
91. — Eingangszöllefür Jucker und Syrup (Zolltarif
Nr. 25 zu u und X) 144.

Zuständigkeit der Gerichtebei Rechtsstreitenüberdie
Entrichtung von Reichsstempelabgaben(G. v. 29. Mai
8.22a) 176. (G. v. 3. Juni §. 32) 186.— Zuständigkeit
der Schiedsgerichtefür die Unfallversicherung(V. v.
2. Nov. §SS.5, 6) 280.

ZuständigeBehördenund Beamten,welchedieEr=
hebungder Reichsstempelabgabenzu überwachenhaben
(das. I§. 37, 38) 188. — ZuständigeVerwaltungs=
behördenfür die Unfall- und Krankenversicherungin
Reichs=und Staatsbetrieben(G. v. 28. Mai §§.2, 5,
8 bis 10, 13, 16) 160.

Zustellungen vomReichs=Versicherungsamt(V. v.5.Ang.
T.28)261.


